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Remarks 
 

This report is a result of the INCOME Action A.5.3: Proposal for implementation of improved 
management practices - German view.  It summarizes the management practices for surface 
water and groundwater in Germany. It is subdivided into three parts, (i) an overview on the 
relevant regulations, (ii) on overview on the current status of the water resources in 
Germany, and, (iii) some examples on emergency plans that are in use in Germany.    

As supplements, the EU Water Framework Directive, as well as the relevant legislations of 
Federal Republic of Germany and the Federal State of Hesse are given. 
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1. Regulatory framework for water management in Germany 
 
Relevant for the regulatory framework for water management in Germany are: 
 
• European Union 
• Federal Republic of Germany 
• Federal states 
• Local authorities 
• Private stakeholders 
• Private norm setting institutions 
• NGOs, Environmental pressure groups 
 
 

1.1 European Union 
 
The Water Framework Directive WFD from 2000 (Directive 2000/60/EC of the European 
Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community 
action in the field of water policy) provides a basis for extensive water protection in Europe. 
The directive imposes the European Union member states to achieve good qualitative and 
quantitative status of all water bodies by 2015. The WFD protection measures concern inland 
surface waters, groundwater, transitional waters, and coastal waters. 
(http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/l
28002b_en.htm). 
 
Since January 2007 the groundwater directive 2006/118/EG on the protection of groundwater 
against pollution and deterioration of water quality complements the WFD. The new 
groundwater regulation covers the criteria for groundwater quality description, a minimum list 
of parameters for which national thresholds (national quality standards) are derived and 
criteria for the derivation of these quality values. The parameters for groundwater quality 
description include the standards and proceedings for the valuation of that status and the EU 
standardized quality norms for nitrate and pesticides. The criteria for the derivation of these 
quality standards are besides the criteria for the determination of significant and ongoing 
increasing pollution load tendency the regulations for the turning point of such pollution load 
tendency and sanctions to prevent or limit pollution discharge into groundwater. 
(http://www.bmu.de/binnengewaesser/gewaesserschutzpolitik/europa/doc/3063.php#u
msetzung) 
 
The main element of the groundwater regulation is to reach good status in 2015. A 
groundwater body is in good condition, if studies show that no saline or other intrusions exist 
(proof via conductivity), the objectives for associated surface waters are not endangered and 
the ecological or chemical quality of these surface waters is not significantly reduced, 
dependent terrestrial ecosystems are not harmed significantly, and the values of quality 
standards as well as the relevant thresholds are not exceeded at any measuring point in the 
groundwater. 
(http://www.bmu.de/binnengewaesser/gewaesserschutzpolitik/europa/doc/3063.php) 
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WFD objectives are preventing and reducing pollution, promoting sustainable water usage, 
environmental protection, improving aquatic ecosystems, and mitigating the effects of floods 
and droughts. 
(http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/l
28002b_en.htm) 
 
The introduction of the WFD resulted in a more transparent and unified European water 
protection. At first the Water Framework Directive will replace seven of the old EU policies 
and create the first comprehensive legal framework for water protection in Europe. Two new 
ideas were created: Water form a unit with its catchment area; in addition ground water, 
surface water, wetlands and coastal waters interact with each other. 
 
The directive takes into account more than ever the ecological role of water as a habitat for 
various plants and animals and thus includes also nature conservation goals. Preventive 
water protection is more effective in the end and cheaper in the long run than a "repair shop" 
in which the policy always responds only to already known hazards and damage to the 
aquatic environment. 
http://www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/wrrl/index.htm 
 
The WFD presents an integrated water protection policy. A 'river basin' s defined as the area 
of land from which all surface run-off flows through streams, rivers and eventually lakes into 
the sea at a single river mouth, estuary or delta. The River basin district is defined as the 
main unit for management over river basins. It consists of one or more neighbouring river 
basins together with their associated groundwater and coastal waters. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:EN:PDF 
 
Thus, the WFD focuses on the hydrological conditions and waters as a natural unit. As a 
consequence, in the future the river basin management is carried out over the existing 
political and administrative boundaries. This requires a high degree of consultation and 
coordination between the participating authorities, federal states and member states (see 
Article 2, 5, 11, 13 WFD). 
http://www2.hmuelv.hessen.de/umwelt/wasser/wrrl/wasserrahmenrichtlinie/grundsaetz
e/index.php 
 
 
1.1.1 Surface water 
 
Four categories of surface waters are distinguished: rivers, lakes, transitional and coastal 
waters as well as artificial and heavily modified waters. 
 
The ecological status is described by biological (primarily), hydromorphological (supportive), 
as well as by chemical and chemical-physical (supportive) quality components. The 
evaluation shall be made in a five-stage classification system with the levels very good, 
good, moderate, poor and poorly by comparison with a river-type specific reference 
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condition. The reference conditions correspond to the normative description of the very good 
ecological status and are largely the same as potentially natural state. 
 
The chemical status is determined by environmental quality standards with EU-wide validity. 
A simple classification takes place, based on whether the relevant environmental quality 
standards are met or not. For the so-called priority substances and priority hazardous 
substances environmental quality standards were set with the "DIRECTIVE 2008/105/EC OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on 
environmental quality standards in the field of water policy, and for amending and 
subsequently repealing the Council Directives 82 / 176/EWG, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 
84/491/EEC and 86/280/EEC and for amending Directive 2000/60/EC ". 
 
http://www2.hmuelv.hessen.de/umwelt/wasser/wrrl/wasserrahmenrichtlinie/grundsaetz
e/index.php 
 
 
1.1.2 Ground water 
 
The goal of "good quantitative status" for the ground water is attained, if no over-exploitation 
of groundwater takes place. The relevant parameter for assessing the quantitative status is 
the groundwater level. The "good chemical status" is considered achieved if no signs of 
anthropogenic influx of salt water in the groundwater are visible and the detected 
concentrations do not exceed those quality standards, which are valid by the other laws of 
the Community regarding groundwater. 
 
Currently only the EC Nitrates Directive and the EC Drinking Water Directive set quality 
standards for groundwater. Furthermore, according to the WFD the groundwater quality must 
be such that there is no negative impact on the surface waters and terrestrial ecosystems 
associated with the groundwater. 
http://www2.hmuelv.hessen.de/umwelt/wasser/wrrl/wasserrahmenrichtlinie/grundsaetz
e/index.php 
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1.2 Federal Republic of Germany 
 
In Germany, the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear 
Safety (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BMU) is dealing 
with fundamental issues of water management and is responsible for cross-border 
cooperation in water management. Among the duties of the BMU are the lead management 
of the Federal Water Act, the Wastewater Charges Act, the Detergents and Cleansing 
Agents Act, the Federal Soil Act and the Federal Nature Conservation Act. The BMU also 
accompanies European Union regulations on water protection, protection of the marine 
environment, and river basin conventions on transboundary waterbodies.  
 
Main partners of the BMU with partially independent tasks in the water management are the 
following federal ministries: 
 
The Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection (Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, BMELV) is dealing and promoting water 
management tasks in rural areas, including measures to control runoff and flood protection, 
as well as coastal protection of the North and Baltic Seas. It is also responsible for the 
legislation of the water and soil associations and for the fertilizer and plant protection 
legislation. 
 
The Federal Ministry of Health (Bundesministerium für Gesundheit, BMG) is responsible for 
issues of drinking water supply, focussing on problems of the drinking water quality as part of 
a precautionary health policy, and - together with the BMU - for bathing water quality. 
 
The Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development (Bundesministerium für 
Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung, BMVBS) administers the Federal waterways, is 
responsible for all aspects of navigation on maritime and inland waterways and 
transportation of hazardous goods. Together with the coastal states the BMVBS is 
responsible for dealing with pollution of coastal waters by oil and other contaminants. It is in 
charge of the water and shipping administration. 
 
Environmental projects, programs and statements, in particular legislative initiatives must be 
coordinated between the concerned ministries. 
 
In Germany the regulatory framework for water utilisation and protection is specified in 
federal laws: 
 
 Water Resources Act (Wasserhaushaltsgesetz, WHG) 
 Waste Water Levy Act (Abwasserabgabengesetz, AbwAG) 
 Water Board Act (Wasserverbandsgesetz, WVG) 
 Wastewater Ordinance (Abwasserverordnung, AbwV) 
 Federal Soil Protection Act (Bundes-Bodenschutzgesetz, BBodSchG) 
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www.rp-
darmstadt.hessen.de/irj/RPDA_Internet?cid=5dc91817275318f9ce8d99d5b22752b9 
The WFD is implemented by modification of the Federal Water Act and the Federal States 
Water Acts. The time schedule is as following: 
 
 2003 Implementation into national law 
 2004 Status review 
 2006 Monitoring 
 2009 Management plan and programme of measures 
 2012 Implementation of the measures 
 2015 Good status 
 
The classification of river basin districts in the Federal Republic of Germany has already 
been done (Fig. 1.1). In Germany, there are ten river basin districts.  
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/flussgebietskarte.pdf 
 
Water acts in Germany were reformed in 2009. Legislation competence between the Federal 
State and the states were restructured. The new Federal Water Act came into force in March 
2010. It contains following aspects of the WFD: 
 
 Complementation regarding sustainable water management and the protection of eco-

systems directly depending on water bodies; priority of local water supply 
 Adoption of several definitions of the WFD (e.g. river basin district, watershed), 
 Principle of management by river basin districts and commitment to national and inter-

national coordination 
 Inclusion of management goals for water bodies according to the structure of the FWA: 

good ecological and chemical status of surface and coastal waters, good ecological 
potential and good chemical status for artificial and heavily modified waters, good quantity 
and chemical status of the groundwater. 

 Regulation of exception and deadline extension possibilities according to the WFD. 
Achieving the goal of good water status can be extended by up to 12 years. Under certain 
circumstances (e.g. contrary predominant public interests, proportionality considerations) 
weaker goals can be sought for and for artificial water bodies or water bodies (one 
exception under the WFD), good quantitative and chemical status of the groundwater. 

 
http://www.bmu.de/binnengewaesser/gewaesserschutzpolitik/europa/doc/3063.php 
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Fig. 1.1: River basin districts of the Federal Republic of Germany (Directive 2000/60/EC - Water Framework 
Directive). The marking and labelling of parts of river basin districts outside of the international borders of the 
Federal Republic of Germany are for reference only and leave provisions of other states and international votes 
unaffected. Source: German Federal Environmental Agency (Umweltbundesamt), June 2004. Base map: 
Federal/State Working Group on Water (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, LAWA), Federal Agency for 
Cartography and Geodesy (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, BKG).  

 
 
To protect water - both surface waters as well as ground water - against contamination from 
commercial and private facilities as well as from certain substances, or, if contaminations are 
already present, to record those, evaluate and if possible, eliminate, the plant and substance-
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related water protection entries went into force. According to the federal reform the plant and 
substances-related water protection is fully covered by federal law. 
 
 The assignment consists of the following areas: 
 Handling water-polluting substances 
 Commercial wastewater 
 Company-based water protection inspections 
 Substance-related water protection 
 Claims management 
 Approval processes 
 
It is essential that the most affected persons, the plant operators and those who deal with 
certain substances, understand the risk potential related to their plants and discharges and 
take effective precautions to their own responsibility in accordance with existing regulations. 
In this context the concept of deregulation is pursued, which mainly contains the following 
elements: 
 
 Extensively renouncement of governmental approvals and permits in individual cases, 

instead central and legally binding rules through regulations and additional technical 
specifications, 

 Extensive assignment of state-approved experts, appointed directly by the operator, as a 
partial substitute for government supervision measures, 

 Operational water protection inspections by the water authorities - taking into account the 
EMAS audit (Eco-Management and Audit Scheme, Community system of the European 
Union for environmental management and environmental auditing) and the certification 
according to the environmental management standard ISO 14 001 - as a supporting tool, 

 Regular training of staff, some joint training with plant operators as part of the 
Environmental Alliance, 

 Publication of technical brochures, e.g. for the plant operators, 
 Rationalisation of the administrative work by a water management plant information 

system (wasserwirtschaftliches Anlageninformationssystem, WALIS). 
 
In this way extensive and effective safety precaution regarding the handling of water-polluting 
substances, treatment of industrial wastewater and measures for soil and groundwater 
contamination has been achieved in recent decades. The water pollution with hazardous 
substances and the risk of incidents have decreased significantly. 
(http://www.hessen.de/irj/HMULV_Internet?cid=becc514e147280278249f21463207a6f) 
 
 
1.2.1 Public water supply 
 
In Germany, the communities are responsible for public water supply and sanitation. 
According to preliminary results of the Federal Statistical Office the public water supply in 
Germany in 2007 is carried out by a total of 6211 companies (including 4833 owner-operated 
municipal enterprises), using mainly groundwater and surface water (62%) for drinking water. 
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The rest of the water demand is covered by surface water, spring water, and bank filtrate 
(Table 1.1). 
(http://www.bmu.de/binnengewaesser/statistik/doc/3133.php) 
 
 
Table 1.1: Development of water catchment according to water types in Germany 

Water catchment according to water types 
in Mio. m3 

1998 2001 2004 2007 In % 

Total 5.557  5.409  5.372  5.128  100 % 

Groundwater 3.595  3.502  3.516  3.157  62 % 

Spring water 508  508  437  424  
Bank filtrate 268  280  284  410   
Surface water 1.187  1.118  1.134  1.137  22 % 

Therefrom lake and reservoir water 
respectively 

651  638  644  616  

Therefrom river water 58  53  61  58   
Therefrom enriched groundwater 478  427  429  464   

from: www.bmu.de/binnengewaesser/statistik/doc/3133.php 
 
Table 2.1: Development of water delivery of the public water supply to final consumers, internal consumption and 
water losses 

  1991 1995 1998 2001 2004 20071) 
water delivery Mio. m3 5747.9 5094.2 4858.6 4773.9 4727.7 4543.9
to final consumers L/(E*d) 200 173 164 160 158 153 
therefrom 
Households and  Mio. m3 4127.8 3872.0 3814.0 3779.1 3752.3 3622.9
small businesses L/(E*d) 144 132 129 127 126 122 
Commercial companies 
and other customers2) 

Mio. m3 1620.2 1222.1 1044.6 994.8 976.3 921.0 

internal consumption Mio. m3 142.7 123.6 131.7 133.5 145.4 149.6 
water losses3) Mio. m3 758.0 711.1 600.4 529.7 495.5 462.3 

1) Preliminary Results 
2) Other customers: For example hospitals, schools, offices and municipal institutions, army, farms. Water 

distribution to industrial companies in 1991: 1045 million m3, to other purchasers 1991: 575.1 million m3. From 
1998, due to changes in frame of survey, only data of commercial enterprises and other customers 
collectively. 

3) Actual (e.g. pipe bursts) and apparent (measurement error) losses as well as statistical differences 
Source: Federal Statistical Office, Technical Series 19 Environment, series 2.1 Public water supply and sewerage 
services (1991, 1995, 1998, 2001, 2004) and release from 27.05.2009 
from: www.umweltbundesamt-daten-zur-umwelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=2302 
 
The water supply to final consumers decreased between 1991 and 2007 by around 21%. 
During the same period the water companies succeeded to reduce significantly water losses, 
e.g. caused by burst pipes and leaks: In 1998 water losses were 600 million cubic meters, in 
2007 losses went back to approximately 462 million cubic meters. This is by European 
standards a very low loss rate. From the public water supply mainly households and small 
businesses are supplied. With nearly 80% households and small businesses are the largest 
consumer of water, wherein the differentiation of both areas is often not possible for 
measurement reasons. The remaining amount of approximately 921 million m³ is delivered to 
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large commercial companies and other large consumers, such as schools, government 
agencies and hospitals (Table 1.2). 
(www.umweltbundesamt-daten-zur-
umwelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=2302) 
 
The connection rate for the population to public water supply in Germany is 99%. This ratio 
allows a determination of the per capita consumption of drinking water per capita per day. 
Compared to an average water consumption of 147 litres per inhabitant per day in 1990, this 
key number dropped to 122 litres in 2007 (Fig. 1.22). This average, however, varies between 
the individual states: in North Rhine-Westphalia the maximum water consumption is 135 
litre/capita/day while in Saxony 85 litre/capita/day is consumed (Fig. 1.3). 
 
  

 
 
Fig. 1.2: Specific water consumption in households and small businesses (Preliminary Results) Source: Federal 
Statistical Office, Technical Series 19 Environment, series 2.1 Public water supply and sewerage services, 
various years and release from 27.05.2009. 
 
 
It should be noted, however, that the water consumption of the small business sector is 
included in these data. The Federal Association of Energy and Water Industries 
(Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., BDEW) estimates the consumption 
in small businesses at an average of 9% of the quantity delivered, which corresponds to a 
water volume of 11 litre/capita/day. Private households therefore consume in a national 
average approximately 111 litre/capita/day (Table. 2). 
http://www.umweltbundesamt-daten-zur-
umwelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=2302 
 
The Federal Statistical Office Germany carries out annual surveys of accidents during 
handling of water-polluting substances. Handling means the storage, filling, transition, 
manufacturing, treating and using, including internal transportation. 
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Fig. 1.3: Specific water consumption in households and small businesses by state (Preliminary Results) 

 
Also annually performed is the survey of accidents during transport of water-polluting 
substances (Table. 1.3). An accident is regarded as the leakage of water-polluting 
substances. The surveys are addressed to the respective authorities dealing with the 
registrations of accidents. 
 
Table 1.3: Accidents during transport of water-hazardous substances: 

 Discharged volume Recovered volume Recovery rate 
1313 accidents (91.9 %) with 
road vehicles 

458.0 m3 296.4 m3 64.7 %

38 accidents (2.7 %) with 
railway carriages 

35.5 m3 4.3 m3 12.0 %

65 ship accidents (4.6 %) 237.5 m3 27.3 m3 11.5 %
4 accidents (0.3 %) with 
pipelines 

31.4 m3 0.4 m3 1.1 %

8 accidents (0.6 %) involving 
other transportations 

1.1 m3 0.4 m3 33.8 %

Source: Federal Statistical Office, June 2007 (from: http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3469.pdf) 

National average: 122 L/(E*d)
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From 2009 on surveys are conducted on the facilities for handling water-polluting 
substances. These provide benchmarks every five years for a relative assessment of the 
accident survey results mentioned above as part of determining the hazard potential. 
Through this survey, the operators of the facilities are not affected, since it is a secondary 
statistics using records of the respective regulatory authorities of the facilities. 
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistik
en/Umwelt/UmweltstatistischeErhebungen/Wasserwirtschaft/Aktuell,templateId=rende
rPrint.psml 
 
To "Protect the human health from the harmful effects arising from the contamination of 
water, intended for human consumption, by guarantee its healthiness and purity" the Drinking 
Water Regulation was adopted in 2001. The water company is required to provide its 
customers at the end of the service line with drinking water of the quality regulated by the 
Drinking Water Regulation. Table 1.4 shows the regulatory limits for various substances in 
drinking water. 
http://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2001/index.html 
 
Table 1.4: Drinking Water Regulation (regulatory limits). http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/trinkwv_2001/gesamt.pdf 

Parameter Limit Value [mg/L] 

Acrylamide 0.00010 

Benzene 0.0010 

Boron 1.0 

Bromate 0.010 

Chromium 0.050 

Cyanide 0.050 

1,2-Dichloroethane 0.0030 

Fluoride 1.5 

Nitrate 50 

Pesticides and biocidal agents 0.00010 

Total pesticides and biocidal agents 0.00050 

Mercury 0.0010 

Selenium 0.010 

Tetrachloroethene and trichloroethene 0.010 

Uranium 0.010 

 
An amendment to the regulation took effect on 1 November 2011. Changes include mainly 
the limits for cadmium and uranium, and the introduction of a so-called technical measure 
value for Legionella. 
www.bmg.bund.de/ministerium/presse/pressemitteilungen/2011-02/aenderung-der-
trinkwasserverordnung.html 
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1.3 Federal States 
 
States and municipalities are entirely responsible for the implementation of the water 
management regulations. Most states have a three-stage administrative scheme, consisting 
of the Supreme Water Authority on regional or state level, i.e. the ministry with the water 
management division, mainly the Ministry of Environment; tasks are management of water 
resources and overall management process, the Upper Water Authority, i.e. county 
governments, regional councils, regional offices; their tasks are regional water management 
planning, significant water rights proceedings, and the Lower Water Authority on local 
administrative district (counties and county-level cities) level and specialized technical 
agencies (such as water management agencies, environmental protection agencies), their 
tasks are water legislation procedure, expert advice, monitoring of waters and water usage, 
particularly wastewater discharges. 
 
Other players involved are the special administrative authorities as the Federal Office for 
Water Management or environmental agencies and the central federal institutions as the 
State Office for Environmental Protection or Federal Environmental Agency. In the federal 
states the state laws are in force, such as the regulation for implementing the Water 
Framework Directive (WFD). 
 
The Federal/State Working Group on Water, LAWA (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Wasser) is the German working group on water issues of the Federal States and the Federal 
Government represented by the Federal Environment Ministry. It was set up in 1956 to 
discuss cross-national and common water management and water rights issues, develop 
joint solutions and initiate recommendations for implementation. 
 
The members are the head of the Supreme Water authorities for water management and 
water legislation of the states and the federal government on behalf of the Federal Ministry 
for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). 
 
LAWA currently has four permanent committees: 
 
 Committee for groundwater and water supply (AG) 
 Water Rights Committee (AR) 
 Committee for Surface waters and coastal waters (AO) 
 Committee on Flood Control and Hydrology (AH) 
 
The main tasks of the committees are to assist in the development of goals and strategies of 
LAWA and their realization and implementation, to develop management-related concepts 
and rules, to prove the introduction of technical - scientific rules, to carry out an exchange of 
experiences and coordination on issues of uniform enforcement, and to support the projects 
and policies of the EU with regard to the water management. 
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The LAWA provide publications for download on their web page also in English, e.g. the 
"German Guidance Document for the implementation of the EC Water Framework Directive" 
and the "Elements of a Council Directive on the Protection and Management of the Waters of 
the Community (Water Framework Directive)".  
(www.lawa.de/Publications.html) 
 
On the federal-state information and communication platform 'Waterview' 
(www.wasserblick.net) information and materials of the LAWA are provided. 
 
The over-all coordination for the implementation of the WTD in Hesse takes place by the 
Hessian State Agency for Environment and Geology (Hessischen Landesamt für Umwelt und 
Geologie, HLUG). The HLUG is a technical/environmental agency in the portfolio of the 
Hessian Ministry for Environment, Energy, Agriculture and Consumer Protection (Supreme 
Water Authority). 
 
In Hesse, for example, following federal laws are responsible for implementing of the WTD: 
 
 Hessian Water Act (HWG) 
 Hessian Act Implementing the Waste Water Charges Act (HAbwAG) 
 Hessian Act Implementing the Water Board Act (HWVG) 
 Hessian Investment Regulation (VAwS) 
 Hessian Contamination and Soil Conservation Act (HAltBodSchG) 
  
www.rp-
darmstadt.hessen.de/irj/RPDA_Internet?cid=5dc91817275318f9ce8d99d5b22752b9 
 
The Hessian Water Act was adapted systematically and in content to the new Water Act and 
came into force in December 2010. 
http://www.hessen.de/irj/HMULV_Internet?cid=0b28def301f9364d99d8f15ff77efdfe 
 
Around 75 % of the drinking water supply is obtained from groundwater in Hesse (Germany: 
around 75 %). In a total, 210 companies of the Hessian water supply provide almost 400 
million m3 of drinking water for households and companies annually. They use about 17% 
(380 million m3/a) of the annual groundwater recharge of 2.2 billion m3/a. Around 20 million 
m3/a bank filtrate and groundwater recharge from surface waters are added to the Hessian 
water supply (Management von Wasserressourcen, Fritsche, HLUG). 
 
To protect the groundwater resource numerous activities are carried out, like the designation 
of water protection areas, the estimation of groundwater quantity, and the analysis and 
collection of chemical-physical groundwater data. In order to achieve the objectives of the 
WFD – to obtain and remain the good quantitative and chemical status of groundwater and a 
good chemical and ecological status of surface waters - the state of Hesse, after intensive 
public participation has published on 01/12/2009 a management plan and a program of 
measures. 
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For surface waters, the program provides measures that will improve the water structure and 
reduce the emission of substances. These measures, most of them implemented by 
municipalities, water boards and the wastewater treatment plant operators, are partly 
accompanied by the Upper Water Authority of the regional council (major measures to 
improve structural water quality, measures at wastewater treatment plants which is laid out 
for more than 20,000 population equivalent) and partly accompanied by the Lower Water 
Authorities in the counties and the independent cities (minor measures to improve water 
quality structure, measures at wastewater treatment plants which is laid out for less than 
20,000 population equivalent). 
 
Expert advice is provided to the farmers to reduce the entry of pollutants into groundwater. 
The counsellors are assigned and attended by the regional council. 
www.rp-
darmstadt.hessen.de/irj/RPDA_Internet?cid=1d8557ecf8812e85195b4bfd8800153c 
 
The Hessian Ministry of Environment, Energy, Agriculture and Consumer Protection has 
proposed the formation of partnerships that support environmentally friendly farming to 
achieve successfully the goal of preventing or reducing agricultural inputs of nitrogen and 
pesticides. There is a high acceptance of voluntary cooperation with water suppliers and 
farmers: Currently (2011) there are about 70 local partnerships. The state of Hesse offers a 
consultancy service to Hessian water companies and farmers who want to provide the 
funding proposals for joint collaborative way. In addition, an evaluation is carried out from the 
results and experiences gained of over 70 collaborations. The results are used for the further 
development of the cooperative instrument and serve as the basis for the development of 
agricultural advisory by the State of Hesse. 
http://www.hessen.de/irj/HMULV_Internet?cid=f82a037809f61b9b47b5fec179bc1416 
 
 
In line with the State Groundwater Office, the Environmental Divisions of the Regional 
Councils and the HLUG a groundwater monitoring network is maintained regarding 
groundwater level, spring discharge and ground-water quality. The HLUG periodically 
publishes a brochure, where since 2002 different projects are presented, e.g.:  
 
 Groundwater survey (2004): Position and boundaries of groundwater bodies, description 

of groundwater bodies, groundwater depending terrestrial ecosystems, source of 
pollutions, quantitative status, and anthropogenic influence. Surface water survey 
including assessment of ecological and chemical status. 

 
 WFD and Agriculture (2007): Main problems: phosphorus, pesticides, nitrates. The target 

'good status' for all waters can only be achieved through a comprehensive aquatic-friendly 
land management. There is a cooperation between the water suppliers, farmers and their 
representatives, the specialized authorities and specialist advice, with the aim to 
implement a groundwater-friendly land management. 
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1.4 Local Authorities 
 
In Hesse, for example, the water authorities consist of the Supreme Water Authority, several 
Upper Water Authorities in the main cities and the Lower Water Authorities in different 
municipalities. Responsibility for water supply and disposal lies with municipalities, which are 
regulated by the states. 
 
The Upper Water Authority in the city of Darmstadt is responsible for groundwater and soil 
protection. That includes avoiding or minimizing harmful waste water discharge into water 
bodies, eliminating harmful alteration of soil and water bodies and taking preventive actions, 
allocating water protection areas etc. 
 
The tasks of the Water Authority "Odenwaldkreis" as an example for a Lower Water Authority 
are water supply, sewage treatment, permission and allowance regarding usage of any water 
body, monitoring of water bodies status, controlling deposition of water-hazardous 
compounds (e.g. oil), soil protection as well as drinking water and flood water protection 
areas. 
 
(The regional council of Darmstadt involves farmers in implementing the WFD. The 
Darmstadt Regional Council has assigned the town and district association of Offenbach 
(Zweckverband Stadt und Kreis Offenbach, ZWO) with the implementation of the Water 
Framework Directive regarding groundwater for the region.  
 
In this project a reduction of nitrate pollution in groundwater with the help of an area-wide, 
water-friendly consulting concept has to be achieved. The ZWO can already look back on a 
successful partnership with the farmers in the Water Conservation Areas of the Lower Main 
level since 1994. To discuss appropriate measures for implementing the EU Directive and 
further planning of experiments and field days, farmers, agricultural consultants, 
representatives of authorities and farmers' association, got together in an information 
meeting for the first time in 2011. 
 
Groundwater protection oriented advice is offered in the communal districts with medium, 
high and very high potential for groundwater pollution. 
 
The farmers expressed themselves critically regarding the presented potential burden on 
district level. On one hand they requested more information, why a district has a certain 
potential burden, and on the other hand asked for a stronger differentiation of agricultural 
land, since the measures must consider local conditions to a greater extent. The proposed 
measures, e.g. assistance in determining fertilizer requirements, calculation of nutrient 
balances, basic nutrient research and advice on catch crops are voluntary for the farmers 
and are gladly accepted, because in addition to the desired ground-water protection 
fertilizers can be saved. 
 
The farmers would like to see more participation in the renaturation of watercourses, another 
measure within the EU Directive. Renaturation measures often affect agricultural land. "We 
often have good ideas and would like to bring us more in in the planning," said a farmer. 
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http://www.rp-
darmstadt.hessen.de/irj/RPDA_Internet?rid=HMdI_15/RPDA_Internet/nav/1e3/1e3605fe
-78c2-9011-1010-43765bee5c94,d8337c1f-99d6-e21f-012f-31e2389e4818,,,11111111-
2222-3333-4444-100000005004%26_ic_uCon_zentral=d8337c1f-99d6-e21f-012f-
31e2389e4818%26overview=true.htm&uid=1e3605fe-78c2-9011-1010-43765bee5c94) 
 
 

1.5 Private Stakeholders 
 
Important for the protection of waters is the voluntary cooperation of stakeholders. In the 
following two examples of private stakeholders are presented, which shows the different 
participation in water fields. One measure are Participation workshops. 
www2.hmuelv.hessen.de/imperia/md/content/internet/wrrl/2_umsetzung/beteiligungsw
erkstaetten_gw/bagmittelrhein/080211_dokumentation_lw1_text.pdf 
 
Participation Workshops 
To implement the European Water Framework Directive programs, measures were set up 
which includes steps creating a catalogue of measures, spatial delineation of areas as well 
as assessment of the measures by experts as well as on a regional basis with the 
participation of the expert audience (participation workshops). The participation workshops 
include e.g. farmers, consultants of water distribution companies, or employees of the lower 
water authority. 
 
In Hesse, for example, the participation workshop Weilburger Lahntal/Östlicher Hintertaunus 
was founded, which due to their regional experience is going to evaluate the effectiveness of 
measures for water protection, the acceptance, which is expected in the implementation of 
the measures, and the costs caused by the implementation of the measures. 
 
Following working groups were formed: 
 Five working groups nitrate (farmers) 
 One working group of nitrate (consultants) 
 One working group of phosphorus loading surface water (farmers) 
 One working group of phosphorus loading surface waters (consultants) 
The working group pesticides pollution surface water (farmers) could not be formed due to 
the lack of interest among the participants. 
 
The measures were adopted by the participants in rankings due to their regional assessment 
(Table 1.5). 
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Table 1.5: Scheme for ranking measures 

ranking effect acceptance costs 
1 very high effect very high acceptance very high costs 
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12 very low effect very low acceptance very low costs 

 
The results of the various work groups are summarized in the ranking tables (e.g. Table 1.6). 
The ranking corresponds to the rank numbers of Table 5. The categories according to the 
measure catalogue stand for: 1 = slight, 2 = moderate, 3 = high measure effects. 
 
 
Table 1.6: Assessment rankings of the working groups for the agricultural measures to reduce nitrate pollution 

ID description effect 
category 
(measure 
catalogue) 
 

 
 

farmers 1 farmers 2 farmers 3 
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44 fallow annual 2 times 
hibernating 

3 10 7 5    10 4 2 

42 fallow perennial (5 years) 3          
146 activity-based funding (e.g. 

voluntary agreements, joint 
ventures) 

3          

133 quantity limit of spreading 
organic fertilizer below 170 kg 
total-N/ha * a 

3          

20 reduced tillage after rape 
harvest, before winter cereal 

3          

….           
….           
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Notes on the procedures and the results of group work respectively: 
 
 A fertilizer recommendation based on test areas was considered as not useful, since the 

individual values differ very clearly on the plan areas from the test area. 
 A fertilizer requirement should therefore generally preferably field-related and take place 

locally. 
 High costs were assigned to narrow sowing of sweet corn because of the yet-to-be-

purchased seed technology. 
 Retention periods should be flexible to handle and not be tied to fixed dates. 
 Reviews have been aligned to the experience of the cooperation. 
 A "locally based" targeted consulting was considered as particularly effective. 
 
The approach of participation and cooperation in the identification and assessment of 
measures for the implementation of the WFD was generally welcomed and considered 
practical by the participants. The large-scale approach has been subjected to criticism, from 
the perspective of some participants it does not specifically include the individual load points 
and work on them. In the following the key aspects of comments and of the discussion during 
the workshop and afterwards are summarized and show a spectrum of opinions and mood of 
the event: 
 
 Good professional practice already includes many of the measures discussed. 
 Additional administrative burden should be avoided on the part of the farmers. A reduce of 

the previous administrative burden would be desirable. 
 Cooperation and consultation should stand before regulation in the WFD implementation. 
 For the evaluation of the measures more time should be available. 
 In the implementation of measures attention should be paid to compatibility with other 

standards that affect farmers (e.g. cross-compliance). 
 Implementation of measures should be linked in principle with the corresponding control 

as well. 
 Effects of measures should be evaluated generally comprehensive, partly because the 

effect can be reverse. Example: Mulch-till systems increase the herbicide application and 
thus may lead to contamination with plant protection products. 

 
 
1.5.1 Waterworks with private shareholding 
 
In Germany there are two different types of enterprises for water supply and seawage 
services by private operators: 
 Autonomous company (owner-operated municipal utilities): Company under private law 

with the municipality as shareholder (legal and economic autonomy). 
 Operations management model/operator model/cooperation model/Public Private 

Partnership model: Transfer of plant operation to a private operator where public task 
fulfillment and the sovereign part of the responsibility remains in the municipality. 



 

23 
 

  
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/40873B16E2024175C125785A00350058/$file/110321
_Branchenbild_dt_WaWi_2011_Langfassung_Internetdatei.pdf S. 19): 
 

 
 
Fig. 1.4: Development of the types of enterprise in the public water supply under public/private law (Source: 
BDEW Water Statistics 2008 (basis: 1,218 utilities) Source: BDEW Water Statistics 2008 (basis: 1,218 utilities) 
from: 
www.bdew.de/internet.nsf/id/40873B16E2024175C125785A00350058/$file/110321_Branchenbild_dt_WaWi_
2011_Langfassung_Internetdatei.pdf S. 34) 

 
Based on the number of companies, public sector organizations account for 56 % and 
private-law companies account for 44 %. Regarding the volume of water provided, the public 
organizations account for 36 % and the private-sector accounts for 64 % in 2008 (Fig. 1.4).  
 

 
Fig. 1.5: Types of enterprise in the public water supply 2008, shares related to water output 
From:www.bdew.de/internet.nsf/id/40873B16E2024175C125785A00350058/$file/110321_Branchenbild_dt_WaW
i_2011_Langfassung_Internetdatei.pdf S. 35 
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Within the private-sector, the mixed public-private companies predominate in the form of an 
AG/GmbH (26%); these are companies with private participation. Unlike the drinking water 
supply the disposal of sewage in Germany is mainly carried out by public companies. The 
largest share is held by autonomous companies as well as municipal utilities and water 
authorities (Fig. 1.5). 
(http://www.bdew.de/internet.nsf/id/40873B16E2024175C125785A00350058/$file/110321
_Branchenbild_dt_WaWi_2011_Langfassung_Internetdatei.pdf S. 35) 
 
In Germany several waterwork companies with private shareholding were founded. In Hesse, 
e.g., the so called "Hessenwasser" is the most important water supply company. The 
Hessenwasser GmbH & Co. KG is a company for water procurement whose main task is the 
provision of drinking water for cities and towns in the Rhine-Main area. This includes drinking 
water abstraction, processing, transportation and storage of drinking water as well as quality 
monitoring. With an annual output of around 100 million cubic meters of water per year 
Hessenwasser is one of the largest regional water supply companies in Germany. It provides 
the drinking water for more than 2 million people. Hessenwasser currently operates 34 
waterworks and 332 wells. 
  
Hessenwasser has focused on the operation of facilities for drinking water, for storage and 
transport as well as on water-related services. This creates for the customers of 
Hessenwasser - local operator, such as municipalities, utilities, associations and industrial 
and commercial customers - the freedom to concentrate on the local water distribution and 
billing of end customers, such as residential, commercial and industrial customers. 
 
The direct owners of Hessenwasser are the municipal companies, some of which have a 
private partner as a minority owner. The municipal interests are secured by an appropriate 
interest of the territorial authorities in the region. At the same time it is possible to participate 
in the benefits arising from an indirect participation in a private corporate network. 
 
Hessenwasser was founded in 2001. Owners are the city of Frankfurt, participating via 
Mainova with 36.4%, the city of Darmstadt participating via the HEAG Südhessische Energie 
AG (HSE) with 27.3%, the Gross-Gerau district with 14 other cities and towns participating 
via the Zweckverband Ried Groß-Gerau with 18.2%, and the city of Wiesbaden participating 
via ESWE AG likewise with 18,2 % (Fig. 1.6).  
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Fig. 1.6: Shareholder structure of Hessenwasser 
 
 
1.5.2 Private norm setting institutions 
 
The German Association for Water, Wastewater and Waste (Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, DWA) is a politically independent association and 
the most important institution regarding standardisation, education, and information in the 
water field. 
 
The German Institute for Standardisation (Deutsches Institut für Normung e. V., DIN) 
consists of 71 standard committees. The standard committee for water management deals 
with standards regarding water production and treatment, water distribution from the water 
utility to the consumer, water engineering, waterway constructions, water quality, and the 
investigation of water, soil, and waste. 
 
The Association of German Engineers (Verein Deutscher Ingenieure e. V., VDI) establishes 
guidelines in a broad range relevant for engineering and technology. Guidelines regarding 
water technology are e.g. requirements on planning, installation, operation, and maintenance 
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of drinking-water installations, modern water supply and sanitary engineering in buildings, 
and efficient use of water and energy in swimming pools. 
 
 
1.5.3 NGOs, Environmental pressure groups 
 
The Union for Environment and Nature Conservation Germany (Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland e.V., BUND) is engaged e.g. with how rivers and lakes can be kept 
clean. 
 
The BUND has been officially recognized as environmental and nature protection association 
(under the Federal Nature Protection Act) and must therefore be heard when interventions in 
ecosystems take place. In addition the BUND has the right of collective action according to 
the Environmental Appeals Act. 
 
In addition there are organisations such as the German Nature Trust, the German sections of 
Greenpeace and WWF, etc., who all make an important contribution through lobbying, 
statements, and public relations. 
 
  
  
 
 
 



 

27 
 

2. Overview Surface Waters, Groundwater; Monitoring; 
Pollutant Input  
 
One goal of the new European Water Framework Directive is to achieve a good status of 
waters (surface and ground waters). This requires an adapted monitoring program that is 
tailored to characterize the present situation as well as to identify trends.  
 
 

2.1 Surface water monitoring in the Federal Republic of Germany 

2.1.1 Measuring points 
 
In order to detect and assess impact loads, the surface waters are regularly examined by an 
extensive monitoring network (Fig. 2.1) serving different purposes. 
 

 
Fig. 2.1: Monitoring network for surface waters in Germany. Data source: Berichtsportal WasserBLIcK/BfG, as at 
22 March 2010. 
(http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3770.pdf, S. 54) 
 
It can be distinguished between: 
 
Surveillance monitoring (400 stations): provides an assessment of the overall condition in 
each catchment or sub-catchment area of a river basin district and gives information about 
long-term change. Most of the measuring points were set up in the main flows of large rivers 
and the mouths of major tributaries. 
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Operational monitoring sites (7855 sampling points): measures the status of those water 
bodies failing (eventually) to achieve the environmental objectives. Hence they also function 
as success controls of any measures implemented. On average, watercourses have a 
measuring point every 20 kilometres. Those quality components are examined, which 
respond most sensitively to pressures in the waterbodies under evaluation. In Germany, the 
measuring points of the operational monitoring are examined at least once per year, 21% are 
monthly and 2% are even daily sampled and analyzed. 
 
Investigative monitoring: is necessary if the reasons for high water pollution are unknown, 
or to determine the extent and impact of accidental contamination. It also serves to monitor 
accidents with unforeseen discharges of pollutants or sudden fish kill. Currently there are 
only a relatively small number of measuring points (375) installed. 
 
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3770.pdf 
 

2.1.2 Status of surface water 
 
In the case of surface waters, a distinction is made between ecological and chemical status. 
 

Ecological status: There are approximately 9900 surface water bodies in Germany. 37% of 
them were designated as heavily modified. 15% are artificial (for example, channels). 10% of 
all water bodies achieve the very good or good ecological status. 87% of surface water 
bodies are distributed on the environmental assessment classes moderate (30%), 
unsatisfactory (34%) and poor (23%). A small portion of the surface water bodies (3%) has 
not been evaluated yet (unclear) (Fig. 2.2). 

 
If watercourses in Germany cannot reach the good ecological status, it is usually due to a 
profound change in the hydromorphology and high nutrient loads. In lakes, transitional and 
coastal waters mainly the increased nutrient discharges are responsible for the missed 
targets. 
 
Chemical status: The chemical water quality is for example influenced by sewage 
discharges and diffuse inputs from land (e.g. agriculture). 88% of surface water bodies in 
Germany achieve good chemical status under national law. This classification will be less 
positive when the new daughter directive on environmental quality standards (2008/105/EC) 
must be implemented from mid-2010 with new and expanded requirements for assessing the 
chemical status in the forthcoming management cycles. Fig.2.3 shows the chemical status 
compared to the ecological status of surface waters in the Federal Republic of Germany 
 



 

29 
 

 
 
Fig. 2.2: Ecological status of surface waters in Germany. Data source: Berichtsportal WasserBLIcK/BfG, as at 22 
March 2010 
(http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3770.pdf, S. 57) 
 

 
Fig. 2.3: Ecological and chemical status of surface waters in Germany. Data source: Berichtsportal 
WasserBLIcK/BfG, as at 22 March 2010 
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(www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3770.pdf) 

2.1.3 Natural background levels and anthropogenic influence in the surface 
waters of the Federal Republic of Germany 
 
To determine the natural background levels in surface waters, physico-chemical data from 
anthropogenically largely uncontaminated waters have been compiled. These were, sorted 
by water landscapes, obtained by literature searches, analogies and expert interviews as 
well as from current data of governmental and private organizations as well as research 
institues. 
 
The compiled data were tested for their plausibility (sampling and analysis procedures, 
resilience, representation) and incorporated into databases. In the subsequent statistical 
analysis, the variability of the individual water components was evaluated. River landscapes 
with elevated geogenic background values were evaluated, the reasons for the increases in 
concentration identified, as far as possible, and described. Based on the calculated 
background data, the present quality requirements for water components in German surface 
waters were checked for plausibility and, if necessary, possibly divergent goals suggested. 
 
For the derivation of reference conditions in aquatic landscapes, the geogenic environmental 
conditions and influences of the lithology must be taken into account. The geogenic influence 
e.g. on the nitrate concentration in water was studied by Schleyer & Kerndorf (1992): The 
natural nitrate-N concentrations in small mountain lakes and rivers mostly lie between 0.226 
mg/l and 2.26 mg/l and increase in lowlands to 4.52 mg/l. 
 
The authors found nitrate concentrations in watercourses in unconsolidated sediments from 
0.09 to 6.8 mg/l, in limestone/dolomite from 0.9 to 6.8 mg/l, in Bunter sandstone formations 
from 0.9 to 3.4 mg/l and in other hard rock from 0.05 to 5.7 mg/l. Thus, starting from values 
between 5.7 to 6.8 mg/l NO3--nitrogen the beginning of anthropogenic influence could be 
defined. However, is has to be noticed that the nitrate-N content in rainfall usually varies from 
0.07 to 0.57 mg/l but can also rise up to 14.7 mg/l and higher. 
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/2244.pdf, S. 21ff 
 
Different rock types have different heavy metal contents. Thus, for example Trias, 
Muschelkalk and Keuper contain the highest geogenic concentrations of Cd, followed by 
acidic igneous and metamorphic rocks. The mean values in the streams associated with 
these geological formations vary from 0.2 to 0.4 mg/l. Also, the atmospheric deposition plays 
a role in the content of metals in surface waters (Table x). 
 
 
Table 2.1: Percentage ratio between atmospheric deposition and geogenic input of heavy metals and copper in 
surface waters on the basis of freight data (according to Boehm et al 2000.) 
metal ion Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
percentage ratio  
Depos./geog. BG 

81 % 2.4 % 22 % 15 % 10 % 35 % 52 % 

Depos. = Deposition from atmospheric deposition 
geog. BG. = Shares of the geogenic background 
 
Table 2.2 shows heavy metal concentrations (ug/l) in unpolluted waters, compiled from 
various sources (Norra et al. 2000). 
 



 

31 
 

 
Table 2.2: Heavy metal concentrations (ug/l) in unpolluted waters 

metall ion ICPR 
(1989) 
water 
phase 

ICPR (1989)
total amount

Wachs (1991) 
fraction < 45 μm 

Salomons & 
Förster 
(1984) 

Wedepohl 
(1984, 1991) 

Cu (I/II) 0.9 2.2 < 0.5 1.0 2.0 
Cr (III/VI) 0.5 4.7 < 0.1 0.5 1.0 
Cd (II) 0.003 0.02 < 0.03 0.02 0.4 
Ni (II) 7.7 9.5 < 0.3 0.3 0.3 
Pb (II) 0.007 1.5 < 0.2 0.2 0.3 
Zn (II) 1.3 5.5 < 3.0 5 - 10 7.0 
Hg (I/II) 0.002 0.01 < 0.01 0.01 0.07 

ICPR: International Commission for the Protection of the Rhine 
 
 
The Geochemical Atlas of Germany, created by the Federal Institute for Geosciences and 
Natural Resources (BGR), includes geology-related information to background values for 
heavy metals in streams and stream sediments. 

 
 
2.2 Groundwater monitoring in the Federal Republic of Germany 
 
Groundwater monitoring in Germany follows the principle of cooperation. Besides the basic 
monitoring network the federal states operate, a raw water monitoring network exists, in 
general run by the water supply companies, and special networks are in operation that are 
run by other stakeholders that might have an impact on groundwater quality (e.g. industry) 
(Fig. 2.4). Between the different parties, an exchange of data is mandatory. 
 
 
2.2.1 Basic state monitoring network 
 
The basic monitoring network has two different types of measuring points: 
 
Basic measuring points: for the determination of geogenic background concentrations in 
groundwater. 
 
Trend measuring points: for the monitoring of changes in water quality due to diffuse input 
from various (anthropogenic) sources.   
 
In subparts of the monitored area, the network can be densified, e.g. to prepare groundwater 
contour maps or the enable numerical groundwater modelling.  
 
 
2.2.2 Raw water monitoring network 
 
To complement the state run basic monitoring network, a raw water monitoring network is 
operated by the water suppliers. Water works are obligated to analyse the raw water and 
submit the results to the lower water authorities.  
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Groundwatermonitoring

 
2.2.3 Special monitoring networks 
 
Special monitoring networks are related to objects or groundwater utilization and are usually 
operated for a limited time and in a limited area. It can be distinguished between (Fig. 2.4) 
 
Upstream measuring points that are used to monitor e.g. the water quality in the vicinity of 
a water works. The serve also as a. early warning sytem for the warterworks. 
 
Emitter measuring points that serve as an early warning system in cases that not a specific 
emitter is present but potently a risk for the groundwater exists, e.g a landfill 
 
Incident measuring points are related to e.g. new or existing groundwater contaminations 
and that serve as a reference for e.g. remediation measures.  
 
Other measuring points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.4: Monitoring networks in Germany 
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For the monitoring of the groundwater chemical status a surveillance monitoring network and 
an operational monitoring network have been established to implement the WFD. In addition, 
a monitoring network has been established to monitor the quantitative status of groundwater 
with the aim to detect short-term and long-term fluctuations caused by groundwater 
recharge, ground water abstraction or discharges. The monitoring network should also be 
designed so that natural changes in water quantity (for example climate change) can be 
identified. 
(www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3770.pdf). 
 
Quantity measurement network:  
Measuring points for the determination of the quantitative status of groundwater: 6800 
Measurement network overview: 5500 
Operational monitoring network: 4000 
 
Some of these monitoring stations have multiple functions, i.e. they are both surveillance, 
operational and/or quantitative monitoring sites. For measuring the quantity, the mean 
density of measurement points in Germany is 25 per 1000 km2 (Fig. 2.5). 
 

 
 
Fig. 2.5: Groundwater monitoring network in Germany. Data source: Berichtsportal WasserBLIcK/BfG, as at 22 
March 2010 
(http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3770.pdf, S. 47) 
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2.2.4 Status of groundwater 
 
The chemical status of groundwater bodies in Germany is in 62 % of the cases good. Poor 
chemical status in aquifers (Fig. 2.5) is essentially due to the increased nitrate load in 
intensive agricultural areas. 
 

 
Fig. 2.5: Chemical status of groundwater bodies in Germany. Data source: Berichtsportal WasserBLIcK/BfG, as 
at 22 March 2010 
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3770.pdf (engl.: S. 51) 
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2.2.5 Natural background levels and anthropogenic influence in the 
groundwater of the Federal Republic of Germany 
 
To determine the natural geogenic background values of selected constituents in ground 
water, measured data of approximately 25,000 groundwater observation wells were 
evaluated in a research project by the LAWA using statistical methods. 
 
The essential aim of the project is the evaluation of characteristic background values for 
various inorganic major, minor, and trace elements in groundwater depending on a hydro-
geochemical units and the presentation of their spatial distribution by using the hydrogeologic 
map 1:200,000 (HÜK 200), the maps of hydrogeological (partial) rooms and open spaces 
and analytical values of more than 60,000 groundwater samples. 
 
An important focus is the identification of anomalies in order filter out man-made components 
from the data sets and also to identify areas with elevated geogenic parameters 
concentrations.  
 
A first step was the development of hydrogeochemical units from the approximately 1100 
units of the general legend of the HÜK 200, to create a base for data analysis. Therefore, 
hydrogeochemical similar HÜK units were combined; the result is a map with about 200 
hydrogeochemical units. In a next step groundwater samples were assigned to these 
hydrogeochemical units, which are lying in the range of the filter section of the sampling 
points. 
 
The 200-HÜK database is expanded by the state geological surveys by a database of 
statistical measures of the hydrogeochemical parameters that are derived from data of the 
groundwater monitoring of the states and the data analysis of the Federal Institute for 
Geosciences and Natural Resources (Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe, BGR). 
 
Using this evaluation method, it is possible to determine the span of natural background 
values and their statistical measures as well as local phenomena, such as coastal areas and 
inland waters salinization or acidification in crystalline rocks and to present the in thematic 
maps. These maps, presenting background values related to hydro-geochemical units, are 
the basis for establishing remediation targets at contaminated sites and the threshold values 
for the assessment of the status of groundwater bodies. They can be viewed on 
www.bgr.de/Service/grundwasser/ as a web map service (WMS) (Tab. 2.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 
 

 
Table 2.3:: Hydrochemical and physicochemical parameters included in maps for groundwater background levels 
(Web Map Service). 
 www.bgr.bund.de/DE/Themen/Wasser/Projekte/abgeschlossen/Hintergrundwerte/hgw_tabelle.html?nn=1546496 
Main anions 
and cations 

Minor and trace elements Sum 
parameters 

Calcium (Ca) 
Chlorid (Cl) 
Hydrocarbonate 
(HCO3) 
Kalium 
Magnesium 
Natrium 
Sulfat 
 
 

Silver (Ag) 
Aluminium (Al) 
Arsenic (As) 
Boron (B) 
Barium 
Bismuth 
Bromine 
Cadmium 
Cobalt 
Chromium 

Copper (Cu) 
Fluorid (F) 
Iron (Fe) 
Mercury (Hg) 
Lithium (Li) 
Manganese (Mn) 
Molybdenum (Mo) 
Ammonium (NH4) 
Nickel (Ni) 
Lead (Pb) 

Phosphate (PO4) 
Antimony (Sb) 
Selenium (Se) 
Silicate (SiO2) 
Tin (Sn) 
Strontium (Sr) 
Thallium (Tl) 
Uranium (U) 
Vanadium (V) 
Zinc (Zn) 

total hardness 
 
specific 
electrical 
conductivity 
 
pH value 

 
The data base is very different for each parameter. Thus, e.g. for sulfate 96% of Germany is 
covered with data. In contrast, the surface coverage of thallium is at 6%. The main reason is 
that for many trace elements, especially in the small-scale HGC (hydro-geochemical units) 
no or not enough measurements were available. 
 
Beyond the two-dimensional representation of the background values all available 
information about a HGC can be assessed via the feature query. After activating this 
function, a window with a tabular display of all available data is opened. In order to document 
the data base besides of the surface data also the point data were represented (= measured 
data). 

 

2.3 Exceptions from WFD goals for surface water and groundwater 
 
In justified cases, member states may deviate from the original environmental goals. In 
Germany most exceptions are related to deadline extensions. Other exceptions may exist if 
water bodies are so heavily polluted or extensively morphologically transformed, that no 
status improvement can be achieved in the foreseeable future with appropriate actions. This 
exception applies to groundwater in mining regions, as well as for surface waters where 
heavy metals from mine dumps, mine pits and abandoned sites are discharged into smaller 
water bodies. 
 
Exceptions have been utilised for 82 % of all surface water bodies. That means by the year 
2015, only 18 % of the surface water bodies in Germany will reach the environmental goals. 
Until now 10% are in compliance with the directive. 
 
Exceptions have been utilised for 36 % of all groundwater bodies. However, 62% of all water 
bodies are already in a good status. An additional 2% of groundwater bodies will reach good 
status by 2015. 
(www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3770.pdf) 
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2.4 Groundwater monitoring in Hesse 
 
Groundwater monitoring is conducted by the Hessian State Groundwater Service. The 
collection and evaluation of quantitative (groundwater level, spring discharge) and qualitative 
data (groundwater quality) leads to a nationwide assessment of the actual state and also to 
the forecast regarding anthropogenic factors influencing the ground water and vice versa, 
from the groundwater emanating influences on other protected assets. This hydrographic, 
predominantly water-management oriented measurement service is not only an essential 
requirement for targeted planning of the responsible authorities, but simultaneously also 
helps the water supply companies in solving their specific problems.  
 
In Hesse there are 891 groundwater wells in the strict sense, i.e. measuring tubes, which are 
embedded according to certain specifications in bore holes, and 74 spring discharge 
measurement points; thus, a total of 965 measuring points (Fig. 2.6). Of these, 225 are used 
to determine the groundwater quality. 
 

 
 
Fig. 2.6: measuring points in Hesse 
aus: http://atlas.umwelt.hessen.de/servlet/Frame/atlas/wasser/grundwasser/lgwd.htm 
 
 
The tasks of the groundwater monitoring are: 
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- Nationwide survey of groundwater resources, characterization of the ground water level 
movement and spring discharge, separation of flow fields, identifying hydraulic interaction 
between groundwater and surface waters, 
- Designation of water protection areas, identification of to some extend spatially and 
temporally varying location of underground watersheds, 
- Detection of natural and anthropogenic influences on groundwater and analysis of the 
causes, 
- Development of reference values (e.g. maximum or minimum groundwater level) for the 
purpose of sustainable groundwater management or ground issues, 
- Provision of benchmarks e.g. for special measuring networks (including upstream 
measuring points of the water supply companies), 
- Designation of areas with a more significant hazard potential, 
- Observation and monitoring of groundwater quality in the area and regarding the threat to 
drinking water systems. 
- Collection and provision of geohydrologic and hydrodynamically relevant data for model 
calculations, 
- Detection of possible effects of long-term climate change on the available groundwater 
 
 
In the State of Hesse, 124 groundwater bodies have been distinguished as a result of the 
requirements of the WFD (Fig. 2.7 left). From these, as revealed by the groundwater 
monitoring programs 55 groundwater bodies were classified as being in "good condition". For 
69 groundwater bodies the achievement of the WFD-objectives until 2015 was classified as 
unlikely (Fig. 27 right). The main causes are excessive nitrate concentrations in groundwater. 
In four groundwater bodies in the Werra potash area the mining and its side effects 
respectively prevents the premature classification into "good condition". 
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Fig. 2.7: Groundwater bodies in Hesse (left) and chemical status (right) 
 
  
The water supply companies currently report withdrawal quantities, groundwater levels and 
analysis to various authorities. Information on protected areas in Hesse and the quality of 
groundwater and raw water as part of the information system groundwater and drinking water 
protection in Hesse is provided to businesses and the public on the Internet 
(www.gruschu.hessen.de). It is planned to request an commitment from companies, in which 
it is confirmed annually that a self-monitoring was conducted. The self-assessment includes 
operation and function checks, measurements and investigations, inspections and local 
checks, keeping a operations diary, and creating an annual report. 
 
In Hesse, the ground and raw water databank Hesse, GruWaH, as part of the Information 
System Groundwater (GW-FIS) was established. It serves inter alia for evaluation of 
groundwater data (quantity and quality), raw data (properties), precipitation data (quantity), 
lysimeter (volume) and measuring point master data (location, expansion, etc.) of the 
Hessian State Groundwater Service. 
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3. Emergency plans 

3.1 Water and soil protection alarm directive Hesse 
 
3.1.1 Scope of application 
 
The directive is a guideline for water and soil protection emergency plans, which has to be 
established on the local level by counties, the magistrates of the district-free cities and the 
regional councils as well as by industrial and commercial enterprises by order of the water 
authorities. The purpose of the emergency plans is the regulation of fast information of 
authorities and those affected by accidents, breakdowns and other events where 
environmentally hazardous substances are released and a serious threat to surface water, 
soil and groundwater exists. 
 
In many cases there is a disclosure, information or notification duty towards the authorities. 
These obligations arise from various laws, regulations and regulatory approvals like the 
existing legal foundation, rules and regulations for groundwater protection (Fig. x). 
 
3.1.2 Involved authorities 
 
The police, fire and emergency authorities (administrations) are responsible for the hazard 
prevention. All authorities have to inform each other immediately and to work together. 
Administrative authorities are the county committee in the districts, the lower water and soil 
conservation authorities in the cities and the regional councils as the upper water and soil 
conservation authorities. 
 
Regarding the determination of the extent of damage and the measures to be implemented, 
the Hessian State Office for Environment and Geology (HLUG) has to consult the Water and 
Soil Conservation Authority upon request. Consulting covers primarily property data 
research, the scope and the assessment of water and soil condition. In addition to consulting 
the HLUG provides data on groundwater situation, on soil and on ground conditions as well 
as current water quality data. The existing monitoring stations of category 1 (fixed stations) 
are published on the internet under www.hlug.de. In special cases, the HLUG can even 
perform water and soil analysis and assessments. 
 
3.1.3 Competences under the Water Law: 
 
The district committees of the counties and the magistrates of the district-free cities (lower 
water authorities) are in principle responsible at water hazards. 
 
The regional councils (Upper Water Authorities) are responsible for hazards arising from 
waste water systems, systems for handling water-polluting substances, or otherwise from 
production sites. 
 
3.1.4 Competences under the Soil Protection Legislation: 
 
The regional councils (Upper Soil Conservation Authorities) are responsible for enforcing the 
Hessian contaminated site and soil protection act (Hessisches Altlasten- und 
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Bodenschutzgesetz, HAltBodSchG) and the Federal Soil Protection Act (Bundesboden-
schutzgesetz, BBodschGes), particularly for contaminated sites and other harmful soil 
changes.  
 
The district committees of the districts and the magistrates of the district-free cities (Lower 
Soil Conservation Authorities) are responsible for actions by the Federal Soil Protection Act 
in case of harmful soil changes and thereby caused contamination of water bodies due to 
accidents and/or the handling of hazardous substances on land. By way of derogation the 
regional councils are responsible, if after the plant grounds regulation (§ 1 para. 2 of the 
Regulation on the jurisdiction of the water authorities) the jurisdiction of the upper water 
authority is given. 
 
3.1.5 Local and judicial competence: 
 
Locally responsible at first is the Water and Soil Conservation Authority, in which service 
district sources or implications of a water and/or soil hazard or damage are detected. Before 
the local Water and Soil Conservation Authority enters into the case, the police and 
regulatory authorities continue to be responsible for emergency measures. 
 
If the police authority orders under non-delayable security measures of hazardous control, to 
dispose waste according to § 3 of the Waste Catalogue Ordinance (AVV), they or the 
regional council on the basis of a framework agreement from September 1996 can 
commission the HIM GmbH to perform emergency measures regarding waste regulations. 
This applies even if no or no clear identification of the waste is possible 
 
The HIM GmbH (Hessische Industriemüll GmbH) is an enterprise of the recycling economy, 
offering professional total waste and total restoration solutions for waste disposal. The HIM is 
present in several locations in Hesse. 
 
 
3.1.6 Alarm 
 
Under the heading "Water and Soil Protection Alarm" the message delivered shall contain 
the details of the "immediate notification" form (see below). The immediate notification form 
can also be used for written recording of a telephone message. 
 
For impacts on the Rhine in the international field the Darmstadt Regional Council or the 
regional council of Giessen (for the River Lahn) causes a notification to the Water Police 
Station Wiesbaden as the Main International Warning Center (MIWC). The MIWC forwards 
the message according to the "International Warning and Alarm Plan Rhine" (see below) and 
informs the affected areas in the state of Hessen. 
 
 
3.1.7 Emergency plans 
 
Official emergency plans: 
A water and soil protection emergency plan has to be set up in a clear form from the regional 
councils, counties and cities, and to be updated at least annually. 
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The counties and cities exchange emergency plans with neighbouring districts or urban 
districts and forward their plans to the regional councils. The regional councils also exchange 
their emergency plans and forward their plans to the counties and cities of their 
administrative region and to the highest water and soil conservation authority. 
 
The water and soil protection emergency plans of the regional councils, counties and urban 
districts have to be forwarded to the affected areas (in particular, control centres and 
municipalities). 
 
The water and soil protection emergency plans to be established shall correspond in their 
structure and content to the model emergency plan (see below) and essentially contain the 
following points: 
 
1. Scope 
2. Duty of disclosure 
3. Responsibilities 
4. Alarm 
5. Immediate action 
6. Special regulation 
7. Reimbursement 
8. Reporting and information requirements 
9. Hotlines 
10. Facilities and areas of special importance 
11. Hazard control companies and organizations 
12. Immediate notification form 
13. Immediate report form 
14. Questionnaires of the Hessian Statistical Office 
15. Measuring points of the category 1 (fixed stations) 
 
 
3.1.8 Alarm plans from companies and business enterprises: 
 
For precautionary reasons the water authority can require an operational emergency plan 
from water economically important industrial and commercial enterprises. This applies to 
directly discharging enterprises, which require a permit for the discharge and for companies 
that deal with water hazardous materials regarding the Ordinance on Water Hazardous 
Substances (Anlagenverordnung wassergefährdende Stoffe, VAwS). 
 
The internal alarm plans shall contain the following main points: 
1. Internal and external reporting channels (current phone numbers, for indirect discharger 
phone number of the municipal sewage treatment plant) 
2. Description of wastewater treatment plants, sewer systems, alarm systems, shut-off 
devices 
3. Brief description of facilities for water-polluting substances, safety precautions, fire fighting 
water retention facilities 
4. Telephone numbers of specialist firms for damage removal 
5. Immediate notification form (see below) 
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3.1.9 Immediate action 
 
In order to limit the damage, urgent measures (immediate measures) shall prevent further 
leakage and spread of pollutants after the damage was sustained. They serve to protect 
 
 Surface water and groundwater, 
 The soil and its functions, particularly with respect to the pathways soil-human, soil-crop 

and soil-groundwater 
 The drinking water supply and 
 The operation of the wastewater plants. 
 
Here, on the basis of 
 Material properties, 
 Amount of substance, 
 Site characteristics and 
 Areal extent 
the exposure has to be assessed, in order to determine on this basis the necessary 
measures to avert danger. 

 
Measures in order to limit the damage are in particular: 
 
 To stop the land and water utilization, 
 Immediate shutdown of facilities 
 Securing and closure of damage sources, 
 Prevention of damage spreading, 
 Removal of localized and easily accessible contaminants 
 Keeping away rain water, 
 Securing the damaged area to prevent people from entering 

 
The authorities initiate the necessary investigations (such as sampling, rapid analyzes) to 
 Identify the pollutants and their extensive spread, 
 Identify the contaminant source and the cause of damage, 
 Perform an evidence, 
 Conduct a risk assessment for further impairment of soil and water and 
 To determine those responsible for the damage according to the regulatory law. 

 
 
3.1.10 Reimbursement 
 
The authorities are required implementing emergency measures independent of financing 
options and possibilities of recourse.  
 
The cost of an action bears the authority that ordered the measure. Also in the case of an 
action within the framework of an immediate responsibility the authority acts on its own 
responsibility and not for other authorities. Thus, the police or the regularity authority signs 
contracts (e.g. for the disposal of waste) and is committed to the contract, until the 
appropriate authority enters. 
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Cost of claims can also be justified against the Federal Republic, Hesse or a municipality. 
For example, the cost of the removal of oil contamination on a federal waterway can be 
charged to the Federal Republic of Germany, represented by the Water and Shipping 
Directorate, as the so called "disturber of the status". 
 
If the police authority orders to dispose hazardous waste according to urgent measures of 
hazard control, and later can not claim a polluter, the Environmental Ministry reimburses the 
cost in accordance with internal regulations to the Interior Ministry. This also applies in cases 
where no or no clear identification of the waste is possible (e.g. due to lack of or insufficient 
documents, to illegal actions/waste disposal and illegal bearings). 
 
The financing of the follow-up monitoring and monitoring measures has to be clarified before. 
 
 
3.1.11 Reporting and information requirement 
 
Reporting to the State Government: 
 
About all special events that presumable 
 Find a nationwide public and media interest  
 Give rise to discussions in the state parliament or 
 Have a national or transnational significance 

an immediate notification (see below) has to be submitted to the Ministry of Environment 
from the local Water and Soil Conservation Authority.  
 
Informing the Hessian Statistical Office: 
 
For accidents during transport or handling of hazardous substances a data entry form must 
be submitted. The current blanks of the Hessian Statistical Office have to be used. The 
authority making the report is the relevant Water and Soil Conservation Authority. 
 
(www.umwelt-online.de/regelwerk/wasser/laender/hessen/waphe_ges.htm) 
(www.hmuelv.hessen.de/irj/HMULV_Internet?cid=cecaff1e1605ef010eb2b5b9e6dc2a67) 
 
 

3.2 Standard emergency plan 
 
Standard for a water and soil protection emergency plan of the regional councils, counties 
and cities (status: December 2007) 
 
3.2.1 Area of application 
 
The water and soil protection alarm directive (see above) is the basis for the water and soil 
protection emergency plan for the Water and Soil Conservation Authories. It applies to all 
cases arising within their jurisdiction or could cause an impact on water and soil conservation 
in their areas.  
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3.2.2 Notification requirements 
 
Notification requirements may result from various laws, regulations and regulatory approvals, 
as listed under the section "Notification requirements" in the water and soil protection alarm 
directive. Violation of these notification requirements may constitute a regulatory offence. 
 
 
3.2.3 Competences 
 
Practical competence: 
 
The police, fire and emergency authorities (administrations) are responsible for the hazard 
prevention. All authorities have to inform each other immediately and to work together. 
 
The fire departments take the preventive and protective measures against fire and fire 
hazards (fire protection) and against other threats (General Assistance). The police 
authorities take urgent measures (emergency), if and insofar a fulfilment of the task of hazard 
control by the administrative authorities is not possible or not possible in time.  
 
The other measures to protect the land and waters are to be taken by the competent 
administrative authorities as emergency authorities. The jurisdiction is governed by the laws 
applicable to the action (HWG, HAltBodSchG) and the rules on jurisdiction (Regulation 
concerning the competence of water authorities, regulation of the competent authority under 
the Federal Soil Protection Act).  
 
Insert the jurisdiction according to the Water Act and Soil Conservation Law for the counties 
of the district committee (name) or for the cities of the magistrate (name) (Lower Water and 
Soil Conservation Authority) or the Regional Council (name) (Lower Water and Soil 
Conservation Authority) regarding the paragraphs "Competences under the Water Law" and 
"Competences under the Soil Protection Legislation" of the alarm directive. 
 
Local and judicial competence 
 
The local responsibilities are described under the correspondent paragraph of the alarm 
directive. If a judicial non competent authority (upper instead of lower or lower instead of 
upper authority) makes a report and is in a position to make decisions immediately, this 
authority is then responsible until the intervention of the judicial competent authority. 
 
When damages-causing events fall within the jurisdiction of the Lower Water and Soil 
Conservation Authority of a county/city, the regional council has to be informed if the events 
go beyond their district. 
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3.2.4 Alarm 
 
Police, firefighters and water and soil conservation authorities inform each other based on 
documented contact information. 
 

 
 
 
Under the heading "Water and Soil Protection Alarm" the message delivered shall contain 
the details of the immediate notification form (see below).  
 
The Water and Soil Conservation Authority ends the water and soil protection alarm in 
compliance with the reporting channels.  
 
 
3.2.5 Immediate action 
 
In order to limit the damage urgent measures (immediate measures) shall prevent further 
leakage and spread of pollutants after the damage was discovered (see section immediate 
action of the alarm directive). 
 
Exemplary, the following immediate action should be concidered: 
 
 Application of binders and intermediate storage of contaminated binders, 
 Seal defective containers or pipes with temporary sealing, 
 Pumping water pollutants into appropriate device for containment, 
 Closing of the channel inlets and channels (covering material, bubbles), 
 Laying of oil booms in waters 

Fire brigade 
Emergency call 112 
Control Centre  
Telefax  
 

Police headquarters 
Emergency call 112 
Telefax  
Commissioner of 
Service 

 

Operations 
centre 

 

 

Lower water / soil 
conservation authority 

Telefax  

 official private 
A   
B   
C   
D   
E   
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 Containment of contaminated fire-, rain- and cooling water, 
 Excavation of contaminated soil and temporary storage of excavated material, 
 Warning affected users of the waters and soil, and the operators of sewage systems. 

 
Mixtures that are produced during cleaning work according to emergency measures must be 
taken up and recycle or dispose harmless. This also applies when the water-polluting 
substances are converted by special agents into an easily biodegradable form or being 
enclosed. It is illegal to let polluting substances reach the soil, groundwater or surface water. 
Also discharging into a public sewer system is prohibited in a normal case by municipal 
wastewater ordinances. The same applies to the water used for cleaning and mixed with 
substances hazardous to water (sewage). 
 
If it's an insignificant amount of material and a soil and water contamination can be excluded, 
an exception can be made in individual cases. For example, rinsing water which is used to 
flush surfactant residues still present after removal of contaminations and subsequent 
cleaning from the road surface is regarded as an insignificant amount.  
 
With regard to site characteristics and location sensitivity, particular attention has to be paid 
to 
 The permeability and storage capacity of contaminated areas (for example, asphalt, 

concrete, pavement, joints, cracks, clay, sand) towards pollutants, 
 Water reserves and endangering water catchment plants, 
 Sewerage systems and sewage treatment plants because of the dispersal of pollutants 

and interference to the sewage plant, 
 Surface waters due to potential impacts on aquatic ecosystems and different uses, 
 Agriculturally and horticultural used areas, particularly regarding harvesting, 
 Children's play areas and playgrounds.  

 
The authority orders besides protection and defensive measure the necessary investigations 
(such as sampling, rapid analysis, award of contracts to third parties) to 
 
 Identify pollutants and their areal spread, 
 Determine the contaminant source and the cause of damage, 
 Conduct evidence, 
 Carry out a risk assessment for further impairments of soils and waters and 
 To determine the polluter responsible due to public law. 

 
The Hessian State Office for Environment and Geology consults the Water and Soil 
Conservation Authority upon request and may in special cases; even perform water and soil 
analysis and assessments.  
 
Consulting includes: 
 Material data searches, 
 Provision of current water quality data within the study scope of the Hessian water quality 

monitoring program and other monitoring programs, data on ground water levels, flow 
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direction and quality as well as pedological and geological data (soil properties, soil 
texture), 

 Assessing the impact of pollutant discharges to surface water on the water biocoenosis, 
 Definition of immediate and follow-up measures regarding water and/or soil protection, 
 Defining the scope of investigation required (parameter/measurement points) for the 

determination of the extent of damage and the cause-finding/evidence, 
 Risk assessment for soil contamination. 

 
 
3.2.6 Special regulations 
 
Here is the opportunity to include all areas that have not been treated yet and for which there 
are regional specific characteristics.  
 
 
3.2.7 Reimbursement 
 
The authorities are required implementing emergency measures independent of financing 
options and possibilities of recourse. The aspects of cost are given in section reimbursement 
of the alarm directive. 
 
 
3.2.8 Reporting and information requirements 
 
The procedure for reporting to the State Government is specified in the corresponding 
section of the alarm directive. 
 
Hotlines 
 
 Control centre and Water and Soil Conservation Authorities: 

      Central control station 
      Water and Soil Conservation Authority 
      In case of accidents at work sites, the regional council (name) 
 
After office hours: 
 
 Police Staff 
 Fire departments 
 Main Warning Centres, Water Police and Waterways and Shipping Administration 

 
State Warning Centres 

Warning and Alarm Plan of the e.g. river Rhine: 
River police station: 
Station in location A: Telephone and/or telefax number 
Station in location B: Telephone and/or telefax number 
Station in location C: Telephone and/or telefax number 
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Alarm plan of the e.g. river Weser: 

Police headquarters Northern Hesse: Telephone and/or telefax number 
 
Waterways and Shipping Administration  

Headquarters: Telephone and/or telefax number 
 
Other relevant authorities and local hotlines 
 Hessian State Agency for Environment and Geology: Telephone/telefax number 
 Bureau of Aquatic Ecology: Name of the official in charge, telephone number 
 Bureau of Water Quality: Name of the official in charge, telephone number 
 Bureau of Hydrology, Groundwater: Contact person in accordance with regional 
responsibilities can be found on the corresponding web page of the Hessian State Agency 
for Environment and Geology (exact web address) 
 Bureau of Soil Conservation, Soil Information: Name of the official in charge, 
telephone number 

 
 Hessian Ministry of Environment, Rural Development and Consumer Protection: 
Telephone/telefax number 
 Bureau of Contaminated Sites: Name of the official in charge, telephone number 
 Bureau of Soil Protection: Name of the official in charge, telephone number 
 Bureau of Aquatic Ecology: Name of the official in charge, telephone number 
 Bureau of Groundwater: Name of the official in charge, telephone number  
 Bureau of Substances hazardous to water, municipal wastewater, industrial 
wastewater: Name of the official in charge, telephone number  
 
 Hessian Ministry of the Interior and for Sports: Telephone/telefax number 
  

After official hours of the ministries: 
Situation Centre of the Hessian Ministry of the Interior and for Sports: 
 
 Roads and Traffic Authority 
 Electricity Companies 
 Forestry and Agricultural Management 
 Fisheries 
 Cities and towns of the district  
 Armed forces 
 Adjacent hotlines 

 
 
Facilities and areas of special importance 
 
 Wastewater plants and associations for sewage treatment  
 Water supply systems 
 Water conservation, protected areas for mineral waters and flood areas 
 Chemical industry 
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 Pipelines 
 Competent port authority, port and handling facilities 

  
 
Companies and organizations for hazard control 
 
The list of companies is a guide for damage cases. Practical experience, distance and 
adequacy of the removal costs were taken into account as far as possible in their selection. 
 
 Aid organizations (German Life Saving Society, German Federal Agency for Technical 

Relief) 
 Transport-Accident-Information- and Emergency-Response System (TUIS) member firms 
 Transportation entities 
 Building companies 
 Container services 
 Disposal and specialized firms, waste treatment plants: 
 HIM GmbH:  telephone/telefax number and mobile number (24h service) 
 (see paragraph Local and judicial competence of the alarm directive) 
 Local remediation experts and specialized laboratories 
 Drilling companies 
 Mobile water treatment plants 

 
Immediate notification form (Sofortmeldung) 
 
Water and soil protection alarm 
 
Immediately Report Form 
 
Water and Soil Protection Alarm Plan of the Society for Heavy Ion Research (GSI) in 
Darmstadt mbH 
(www-wnt.gsi.de/kernchemie/Deutsch/Arbeitssicherheit/GSI_Gewaesser-und_Bodenschutz-
Alarmplan_Rev1.pdf) 
Water and Soil Protection Alarm Plan of the city of Frankfurt/Main 
(http://www.umwelt-online.de/regelwerk/wasser/laender/hessen/waphe_ges.htm) 
 
 

3.3 Rhine alarm model 
 
After the fire accident in 1986 at the chemical company Sandoz in Basel area, where large 
quantities of fire fighting water, contaminated with chemicals, were released into the Rhine, 
the International Commission for the Protection of the Rhine (ICPR), together with the 
Commission for the Hydrology of the Rhine Basin (CHR) developed on behalf of the 8th 
Rhine Ministerial Conference a Rhine Alarm model (also Rhine flow time model) for the 
Rhine and its main tributaries. 
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The model can calculate the progress of the pollutant front from sudden discharges and has 
been proven as an indispensable tool in a variety of other impulsive contamination in the 
international warning and alarm plan (WAP) of the Rhine. 
 
The aim of the warning and alarm system is to report when sudden contamination with water-
polluting substances occur in the Rhine basin which could negatively effect the water quality 
of the Rhine and to warn the relevant authorities, so that  
 
- hazard control, 
- cause identification 
- polluter identification, 
- measures to eliminate the damage, 
- measures to prevent and reduce damage 
- avoidance of consequential damages 
 
can be initiated. 
 
Seven main international warning centres are involved along the Rhine (Fig. 3.1). 
Responsible for the initial report is the main international warning centre (MIWC), on whose 
territory the accident occurred. The message may be transmitted as a "warning", 
"information" or "search announcement". For more serious water pollution a "warning" is 
issued (http://www.iksr.org/index.php?id=296). 
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Fig. 3.1: River Rhine alarm; responsible authorities 

A warning is triggered by the MIWC for water pollution caused by water-contaminating 
substances that can adversely affect by their quantity or concentration the water quality of 
the Rhine or the drinking water supply along the Rhine, and/or can expect a great deal of 
public interest. 
 
Information is published to inform amongst others the MIWC objectively, professional and 
reliable regardless of the media. It is also reported, for example, via the MIWC to the riparian 
when reference values are exceeded. Information is also used for the precautionary 
notification of the drinking water supply works. 
 
Search announcements are issued in order to find those responsible for the pollution of the 
Rhine if findings cannot be resolved within the jurisdiction of the respective MIWC. 
 
Search announcements are not counted in the total number of messages if they were 
reported as an information or warning as well. 
 
For each year the reported warnings, information and search announcements are compiled 
into an annual report. 
 
Of each warning a chronological log book is kept by all MIWC, including: 
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- The time and content of all incoming and outgoing phone calls, fax reports and e-mails 
- List of persons notified, 
- Actions, investigations, 
- Measurement results. 
 
Good predictions of sudden waves of pollutants are of great importance for the timely 
implementation of appropriate measure. Such measures are for example stopping the raw 
water abstraction by drinking water plants along the Rhine or the installation of oil booms in 
the Rhine and its tributaries by fire or civil defence. The Rhine flow time model is used by the 
main international warning centres, the national warning centres, the warning centres in the 
German federal states, and finally of the institutions (such as meter operator) advising these 
units, and the water works for predicting the flow of substances caused by sudden water 
pollution. 
 
In the Rhine flow model the Rhine is simulated from Lake Constance to the North Sea. In 
addition to the main river its main tributaries are modelled mathematically. The model was 
calibrated using a tracer (dye). The model takes into account, if necessary, time, place and 
amount of contaminants, degradation behaviour of substances, where appropriate the 
buoyancy of the substances (such as for oil, diesel, gasoline), the discharge and/or the water 
levels in rivers. 
 
The model then calculates for the river site, which needs to be observed, the concentration of 
a substance as a function of time, the time at which the peak of the contaminant wave 
passes through the observed site and the progress of the contaminant wave from the 
discharge point to the North Sea. The model can not only calculate the progress of a 
contaminant wave in the flow direction of the river, but also the spread of the pollutant cloud 
over the river width. It can also calculate for selected time steps (usually one day) the 
location of the wave in the river basin. If required, the progress of contaminant wave can be 
illustrated by an animation. The course of the pollutant wave can be predicted with about 
98% accuracy. 
 
If an incident takes place despite all precautions, or pollutants flow in significant quantities 
into the Rhine, the international warning and alarm plan Rhine (WAP) comes into effect, 
which warns all riparian countries and most of all the downstream riparians. In addition to the 
alerts that are triggered only in the case of far-reaching serious water pollution, the WAP is 
also increasingly used for the exchange of reliable information on water contaminants that 
are measured in the Rhine and Neckar by monitoring stations. 
 
Criteria for the release of the International Warning and Alarm System Rhine: 
An information, warning or search announcement is to be released when quantities of 
substances which are capable of influencing the water quality of the Rhine or which can 
harm aquatic organisms and/or cause the restrictions of water use are discharged, such as 
- A substantial excess of the limits of discharge permits, 
- Of serious breakdowns; 
- From transport-related contaminant spills; 
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- In monitoring stations detected unusual increases in concentrations of chemical, physical or 
sensory (organoleptic) parameters. 
 
In addition, individual case studies for an information or warning are required at 
- Messages from the continuous biotests methods in the event of a secured "Bioassay-
alerting" (process-internal concept); 
- Expected reaction of the public and in the media. 
 
In damage situations and cases of damage the risk has to be estimated based on 
- Material properties 
- Amount of substances 
- Location Features 
- Areal extent. 
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Table 3.1: Benchmarks for concentrations: In the case of exceeding those benchmarks an information, warning or 
search message according to the warning and alarm plan is taking place as a function of contaminant 
concentration and already available information. 

Benchmarks for concentrations exceeding 

Parameter Daily average of concentrations 

 Value Unit 
pH-value <6.5  >9.5  
electrical conductivity 1000 μs/cm 
oxygene <5 mg/l 

Heavy Metals 

Arsenic 10 μg/l 
Lead 20 μg/l 
Cadmium 3 μg/l 
Chromium (total) 50 μg/l 
Copper 20 μg/l 
Nickel 20 μg/l 
Mercury 1 μg/l 
Zinc 500 μg/l 

Organic Micropollutants 

PAH (individual substances) 0.1 μg/l 
PAH total 0.5 μg/l 
Biocides (individual 
substances) 

0.3 μg/l 

PCB (individual substances) 0.1 μg/l 
pesticide (individual 
substances) 

0.3 μg/l 

pharmaceutical products  
(individual substances) 

0.3 μg/l 

Other organic 
micropollutants (individual 
substances) 

3 μg/l 

Other Inorganic Parameters 

Cyanide 5 μg/l 
Chloride 300 mg/l 

Sum Parameters 

TOC 15 mg/l 
AOX 25 μg/l 

Radioactivity 

Parameter Activity 

total gamma 25 Bq/l 
above > 2 h 
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Tritium 100 Bq/l 
Table 3.1: Benchmarks for daily loads: Daily loads generally refer to information provided by the polluter. – In the 
case of exceeding those benchmarks information and warning respectively - depending on the amount and further 
already available information - by the relevant authorities is taking place. 

 

Benchmarks for daily loads 

Parameter Daily loads 

Heavy Metals 

Arsenic 0.5 t 
Lead 1 t 
Cadmium 0.15 t 
Chromium (total) 2.5 t 
Copper 1 t 
Nickel 1 t 
Mercury 50 kg 

Organic Micropollutants 

PAH (individual substances) 5 kg 
PAH total 25 kg 
Biocides (individual 
substances) 

15 kg 

PCB (individual substances) 5 kg 
pesticide (individual 
substances) 

15 kg 

pharmaceutical products  
(individual substances) 

15 kg 

Other organic 
micropollutants (individual 
substances) 

150 kg 

Other Inorganic Parameters 

Cyanide 250 kg 

Sum Parameters 

TOC 750 t 
AOX 1.25 t 

Radioactivity 

Parameter Activity 

total gamma 1250 GBq 
Tritium 5000 GBq 
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Supplement 1: EU Water Framework Directive 
 

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 
establishing a framework for Community action in the field of water policy: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:EN:NOT 
 
 

Supplement 2: Laws in the Federal Republic of Germany 
 

Drinking Water Ordinance (Trinkwasserverordnung, TrinkwV): 
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/trinkwv_2001/gesamt.pdf 
 

Water Resources Act (Wasserhaushaltsgesetz, WHG): 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/whg_2009/gesamt.pdf 
 

Waste Water Levy Act (Abwasserabgabengesetz, AbwAG): 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/abwag/gesamt.pdf 
 

Water Board Act (Wasserverbandsgesetz, WVG): 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/wvg/gesamt.pdf 
 

Wastewater Ordinance (Abwasserverordnung, AbwV): 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/abwv/gesamt.pdf 
 

Federal Soil Protection Act (Bundes-Bodenschutzgesetz, BBodSchG): 
http://www.gesetze-im-internet.de/bbodschg/ 
 

Waste Catalogue Ordinance (Abfallverzeichnis-Verordnung, AVV): 
http://www.gesetze-im-internet.de/avv/ 
 
 

Supplement 2: Laws in the State of Hesse 
 

Hessian Water Act (Hessisches Wassergesetz, HWG): 
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/xsj/page/bshesprod.psml;jsessionid=817F241CE1
1B44180A33105D59FBF605.jp64?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&from
doctodoc=yes&doc.id=jlr-WasGHE2010rahmen&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=0#jlr-
WasGHE2010rahmen 
 

Hessian Investment Regulation (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe, Anlagenverordnung-VAwS Hessen): 
http://www.netinform.net/Vorschriften/GW/VAwS/VAwS-He/whnjs.htm 
 

Hessian Contamination and Soil Conservation Act (Hessisches Altlasten- und 
Bodenschutzgesetz – HAltBodSchG) 
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/2l2w/page/bshesprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-
AltLast_BodSchGHEpIVZ%3Ajuris-
lr00&documentnumber=2&numberofresults=115&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true 
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DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2000/60/ES
z dne 23. oktobra 2000

o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije (1),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (3),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (4), in
glede na skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor
18. julija 2000,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Voda ni kot ostali tržni proizvodi, ampak je dediščina, ki
jo je treba varovati, braniti in obravnavati kot tako.

(2) V zaključkih Ministrskega seminarja o vodni politiki Skup-
nosti leta 1988 v Frankfurtu je bila poudarjena potreba po
zakonodaji Skupnosti, ki bi obravnavala ekološko
kakovost. Svet je v svoji Resoluciji z dne 28. junija 1988 (5)
pozval Komisijo, da predloži predloge za izboljšanje eko-
loške kakovosti površinskih voda v Skupnosti.

(3) V izjavi Ministrskega seminarja o podzemnih vodah, ki je
bil leta 1991 v Haagu, je bila priznana potreba po ukrepa-
nju, da se prepreči dolgoročno poslabšanje kakovosti in
zmanjšanje količine sladke vode, ter se je pozvalo, da se do
leta 2000 izvede program ukrepov za trajnostno
upravljanje in varstvo sladkovodnih virov. Svet je v svojih
Resolucijah z dne 25. februarja 1992 (6) in 20. febru-
arja 1995 (7) zahteval program ukrepanja za podzemno
vodo in spremembo Direktive Sveta 80/68/EGS z dne
17. decembra 1979 o varstvu podzemne vode pred ones-
naževanjem z nekaterimi nevarnimi snovmi (8) kot del
splošne politike varstva sladkih voda.

(4) Vode v Skupnosti so vse bolj obremenjene zaradi narašča-
jočega povpraševanja po zadostni količini kakovostne
vode za vse namene. Evropska agencija za okolje je
10. novembra 1995 v svojem poročilu „Okolje v Evropski
uniji — 1995“ predstavila dopolnjeno poročilo o stanju
okolja, ki potrjuje potrebo po ukrepanju, da se zavarujejo
vode Skupnosti, tako glede kakovosti kot količine.

(5) Svet je 18. decembra 1995 sprejel sklepe, s katerimi
zahteva, da se med drugim izdela nova okvirna direktiva,
ki bo določala osnovna načela trajnostne vodne politike v
Evropski uniji, in poziva Komisijo, da pripravi predlog.

(6) Komisija je 21. februarja 1996 sprejela Sporočilo Evrop-
skemu parlamentu in Svetu o vodni politiki Evropske
skupnosti, ki opredeljuje načela za vodno politiko Skup-
nosti.

(7) Komisija je 9. septembra 1996 predstavila predlog za Sklep
Evropskega parlamenta in Sveta o programu ukrepanja za

(1) UL C 184, 17.6.1997, str. 20,
UL C 16, 20.1.1998, str. 14 in
UL C 108, 7.4.1998, str. 94.

(2) UL C 355, 21.11.1997, str. 83.
(3) UL C 180, 11.6.1998, str. 38.
(4) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 1999 (UL C 150,
28.5.1999, str. 419), potrjeno 16. septembra 1999, in Skupno
stališče Sveta z dne 22. oktobra 1999 (UL C 343, 30.11.1999, str. 1).
Sklep Evropskega parlamenta z dne 7. septembra 2000 in Sklep Sveta
z dne 14. septembra 2000.

(5) UL C 209, 9.8.1988, str. 3.

(6) UL C 59, 6.3.1992, str. 2.
(7) UL C 49, 28.2.1995, str. 1.
(8) UL L 20, 26.1.1980, str. 43. Direktiva, kakor je bila spremenjena z
Direktivo 91/692/EGS (UL L 377, 31.12.1991, str. 48).
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celovito varstvo in upravljanje podzemne vode (1). Komi-
sija je v tem predlogu poudarila, da je treba določiti
postopke za ureditev odvzemanja sladke vode in za
spremljanje kakovosti in količine sladke vode.

(8) Komisija je 29. maja 1995 sprejela Sporočilo Evropskemu
parlamentu in Svetu o smotrni rabi in ohranjanju močvirij,
v katerem priznava, da imajo močvirja pomembno vlogo
pri varstvu vodnih virov.

(9) Treba je razviti celostno politiko Skupnosti do voda.

(10) Svet dne 25. junija 1996, Odbor regij dne
19. septembra 1996, Ekonomsko-socialni odbor dne
26. septembra 1996 in Evropski parlament dne
23. oktobra 1996 so zahtevali, da Komisija, predloži
predlog direktive Sveta, ki določa okvir za evropsko vodno
politiko.

(11) Kot je določeno v členu 174 Pogodbe, mora okoljska poli-
tika Skupnosti prispevati k uresničevanju ciljev ohranjanja,
varovanja ter izboljševanja kakovosti okolja ob varčni in
razumni rabi naravnih virov; temeljiti mora na
previdnostnem načelu in na načelih preprečevanja,
okoljska škoda pa naj se prednostno popravlja pri viru in
plača naj onesnaževalec.

(12) Na podlagi člena 174 Pogodbe mora Skupnost pri priprav-
ljanju svoje okoljske politike upoštevati razpoložljive
znanstvene in tehnične podatke, razmere v okolju v različ-
nih regijah Skupnosti, gospodarski in socialni razvoj Skup-
nosti kot celote in uravnotežen razvoj njenih regij ter
možne koristi in stroške ukrepanja ali neukrepanja.

(13) V Skupnosti so raznolike razmere in potrebe, ki zahtevajo
različne posebne rešitve. Ta raznolikost naj bi se upošte-
vala pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za zagotavljanje
varstva in trajnostne rabe vode v okviru povodja. Odločalo
naj bi se čim bliže krajem, kjer je voda prizadeta ali se
uporablja. S pripravljanjem programov ukrepov, prilago-
jenih regionalnim in lokalnim razmeram, naj bi se prednost
dala programom ukrepov, ki jih pripravijo države članice.

(14) Uspeh te direktive je odvisen od tesnega sodelovanja in
medsebojno povezanih ukrepov na ravni Skupnosti, na
ravni držav članic in na lokalni ravni kot tudi od obvešča-
nja javnosti, posvetovanja z njo in vključevanja javnosti,
vključno z uporabniki.

(15) Oskrba z vodo je storitev v splošnem interesu, kot je opre-
deljeno v Sporočilu Komisije o storitvah v splošnem inte-
resu v Evropi (2).

(16) Varstvo in trajnostno upravljanje vode je treba intenzivneje
vključevati v druga področja politike Skupnosti kot so
energetika, promet, kmetijstvo, ribištvo, regionalna poli-
tika in turizem. Ta direktiva naj bi bila podlaga za stalni
dialog in razvoj strategij za nadaljnje povezovanje podro-
čij politike. Ta direktiva lahko tudi pomembno prispeva k
drugim področjem sodelovanja med državami članicami,
med drugim k Evropski perspektivi prostorskega razvoja
(EPPR).

(17) Učinkovita in skladna vodna politika mora upoštevati ran-
ljivost vodnih ekosistemov, ki so blizu obale in rečnih
izlivov, v zalivih ali v relativno zaprtih morjih, saj na nji-
hovo ravnotežje močno vpliva kakovost celinskih voda, ki
se vanje izlivajo. Varstvo stanja vode na povodjih bo s pri-
spevanjem k varstvu ribjih populacij, skupaj z obalnimi
populacijami rib, prineslo gospodarske koristi.

(18) Za vodno politiko Skupnosti je potreben pregleden, učin-
kovit in skladen pravni okvir. Skupnost naj bi zagotovila
skupna načela in splošni okvir za delovanje. Ta direktiva
naj bi predvidela tak okvir ter uskladila, povezala in
dolgoročno nadalje razvila splošna načela in oblike varstva
in trajnostne rabe vode v Skupnosti skladno z načeli sub-
sidiarnosti.

(19) Cilj te direktive je ohraniti in izboljšati vodno okolje v
Skupnosti. Pri čemer je poudarek predvsem na kakovosti
zadevnih voda. Nadzorovanje količine je pomožni element
pri zagotavljanju dobre kakovosti vode in zato naj bi se
vpeljali tudi ukrepi, ki bi se nanašali na količino in bi zago-
tavljali dobro kakovost.

(1) UL C 355, 25.11.1996, str. 1. (2) UL C 281, 26.9.1996, str. 3.
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(20) Količinsko stanje telesa podzemne vode lahko vpliva na
ekološko kakovost površinskih voda in kopenskih ekosi-
stemov, povezanih s tem telesom podzemne vode.

(21) Skupnost in države članice so pogodbenice različnih med-
narodnih sporazumov, ki vsebujejo pomembne obveznosti
za varstvo morskih voda pred onesnaževanjem, zlasti Kon-
vencije o varstvu morskega okolja območja Baltiškega
morja, ki je bila podpisana 9. aprila 1992 v Helsinkih in
odobrena s Sklepom Sveta 94/157/ES (1), Konvencije o
varstvu morskega okolja severno-vzhodnega Atlantika, ki
je bila podpisana 22. septembra 1992 v Parizu in odobrena
s Sklepom Sveta 98/249/ES (2) ter Konvencije o varstvu
Sredozemskega morja pred onesnaženjem, ki je bila pod-
pisana 16. februarja 1976 v Barceloni in odobrena s
Sklepom Sveta 77/585/EGS (3), in njenega Protokola o var-
stvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s kop-
nega, ki je bil podpisan 17. maja 1980 v Atenah in odo-
bren s Sklepom Sveta 83/101/EGS (4). Ta direktiva naj
prispeva k temu, da bodo Skupnost in države članice lažje
izpolnjevale omenjene obveznosti.

(22) Ta direktiva naj prispeva k postopnemu zmanjševanju emi-
sij nevarnih snovi v vodo.

(23) Potrebna so skupna načela za uskladitev prizadevanj držav
članic, da bi izboljšale varstvo voda Skupnosti glede koli-
čine in kakovosti, pospešile trajnostno rabo vode, prispe-
vale k nadzorovanju čezmejnih problemov povezanih z
vodo, varovale vodne ekosisteme ter kopenske ekosisteme
in močvirja, ki so od njih neposredno odvisni, ter varovale
in razvijale možne načine rabe voda Skupnosti.

(24) Dobra kakovost vode bo prispevala k zagotavljanju oskrbe
prebivalstva s pitno vodo.

(25) Določile naj bi se skupne opredelitve stanja vode glede na
kakovost in, kadar je to pomembno za varstvo okolja, koli-
čino. Določili naj bi se okoljski cilji za zagotovitev, da se
doseže dobro stanje površinske in podzemne vode v vsej
Skupnosti in prepreči slabšanje stanja voda na ravni Skup-
nosti.

(26) Države članice si morajo prizadevati doseči vsaj dobro sta-
nje vode, s tem da opredelijo in uresničijo potrebne ukrepe
v okviru celovitih programov ukrepov ob upoštevanju
obstoječih zahtev Skupnosti. Če je stanje vode že dobro, bi
ga bilo treba ohraniti. Za podzemno vodo bi bilo treba
poleg zahteve za dobro stanje ugotoviti vsak pomemben in
stalno naraščajoč trend koncentracije katerega koli ones-
naževala in ga obrniti.

(27) Končni cilj te direktive je doseči odpravo prednostnih
nevarnih snovi in prispevati k temu, da se v morskem oko-
lju pri naravno prisotnih snoveh dosežejo koncentracije, ki
so blizu vrednostim naravnega ozadja.

(28) Površinske in podzemne vode so načeloma obnovljivi
naravni viri; zlasti obveznost doseganja dobrega stanja
podzemne vode zahteva zgodnje ukrepanje in stalno
dolgoročno načrtovanje varstvenih ukrepov zaradi naravne
zakasnitve pri njenem tvorjenju in obnavljanju. Tako
zakasnitev za izboljšanje bi bilo treba upoštevati v časovni
razporeditvi pri določanju ukrepov za doseganje dobrega
stanja podzemne vode in obračanju kakršnega koli
pomembnega in stalno naraščajočega trenda koncentracije
katerega koli onesnaževala v podzemni vodi.

(29) Države članice lahko pri uresničevanju ciljev te direktive in
pripravi programa ukrepov v ta namen razdelijo izvajanje
programa ukrepov na faze, da porazdelijo stroške izvaja-
nja.

(30) Da se zagotovi popolno in dosledno izvajanje te direktive,
naj bi kakršno koli časovno podaljšanje temeljilo na ustrez-
nih, jasnih in preglednih merilih, ki jih morajo države čla-
nice utemeljiti v načrtih upravljanja povodij.

(31) Kadar je vodno telo tako prizadeto s človekovo dejavnostjo
ali je njegovo naravno stanje tako, da je neizvedljivo ali
nerazumno drago doseči dobro stanje, se lahko določijo
manj strogi okoljski cilji na podlagi ustreznih, jasnih in
preglednih meril, pri tem pa bi bilo treba storiti vse, kar je
mogoče, da se prepreči vsako nadaljnje slabšanje stanja
voda.

(32) Izjeme glede zahteve, da se prepreči nadaljnje slabšanje ali
doseže dobro stanje, so lahko utemeljene pod določenimi

(1) UL L 73, 16.3.1994, str. 19.
(2) UL L 104, 3.4.1998. str. 1.
(3) UL L 240, 19.9.1977, str. 1.
(4) UL L 67, 12.3.1983, str. 1.
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pogoji, če je neizpolnitev posledica nepredvidenih ali
izjemnih okoliščin, zlasti poplav in suš, ali zaradi prevla-
dujočega javnega interesa, novih preoblikovanj fizičnih in
fizikalnih značilnosti vodnega telesa površinske vode ali
sprememb gladine vodnih teles podzemne vode, pod
pogojem, da se stori vse, kar je mogoče, za ublažitev škod-
ljivih vplivov na stanje vodnega telesa.

(33) Za vsako povodje bi si bilo treba prizadevati, da se doseže
dobro stanje vode, tako da so ukrepi za površinsko vodo
in podzemne vode istega ekološkega, hidrološkega in
hidrogeološkega sistema, usklajeni.

(34) Za varstvo okolja je treba bolj povezati kakovostne in koli-
činske vidike površinskih in podzemnih voda ter pri tem
upoštevati naravne razmere toka vode v hidrološkem
krogu.

(35) V povodju, v katerem bi uporaba vode lahko imela
čezmejne učinke, bi bilo treba zahteve za doseganje okolj-
skih ciljev, določenih po tej direktivi, in zlasti vse programe
ukrepov usklajevati za celotno vodno območje. Države čla-
nice naj bi si pri povodjih, ki segajo preko meja Skupnosti,
prizadevale zagotoviti primerno usklajevanje z ustreznimi
državami nečlanicami. Direktiva naj prispeva k izpolnjeva-
nju obveznosti, ki jih ima Skupnost po mednarodnih
konvencijah o varstvu in upravljanju voda, predvsem Kon-
venciji Združenih narodov o varstvu in uporabi čezmejnih
vodotokov in mednarodnih jezer, ki je bila odobrena s
Sklepom Sveta 95/308/ES (1), in vseh naslednjih
sporazumih o njeni uporabi.

(36) Analizirati je treba značilnosti povodja in vplive človeko-
vega delovanja ter izvesti ekonomsko analizo rabe vode.
Države članice naj bi spremljale spremembe stanja vode
sistematično in primerjalno za celotno Skupnost. Te
informacije so potrebne zato, da se državam članicam
zagotovi trdna podlaga za pripravo programov ukrepov za
doseganje ciljev, določenih po tej direktivi.

(37) Države članice naj bi opredelile vode, ki se odvzemajo za
pitno vodo, in zagotovile uskladitev z Direktivo Sveta
80/778/EGS z dne 15. julija 1980 o kakovosti vode, name-
njene za prehrano ljudi (2).

(38) Države članice lahko kot del programa ukrepov uporabijo
ekonomske instrumente. Upoštevati bi bilo treba načelo
povračila stroškov storitev za rabo vode, skupaj z okolj-
skimi stroški in stroški virov, povezanimi s škodo ali nega-
tivnimi vplivi na vodno okolje, skladno z načelom „plača
povzročitelj obremenitve“. Za ta namen bo potrebna
ekonomska analiza storitev za rabo vode na podlagi dol-
goročnih napovedi ponudbe in povpraševanja po vodi na
vodnem območju.

(39) Preprečiti ali zmanjšati je treba vpliv dogodkov, pri katerih
se voda po naključju onesnaži. Temu namenjeni ukrepi naj
bi bili vključeni v program ukrepov.

(40) Vodna politika Skupnosti naj bi glede preprečevanja in
nadzorovanja onesnaževanja temeljila na kombiniranem
pristopu, ki uporablja nadzor nad onesnaževanjem pri
viru, tako da se določijo mejne vrednosti emisij in okoljski
standardi kakovosti.

(41) V zvezi s količino vode bi bilo treba določiti celovita načela
za nadzorovanje odvzemanja in zajezovanja, da se zago-
tovi okoljska trajnost prizadetih vodnih sistemov.

(42) Kot minimalne zahteve v zakonodaji Skupnosti bi bilo
treba določiti skupne okoljske standarde kakovosti in
mejne vrednosti emisij za nekatere skupine ali družine
onesnaževal. Zagotoviti bi bilo treba vse potrebno za
sprejem takih standardov na ravni Skupnosti.

(43) Ustaviti ali postopno odpraviti je treba onesnaževanje
zaradi odvajanja, emisije ali uhajanja prednostnih nevarnih
snovi. Evropski parlament in Svet bi se morala na predlog
Komisije dogovoriti o snoveh, ki jih je treba upoštevati kot
prednostne pri ukrepanju, in o posebnih ukrepih, ki jih je
treba sprejeti za preprečevanje onesnaževanja vode s temi
snovmi, pri čemer je treba upoštevati vse pomembne vire
ter opredeliti stroškovno učinkovito in sorazmerno raven
in kombinacijo nadzora.

(44) Pri opredeljevanju prednostnih nevarnih snovi bi bilo treba
upoštevati previdnostno načelo, pri čemer se je treba opreti
predvsem na določitev kakršnih koli morebitnih škodljivih
učinkov izdelka in na znanstveno oceno tveganja.

(1) UL L 186, 5.8.1995, str. 42.
(2) UL L 229, 30.8.1980, str. 11. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 98/83/ES (UL L 330, 5.12.1998, str. 32).
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(45) Države članice bi morale sprejeti ukrepe za odpravo ones-
naženosti površinske vode s prednostnimi snovmi in
postopno zmanjšanje onesnaženosti z drugimi snovmi, ki
bi sicer državam članicam onemogočile dosegati cilje za
vodna telesa površinskih voda.

(46) Da bi se zagotovilo sodelovanje najširše javnosti, skupaj z
uporabniki vode, pri izdelovanju in dopolnjevanju načrtov
upravljanja povodij, je treba zagotoviti ustrezne
informacije o načrtovanih ukrepih in poročati o napredku,
doseženem pri njihovem izvajanju, da bi se javnost vklju-
čila, preden se sprejmejo dokončne odločitve o potrebnih
ukrepih.

(47) Ta direktiva naj bi zagotovila mehanizme za odpravljanje
ovir, ki zavirajo izboljšanje stanja vode, kadar te ovire ne
sodijo na področje zakonodaje Skupnosti o vodah, da bi se
razvile ustrezne strategije Skupnosti za njihovo premago-
vanje.

(48) Komisija naj bi vsako leto predstavila posodobljen načrt
vseh pobud, ki jih namerava predložiti za področje voda.

(49) Kot del te direktive bi bilo treba določiti strokovne zahteve,
da se zagotovi skladen pristop v Skupnosti. Merila za oce-
njevanje stanja vode so pomemben korak naprej. Prilago-
ditve določenih strokovnih elementov tehničnemu razvoju
in standardizacija metod spremljanja stanja, vzorčenja in
analiz naj bi se sprejele po postopku odbora. Komisija
lahko sprejme smernice za uporabo meril za opis
značilnosti vodnih območij in ocenjevanje stanja vode, da
pripomore k temeljitemu razumevanju in dosledni uporabi
teh meril.

(50) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba
sprejeti skladno s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne
28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (1).

(51) Z izvajanjem te direktive se mora doseči raven varstva
voda, ki bo vsaj enakovredna tisti, ki jo zagotavljajo

nekateri prejšnji akti, ki naj se zato razveljavijo, takoj ko se
v celoti uveljavijo ustrezne določbe te direktive.

(52) Določbe te direktive prevzemajo okvir za nadzor nad ones-
naževanjem z nevarnimi snovmi, določen z Direktivo
76/464/EGS (2). Navedena direktiva naj bi se zato razvelja-
vila takoj, ko se v celoti uveljavijo ustrezne določbe te
direktive.

(53) Zagotoviti bi bilo treba popolno izvajanje in uveljavitev
obstoječe okoljske zakonodaje za varstvo voda. Zagotoviti
je treba pravilno uporabo določb za izvajanje te direktive
v vsej Skupnosti z ustreznimi kaznimi, predvidenimi v
zakonodaji držav članic. Take kazni naj bi bile učinkovite,
sorazmerne in odvračilne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Namen

Namen te direktive je določiti okvir za varstvo celinskih površin-
skih voda, somornic, obalnega morja in podzemne vode:

(a) ki preprečuje nadaljnje slabšanje stanja vodnih ekosistemov
ter, glede na njihove potrebe po vodi, stanja kopenskih eko-
sistemov in močvirij, ki so neposredno odvisni od vodnih
ekosistemov, to stanje varuje in ga izboljšuje;

(b) ki vzpodbuja trajnostno rabo vode, ki temelji na dolgoročnem
varstvu razpoložljivih vodnih virov;

(c) katerega cilj je večje varstvo in izboljšanje vodnega okolja, ki
se med drugim lahko doseže s posebnimi ukrepi za postopno
zmanjšanje odvajanja, emisij in uhajanja prednostnih snovi,
ter ustavitev ali postopno odpravo odvajanja, emisij in uhaja-
nja prednostnih nevarnih snovi;

(d) ki zagotavlja postopno zmanjšanje onesnaženosti podzemne
vode in preprečuje njeno nadaljnje onesnaževanje, in

(e) ki prispeva k blažitvi učinkov poplav in suš

(1) UL C 184, 17.7.1999, str. 23.
(2) UL L 129, 18.5.1976, str. 23. Direktiva, kakor je bila spremenjena z
Direktivo 91/692/EGS (UL L 377, 31.12.1991, str. 48).
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ter s tem prispeva k:

— zagotavljanju zadostnih zalog kakovostne površinske in pod-
zemne vode, potrebne za trajnostno, uravnoteženo in pra-
vično rabo vode,

— znatnemu zmanjšanju onesnaževanja podzemne vode,

— varstvu teritorialnih in morskih voda, in

— uresničevanju ciljev ustreznih mednarodnih sporazumov,
skupaj s tistimi, katerih cilj je preprečiti in odpraviti onesna-
ževanje morskega okolja, z ukrepanjem Skupnosti na podlagi
člena 16(3), da se ustavijo ali postopno odpravijo odvajanje,
emisije in uhajanje prednostnih nevarnih snovi, s končnim
ciljem, da se v morskem okolju za naravno prisotne snovi
dosežejo koncentracije, ki so blizu vrednostim naravnega oza-
dja, in za sintetične snovi čim bližje vrednosti nič.

Člen 2

Opredelitve

V tej direktivi pomeni izraz:

1. „Površinske vode“ celinske vode razen podzemne vode;
somornice in obalno morje, ki glede kemijskega stanja vklju-
čujejo tudi teritorialno morje.

2. „Podzemna voda“ vso vodo pod zemeljskim površjem v
zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi ali
podtaljem.

3. „Celinske vode“ vse stoječe ali tekoče vode na površju kop-
nega in vso podzemno vodo na kopenski strani temeljne črte,
od katere se meri širina teritorialnega morja.

4. „Reka“ telo celinske vode, ki večji del teče po površini, vendar
pa del njenega toka lahko teče tudi pod zemljo.

5. „Jezero“ telo stoječe celinske površinske vode.

6. „Somornice“ telesa površinske vode v bližini rečnih ustij, ki
so zaradi bližine obalnih voda delno slana, vendar nanje
znatno vplivajo tokovi sladke vode.

7. „Obalno morje“ površinsko vodo na kopenski strani črte, ki
je v vsaki svoji točki oddaljena eno navtično miljo na mor-
sko stran od najbližje točke temeljne črte, od katere se meri
širina teritorialnega morja; kadar je primerno, se razteza do
zunanje meje somornic.

8. „Umetno vodno telo“ telo površinske vode, ki ga je ustvaril
človek.

9. „Močno preoblikovano vodno telo“ telo površinske vode, ki
ga je določila država članica skladno z določbami Priloge II
in katerega značilnosti so znatno spremenjene zaradi fizič-
nih sprememb, ki jih je povzročilo človekovo delovanje,

10. „Telo površinske vode“ ločen in pomemben sestavni del
površinske vode, kot na primer jezero, vodni zbiralnik,
potok, reka ali kanal, del potoka, reke ali kanala, somornica
ali del obalnega morja.

11. „Vodonosnik“ kamninski sloj ali sloje ali druge geološke
plasti pod zemeljsko površino, ki so dovolj porozne ali
prepustne, da omogočajo pomemben tok podzemne vode ali
odvzem pomembnih količin podzemne vode.

12. „Telo podzemne vode“ razločen volumen podzemne vode v
vodonosniku ali vodonosnikih.

13. „Povodje“ območje kopnega, s katerega ves površinski odtok
teče preko zaporedja potokov, rek in lahko tudi jezer skozi
eno samo rečno ustje, estuarij ali delto v morje.

14. „Porečje“ območje kopnega, s katerega ves površinski odtok
teče skozi vrsto potokov, rek in lahko tudi jezer v določeno
točko vodotoka (običajno v jezero ali sotočje rek).

15. „Vodno območje“ na podlagi člena 3(1) za glavno enoto
upravljanja povodij določeno območje kopnega in morja, ki
ga sestavlja eno ali več sosednjih povodij, skupaj z njimi
povezane podzemne vode in obalno morje.

16. „Pristojni organ“ organ ali organe, določene na podlagi
člena 3(2) ali 3(3).

17. „Stanje površinske vode“ splošni izraz stanja telesa površin-
ske vode, ki ga določa bodisi njegovo ekološko bodisi nje-
govo kemijsko stanje, in sicer tisto, ki je slabše.
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18. „Dobro stanje površinske vode“ stanje vodnega telesa
površinske vode, kadar sta njegovo ekološko stanje in nje-
govo kemijsko stanje najmanj „dobri“.

19. „Stanje podzemne vode“ splošen izraz stanja, ki ga določa
bodisi njegovo količinsko bodisi njegovo kemijsko stanje, in
sicer tisto, ki je slabše.

20. „Dobro stanje podzemne vode“ stanje telesa podzemne vode,
ko sta njegovo količinsko stanje in njegovo kemijsko stanje
najmanj „dobri“.

21. „Ekološko stanje“ izraz kakovosti zgradbe in delovanja
vodnih ekosistemov, povezanih s površinskimi vodami,
skladno z razvrstitvijo v Prilogi V.

22. „Dobro ekološko stanje“ stanje telesa površinske vode v
skladu z razvrstitvijo v Prilogi V.

23. „Dober ekološki potencial“ stanje močno preoblikovanega ali
umetnega vodnega telesa, ki je tako opredeljeno skladno z
ustreznimi določbami Priloge V.

24. „Dobro kemijsko stanje površinske vode“ kemijsko stanje, ki
je potrebno, da se dosežejo okoljski cilji za površinske vode,
določeni v členu 4(1)(a); to je kemijsko stanje telesa površin-
ske vode, v katerem koncentracije onesnaževal ne presegajo
okoljskih standardov kakovosti, določenih v Prilogi IX in na
podlagi člena 16(7), ter na podlagi druge s tem povezane
zakonodaje Skupnosti, ki določa okoljske standarde kakovo-
sti na ravni Skupnosti.

25. „Dobro kemijsko stanje podzemne vode“ kemijsko stanje
telesa podzemne vode, ki izpolnjuje vse pogoje iz pregled-
nice 2.3.2. v Prilogi V.

26. „Količinsko stanje“ izraz stopnje vpliva na telo podzemne
vode zaradi neposrednega in posrednega odvzemanja.

27. „Razpoložljiv vir podzemne vode“ dolgoročno povprečno
letno stopnjo celotne obnove telesa podzemne vode, zmanj-
šano za dolgoročni letni pretok, potreben, da se dosežejo cilji
ekološke kakovosti za z njim povezane površinske vode,
določeni v členu 4, tako da se prepreči kakršno koli
pomembno poslabšanje ekološkega stanja teh voda in
kakršna koli pomembna škoda na kopenskih ekosistemih, ki
so z njim povezani.

28. „Dobro količinsko stanje“ stanje v skladu s preglednico 2.1.2
Priloge V.

29. „Nevarne snovi“ snovi ali skupine snovi, ki so strupene,
obstojne in se lahko kopičijo v organizmih, in druge snovi ali
skupine snovi, ki so enako zaskrbljujoče.

30. „Prednostne snovi“ snovi, opredeljene skladno s členom16(2)
in naštete v Prilogi X. Med temi snovmi so „prednostne
nevarne snovi“, kar pomeni snovi, opredeljene skladno s čle-
nom 16(3) in (6), pri katerih je treba ukrepati skladno s čle-
nom 16(1) in (8).

31. „Onesnaževalo“ kakršno koli snov, ki lahko povzroči ones-
naženje, zlasti tiste iz Priloge VIII.

32. „Neposredno odvajanje v podzemno vodo“ odvajanje ones-
naževal v podzemno vodo brez pronicanja skozi tla ali
podtalje.

33. „Onesnaževanje“ neposredno ali posredno vnašanje snovi ali
toplote v zrak, vodo ali tla, ki je posledica človekove
dejavnosti in lahko škoduje zdravju ljudi ali kakovosti vodnih
ekosistemov ali kopenskih ekosistemov, ki so neposredno
odvisni od vodnih ekosistemov; poškoduje materialno last-
nino ali škoduje ali posega v uživanje in druge dovoljene rabe
okolja.

34. „Okoljski cilji“ cilje, določene v členu 4.

35. „Okoljski standard kakovosti“ koncentracijo posameznega
onesnaževala ali skupine onesnaževal v vodi, usedlini ali
organizmih, ki naj ne bi bila presežna, da se zavarujeta
zdravje ljudi in okolje.

36. „Kombiniran pristop“ nadzor nad odvajanjem in emisijami v
površinske vode skladno s pristopom iz člena 10.

37. „Voda za prehrano ljudi“ enako kot v Direktivi 80/778/EGS,
kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/83/ES.

38. „Storitve za rabo vode“ vse storitve, s katerimi se za gospo-
dinjstva, javne institucije ali katero koli gospodarsko
dejavnost zagotavljajo:

(a) odvzem, zajezitev, shranjevanje, obdelavo in distribucijo
površinske ali podzemne vode;
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(b) zmogljivosti za zbiranje in obdelavo odpadne vode, ki se
nato odvaja v površinsko vodo.

39. „Raba vode“ storitve za rabo vode skupaj s katero koli dejav-
nostjo, opredeljeno v členu 5 in Prilogi II, ki pomembno
vpliva na stanje vode.

Ta pristop se uporablja za namene člena 1 in za ekonomsko
analizo, izvedeno skladno s členom 5 in točko (b) Priloge III.

40. „Mejne vrednosti emisij“ maso, izraženo z določenimi poseb-
nimi parametri, koncentracijo in/ali stopnjo emisije, ki se v
nobenem časovnem obdobju ali več časovnih obdobjih ne
smejo preseči. Mejne vrednosti emisij se lahko določijo tudi
za določene skupine, družine ali vrste snovi, zlasti tiste, opre-
deljene na podlagi člena 16.

Mejne vrednosti emisij za snovi se običajno uporabljajo na
mestu, kjer emisije zapuščajo obrat, pri njihovem določanju
pa se redčenje zanemari. Glede posrednih izpustov v vodo se
lahko pri določanju mejnih vrednosti emisij za zadevne
obrate upošteva učinek čistilne naprave, če se zagotovi enaka
raven varstva okolja kot celote in če to ne privede do višjih
ravni onesnaženja v okolju.

41. „Nadzor nad emisijami“ nadzor, za katerega je potrebno
določeno omejevanje emisij, kot so na primermejna vrednost
emisije, ali kako drugače določane meje ali pogoji za učinke,
naravo ali druge značilnosti emisije ali pogojev obratovanja,
ki vplivajo na emisije. Uporaba izraza „nadzor nad emisijami“
v tej direktivi s glede določb katere koli druge direktive ne
šteje za ponovno razlago zadevnih določb.

Člen 3

Usklajevanje upravnih ureditev na vodnih območij

1. Države članice določijo posamezna povodja na svojem ozem-
lju in jih za namene te direktive dodelijo posameznim vodnim
območjem. Kadar je to primerno, se majhna povodja lahko pove-
žejo z večjimi ali se združijo s sosednjimi majhnimi povodji tako,
da tvorijo posamezno vodno območje. Kadar podzemne vode ne

sledijo popolnoma določenemu povodju, se opredelijo in dode-
lijo najbližjemu ali najprimernejšemu vodnemu območju. Obalno
morje se opredeli in dodeli najbližjemu ali najprimernejšemu
vodnemu območju ali območjem.

2. Države članice zagotovijo ustrezne upravne ureditve, skupaj z
določitvijo ustreznega pristojnega organa, za uporabo pravil te
direktive na vsakem vodnem območju, ki leži na njihovem ozem-
lju.

3. Države članice zagotovijo, da se povodje, ki leži na ozemljih
več držav članic, dodeli mednarodnemu vodnemu območju. Na
zahtevo zadevnih držav članic Komisija pomaga pri dodeljevanju
povodij takim mednarodnim vodnim območjem.

Vsaka država članica zagotovi ustrezne upravne ureditve, skupaj
z določitvijo ustreznega pristojnega organa, za uporabo pravil te
direktive na tistem delu vsakegamednarodnega vodnega območja,
ki leži na njenem ozemlju.

4. Države članice zagotovijo, da se zahteve te direktive za dosego
okoljskih ciljev, določenih po členu 4, in zlasti vsi programi
ukrepov usklajujejo za celotno vodno območje. Za mednarodna
vodna območja zadevne države članice skupaj zagotovijo tako
usklajevanje in lahko v ta namen uporabijo obstoječe institucije,
ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov. Na zahtevo zadevnih
držav članic Komisija pomaga pri določanju programov ukrepov.

5. Kadar vodno območje sega preko ozemlja Skupnosti, si
zadevna država članica ali zadevne države članice prizadevajo
vzpostaviti primeren sistem usklajevanja z ustreznimi državami
nečlanicami, da bi se cilji te direktive dosegli na celotnem vodnem
območju. Države članice zagotovijo uporabo pravil te direktive na
svojem ozemlju.

6. Države članice lahko določijo obstoječ nacionalni ali medna-
rodni organ kot pristojni organ za namene te direktive.

7. Države članice določijo pristojni organ do datuma iz člena 24.

8. Države članice Komisiji pošljejo seznam svojih pristojnih
organov in pristojnih organov vseh mednarodnih teles, v katerih
sodelujejo, najkasneje 6 mesecev po datumu iz člena 24. Za vsak
pristojni organ navedejo informacije iz Priloge I.

9. Države članice obvestijo Komisijo o vseh spremembah
podatkov, sporočenih skladno z odstavkom 8, v treh mesecih od
začetka veljavnosti take spremembe.
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Člen 4

Okoljski cilji

1. Pri zagotavljanju izvedljivosti programov ukrepov, določenih
v načrtih upravljanja povodij:

(a) za površ inske vode

(i) države članice izvedejo potrebne ukrepe, da preprečijo
poslabšanje stanja vseh teles površinske vode, ob uporabi
odstavkov 6 in 7 in brez vpliva na odstavek 8;

(ii) države članice varujejo, izboljšujejo in obnavljajo vsa
telesa površinske vode, ob uporabi pododstavka (iii) za
umetna in močno preoblikovana vodna telesa, da se
dobro stanje površinske vode doseže najkasneje 15 let po
začetku veljavnosti te direktive skladno z določbami iz
Priloge V, ob uporabi podaljšanj, določenih skladno z
odstavkom 4, ter ob uporabi odstavkov 5, 6 in 7 brez
vpliva na odstavek 8;

(iii) države članice varujejo in izboljšujejo vsa umetna in
močno preoblikovana vodna telesa z namenom, da se
dober ekološki potencial in dobro kemijsko stanje
površinske vode dosežeta najkasneje 15 let po začetku
veljavnosti te direktive skladno z določbami iz Priloge V,
ob uporabi podaljšanj, določenih skladno z odstavkom 4,
ter ob uporabi odstavkov 5, 6 in 7 brez vpliva na odsta-
vek 8;

(iv) države članice izvedejo potrebne ukrepe skladno s čle-
nom 16(1) in (8), z namenom da postopno zmanjšajo
onesnaževanje s prednostnimi snovmi in ustavijo ali
postopno odpravijo emisije, odvajanje in uhajanje
prednostnih nevarnih snovi

kar pa ne vpliva na ustrezne mednarodne sporazume iz
člena 1 za zadevne pogodbenice;

(b) za podzemno vodo

(i) države članice izvedejo potrebne ukrepe, da preprečijo ali
omejijo vnašanje onesnaževal v podzemno vodo in da
preprečijo poslabšanje stanja vseh teles podzemne vode,
ob uporabi odstavkov 6 in 7 ter brez vpliva na odstavek
8 tega člena in ob uporabi člena 11(3)(j);

(ii) države članice varujejo, izboljšujejo in obnavljajo telesa
podzemne vode ter zagotavljajo ravnotežje med
odvzemanjem in obnavljanjem podzemne vode, da se

dobro stanje podzemne vode doseže najkasneje 15 let po
začetku veljavnosti te direktive skladno z določbami iz
Priloge V, ob uporabi podaljšanj, določenih skladno z
odstavkom 4, ter ob uporabi odstavkov 5, 6 in 7 brez
vpliva na odstavek 8 tega člena ter ob uporabi
člena 11(3)(j);

(iii) države članice izvedejo potrebne ukrepe, da se obrne vsak
pomemben in trajen trend naraščanja koncentracije
katerega koli onesnaževala, ki je posledica vpliva člove-
kove dejavnosti, da postopno zmanjša onesnaženost
podzemne vode.

Ukrepi za obračanje trenda se izvajajo skladno z odstavki
2, 4 in 5 člena 17, ob upoštevanju standardov, ki se upo-
rabljano in so navedeni v ustrezni zakonodaji Skupnosti,
ter ob uporabi odstavkov 6 in 7 in brez vpliva na odsta-
vek 8;

(c) za zavarovana območja

Države članice morajo doseči skladnost z vsemi standardi in
cilji najkasneje v 15 letih po začetku veljavnosti te direktive,
razen če je drugače določeno v zakonodaji Skupnosti, na pod-
lagi katere so bila posamezna zavarovana območja ustanov-
ljena.

2. Kadar se na določeno vodno telo nanaša več ciljev iz odstavka
1, se uporablja najstrožji od teh ciljev.

3. Države članice lahko določijo, da je telo površinske vode
umetno ali močno preoblikovano, kadar:

(a) bi imele spremembe hidromorfoloških značilnosti tega vod-
nega telesa, ki bi bile potrebne za dobro ekološko stanje,
pomembne škodljive učinke na:

(i) širše okolje;

(ii) plovbo, vključno s pristaniškimi zmogljivostmi, ali
rekreacijo;

(iii) dejavnosti, zaradi katerih se voda shranjuje, kot so oskrba
s pitno vodo, proizvodnja električne energije ali
namakanje;

(iv) urejanje voda, varstvo pred poplavami, izsuševanje ali

(v) druge, enako pomembne dejavnosti trajnostnega razvoja;
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(b) se koristnih ciljev, katerim so namenjene umetne ali spreme-
njene značilnosti vodnega telesa, zaradi razlogov, povezanih
s tehnično izvedljivostjo, ali nesorazmernih stroškov ne da
ustrezno doseči na druge načine, ki so mnogo boljša okoljska
možnost.

Taka določitev in razlogi zanjo se posebej navedejo v načrtih
upravljanja povodij, ki jih predpisuje člen 13, in jih je treba
pregledati vsakih 6 let.

4. Roki, določeni na podlagi odstavka 1, se lahko podaljšajo za
namene postopnega doseganja ciljev za vodna telesa, pod pogo-
jem da se stanje prizadetega vodnega telesa nič več ne slabša, če
so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) Države članice določijo, da vseh potrebnih izboljšav stanja
vodnega telesa ni mogoče razumno doseči v časovnih okvirih
iz tega odstavka zaradi vsaj enega od naslednjih razlogov:

(i) potrebni obseg izboljšav se lahko doseže le v fazah, ki
presegajo časovni okvir, zaradi razlogov, povezanih s
tehnično izvedljivostjo;

(ii) zaključiti izboljšave v časovnem okviru bi bilo nesora-
zmerno drago;

(iii) naravne razmere ne dopuščajo pravočasnega izboljšanja
stanja vodnega telesa.

(b) Podaljšanje roka in razlogi zanj so posebej navedeni in
razloženi v načrtu upravljanja povodja, ki ga predpisuje
člen 13.

(c) Podaljšanje je omejeno na največ dve nadaljnji dopolnitvi
načrta upravljanja povodja, razen kadar zaradi naravnih raz-
mer ciljev ni mogoče doseči v tem obdobju.

(d) Povzetek ukrepov, ki so zahtevani po členu 11 in predvideni
kot potrebni zato, da se zahtevano stanje vodnih teles doseže
postopno do poteka podaljšanega roka, razlogi za kakršno
koli večjo zamudo pri zagotavljanju izvedljivosti teh ukrepov
ter pričakovana časovna razporeditev njihovega izvajanja se
navedejo v načrtu upravljanja povodja. Pregled izvajanja teh

ukrepov in povzetek vseh dodatnih ukrepov se vključita v
dopolnitve načrta upravljanja povodja.

5. Države članice si pri posameznih vodnih telesih lahko priza-
devajo doseči manj stroge okoljske cilje od tistih, predpisanih v
odstavku 1, če so ta telesa zaradi človekovega delovanja tako pri-
zadeta, kar se določi skladno s členom 5(1), oziroma je njihovo
naravno stanje tako, da bi bilo doseči te cilje neizvedljivo ali neso-
razmerno drago, in če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) okoljskih in socialno-ekonomskih potreb, ki jih človekovo
delovanje izpolnjuje, se brez nesorazmerno visokih stroškov
ne da zadovoljiti na druge načine, ki bi bili mnogo boljša
okoljska možnost;

(b) države članice zagotovijo:

— za površinske vode, da se doseže najboljše možno ekolo-
ško in kemijsko stanje glede na vplive, ki se jim zaradi
narave človekovega delovanja ali onesnaževanja ni bilo
mogoče razumno izogniti,

— za podzemno vodo, da se njeno dobro stanje čim manj
spremeni glede na vplive, ki se jim zaradi narave človeko-
vega delovanja ali onesnaževanja ni bilo mogoče razumno
izogniti;

(c) stanje prizadetega vodnega telesa se nič več ne slabša;

(d) določitev manj strogih okoljskih ciljev in razlogi zanjo so
posebej navedeni v načrtu upravljanja povodja, ki ga predpi-
suje člen 13, te cilje pa je treba vsakih 6 let ponovno pregle-
dati.

6. Začasno poslabšanje stanja vodnih teles ni kršitev zahtev te
direktive, če je posledica okoliščin, ki so nastale naravno ali zaradi
višje sile in so izjemne ali jih razumno ni bilo mogoče predvideti,
zlasti izredno velikih poplav in zelo dolgih suš, ali če je posledica
okoliščin zaradi nesreč, ki jih razumno ni bilo mogoče predvideti,
če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) storjeno je vse, kar je mogoče, da se prepreči nadaljnje
slabšanje stanja in da se ne ogrozi uresničitev ciljev te direk-
tive pri drugih vodnih telesih, ki jih te okoliščine niso priza-
dele;
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(b) okoliščine, v katerih se lahko razglasijo izredne razmere ali
razmere, ki jih razumno ni bilo mogoče predvideti, vključno
s sprejemom ustreznih kazalcev, so navedeni v načrtu uprav-
ljanja povodja;

(c) ukrepi, ki jih je treba izvesti v takih izrednih razmerah, so
vključeni v program ukrepov in ne bodo ogrozili obnove
kakovosti vodnega telesa po prenehanju takih razmer;

(d) učinki razmer, ki so izredne ali jih razumno ni bilo mogoče
predvideti, se vsako leto ponovno pregledajo in ob
upoštevanju razlogov iz odstavka 4(a) se stori vse, kar je
mogoče, da se vodno telo vrne v stanje pred učinki teh raz-
mer, kakor hitro je to razumno mogoče in

(e) povzetek učinkov razmer in ukrepov, ki so bili ali bodo izve-
deni skladno s odstavkoma (a) in (d), se vključi v naslednjo
dopolnitev načrta upravljanja povodja.

7. Države članice ne bodo kršile te direktive, kadar:

— je nedoseganje dobrega stanja podzemne vode, dobrega eko-
loškega stanja oziroma dobrega ekološkega potenciala ali pri
preprečevanju slabšanja stanja telesa površinske vode ali pod-
zemne vode posledica novih preoblikovanj fizičnih
značilnosti telesa površinske vode ali spremembe gladine teles
podzemne vode, ali

— je neuspešno preprečevanje poslabšanja stanja telesa površin-
ske vode iz zelo dobrega v dobro posledica novih dejavnosti
trajnostnega razvoja

in so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) storjeno je vse, kar je mogoče, da se ublažijo škodljivi vplivi
na stanje vodnega telesa;

(b) razlogi za te spremembe so posebej navedeni in razloženi v
načrtu upravljanja povodja, ki ga predpisuje člen 13, cilji pa
so vsakih 6 let ponovno pregledani;

(c) razlogi za preoblikovanja ali spremembe so prevladujoč javni
interes in/ali koristi, ki jih imajo nova preoblikovanja ali spre-
membe za zdravje ljudi, ohranjanje varnosti ljudi ali trajnostni
razvoj, so večje od koristi, ki jih ima doseganje ciljev iz
odstavka 1 za okolje in družbo, in

(d) koristnih ciljev, katerim so namenjena preoblikovanja in spre-
membe vodnega telesa, se zaradi razlogov, povezanih s teh-
nično izvedljivostjo ali nesorazmernimi stroški, ne da doseči
na druge načine, ki so mnogo boljša okoljska možnost.

8. Pri uporabi odstavkov 3, 4, 5, 6 in 7 država članica zagotovi,
da uporaba trajno ne izključi ali ogrozi uresničitve ciljev te direk-
tive pri drugih vodnih telesih na istem vodnem območju in je
skladna z izvajanjem druge okoljske zakonodaje Skupnosti.

9. Z ustreznimi ukrepi je treba zagotoviti, da uporaba novih
določb, vključno z uporabo odstavkov 3, 4, 5, 6 in 7, jamči vsaj
enako raven varstva kot veljavna zakonodaja Skupnosti.

Člen 5

Značilnosti vodnega območja, pregled vplivov
človekovega delovanja na okolje in ekonomska analiza

rabe vode

1. Vsaka država članica zagotovi, da se za vsako vodno območje
ali del mednarodnega vodnega območja, ki leži na njenem ozem-
lju, izvede:

— analiza njegovih značilnosti,

— pregled vplivov človekovega delovanja na stanje površinskih
voda in podzemne vode ter

— ekonomska analiza rabe vode

skladno s strokovnimi zahtevami iz prilog II in III in dokončajo
najkasneje štiri leta po začetku veljavnosti te direktive.

2. Analize in pregledi iz odstavka 1 se ponovno pregledajo in po
potrebi prilagodijo zadnjemu stanju najkasneje 13 let po začetku
veljavnosti te direktive in nato vsakih šest let.
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Člen 6

Register zavarovanih območij

1. Države članice zagotovijo vzpostavitev registra ali registrov
vseh območij na vsakem vodnem območju, za katera je bilo dolo-
čeno, da potrebujejo posebno varstvo po posebni zakonodaji
Skupnosti zaradi varovanja njihove površinske in podzemne vode
ali ohranjanja habitatov in vrst, ki so neposredno odvisni od vode.
Zagotovijo tudi, da je register pripravljen najkasneje štiri leta po
začetku veljavnosti te direktive.

2. Register ali registri vključujejo vsa vodna telesa, opredeljena na
podlagi člena 7(1), in vsa zavarovana območja, vključena v Pri-
logo IV.

3. Register ali registri zavarovanih območij za vsako vodno
območje se redno pregledujejo in posodabljajo.

Člen 7

Vode, ki se uporabljajo za odvzem pitne vode

1. Države članice na vsakem vodnem območju opredelijo:

— vsa vodna telesa, ki se uporabljajo za odvzem vode, name-
njene za prehrano ljudi in zagotavljajo v povprečju več kot
10 m3 na dan ali oskrbujejo več kot 50 oseb, in

— tista vodna telesa, ki so namenjena za tako rabo v prihodno-
sti.

Države članice skladno s Prilogo V spremljajo tista vodna telesa,
ki skladno s Prilogo V zagotavljajo v povprečju več kot 100 m3

na dan.

2. Za vsako vodno telo, opredeljeno na podlagi odstavka 1,
države članice poleg tega, da izpolnjujejo cilje iz člena 4 v skladu
z zahtevami te direktive za vodna telesa površinske vode vključno
s standardi kakovosti, določenimi na ravni Skupnosti po členu 16,
zagotovijo, da bo voda po uporabljenem režimu čiščenja in
skladno z zakonodajo Skupnosti ustrezala zahtevam Direktive
80/778/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/83/ES.

3. Države članice zagotovijo potrebno varstvo za tako opredel-
jena vodna telesa, da se izognejo poslabšanju njihove kakovosti

ter s tem zmanjšajo stopnjo čiščenja, ki je potrebna za proizvod-
njo pitne vode. Države članice lahko določijo vodovarstvena
območja za ta vodna telesa.

Člen 8

Spremljanje stanja površinskih in podzemnih voda ter
zavarovanih območij

1. Države članice zagotovijo uvedbo programov za spremljanje
stanja voda z namenom, da se uredi skladen in izčrpen pregled
stanja voda na vsakem vodnem območju:

— za površinske vode taki programi vključujejo:

(i) količino in gladino toka ali hitrost toka do stopnje, ki je
ustrezna za ekološko in kemijsko stanje ter ekološki
potencial, in

(ii) ekološko in kemijsko stanje ter ekološki potencial;

— za podzemne vode taki programi vključujejo spremljanje
kemijskega in količinskega stanja,

— za zavarovana območja se navedeni programi dopolnijo s
tistimi zahtevami iz zakonodaje Skupnosti, na podlagi kate-
rih so bila posamezna zavarovana območja ustanovljena.

2. Ti programi so pripravljeni za izvedbo najkasneje šest let po
začetku veljavnosti te direktive, če ni drugače določeno v zadevni
zakonodaji. Tako spremljanje stanja mora biti skladno z zahte-
vami Priloge V.

3. Strokovne zahteve in standardizirane metode za analiziranje in
spremljanje stanja voda se določijo po postopku iz člena 21.

Člen 9

Povračilo stroškov storitev za rabo vode

1. Države članice upoštevajo načelo povračila stroškov storitev
za rabo vode, skupaj z okoljskimi stroški in stroški virov, ob
upoštevanju ekonomske analize, izvedene po Prilogi III, in zlasti
skladno z načelom „plača povzročitelj obremenitve“.
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Države članice do leta 2010 zagotovijo:

— da cenovna politika za vodo porabnike ustrezno vzpodbuja,
da gospodarno uporabljajo vodne vire in tako prispevajo k
okoljskim ciljem te direktive;

— ustrezen prispevek različnih rab vode, razdeljenih vsaj na
industrijo, gospodinjstva in kmetijstvo, k povračilu stroškov
storitev za rabo vode, ki temelji na ekonomski analizi, izve-
deni skladno s Prilogo III, in upošteva načelo „plača povzro-
čitelj obremenitve“.

Države članice pri tem lahko upoštevajo družbene, okoljske in
gospodarske učinke povračil ter geografske in podnebne razmere
prizadete regije ali regij.

2. Države članice v načrtih upravljanja povodij poročajo o načr-
tovanih ukrepih za izvajanje odstavka 1, ki bodo prispevali k
doseganju okoljskih ciljev te direktive, in o prispevku različnih rab
vode k povračilu stroškov storitev za rabo vode.

3. Nič v tem členu ne preprečuje financiranja posameznih pre-
ventivnih ali sanacijskih ukrepov, da se dosežejo cilji te direktive.

4. Države članice ne kršijo te direktive, če se skladno z ustaljenimi
postopki odločijo, da ne bodo uporabljale določb drugega stavka
odstavka 1 in s tem povezanih zadevnih določb odstavka 2 za
določeno dejavnost rabe vode, kadar to ne ogroža namenov in
doseganja ciljev te direktive. Države članice navedejo razloge za
nepopolno uporabo drugega stavka odstavka 1 v načrtih uprav-
ljanja povodij.

Člen 10

Kombinirani pristop za točkovne in razpršene vire

1. Države članice zagotovijo, da se odvajanja v površinske vode,
omenjena v odstavku 2, nadzorujejo skladno s kombiniranim pri-
stopom, opredeljenim v tem členu.

2. Države članice zagotovijo vzpostavitev in/ali izvajanje:

(a) nadzora nad emisijami, ki temelji na najboljših razpoložljivih
tehnologijah, ali

(b) ustreznih mejnih vrednosti emisij ali

(c) pri razpršenih vplivih primernega nadzora, ki vključuje naj-
boljšo okoljsko prakso,

kot je določeno v:

— Direktivi Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovi-
tem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (1),

— Direktivi Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju
komunalne odpadne vode (2),

— Direktivi Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o var-
stvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih
virov (3),

— direktivah, sprejetih na podlagi člena 16 te direktive,

— direktivah, navedenih v Prilogi IX,

— kateri koli drugi ustrezni zakonodaji Skupnosti

najkasneje 12 let po začetku veljavnosti te direktive, če ni drugače
določeno v zadevni zakonodaji.

3. Kadar cilj kakovosti ali standard kakovosti, izoblikovan na
podlagi te direktive, direktiv iz Priloge IX ali katere koli druge
zakonodaje Skupnosti, predpisuje strožje pogoje od tistih, ki bi
izhajali iz uporabe odstavka 2, se ustrezno določi strožji nadzor
nad emisijami.

Člen 11

Program ukrepov

1. Vsaka država članica zagotovi za vsako vodno območje ali del
mednarodnega vodnega območja na njenem ozemlju uvedbo
programa ukrepov, ob upoštevanju rezultatov analiz, ki jih pred-
pisuje člen 5, da se dosežejo cilji, določeni po členu 4. Ti programi
ukrepov se lahko sklicujejo na ukrepe, ki izhajajo iz zakonodaje,

(1) UL L 257, 10.10.1996, str. 26.
(2) UL L 135, 30.5.1991, str. 40. Direktiva, kakor je bila spremenjena z
Direktivo Komisije 98/15/ES (UL L 67, 7.3.1998, str. 29).

(3) UL L 375, 31.12.1991, str. 1.
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ki je bila sprejeta na nacionalni ravni in velja za celotno ozemlje
države članice. Kadar je primerno, država članica lahko sprejme
ukrepe, ki se uporabljajo za vsa vodna območja in/ali za dele med-
narodnih vodnih območij na njenem ozemlju.

2. Vsak program ukrepov vključuje „osnovne“ ukrepe iz odstavka
3 in, če je potrebno, „dopolnilne“ ukrepe.

3. „Osnovni ukrepi“ so najmanjše zahteve, ki jih je treba izpol-
niti, in jih sestavljajo:

(a) ukrepi, potrebni za izvajanje zakonodaje Skupnosti za varstvo
voda, skupaj z ukrepi, ki jih predpisuje zakonodaja iz člena 10
in dela A Priloge VI;

(b) ukrepi, za katere velja, da so primerni za namene člena 9;

(c) ukrepi za vzpodbujanje gospodarne in trajnostne rabe vode,
da se ne ogrozi doseganje ciljev iz člena 4;

(d) ukrepi za izpolnjevanje zahtev člena 7, skupaj z ukrepi za
varstvo kakovosti vode, da se zmanjša stopnja čiščenja, ki je
potrebna za proizvodnjo pitne vode;

(e) nadzor nad odvzemanjem sladke površinske in podzemne
vode ter zajezovanjem sladke površinske vode, skupaj z regi-
strom ali registri odvzemov vode in zahtevo za predhodno
dovoljenje za odvzem in zajezitev. Ta nadzor se redno preve-
rja in po potrebi posodobi. Države članice lahko iz tega nad-
zora izvzamejo odvzeme ali zajezitve, ki nimajo pomemb-
nega vpliva na stanje vode;

(f) nadzor, skupaj z zahtevo za predhodno dovoljenje za umetno
napajanje ali bogatenje teles podzemne vode. Uporabljena
voda se lahko pridobiva iz katere koli površinske ali pod-
zemne vode, če raba vira ne ogroža doseganja okoljskih ciljev,
določenih za ta vir ali za obnovljeno ali obogateno telo pod-
zemne vode. Ta nadzor se redno preverja in po potrebi poso-
dobi;

(g) za točkovne vire odvajanja, ki lahko povzročijo onesnaženje,
zahteva za predhodno ureditev, na primer prepoved vnašanja
onesnaževal v vodo ali zahteva za predhodno dovoljenje ali
registracijo na podlagi splošnih zavezujočih pravil, ki

določajo nadzor nad emisijami za ta onesnaževala, skupaj z
nadzorom v skladu s členoma 10 in 16. Ta nadzor se redno
preverja in po potrebi posodobi;

(h) za razpršene vire, ki lahko povzročijo onesnaženje, ukrepi za
preprečevanje ali nadzorovanje vnosa onesnaževal. Nadzor je
lahko v obliki zahteve za predhodno ureditev, na primer
prepoved vnašanja onesnaževal v vodo, ali za predhodno
dovoljenje ali registracijo na podlagi splošnih zavezujočih
pravil, kadar taka zahteva ni drugače predvidena v zakono-
daji Skupnosti. Ta nadzor se redno preverja in po potrebi
posodobi;

(i) za vse druge pomembne škodljive vplive na stanje vode, dolo-
čene na podlagi člena 5 in Priloge II, predvsem ukrepi, ki
zagotavljajo, da so hidromorfološke razmere v vodnih telesih
skladne z doseganjem zahtevanega ekološkega stanja ali
dobrega ekološkega potenciala za vodna telesa, ki so opredel-
jena kot umetna ali močno preoblikovana. Temu namenjen
nadzor je lahko v obliki zahteve za predhodno dovoljenje ali
registracijo na podlagi splošnih zavezujočih pravil, kadar taka
zahteva ni drugače predvidena v zakonodaji Skupnosti. Ta
nadzor se redno preverja in po potrebi posodobi;

(j) prepoved neposrednega odvajanja onesnaževal v podzemno
vodo ob upoštevanju naslednjih določb:

Države članice lahko dovolijo ponovno injiciranje vode, upo-
rabljene za izkoriščanje geotermične energije, v isti
vodonosnik.

Ob določitvi pogojev lahko dovolijo tudi:

— injiciranje vode, ki vsebuje snovi, ki nastajajo v postopkih
za iskanje in pridobivanje ogljikovodikov ali iz rudarskih
dejavnosti, in injiciranje vode zaradi tehničnih razlogov v
geološke formacije, iz katerih so bili ogljikovodiki ali
druge snovi pridobljeni, ali v geološke formacije, ki so
zaradi naravnih razlogov trajno neprimerne za druge
namene. Taka injiciranja ne smejo vsebovati nobenih
drugih snovi, razen tistih iz zgoraj navedenih postopkov,

— ponovno injiciranje podzemne vode, izčrpane iz rudnikov
in kamnolomov, ali povezane z gradnjo ali vzdrževanjem
gradbenih objektov,
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— injiciranje zemeljskega plina ali utekočinjenega naftnega
plina (UNP) za skladiščenje v geološke formacije, ki so
zaradi naravnih razlogov trajno neprimerne za druge
namene,

— injiciranje zemeljskega plina ali utekočinjenega naftnega
plina (UNP) za skladiščenje v druge geološke formacije,
kadar prevladuje potreba po zanesljivi oskrbi s plinom in
kadar je injiciranje tako, da se prepreči kakršna koli seda-
nja ali prihodnja nevarnost poslabšanja kakovosti pod-
zemne vode,

— gradbena dela nizkih in visokih gradenj in podobne
dejavnosti na površini ali pod njo, ki pridejo v stik s
podzemno vodo. V te namene države članice lahko
določijo, da se take dejavnosti obravnavajo, kot da so bile
dovoljene, če se izvajajo skladno s splošnimi zavezujočimi
pravili, ki so jih države članice sprejele za te dejavnosti,

— odvajanje majhnih količin snovi v znanstvene namene za
opredeljevanje, varovanje ali sanacijo vodnih teles, ome-
jeno na količino, ki je nujno potrebna za te namene

pod pogojem, da tako odvajanje ne ogroža doseganja okolj-
skih ciljev, določenih za to telo podzemne vode;

(k) v skladu z ukrepanjem po členu 16, ukrepi za odpravo ones-
naževanja površinskih voda s snovmi s seznama prednostnih
snovi, dogovorjenega na podlagi člena 16(2), in postopno
zmanjšanje onesnaževanja z drugimi snovmi, ki bi državam
članicam sicer preprečilo doseči cilje za telesa površinskih
voda, določene v členu 4;

(l) kakršni koli ukrepi, potrebni za preprečevanje znatnega uha-
janja onesnaževal iz tehničnih objektov in naprav in za pre-
prečevanje in/ali zmanjševanje vpliva naključnega onesnaže-
vanja, na primer zaradi poplav, tudi preko sistemov za
zaznavanje takih dogodkov ali opozarjanje nanje, skupaj z
vsemi ustreznimi ukrepi za zmanjševanje tveganja za vodne
ekosisteme pri nesrečah, ki jih razumno ni bilo mogoče pred-
videti.

4. „Dopolnilni“ ukrepi so ukrepi, ki se oblikujejo in izvajajo poleg
osnovnih ukrepov, da se dosežejo cilji, določeni v skladu s čle-
nom 4. Del B Priloge VI vsebuje nedokončni seznam takih
ukrepov.

Države članice lahko sprejmejo tudi dodatne dopolnilne ukrepe,
da zagotovijo dodatno varstvo ali izboljšanje voda, vključenih v
to direktivo, skupaj z izvajanjem ustreznih mednarodnih spora-
zumov iz člena 1.

5. Kadar spremljanje stanja ali drugi podatki kažejo, da cilji, dolo-
čeni za vodno telo po členu 4, ne bodo doseženi, države članice
zagotovijo:

— da se raziščejo vzroki za možno neizpolnitev,

— da se preučijo oziroma ponovno pregledajo ustrezna dovol-
jenja in odobritve,

— da se ustrezno pregledajo in prilagodijo programi spremljanja
stanja in

— da se uvedejo dodatni ukrepi, ki bi lahko bili potrebni za dose-
ganje teh ciljev, vključno s strožjimi okoljskimi standardi
kakovosti skladno s postopki iz Priloge V.

Kadar so ti vzroki posledica okoliščin, ki so nastale naravno ali
zaradi višje sile ter so izjemne in jih razumno ni bilo mogoče
predvideti, zlasti močnih poplav in daljše suše, države članice
lahko določijo, da dodatni ukrepi niso smotrni, ob upoštevanju
člena 4(6).

6. Pri izvajanju ukrepov v skladu z odstavkom 3 države članice
storijo vse potrebno, da ne povečajo onesnaženosti morske vode.
Brez vpliva na obstoječo zakonodajo, uporaba ukrepov, sprejetih
na podlagi odstavka 3, nikakor ne sme neposredno ali posredno
povzročiti večje onesnaženosti površinskih voda. Ta zahteva se ne
uporablja, kadar bi to povzročilo večjo onesnaževanje okolja kot
celote.

7. Programi ukrepov morajo biti pripravljeni najkasneje devet let
po začetku veljavnosti te direktive, vsi ukrepi pa morajo biti
izvedljivi najkasneje dvanajst let po tem datumu.

8. Programi ukrepov se ponovno pregledajo in po potrebi poso-
dobijo najkasneje 15 let po začetku veljavnosti te direktive in
potem vsakih šest let. Kakršni koli novi ali spremenjeni ukrepi,
spremenjeni na podlagi posodobljenega programa, morajo biti
izvedljivi v treh letih po tem, ko so bili določeni.
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Člen 12

Zadeve, ki se jih ne da rešiti na ravni države članice

1. Kadar država članica ugotovi, da kake zadeve, ki vpliva na
upravljanje njene vode, ne more rešiti, lahko o tej zadevi poroča
Komisiji in vsaki drugi zadevni državi članici ter priporoči način
reševanja te zadeve.

2. Komisija na vsako poročilo ali priporočilo držav članic odgo-
vori v šestih mesecih.

Člen 13

Načrti upravljanja povodij

1. Države članice zagotovijo, da se izdela načrt upravljanja povo-
dja za vsako vodno območje, ki v celoti leži na njihovem ozem-
lju.

2. Pri mednarodnem vodnem območju, ki v celoti leži v Skup-
nosti, države članice zagotovijo usklajevanje za izdelavo enega
samega načrta upravljanja mednarodnega povodja. Kadar se tak
načrt upravljanja mednarodnega povodja ne izdela, države članice
izdelajo načrte upravljanja povodja, ki zajemajo vsaj tiste dele
mednarodnega vodnega območja, ki ležijo na njihovem ozemlju,
da dosežejo cilje te direktive.

3. Pri mednarodnih vodnih območjih, ki segajo prekomeja Skup-
nosti, si države članice prizadevajo izdelati en sam načrt uprav-
ljanja povodja, kadar pa to ni mogoče, načrt zajema vsaj tisti del
mednarodnega vodnega območja, ki leži na ozemlju zadevne
države članice.

4. Načrt upravljanja povodja vsebuje informacije, podrobneje
navedene v Prilogi VII.

5. Načrti upravljanja povodij se lahko dopolnijo s podrobnejšimi
programi in načrti upravljanja za porečje, sektor, zadevo ali tip

vode, da se obravnavajo določeni vidiki upravljanja voda. Izvaja-
nje teh ukrepov ne izvzema držav članic od ostalih obveznosti v
okviru te direktive.

6. Načrti upravljanja povodij se objavijo najkasneje devet let po
začetku veljavnosti te direktive.

7. Načrti upravljanja povodij se ponovno pregledajo in posodo-
bijo najkasneje 15 let po začetku veljavnosti te direktive in potem
vsakih šest let.

Člen 14

Obveščanje in posvetovanje z javnostjo

1. Države članice vzpodbujajo dejavno vključevanje vseh zainte-
resiranih strani v izvajanje te direktive, zlasti v izdelovanje, pre-
gledovanje in posodabljanje načrtov upravljanja povodij. Države
članice za vsako vodno območje omogočijo zbiranje pripomb
javnosti, vključno z uporabniki, s tem, da objavijo:

(a) časovni razpored in delovni program za izdelavo načrta,
skupaj z navedbo posvetovanj, ki jih je treba izvesti, vsaj tri
leta pred začetkom obdobja, na katerega se nanaša načrt;

(b) začasni pregled pomembnih zadev upravljanja voda, ugotov-
ljenih na povodju, vsaj dve leti pred začetkom obdobja, na
katerega se nanaša načrt;

(c) osnutke načrta upravljanja povodja vsaj eno leto pred začet-
kom obdobja, na katerega se nanaša načrt.

Na zahtevo se omogoči dostop do zaupnih dokumentov in infor-
macij, ki so bili uporabljeni za pripravo osnutka načrta upravlja-
nja povodja.

2. Za zbiranje pisnih pripomb o tej dokumentaciji države članice
predvidijo vsaj šest mesecev, da omogočijo dejavno vključevanje
in posvetovanje.

3. Odstavka 1 in 2 se enako uporabljata za posodobljene načrte
upravljanja povodij.
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Člen 15

Poročanje

1. Države članice pošljejo kopije načrtov upravljanja povodij in
vseh poznejših posodobitev Komisiji in kateri koli drugi zadevni
državi članici v treh mesecih od objave:

(a) za vodna območja, ki v celoti ležijo na ozemlju države čla-
nice, vse načrte upravljanja povodij, ki zajemajo to ozemlje in
so objavljeni v skladu s členom 13;

(b) za mednarodna vodna območja, vsaj tisti del načrtov uprav-
ljanja povodij, ki zajema ozemlje države članice.

2. Države članice predložijo zbirna poročila:

— o analizah, predpisanih v členu 5, in

— o programih spremljanja stanja, oblikovanih po členu 8,

izdelanih za prvi načrt upravljanja povodja, v treh mesecih po nji-
hovem dokončanju.

3. Države članice v treh letih po objavi vsakega načrta upravlja-
nja povodja ali njegove posodobitve po členu 13, predložijo
začasno poročilo, v katerem je opisan napredek pri izvajanju
načrtovanega programa ukrepov.

Člen 16

Strategije za preprečevanje onesnaževanja vode

1. Evropski parlament in Svet sprejmeta posebne ukrepe proti
onesnaževanju vode s posameznimi onesnaževali ali skupinami
onesnaževal, ki pomenijo znatno tveganje za vodno okolje ali tve-
ganje, ki se prenaša po vodnem okolju, vključno s tveganji za
vode, ki se uporabljajo za odvzem pitne vode. Za ta onesnaževala
se načrtujejo ukrepi za postopno zmanjšanje in ustavitev ali
postopno odpravo odvajanja, emisij in uhajanj za prednostne
nevarne snovi, kot so opredeljene v členu 2(30). Taki ukrepi se
sprejmejo na predlog, ki ga predstavi Komisija skladno s postopki
iz Pogodbe.

2. Komisija predloži predlog, ki določa seznam prednostnih
snovi, izbranih izmed tistih, ki pomenijo pomembno tveganje za
vodno okolje ali tveganje, ki se prenaša po vodnem okolju. Snovi

se prednostno razvrstijo za ukrepanje na podlagi tveganja za
vodno okolje ali tveganja, ki se prenašajo po vodnem okolju, in
se določijo:

(a) s presojo tveganja, izvedeno na podlagi Uredbe Sveta (EGS)
št. 793/93 (1), Direktive Sveta 91/414/EGS (2) in Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 98/8/ES (3), ali

(b) s ciljno usmerjeno presojo tveganja (po metodologiji iz
Uredbe (EGS) št. 793/93), osredotočeno izključno na
strupenost za vodne ekosisteme in strupenost za človeka, ki
se prenaša po vodnem okolju.

Če je to potrebno zaradi izpolnjevanja časovnega razporeda iz
odstavka 4, se snovi prednostno razvrstijo za ukrepanje na pod-
lagi tveganja za vodno okolje ali tveganja, ki se prenaša po
vodnem okolju, in je ugotovljeno s poenostavljenim postopkom
presoje tveganja, ki temelji na znanstvenih načelih in upošteva
predvsem:

— dokaze o nevarnosti obravnavane snovi same po sebi in zlasti
njene strupenosti za vodne ekosisteme in strupenosti za člo-
veka, ki se prenaša po vodnih poteh, in

— dokaze, zbrane pri spremljanju široko razširjene onesnaženo-
sti okolja, in

— druge dokazane dejavnike, ki lahko kažejo možnost široko
razširjene onesnaženosti okolja, kot so obseg proizvodnje ali
uporabe take snovi in načini njene uporabe.

3. Predlog Komisije opredeli tudi prednostne nevarne snovi. Pri
tem Komisija upošteva izbor pogojno nevarnih snovi v ustrezni
zakonodaji Skupnosti o nevarnih snoveh ali v ustreznih medna-
rodnih sporazumih.

4. Komisija pregleda sprejeti seznam prednostnih snovi
najkasneje štiri leta po začetku veljavnosti te direktive in potem
vsaj vsaka štiri leta ter, če je potrebno, pripravi predloge.

(1) UL L 84, 5.4.1993, str. 1.
(2) UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 98/47/ES (UL L 191, 7.7.1998, str. 50).

(3) UL L 123, 24.4.1998, str. 1.
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5. Pri pripravljanju predloga Komisija upošteva priporočila
Znanstvenega odbora za strupenost, strupenost za ekosisteme in
okolje, držav članic, Evropskega parlamenta, Evropske agencije za
okolje, raziskovalnih programov Skupnosti, mednarodnih orga-
nizacij, katerih članica je Skupnost, evropskih poklicnih združenj,
skupaj s tistimi, ki predstavljajo mala in srednje velika podjetja,
evropskih okoljskih organizacij ter druge ustrezne informacije, ki
jih pridobi.

6. Za prednostne snovi Komisija predloži predloge nadzora za:

— postopno zmanjšanje odvajanja, emisije in uhajanja teh snovi,
in zlasti

— ustavitev ali postopno odpravo odvajanja, emisije in uhajanja
snovi, določenih v skladu z odstavkom 3, skupaj z ustreznim
časovnim razporedom. Časovni razpored ne presega obdobja
20 let potem, ko Evropski parlament in Svet sprejmeta te
predloge v skladu z določbami tega člena.

Pri tem se določi ustrezno stroškovno učinkovito in sorazmerno
raven in kombinacijo nadzora nad proizvodi in procesi za
točkovne in razpršene vire ter pri nadzoru nad procesi upošteva
mejne vrednosti emisij, enotne za vso Skupnost. Kadar je
primerno, se nadzor nad procesi na ravni Skupnosti lahko določi
za vsak sektor posebej. Kadar nadzor nad proizvodi vključuje pre-
gled ustreznih dovoljenj, izdanih na podlagi Direktive
91/414/EGS in Direktive 98/8/ES, se taki pregledi izvedejo v
skladu z določbami teh direktiv. V vsakem predlogu za nadzor se
opredeli režim njihovega pregledovanja, posodabljanja in preso-
janja njihove učinkovitosti.

7. Komisija predloži predloge za standarde kakovosti, primerne
za koncentracije prednostnih snovi v površinskih vodah,
usedlinah in organizmih.

8. Komisija predloži predloge skladno z odstavkoma 6 in 7
najmanj za nadzor nad emisijami točkovnih virov in okoljske
standarde kakovosti v dveh letih od vključitve te snovi v seznam
prednostnih snovi. Če šest let po začetku veljavnosti te direktive
ni sporazuma na ravni Skupnosti, države članice za snovi, vklju-
čene v seznam prednostnih snovi, določijo okoljske standarde
kakovosti za vse površinske vode, prizadete zaradi odvajanja teh
snovi, in nadzor nad glavnimi viri takega odvajanja, med drugim
na podlagi upoštevanja vseh tehničnih možnosti zmanjšanja emi-
sij. Pri snoveh, ki se v seznam prednostnih snovi vključijo pozneje,
države članice tako ukrepajo pet let po datumu vključitve v
seznam, če ni sporazuma na ravni Skupnosti.

9. Komisija lahko pripravi strategije za preprečevanje onesnaže-
vanja vode s kakršnimi koli drugimi onesnaževali ali skupinami
onesnaževal, skupaj z onesnaževanjem, ki je posledica nesreč.

10. Pri pripravljanju predlogov na podlagi odstavkov 6 in 7
Komisija pregleda tudi vse direktive iz Priloge IX. Do roka iz
odstavka 8 Komisija predlaga spremembo nadzora iz Priloge IX
za vse snovi, ki so vključene v seznam prednostnih snovi, in
ustrezne ukrepe, vključno z možno razveljavitvijo nadzora na
podlagi Priloge IX, za vse druge snovi.

Vsak nadzor iz Priloge IX, za katerega so predlagane spremembe,
se razveljavi do dne, ko začnejo veljati te spremembe.

11. Seznam prednostnih snovi iz odstavkov 2 in 3, ki ga pred-
laga Komisija, postane Priloga X te direktive, ko ga sprejmeta
Evropski parlament in Svet. Pri njegovem spreminjanju, navede-
nem v odstavku 4, je treba ravnati po istem postopku.

Člen 17

Strategije za preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja
podzemne vode

1. Evropski parlament in Svet sprejmeta posebne ukrepe za pre-
prečevanje in nadzorovanje onesnaževanja podzemne vode. Cilj
takih ukrepov je doseči dobro kemijsko stanje podzemne vode v
skladu s členom 4(1)(b); ukrepi se sprejmejo na predlog, ki ga v
dveh letih po začetku veljavnosti te direktive predstavi Komisija v
skladu s postopki, določenimi v Pogodbi.

2. Pri predlaganju ukrepov Komisija upošteva analizo, opravljeno
v skladu s členom 5 in Prilogo II. Taki ukrepi se predlagajo prej,
če so na voljo ustrezni podatki, in vključujejo:

(a) merila za ocenjevanje dobrega kemijskega stanja podzemne
vode v skladu s Prilogo II. 2.2 in Prilogo V 2.3.2 in 2.4.5;

(b) merila za ugotavljanje pomembnih in stalnih trendov
naraščanja in za določanje izhodišč za njihovo obračanje, ki
jih je treba uporabiti v skladu s Prilogo V 2.4.4.

3. Ukrepi, sprejeti na podlagi odstavka 1, se vključijo v programe
ukrepov, ki se zahtevajo po členu 11.
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4. Če na ravni Skupnosti ni meril, sprejetih na podlagi odstavka
2, države članice določijo ustrezna merila najkasneje pet let po
začetku veljavnosti te direktive.

5. Če na nacionalni ravni ni meril, sprejetih na podlagi odstavka
4, se za obračanje trenda vzame kot izhodišče največ 75 odstotna
raven standardov kakovosti, določenih v obstoječi zakonodaji
Skupnosti, ki se uporablja na podzemno vodo.

Člen 18

Poročilo Komisije

1. Komisija objavi poročilo o izvajanju te direktive najkasneje 12
let po začetku veljavnosti te direktive in potem vsakih šest let.
Poročilo predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

2. Poročilo vsebuje naslednje:

(a) pregled napredka pri izvajanju te direktive;

(b) pregled stanja površinske in podzemne vode v Skupnosti,
opravljen v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje;

(c) pregled načrtov upravljanja povodij, predloženih skladno s
členom 15, skupaj s predlogi za izboljšanje prihodnjih
načrtov;

(d) povzetek odgovorov na vsa poročila ali priporočila, ki so jih
države članice predložile Komisiji na podlagi člena 12;

(e) povzetek vseh predlogov, nadzornih ukrepov in strategij, pri-
pravljenih na podlagi člena 16;

(f) povzetek odgovorov na pripombe Evropskega parlamenta in
Sveta o prejšnjih poročilih o izvajanju.

3. Komisija objavi tudi poročilo o napredku pri izvajanju na pod-
lagi zbirnih poročilih, ki jih države članice predložijo po
členu 15(2), in ga predloži Evropskemu parlamentu in državam
članicam najkasneje 2 leti po datumih iz členov 5 in 8.

4. Komisija v treh letih po objavi vsakega poročila iz odstavka 1
objavi začasno poročilo, v katerem na podlagi začasnih poročil

držav članic iz člena 15(3) opiše napredek pri izvajanju. To poro-
čilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

5. Če je primerno, Komisija v skladu s ciklom poročanja skliče
konferenco vseh zainteresiranih strani iz vsake države članice o
vodni politiki Skupnosti, da izrazijo svoje mnenje o poročilih
Komisije o izvajanju in izmenjajo izkušnje.

Med sodelujočimi naj bi bili predstavniki pristojnih organov,
Evropskega parlamenta, nevladnih organizacij, socialnih in
gospodarskih partnerjev, potrošniških organizacij, akademiki in
drugi strokovnjaki.

Člen 19

Načrti za prihodnje ukrepe Skupnosti

1. Komisija enkrat na leto zaradi obveščanja predstavi odboru iz
člena 21 okvirni načrt ukrepov, ki vplivajo na vodno zakonodajo
in jih namerava predlagati v bližnji prihodnosti, skupaj s tistimi,
ki temeljijo na predlogih, nadzornih ukrepih in strategijah, pri-
pravljenih na podlagi člena 16. Komisija prvo tako predstavitev
pripravi najkasneje 2 leti po začetku veljavnosti te direktive.

2. Komisija bo pregledala to direktivo najkasneje 19 let po
začetku njene veljavnosti in bo predlagala vse potrebne spre-
membe.

Člen 20

Strokovne prilagoditve direktive

1. Prilogi I in III ter oddelek 1.3.6 Priloge V se lahko prilagodijo
znanstveno-tehničnemu napredku v skladu s postopki iz člena 21,
ob upoštevanju obdobij, predvidenih za pregledovanje in poso-
dobitev načrtov upravljanja povodij, kot so navedena v členu 13.
Če je potrebno, lahko Komisija sprejme smernice za izvajanje pri-
log II in V v skladu s postopki, določenimi v členu 21.

2. Za prenos in obdelavo podatkov, vključno s statističnimi in
kartografskimi podatki, se lahko v skladu s postopki iz člena 21
sprejmejo tehnični formati za namene odstavka 1.
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Člen 21

Regulativni odbor

1. Komisiji pomaga odbor (v nadaljnjem besedilu „odbor“).

2. Pri sklicevanju na ta člen, se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa
1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, je tri
mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 22

Razveljavitve in prehodne določbe

1. Z učinkom sedem let po začetku veljavnosti te direktive se raz-
veljavijo naslednji pravni akti:

— Direktiva 75/440/EGS z dne 16. junija 1975 o kakovosti
površinskih voda, namenjenih za odvzem pitne vode v drža-
vah članicah (1),

— Odločba Sveta 77/795/EGS z dne 12. decembra 1977 o obli-
kovanju skupnega postopka za izmenjavo informacij o kako-
vosti površinske sladke vode v Skupnosti (2),

— Direktiva Sveta 79/869/EGS z dne 9. oktobra 1979 o meril-
nih metodah ter pogostnosti vzorčenja in analize površinske
vode, namenjene za odvzem pitne vode v državah članicah (3).

2. Z učinkom trinajst let po začetku veljavnosti te direktive se
razveljavijo naslednji pravni akti:

— Direktiva Sveta 78/659/EGS z dne 18. julija 1978 o kakovo-
sti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da
lahko v njih živijo ribe (4),

— Direktiva Sveta 79/923/EGS z dne 30. oktobra 1979 o zahte-
vani kakovosti voda za lupinarje (5),

— Direktiva Sveta 80/68/EGS z dne 17. decembra 1979 o var-
stvu podzemne vode pred onesnaževanjem z nekaterimi
nevarnimi snovmi,

— Direktiva 76/464/EGS, razen člena 6 Direktive, ki se razveljavi
z učinkom od začetka veljavnosti te direktive.

3. Za Direktivo 76/464/EGS veljajo naslednje prehodne določbe:

(a) seznam prednostnih snovi, sprejet na podlagi člena 16 te
direktive, zamenja seznam snovi, ki so bile prednostno razvr-
ščene v Sporočilu Komisije Svetu z dne 22. junija 1982;

(b) države članice lahko za namene člena 7 Direktive 76/464/EGS
uporabijo načela, določena v tej direktivi za ugotavljanje pro-
blemov onesnaževanja in snovi, ki ga povzročajo, določitev
standardov kakovosti in sprejemanje ukrepov.

4. Okoljski cilji iz člena 4 in okoljski standardi kakovosti, ki so
določeni v Prilogi IX in na podlagi člena 16(7), in tisti, ki jih
države članice določijo na podlagi Priloge V za snovi, ki niso na
seznamu prednostnih snovi, in na podlagi člena 16(8) za pred-
nostne snovi, za katere še niso določeni standardi Skupnosti, se
štejejo za okoljske standarde kakovosti za namene točke 7 člena 2
in člena 10 Direktive 96/61/ES.

5. Kadar snov s seznama prednostnih snovi, sprejetega na pod-
lagi člena 16, ni vključena v Prilogo VIII k tej direktivi ali v Pri-
logo III k Direktivi 96/61/ES, se jima doda.

6. Za telesa površinske vode okoljski cilji, določeni na podlagi
prvega načrta upravljanja povodja, ki ga predpisuje ta direktiva,
uveljavijo najmanj standarde kakovosti, ki so vsaj tako strogi, kot
tisti, predpisani za izvajanje Direktive 76/464/EGS.

Člen 23

Sankcije

Države članice določijo sankcije, ki se uporabljajo za kršitve
nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive. Tako
predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in
odvračilne.

(1) UL L 194, 25.7.1975, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 91/692/EGS.

(2) UL L 334, 24.12.1977, str. 29. Odločba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

(3) UL L 271, 29.10.1979, str. 44. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

(4) UL L 222, 14.8.1978, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

(5) UL L 281, 10.11.1979, str. 47. Direktiva, kakor je bila spremenjena
z Direktivo 91/692/EGS.
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Člen 24

Izvajanje

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne
za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 22. decembra 2003. O
tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo
ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način
sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice Komisiji sporočijo besedila glavnih določb
nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direk-
tiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 25

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih
skupnosti.

Člen 26

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 23. oktobra 2000

Za Evropski parlament

Predsednica

N. FONTAINE

Za Svet

Predsednik

J. GLAVANY
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PRILOGA I

ZAHTEVANE INFORMACIJE ZA PRIPRAVO SEZNAMA PRISTOJNIH ORGANOV

V skladu s členom 3(8) predložijo države članice naslednje informacije o vseh pristojnih organih na vsakem od svojih
vodnih območij ter na delu katerega koli mednarodnega vodnega območja, ki leži na njihovem ozemlju:

(i) Ime in nas lov pr is to jnega organa — uradno ime in naslov organa, določenega v skladu s členom 3(2).

(ii) Zeml jep isna oprede l i tev vodnega območja — imena glavnih rek na vodnem območju skupaj z
natančnim opisom meja vodnega območja. Te informacije naj bi bile, kolikor je to mogoče, na voljo za vnos v
geografski informacijski sistem (GIS) in/ali geografski informacijski sistem Komisije (GISCO).

(iii) Pravni s tatus pr is to jnega organa — opis pravnega statusa pristojnega organa in, kadar je pomembno,
povzetek ali kopija njegovega statuta, ustanovitvene pogodbe ali enakovrednega pravnega akta.

(iv) Pr i s to jnost i — opis pravnih in upravnih pristojnosti vsakega pristojnega organa in njegova vloga na vsakem
vodnem območju.

(v) Članstvo — kadar pristojni organ deluje kot usklajevalni organ za druge pristojne organe, je treba predložiti
seznam teh organov, skupaj s povzetkom institucionalnih povezav za zagotavljanje usklajevanja.

(vi) Mednarodne povezave — kadar vodno območje pokriva ozemlje več kot ene države članice ali vključuje
ozemlje držav nečlanic, je treba vključiti povzetek institucionalnih povezav za zagotavljanje usklajevanja.
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PRILOGA II

1. POVRŠINSKE VODE

1.1 Opredelitev tipov vodnih teles površinskih voda

Države članice določijo lego in meje vodnih teles površinskih voda ter opravijo začetno opredelitev vseh takih
teles v skladu z naslednjo metodologijo. Države članice lahko za namene začetne opredelitve vodna telesa
površinskih voda združijo.

(i) Vodna telesa površinskih voda na vodnem območju se razvrstijo v eno od naslednjih vrst površinskih
voda — reke, jezera, somornice ali obalno morje — ali med umetna vodna telesa površinske vode ali
močno preoblikovana vodna telesa površinske vode;

(ii) Za vsako vrsto površinske vode se ustrezna vodna telesa površinskih voda na vodnem območju razločijo
po različnih tipih. To so tipi, opredeljeni z uporabo „sistema A“ ali „sistema B“ iz oddelka 1.2;

(iii) Če se uporabi sistem A, se vodna telesa površinskih voda na posameznem vodnem območju najprej
razvrstijo po ustreznih ekoregijah skladno z zemljepisnimi območji, opredeljenimi v oddelku 1.2 in
prikazanimi na ustrezni karti v Prilogi XI. Vodna telesa v vsaki ekoregiji se nato razločijo po tipih vodnih
teles površinskih voda skladno z deskriptorji v preglednici za sistem A;

(iv) Če se uporabi sistem B, morajo države članice doseči enako stopnjo razločevanja kot ob uporabi sistema
A. Skladno s tem se vodna telesa površinskih voda na vodnem območju razvrstijo v tipe z uporabo
vrednosti za obvezne deskriptorje in take izbirne deskriptorje ali kombinacije deskriptorjev, kot so
potrebni, da se zagotovi, da se lahko zagotovi zanesljiva določitev referenčnih bioloških razmer za
posamezen tip;

(v) Umetna in močno preoblikovana vodna telesa se razločijo skladno z deskriptorji za tisto vrsto površinske
vode, ki je najbolj podobna temu močno preoblikovanemu ali umetnemu vodnemu telesu;

(vi) Države članice predložijo Komisiji karto ali karte (v GIS formatu) zemljepisne lege tipov, skladnih s
stopnjo razločevanja po sistemu A.

1.2 Ekoregije in tipi vodnih teles površinskih voda

1.2.1 Reke

Sistem A

Fiksna tipologija Deskriptorji

Ekoregija Ekoregije, prikazane na karti A v Prilogi XI

Tip po nadmorski višini
gorska: > 800 m
srednjegorska: 200 do 800 m
nižinska: < 200 m

po velikosti prispevne površine
majhna: 10 do 100 km2

srednjevelika: > 100 do 1 000 km2

velika: > 1 000 do 10 000 km2

zelo velika: > 10 000 km2

Geologija
apnenčasta
silikatna
organska
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Sistem B

Alternativna opredelitev Fizični, fizikalni in kemijski dejavniki, ki določajo značilnosti reke ali dela reke in s tem
strukturo in sestavo biološke populacije

Obvezni dejavniki nadmorska višina
zemljepisna širina
zemljepisna dolžina
geološka podlaga
velikost

Izbirni dejavniki oddaljenost od rečnega izvira
energija toka (funkcija pretoka in padca)
povprečna širina vode
povprečna globina vode
povprečni padec vodne gladine
oblika in konfiguracija glavne rečne struge
kategorija pretoka reke
oblika doline
premeščanje plavin
kapaciteta nevtralizacije kislin
srednja sestava substrata
kloridi
razpon temperature zraka
povprečna temperatura zraka
padavine

1.2.2 Jezera

Sistem A

Fiksna tipologija Deskriptorji

Ekoregija Ekoregije, prikazane na karti A v Prilogi XI

Tip po nadmorski višini
srednjegorskagorska: > 800 m
srednjegorska: 200 do 800 m
nižinska: < 200 m

po globini na podlagi povprečne globine
< 3 m,
3 m do 15 m,
> 15 m

po velikosti površine
0,5 do 1 km2

1 do 10 km2

10 do 100 km2

> 100 km2

Geologija
apnenčasta
silikatna
organska
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Sistem B

Alternativna opredelitev Fizični, fizikalni in kemijski dejavniki, ki določajo značilnosti jezera in s tem strukturo in
sestavo biološke populacije

Obvezni dejavniki nadmorska višina

zemljepisna širina

zemljepisna dolžina

globina

geološka podlaga

velikost

Izbirni dejavniki povprečna globina vode

oblika jezera

zadrževalni čas

povprečna temperatura zraka

razpon temperature zraka

značilnosti mešanja (npr. monomiktično, dimiktično, polimiktično)

kapaciteta nevtralizacije kislin

naravno ozadje stanja hranil

srednja sestava substrata

nihanje vodne gladine

1.2.3 Somornica

Sistem A

Fiksna tipologija Deskriptorji

Ekoregija Regije po karti B v Prilogi XI:

Baltiško morje

Barentsovo morje

Norveško morje

Severno morje

Severni Atlantski ocean

Sredozemsko morje

Tip na podlagi povprečne letne slanosti

< 0,5 ‰: sladka voda

0,5 do < 5 ‰: oligohalina

5 do < 18 ‰: mezohalina

18 do < 30 ‰: polihalina

30 do < 40 ‰: evhalina

na podlagi povprečne amplitude bibavice

2 do 4 m< 2 m: majhna amplituda bibavice

2 do 4 m: srednja amplituda bibavice

> 4 m: velika amplituda bibavice
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Sistem B

Alternativna opredelitev Fizični, fizikalni in kemijski dejavniki, ki določajo značilnosti somornice in s tem strukturo
in sestavo biološke populacije

Obvezni dejavniki zemljepisna širina

zemljepisna dolžina

amplituda bibavice

slanost

Izbirni dejavniki globina

hitrost toka

izpostavljenost valovom

zadrževalni čas

povprečna temperatura vode

značilnosti mešanja

motnost

srednja sestava substrata

konfiguracija

razpon temperature vode

1.2.4 Obalno morje

Sistem A

Fiksna tipologija Deskriptorji

Ekoregija Regije po karti B v Prilogi XI:

Baltiško morje

Barentsovo morje

Norveško morje

Severno morje

Severni Atlantski ocean

Sredozemsko morje

Tip na podlagi povprečne letne slanosti

< 0,5 ‰: sladka voda

0,5 do < 5 ‰: oligohalina

5 do < 18 ‰: mezohalina

18 do < 30 ‰: polihalina

30 do < 40 ‰: evhalina

na podlagi povprečne globine

srednje globokeplitve vode: < 30 m,

srednje globoke: (30 do 200 m),

globoke: > 200 m
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Sistem B

Alternativna opredelitev Fizični, fizikalni in kemijski dejavniki, ki določajo značilnosti obalnega morja in s tem
strukturo in sestavo biološke populacije

Obvezni dejavniki zemljepisna širina

zemljepisna dolžina

amplituda bibavice

slanost

Izbirni dejavniki hitrost toka

izpostavljenost valovom

povprečna temperatura vode

značilnosti mešanja

motnost

zadrževalni čas (v zaprtih zalivih)

srednja sestava substrata

razpon temperature vode

1.3 Določitev referenčnih razmer za posamezne tipe vodnih teles površinskih voda

(i) Za vsak tip vodnih teles površinskih voda, opredeljen v skladu z oddelkom 1.1, se določijo zanj značilne
hidromorfološke in fizikalno-kemijske razmere, ki predstavljajo vrednosti hidromorfoloških in
fizikalno-kemijskih elementov kakovosti, določenih v točki 1.1 Priloge V za ta tip vodnega telesa
površinske vode, pri zelo dobrem ekološkem stanju, kot je opredeljeno v ustrezni preglednici v točki 1.2
Priloge V. Določijo se tudi za tip značilne referenčne biološke razmere, ki predstavljajo vrednosti bioloških
elementov kakovosti, določenih v točki 1.1 Priloge V za ta tip vodnega telesa površinske vode, pri zelo
dobrem ekološkem stanju, kot je opredeljeno v ustrezni preglednici v oddelku 1.2 Priloge V.

(ii) Pri uporabi postopkov, določenih v tem oddelku, za močno preoblikovana ali umetna vodna telesa
površinske vode se navajanje zelo dobrega ekološkega stanja razume kot navajanje največjega ekološkega
potenciala, kot je opredeljen v preglednici 1.2.5 Priloge V. Vrednosti za največji ekološki potencial za
vodno telo se pregledajo vsakih 6 let.

(iii) Za tip značilne razmere za namene točk (i) in (ii) in za tip značilne referenčne biološke razmere lahko
temeljijo na prostorskih merilih ali na modeliranju ali pa se določijo z uporabo kombinacije obeh metod.
Kadar teh metod ni mogoče uporabiti, lahko države članice take razmere določijo na podlagi strokovne
presoje. Pri opredelitvi zelo dobrega ekološkega stanja se za koncentracije posebnih sintetičnih
onesnaževal uporabijo meje detekcije, ki jih je mogoče doseči v skladu z razpoložljivo tehnologijo v času
določanja za tip značilnih razmer.

(iv) Za tip značilne referenčne biološke razmere, ki temeljijo na prostorskih merilih, države članice razvijejo
referenčnomrežo za vsak tip vodnega telesa površinske vode. Mrežo sestavlja zadostno številomest z zelo
dobrim stanjem, da se zagotovi zadostna raven zaupanja za vrednosti za referenčne razmere glede na
spremenljivost vrednosti elementov kakovosti, ki ustrezajo zelo dobremu ekološkemu stanju za ta tip
vodnega telesa površinske vode, in glede na metode modeliranja, ki se uporabijo po odstavku (v).

(v) Za tip značilne referenčne biološke razmere, ki temeljijo na modeliranju, se lahko določijo z uporabo
napovednihmodelov ali z rekonstrukcijo stanja v preteklosti. Pri tem se uporabijo zgodovinski, paleološki
in drugi razpoložljivi podatki in se zagotovi zadostna raven zaupanja za vrednosti za referenčne razmere,
da se zagotovi veljavnost tako določenih razmer v vseh okoliščinah in za vsak tip vodnega telesa
površinske vode.
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(vi) Kadar za posamezen tip vodnega telesa površinske vode zaradi velike naravne spremenljivosti elementa
kakovosti, ne le zaradi sezonskih nihanj, ni mogoče določiti zanesljivih za tip značilnih referenčnih
razmer za ta element kakovosti, se ta lahko izključi iz ocene ekološkega stanja za ta tip površinske vode.
Države članice v načrtu upravljanja povodja navedejo razloge za tako izključitev.

1.4 Ugotavljanje obremenitev

Države članice zbirajo in vzdržujejo podatke o vrsti in jakosti pomembnih antropogenih obremenitev, katerim
bodo verjetno izpostavljena vodna telesa površinske vode na vsakem vodnem območju, zlasti naslednje:

Oceno in ugotavljanje pomembnega točkovnega onesnaževanja, predvsem s snovmi iz Priloge VIII, iz
komunalnih, industrijskih, kmetijskih ter drugih obratov in dejavnosti, ki med drugim temeljita na
informacijah, zbranih na podlagi:

(i) členov 15 in 17 Direktive 91/271/EGS;

(ii) členov 9 in 15 Direktive 96/61/ES (1);

in za namene prvega načrta upravljanja povodja:

(iii) člena 11 Direktive 76/464/EGS in

(iv) Direktiv 75/440/EGS, 76/160/EGS (2), 78/659/EGS in 79/923/EGS (3).

Oceno in ugotavljanje pomembnega razpršenega onesnaževanja, predvsem s snovmi iz Priloge VIII, iz
komunalnih, industrijskih, kmetijskih in drugih obratov in dejavnosti, ki med drugim temeljita na
informacijah, zbranih na podlagi:

(i) členov 3, 5 in 6 Direktive 91/676/EGS (4);

(ii) členov 7 in 17 Direktive 91/414/EGS;

(iii) Direktive 98/8/ES;

in za namene prvega načrta upravljanja povodja:

(iv) direktiv 75/440/EGS, 76/160/EGS, 76/464/EGS, 78/659/EGS in 79/923/EGS.

Oceno in ugotavljanje pomembnega odvzema vode za komunalno, industrijsko, kmetijsko in drugo rabo,
vključno s sezonskimi nihanji in skupno letno potrebo, ter izgube vode v distribucijskih sistemih.

Oceno in ugotavljanje vpliva pomembne ureditve vodnega toka, vključno s prenosom in preusmeritvijo vode,
na celotne značilnosti toka in vodne bilance.

Ugotavljanje pomembnih morfoloških sprememb vodnih teles.

Oceno in ugotavljanje drugih pomembnih človekovih vplivov na stanje površinskih voda.

Oceno načinov rabe zemljišč, vključno z opredelitvijo glavnih mestnih, industrijskih in kmetijskih območij
ter, kadar je to pomembno, ribiških območij in gozdov.

1.5 Presoja vplivov

Države članice ocenijo občutljivost stanja vodnih teles površinskih voda na zgoraj ugotovljene obremenitve.

(1) UL L 135, 30.5.1991, str. 40. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/15/ES (UL L 67, 7.3.1998, str. 29).
(2) UL L 31, 5.2.1976, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.
(3) UL L 281, 10.11.1979, str. 47. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 91/692/EGS (UL L 377, 31.12.1991, str. 48).
(4) UL L 375, 31.12.1991, str. 1.
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Države članice tako zbrane informacije in vse druge ustrezne informacije vključno s podatki, zbranimi pri
spremljanju stanja okolja, uporabijo za oceno verjetnosti, da vodna telesa površinskih voda na vodnem
območju ne bodo dosegla okoljskih ciljev kakovosti, določenih zanje po členu 4. Države članice lahko v
pomoč pri takem ocenjevanju uporabijo metode modeliranja.

Telesa, za katera se ugotovi, da okoljski cilji kakovosti morda ne bodo doseženi, je treba, kadar je smotrno,
dodatno opredeliti, da se zagotovi čim boljše načrtovanje programov spremljanja stanja, zahtevanih po
členu 8, in programov ukrepov, zahtevanih po členu 11.

2. PODZEMNE VODE

2.1 Začetna opredelitev

Države članice opravijo začetno opredelitev vseh teles podzemne vode, da ocenijo njihove rabe in ugotovijo,
v kolikšni meri morda ne bodo doseženi cilji po členu 4 za vsako telo podzemne vode posebej. Države članice
lahko za začetno opredelitev združujejo telesa podzemne vode v skupine. Pri tej analizi se lahko uporabijo
obstoječi hidrološki, geološki in pedološki podatki, podatki o rabi zemljišč, odvajanju in odvzemanju ter drugi
podatki, določiti pa je treba:

— lokacijo in meje telesa ali teles podzemne vode,

— obremenitve, katerim bo verjetno izpostavljeno telo ali telesa podzemne vode, vključno z:

— razpršenimi viri onesnaževanja

— točkovnimi viri onesnaževanja

— odvzemanjem

— umetnim napajanjem,

— splošne značilnosti krovnih plasti prispevne površine, iz katere se telo podzemne vode napaja,

— tista telesa podzemne vode, od katerih so neposredno odvisni površinski vodni ali kopenski ekosistemi.

2.2 Dodatna opredelitev

Po začetni opredelitvi države članice dodatno opredelijo tista telesa ali skupine teles podzemne vode, za katera
je bila ugotovljena ogroženost, da se natančneje oceni pomembnost ogroženosti in določijo kakršni koli
ukrepi, zahtevani po členu 11. Taka opredelitev vključuje ustrezne informacije o vplivu človekovega delovanja
in, kadar je to pomembno, informacije o:

— geoloških značilnostih telesa podzemne vode, vključno z velikostjo in vrsto geoloških enot,

— hidrogeoloških značilnostih telesa podzemne vode, vključno s hidravlično prevodnostjo, poroznostjo in
zaprtostjo oziroma odprtostjo vodonosnika,

— značilnostih površinskih usedlin in prsti v povodju, iz katerega se telo podzemne vode napaja, vključno
z debelino, poroznostjo, hidravlično prevodnostjo in absorpcijskimi lastnostmi usedlin in prsti,

— značilnostih stratifikacije podzemne vode v telesu podzemne vode,

— popisu povezanih površinskih sistemov, vključno s kopenskimi ekosistemi in telesi površinske vode, s
katerimi je telo podzemne vode dinamično povezano,
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— ocenah smeri in stopnje izmenjave vode med telesom podzemne vode in z njim povezanimi površinskimi
sistemi,

— zadostnih podatkih za izračun dolgoletnega povprečja letnih stopenj popolne obnove,

— opredelitvi kemijske sestave podzemne vode, vključno z določitvijo prispevka človekovega delovanja.
Države članice lahko pri določanju ravni naravnega ozadja za ta telesa podzemne vode uporabijo
tipologije za opredeljevanje podzemne vode.

2.3 Pregled vplivov človekovega delovanja na podzemno vodo

Za telesa podzemne vode, ki se raztezajo čez mejo med dvema ali več državami članicami ali za katera se po
začetni opredelitvi, izvedeni v skladu z odstavkom 2.1, ugotovi za vsako telo posebej, da cilji, določeni po
členu 4, morda ne bodo doseženi, se za vsako telo zbirajo in vzdržujejo naslednje ustrezne informacije:

(a) lokacija odvzemnih mest v telesu podzemne vode, razen:

— odvzemnih mest, ki v povprečju zagotavljajo manj kot 10 m3 na dan, ali

— odvzemnih mest za vodo za prehrano ljudi, ki v povprečju zagotavljajo manj kot 10 m3 na dan ali
oskrbujejo manj kot 50 oseb,

(b) povprečne letne količine odvzema na teh odvzemnih mestih,

(c) kemijska sestava vode, odvzete iz telesa podzemne vode,

(d) lokacija točk v telesu podzemne vode, kamor se voda neposredno odvaja,

(e) pretok vode, ki se odvaja na teh mestih,

(f) kemijska sestava vode, ki se odvaja v telo podzemne vode, in

(g) raba zemljišč na prispevni površini ali prispevnih površinah, iz katerih se telo podzemne vode obnavlja,
ter vnos onesnaževal in antropogene spremembe značilnosti obnavljanja, kot so preusmerjanje meteornih
voda in površinskega odtoka z zatesnjevanjem površin, umetno obnavljanje, zajezovanje ali izsuševanje.

2.4 Pregled vplivov sprememb gladin podzemne vode

Države članice ugotovijo tista telesa podzemne vode, za katera se bodo po členu 4 določili nižji cilji, in to tudi
zaradi upoštevanja učinkov stanja telesa na:

(i) površinsko vodo in z njo povezane kopenske ekosisteme

(ii) urejanje voda, varstvo pred poplavami in izsuševanje

(iii) razvoj človeštva.

2.5 Pregled vpliva onesnaževanja na kakovost podzemne vode

Države članice ugotovijo tista telesa podzemne vode, za katera se bodo po členu 4(5) določili nižji cilji, če je
zaradi vpliva človekovega delovanja, ki se določi v skladu s členom 5(1), telo podzemne vode tako
onesnaženo, da se njenega dobrega kemijskega stanja ne da doseči ali bi bilo to nesorazmerno drago.
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PRILOGA III

EKONOMSKA ANALIZA

Ekonomska analiza vsebuje zadostno število dovolj natančnih informacij (ob upoštevanju stroškov, povezanih z
zbiranjem ustreznih podatkov), da se:

(a) pripravijo ustrezni izračuni, potrebni za upoštevanje načela povračila stroškov storitev za rabo vode na podlagi
člena 9, ob upoštevanju dolgoročnih napovedi ponudbe vode in povpraševanja po njej na vodnem območju, in
če je potrebno, izdelajo:

— ocene količine, cen in stroškov, povezanih s storitvami za rabo voda, in

— ocene ustreznih naložb, vključno z napovedmi takih naložb;

(b) presodi o stroškovno najučinkovitejši kombinaciji ukrepov v zvezi z rabo vode, ki jih je treba vključiti v program
ukrepov po členu 11, na podlagi ocen možnih stroškov takih ukrepov.
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PRILOGA IV

ZAVAROVANA OBMOČJA

1. Register zavarovanih območij po členu 6 vključuje naslednje vrste zavarovanih območij:

(i) območja, določena za odvzem vode za prehrano ljudi na podlagi člena 7;

(ii) območja, določena za varstvo gospodarsko pomembnih vodnih živalskih in rastlinskih vrst;

(iii) vodna telesa, namenjena rekreaciji, vključno z območji, ki so na podlagi Direktive 76/160/EGS določena za
kopalne vode;

(iv) območja, občutljiva na hranila, vključno z območji, ki so na podlagi Direktive 91/676/EGS določena za
ranljiva območja, in z območji, ki so na podlagi Direktive 91/271/EGS določena za občutljiva območja; in

(v) območja, določena za varstvo habitatov ali vrst, pri katerih je ohranjanje ali izboljšanje stanja vode
pomemben dejavnik za njihovo varstvo, vključno z ustreznimi območji Natura 2000, ki so določena na
podlagi Direktive 92/43/EGS (1) in Direktive 79/409/EGS (2).

2. Povzetek registra, ki mora biti del načrta upravljanja povodja, vključuje karte, na katerih je označena lokacija
vsakega zavarovanega območja, in opis zakonodaje Skupnosti, nacionalne ali lokalne zakonodaje, na podlagi
katere so bila območja določena.

(1) UL L 206, 22.7.1992, str. 7. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/62/ES (UL L 305, 8.11.1997, str. 42).
(2) UL L 103, 25.4.1979, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/49/ES (UL L 223, 13.8.1997, str. 9).
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PRILOGA V

1. STANJE POVRŠINSKE VODE

1.1 Elementi kakovosti za razvrščanje po ekološkem stanju

1.1.1 Reke

1.1.2 Jezera

1.1.3 Somornica

1.1.4 Obalno morje

1.1.5 Umetna in močno preobl ikovana vodna te lesa

1.2 Normativne opredelitve razredov ekološkega stanja

1.2.1 Opredel i tve za ze lo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v rekah

1.2.2 Opredel i tve za ze lo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v jezer ih

1.2.3 Opredel i tve za ze lo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v somornic i

1.2.4 Opredel i tve za ze lo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v obalnem morju

1.2.5 Opredel i tve za največ j i , dober in zmeren ekološki potencia l za močno preobl ikovana
al i umetna vodna te lesa

1.2.6 Postopek za določanje kemi jsk ih standardov kakovost i v državah članicah

1.3 Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda

1.3.1 Obl ikovanje nadzornega spreml janja s tanja

1.3.2 Obl ikovanje obratovalnega spreml janja s tanja

1.3.3 Obl ikovanje pre iskovalnega spreml janja s tanja

1.3.4 Pogostnost spreml janja s tanja

1.3.5 Dodatne zahteve za spreml janje s tanja na zavarovanih območj ih

1.3.6 Standardi za spreml janje e lementov kakovost i

1.4 Razvrščanje in prikaz ekološkega stanja

1.4.1 Pr imer l j ivost rezul tatov biološkega spreml janja s tanja

1.4.2 Pr ikaz rezul tatov spremljanja stanja in razvrščanje po ekološkem stanju in ekološkem
potencia lu

1.4.3 Pr ikaz rezul tatov spreml janja s tanja in razvrščanje po kemijskem stanju

2. PODZEMNA VODA

2.1 Količinsko stanje podzemne vode

2.1.1 Parameter za razvrščanje po kol ič inskem stanju

2.1.2 Opredel i tev kol ič inskega stanja

2.2 Spremljanje količinskega stanja podzemne vode

2.2.1 Mreža za spreml janje g ladine podzemne vode

2.2.2 Gostota mer i ln ih mest

2.2.3 Pogostnost spreml janja s tanja

2.2.4 Razlaga in pr ikaz kol ič inskega stanja podzemne vode
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2.3 Kemijsko stanje podzemne vode

2.3.1 Parametr i za določi tev kemi jskega stanja podzemne vode

2.3.2 Opredel i tev dobrega kemijskega stanja podzemne vode

2.4 Spremljanje kemijskega stanja podzemne vode

2.4.1 Mreža za spreml janje s tanja podzemne vode

2.4.2 Nadzorno spreml janje s tanja

2.4.3 Obratovalno spreml janje s tanja

2.4.4 Ugotavl janje trendov pr i onesnaževal ih

2.4.5 Razlaga in pr ikaz kemijskega stanja podzemne vode

2.5 Prikaz stanja podzemne vode

1. STANJE POVRŠINSKE VODE

1.1 Elementi kakovosti za razvrščanje po ekološkem stanju

1.1.1 Reke

Biološki elementi

Sestava in številčnost vodnega rastlinstva

Sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev

Sestava, številčnost in starostna struktura rib

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente

Hidrološki režim

količina in dinamika vodnega toka

povezava s telesi podzemne vode

Kontinuiteta toka

Morfološke razmere

spreminjanje globine in širine reke

struktura in substrat rečne struge

struktura obrežnega pasu

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente

Splošno

Toplotne razmere

Kisikove razmere

Slanost

Zakisanost

Stanje hranil

308 SL Uradni list Evropske unije 15/Zv. 5



Posebna onesnaževala

Onesnaževanje z vsemi prednostnimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se odvajajo v to vodno telo;

Onesnaževanje z drugimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se v pomembnih količinah odvajajo v
to vodno telo.

1.1.2 Jezera

Biološki elementi

Sestava, številčnost in biomasa fitoplanktona

Sestava in številčnost drugega vodnega rastlinstva

Sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev

Sestava, številčnost in starostna struktura rib

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente

Hidrološki režim

količina in dinamika vodnega toka

zadrževalni čas

povezava s telesom podzemne vode

Morfološke razmere

spreminjanje globine jezera

količina, struktura in substrat jezerskega dna

struktura jezerske obale

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente

Splošno

Prosojnost

Toplotne razmere

Kisikove razmere

Slanost

Zakisanost

Stanje hranil

Posebna onesnaževala

Onesnaževanje z vsemi prednostnimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se odvajajo v to vodno telo;

Onesnaževanje z drugimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se v pomembnih količinah odvajajo v
to vodno telo.

1.1.3 Somornica

Biološki elementi

Sestava, številčnost in biomasa fitoplanktona

Sestava in številčnost drugega vodnega rastlinstva

Sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev

Sestava in številčnost rib
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Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente

Morfološke razmere

spreminjanje globine

količina, struktura in substrat dna

struktura bibavičnega pasu

Režim bibavice

tok sladke vode

izpostavljenost valovom

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente

Splošno

Prosojnost

Toplotne razmere

Kisikove razmere

Slanost

Stanje hranil

Posebna onesnaževala

Onesnaževanje z vsemi prednostnimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se odvajajo v to vodno telo;

Onesnaževanje z drugimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se v pomembnih količinah odvajajo v
to vodno telo.

1.1.4 Obalno morje

Biološki elementi

Sestava, številčnost in biomasa fitoplanktona

Sestava in številčnost drugega vodnega rastlinstva

Sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente

Morfološke razmere

spreminjanje globine

struktura in substrat obalnega dna

struktura bibavičnega pasu

Režim bibavice

smer prevladujočih tokov

izpostavljenost valovom
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Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente

Splošno

Prosojnost

Toplotne razmere

Kisikove razmere

Slanost

Stanje hranil

Posebna onesnaževala

Onesnaževanje z vsemi prednostnimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se odvajajo v to vodno telo;

Onesnaževanje z drugimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se v pomembnih količinah odvajajo v
to vodno telo.

1.1.5 Umetna in močno preobl ikovana vodna te lesa

Elementi kakovosti, ki se uporabijo za umetna in močno preoblikovana vodna telesa, so elementi, ki se
uporabljajo za tisto od štirih navedenih vrst naravne površinske vode, ki je najbolj podobna takemu močno
preoblikovanemu ali umetnemu vodnemu telesu.
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1.2.6 Postopek za določanje kemi jsk ih standardov kakovost i v državah članicah

Pri določanju okoljskih standardov kakovosti za onesnaževala iz točk 1 do 9 Priloge VIII za varstvo vodnih
organizmov države članice ravnajo skladno z naslednjimi določbami. Standardi se lahko določijo za vodo,
sediment ali žive organizme.

Kadar je mogoče, se zberejo podatki o akutnih in kroničnih učinkih za spodaj navedene taksone, ki so
pomembni za določen tip vodnega telesa ter za vse druge vodne taksone, za katere so podatki na voljo.
„Osnovni sklop“ taksonov sestavljajo:

— alge in/ali makrofiti

— vodne bolhe ali za slane vode značilni organizmi

— ribe.

Določanje okoljskega standarda kakovosti

Za določanje največje povprečne letne koncentracije se uporablja naslednji postopek:

(i) Države članice pri vsakem primeru določijo ustrezne varnostne faktorje, skladne z naravo in kakovostjo
razpoložljivih podatkov in navodili iz oddelka 3.3.1 dela II „Tehničnih navodil v podporo Direktivi
Komisije 93/67/EGS o oceni tveganja novih prijavljenih snovi in Uredbi Komisije (ES) št. 1488/94 o oceni
tveganja za obstoječe snovi“ ter varnostnimi faktorji iz spodnje preglednice:

Varnostni faktor

Vsaj ena akutna L(E)C50 iz vsake od treh prehranjevalnih ravni osnov-
nega sklopa

1 000

Ena kronična NOEC (za ribo ali za vodno bolho ali za organizem,
reprezentativen za slano vodo)

100

Dva kronična NOEC iz vrst, ki predstavljajo dve prehranjevalni ravni
(riba in/ali vodna bolha ali za slane vode reprezentativni organizem
in/ali alge)

50

Kronični NOEC iz vsaj treh vrst (običajno riba, vodna bolha ali za slane
vode reprezentativen organizem in alge), ki predstavljajo tri prehranje-
valne ravni

10

Drugi primeri, vključno s podatki s terena ali modeli ekosistemov, ki
omogočajo izračun in uporabo natančnejših varnostnih faktorjev

Ocena za vsak primer
posebej

(ii) kadar so na voljo podatki o obstojnosti in bioakumulaciji, se upoštevajo pri izpeljavi končne vrednosti
okoljskega standarda kakovosti;

(iii) tako izpeljani standard je treba primerjati z vsemi izsledki terenskih študij. Kadar se pojavijo nepravilnosti,
se mora izpeljevanje standardov ponovno pregledati, da se omogoči izračun natančnejšega varnostnega
faktorja;

(iv) izpeljani standard je treba strokovno pregledati in javno obravnavati, tudi zato da se omogoči izračun
natančnejšega varnostnega faktorja.
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1.3 Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda

Mreža za spremljanje stanja površinskih voda se vzpostavi skladno z zahtevami člena 8. Mreža se oblikuje
tako, da zagotavlja skladen in izčrpen pregled ekološkega in kemijskega stanja v vsakem povodju in omogoča
razvrstitev vodnih teles v pet razredov, ki ustrezajo normativnim opredelitvam iz oddelka 1.2. Države članice
načrtu upravljanja povodja priložijo karto ali karte, ki prikazujejo mrežo za spremljanje stanja površinske
vode.

Na podlagi opredelitve in presoje vplivov, ki se pripravita skladno s členom 5 in Prilogo II, države članice
izdelajo program nadzornega spremljanja stanja in program obratovalnega spremljanja stanja za vsako
obdobje, za katero se uporablja načrt upravljanja povodja. Pri nekaterih primerih se lahko zgodi, da morajo
države članice izdelati tudi programe preiskovalnega spremljanja stanja.

Države članice spremljajo parametre, ki kažejo, kakšno je stanje vsakega pomembnega elementa kakovosti.
Pri izbiri parametrov za biološke elemente kakovosti države članice določijo ustrezno taksonomsko raven, ki
je potrebna, da se dosežeta zadostno zaupanje in natančnost pri razvrščanju elementov kakovosti. V načrtu
je treba navesti ocene ravni zaupanja in natančnosti rezultatov, dobljenih v okviru programov spremljanja
stanja.

1.3.1 Obl ikovanje nadzornega spreml janja s tanja

Cilj

Države članice vzpostavijo programe nadzornega spremljanja stanja zato, da dobijo informacije za:

— dopolnjevanje in validacijo postopka za presojo vplivov, opisanega v Prilogi II,

— smotrno in učinkovito oblikovanje prihodnjih programov spremljanja stanja,

— ocenjevanje dolgoročnih sprememb naravnih razmer, in

— ocenjevanje dolgoročnih sprememb, nastalih zaradi široko razširjenih človekovih dejavnosti.

Rezultati takega spremljanja stanja se pregledajo in uporabijo, skupaj s postopkom za presojo vplivov iz
Priloge II, za določitev zahtev za programe spremljanja stanja v trenutnem načrtu in naslednjih načrtih
upravljanja povodja.

Izbor merilnih mest

Nadzorno spremljanje stanja se izvaja na zadostnem številu vodnih teles površinske vode, da se zagotovi ocena
celovitega stanja površinske vode v vsakem povodju ali porečju na vodnem območju. Pri izbiranju teh teles
države članice zagotovijo, da se, kadar je to primerno, stanje spremlja na mestih:

— kjer je pretok pomemben za vodno območje kot celoto; vključno z mesti na velikih rekah, kadar je
prispevna površina večje od 2 500 km2,

— kjer je količina prisotne vode pomembna na vodnem območju, vključno z velikimi jezeri in vodnimi
zbiralniki,

— kjer pomembna vodna telesa segajo čez meje države članice,

— kjer se določijo območja na podlagi Odločbe 77/795/EGS o izmenjavi informacij; in

na vseh drugih mestih, potrebnih za oceno obremenitve z onesnaževalom, ki se prenese čez meje države
članice in v morsko okolje.
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Izbor elementov kakovosti

Nadzorno spremljanje stanja se na vsakem merilnem mestu izvaja eno leto v obdobju, zajetem v načrtu
upravljanja povodja za:

— parametre, ki kažejo vse biološke elemente kakovosti,

— parametre, ki kažejo vse hidromorfološke elemente kakovosti,

— parametre, ki kažejo vse splošne fizikalno-kemijske elemente kakovosti,

— onesnaževala s prednostnega seznama, ki se odvajajo v povodje ali porečje in

— druga onesnaževala, ki se v pomembnih količinah odvajajo v povodje ali porečje,

razen če je nadzorno spremljanje stanja v prejšnjem obdobju pokazalo, da je zadevno telo doseglo dobro
stanje, in če pregled vplivov človekovega delovanja iz Priloge II ne kaže, da so se vplivi na vodno telo
spremenili. Pri teh primerih se nadzorno spremljanje stanja opravi ob vsakem tretjem načrtu upravljanja
povodja.

1.3.2 Obl ikovanje obratovalnega spreml janja s tanja

Obratovalno spremljanje stanja se izvede zato, da se:

— določi stanje vodnih teles, za katera je bilo ugotovljeno, da morda ne bodo dosegla svojih okoljskih ciljev,
in

— ocenijo kakršne koli spremembe stanja takih teles, ki so rezultat programa ukrepov.

Program se lahko med trajanjem načrta upravljanja povodja popravi na podlagi informacij, dobljenih v okviru
zahtev Priloge II ali v okviru te priloge, zlasti zato, da se lahko zmanjša pogostnost obratovalnega spremljanja
stanja, če se ugotovi, da vpliv ni pomemben, ali če se ustrezna obremenitev odstrani.

Izbor merilnih mest

Obratovalno spremljanje stanja se izvaja za vsa vodna telesa, za katera je bilo na podlagi presoje vplivov,
izvajane v skladu s Prilogo II, ali nadzornega spremljanja stanja ugotovljeno, da morda ne bodo dosegla svojih
okoljskih ciljev po členu 4, in za tista vodna telesa, v katera se odvajajo snovi s prednostnega seznama. Merilna
mesta se za snovi s prednostnega seznama izberejo tako, kot je določeno v zakonodaji, ki določa ustrezen
okoljski standard kakovosti. V vseh drugih primerih, vključno s snovmi s prednostnega seznama, za katere
v taki zakonodaji ni posebnih navodil, se merilna mesta izberejo, kakor sledi:

— za telesa, ogrožena zaradi pomembnih točkovnih obremenitev, se zagotovi dovolj merilnihmest v vsakem
telesu za ocenitev obsega in vpliva točkovnega vira. Kadar telo obremenjuje več točkovnih virov, se
merilna mesta lahko izberejo tako, da se oceni velikost in vpliv teh obremenitev kot celote;

— za telesa, ogrožena zaradi pomembnih razpršenih obremenitev, se zagotovi dovolj merilnih mest v
izbranih telesih za ocenitev velikosti in vpliva razpršenih obremenitev. Telesa se izberejo tako, da so
reprezentativna za določanje relativnega tveganja nastanka razpršenih obremenitev in relativnega
tveganja, da se ne doseže dobro stanje površinskih voda;

— za telesa, ogrožena zaradi pomembnih hidromorfološke obremenitve, se zagotovi dovolj merilnih mest
v izbranih telesih za ocenitev velikost in vpliva hidromorfoloških obremenitev. Izbor teles mora kazati
celoten vpliv hidromorfološke obremenitve na vsa telesa.
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Izbor elementov kakovosti

Države članice spremljajo tiste elemente kakovosti, ki kažejo posamezne obremenitve vodnega telesa ali teles,
da ocenijo velikost obremenitev teles površinske vode. Da ocenijo vpliv teh obremenitev, spremljajo, kot je
ustrezno:

— parametre, ki kažejo biološki element ali elemente kakovosti, ki so najbolj občutljivi na obremenitve
vodnih teles,

— vse prednostne snovi, ki se odvajajo, in druga onesnaževala, ki se odvajajo v pomembnih količinah;

— parametre, ki kažejo hidromorfološki element kakovosti, ki je najbolj občutljiv na ugotovljeno
obremenitev.

1.3.3 Obl ikovanje pre iskovalnega spreml janja s tanja

Cilj

Preiskovalno spremljanje stanja se izvede:

— če je razlog za kakršne koli prekoračitve neznan,

— če nadzorno spremljanje stanja pokaže, da cilji iz člena 4 za vodno telo verjetno ne bodo doseženi,
obratovalno spremljanje stanje pa še ni bilo vzpostavljeno; z njim se ugotovi, zakaj vodno telo ali vodna
telesa ne dosegajo okoljskih ciljev ali

— da se ugotovijo velikost in vplivi naključnega onesnaženja,

in zagotovi informacije za izdelavo programa ukrepov za dosego okoljskih ciljev in posebnih ukrepov za
odpravo učinkov naključnega onesnaženja.

1.3.4 Pogostnost spreml janja s tanja

V obdobju nadzornega spremljanja stanja mora biti pogostnost taka, kot je navedena spodaj, za parametre,
ki kažejo fizikalno-kemijske elemente kakovosti, razen če bi bili na podlagi tehničnega znanja in presoje
strokovnjakov upravičeni večji časovni razmiki. Za biološke ali hidromorfološke elemente kakovosti se
meritve izvedejo vsaj enkrat v obdobju nadzornega spremljanja stanja.

Za obratovalno spremljanje stanja pogostnost meritev za kateri koli parameter določijo države članice tako,
da se zagotovi dovolj podatkov za zanesljivo oceno stanja ustreznega elementa kakovosti. Meritve spremljanja
stanja naj bi se izvajale v časovnih razmikih, ki niso večji od tistih iz spodnje preglednice, razen če bi bili na
podlagi tehničnega znanja in presoje strokovnjakov upravičeni večji časovni razmiki.

Izbrati je treba tako pogostnost, da se doseže sprejemljiva raven zaupanja in natančnost. Ocene zaupanja in
natančnosti, dosežene pri uporabljenem sistemu spremljanja stanja, se navedejo v načrtu upravljanja povodja.

Izbere se pogostnost meritev, ki upošteva spremenljivost parametrov zaradi naravnih razmer in človekovega
vpliva. Čas meritev se izbere tako, da je vpliv sezonskih nihanj na rezultate čimmanjši in je tako zagotovljeno,
da rezultati odražajo spremembe v vodnem telesu, ki so nastale zaradi člove
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kovega obremenjevanja. V različnih letnih časih istega leta se izvedejo dodatne meritve, kadar je to potrebno
za dosego tega cilja.

Element kakovosti Reke Jezera Somornica Obalno morje

Biološki

Fitoplankton 6 mesecev 6 mesecev 6 mesecev 6 mesecev

Drugo vodno rastlinstvo 3 leta 3 leta 3 leta 3 leta

Veliki nevretenčarji 3 leta 3 leta 3 leta 3 leta

Ribe 3 leta 3 leta 3 leta

Hidromorfološki

Kontinuiteta toka 6 let

Hidrologija stalno 1 mesec

Morfologija 6 let 6 let 6 let 6 let

Fizikalno-kemijski

Toplotne razmere 3 mesece 3 mesece 3 mesece 3 mesece

Kisikove razmere 3 mesece 3 mesece 3 mesece 3 mesece

Slanost 3 mesece 3 mesece 3 mesece

Stanje hranil 3 mesece 3 mesece 3 mesece 3 mesece

Zakisanost 3 mesece 3 mesece

Druga onesnaževala 3 meseceP 3 mesece 3 mesece 3 mesece

rednostne snovi 1 mesec 1 mesec 1 mesec 1 mesec

1.3.5 Dodatne zahteve za spreml janje s tanja na zavarovanih območj ih

Zgoraj predpisani programi spremljanja stanja se dopolnijo glede na izpolnjevanje naslednjih zahtev:

Odvzemna mesta za pitno vodo

Telesa površinske vode iz člena 7, ki v povprečju zagotavljajo več kot 100 m3 na dan, se določijo za merilna
mesta; na njih se izvaja dodatno spremljanje stanja, potrebno za izpolnitev zahtev navedenega člena. V takih
telesih se spremljajo vse prednostne snovi, ki se odvajajo, in vse druge snovi, ki se odvajajo v pomembnih
količinah in bi lahko vplivale na stanje vodnega telesa, ter se nadzorujejo po določbah Direktive o pitni vodi.
Spremljanje stanja se izvaja skladno z naslednjo pogostnostjo meritev:

Oskrbovano prebivalstvo Pogostnost

< 10 000 4-krat letno

10 000 do 30 000 8-krat letno

> 30 000 12-krat letno
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Območja, namenjena varstvu habitatov in vrst

Vodna telesa na teh območjih se vključijo v omenjeni program obratovalnega spremljanja stanja, kadar se na
podlagi presoje vplivov in nadzornega spremljanja stanja ugotovi, da morda ne bodo dosegla svojih okoljskih
ciljev po členu 4. Spremljanje stanja se izvede zato, da se oceni velikost in vpliv vseh ustreznih pomembnih
obremenitev na ta telesa in da se po potrebi ocenijo spremembe stanja takih teles, ki izhajajo iz programov
ukrepov. Spremljanje stanja se nadaljuje, dokler območja ne izpolnijo zahtev glede vode iz zakonodaje, na
podlagi katere so bila določena, in ciljev po členu 4.

1.3.6 Standardi za spreml janje e lementov kakovost i

Metode, uporabljene za spremljanje parametrov, morajo biti skladne s tu navedenimimednarodnimi standardi
ali takimi drugimi nacionalnimi ali mednarodnimi standardi, ki bodo zagotovili z znanstvenega vidika enako
kakovostne in primerljive podatke.

Vzorčenje velikih nevretenčarjev

ISO 5667-3:1995 Kakovost vode — Vzorčenje — Del 3: Navodila za konzerviranje vzorcev in
ravnanje z njimi

EN 27828:1994 Kakovost vode — Metode za biološko vzorčenje — Navodila za vzorčenje
velikih talnih nevretenčarjev z ročno mrežo

EN 28265:1994 Kakovost vode — Metode za biološko vzorčenje — Navodila za oblikovanje
in uporabo kvantitativnih vzorčevalnikov za velike bentoške nevretenčarje na
kamniti podlagi v plitvih vodah

EN ISO 9391:1995 Kakovost vode — Vzorčenje velikih nevretenčarjev v globokih vodah —
Navodila za uporabo naselitvenih, kvalitativnih in kvantitativnih
vzorčevalnikov

EN ISO 8689 –1:1999 Biološka klasifikacija rek DEL I: Navodila za interpretacijo bioloških podatkov
o kakovosti, dobljenih pri spremljanjih stanja velikih bentoških nevretenčar-
jev v tekočih vodah

EN ISO 8689 –2:1999 Biološka klasifikacija rek DEL II: Navodila za interpretacijo bioloških podatkov
o kakovosti, dobljenih pri spremljanjih stanja velikih talnih nevretenčarjev v
tekočih vodah

Vzorčenje makrofitov

Ustrezni standardi CEN/ISO, ko bodo razviti

Vzorčenje rib

Ustrezni standardi CEN/ISO, ko bodo razviti

Vzorčenje kremenastih alg

Ustrezni standardi CEN/ISO, ko bodo razviti

Standardi za fizikalno-kemijske parametre

Kakršni koli ustrezni standardi CEN/ISO

Standardi za hidromorfološke parametre

Kakršni koli ustrezni standardi CEN/ISO
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1.4 Razvrščanje in prikaz ekološkega stanja

1.4.1 Pr imer l j ivost rezul tatov biološkega spreml janja s tanja

(i) Države članice vzpostavijo sisteme spremljanja stanja, da se ocenijo vrednosti bioloških elementov
kakovosti, določenih za vsako vrsto površinske vode ali za močno preoblikovana in umetna telesa
površinske vode. Pri uporabi tu navedenega postopka za močno preoblikovana ali umetna vodna telesa
se navajanje ekološkega stanja razume kot navajanje ekološkega potenciala. Taki sistemi lahko uporabijo
posamezne vrste ali skupine vrst, ki so reprezentativne za element kakovosti v celoti.

(ii) Da se zagotovi primerljivost takih sistemov spremljanja stanja, se rezultati sistemov, ki jih uporablja
vsaka država članica, za razvrstitev po ekološkem stanju izrazijo kot razmerje ekološke kakovosti. Ta
razmerja predstavljajo odnos med vrednostmi bioloških parametrov, opaženimi v določenem telesu
površinske vode, in vrednostmi za te parametre pri referenčnih razmerah za isto telo. Razmerje se izrazi
kot številčna vrednost med nič in ena, pri čemer zelo dobro ekološko stanje predstavljajo vrednosti blizu
ena in slabo ekološko stanje vrednosti blizu nič.

(iii) Vsaka država članica razdeli lestvico razmerij ekološke kakovosti za svoj sistem spremljanja stanja za
vsako vrsto površinskih voda v pet razredov od zelo dobrega do slabega ekološkega stanja, kot je
določeno v oddelku 1.2, tako da vsaki meji med dvema razredoma določi številčno vrednost. Vrednost,
ki predstavlja mejo med razredoma zelo dobrega in dobrega stanja, in vrednost, ki predstavlja mejo med
dobrim in zmernim stanjem, se določita po tu opisanem postopku interkalibracije.

(iv) Komisija pomaga pri izvajanju interkalibracije, zato da zagotovi, da semejemed razredi določijo skladno
z normativnimi opredelitvami iz oddelka 1.2 in so primerljive med državami članicami.

(v) Kot del tega postopka Komisija omogoči lažjo izmenjavo informacij med državami članicami, ki
pripomore k določitvi niza mest v vsaki ekoregiji v Skupnosti; ta mesta bodo sestavljala
interkalibracijsko mrežo. Mrežo sestavljajo mesta, izbrana izmed tipov teles površinske vode, ki so v
vsaki ekoregiji. Za vsak izbran tip telesa površinske vode mrežo sestavljata vsaj dve mesti, ki ustrezata
meji med normativnima opredelitvama zelo dobrega in dobrega stanja, in vsaj dve mesti, ki ustrezata
meji med normativnima opredelitvama dobrega in zmernega stanja. Mesta se izberejo s strokovno
presojo na podlagi skupnih ogledov in vseh drugih informacij, ki so na voljo.

(vi) Vsak sistem spremljanja v državi članici se uporabi za tista mesta v interkalibracijski mreži, ki so v
ekoregiji in hkrati sodijo k tipu telesa površinske vode, za katerega se bo sistem uporabljal v skladu z
zahtevami te direktive. Tako dobljeni rezultati se uporabijo za določitev številčnih vrednosti ustreznih
meja med razredi vsakega sistema spremljanja stanja v posamezni državi članici.

(vii) V treh letih po začetku veljavnosti te direktive Komisija pripravi osnutek registramest, ki bodo sestavljala
interkalibracijsko mrežo; register se lahko prilagodi skladno s postopki, določenimi v členu 21. Končni
register mest se vzpostavi v štirih letih od začetka veljavnosti te direktive in ga objavi Komisija.

(viii) Komisija in države članice končajo izvajanje interkalibracije v 18 mesecih od dneva objave končnega
registra.

(ix) Komisija v šestih mesecih po končani interkalibraciji objavi rezultate interkalibracije in vrednosti za
razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah.

1.4.2 Pr ikaz rezul tatov spreml janja s tanja in razvrščanje po ekološkem stanju in ekološkem
potencia lu

(i) Pri vrstah površinske vode se vodno telo razvrsti po ekološkem stanju glede na nižjo vrednost rezultatov
biološkega in fizikalno-kemijskega spremljanja stanja za ustrezne elemente kakovosti, razvrščene v skladu
s prvim stolpcem spodnje preglednice. Države članice za vsako vodno območje pripravijo karto, na kateri
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je prikazana razvrstitev po ekološkem stanju za vsako vodno telo z barvno lestvico v skladu z drugim
stolpcem spodnje preglednice:

Razvrstitev po ekološkem stanju Barvna lestvica

Zelo dobro Modra

Dobro Zelena

Zmerno Rumena

Slabše Oranžna

Slabo Rdeča

(ii) Pri močno preoblikovanih in umetnih vodnih telesih se vodno telo razvrsti po ekološkem potencialu
glede na nižjo vrednost rezultatov biološkega in fizikalno-kemijskega spremljanja stanja za ustrezne
elemente kakovosti, opredeljene v skladu s prvim stolpcem spodnje preglednice. Države članice za vsako
vodno območje pripravijo karto, na kateri je z barvno lestvico prikazana razvrstitev po ekološkem
potencialu za vsako vodno telo, in sicer za umetna vodna telesa v skladu z drugim stolpcem spodnje
preglednice, za močno preoblikovana vodna telesa pa skladno s tretjim stolpcem spodnje preglednice:

Razvrstitev po ekološkem potencialu
Barvna lestvica

Umetna vodna telesa Močno preoblikovana vodna telesa

Dober in boljši Enake zelene in svetlo sive
proge

Enake zelene in temno sive proge

Zmeren Enake rumene in svetlo sive
proge

Enake rumene in temno sive
proge

Slabši Enake oranžne in svetlo sive
proge

Enake oranžne in temno sive
proge

Slab Enake rdeče in svetlo sive proge Enake rdeče in temno sive proge

(iii) Države članice s črno piko na karti označijo tudi tista vodna telesa, ki dobrega stanja ali dobrega
ekološkega potenciala niso dosegla zaradi neizpolnjevanja enega ali več okoljskih standardov kakovosti,
ki so glede na posebna sintetična in nesintetična onesnaževala določeni za to vodno telo (skladno z
režimom skladnosti, ki ga določi država članica).

1.4.3 Pr ikaz rezul tatov spreml janja s tanja in razvrst i tev po kemijskem stanju

Če je vodno telo skladno z vsemi okoljskimi standardi kakovosti, določenimi v Prilogi IX, členu 16 in drugi
ustrezni zakonodaji Skupnosti, ki določa okoljske standarde kakovosti, se evidentira kot telo, ki je doseglo
dobro kemijsko stanje. Če ni skladno s standardi, se evidentira kot telo, ki ni doseglo dobrega kemijskega
stanja.

Države članice za vsako vodno območje pripravijo karto, na kateri je prikazano kemijsko stanje vsakega
vodnega telesa z barvno lestvico v skladu z drugim stolpcem spodnje preglednice:

Razvrstitev po kemijskem stanju Barvna lestvica

Dobro Modra

Dobro stanje ni doseženo Rdeča
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2. PODZEMNA VODA

2.1 Količinsko stanje podzemne vode

2.1.1 Parameter za razvrščanje po kol ič inskem stanju

Režim gladine podzemne vode

2.1.2 Opredel i tev kol ič inskega stanja

Elementi Dobro stanje

Gladina podzemne vode Gladina podzemne vode v telesu podzemne vode je taka, da se pri dolgoletnem
povprečju letne stopnje odvzema razpoložljivi vir podzemne vode ne izčrpa.
Temu ustrezno se gladina podzemne vode zaradi človekovih posegov ne sme
spremeniti tako, da bi to povzročilo:

— nedoseganje okoljskih ciljev, določenih po členu 4, za z njo povezane
površinske vode,

— kakršno koli pomembno poslabšanje stanja takih voda,

— kakršne koli pomembne poškodbe kopenskih ekosistemov, neposredno
odvisnih od telesa podzemne vode,
in smer toka se zaradi sprememb gladine lahko občasno ali na prostorsko
omejenem območju trajno spremeni, vendar take spremembe smeri ne
povzročijo vdora slane vode ali drugih vdorov in ne kažejo na trajen in
jasno določen trend v smeri toka, ki bi ga povzročil človek in zaradi
katerega bi lahko prišlo do takih vdorov.

2.2 Spremljanje količinskega stanja podzemne vode

2.2.1 Mreža za spreml janje g ladine podzemne vode

Mreža za spremljanje stanja podzemne vode se vzpostavi v skladu z zahtevami členov 7 in 8. Mreža se oblikuje
tako, da zagotavlja zanesljivo oceno količinskega stanja vseh teles ali skupin teles podzemne vode, skupaj z
oceno razpoložljivosti vira podzemne vode. Države članice načrtu upravljanja povodja priložijo karto ali
karte, ki prikazujejo mrežo za spremljanje stanja podzemne vode.

2.2.2 Gostota mer i ln ih mest

Mreža vključuje dovolj reprezentativnih merilnih mest, da se lahko oceni gladina podzemne vode v vsakem
telesu ali skupini teles podzemne vode ob upoštevanju kratkoročnih in dolgoročnih sprememb pri
obnavljanju, in zlasti:

— za telesa podzemne vode, za katera je bilo ugotovljeno, da morda ne bodo dosegla okoljskih ciljev po
členu 4, se zagotovi zadostna gostota merilnih mest za oceno vpliva na gladino podzemne vode zaradi
odvzemanja in odvajanja vanjo;

— za telesa podzemne vode, v katerih podzemna voda teče preko meje države članice, se zagotovi dovolj
merilnih mest za oceno smeri in hitrosti toka podzemne vode čez mejo države članice.

2.2.3 Pogostnost spreml janja s tanja

Opazovanja so dovolj pogosta, da je mogoče oceniti količinsko stanje vsakega telesa ali skupine teles
podzemne vode ob upoštevanju kratkoročnih in dolgoročnih sprememb pri obnavljanju. Zlasti:
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— za telesa podzemne vode, za katera je bilo ugotovljeno, da morda ne bodo dosegla okoljskih ciljev po
členu 4, se zagotovijo dovolj pogoste meritve za oceno vpliva na gladino podzemne vode zaradi
odvzemanja in odvajanja vanjo;

— za telesa podzemne vode, v katerih podzemna voda teče preko meje države članice, se zagotovijo dovolj
pogoste meritve za oceno smeri in hitrosti toka podzemne vode preko meje države članice.

2.2.4 Razlaga in pr ikaz kol ič inskega stanja podzemne vode

Rezultati, dobljeni prek mreže spremljanja stanja za telo ali skupino teles podzemne vode, se uporabijo za
oceno količinskega stanja tega telesa ali teh teles. Skladno s točko 2.5 države članice priložijo karto dobljene
ocene količinskega stanja podzemne vode, prikazane z barvno lestvico skladno z naslednjim sistemom:

Dobro: zelena

Slabše: rdeča

2.3 Kemijsko stanje podzemne vode

2.3.1 Parametr i za določi tev kemi jskega stanja podzemne vode

Električna prevodnost

Koncentracije onesnaževal

2.3.2 Opredel i tev dobrega kemijskega stanja podzemne vode

Elementi Dobro stanje

Splošni Kemijska sestava telesa podzemne vode je taka, da koncentracije onesnaže-
val:

— kot je navedeno spodaj, ne kažejo učinkov slanih ali drugih vdorov,

— ne presegajo standardov kakovosti, ki se uporabljajo po drugi ustrezni
zakonodaji Skupnosti v skladu s členom 17,

— niso take, da ne bi bilo mogoče doseči okoljskih ciljev, določenih po
členu 4 za z njimi povezane površinske vode, ali kakršno koli pomembno
poslabšanje ekološke ali kemijske kakovosti takih vodnih teles ali kakršne
koli pomembne poškodbe kopenskih ekosistemov, ki so neposredno
odvisni od telesa podzemne vode.

Električna prevodnost Spremembe električne prevodnosti ne kažejo na slane ali druge vdore v telo
podzemne vode

2.4 Spremljanje kemijskega stanja podzemne vode

2.4.1 Mreža za spreml janje s tanja podzemne vode

Mreža za spremljanje stanja podzemne vode se vzpostavi skladno z zahtevami členov 7 in 8. Mreža se oblikuje
tako, da zagotavlja skladen in izčrpen pregled kemijskega stanja podzemne vode v vsakem povodju in da se
zazna pojav dolgoročnih trendov naraščanja vsebnosti onesnaževal, ki jih povzroči človek.
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Na podlagi opredelitve in presoje vplivov, ki se izvajata v skladu s členom 5 in Prilogo II, države članice izdelajo
program nadzornega spremljanja stanja v vsakem obdobju, za katero se uporablja načrt upravljanja povodja.
Rezultati tega programa se uporabijo za izdelavo programa obratovalnega spremljanja stanja, ki se uporabi
v preostalem obdobju načrta.

Ocene ravni zaupanja in natančnosti rezultatov, določenih s programi spremljanja stanja, se navedejo v načrtu.

2.4.2 Nadzorno spreml janje s tanja

Cilj

Nadzorno spremljanje stanja se izvede zato, da se:

— dopolni in validira postopek presoje vplivov;

— zagotovijo informacije za oceno dolgoročnih trendov, ki so posledica sprememb naravnih razmer in
človekovih dejavnosti.

Izbor merilnih mest

Izbere se dovolj merilnih mest za:

— telesa, opredeljena kot ogrožena v skladu s Prilogo II,,

— telesa, ki segajo preko meje države članice.

Izbor parametrov

V vseh izbranih telesih podzemne vode se spremlja naslednji sklop osnovnih parametrov:

— vsebnost kisika

— pH-vrednost

— električna prevodnost

— nitrat

— amonij

Pri telesih, za katera je bilo v skladu s Prilogo II ugotovljeno, da morda ne bodo dosegla dobrega stanja, se
spremljajo tudi tisti parametri, ki kažejo vpliv takih obremenitev.

Pri čezmejnih vodnih telesih se spremljajo tudi tisti parametri, ki so pomembni za varstvo vseh vrst rab, ki
jih omogoča tok podzemne vode.

2.4.3 Obratovalno spreml janje s tanja

Cilj

Obratovalno spremljanje stanja se izvede v obdobjih med programi nadzornega spremljanja stanja, zato da
se:

— določi kemijsko stanje vseh teles ali skupin teles podzemne vode, za katera je bilo ugotovljeno, da so
ogrožena,

— ugotovi kakršen koli dolgoročni trend naraščanja koncentracije katerega koli onesnaževala, ki ga povzroči
človek.
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Izbor merilnih mest

Obratovalno spremljanje stanja se izvaja za vsa telesa ali skupine teles podzemne vode, za katera je bilo na
podlagi presoje vplivov, izvedene v skladu s Prilogo II, in nadzornega spremljanja stanja ugotovljeno, damorda
ne bodo dosegla ciljev po členu 4. Izbor merilnih mest odraža tudi oceno reprezentativnosti podatkov
spremljanja s tega mesta za kakovost ustreznega telesa ali teles podzemne vode.

Pogostnost spremljanja stanja

Obratovalno spremljanje stanja se izvaja v obdobjih med programi nadzornega spremljanja dovolj pogosto,
da se zaznajo vplivi pomembnih obremenitev, vendar vsaj enkrat na leto.

2.4.4 Ugotavl janje trendov pr i onesnaževal ih

Države članice uporabijo podatke nadzornega in obratovalnega spremljanja stanja za ugotavljanje
dolgoročnih trendov naraščanja koncentracij onesnaževal, ki jih povzroči človek, in ugotavljanje obračanja
teh trendov. Določi se izhodiščno leto ali obdobje, glede na katerega se trendi računajo. Trendi se izračunajo
za telo ali, kadar je primerno, za skupino teles podzemne vode. Statistično se prikaže obrat trenda in navede
raven zaupanja za njegovo ugotovitev.

2.4.5 Razlaga in pr ikaz kemijskega stanja podzemne vode

Pri ocenjevanju stanja se rezultati s posameznih merilnih mest v telesu podzemne vode združijo za telo kot
celoto. Zato da se doseže dobro stanje telesa podzemne vode, se brez poseganja v zadevne direktive za tiste
kemijske parametre, za katere so v zakonodaji Skupnosti določeni okoljski standardi kakovosti:

— izračuna srednja vrednost rezultatov spremljanja stanja na vsakem merilnem mestu v telesu ali skupini
teles podzemne vode in

— se v skladu s členom 17 te srednje vrednosti uporabijo za prikaz skladnosti z dobrim kemijskim stanjem
podzemne vode.

V skladu s točko 2.5 države članice pripravijo karto kemijskega stanja podzemne vode, prikazanega z
naslednjo barvno lestvico:

Dobro: zelena

Slabše: rdeča

Države članice s črno piko na karti označijo tudi telesa podzemne vode, ki so pod vplivom pomembnega in
trajnega trenda naraščanja koncentracije katerega koli onesnaževala zaradi vpliva človekovega delovanja.
Obrat trenda se označi z modro piko na karti.

Te karte se vključijo v načrt upravljanja povodja.

2.5 Prikaz stanja podzemne vode

Države članice načrtu upravljanja povodja priložijo karto, na kateri sta za vsako telo ali skupino teles
podzemne vode z barvno lestvico skladno z zahtevami točk 2.2.4 in 2.4.5 prikazana količinsko in kemijsko
stanje tega telesa ali skupine teles. Države članice se lahko odločijo, da ne bodo priložile ločenih kart na podlagi
točk 2.2.4 in 2.4.5, vendar v tem primeru skladno z zahtevami točke 2.4.5 na karti, predpisani v tej točki,
označijo tista telesa, ki so pod vplivom pomembnega in trajnega trenda naraščanja koncentracije katerega koli
onesnaževala ali vsak obrat takega trenda.
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PRILOGA VI

SEZNAM UKREPOV, KI JIH JE TREBA VKLJUČITI V PROGRAM UKREPOV

DEL A

Ukrepi, zahtevani po naslednjih direktivah:

(i) Direktiva o kopalnih vodah (76/160/EGS);

(ii) Ptičja direktiva (79/409/EGS) (1);

(iii) Direktiva o pitni vodi (80/778/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo (98/83/ES);

(iv) Direktiva o večjih nesrečah (Seveso) (96/82/ES) (2);

(v) Direktiva o presoji vplivov na okolje (85/337/EGS) (3);

(vi) Direktiva o blatu iz čistilnih naprav (86/278/EGS) (4);

(vii) Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS);

(viii) Direktiva o fitofarmacevtskih sredstvih (91/414/EGS);

(ix) Nitratna direktiva (91/676/EGS);

(x) Habitatna direktiva (92/43/EGS) (5);

(xi) Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (96/61/ES).

DEL B

V nadaljevanju je nedokončen seznam dopolnilnih ukrepov, ki jih države članice na vsakem vodnem območju lahko
sprejmejo kot del programa ukrepov, zahtevanega v členu 11(4):

(i) pravni instrumenti

(ii) upravni instrumenti

(iii) gospodarski ali davčni instrumenti

(iv) pogajanja o okoljskih sporazumih

(v) ukrepi nadzorovanja emisij

(vi) kodeksi dobre prakse

(vii) ponovna vzpostavitev in obnova močvirij

(viii) nadzor nad odvzemanjem

(ix) ukrepi usmerjanja povpraševanja, med drugim vzpodbujanje prilagojene kmetijske proizvodnje, kot je
pridelovanje poljščin, ki potrebujejo malo vode na sušnih območjih

(x) ukrepi za gospodarnost in ponovno uporabo, med drugim vzpodbujanje tehnologij z učinkovito rabo vode v
industriji in z vodo varčnih metod namakanja

(1) UL L 103, 25.4.1979, str. 1.
(2) UL L 10, 14.1.1997, str. 13.
(3) UL L 175, 5.7.1985, str. 40. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/11/ES (UL L 73, 14.3.1997, str. 5).
(4) UL L 181, 8.7.1986, str. 6.
(5) UL L 206, 22.7.1992, str. 7.
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(xi) gradbeni projekti

(xii) razsoljevalni obrati

(xiii) projekti rehabilitacije

(xiv) umetno obnavljanje vodonosnikov

(xv) izobraževalni projekti

(xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti

(xvii) drugi ustrezni ukrepi.
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PRILOGA VII

NAČRTI UPRAVLJANJA POVODIJ

A. Načrti upravljanja povodij vsebujejo naslednje elemente:

1. splošni opis značilnosti vodnega območja, zahtevan po členu 5 in Prilogi II. To vključuje:

1.1 za površinske vode:

— kartiranje lokacije in meja vodnih teles,

— kartiranje ekoregij in tipov teles površinske vode v povodju,

— ugotovitev referenčnih razmer za tipe telesa površinske vode;

1.2 za podzemne vode:

— kartiranje lokacije in meja teles podzemne vode,

2. povzetek pomembnih obremenitev in vpliva človekovega delovanja na stanje površinske in podzemne
vode, skupaj z:

— oceno točkovnega onesnaževanja,

— oceno razpršenega onesnaževanja, vključno s povzetkom rabe zemljišč,

— oceno obremenitev količinskega stanja vode vključno z odvzemi,

— analizo drugih vplivov človekovega delovanja na stanje vode;

3. ugotovitev in kartiranje zavarovanih območij, zahtevanih po členu 6 in Prilogi IV;

4. karto mrež za spremljanje stanja, vzpostavljenih za namene člena 8 in Priloge V, in karto s prikazom
rezultatov programov spremljanja stanja, izvedenih na podlagi določb za stanje:

4.1 površinske vode (ekološko in kemijsko);

4.2 podzemne vode (kemijsko in količinsko);

4.3 zavarovanih območij;

5. seznam okoljskih ciljev, določenih po členu 4 za površinske vode, podzemne vode in zavarovana
območja, vključno z ugotovitvijo primerov, ko je bil uporabljen člen 4(4), (5), (6) in (7), in s tem
povezanimi podatki, zahtevanimi po navedenem členu;

6. povzetek ekonomske analize rabe vode, zahtevane po členu 5 in Prilogi III;

7. povzetek programa ali programov ukrepov, sprejetih na podlagi člena 11, vključno z načini za doseganje
ciljev, določenih po členu 4;

7.1 povzetek ukrepov, potrebnih za izvajanje zakonodaje Skupnosti za varstvo voda;

7.2 poročilo o ravnanju in ukrepih, izvedenih za uporabo načela povračila stroškov rabe vode skladno s
členom 9;

7.3 povzetek ukrepov, izvedenih za izpolnjevanje zahtev iz člena 7;

7.4 povzetek nadzora nad odvzemanjem in zajezovanjem vode, skupaj s sklicevanjem na registre in
ugotovitvami izjem po členu 11(3)(e);

7.5 povzetek nadzora, vzpostavljenega za točkovno odvajanje in druge dejavnosti, ki vplivajo na stanje vode,
skladno s členom 11(3)(g) in 11(3)(i);

7.6 ugotovitev primerov, za katere je bilo v skladu s členom 11(3)(j) dovoljeno neposredno odvajanje v
podzemno vodo;
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7.7 povzetek ukrepov za prednostne snovi, izvedenih v skladu s členom 16;

7.8 povzetek ukrepov, izvedenih za preprečevanje ali zmanjšanje vpliva dogodkov naključnega
onesnaževanja;

7.9 povzetek ukrepov, izvedenih na podlagi člena 11(5) za vodna telesa, ki verjetno ne bodo dosegla ciljev,
določenih po členu 4;

7.10 podrobnosti o dopolnilnih ukrepih, potrebnih za doseganje okoljskih ciljev, ki so bili določeni;

7.11 podrobnosti o ukrepih za preprečevanje povečanja onesnaženja morskih voda, izvedenih v skladu s
členom 11(6);

8. seznam kakršnih koli podrobnejših programov in načrtov upravljanja za vodno območje, ki obravnavajo
posamezna porečja, sektorje, zadeve ali tipe voda, skupaj s povzetkom njihove vsebine;

9. povzetek izvedenih ukrepov za obveščanje javnosti in javno posvetovanje, rezultatov teh ukrepov in iz
tega izhajajočih sprememb načrta;

10. seznam pristojnih organov v skladu s Prilogo I;

11. točke za stike in postopke za pridobitev osnovnih dokumentov in informacij iz člena 14(1) ter zlasti
podrobnosti o nadzornih ukrepih, sprejetih skladno s členom 11(3)(g) in 11(3)(i), in aktualnih podatkih
spremljanja stanja, zbranih v skladu s členom 8 in Prilogo V.

B. Prva posodobitev načrta upravljanja povodja in vse naslednje posodobitve vključujejo tudi:

1. povzetek kakršnih koli sprememb ali posodobitev od objave prejšnje različice načrta upravljanja povodja,
skupaj s povzetkom pregledov, ki jih je treba opraviti na podlagi člena 4(4), (5), (6) in (7);

2. oceno napredka pri doseganju okoljskih ciljev, skupaj s prikazom rezultatov spremljanja stanja za obdobje
prejšnjega načrta v obliki karte, in obrazložitev za nedosežene okoljske cilje;

3. povzetek ukrepov, predvidenih v prejšnji različici načrta upravljanja povodja, ki niso bili izvedeni, skupaj z
obrazložitvijo;

4. povzetek dodatnih začasnih ukrepov, ki so bili na podlagi člena 11(5) sprejeti od objave prejšnje različice
načrta upravljanja povodja.
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PRILOGA VIII

OKVIRNI SEZNAM GLAVNIH ONESNAŽEVAL

1. Organohalogenske spojine in snovi, ki lahko tvorijo take spojine v vodnem okolju.

2. Organofosforne spojine.

3. Organokositrne spojine.

4. Snovi in pripravki ali njihovi razgradni produkti, za katere je bilo dokazano, da imajo kancerogene ali mutagene
lastnosti ali lastnosti, ki v vodnem okolju ali po vodnem okolju lahko vplivajo na sintezo steroidov, delovanje
ščitnice, razmnoževanje ali druge funkcije, povezane z notranjim izločanjem.

5. Obstojni ogljikovodiki in obstojne organske strupene snovi, ki se kopičijo v organizmih.

6. Cianidi.

7. Kovine in njihove spojine.

8. Arzen in njegove spojine.

9. Biocidi in fitofarmacevtski proizvodi.

10. Suspendirane snovi.

11. Snovi, ki prispevajo k evtrofikaciji (zlasti nitrati in fosfati).

12. Snovi, ki neugodno vplivajo na kisikovo bilanco (in se lahko merijo s parametri kot so BPK, KPK, itn.).
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PRILOGA IX

MEJNE VREDNOSTI EMISIJ IN OKOLJSKI STANDARDI KAKOVOSTI

„Mejne vrednosti“ in „cilji kakovosti“, določeni na podlagi hčerinskih direktiv Direktive 76/464/EGS, se za namene
te direktive štejejo za mejne vrednosti emisij oziroma okoljske standarde kakovosti. Določeni so v naslednjih
direktivah:

(i) Direktiva o odvajanju živega srebra (82/176/EGS) (1);

(ii) Direktiva o odvajanju kadmija (83/513/EGS) (2);

(iii) Direktiva o živem srebru (84/156/EGS) (3);

(iv) Direktiva o odvajanju heksaklorcikloheksana (84/491/EGS) (4), in

(v) Direktiva o odvajanju nevarnih snovi (86/280/EGS) (5).

(1) UL L 81, 27.3.1982, str. 29.
(2) UL L 291, 24.10.1983, str. 1.
(3) UL L 74, 17.3.1984, str. 49.
(4) UL L 274, 17.10.1984, str. 11.
(5) UL L 181, 4.7.1986, str. 16.
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PRILOGA X

PREDNOSTNE SNOVI
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PRILOGA XI

KARTA A
Sistem A: Ekoregije za reke in jezera

1. Ibersko-Makaroneška regija
2. Pireneji
3. Italija, Korzika in Malta
4. Alpe
5. Dinarski zahodni Balkan
6. Helenski zahodni Balkan
7. Vzhodni Balkan
8. Zahodnoevropsko sredogorje
9. Srednjeevropsko sredogorje

10. Karpati
11. Madžarsko nižavje
12. Pontsko območje
13. Zahodnoevropska nižina
14. Srednjeevropska nižina
15. Baltik
16. Vzhodnoevropska nižina
17. Irska in Severna Irska
18. Velika Britanija

19. Islandija
20. Borealno gorovje
21. Tundra
22. Baltiški ščit
23. Tajga
24. Kavkaz
25. Kaspijska depresija
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KARTA B
Sistem A: Ekoregije za somornico in obalno morje

1. Atlantski ocean
2. Norveško morje
3. Barentsovo morje

4. Severno morje
5. Baltiško morje
6. Sredozemsko morje
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Verordnung über die Qualität von Wasser für den
menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung -
TrinkwV 2001)
TrinkwV 2001

Ausfertigungsdatum: 21.05.2001

Vollzitat:

"Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. November 2011 (BGBl. I S. 2370), die
durch Artikel 2 Absatz 19 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 28.11.2011 I 2370
  Geändert durch Art. 2 Abs. 19 G v. 22.12.2011 I 3044

Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 98/83/EG des
Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch
vom 3. November 1998 (ABl. EG Nr. L 330 S. 32).

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.2003 +++)
(+++ Amtliche Hinweise des Normgebers auf EG-Recht:
     Umsetzung der
       EGRL 83/98 (CELEX Nr: 398L0083) +++)
 
 
Die V wurde als Artikel 1 d. V v. 21.5.2001 I 959 vom Bundesministerium für Gesundheit, dem Bundesministerium
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit
Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie tritt gem. Art. 3 Satz 1 dieser V mWv 1.1.2003 in Kraft.

1. Abschnitt
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Zweck der Verordnung

Zweck der Verordnung ist es, die menschliche Gesundheit vor den nachteiligen Einflüssen, die sich aus der
Verunreinigung von Wasser ergeben, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, durch Gewährleistung
seiner Genusstauglichkeit und Reinheit nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu schützen.

§ 2 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, im Folgenden als
Trinkwasser bezeichnet. Sie gilt nicht für
1.   natürliches Mineralwasser im Sinne des § 2 der Mineral- und Tafelwasserverordnung,

 

2.   Heilwasser im Sinne des § 2 Absatz 1 des Arzneimittelgesetzes,
 

3.   Schwimm- und Badebeckenwasser,
 

4.   Wasser, das sich in wasserführenden, an die Trinkwasser-Installation angeschlossenen Apparaten befindet,
die
a)   entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht Teil der Trinkwasser-Installation

entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik sind und
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b)   mit einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Sicherungseinrichtung
ausgerüstet sein müssen,
 

und das sich hinter einer Sicherungseinrichtung nach Buchstabe b befindet.
 

(2) Für Anlagen und Wasser aus Anlagen, die zur Entnahme oder Abgabe von Wasser bestimmt sind, das nicht die
Qualität von Trinkwasser hat, und die zusätzlich zu den Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 installiert
werden können, gilt diese Verordnung nur, soweit sie darauf ausdrücklich Bezug nimmt.

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieser Verordnung
1.   ist „Trinkwasser“ für jeden Aggregatzustand des Wassers und ungeachtet dessen, ob es für die

Bereitstellung auf Leitungswegen, in Wassertransport-Fahrzeugen oder verschlossenen Behältnissen
bestimmt ist,
a)   alles Wasser, im ursprünglichen Zustand oder nach Aufbereitung, das zum Trinken, zum Kochen, zur

Zubereitung von Speisen und Getränken oder insbesondere zu den folgenden anderen häuslichen
Zwecken bestimmt ist:
aa)   Körperpflege und -reinigung,

 

bb)   Reinigung von Gegenständen, die bestimmungsgemäß mit Lebensmitteln in Berührung
kommen,
 

cc)   Reinigung von Gegenständen, die bestimmungsgemäß nicht nur vorübergehend mit dem
menschlichen Körper in Kontakt kommen,
 

 

b)   alles Wasser, das in einem Lebensmittelbetrieb verwendet wird für die Herstellung, Behandlung,
Konservierung oder zum Inverkehrbringen von Erzeugnissen oder Substanzen, die für den
menschlichen Gebrauch bestimmt sind, sofern die zuständige Behörde auf Grund eines
Ausnahmetatbestands nach § 18 Absatz 1 Satz 3 nichts Gegenteiliges festlegt;
 

 

2.   sind „Wasserversorgungsanlagen“
a)   Anlagen einschließlich des dazugehörenden Leitungsnetzes, aus denen pro Tag mindestens 10

Kubikmeter Trinkwasser entnommen oder auf festen Leitungswegen an Zwischenabnehmer geliefert
werden oder aus denen auf festen Leitungswegen Trinkwasser an mindestens 50 Personen abgegeben
wird (zentrale Wasserwerke);
 

b)   Anlagen einschließlich des dazugehörigen Leitungsnetzes, aus denen pro Tag weniger als 10
Kubikmeter Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit genutzt und an
weniger als 50 Personen abgegeben werden (dezentrale kleine Wasserwerke);
 

c)   Anlagen einschließlich der dazugehörigen Trinkwasser-Installation, aus denen pro Tag weniger als 10
Kubikmeter Trinkwasser zur eigenen Nutzung entnommen werden (Kleinanlagen zur Eigenversorgung);
 

d)   Anlagen an Bord von Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen und andere mobile Versorgungsanlagen
einschließlich aller Rohrleitungen, Armaturen, Apparate sowie der Trinkwasservorratsbehälter
(Wasserspeicher), die sich zwischen dem Punkt der Übernahme von Trinkwasser aus einer Anlage
nach Buchstabe a, b oder Buchstabe f und dem Punkt der Entnahme des Trinkwassers befinden;
bei an Bord betriebener Wassergewinnungsanlage ist diese ebenfalls mit eingeschlossen (mobile
Versorgungsanlagen);
 

e)   Anlagen der Trinkwasser-Installation, aus denen Trinkwasser aus einer Anlage nach Buchstabe a oder
Buchstabe b an Verbraucher abgegeben wird (ständige Wasserverteilung);
 

f)   Anlagen, aus denen Trinkwasser entnommen oder an Verbraucher abgegeben wird und die zeitweilig
betrieben werden oder zeitweilig an eine Anlage nach Buchstabe a, b oder Buchstabe e angeschlossen
sind (zeitweise Wasserverteilung);
 

 

3.   ist „Trinkwasser-Installation“ die Gesamtheit der Rohrleitungen, Armaturen und Apparate, die sich zwischen
dem Punkt des Übergangs von Trinkwasser aus einer Wasserversorgungsanlage an den Nutzer und dem
Punkt der Entnahme von Trinkwasser befinden;
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4.   ist „Wasserversorgungsgebiet“ ein geografisch definiertes Gebiet, in dem das an Verbraucher oder an
Zwischenabnehmer abgegebene Trinkwasser aus einem oder mehreren Wasservorkommen stammt, und in
dem die erwartbare Trinkwasserqualität als nahezu einheitlich angesehen werden kann;
 

5.   ist „Gesundheitsamt“ die nach Landesrecht für die Durchführung dieser Verordnung bestimmte und mit
einem Amtsarzt besetzte Behörde;
 

6.   ist „zuständige Behörde“ die von den Ländern auf Grund Landesrechts durch Rechtssatz bestimmte
Behörde;
 

7.   ist „Rohwasser“ Wasser, das mit einer Wassergewinnungsanlage der Ressource entnommen und
unmittelbar zu Trinkwasser aufbereitet oder ohne Aufbereitung als Trinkwasser verteilt werden soll;
 

8.   sind „Aufbereitungsstoffe“ alle Stoffe, die bei der Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung des
Trinkwassers bis zur Entnahmestelle eingesetzt werden und durch die sich die Zusammensetzung des
entnommenen Trinkwassers verändern kann;
 

9.   ist „technischer Maßnahmenwert“ ein Wert, bei dessen Erreichen oder Überschreitung eine von der
Trinkwasser-Installation ausgehende vermeidbare Gesundheitsgefährdung zu besorgen ist und Maßnahmen
zur hygienisch-technischen Überprüfung der Trinkwasser-Installation im Sinne einer Gefährdungsanalyse
eingeleitet werden;
 

10.   ist „gewerbliche Tätigkeit“ die unmittelbare oder mittelbare, zielgerichtete Trinkwasserbereitstellung im
Rahmen einer selbstständigen, regelmäßigen und in Gewinnerzielungsabsicht ausgeübten Tätigkeit;
 

11.   ist „öffentliche Tätigkeit“ die Trinkwasserbereitstellung für einen unbestimmten, wechselnden und nicht
durch persönliche Beziehungen verbundenen Personenkreis.
 

(2) Die durch diese Verordnung oder auf Grund dieser Verordnung festgelegten Werte, die einzuhalten sind,
berücksichtigen die Messunsicherheiten der Analyse- und Probennahmeverfahren.

2. Abschnitt
Beschaffenheit des Trinkwassers
§ 4 Allgemeine Anforderungen

(1) Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung
der menschlichen Gesundheit insbesondere durch Krankheitserreger nicht zu besorgen ist. Es muss rein
und genusstauglich sein. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn bei der Wasseraufbereitung und der
Wasserverteilung mindestens die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden und das
Trinkwasser den Anforderungen der §§ 5 bis 7 entspricht.

(2) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage dürfen Wasser, das den
Anforderungen des § 5 Absatz 1 bis 3, des § 6 Absatz 1 und 2 oder den nach § 9 Absatz 5 und 6 geduldeten
oder § 10 Absatz 1, 2, 5 und 6 zugelassenen Abweichungen von den in Anlage 2 festgelegten Grenzwerten nicht
entspricht, nicht als Trinkwasser abgeben und anderen nicht zur Verfügung stellen.

(3) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage dürfen Wasser, das den
Anforderungen des § 7 oder den nach § 9 Absatz 5 und 6 geduldeten Abweichungen von den in Anlage 3
festgelegten Grenzwerten nicht entspricht, nicht als Trinkwasser abgeben und anderen nicht zur Verfügung
stellen.

§ 5 Mikrobiologische Anforderungen

(1) Im Trinkwasser dürfen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes, die
durch Wasser übertragen werden können, nicht in Konzentrationen enthalten sein, die eine Schädigung der
menschlichen Gesundheit besorgen lassen.

(2) Im Trinkwasser dürfen die in Anlage 1 Teil I festgelegten Grenzwerte für mikrobiologische Parameter nicht
überschritten werden.

(3) Im Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist, dürfen die in Anlage 1 Teil II
festgelegten Grenzwerte für mikrobiologische Parameter nicht überschritten werden.
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(4) Konzentrationen von Mikroorganismen, die das Trinkwasser verunreinigen oder seine Beschaffenheit
nachteilig beeinflussen können, sollen so niedrig gehalten werden, wie dies nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik mit vertretbarem Aufwand unter Berücksichtigung von Einzelfällen möglich ist.

(5) Soweit der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungs- oder Wassergewinnungsanlage
oder ein von ihnen Beauftragter hinsichtlich mikrobieller Belastungen des Rohwassers Tatsachen feststellen,
die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit im Sinne des § 2 Nummer 3 des Infektionsschutzgesetzes
führen können, oder annehmen, dass solche Tatsachen vorliegen, muss eine Aufbereitung, erforderlichenfalls
unter Einschluss einer Desinfektion, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung von
§ 6 Absatz 3 erfolgen. In Leitungsnetzen oder Teilen davon, in denen die Anforderungen nach Absatz 1 oder 2
nur durch Desinfektion eingehalten werden können, müssen der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a und b, oder, sofern die Trinkwasserbereitstellung
im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit erfolgt, nach Buchstabe d oder Buchstabe f eine
hinreichende Desinfektionskapazität durch freies Chlor, Chlordioxid oder andere geeignete Desinfektionsmittel
oder -verfahren, die gemäß § 11 in einer Liste des Umweltbundesamtes aufgeführt sind, vorhalten.

§ 6 Chemische Anforderungen

(1) Im Trinkwasser dürfen chemische Stoffe nicht in Konzentrationen enthalten sein, die eine Schädigung der
menschlichen Gesundheit besorgen lassen.

(2) Im Trinkwasser dürfen die in Anlage 2 festgesetzten Grenzwerte für chemische Parameter nicht überschritten
werden. Die laufende Nummer 4 der Anlage 2 Teil II ist ab dem 1. Dezember 2013 anzuwenden; bis zum 30.
November 2013 gilt der Grenzwert von 0,025 Milligramm pro Liter.

(3) Konzentrationen von chemischen Stoffen, die das Trinkwasser verunreinigen oder seine Beschaffenheit
nachteilig beeinflussen können, sollen so niedrig gehalten werden, wie dies nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik mit vertretbarem Aufwand unter Berücksichtigung von Einzelfällen möglich ist.

§ 7 Indikatorparameter

(1) Im Trinkwasser müssen die in Anlage 3 festgelegten Grenzwerte und Anforderungen für Indikatorparameter
eingehalten sein.

(2) Im Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist, darf der in Anlage 3 Teil I
laufende Nummer 5 festgelegte Grenzwert nicht überschritten werden.

§ 8 Stelle der Einhaltung

Die nach § 5 Absatz 2 und 3 sowie § 6 Absatz 2 festgelegten Grenzwerte sowie die nach § 7 festgelegten
Grenzwerte und Anforderungen gelten
1.   bei Trinkwasser, das auf Grundstücken oder in Gebäuden und Einrichtungen oder in Land-, Wasser- oder

Luftfahrzeugen auf Leitungswegen bereitgestellt wird, am Austritt aus denjenigen Zapfstellen, die sich in
einer Trinkwasser-Installation befinden und die der Entnahme von Trinkwasser dienen,
 

2.   bei Trinkwasser in einem an die Trinkwasser-Installation angeschlossenen Apparat, der entsprechend
den allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht Teil der Trinkwasser-Installation ist, an der nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik notwendigen Sicherungseinrichtung,
 

3.   bei Trinkwasser aus Wassertransport-Fahrzeugen an der Entnahmestelle am Fahrzeug,
 

4.   bei Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist, am Punkt der Abfüllung.
 

§ 9 Maßnahmen im Falle der Nichteinhaltung von Grenzwerten, der Nichterfüllung
von Anforderungen sowie des Erreichens oder der Überschreitung von technischen
Maßnahmenwerten

(1) Wird dem Gesundheitsamt bekannt, dass in einem Wasserversorgungsgebiet die in den §§ 5 bis 7 in
Verbindung mit den Anlagen 1 bis 3 festgelegten Grenzwerte nicht eingehalten oder die Anforderungen nicht
erfüllt sind, hat es unverzüglich zu entscheiden, ob dadurch die Gesundheit der betroffenen Verbraucher
gefährdet ist und ob die betroffene Wasserversorgungsanlage oder Teile davon bis auf Weiteres weiterbetrieben
werden können. Dabei hat es auch die Gefahren zu berücksichtigen, die für die menschliche Gesundheit
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entstehen würden, wenn die Bereitstellung von Trinkwasser unterbrochen oder seine Entnahme oder
Verwendung eingeschränkt würde. Das Gesundheitsamt informiert den Unternehmer oder den sonstigen
Inhaber der verursachenden Wasserversorgungsanlagen unverzüglich über seine Entscheidung und ordnet
Maßnahmen an, die zur Abwendung der Gefahr für die menschliche Gesundheit erforderlich sind. Ist die
Ursache der Nichteinhaltung oder Nichterfüllung unbekannt, ordnet das Gesundheitsamt eine unverzügliche
Untersuchung an oder führt sie selbst durch. Ist die Ursache der Nichteinhaltung oder Nichterfüllung auf eine
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe e zurückzuführen, gilt Absatz 7.

(2) Ist eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit in einem Wasserversorgungsgebiet zu besorgen,
so ordnet das Gesundheitsamt an, dass der Unternehmer oder der sonstige Inhaber der betroffenen
Wasserversorgungsanlage für eine anderweitige Versorgung zu sorgen hat. Ist dies dem Unternehmer und
dem sonstigen Inhaber der Wasserversorgungsanlage nicht auf zumutbare Weise möglich, so prüft das
Gesundheitsamt, ob eine Fortsetzung der betroffenen Wasserversorgung mit bestimmten Auflagen gestattet
werden kann, und ordnet die erforderlichen Maßnahmen an. § 10 Absatz 8 gilt entsprechend.

(3) Lässt sich eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auch durch Anordnungen oder Auflagen
nach Absatz 2 nicht ausschließen, ordnet das Gesundheitsamt an, den Betrieb der betroffenen
Wasserversorgungsanlage in einem Wasserversorgungsgebiet zu unterbrechen. Die Wasserversorgung ist in
betroffenen Leitungsnetzen oder Teilen davon sofort zu unterbrechen,
1.   wenn das Trinkwasser im Leitungsnetz mit Krankheitserregern im Sinne des § 5 in Konzentrationen

verunreinigt ist, die unmittelbar eine Schädigung der menschlichen Gesundheit erwarten lassen, und
 

2.   keine Möglichkeit besteht, das verunreinigte Wasser entsprechend § 5 Absatz 5 hinreichend zu desinfizieren,
oder
 

3.   wenn es durch chemische Stoffe in Konzentrationen verunreinigt ist, die eine akute Schädigung der
menschlichen Gesundheit erwarten lassen.
 

Die Unterbrechung des Betriebes und die Wiederinbetriebnahme der in einem Wasserversorgungsgebiet
betroffenen Wasserversorgungsanlage haben unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik zu
erfolgen. Von den Sätzen 1 und 2 kann bei gleichzeitiger Verwendungseinschränkung des Trinkwassers nur dann
abgewichen werden, wenn dies erforderlich ist, um die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten.

(4) Das Gesundheitsamt ordnet bei Nichteinhaltung oder Nichterfüllung der in den §§ 5 und 6 festgelegten
Grenzwerte oder Anforderungen unverzüglich an, dass unverzüglich die notwendigen Maßnahmen zur
Wiederherstellung der Trinkwasserqualität getroffen werden und dass deren Durchführung vorrangig ist. Die
Dringlichkeit dieser Maßnahmen richtet sich nach dem Grad der Gefährdung der menschlichen Gesundheit und
der öffentlichen Sicherheit. Bei Nichteinhaltung oder Nichterfüllung der in § 6 festgelegten Grenzwerte oder
Anforderungen für eine Anlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe c kann das Gesundheitsamt nach Prüfung im
Einzelfall und nach Zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörde oder einer von dieser benannten Stelle
von der Anordnung von Maßnahmen absehen, soweit diese unverhältnismäßig wären und eine Gefährdung der
menschlichen Gesundheit ausgeschlossen werden kann.

(5) Bei Nichteinhaltung oder Nichterfüllung der in § 7 festgelegten Grenzwerte oder Anforderungen ordnet das
Gesundheitsamt Maßnahmen zur Wiederherstellung der Qualität des Trinkwassers an. Das Gesundheitsamt
kann nach Prüfung im Einzelfall von der Anordnung von Maßnahmen absehen, wenn eine Gefährdung der
menschlichen Gesundheit nicht zu besorgen ist, die Reinheit und Genusstauglichkeit nicht beeinträchtigt und
Auswirkungen auf die eingesetzten Materialien nicht zu erwarten sind. Das Gesundheitsamt legt fest, bis zu
welchem Wert und für welchen Zeitraum die Nichteinhaltung oder Nichterfüllung geduldet wird. Die Absätze 8
und 9 bleiben unberührt.

(6) Wird dem Gesundheitsamt bekannt, dass in einem Wasserversorgungsgebiet Mikroorganismen oder
chemische Stoffe vorkommen, die eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit besorgen lassen und für die
in den Anlagen 1 und 2 kein Grenzwert aufgeführt ist, legt das Gesundheitsamt unter Beachtung von § 5 Absatz
1 und § 6 Absatz 1 fest, bis zu welchen Konzentrationen und für welchen Zeitraum diese Mikroorganismen oder
chemischen Stoffe im Trinkwasser enthalten sein dürfen. Absatz 7 bleibt unberührt.

(7) Werden Tatsachen bekannt, wonach eine Nichteinhaltung oder Nichterfüllung der in den §§ 5 bis 7
festgelegten Grenzwerte oder Anforderungen auf die Trinkwasser-Installation oder deren unzulängliche
Instandhaltung zurückzuführen ist, so ordnet das Gesundheitsamt an, dass
1.   geeignete Maßnahmen zu ergreifen sind, um die aus der Nichteinhaltung oder Nichterfüllung möglicherweise

resultierenden gesundheitlichen Gefahren zu beseitigen oder zu verringern, und
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2.   die betroffenen Verbraucher über mögliche, in ihrer eigenen Verantwortung liegende zusätzliche Maßnahmen
oder Verwendungseinschränkungen des Trinkwassers, die sie vornehmen sollten, angemessen zu informieren
und zu beraten sind.
 

Bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe e, die nicht im Rahmen einer öffentlichen Tätigkeit
betrieben werden, kann das Gesundheitsamt dies anordnen. Zu Zwecken des Satzes 1 hat das Gesundheitsamt
den Unternehmer oder den sonstigen Inhaber der Anlage der Trinkwasser-Installation über mögliche Maßnahmen
zu beraten.

(8) Wird dem Gesundheitsamt bekannt, dass der nach § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 14 Absatz 3
festgelegte technische Maßnahmenwert erreicht oder überschritten wird, kann es den Unternehmer oder den
sonstigen Inhaber der Trinkwasser-Installation anweisen, unverzüglich, spätestens innerhalb von 30 Tagen,
eine Ortsbesichtigung durchzuführen oder durchführen zu lassen. Im Zusammenhang damit hat er eine
Gefährdungsanalyse und Überprüfung zu veranlassen, ob mindestens die allgemein anerkannten Regeln der
Technik eingehalten werden. Die Ortsbesichtigung ist zu dokumentieren. Das Gesundheitsamt prüft, ob und in
welchem Zeitraum Maßnahmen zu ergreifen sind, und ordnet diese gegebenenfalls an.

(9) Für Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe c gelten die Absätze 1 bis 7 entsprechend.

§ 10 Zulassung der Abweichung von Grenzwerten für chemische Parameter

(1) Gelangt das Gesundheitsamt bei der Prüfung nach § 9 Absatz 1 Satz 1 zu dem Ergebnis, dass eine
Abweichung vom Grenzwert eines Parameters nach Anlage 2 nicht zu einer Gefährdung der menschlichen
Gesundheit führt und durch Maßnahmen gemäß § 9 Absatz 4 innerhalb von höchstens 30 Tagen behoben werden
kann, legt es den Wert, der für diesen Parameter während dieses Zeitraums zulässig ist, sowie die Frist fest, die
zur Behebung der Abweichung eingeräumt ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der betreffende Grenzwert bereits während
der zwölf Monate, die der Prüfung vorangegangen sind, über insgesamt mehr als 30 Tage nicht eingehalten
worden ist.

(2) Das Gesundheitsamt legt fest, in welcher Höhe und für welchen Zeitraum von dem betroffenen Grenzwert
abgewichen werden kann, wenn es bei den Prüfungen nach § 9 Absatz 1 zu dem Ergebnis gelangt, dass
1.   die Gründe für die Nichteinhaltung eines Grenzwertes für einen Parameter nach Anlage 2 nicht durch

Maßnahmen innerhalb von 30 Tagen behoben werden können,
 

2.   die Weiterführung der Wasserversorgung für eine bestimmte Zeit über diesen Zeitraum hinaus nicht zu einer
Gefährdung der menschlichen Gesundheit führt und
 

3.   die Wasserversorgung in dem betroffenen Teil des Wasserversorgungsgebietes nicht auf andere zumutbare
Weise aufrechterhalten werden kann.
 

Der Unternehmer oder der sonstige Inhaber der verursachenden Wasserversorgungsanlage wird umgehend über
die Entscheidung informiert.

(3) Die Zulassung der Abweichung nach Absatz 2 ist so kurz wie möglich zu befristen und darf drei Jahre nicht
überschreiten. Bei Wasserversorgungsgebieten, in denen mehr als 1 000 Kubikmeter pro Tag geliefert oder mehr
als 5 000 Personen versorgt werden, unterrichtet das Gesundheitsamt auf dem Dienstweg innerhalb von sechs
Wochen das Bundesministerium für Gesundheit oder eine von diesem benannte Stelle über die Entscheidung.

(4) Absatz 2 gilt nicht für Trinkwasser, dass zur Abgabe in Behältnissen bestimmt ist, außer wenn dieses zeitlich
begrenzt bis zur Wiederherstellung der regulären Wasserversorgung als Ersatz für eine leitungsgebundene
Wasserversorgung an Verbraucher abgegeben wird.

(5) Vor Ablauf des zugelassenen Abweichungszeitraums prüft das Gesundheitsamt, ob geeignete Maßnahmen
getroffen wurden, durch die der Parameter sich wieder in einem zulässigen Wertebereich befindet. Ist
dies nicht der Fall, kann das Gesundheitsamt nach Zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörde
oder einer von dieser benannten Stelle eine Abweichung nochmals für höchstens drei Jahre zulassen. Bei
Wasserversorgungsgebieten, in denen mehr als 10 Kubikmeter pro Tag geliefert oder mehr als 50 Personen
versorgt werden, unterrichtet das Gesundheitsamt auf dem Dienstweg das Bundesministerium für Gesundheit
oder eine von diesem benannte Stelle innerhalb von sechs Wochen nach der erneuten Zulassung über die
Gründe für diese Zulassung.

(6) Unter außergewöhnlichen Umständen kann das Gesundheitsamt für Wasserversorgungsgebiete, in denen
mehr als 10 Kubikmeter pro Tag geliefert oder mehr als 50 Personen versorgt werden, dem Bundesministerium
für Gesundheit oder einer von diesem benannten Stelle auf dem Dienstweg spätestens fünf Monate vor
Ablauf des zugelassenen zweiten Abweichungszeitraums mitteilen, dass es erforderlich ist, eine dritte
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Zulassung für eine Abweichung für höchstens drei Jahre bei der Europäischen Kommission zu beantragen.
Für Wasserversorgungsgebiete, in denen höchstens 10 Kubikmeter pro Tag geliefert oder höchstens 50
Personen versorgt werden, kann die oberste Landesbehörde oder eine von ihr benannte Stelle einen dritten
Abweichungszeitraum von höchstens drei Jahren zulassen.

(7) Die Zulassungen nach den Absätzen 2 und 5 sowie die Mitteilung nach Absatz 6 an das Bundesministerium
für Gesundheit müssen mindestens Folgendes enthalten:
1.   die Kennzeichnung und geografische Beschreibung des Wasserversorgungsgebietes, die gelieferte

Trinkwassermenge pro Tag und die Anzahl der belieferten Personen;
 

2.   den Grund für die Nichteinhaltung des betreffenden Grenzwertes;
 

3.   die Überwachungsergebnisse aus den letzten drei Jahren (Minimal-, Median- und Maximalwerte);
 

4.   die Anzahl der betroffenen Personen und die Angabe, ob relevante Lebensmittelbetriebe betroffen sind oder
nicht;
 

5.   ein geeignetes Überwachungsprogramm, erforderlichenfalls mit einer erhöhten Überwachungshäufigkeit;
 

6.   eine Zusammenfassung der notwendigen Maßnahmen mit einem Zeitplan für die Arbeiten, einer Schätzung
der Kosten und mit Bestimmungen zur Überprüfung;
 

7.   die erforderliche Dauer der Abweichung und den für die Abweichung vorgesehenen höchstzulässigen Wert
für den betreffenden Parameter.
 

Die Mitteilungen erfolgen in dem von der Europäischen Kommission nach Artikel 13 Absatz 4 der Richtlinie 98/83/
EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (ABl. L
330 vom 5.12.1998, S. 32) festgelegten Format und mit den dort genannten Mindestinformationen in der vom
Bundesministerium für Gesundheit nach Beteiligung der Länder mitgeteilten Form. Darüber hinausgehende
Formatvorgaben durch das Bundesministerium für Gesundheit, insbesondere für einheitliche EDV-Verfahren,
bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.

(8) Das Gesundheitsamt hat durch entsprechende Anordnung bei der Zulassung von Abweichungen oder
der Einschränkung der Verwendung von Trinkwasser sicherzustellen, dass die von der Abweichung oder
Verwendungseinschränkung betroffene Bevölkerung sowie der Unternehmer oder der sonstige Inhaber
einer betroffenen anderen Wasserversorgungsanlage von dem Unternehmer und dem sonstigen Inhaber der
verursachenden Wasserversorgungsanlage oder von der zuständigen Behörde unverzüglich und angemessen
über diese Maßnahmen und die damit verbundenen Bedingungen in Kenntnis gesetzt sowie gegebenenfalls auf
Maßnahmen zum eigenen Schutz hingewiesen werden. Außerdem hat das Gesundheitsamt sicherzustellen, dass
bestimmte Bevölkerungsgruppen, für die die Abweichung eine besondere Gefahr bedeuten könnte, informiert
und gegebenenfalls auf Maßnahmen zum eigenen Schutz hingewiesen werden.

(9) Die Absätze 1 bis 3 und 5 bis 7 gelten für Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe c
entsprechend.

3. Abschnitt
Aufbereitung und Desinfektion
§ 11 Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren

(1) Während der Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung des Trinkwassers dürfen nur Aufbereitungsstoffe
verwendet werden, die in einer Liste des Bundesministeriums für Gesundheit enthalten sind. Die Liste hat
bezüglich der Verwendung dieser Stoffe Anforderungen zu enthalten über die
1.   Reinheit,

 

2.   Verwendungszwecke, für die sie ausschließlich eingesetzt werden dürfen,
 

3.   zulässige Zugabe,
 

4.   zulässigen Höchstkonzentrationen von im Trinkwasser verbleibenden Restmengen und Reaktionsprodukten,
 

5.   sonstigen Einsatzbedingungen.
 

Sie enthält ferner die Mindestkonzentration an freiem Chlor, Chlordioxid oder anderer Aufbereitungsstoffe zur
Desinfektion nach Abschluss der Desinfektion. In der Liste wird auch der erforderliche Untersuchungsumfang
für die Aufbereitungsstoffe spezifiziert. Zur Desinfektion von Trinkwasser dürfen nur Verfahren zur Anwendung
kommen, die einschließlich der Einsatzbedingungen, die ihre hinreichende Wirksamkeit sicherstellen, in die
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Liste aufgenommen wurden. Die Liste wird vom Umweltbundesamt geführt und im Bundesanzeiger sowie im
Internet veröffentlicht. Es gilt die Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß § 11 der
Trinkwasserverordnung 2001 in der Fassung der 12. Änderung, Stand Dezember 2009.

(2) Für Zwecke der Aufbereitung und Desinfektion dürfen Stoffe in folgenden besonderen Fällen nur eingesetzt
werden, nachdem sie in der Liste nach Absatz 1 veröffentlicht wurden:
1.   für den Bedarf der Bundeswehr im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung;

 

2.   für den zivilen Bedarf in einem Verteidigungsfall im Auftrag des Bundesministeriums des Innern;
 

3.   in Katastrophenfällen oder bei Großschadensereignissen bei ernsthafter Gefährdung der Wasserversorgung
mit Zustimmung der für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden.
 

(3) Die Aufnahme in die Liste erfolgt nur, wenn die Stoffe und Verfahren unter den in Absatz 1 genannten
Bedingungen hinreichend wirksam sind und keine vermeidbaren oder unvertretbaren Auswirkungen auf
Gesundheit und Umwelt haben. Aufbereitungsstoffe, die
1.   in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum rechtmäßig

hergestellt oder
 

2.   in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Türkei rechtmäßig hergestellt oder in den
Verkehr gebracht worden sind,
 

werden in die in Absatz 1 genannte Liste aufgenommen, wenn das Umweltbundesamt festgestellt hat, dass mit
ihnen das in Deutschland geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. Das Ergebnis von
Prüfungen, die bereits im Herkunftsmitgliedstaat, der Türkei oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum vorgenommen worden sind, wird bei dieser Feststellung durch das
Umweltbundesamt berücksichtigt.

(4) Das Umweltbundesamt entscheidet über die Erstellung und Fortschreibung der Liste, insbesondere über die
Aufnahme von Aufbereitungsstoffen und Desinfektionsverfahren, nach Anhörung der Länder, der zuständigen
Stellen im Bereich der Bundeswehr und des Eisenbahn-Bundesamtes, des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe sowie der beteiligten Fachkreise und Verbände.

(5) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber von Wasserversorgungsanlagen, Behörden, technische
Regelsetzer im Bereich der Versorgung mit Trinkwasser sowie diejenigen, die Aufbereitungsstoffe oder
Desinfektionsverfahren herstellen, einführen oder verwenden, können beim Umweltbundesamt Anträge
stellen, um Aufbereitungsstoffe oder Desinfektionsverfahren in die Liste nach Absatz 1 aufnehmen zu lassen.
Sie haben die erforderlichen Unterlagen zum Nachweis der Voraussetzungen nach Absatz 3 zu übermitteln.
Wenn das Umweltbundesamt feststellt, dass die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfüllt sind, nimmt es den
Aufbereitungsstoff oder das Desinfektionsverfahren bei der nächsten Fortschreibung in die Liste nach Absatz 1
auf.

(6) Einzelheiten zu den Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 legt das Umweltbundesamt in einer
Geschäftsordnung fest.

(7) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben bei der Zugabe von
Aufbereitungsstoffen und dem Einsatz von Desinfektionsverfahren die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1
zu erfüllen. Sie dürfen Wasser, dem entgegen Absatz 1 Aufbereitungsstoffe zugesetzt worden sind, nicht als
Trinkwasser abgeben und anderen nicht zur Verfügung stellen.

§ 12 (weggefallen)

-

4. Abschnitt
Pflichten des Unternehmers und des sonstigen Inhabers einer
Wasserversorgungsanlage
§ 13 Anzeigepflichten

(1) Dem Gesundheitsamt ist schriftlich anzuzeigen:
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1.   die Errichtung einer Wasserversorgungsanlage spätestens vier Wochen im Voraus;
 

2.   die erstmalige Inbetriebnahme oder die Wiederinbetriebnahme einer Wasserversorgungsanlage spätestens
vier Wochen im Voraus sowie die Stilllegung einer Wasserversorgungsanlage oder von Teilen von ihr
innerhalb von drei Tagen;
 

3.   die bauliche oder betriebstechnische Veränderung an Trinkwasser führenden Teilen einer
Wasserversorgungsanlage, die auf die Beschaffenheit des Trinkwassers wesentliche Auswirkungen haben
kann, spätestens vier Wochen im Voraus;
 

4.   der Übergang des Eigentums oder des Nutzungsrechts an einer Wasserversorgungsanlage auf eine andere
Person spätestens vier Wochen im Voraus;
 

5.   die Errichtung oder Inbetriebnahme einer Wasserversorgungsanlage sowie die voraussichtliche Dauer des
Betriebes so früh wie möglich.
 

(2) Im Einzelnen bestehen folgende Anzeigepflichten für den Unternehmer und den sonstigen Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage:
1.   nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a die Anzeigepflicht nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4;

 

2.   nach § 3 Nummer 2 Buchstabe b die Anzeigepflicht nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4;
 

3.   nach § 3 Nummer 2 Buchstabe c die Anzeigepflicht nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4;
 

4.   nach § 3 Nummer 2 Buchstabe d die Anzeigepflicht nach Absatz 1 Nummer 2 und 3, sofern die
Trinkwasserbereitstellung im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit erfolgt;
 

5.   nach § 3 Nummer 2 Buchstabe e die Anzeigepflicht nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4, sofern die
Trinkwasserbereitstellung im Rahmen einer öffentlichen Tätigkeit erfolgt;
 

6.   nach § 3 Nummer 2 Buchstabe f die Anzeigepflicht nach Absatz 1 Nummer 5.
 

(3) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 haben auf
Verlangen dem Gesundheitsamt folgende Unterlagen vorzulegen:
1.   technische Pläne einer bestehenden oder geplanten Wasserversorgungsanlage;

 

2.   bei einer baulichen oder betriebstechnischen Änderung technische Pläne nur für den Teil der Anlage, der von
der Änderung betroffen ist;
 

3.   Unterlagen über die Schutzzonen oder, soweit solche nicht festgelegt sind, Unterlagen über die Umgebung
der Wasserfassungsanlage, soweit diese für die Wassergewinnung von Bedeutung sind.
 

(4) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber von Anlagen, die zur Entnahme oder Abgabe von
Wasser bestimmt sind, das keine Trinkwasserqualität hat, und die im Haushalt zusätzlich zu den
Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 installiert sind, haben den Bestand unverzüglich dem
Gesundheitsamt anzuzeigen. Im Übrigen gelten die Anzeigepflichten für Wasserversorgungsanlagen nach Absatz
1 Nummer 1, 2 und 4 sowie Absatz 3 Nummer 1 und 2 entsprechend.

(5) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe
d oder Buchstabe e, in der sich eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung nach der Definition der allgemein
anerkannten Regeln der Technik befindet, haben, sofern aus dieser Trinkwasser im Rahmen einer öffentlichen
oder gewerblichen Tätigkeit abgegeben wird, den Bestand unverzüglich dem Gesundheitsamt anzuzeigen. Im
Übrigen gelten die Anzeigepflichten nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 entsprechend.

§ 14 Untersuchungspflichten

(1) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe
a oder Buchstabe b haben unter Beachtung von Absatz 6 folgende Untersuchungen des Trinkwassers gemäß
Absatz 2 Satz 1 und § 15 Absatz 1 und 2 durchzuführen oder durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass das
Trinkwasser an der Stelle, an der es in die Trinkwasser-Installation übergeben wird, den Anforderungen dieser
Verordnung entspricht:
1.   mikrobiologische Untersuchungen zur Feststellung, ob die in § 5 Absatz 2 oder Absatz 3 in Verbindung mit

Anlage 1 festgelegten Grenzwerte eingehalten werden;
 

2.   chemische Untersuchungen zur Feststellung, ob die in § 6 Absatz 2 in Verbindung mit Anlage 2 festgelegten
Grenzwerte eingehalten werden;
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3.   Untersuchungen zur Feststellung, ob die nach § 7 in Verbindung mit Anlage 3 festgelegten Grenzwerte
eingehalten oder die Anforderungen erfüllt werden;
 

4.   Untersuchungen zur Feststellung, ob die nach § 9 Absatz 5 und 6 geduldeten und nach § 10 Absatz 1, 2, 5
und 6 zugelassenen Abweichungen eingehalten werden;
 

5.   Untersuchungen zur Feststellung, ob die Anforderungen des § 11 eingehalten werden.
 

(2) Umfang und Häufigkeit der Untersuchungen nach Absatz 1 bestimmen sich sinngemäß nach Anlage 4. Für
Proben aus Verteilungsnetzen gilt bezüglich der Probennahmestelle § 19 Absatz 2 Satz 4 entsprechend. Die
Probennahmeplanung ist mit dem Gesundheitsamt abzustimmen. Bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3
Nummer 2 Buchstabe c bestimmt das Gesundheitsamt, in welchen Zeitabständen welche Untersuchungen nach
Absatz 1 Nummer 2 bis 5 durchzuführen sind. Diese Zeitabstände dürfen nicht mehr als drei Jahre betragen.
Untersuchungen zur Feststellung, ob die in Anlage 1 Teil I und in Anlage 3 Teil I laufende Nummer 4, 5, 10 und 11
festgelegten Grenzwerte eingehalten werden, haben bei diesen Anlagen mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.
Bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe d, aus denen Trinkwasser im Rahmen einer
gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit abgegeben wird, und bei Wasserversorgungsanlagen nach Buchstabe
f bestimmt das Gesundheitsamt, in welchen Zeitabständen welche Untersuchungen nach Absatz 1 Nummer 1
bis 5 durchzuführen sind. Absatz 3 bleibt unberührt. Untersuchungen von Wasserversorgungsanlagen nach §
3 Nummer 2, die im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5
und 7 durchgeführt wurden, können auf den Umfang und die Häufigkeit der verpflichtenden Untersuchungen
angerechnet werden.

(3) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe
d oder Buchstabe e, in der sich eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung nach der Definition der allgemein
anerkannten Regeln der Technik befindet, haben unter Beachtung von Absatz 6, sofern sie Trinkwasser im
Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit abgeben, das Wasser durch ergänzende systemische
Untersuchungen gemäß Satz 3 an mehreren repräsentativen Probennahmestellen auf den in Anlage 3 Teil II
festgelegten Parameter zu untersuchen oder untersuchen zu lassen. Die Untersuchungspflicht nach Satz 1
besteht für Anlagen, die Duschen oder andere Einrichtungen enthalten, in denen es zu einer Vernebelung des
Trinkwassers kommt. Der Umfang und die Häufigkeit der Untersuchungen bestimmen sich nach Anlage 4 Teil
II Buchstabe b. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach Satz 1 haben
sicherzustellen, dass nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik geeignete Probennahmestellen an den
Wasserversorgungsanlagen vorhanden sind. Die Proben müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik entnommen werden.

(4) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2
Buchstabe a oder Buchstabe b haben regelmäßig, mindestens jedoch jährlich, Besichtigungen der zur
Wasserversorgungsanlage gehörenden Schutzzonen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, um etwaige
Veränderungen zu erkennen, die Auswirkungen auf die Beschaffenheit des Trinkwassers haben können. Sind
keine Schutzzonen festgelegt, haben sie Besichtigungen der Umgebung der Wasserfassungsanlage vorzunehmen
oder vornehmen zu lassen. Das Ergebnis der Ortsbegehung ist zu dokumentieren und dem Gesundheitsamt auf
Verlangen vorzulegen. Die Dokumentation ist zehn Jahre verfügbar zu halten. Soweit nach dem Ergebnis der
Besichtigungen erforderlich, sind entsprechende Untersuchungen des Rohwassers vorzunehmen oder vornehmen
zu lassen.

(5) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben das Trinkwasser ferner auf
besondere Anordnung der zuständigen Behörde nach § 9 Absatz 1 Satz 4 oder § 20 Absatz 1 zu untersuchen oder
untersuchen zu lassen.

(6) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben die Untersuchungen nach
den Absätzen 1, 3, 4 und 5 durch eine Untersuchungsstelle durchführen zu lassen, die in einer aktuell bekannt
gemachten Landesliste nach § 15 Absatz 4 Satz 2 gelistet ist.

§ 15 Untersuchungsverfahren und Untersuchungsstellen

(1) Bei den Untersuchungen nach § 14 sind die in Anlage 5 bezeichneten Untersuchungsverfahren anzuwenden.
Andere als die in Anlage 5 Teil I bezeichneten Untersuchungsverfahren können angewendet werden, wenn
das Umweltbundesamt allgemein festgestellt hat, dass die mit ihnen erzielten Ergebnisse im Sinne der
allgemein anerkannten Regeln der Technik gleichwertig und mindestens genauso zuverlässig sind wie die mit
den vorgegebenen Verfahren ermittelten Ergebnisse und nachdem sie vom Umweltbundesamt in einer Liste
alternativer Verfahren im Internet veröffentlicht worden sind.
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(2) Die Untersuchungen auf die in Anlage 2 und 3 genannten Parameter sind nach Methoden durchzuführen,
die hinreichend zuverlässige Messwerte liefern und dabei die in Anlage 5 Teil II und III genannten spezifizierten
Verfahrenskennwerte einhalten.

(3) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben das Ergebnis jeder
Untersuchung nach den §§ 14 und 20 unverzüglich schriftlich oder auf Datenträgern mit den Angaben nach
Satz 2 aufzuzeichnen oder aufzeichnen zu lassen. Es sind der Ort der Probennahme nach Gemeinde, Straße,
Hausnummer und Entnahmestelle, die Zeitpunkte der Entnahme sowie der Untersuchung der Wasserprobe und
das bei der Untersuchung angewandte Verfahren anzugeben. Die zuständige oberste Landesbehörde oder eine
andere auf Grund Landesrechts zuständige Stelle kann bestimmen, dass für die Niederschriften einheitliche
Vordrucke zu verwenden oder einheitliche EDV-Verfahren anzuwenden sind. Der Unternehmer und der sonstige
Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben eine Kopie der Niederschrift innerhalb von zwei Wochen nach
dem Abschluss der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu übersenden und das Original ebenso wie die in §
19 Absatz 4 Satz 3 genannte Ausfertigung vom Zeitpunkt der Untersuchung an mindestens zehn Jahre lang
verfügbar zu halten.

(4) Die nach den §§ 14, 16 Absatz 2 und 3 sowie den §§ 19 und 20 erforderlichen Untersuchungen einschließlich
der Probennahmen dürfen nur von Untersuchungsstellen durchgeführt werden, die
1.   die Vorgaben der Anlage 5 einhalten,

 

2.   nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik arbeiten,
 

3.   über ein System der internen Qualitätssicherung verfügen,
 

4.   sich mindestens einmal jährlich an externen Qualitätssicherungsprogrammen erfolgreich beteiligen,
 

5.   über Personal verfügen, das für die entsprechenden Tätigkeiten hinreichend qualifiziert ist, und
 

6.   durch eine nationale Akkreditierungsstelle eines Mitgliedstaates der Europäischen Union für
Trinkwasseruntersuchungen akkreditiert sind.
 

Die zuständige oberste Landesbehörde oder eine von ihr benannte Stelle hat eine Liste der im jeweiligen Land
tätigen Untersuchungsstellen, die die Anforderungen nach Satz 1 erfüllen, bekannt zu machen, soweit die
Untersuchungsstelle nicht bereits in einem anderen Land gelistet ist. Das mit der Listung verbundene Recht zur
Untersuchung von Trinkwasser nach Satz 1 gilt bundesweit.

(5) Eine von den Untersuchungsstellen unabhängige Stelle, die von der zuständigen obersten Landesbehörde
bestimmt wird, überprüft regelmäßig, ob die Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 1 bei den im jeweiligen Land
niedergelassenen Untersuchungsstellen erfüllt sind.

§ 16 Besondere Anzeige- und Handlungspflichten

(1) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben dem Gesundheitsamt
unverzüglich anzuzeigen,
1.   wenn die in § 5 Absatz 2 und 3 oder § 6 Absatz 2 in Verbindung mit den Anlagen 1 und 2 festgelegten

Grenzwerte überschritten worden sind oder der in § 7 in Verbindung mit Anlage 3 Teil II festgelegte
technische Maßnahmenwert erreicht oder überschritten worden ist,
 

2.   wenn die Anforderungen des § 5 Absatz 1 oder des § 6 Absatz 1 nicht erfüllt oder die Grenzwerte oder
Anforderungen des § 7 in Verbindung mit Anlage 3 nicht eingehalten sind,
 

3.   wenn Grenzwerte oder Mindestanforderungen für Parameter nicht eingehalten werden, für die das
Gesundheitsamt eine Untersuchung nach § 20 Absatz 1 Nummer 4 angeordnet hat, oder
 

4.   wenn die nach § 9 Absatz 5, 6 und 9 geduldeten oder nach § 10 Absatz 1, 2, 5, 6 und 9 zugelassenen
Höchstwerte für die betreffenden Parameter überschritten werden.
 

Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben dem Gesundheitsamt
ferner grobsinnlich wahrnehmbare Veränderungen des Trinkwassers sowie außergewöhnliche Vorkommnisse
in der Umgebung des Wasservorkommens oder an einer Wasserversorgungsanlage, die Auswirkungen auf die
Beschaffenheit des Trinkwassers haben können, unverzüglich anzuzeigen. Der Unternehmer und der sonstige
Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a, b oder Buchstabe c haben es dem
Gesundheitsamt unverzüglich anzuzeigen, wenn ihnen Belastungen des Rohwassers bekannt werden, die zu
einer Überschreitung der Grenzwerte im Trinkwasser führen können. Im Fall der Nichteinhaltung von Grenzwerten
oder Anforderungen sowie des Erreichens oder der Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes gilt
die Abgabe des Trinkwassers vom Zeitpunkt der Anzeige bis zur Entscheidung des Gesundheitsamtes nach
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den §§ 9 und 10 über die zu treffenden Maßnahmen als erlaubt, wenn nicht nach § 9 Absatz 3 Satz 2 die
Wasserversorgung sofort zu unterbrechen ist. Um den Verpflichtungen aus den Sätzen 1 bis 3 nachkommen zu
können, stellen der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage vertraglich sicher,
dass die von ihnen beauftragte Untersuchungsstelle sie unverzüglich über festgestellte Abweichungen von
den in den §§ 5 bis 7 festgelegten Grenzwerten oder Anforderungen sowie von einem Erreichen oder einer
Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes in Kenntnis zu setzen hat.

(2) Bei Feststellungen nach Absatz 1 Satz 1 oder bei bekannt gewordenen Veränderungen nach Absatz 1 Satz
2 und 3 sind der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer
2 Buchstabe a, b, c oder, sofern Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit
abgegeben wird, nach Buchstabe d verpflichtet, unverzüglich Untersuchungen zur Aufklärung der Ursache und
Sofortmaßnahmen zur Abhilfe durchzuführen oder durchführen zu lassen. § 9 Absatz 9 bleibt unberührt.

(3) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe
c, d, e oder Buchstabe f haben in den Fällen, in denen ihnen die Feststellung von Tatsachen bekannt wird, nach
welchen das Trinkwasser in der Trinkwasser-Installation in einer Weise verändert ist, dass es den Anforderungen
der §§ 5 bis 7 nicht entspricht, erforderlichenfalls unverzüglich Untersuchungen zur Aufklärung der Ursache
und erforderlichenfalls Maßnahmen zur Abhilfe durchzuführen oder durchführen zu lassen und darüber das
Gesundheitsamt unverzüglich zu unterrichten.

(4) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a
und b, oder, sofern Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit abgegeben wird, nach
Buchstabe d und e oder Buchstabe f haben die verwendeten Aufbereitungsstoffe nach § 11 Absatz 1 Satz 1 und
ihre Konzentrationen im Trinkwasser schriftlich oder auf Datenträgern mindestens wöchentlich aufzuzeichnen
oder aufzeichnen zu lassen. Die Aufzeichnungen sind vom Zeitpunkt der Verwendung der Stoffe an sechs Monate
lang für die Anschlussnehmer und Verbraucher während der üblichen Geschäftszeiten zugänglich zu halten oder
auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Sofern das Trinkwasser an Anschlussnehmer oder Verbraucher abgegeben
wird, haben der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer
2 Buchstabe a, b, d, e oder Buchstabe f ferner bei Beginn der Zugabe eines Aufbereitungsstoffes nach § 11
Absatz 1 Satz 1 diesen und seine Konzentration im Trinkwasser unverzüglich den betroffenen Anschlussnehmern
und Verbrauchern unmittelbar schriftlich bekannt zu geben. Darüber hinaus sind alle verwendeten
Aufbereitungsstoffe regelmäßig einmal jährlich den betroffenen Anschlussnehmern und Verbrauchern unmittelbar
schriftlich bekannt zu geben. Für Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a und b kann die
Bekanntmachung in den örtlichen Tageszeitungen erfolgen. Im Fall von Wasserversorgungsanlagen nach § 3
Nummer 2 Buchstabe e, die im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit betrieben werden, kann
die Bekanntmachung durch Aushang an geeigneter Stelle erfolgen.

(5) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe
a oder Buchstabe b haben einen Maßnahmeplan nach Satz 2 aufzustellen, der die örtlichen Gegebenheiten der
Wasserversorgung berücksichtigt. Dieser Maßnahmeplan muss Angaben darüber enthalten,
1.   wie in den Fällen, in denen nach § 9 Absatz 3 Satz 2 die Wasserversorgung sofort zu unterbrechen ist, die

Umstellung auf eine andere Wasserversorgung zu erfolgen hat und
 

2.   welche Stellen im Falle einer festgestellten Abweichung zu informieren sind und wer zur Übermittlung dieser
Information verpflichtet ist.
 

Der Maßnahmeplan muss spätestens zur Inbetriebnahme vorliegen, ist bei wesentlichen Änderungen zu
aktualisieren und bedarf der Zustimmung des zuständigen Gesundheitsamtes. Die zuständige oberste
Landesbehörde oder eine andere auf Grund Landesrechts zuständige Stelle kann bestimmen, dass für die
Maßnahmepläne einheitliche Vordrucke zu verwenden oder einheitliche EDV-Verfahren anzuwenden sind.

(6) Besondere Anzeige- und Handlungspflichten in Anlage 3 Teil I laufende Nummer 2, 10, 11 und 18 bleiben
unberührt.

§ 17 Anforderungen an Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung oder Verteilung von
Trinkwasser

(1) Für die Neuerrichtung oder die Instandhaltung von Anlagen für die Gewinnung, die Aufbereitung oder
die Verteilung von Trinkwasser dürfen nur Werkstoffe und Materialien verwendet werden, die in Kontakt mit
Wasser Stoffe nicht in solchen Konzentrationen abgeben, die höher als nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik unvermeidbar sind. Weiterhin dürfen Werkstoffe und Materialien den nach dieser Verordnung
vorgesehenen Schutz der menschlichen Gesundheit nicht unmittelbar oder mittelbar mindern oder den Geruch
oder den Geschmack des Wassers verändern. Bei der Planung, dem Bau und Betrieb der in Satz 1 genannten
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Anlagen sind mindestens die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Dies kann für die dabei
betroffenen Verfahren und Produkte insbesondere sichergestellt werden, indem durch einen akkreditierten
Branchenzertifizierer zertifizierte Verfahren und Produkte eingesetzt werden.

(2) Wasserversorgungsanlagen, aus denen Trinkwasser abgegeben wird, dürfen nicht ohne eine den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechende Sicherungseinrichtung mit Wasser führenden Teilen verbunden
werden, in denen sich Wasser befindet oder fortgeleitet wird, das nicht für den menschlichen Gebrauch im Sinne
des § 3 Nummer 1 bestimmt ist. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage
nach § 3 Nummer 2 haben die Leitungen unterschiedlicher Versorgungssysteme beim Einbau dauerhaft farblich
unterschiedlich zu kennzeichnen oder kennzeichnen zu lassen. Sie haben Entnahmestellen von Wasser, das nicht
für den menschlichen Gebrauch nach § 3 Nummer 1 bestimmt ist, bei der Errichtung dauerhaft als solche zu
kennzeichnen oder kennzeichnen zu lassen und erforderlichenfalls gegen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch
zu sichern.

5. Abschnitt
Überwachung
§ 18 Überwachung durch das Gesundheitsamt

(1) Das Gesundheitsamt überwacht die Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a, b und
c und, sofern die Trinkwasserbereitstellung im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit erfolgt,
nach Buchstabe d sowie die Wasserversorgungsanlagen nach Buchstabe e, sofern die Trinkwasserbereitstellung
im Rahmen einer öffentlichen Tätigkeit erfolgt, und die Wasserversorgungsanlagen nach Buchstabe f
hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen der Verordnung durch entsprechende Prüfungen. Dies
gilt für Wasserversorgungsanlagen, aus denen Trinkwasser für Zwecke nach § 3 Nummer 1 Buchstabe b
entnommen wird, nur dann, wenn die zuständige Behörde keine Ausnahme zugelassen hat. Die zuständige
Behörde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie davon überzeugt ist, dass die Qualität des verwendeten
Wassers die Genusstauglichkeit des Enderzeugnisses nicht beinträchtigen kann. Wasserversorgungsanlagen
nach § 3 Nummer 2 Buchstabe d und e, sofern die Trinkwasserbereitstellung nicht im Rahmen einer
gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit erfolgt, sowie Wasserversorgungsanlagen nach Buchstabe e, sofern die
Trinkwasserbereitstellung nur im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit erfolgt, oder andere Anlagen nach § 13
Absatz 4 können in die Überwachung einbezogen werden, sofern dies unter Berücksichtigung von Einzelfällen
zum Schutz der menschlichen Gesundheit oder zur Sicherstellung einer einwandfreien Beschaffenheit des
Trinkwassers erforderlich ist.

(2) Soweit es im Rahmen der Überwachung nach Absatz 1 erforderlich ist, sind Personen, die die Überwachung
durchführen, befugt,
1.   die Grundstücke, Räume und Einrichtungen sowie Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge, in denen sich

Wasserversorgungsanlagen befinden, während der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeit zu betreten,
 

2.   Proben nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu entnehmen, die Betriebsbücher und
sonstigen Unterlagen einschließlich elektronischer Datenträger einzusehen und hieraus Abschriften, Auszüge
oder Kopien anzufertigen,
 

3.   vom Unternehmer und vom sonstigen Inhaber einer Wasserversorgungsanlage alle erforderlichen Auskünfte
zu verlangen, insbesondere über den Betrieb und den Betriebsablauf einschließlich dessen Kontrolle,
 

4.   zur Verhütung drohender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung die in Nummer 1 bezeichneten
Grundstücke, Räume und Einrichtungen und Fahrzeuge auch außerhalb der dort genannten Zeiten und
auch dann, wenn sie zugleich Wohnzwecken dienen, zu betreten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.
 

Zu den Unterlagen nach Nummer 2 gehören insbesondere die Protokolle über die Untersuchungen nach den §§
14 und 20, die dem neuesten Stand entsprechenden technischen Pläne der Wasserversorgungsanlage sowie
Unterlagen über die dazugehörigen Schutzzonen oder, soweit solche nicht festgesetzt sind, der Umgebung der
Wasserfassungsanlage, soweit sie für die Wassergewinnung von Bedeutung sind.

(3) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage sowie der sonstige Inhaber der
tatsächlichen Gewalt über die in Absatz 2 Nummer 1 und 4 bezeichneten Grundstücke, Räume, Einrichtungen
und Fahrzeuge sind verpflichtet,
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1.   die die Überwachung durchführenden Personen bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu unterstützen,
insbesondere ihnen auf Verlangen die Räume, Einrichtungen und Geräte zu bezeichnen, den Zugang zu
diesen Räumen zu ermöglichen, Behältnisse zu öffnen und die Entnahme von Proben zu ermöglichen,
 

2.   die verlangten Auskünfte zu erteilen.
 

(4) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn
selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
aussetzen würde.

§ 19 Umfang der Überwachung

(1) Im Rahmen der Überwachung nach § 18 hat das Gesundheitsamt die Erfüllung der Pflichten zu prüfen, die
dem Unternehmer und dem sonstigen Inhaber einer Wasserversorgungsanlage auf Grund dieser Verordnung
obliegen. Die Prüfungen umfassen auch die Besichtigungen der Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer
2 Buchstabe a, b und c einschließlich der dazugehörigen Schutzzonen, oder, wenn solche nicht festgesetzt
sind, der Umgebung der Wasserfassungsanlage, soweit sie für die Wassergewinnung von Bedeutung ist,
sowie die Entnahme und Untersuchung von Wasserproben. Die Notwendigkeit für Besichtigungen von
Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe d, e und f legt das zuständige Gesundheitsamt
fest. § 9 Absatz 8 bleibt unberührt. Für den Untersuchungsumfang gilt § 14, für das Untersuchungsverfahren §
15 Absatz 1 und 2, für die Aufzeichnung der Untersuchungsergebnisse § 15 Absatz 3 Satz 1 bis 3 und für die
Untersuchungsstelle § 15 Absatz 4 Satz 1 entsprechend. Für die Häufigkeit der Überwachung gilt Absatz 5.

(2) Das Gesundheitsamt legt für jedes Wasserversorgungsgebiet einen Probennahmeplan fest, der die Erfüllung
der Berichtspflichten gemäß § 21 sicherstellt. Der Probennahmeplan berücksichtigt
1.   die in Anlage 4 festgelegte Häufigkeit von Analysen,

 

2.   den Untersuchungsumfang für routinemäßige und umfassende Untersuchungen und
 

3.   den Untersuchungszeitpunkt und die Probennahmestelle.
 

Die Proben sind grundsätzlich an der Stelle der Einhaltung nach § 8 zu nehmen, um sicherzustellen, dass das
Trinkwasser die Anforderungen der Verordnung erfüllt. Bei einem Verteilungsnetz können jedoch für bestimmte
Parameter alternativ Proben innerhalb des Wasserversorgungsgebietes oder in den Aufbereitungsanlagen
entnommen werden, wenn keine nachteiligen Veränderungen des Trinkwassers im Verteilungssystem
bezüglich des untersuchten Parameters zu erwarten sind. Die Proben sollten so entnommen werden,
dass sie für die Qualität des im Laufe des gesamten Jahres gelieferten oder entnommenen Trinkwassers
repräsentativ sind. Saisonale Besonderheiten sind zu berücksichtigen. In den Probennahmeplan können alle
Wasserversorgungsanlagen einbezogen werden, deren Trinkwasser für das betreffende Wasserversorgungsgebiet
repräsentativ ist. Gegebenenfalls hat das Gesundheitsamt ergänzende Untersuchungen vorzunehmen oder
vornehmen zu lassen. Die zuständige oberste Landesbehörde oder eine andere auf Grund Landesrechts
zuständige Stelle kann bestimmen, dass für die Probennahmepläne des Gesundheitsamtes einheitliche Vordrucke
zu verwenden oder einheitliche EDV-Verfahren anzuwenden sind.

(3) Soweit das Gesundheitsamt die Entnahme oder Untersuchung von Wasserproben nach den Absätzen 1
und 2 nicht selbst durchführt, beauftragt es hierfür eine vom Wasserversorgungsunternehmen unabhängige
Untersuchungsstelle, die nicht bereits die Betreiberuntersuchung durchgeführt hat und welche die
Anforderungen des § 15 Absatz 4 Satz 1 erfüllt. Die zuständige oberste Landesbehörde kann bestimmen, ob
und welche über Satz 1 hinausgehenden Anforderungen das Gesundheitsamt für die Auftragsvergabe einer
Überwachungsuntersuchung zu prüfen hat. Die Kosten für die Entnahme und Untersuchung von Wasserproben
nach Satz 1 tragen der Unternehmer und der sonstige Inhaber der Wasserversorgungsanlage.

(4) Die Ergebnisse der Überwachung sind in einer Niederschrift festzuhalten. Die zuständige oberste
Landesbehörde oder eine andere auf Grund Landesrechts zuständige Stelle kann bestimmen, dass für die
Niederschriften einheitliche Vordrucke zu verwenden oder einheitliche EDV-Verfahren anzuwenden sind. Eine
Ausfertigung der Niederschrift ist dem Unternehmer oder dem sonstigen Inhaber der Wasserversorgungsanlage
zu übermitteln. Das Gesundheitsamt hat die Niederschrift zehn Jahre aufzubewahren.

(5) Die Überwachungsmaßnahmen nach Absatz 1 sind für Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2
Buchstabe a und b mindestens einmal jährlich vorzunehmen; wenn die Überwachung während eines Zeitraums
von vier Jahren zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt hat, kann das Gesundheitsamt die Überwachung
in größeren Zeitabständen, mindestens aber einmal in drei Jahren, durchführen. Die Überwachungshäufigkeit



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 15 von 29 -

für Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe c wird vom Gesundheitsamt festgelegt. Der
Zeitraum zwischen den Überwachungen darf drei Jahre nicht überschreiten. Wasserversorgungsanlagen nach § 3
Nummer 2 Buchstabe d, die im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit betrieben werden, sollen
mindestens einmal innerhalb von drei Jahren überwacht werden. Bei Wasserversorgungsanlagen an Bord von
Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen, die nicht im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit betrieben
werden, bestimmt das Gesundheitsamt, ob und in welchen Zeitabständen es die Maßnahmen durchführt.
Wassertransport-Fahrzeuge sollen mindestens viermal im Jahr überwacht werden.

(6) Die Überwachungsmaßnahmen sollen vorher nicht angekündigt werden.

(7) Bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe e, aus denen Trinkwasser im Rahmen
einer öffentlichen Tätigkeit bereitgestellt wird, bei Wasserversorgungsanlagen nach Buchstabe d, aus
denen Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit bereitgestellt wird, sowie bei
Wasserversorgungsanlagen nach Buchstabe f hat das Gesundheitsamt im Rahmen der Überwachung mindestens
diejenigen Parameter zu untersuchen oder untersuchen zu lassen, von denen anzunehmen ist, dass sie sich
in der Trinkwasser-Installation nachteilig verändern können. Zur Durchführung richtet das Gesundheitsamt ein
Überwachungsprogramm auf der Grundlage geeigneter stichprobenartiger Kontrollen ein.

§ 20 Anordnungen des Gesundheitsamtes

(1) Wenn es unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles zum Schutz der menschlichen Gesundheit
oder zur Sicherstellung einer einwandfreien Beschaffenheit des Trinkwassers erforderlich ist, kann das
Gesundheitsamt anordnen, dass der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage
1.   die zu untersuchenden Proben von einer bestimmten Untersuchungsstelle an bestimmten

Probennahmestellen nach bestimmten technischen Vorgaben zur Durchführung und zu bestimmten Zeiten zu
entnehmen oder entnehmen zu lassen haben,
 

2.   bestimmte Untersuchungen nach einem bestimmten Untersuchungsverfahren und außerhalb der
regelmäßigen Untersuchungen sofort durchzuführen oder durchführen zu lassen haben,
 

3.   die Untersuchungen nach § 14
a)   in kürzeren als den in dieser Vorschrift genannten Abständen,

 

b)   an einer größeren Anzahl von Proben
 

durchzuführen oder durchführen zu lassen haben,
 

4.   die Untersuchungen auszudehnen oder ausdehnen zu lassen haben zur Feststellung,
a)   ob andere als die nach den Anlagen 1 und 3 untersuchten Mikroorganismen in Konzentrationen im

Trinkwasser enthalten sind,
 

b)   ob andere als die nach den Anlagen 2 und 3 untersuchten Parameter in Konzentrationen enthalten sind,
 

die eine Schädigung der menschlichen Gesundheit besorgen lassen,
 

5.   Maßnahmen zu treffen haben, die erforderlich sind, um eine Verunreinigung zu beseitigen, auf die die
Überschreitung der nach § 5 Absatz 2 und § 6 Absatz 2 in Verbindung mit den Anlagen 1 und 2 festgesetzten
Grenzwerte, die Nichteinhaltung der nach § 7 in Verbindung mit Anlage 3 und § 11 Absatz 1 Satz 1
festgelegten Grenzwerte und Anforderungen oder ein anderer Umstand hindeutet und um künftigen
Verunreinigungen vorzubeugen.
 

(2) Wird aus einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a oder Buchstabe b Trinkwasser
an eine andere Wasserversorgungsanlage nach Buchstabe a oder Buchstabe b abgegeben, so kann
das Gesundheitsamt regeln, welcher Unternehmer und sonstige Inhaber die Untersuchungen nach § 14
durchzuführen oder durchführen zu lassen hat.

§ 21 Information der Verbraucher und Berichtspflichten

(1) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe
a oder Buchstabe b und, sofern die Anlage im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit betrieben
wird, nach Buchstabe d oder Buchstabe e haben den betroffenen Verbrauchern mindestens jährlich geeignetes
und aktuelles Informationsmaterial über die Qualität des bereitgestellten Trinkwassers auf der Grundlage der
Untersuchungsergebnisse nach § 14 und gegebenenfalls nach § 19 Absatz 7 und § 20 zu übermitteln. Dazu
gehören auch Angaben über die Aufbereitungsstoffe, die bei der Aufbereitung und Verteilung verwendet werden,
sowie Angaben, die für die Auswahl geeigneter Materialien für die Trinkwasser-Installation nach den allgemein
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anerkannten Regeln der Technik erforderlich sind. Ab dem 1. Dezember 2013 haben der Unternehmer und
der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a und b oder, sofern
die Anlage im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit betrieben wird, nach Buchstabe e die
betroffenen Verbraucher zu informieren, wenn Leitungen aus dem Werkstoff Blei in der von ihnen betriebenen
Anlage vorhanden sind, sobald sie hiervon Kenntnis erlangen. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe f und, sofern die Anlage im Rahmen einer gewerblichen
oder öffentlichen Tätigkeit betrieben wird, nach Buchstabe d und e, haben die ihnen nach Satz 1 zugegangenen
Informationen unverzüglich allen betroffenen Verbrauchern schriftlich oder durch Aushang bekannt zu machen.

(2) Das Gesundheitsamt übermittelt der zuständigen obersten Landesbehörde oder der von dieser benannten
Stelle jeweils bis zum 15. März die über die Qualität des Trinkwassers erforderlichen Angaben für das
vorangegangene Kalenderjahr unter Beachtung des § 19 für Wasserversorgungsgebiete, in denen pro Tag
mindestens 10 Kubikmeter Trinkwasser abgegeben werden oder in denen mindestens 50 Personen versorgt
werden. Die zuständige oberste Landesbehörde kann bestimmen, dass die Angaben auf Datenträgern oder auf
anderem elektronischen Weg übermittelt werden und dass die übermittelten Daten mit der von ihr bestimmten
Schnittstelle kompatibel sind. Die zuständige oberste Landesbehörde oder eine von ihr benannte Stelle leitet
ihren Bericht bis zum 15. April desselben Jahres dem Bundesministerium für Gesundheit oder einer von diesem
benannten Stelle zu. Der Bericht hat dem von der Europäischen Kommission nach Artikel 13 Absatz 4 der
Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen
Gebrauch (ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 32) festgelegten Format und den dort genannten Mindestinformationen
in der vom Bundesministerium für Gesundheit nach Beteiligung der Länder mitgeteilten Form zu entsprechen.
Darüber hinausgehende Formatvorgaben durch das Bundesministerium für Gesundheit, insbesondere für
einheitliche EDV-Verfahren, bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.

6. Abschnitt
Sondervorschriften
§ 22 Vollzug im Bereich der Bundeswehr

Der Vollzug dieser Verordnung obliegt im Bereich der Bundeswehr sowie im Bereich der auf Grund
völkerrechtlicher Verträge in der Bundesrepublik stationierten Truppen den zuständigen Stellen der Bundeswehr.

§ 23 Vollzug im Bereich der Eisenbahnen des Bundes

Der Vollzug dieser Verordnung obliegt im Bereich der Eisenbahnen des Bundes für Wasserversorgungsanlagen
in Schienenfahrzeugen sowie für Anlagen zur Befüllung von Schienenfahrzeugen dem Eisenbahn-Bundesamt. Es
nimmt in seinem Zuständigkeitsbereich die Aufgaben und Befugnisse des Gesundheitsamtes, der zuständigen
Behörde und der zuständigen obersten Landesbehörde wahr. Es ist in seinem Zuständigkeitsbereich auch
zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353) geändert worden ist.

7. Abschnitt
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
§ 24 Straftaten

(1) Nach § 75 Absatz 2 und 4 des Infektionsschutzgesetzes wird bestraft, wer als Unternehmer oder als sonstiger
Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a, b oder, sofern die Abgabe im Rahmen
einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit erfolgt, einer Wasserversorgungsanlage nach Buchstabe d oder
Buchstabe e oder einer Wasserversorgungsanlage nach Buchstabe f vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4
Absatz 2 oder § 11 Absatz 7 Satz 2 Wasser als Trinkwasser abgibt oder anderen zur Verfügung stellt.

(2) Wer durch eine in § 25 bezeichnete vorsätzliche Handlung eine in § 6 Absatz 1 Nummer 1 des
Infektionsschutzgesetzes genannte Krankheit oder einen in § 7 des Infektionsschutzgesetzes genannten
Krankheitserreger verbreitet, ist nach § 74 des Infektionsschutzgesetzes strafbar.

§ 25 Ordnungswidrigkeiten
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Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1 Nummer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig
1.   entgegen § 5 Absatz 5 Satz 2 eine hinreichende Desinfektionskapazität nicht vorhält,

 

2.   einer vollziehbaren Anordnung nach § 9 Absatz 1 Satz 4, Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 7 Satz 1 Nummer 1
oder § 20 Absatz 1 zuwiderhandelt,
 

3.   entgegen § 13 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 4 Satz 2, entgegen § 13 Absatz 4 Satz 1 und
Absatz 5 oder § 16 Absatz 1 Satz 1, 2 oder Satz 3 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erstattet,
 

4.   entgegen § 14 Absatz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Untersuchung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht in der vorgeschriebenen Weise durchführt und nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der
vorgeschriebenen Weise durchführen lässt,
 

5.   entgegen § 15 Absatz 3 Satz 1 das Untersuchungsergebnis nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in
der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig aufzeichnet,
 

6.   entgegen § 15 Absatz 3 Satz 4 eine Kopie nicht oder nicht rechtzeitig übersendet oder das Original oder
eine dort genannte Ausfertigung nicht oder nicht mindestens zehn Jahre verfügbar hält,
 

7.   entgegen § 15 Absatz 4 Satz 1 eine Untersuchung durchführt,
 

8.   entgegen § 16 Absatz 2 Satz 1 eine Untersuchung oder eine Sofortmaßnahme nicht oder nicht rechtzeitig
durchführt und nicht oder nicht rechtzeitig durchführen lässt,
 

8a.   entgegen § 16 Absatz 3 das Gesundheitsamt nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
unterrichtet,
 

9.   entgegen § 16 Absatz 4 Satz 1 oder 2 eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in
der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht oder nicht oder nicht mindestens sechs Monate
zugänglich hält,
 

10.   entgegen § 16 Absatz 4 Satz 3 einen Aufbereitungsstoff oder dessen Konzentration im Trinkwasser nicht,
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig bekannt gibt,
 

11.   entgegen § 16 Absatz 5 Satz 1 einen Maßnahmeplan nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig aufstellt,
 

11a.   entgegen § 17 Absatz 1 eine dort genannte Anlage errichtet, betreibt, unterhält oder stilllegt,
 

12.   entgegen § 17 Absatz 2 Satz 1 eine Wasserversorgungsanlage mit einem dort genannten Wasser
führenden Teil verbindet,
 

13.   entgegen § 17 Absatz 2 Satz 2 oder 3 eine Leitung oder eine Entnahmestelle nicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitig kennzeichnet,
 

14.   entgegen § 18 Absatz 3 eine Person nicht unterstützt oder eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,
 

15.   entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1 Informationsmaterial nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig übermittelt,
 

16.   entgegen § 21 Absatz 1 Satz 3 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig informiert oder
 

17.   entgegen § 21 Absatz 1 Satz 4 eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
bekannt macht.
 

Anlage 1 (zu § 5 Absatz 2 und 3)
Mikrobiologische Parameter

(Fundstelle: BGBl. I 2011, 2384)
Te i l  I

 
 

Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
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Laufende Nummer Parameter Grenzwert
1 Escherichia coli (E. coli) 0/100 ml
2 Enterokokken 0/100 ml

 
 

Te i l  I I
 
 

Anforderungen an Trinkwasser,
das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist

 
 
Laufende Nummer Parameter Grenzwert

1 Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml
2 Enterokokken 0/250 ml
3 Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml

Anlage 2 (zu § 6 Absatz 2)
Chemische Parameter

(Fundstelle: BGBl. I 2011, 2385 - 2387)
 

Teil I
 

Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz
einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht

 
 

Laufende
Nummer Parameter Grenzwert

mg/l Bemerkungen

 1 Acrylamid 0,00010 Der Grenzwert bezieht sich auf die
Restmonomerkonzentration im Trinkwasser, berechnet
auf Grund der maximalen Freisetzung nach den
Spezifikationen des entsprechenden Polymers und
der angewandten Polymerdosis. Der Nachweis der
Einhaltung des Grenzwertes kann auch durch die
Analyse des Trinkwassers erbracht werden. Die
Anforderungen nach § 11 bleiben unberührt

 2 Benzol 0,0010
 3 Bor 1,0
 4 Bromat 0,010
 5 Chrom 0,050
 6 Cyanid 0,050
 7 1,2-Dichlorethan 0,0030
 8 Fluorid 1,5
 9 Nitrat 50 Die Summe der Beträge aus Nitratkonzentration in mg/

l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt
durch 3 darf nicht größer als 1 sein

10 Pflanzenschutzmittel-
Wirkstoffe und
Biozidprodukt-Wirkstoffe

0,00010 Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-
Wirkstoffe bedeuten: organische Insektizide,
organische Herbizide, organische Fungizide,
organische Nematizide, organische Akarizide,
organische Algizide, organische Rodentizide,
organische Schleimbekämpfungsmittel, verwandte
Produkte (u. a. Wachstumsregulatoren) und
die relevanten Metaboliten, Abbau- und
Reaktionsprodukte. Es brauchen nur solche
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Laufende
Nummer Parameter Grenzwert

mg/l Bemerkungen

Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-
Wirkstoffe überwacht zu werden, deren Vorhandensein
im betreffenden Wassereinzugsgebiet wahrscheinlich
ist. Der Grenzwert gilt jeweils für die einzelnen
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-
Wirkstoffe. Für Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und
Heptachlorepoxid gilt der Grenzwert von 0,000030 mg/
l

11 Pflanzenschutzmittel-
Wirkstoffe und
Biozidprodukt-Wirkstoffe
insgesamt

0,00050 Der Parameter bezeichnet die Summe der bei dem
Kontrollverfahren nachgewiesenen und mengenmäßig
bestimmten einzelnen Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe
und Biozidprodukt-Wirkstoffe. Siehe Anmerkung 1

12 Quecksilber 0,0010
13 Selen 0,010
14 Tetrachlorethen und

Trichlorethen
0,010 Summe der nachgewiesenen und mengenmäßig

bestimmten Einzelstoffe. Siehe Anmerkung 1
15 Uran 0,010

 
 

Teil II
 

Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz
einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann

 
 

Laufende
Nummer Parameter Grenzwert

mg/l Bemerkungen

 1 Antimon 0,0050
 2 Arsen 0,010
 3 Benzo-(a)-pyren 0,000010
 4 Blei 0,010 Grundlage ist eine für die durchschnittliche

wöchentliche Trinkwasseraufnahme durch Verbraucher
repräsentative Probe. Die zuständigen Behörden
stellen sicher, dass alle geeigneten Maßnahmen
getroffen werden, um die Bleikonzentration in
Trinkwasser so weit wie möglich zu reduzieren.
Maßnahmen zur Erreichung dieses Grenzwertes sind
schrittweise und vorrangig dort durchzuführen, wo die
Bleikonzentration in Trinkwasser am höchsten ist

 5 Cadmium 0,0030 Einschließlich der bei Stagnation von Trinkwasser in
Rohren aufgenommenen Cadmiumverbindungen

 6 Epichlorhydrin 0,00010 Der Grenzwert bezieht sich auf die
Restmonomerkonzentration im Trinkwasser, berechnet
auf Grund der maximalen Freisetzung nach den
Spezifikationen des entsprechenden Polymers und
der angewandten Polymerdosis. Der Nachweis der
Einhaltung des Grenzwertes kann auch durch die
Analyse des Trinkwassers erbracht werden

 7 Kupfer 2,0 Grundlage ist eine für die durchschnittliche
wöchentliche Trinkwasseraufnahme durch Verbraucher
repräsentative Probe. Auf eine Untersuchung im
Rahmen der Überwachung nach § 19 Absatz 7 kann
in der Regel verzichtet werden, wenn der pH-Wert im
Wasserversorgungsgebiet größer oder gleich 7,8 ist
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Laufende
Nummer Parameter Grenzwert

mg/l Bemerkungen

 8 Nickel 0,020 Grundlage ist eine für die durchschnittliche
wöchentliche Trinkwasseraufnahme durch Verbraucher
repräsentative Probe

 9 Nitrit 0,50 Die Summe der Beträge aus Nitratkonzentration in mg/
l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt
durch 3 darf nicht größer als 1 sein. Am Ausgang des
Wasserwerks darf der Wert von 0,10 mg/l für Nitrit nicht
überschritten werden

10 Polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe

0,00010 Summe der nachgewiesenen und mengenmäßig
bestimmten nachfolgenden Stoffe: Benzo-(b)-
fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen, Benzo-(ghi)-
perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren (Anmerkung 1)

11 Trihalogenmethane 0,050 Summe der am Zapfhahn des Verbrauchers
nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten
Reaktionsprodukte im Trinkwasser, die bei der
Desinfektion oder Oxidation des Wassers entstehen:
Trichlormethan (Chloroform), Bromdichlormethan,
Dibromchlormethan und Tribrommethan (Bromoform);
eine Untersuchung im Versorgungsnetz ist nicht
erforderlich, wenn am Ausgang des Wasserwerks
der Wert von 0,010 mg/l nicht überschritten
wird. Das Gesundheitsamt kann befristet höhere
Konzentrationen am Zapfhahn in der Trinkwasser-
Installation bis 0,1 mg/l zulassen, wenn dies
aus seuchenhygienischen Gründen als Folge von
Desinfektionsmaßnahmen erforderlich ist (Anmerkung
1)

12 Vinylchlorid 0,00050 Der Grenzwert bezieht sich auf die
Restmonomerkonzentration im Trinkwasser, berechnet
auf Grund der maximalen Freisetzung nach den
Spezifikationen des entsprechenden Polymers und
der angewandten Polymerdosis. Der Nachweis der
Einhaltung des Grenzwertes kann auch durch die
Analyse des Trinkwassers erbracht werden

Anmerkung 1: Voraussetzung für die Summenbildung ist mindestens das jeweilige
Erreichen der Bestimmungsgrenze des analytischen Verfahrens.

Anlage 3 (zu § 7)
Indikatorparameter

(Fundstelle: BGBl. I 2011, 2388 - 2390)
Teil I

 
Allgemeine Indikatorparameter

 
 
Laufende
Nummer Parameter Einheit,

als
Grenzwert/

Anforderung Bemerkungen

1 Aluminium mg/l 0,200
2 Ammonium mg/l 0,50 Die Ursache einer plötzlichen oder

kontinuierlichen Erhöhung der üblicherweise
gemessenen Konzentration ist zu
untersuchen

3 Chlorid mg/l 250 Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken
(Anmerkung 1)

4 Clostridium
perfringens

Anzahl/100 ml 0 Dieser Parameter braucht nur bestimmt
zu werden, wenn das Rohwasser von
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Laufende
Nummer Parameter Einheit,

als
Grenzwert/

Anforderung Bemerkungen

(einschließlich Sporen) Oberflächenwasser stammt oder von
Oberflächenwasser beeinflusst wird. Wird
dieser Grenzwert nicht eingehalten,
veranlasst die zuständige Behörde
Nachforschungen im Versorgungssystem,
um sicherzustellen, dass keine Gefährdung
der menschlichen Gesundheit auf Grund
eines Auftretens krankheitserregender
Mikroorganismen, z. B. Cryptosporidium,
besteht. Über das Ergebnis dieser
Nachforschungen unterrichtet die zuständige
Behörde über die zuständige oberste
Landesbehörde das Bundesministerium für
Gesundheit

5 Coliforme Bakterien Anzahl/
100 ml

0 Für Trinkwasser, das zur Abgabe in
verschlossenen Behältnissen bestimmt ist,
gilt der Grenzwert 0/250 ml

6 Eisen mg/l 0,200
7 Färbung (spektraler

Absorptionskoeffizient
Hg 436 nm)

m-1 0,5 Bestimmung des spektralen
Absorptionskoeffizienten mit
Spektralphotometer oder Filterphotometer

8 Geruch TON 3 bei 23 °C Bei der routinemäßigen Untersuchung kann
alternativ eine qualitative Untersuchung
(Geruch gemäß Richtlinie 98/83/EG)
durchgeführt werden, mit dem Ziel, einen
für den Verbraucher annehmbaren Geruch
zu attestieren und anormale Veränderungen
auszuschließen. Es ist das Analysenverfahren
nach DIN EN 1622 anzuwenden

9 Geschmack   Für den
Verbraucher
annehmbar
und
ohne
anormale
Veränderung

Bei Verdacht auf eine mikrobielle
Kontamination kann auf eine
Geschmacksprobe verzichtet werden

10 Koloniezahl
bei 22 °C

  ohne
anormale
Veränderung

Bei der Anwendung des
Untersuchungsverfahrens nach Anlage 5
Teil I Buchstabe d Doppelbuchstabe
bb gelten folgende Grenzwerte: 100/ml
am Zapfhahn des Verbrauchers; 20/ml
unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung
im desinfizierten Trinkwasser; 1  000/ml bei
Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer
2 Buchstabe c sowie in Wasserspeichern
von Anlagen nach Buchstabe d. Der
Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage haben unabhängig
vom angewandten Verfahren einen
plötzlichen oder kontinuierlichen Anstieg
unverzüglich der zuständigen Behörde
zu melden. Das Untersuchungsverfahren
nach Anlage 5 Teil I Buchstabe d
Doppelbuchstabe bb darf nicht eingesetzt
werden für Trinkwasser, das zur Abgabe
in verschlossenen Behältnissen bestimmt
ist. Für Trinkwasser, das zur Abgabe in
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Laufende
Nummer Parameter Einheit,

als
Grenzwert/

Anforderung Bemerkungen

verschlossenen Behältnissen bestimmt ist,
gilt der Grenzwert 100/ml

11 Koloniezahl
bei 36 °C

  ohne
anormale
Veränderung

Bei der Anwendung des
Untersuchungsverfahrens nach Anlage 5
Teil I Buchstabe d, Doppelbuchstabe bb
gilt der Grenzwert von 100/ml. Der
Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage haben unabhängig
vom angewandten Verfahren einen
plötzlichen oder kontinuierlichen Anstieg
unverzüglich der zuständigen Behörde
zu melden. Das Untersuchungsverfahren
nach Anlage 5 Teil I Buchstabe d,
Doppelbuchstabe bb darf nicht eingesetzt
werden für Trinkwasser, das zur Abgabe
in verschlossenen Behältnissen bestimmt
ist. Für Trinkwasser, das zur Abgabe in
verschlossenen Behältnissen bestimmt ist,
gilt der Grenzwert 20/ml

12 Elektrische
Leitfähigkeit

µS/cm 2790 bei 25
°C

Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken
(Anmerkungen 1 und 2)

13 Mangan mg/l 0,050
14 Natrium mg/l 200
15 Organisch

gebundener
Kohlenstoff
(TOC)

  ohne
anormale
Veränderung

16 Oxidierbarkeit mg/l O2 5,0 Dieser Parameter braucht nicht bestimmt zu
werden, wenn der Parameter TOC analysiert
wird

17 Sulfat mg/l 250 Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken
(Anmerkung 1)

18 Trübung Nephelometrische
Trübungseinheiten
(NTU)

1,0 Der Grenzwert gilt als eingehalten,
wenn am Ausgang des Wasserwerks der
Grenzwert nicht überschritten wird. Der
Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer
2 Buchstabe a oder Buchstabe b haben einen
plötzlichen oder kontinuierlichen Anstieg
unverzüglich der zuständigen Behörde zu
melden. Letzteres gilt auch für das
Verteilungsnetz

19 Wasserstoff-
ionen-
Konzentration

pH-Einheiten ≥ 6,5 und ≤
9,5

Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken
(Anmerkung 1). Für Trinkwasser, das zur
Abfüllung in verschließbare Behältnisse
vorgesehen ist, kann der Mindestwert auf 4,5
pH-Einheiten herabgesetzt werden. Ist dieses
Trinkwasser von Natur aus kohlensäurehaltig,
kann der Mindestwert niedriger sein

20 Calcitlösekapazität mg/l
CaCO3

5 Die Anforderung gilt für
Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer
2 Buchstabe a und b. Die Anforderung
gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am
Wasserwerksausgang ≥ 7,7 ist. Hinter der
Stelle der Mischung von Trinkwasser aus
zwei oder mehr Wasserwerken darf die
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Laufende
Nummer Parameter Einheit,

als
Grenzwert/

Anforderung Bemerkungen

Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den
Wert von 10 mg/l nicht überschreiten. Für
Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer
2 Buchstabe c wird empfohlen, sich nach
dieser Anforderung zu richten, wenn nicht
andere Maßnahmen zur Berücksichtigung der
Aggressivität des Trinkwassers gegenüber
Werkstoffen getroffen werden. Es ist das
Berechnungsverfahren 3 nach DIN 38404-10
anzuwenden

21 Tritium Bq/l 100 Anmerkungen 3 und 4
22 Gesamtrichtdosis mSv/Jahr 0,1 Anmerkungen 3 bis 5

Anmerkung 1: Die entsprechende Beurteilung, insbesondere zur Auswahl geeigneter
Materialien im Sinne von § 17 Absatz 1, erfolgt nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik.

Anmerkung 2: Messungen bei anderen Temperaturen sind erlaubt; in diesem Fall ist die Norm
EN 27888 zu berücksichtigen.

Anmerkung 3: Die Kontrollhäufigkeit, die Kontrollmethoden und die relevantesten
Überwachungsstandorte werden zu einem späteren Zeitpunkt gemäß dem
nach Artikel 12 der Trinkwasserrichtlinie festgesetzten Verfahren festgelegt.

Anmerkung 4: Die zuständige Behörde ist nicht verpflichtet, eine Überwachung von
Trinkwasser im Hinblick auf Tritium oder der Radioaktivität zur Festlegung
der Gesamtrichtdosis durchzuführen, wenn sie auf der Grundlage anderer
durchgeführter Überwachungen davon überzeugt ist, dass der Wert für Tritium
bzw. der berechnete Gesamtrichtwert deutlich unter dem Parameterwert liegt.
In diesem Fall teilt sie dem Bundesministerium für Gesundheit über die
zuständige oberste Landesbehörde oder eine von ihr benannte Stelle die
Gründe für ihren Beschluss und die Ergebnisse dieser anderen Überwachung
mit.

Anmerkung 5: Mit Ausnahme von Tritium, Kalium-40, Radon und Radonzerfallsprodukten.
 
 

Teil II
 

Spezielle Anforderungen an Trinkwasser in Anlagen der Trinkwasser-Installation
 
 

Parameter Technischer Maßnahmenwert
Legionella spec. 100/100 ml

Anlage 4 (zu den §§ 14 und 19)
Umfang und Häufigkeit von Untersuchungen

(Fundstelle: BGBl. I 2011, 2391 - 2393)
Te i l  I

 
 

U m f a n g  d e r  U n t e r s u c h u n g
 
 

a)   Routinemäßige Untersuchungen
Folgende Parameter sind routinemäßig zu untersuchen, wobei die Einzeluntersuchung entfallen kann bei
Parametern, für die laufend Messwerte bestimmt und aufgezeichnet werden:
Aluminium (Anmerkung 1)
Ammonium
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen) (Anmerkung 2)
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Coliforme Bakterien
Eisen (Anmerkung 1)
Elektrische Leitfähigkeit
Escherichia coli (E. coli)
Färbung
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22 °C und 36 °C
Pseudomonas aeruginosa (Anmerkung 3)
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration
Das Gesundheitsamt kann bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a die Anzahl der
Analysen für die routinemäßig zu untersuchenden Parameter verringern, wenn
1.   die Analysenergebnisse der in einem Zeitraum von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren

durchgeführten Untersuchungen konstant und erheblich besser als die in den Anlagen 1 bis 3
festgelegten Grenzwerte und Anforderungen sind und
 

2.   es davon ausgeht, dass keine Umstände zu erwarten sind, die sich nachteilig auf die Qualität des
Trinkwassers auswirken können.
 

Die Mindesthäufigkeit der Analysen darf nicht weniger als die Hälfte der in Anlage 4 Teil II genannten Anzahl
betragen.
Anmerkung 1: Nur erforderlich bei einer Zugabe gemäß § 11. In allen anderen Fällen

sind die Parameter in der Liste für die umfassenden Untersuchungen
enthalten.

Anmerkung 2: Nur erforderlich, wenn das Rohwasser von Oberflächenwasser stammt
oder von Oberflächenwasser beeinflusst wird.

Anmerkung 3: Nur erforderlich bei Trinkwasser, das zur Abfüllung in verschließbare
Behältnisse zum Zwecke der Abgabe bestimmt ist.

 

b)   Umfassende Untersuchungen
Alle gemäß den Anlagen 1 bis 3 festgelegten Parameter, die nicht unter den routinemäßigen
Untersuchungen aufgeführt sind, beziehungsweise in deren Umfang nicht untersucht werden müssen, sind
Gegenstand der umfassenden Untersuchungen. Dies gilt nicht, wenn die routinemäßigen Untersuchungen
bezüglich eines bestimmtes Parameters sich auf eine bestimmte Situation beschränken, wie z. B. die
Abfüllung von Trinkwasser in Behältnisse oder mikrobiologische Untersuchungen in bestimmten Teilen der
Trinkwasser-Installation, oder wenn die zuständigen Behörden für einen von ihnen festzulegenden Zeitraum
feststellen, dass das Vorhandensein eines Parameters in einem bestimmten Wasserversorgungsgebiet nicht
in Konzentrationen zu erwarten ist, die die Einhaltung des entsprechenden Grenzwertes gefährden könnten.
Satz 1 gilt nicht für die Parameter für Radioaktivität, die vorbehaltlich der Anmerkungen 3 bis 5 in Anlage 3
Teil I überwacht werden.
 

 
 

Te i l  I I
 
 

H ä u f i g k e i t  d e r  U n t e r s u c h u n g e n
 
 

a)   Mindesthäufigkeit der Analysen von Trinkwasser in einem Wasserversorgungsgebiet
Menge des in einem
Wasserversorgungs-

gebiet abgegebenen oder
produzierten Wassers
in Kubikmeter pro Tag

(Anmerkung 1)

Routinemäßige
Untersuchungen

 
Anzahl der Analysen pro Jahr

(Anmerkung 2)

Umfassende
Untersuchungen

 
Anzahl der Analysen pro Jahr

≤ 10 1 1
> 10 bis ≤ 1 000 4 1

> 1 000 bis ≤ 10 000 4
zuzüglich für die

1
zuzüglich jeweils 1
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Menge des in einem
Wasserversorgungs-

gebiet abgegebenen oder
produzierten Wassers
in Kubikmeter pro Tag

(Anmerkung 1)

Routinemäßige
Untersuchungen

 
Anzahl der Analysen pro Jahr

(Anmerkung 2)

Umfassende
Untersuchungen

 
Anzahl der Analysen pro Jahr
pro 3 300 Kubikmeter pro Tag

(Teilmengen als Rest
der Berechnung werden

auf 3 300 Kubikmeter aufgerundet)
> 10 000 bis ≤ 100 000 3

zuzüglich jeweils 1
pro 10 000 Kubikmeter pro Tag

(Teilmengen als Rest
der Berechnung werden
auf 10 000 Kubikmeter

aufgerundet)
> 100 000

über 1 000 Kubikmeter
pro Tag hinausgehende Menge

jeweils 3 pro weitere
1 000 Kubikmeter pro Tag

(Teilmengen als Rest
der Berechnung werden

auf 1 000 Kubikmeter aufgerundet) 10
zuzüglich jeweils 1

pro 25 000 Kubikmeter pro Tag
(Teilmengen als Rest

der Berechnung werden
auf 25 000 Kubikmeter

aufgerundet)
Anmerkung 1: Die Mengen werden als Mittelwerte über ein Kalenderjahr berechnet.
Anmerkung 2: Bei einer zeitweiligen, kurzfristigen Wasserversorgung (Ersatzversorgung)

durch Wassertransport-Fahrzeuge ist das darin bereitgestellte Wasser alle 48
Stunden zu untersuchen oder untersuchen zu lassen, wenn der betreffende
Wasserspeicher nicht innerhalb dieses Zeitraums gereinigt oder neu befüllt
worden ist.

 

b)   Untersuchung von Trinkwasser-Installationen nach § 14 Absatz 3
Der Parameter Legionella spec. ist mindestens einmal jährlich entsprechend den Vorgaben in § 14 Absatz 3
zu untersuchen. Für Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe d legt das Gesundheitsamt
die Häufigkeit fest.
Sind bei den jährlichen Untersuchungen auf Legionella spec. in drei aufeinanderfolgenden Jahren keine
Beanstandungen festgestellt worden, so kann das Gesundheitsamt auch längere Untersuchungsintervalle
festlegen, sofern die Anlage und Betriebsweise nicht verändert wurden und nachweislich den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Diese Verlängerung der Untersuchungsintervalle ist nicht
möglich in Bereichen, in denen sich Patienten mit höherem Risiko für Krankenhausinfektionen befinden (z.
B. Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren,
Dialyseeinrichtungen, Entbindungseinrichtungen).
Anzahl und Beschreibung der repräsentativen Probennahmestellen gemäß § 14 Absatz 3 Satz 1 richten sich
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Die Probennahme erfolgt nach DIN EN ISO 19458 wie
dort unter „Zweck b“ beschrieben. Die Menge des vor dem Befüllen des Probenbehälters abgelaufenen
Wassers darf 3 Liter nicht übersteigen.
 

c)   Mindesthäufigkeit der Analysen von Trinkwasser, das zur Abfüllung zum Zwecke der Abgabe in
verschlossenen Behältnissen bestimmt ist

Menge des Trinkwassers,
das zur Abfüllung zum Zwecke
der Abgabe in verschlossenen

Behältnissen bestimmt ist,
in Kubikmeter pro Tag

(Anmerkung 1)

Routinemäßige
Untersuchungen

 
 
 

Anzahl der Analysen pro Jahr

Umfassende
Untersuchungen

 
 
 

Anzahl der Analysen pro Jahr
≤ 10 1 1

> 10 bis ≤ 60 12 1
> 60 1 pro 5 Kubikmeter

(Teilmengen als Rest
der Berechnung werden

1 pro 100 Kubikmeter
(Teilmengen als Rest

der Berechnung werden
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Menge des Trinkwassers,
das zur Abfüllung zum Zwecke
der Abgabe in verschlossenen

Behältnissen bestimmt ist,
in Kubikmeter pro Tag

(Anmerkung 1)

Routinemäßige
Untersuchungen

 
 
 

Anzahl der Analysen pro Jahr

Umfassende
Untersuchungen

 
 
 

Anzahl der Analysen pro Jahr
auf 5 Kubikmeter aufgerundet) auf 100 Kubikmeter aufgerundet)

Anmerkung 1: Für die Berechnung der Mengen werden Durchschnittswerte – ermittelt
über ein Kalenderjahr – zugrunde gelegt.

 

Anlage 5 (zu § 15 Absatz 1, 2 und 4)
Spezifikationen für die Analyse der Parameter

(Fundstelle: BGBl. I 2011, 2394 - 2396)
Teil I

 
 

Parameter, für die mikrobiologische Analysenverfahren spezifiziert sind
 
 

Die nachstehenden Verfahrensgrundsätze für mikrobiologische Analysen haben Referenzfunktion, sofern ein
CEN/ISO-Verfahren angegeben ist; andernfalls dienen sie – bis zur etwaigen künftigen Annahme weiterer
internationaler CEN/ISO-Verfahren für diese Parameter – als Orientierungshilfe.
a)   Coliforme Bakterien und Escherichia coli (E. coli): DIN EN ISO 9308-1

 

b)   Enterokokken: DIN EN ISO 7899-2
 

c)   Pseudomonas aeruginosa: DIN EN ISO 16266
 

d)   Bestimmung kultivierbarer Mikroorganismen – Koloniezahl bei 22 °C und 36 °C:
aa)   Verfahren nach DIN EN ISO 6222

 

bb)   Als Koloniezahl wird die Zahl der mit 6- bis 8-facher Lupenvergrößerung sichtbaren Kolonien
definiert, die sich aus den in 1 Milliliter des zu untersuchenden Wassers befindlichen Bakterien
in Plattengusskulturen mit nährstoffreichen, peptonhaltigen Nährboden (1 % Fleischextrakt, 1 %
Pepton) bei einer Bebrütungstemperatur von (20 ± 2) °C und (36 ± 1) °C nach (44 ± 4) Stunden
Bebrütungsdauer bilden. Die verwendbaren Nährböden unterscheiden sich hauptsächlich durch das
Verfestigungsmittel, sodass folgende Methoden möglich sind:
aaa)   Agar-Gelatine-Nährböden, Bebrütungstemperatur (20 ± 2) °C und (36 ± 1) °C,

Bebrütungsdauer (44 ± 4) Stunden oder
 

bbb)   Agar-Nährböden, Bebrütungstemperatur (20 ± 2) °C und (36 ± 1) °C, Bebrütungsdauer (44 ±
4) Stunden
 

 

 

e)   Clostridium perfringens (einschließlich Sporen):
Membranfiltration, dann anaerobe Bebrütung der Membran auf m-CP-Agar bei (44 ± 1) °C über (21 ± 3)
Stunden. Auszählen aller dunkelgelben Kolonien, die nach einer Bedampfung mit Ammoniumhydroxid über
eine Dauer von 20 bis 30 Sekunden rosafarben oder rot werden.
Zusammensetzung des m-CP-Agar:
Basismedium  
Tryptose    30 Gramm
Hefeextrakt    20 Gramm
Saccharose     5 Gramm
Cysteinhydrochlorid     1 Gramm
MgSO4 • 7H2O     0,1 Gramm
Bromkresolpurpur     0,04 Gramm
Agar    15 Gramm
Wasser (Anmerkung 1) 1 000 Milliliter
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Die Bestandteile des Basismediums auflösen und einen pH-Wert von 7,6 einstellen. Autoklavieren bei 121 °C
für eine Dauer von 15 Minuten. Abkühlen lassen und Folgendes hinzufügen:
D-Cycloserin  0,4 Gramm
Polymyxin-B-Sulfat  0,025 Gramm
Indoxyl-ß-D-Glukosid
aufgelöst in 8 ml sterilem Wasser

 
 0,06 Gramm

Sterilfiltrierte 0,5 %ige
Phenolphthalein-Diphosphat-Lösung

 
20 Milliliter

Sterilfiltrierte 4,5 %ige Lösung von
FeCl3 • 6 H2O

 
 2 Milliliter

 

f)   Legionellen: Die Untersuchung auf Legionella spec. ist entsprechend ISO 11731 sowie DIN EN ISO 11731
Teil 2 unter Berücksichtigung gegebenenfalls vorliegender Empfehlungen des Umweltbundesamtes
durchzuführen.
 

Anmerkung 1: Es ist destilliertes oder deionisiertes Wasser zu verwenden, das frei
von Substanzen ist, die das Wachstum der Bakterien unter den
Untersuchungsbedingungen hemmen, und das der DIN ISO 3696 entspricht.

Teil II
 
 

Parameter, für die Verfahrenskennwerte spezifiziert sind
 
 
 

Für folgende Parameter sollen die spezifizierten Verfahrenskennwerte gewährleisten, dass das verwendete
Analysenverfahren mindestens geeignet ist, dem Grenzwert entsprechende Konzentrationen mit den
nachstehend genannten Spezifikationen für Richtigkeit, Präzision und Nachweisgrenze zu messen. Unabhängig
von der Empfindlichkeit des verwendeten Analysenverfahrens ist das Ergebnis mindestens bis auf die gleiche
Dezimalstelle wie bei dem jeweiligen Grenzwert in den Anlagen 2 und 3 anzugeben.
 

Laufende
Nummer Parameter

Richtigkeit
in % des

Grenzwertes
(Anmerkung

1)

Präzision
in % des

Grenzwertes
(Anmerkung

1)

Nachweisgrenze
in % des

Grenzwertes
(Anmerkung 2)

Bemerkungen

 1 Acrylamid       Anhand der Produktspezifikation zu
kontrollieren

 2 Aluminium 10 10 10  
 3 Ammonium 10 10 10  
 4 Antimon 25 25 25  
 5 Arsen 10 10 10  
 6 Benzo-(a)-pyren 25 25 25  
 7 Benzol 25 25 25  
 8 Blei 10 10 10  
 9 Bor 10 10 10  
10 Bromat 25 25 25  
11 Cadmium 10 10 10  
12 Chlorid 10 10 10  
13 Chrom 10 10 10  
14 Cyanid 10 10 10 Mit dem Verfahren sollte der

Gesamtcyanidgehalt in allen
Formen bestimmt werden können

15 1,2-Dichlorethan 25 25 10  
16 Eisen 10 10 10  
17 Elektrische

Leitfähigkeit
10 10 10  

18 Epichlorhydrin       Anhand der Produktspezifikation zu
kontrollieren
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Laufende
Nummer Parameter

Richtigkeit
in % des

Grenzwertes
(Anmerkung

1)

Präzision
in % des

Grenzwertes
(Anmerkung

1)

Nachweisgrenze
in % des

Grenzwertes
(Anmerkung 2)

Bemerkungen

19 Fluorid 10 10 10  
20 Kupfer 10 10 10  
21 Mangan 10 10 10  
22 Natrium 10 10 10  
23 Nickel 10 10 10  
24 Nitrat 10 10 10  
25 Nitrit 10 10 10  
26 Oxidierbarkeit 25 25 10  
27 Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und

Biozidprodukt-
Wirkstoffe

25 25 25 Die Verfahrenskennwerte
gelten für jeden einzelnen
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoff
und Biozidprodukt-Wirkstoff und
hängen von dem betreffenden
Mittel ab. Die Nachweisgrenze
ist möglicherweise nicht für alle
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und
Biozidprodukt-Wirkstoffe erreichbar;
die Erreichung dieses Standards
sollte angestrebt werden

28 Polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe

25 25 25 Die Verfahrenskennwerte gelten für
die einzelnen spezifizierten Stoffe
bei 25 % des Grenzwertes in Anlage
2

29 Quecksilber 20 10 10  
30 Selen 10 10 10  
31 Sulfat 10 10 10  
32 Tetrachlorethen 25 25 10 Die Verfahrenskennwerte gelten bei

50 % des Grenzwertes in Anlage 2
33 Trichlorethen 25 25 10 Die Verfahrenskennwerte gelten bei

50 % des Grenzwertes in Anlage 2
34 Trihalogenmethane 25 25 10 Die Verfahrenskennwerte gelten für

die einzelnen spezifizierten Stoffe
bei 25 % des Grenzwertes in Anlage
2

35 Uran 10 10 10  
36 Vinylchlorid       Anhand der Produktspezifikation zu

kontrollieren

Für die Wasserstoffionen-Konzentration sollen die spezifizierten Verfahrenskennwerte gewährleisten, dass das
verwendete Analysenverfahren geeignet ist, dem Grenzwert entsprechende Konzentrationen mit einer Richtigkeit
von 0,1 pH-Einheiten und einer Präzision von 0,1 pH-Einheiten zu messen. Für die Kontrolle der Trübung von
aufbereitetem Oberflächenwasser sollen die spezifizierten Verfahrenskennwerte gewährleisten, dass das
angewandte Analysenverfahren mindestens geeignet ist, den Trübungswert mit einer Richtigkeit, einer Präzision
und einer Nachweisgrenze von jeweils 25 % zu messen.
 
 
Anmerkung 1: Dieser Begriff ist in ISO 5725 definiert.
Anmerkung 2: Nachweisgrenze ist entweder

–  die dreifache relative Standardabweichung (innerhalb einer
Messwertreihe) einer natürlichen Probe mit einer niedrigen Konzentration
des Parameters oder
–  die fünffache relative Standardabweichung (innerhalb einer
Messwertreihe) einer Blindprobe.

 
Teil III
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Parameter, für die keine Verfahrenskennwerte spezifiziert sind
 
 

Färbung
Geruch
Geschmack
Organisch gebundener Kohlenstoff
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Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
WHG

Ausfertigungsdatum: 31.07.2009

Vollzitat:

"Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 9 des Gesetzes
vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 9 G v. 24.2.2012 I 212

 

1)    Dieses Gesetz dient der Umsetzung der
–   Richtlinie 80/68/EWG des Rates vom 17. Dezember 1979 über den Schutz des Grundwassers gegen

Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe (ABl. L 20 vom 26.1.1980, S. 43), die durch die
Richtlinie 2000/60/EG (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1) geändert worden ist,
 

–   Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser
(ABl. L 135 vom 30.5.1991, S. 40), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1137/2008 (ABl. L 311 vom
21.11.2008, S. 1) geändert worden ist,
 

–   Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327
vom 22.12.2000, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2008/105/EG (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 84)
geändert worden ist,
 

–   Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56),
die durch die Richtlinie 2006/21/EG (ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 15) geändert worden ist,
 

–   Richtlinie 2006/11/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 betreffend die
Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft
(ABl. L 64 vom 4.3.2006, S. 52),
 

–   Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz
des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung (ABl. L 372 vom 27.12.2006, S. 19, L 53 vom
22.2.2007, S. 30, L 139 vom 31.5.2007, S. 39),
 

–   Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die
Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (ABl. L 288 vom 6.11.2007, S. 27).
 

 

 

2)    Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni
1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37), die zuletzt durch
die Richtlinie 2006/96/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 81) geändert worden ist, sind beachtet worden.
 

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.3.2010 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
     Beachtung der
       EGRL 34/98            (CELEX Nr: 398L0034)
     Umsetzung der
       EWGRL 68/80           (CELEX Nr: 380L0068)
       EWGRL 271/91          (CELEX Nr: 391L0271)
       EGRL 60/2000          (CELEX Nr: 300L0060)
       EGRL 35/2004          (CELEX Nr: 304L0035)
       EGRL 11/2006          (CELEX Nr: 306L0011)
       EGRL 118/2006         (CELEX Nr: 306L0118)
       EGRL 60/2007          (CELEX Nr: 307L0060) +++)
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Das G wurde als Art. 1 des G v. 31.7.2009 I 2585 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen.
Es tritt gem. Art. 24 Abs. 2 Satz 1 dieses G am 1.3.2010 in Kraft. Gem. Art. 24 Abs. 1 dieses G treten die §§ 23, 48
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 3, § 57 Absatz 2, § 58 Absatz 1 Satz 2, § 61 Absatz 3, § 62 Absatz 4 und 7 Satz
2 und § 63 Absatz 2 Satz 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Zweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des
Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares
Gut zu schützen.

§ 2 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für folgende Gewässer:
1.   oberirdische Gewässer,

 

2.   Küstengewässer,
 

3.   Grundwasser.
 

Es gilt auch für Teile dieser Gewässer.

(1a) Für Meeresgewässer gelten die Vorschriften des § 23 und des Kapitels 2 Abschnitt 3a. Die für die
Bewirtschaftung der Küstengewässer geltenden Vorschriften bleiben unberührt.

(2) Die Länder können kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung, insbesondere
Straßenseitengräben als Bestandteil von Straßen, Be- und Entwässerungsgräben, sowie Heilquellen von den
Bestimmungen dieses Gesetzes ausnehmen. Dies gilt nicht für die Haftung für Gewässerveränderungen nach den
§§ 89 und 90.

Fußnote

§ 2 Abs. 2 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 1 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen
Wassergesetzes (BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl.
I 2010, 275)

§ 3 Begriffsbestimmungen

Für dieses Gesetz gelten folgende Begriffsbestimmungen:
1.   Oberirdische Gewässer

das ständig oder zeitweilig in Betten fließende oder stehende oder aus Quellen wild abfließende Wasser;
 

2.   Küstengewässer
das Meer zwischen der Küstenlinie bei mittlerem Hochwasser oder zwischen der seewärtigen Begrenzung
der oberirdischen Gewässer und der seewärtigen Begrenzung des Küstenmeeres; die seewärtige
Begrenzung von oberirdischen Gewässern, die nicht Binnenwasserstraßen des Bundes sind, richtet sich
nach den landesrechtlichen Vorschriften;
 

2a.   Meeresgewässer
die Küstengewässer sowie die Gewässer im Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und
des Festlandsockels, jeweils einschließlich des Meeresgrundes und des Meeresuntergrundes;
 

3.   Grundwasser
das unterirdische Wasser in der Sättigungszone, das in unmittelbarer Berührung mit dem Boden oder dem
Untergrund steht;
 

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__1.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__1.html
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4.   Künstliche Gewässer
von Menschen geschaffene oberirdische Gewässer oder Küstengewässer;
 

5.   Erheblich veränderte Gewässer
durch den Menschen in ihrem Wesen physikalisch erheblich veränderte oberirdische Gewässer oder
Küstengewässer;
 

6.   Wasserkörper
einheitliche und bedeutende Abschnitte eines oberirdischen Gewässers oder Küstengewässers
(Oberflächenwasserkörper) sowie abgegrenzte Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer
Grundwasserleiter (Grundwasserkörper);
 

7.   Gewässereigenschaften
die auf die Wasserbeschaffenheit, die Wassermenge, die Gewässerökologie und die Hydromorphologie
bezogenen Eigenschaften von Gewässern und Gewässerteilen;
 

8.   Gewässerzustand
die auf Wasserkörper bezogenen Gewässereigenschaften als ökologischer, chemischer oder
mengenmäßiger Zustand eines Gewässers; bei als künstlich oder erheblich verändert eingestuften
Gewässern tritt an die Stelle des ökologischen Zustands das ökologische Potenzial;
 

9.   Wasserbeschaffenheit
die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers eines oberirdischen Gewässers
oder Küstengewässers sowie des Grundwassers;
 

10.   Schädliche Gewässerveränderungen
Veränderungen von Gewässereigenschaften, die das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die öffentliche
Wasserversorgung, beeinträchtigen oder die nicht den Anforderungen entsprechen, die sich aus diesem
Gesetz, aus auf Grund dieses Gesetzes erlassenen oder aus sonstigen wasserrechtlichen Vorschriften
ergeben;
 

11.   Stand der Technik
der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische
Eignung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden, zur Gewährleistung
der Anlagensicherheit, zur Gewährleistung einer umweltverträglichen Abfallentsorgung oder sonst zur
Vermeidung oder Verminderung von Auswirkungen auf die Umwelt zur Erreichung eines allgemein hohen
Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt gesichert erscheinen lässt; bei der Bestimmung des Standes der
Technik sind insbesondere die in der Anlage 1 aufgeführten Kriterien zu berücksichtigen;
 

12.   EMAS-Standort
diejenige Einheit einer Organisation, die nach § 32 Absatz 1 Satz 1 des Umweltauditgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 4. September 2002 (BGBl. I S. 3490), das zuletzt durch Artikel 11 des
Gesetzes vom 17. März 2008 (BGBl. I S. 399) geändert worden ist, in das EMAS-Register eingetragen ist;
 

13.   Einzugsgebiet
ein Gebiet, aus dem über oberirdische Gewässer der gesamte Oberflächenabfluss an einer einzigen
Flussmündung, einem Ästuar oder einem Delta ins Meer gelangt;
 

14.   Teileinzugsgebiet
ein Gebiet, aus dem über oberirdische Gewässer der gesamte Oberflächenabfluss an einem bestimmten
Punkt in ein oberirdisches Gewässer gelangt;
 

15.   Flussgebietseinheit
ein als Haupteinheit für die Bewirtschaftung von Einzugsgebieten festgelegtes Land- oder Meeresgebiet,
das aus einem oder mehreren benachbarten Einzugsgebieten, dem ihnen zugeordneten Grundwasser und
den ihnen zugeordneten Küstengewässern im Sinne des § 7 Absatz 5 Satz 2 besteht.
 

§ 4 Gewässereigentum, Schranken des Grundeigentums

(1) Das Eigentum an den Bundeswasserstraßen steht dem Bund nach Maßgabe der wasserstraßenrechtlichen
Vorschriften zu. Soweit sich aus diesem Gesetz, auf Grund dieses Gesetzes erlassener oder sonstiger
wasserrechtlicher Vorschriften Verpflichtungen aus dem Gewässereigentum ergeben, treffen diese auch den
Bund als Eigentümer der Bundeswasserstraßen.

(2) Wasser eines fließenden oberirdischen Gewässers und Grundwasser sind nicht eigentumsfähig.

(3) Das Grundeigentum berechtigt nicht
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1.   zu einer Gewässerbenutzung, die einer behördlichen Zulassung bedarf,
 

2.   zum Ausbau eines Gewässers.
 

(4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Gewässern haben die Benutzung durch Dritte zu dulden, soweit für
die Benutzung eine behördliche Zulassung erteilt worden oder eine behördliche Zulassung nicht erforderlich ist.
Dies gilt nicht im Fall des § 9 Absatz 1 Nummer 3.

(5) Im Übrigen gelten für das Eigentum an Gewässern die landesrechtlichen Vorschriften.

Fußnote

§ 4 Abs. 4 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Hessen - Abweichung durch § 6 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) v.
14.12.2010 GVBl. I S. 548 mWv 24.12.2010 (vgl. BGBl. I 2011, 607)

§ 5 Allgemeine Sorgfaltspflichten

(1) Jede Person ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein
können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um
1.   eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden,

 

2.   eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers sicherzustellen,
 

3.   die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und
 

4.   eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.
 

(2) Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren
verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur
Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen
für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.

Kapitel 2
Bewirtschaftung von Gewässern

Abschnitt 1
Gemeinsame Bestimmungen
§ 6 Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung

(1) Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel,
1.   ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und

Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor nachteiligen Veränderungen von
Gewässereigenschaften,
 

2.   Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der direkt von den Gewässern abhängenden
Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden und unvermeidbare, nicht nur geringfügige
Beeinträchtigungen so weit wie möglich auszugleichen,
 

3.   sie zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch im Interesse Einzelner zu nutzen,
 

4.   bestehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten insbesondere für die öffentliche Wasserversorgung zu
erhalten oder zu schaffen,
 

5.   möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen,
 

6.   an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und schadlose Abflussverhältnisse zu
gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Entstehung von
nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen,
 

7.   zum Schutz der Meeresumwelt beizutragen.
 

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_he__6.html
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Die nachhaltige Gewässerbewirtschaftung hat ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu
gewährleisten; dabei sind mögliche Verlagerungen nachteiliger Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein
anderes sowie die Erfordernisse des Klimaschutzes zu berücksichtigen.

(2) Gewässer, die sich in einem natürlichen oder naturnahen Zustand befinden, sollen in diesem Zustand
erhalten bleiben und nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer sollen so weit wie möglich wieder in einen
naturnahen Zustand zurückgeführt werden, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht
entgegenstehen.

§ 7 Bewirtschaftung nach Flussgebietseinheiten

(1) Die Gewässer sind nach Flussgebietseinheiten zu bewirtschaften. Die Flussgebietseinheiten sind:
1.   Donau,

 

2.   Rhein,
 

3.   Maas,
 

4.   Ems,
 

5.   Weser,
 

6.   Elbe,
 

7.   Eider,
 

8.   Oder,
 

9.   Schlei/Trave,
 

10.   Warnow/Peene.
 

Die Flussgebietseinheiten sind in der Anlage 2 in Kartenform dargestellt.

(2) Die zuständigen Behörden der Länder koordinieren untereinander ihre wasserwirtschaftlichen Planungen und
Maßnahmen, soweit die Belange der flussgebietsbezogenen Gewässerbewirtschaftung dies erfordern.

(3) Zur Erreichung der in diesem Gesetz festgelegten Bewirtschaftungsziele
1.   koordinieren die zuständigen Behörden der Länder die Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne

mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in deren Hoheitsgebiet die
Flussgebietseinheiten ebenfalls liegen,
 

2.   bemühen sich die zuständigen Behörden der Länder um eine der Nummer 1 entsprechende Koordinierung
mit den zuständigen Behörden von Staaten, die nicht der Europäischen Union angehören.
 

(4) Soweit die Verwaltung der Bundeswasserstraßen berührt ist, ist bei der Koordinierung nach den Absätzen
2 und 3 das Einvernehmen der zuständigen Wasser- und Schifffahrtsdirektionen einzuholen. Soweit
gesamtstaatliche Belange bei der Pflege der Beziehungen zur Europäischen Union, zu auswärtigen Staaten oder
zu internationalen Organisationen berührt sind, ist bei der Koordinierung nach Absatz 3 das Einvernehmen des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit einzuholen.

(5) Die zuständigen Behörden der Länder ordnen innerhalb der Landesgrenzen die Einzugsgebiete oberirdischer
Gewässer sowie Küstengewässer und das Grundwasser einer Flussgebietseinheit zu. Bei Küstengewässern gilt
dies für die Flächen auf der landwärtigen Seite einer Linie, auf der sich jeder Punkt eine Seemeile seewärts vom
nächsten Punkt der Basislinie befindet, von der aus die Breite der Hoheitsgewässer gemessen wird, mindestens
bis zur äußeren Grenze der Gewässer, die im Wesentlichen von Süßwasserströmungen beeinflusst sind. Die
Länder können die Zuordnung auch durch Gesetz regeln.

§ 8 Erlaubnis, Bewilligung

(1) Die Benutzung eines Gewässers bedarf der Erlaubnis oder der Bewilligung, soweit nicht durch dieses Gesetz
oder auf Grund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften etwas anderes bestimmt ist.

(2) Keiner Erlaubnis oder Bewilligung bedürfen Gewässerbenutzungen, die der Abwehr einer gegenwärtigen
Gefahr für die öffentliche Sicherheit dienen, sofern der drohende Schaden schwerer wiegt als die mit der
Benutzung verbundenen nachteiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften. Die zuständige Behörde ist
unverzüglich über die Benutzung zu unterrichten.
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(3) Keiner Erlaubnis oder Bewilligung bedürfen ferner bei Übungen und Erprobungen für Zwecke der Verteidigung
oder der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit
1.   das vorübergehende Entnehmen von Wasser aus einem Gewässer,

 

2.   das Wiedereinleiten des Wassers in ein Gewässer mittels beweglicher Anlagen und
 

3.   das vorübergehende Einbringen von Stoffen in ein Gewässer,
 

wenn durch diese Benutzungen andere nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt werden und keine nachteilige
Veränderung der Gewässereigenschaften zu erwarten ist. Die Gewässerbenutzung ist der zuständigen Behörde
rechtzeitig vor Beginn der Übung oder der Erprobung anzuzeigen.

(4) Ist bei der Erteilung der Erlaubnis oder der Bewilligung nichts anderes bestimmt worden, geht die Erlaubnis
oder die Bewilligung mit der Wasserbenutzungsanlage oder, wenn sie für ein Grundstück erteilt worden ist, mit
diesem auf den Rechtsnachfolger über.

§ 9 Benutzungen

(1) Benutzungen im Sinne dieses Gesetzes sind
1.   das Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern,

 

2.   das Aufstauen und Absenken von oberirdischen Gewässern,
 

3.   das Entnehmen fester Stoffe aus oberirdischen Gewässern, soweit sich dies auf die Gewässereigenschaften
auswirkt,
 

4.   das Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewässer,
 

5.   das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser.
 

(2) Als Benutzungen gelten auch
1.   das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierfür bestimmt oder geeignet

sind,
 

2.   Maßnahmen, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige
Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen.
 

(3) Keine Benutzungen sind Maßnahmen, die dem Ausbau eines Gewässers im Sinne des § 67 Absatz 2 dienen.
Das Gleiche gilt für Maßnahmen der Unterhaltung eines Gewässers, soweit hierbei keine chemischen Mittel
verwendet werden.

§ 10 Inhalt der Erlaubnis und der Bewilligung

(1) Die Erlaubnis gewährt die Befugnis, die Bewilligung das Recht, ein Gewässer zu einem bestimmten Zweck in
einer nach Art und Maß bestimmten Weise zu benutzen.

(2) Erlaubnis und Bewilligung geben keinen Anspruch auf Zufluss von Wasser in einer bestimmten Menge und
Beschaffenheit.

Fußnote

§ 10 Abs. 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 15 des Bayerischen Wassergesetzes
(BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl. I 2010, 275)

§ 11 Erlaubnis-, Bewilligungsverfahren

(1) Erlaubnis und Bewilligung können für ein Vorhaben, das nach dem Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, nur in einem Verfahren erteilt
werden, das den Anforderungen des genannten Gesetzes entspricht.

(2) Die Bewilligung kann nur in einem Verfahren erteilt werden, in dem die Betroffenen und die beteiligten
Behörden Einwendungen geltend machen können.

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__15.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__15.html
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§ 12 Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis und der Bewilligung,
Bewirtschaftungsermessen

(1) Die Erlaubnis und die Bewilligung sind zu versagen, wenn
1.   schädliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare

Gewässerveränderungen zu erwarten sind oder
 

2.   andere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfüllt werden.
 

(2) Im Übrigen steht die Erteilung der Erlaubnis und der Bewilligung im pflichtgemäßen Ermessen
(Bewirtschaftungsermessen) der zuständigen Behörde.

§ 13 Inhalts- und Nebenbestimmungen der Erlaubnis und der Bewilligung

(1) Inhalts- und Nebenbestimmungen sind auch nachträglich sowie auch zu dem Zweck zulässig, nachteilige
Wirkungen für andere zu vermeiden oder auszugleichen.

(2) Die zuständige Behörde kann durch Inhalts- und Nebenbestimmungen insbesondere
1.   Anforderungen an die Beschaffenheit einzubringender oder einzuleitender Stoffe stellen,

 

2.   Maßnahmen anordnen, die
a)   in einem Maßnahmenprogramm nach § 82 enthalten oder zu seiner Durchführung erforderlich sind,

 

b)   geboten sind, damit das Wasser mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt sparsam verwendet wird,
 

c)   der Feststellung der Gewässereigenschaften vor der Benutzung oder der Beobachtung der
Gewässerbenutzung und ihrer Auswirkungen dienen,
 

d)   zum Ausgleich einer auf die Benutzung zurückzuführenden nachteiligen Veränderung der
Gewässereigenschaften erforderlich sind,
 

 

3.   die Bestellung verantwortlicher Betriebsbeauftragter vorschreiben, soweit nicht die Bestellung eines
Gewässerschutzbeauftragten nach § 64 vorgeschrieben ist oder angeordnet werden kann,
 

4.   dem Benutzer angemessene Beiträge zu den Kosten von Maßnahmen auferlegen, die eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts getroffen hat oder treffen wird, um eine mit der Benutzung verbundene Beeinträchtigung
des Wohls der Allgemeinheit zu vermeiden oder auszugleichen.
 

(3) Für die Bewilligung gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass nachträglich nur Inhalts- und Nebenbestimmungen im
Sinne von Absatz 2 Nummer 1 bis 4 zulässig sind.

§ 14 Besondere Vorschriften für die Erteilung der Bewilligung

(1) Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn die Gewässerbenutzung
1.   dem Benutzer ohne eine gesicherte Rechtsstellung nicht zugemutet werden kann,

 

2.   einem bestimmten Zweck dient, der nach einem bestimmten Plan verfolgt wird, und
 

3.   keine Benutzung im Sinne des § 9 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2 Nummer 2 ist, ausgenommen das
Wiedereinleiten von nicht nachteilig verändertem Triebwasser bei Ausleitungskraftwerken.
 

(2) Die Bewilligung wird für eine bestimmte angemessene Frist erteilt, die in besonderen Fällen 30 Jahre
überschreiten darf.

(3) Ist zu erwarten, dass die Gewässerbenutzung auf das Recht eines Dritten nachteilig einwirkt und erhebt
dieser Einwendungen, so darf die Bewilligung nur erteilt werden, wenn die nachteiligen Wirkungen durch Inhalts-
oder Nebenbestimmungen vermieden oder ausgeglichen werden. Ist dies nicht möglich, so darf die Bewilligung
gleichwohl erteilt werden, wenn Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern. In den Fällen des Satzes 2 ist
der Betroffene zu entschädigen.

(4) Absatz 3 Satz 1 und 2 gilt entsprechend, wenn ein Dritter ohne Beeinträchtigung eines Rechts nachteilige
Wirkungen dadurch zu erwarten hat, dass
1.   der Wasserabfluss, der Wasserstand oder die Wasserbeschaffenheit verändert,
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2.   die bisherige Nutzung seines Grundstücks beeinträchtigt,
 

3.   seiner Wassergewinnungsanlage Wasser entzogen oder
 

4.   die ihm obliegende Gewässerunterhaltung erschwert
 

wird. Geringfügige und solche nachteiligen Wirkungen, die vermieden worden wären, wenn der Betroffene
die ihm obliegende Gewässerunterhaltung ordnungsgemäß durchgeführt hätte, bleiben außer Betracht. Die
Bewilligung darf auch dann erteilt werden, wenn der aus der beabsichtigten Gewässerbenutzung zu erwartende
Nutzen den für den Betroffenen zu erwartenden Nachteil erheblich übersteigt.

(5) Hat der Betroffene nach Absatz 3 oder Absatz 4 gegen die Erteilung der Bewilligung Einwendungen erhoben
und lässt sich zur Zeit der Entscheidung nicht feststellen, ob und in welchem Maße nachteilige Wirkungen
eintreten werden, so ist die Entscheidung über die deswegen festzusetzenden Inhalts- oder Nebenbestimmungen
und Entschädigungen einem späteren Verfahren vorzubehalten.

(6) Konnte der Betroffene nach Absatz 3 oder Absatz 4 nachteilige Wirkungen bis zum Ablauf der Frist zur
Geltendmachung von Einwendungen nicht voraussehen, so kann er verlangen, dass dem Gewässerbenutzer
nachträglich Inhalts- oder Nebenbestimmungen auferlegt werden. Können die nachteiligen Wirkungen durch
nachträgliche Inhalts- oder Nebenbestimmungen nicht vermieden oder ausgeglichen werden, so ist der
Betroffene im Sinne des Absatzes 3 zu entschädigen. Der Antrag ist nur innerhalb einer Frist von drei Jahren
nach dem Zeitpunkt zulässig, zu dem der Betroffene von den nachteiligen Wirkungen der Bewilligung Kenntnis
erhalten hat; er ist ausgeschlossen, wenn nach der Herstellung des der Bewilligung entsprechenden Zustands 30
Jahre vergangen sind.

Fußnote

§ 14 Abs. 4 Satz 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Niedersachsen - Abweichung durch § 5 Abs. 2 des
Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) v. 19.2.2010 Nds. GVBl. S. 64 mWv 1.3.2010 (vgl. BGBl. I 2010, 970)
§ 14 Abs. 4 Satz 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Sachsen-Anhalt - Abweichung durch § 20 Abs. 2 des
Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) v. 16.3.2011 GVBl. LSA S. 492 mWv 1.4.2011 (vgl. BGBl. I
2011, 567)

§ 15 Gehobene Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis kann als gehobene Erlaubnis erteilt werden, wenn hierfür ein öffentliches Interesse oder ein
berechtigtes Interesse des Gewässerbenutzers besteht.

(2) Für die gehobene Erlaubnis gelten § 11 Absatz 2 und § 14 Absatz 3 bis 5 entsprechend.

Fußnote

§ 15 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 15 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG)
v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl. I 2010, 275)

§ 16 Ausschluss privatrechtlicher Abwehransprüche

(1) Ist eine Gewässerbenutzung durch eine unanfechtbare gehobene Erlaubnis zugelassen, kann auf Grund
privatrechtlicher Ansprüche zur Abwehr nachteiliger Wirkungen der Gewässerbenutzung nicht die Einstellung
der Benutzung verlangt werden. Es können nur Vorkehrungen verlangt werden, die die nachteiligen Wirkungen
ausschließen. Soweit solche Vorkehrungen nach dem Stand der Technik nicht durchführbar oder wirtschaftlich
nicht vertretbar sind, kann lediglich Entschädigung verlangt werden.

(2) Ist eine Gewässerbenutzung durch eine unanfechtbare Bewilligung zugelassen, können wegen nachteiliger
Wirkungen der Gewässerbenutzung keine Ansprüche geltend gemacht werden, die auf die Beseitigung der
Störung, auf die Unterlassung der Benutzung, auf die Herstellung von Vorkehrungen oder auf Schadenersatz
gerichtet sind. Satz 1 schließt Ansprüche auf Schadenersatz wegen nachteiliger Wirkungen nicht aus, die darauf
beruhen, dass der Gewässerbenutzer angeordnete Inhalts- oder Nebenbestimmungen nicht erfüllt hat.

(3) Absatz 1 sowie Absatz 2 Satz 1 gelten nicht für privatrechtliche Ansprüche gegen den Gewässerbenutzer aus
Verträgen oder letztwilligen Verfügungen und für Ansprüche aus dinglichen Rechten am Grundstück, auf dem die
Gewässerbenutzung stattfindet.

§ 17 Zulassung vorzeitigen Beginns

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/nwg_nd__5.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/nwg_nd__5.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_st__20.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_st__20.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__15.html
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(1) In einem Erlaubnis- oder Bewilligungsverfahren kann die zuständige Behörde auf Antrag zulassen, dass
bereits vor Erteilung der Erlaubnis oder der Bewilligung mit der Gewässerbenutzung begonnen wird, wenn
1.   mit einer Entscheidung zugunsten des Benutzers gerechnet werden kann,

 

2.   an dem vorzeitigen Beginn ein öffentliches Interesse oder ein berechtigtes Interesse des Benutzers besteht
und
 

3.   der Benutzer sich verpflichtet, alle bis zur Entscheidung durch die Benutzung verursachten Schäden zu
ersetzen und, falls die Benutzung nicht erlaubt oder bewilligt wird, den früheren Zustand wiederherzustellen.
 

(2) Die Zulassung des vorzeitigen Beginns kann jederzeit widerrufen werden. § 13 gilt entsprechend.

§ 18 Widerruf der Erlaubnis und der Bewilligung

(1) Die Erlaubnis ist widerruflich.

(2) Die Bewilligung darf aus den in § 49 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
genannten Gründen widerrufen werden. Die Bewilligung kann ferner ohne Entschädigung ganz oder teilweise
widerrufen werden, wenn der Inhaber der Bewilligung
1.   die Benutzung drei Jahre ununterbrochen nicht ausgeübt oder ihrem Umfang nach erheblich unterschritten

hat,
 

2.   den Zweck der Benutzung so geändert hat, dass er mit dem Plan (§ 14 Absatz 1 Nummer 2) nicht mehr
übereinstimmt.
 

Fußnote

§ 18 Abs. 2 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 69 Satz 1 u. 2 des Bayerischen
Wassergesetzes (BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl.
I 2010, 275)
§ 18 Abs. 2 Satz 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bremen - Abweichung durch § 96 Abs. 1 des Bremischen
Wassergesetzes (BremWG) v. 29.4.2011 Brem.GBl. S. 262 mWv 29.4.2011 (vgl. BGBl. I 2011, 1010, 1047)

§ 19 Planfeststellungen und bergrechtliche Betriebspläne

(1) Wird für ein Vorhaben, mit dem die Benutzung eines Gewässers verbunden ist, ein Planfeststellungsverfahren
durchgeführt, so entscheidet die Planfeststellungsbehörde über die Erteilung der Erlaubnis oder der Bewilligung.

(2) Sieht ein bergrechtlicher Betriebsplan die Benutzung von Gewässern vor, so entscheidet die Bergbehörde
über die Erteilung der Erlaubnis.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 ist die Entscheidung im Einvernehmen, bei Planfeststellungen durch
Bundesbehörden im Benehmen mit der zuständigen Wasserbehörde zu treffen.

(4) Über den Widerruf einer nach Absatz 1 erteilten Erlaubnis oder Bewilligung oder einer nach Absatz 2 erteilten
Erlaubnis sowie über den nachträglichen Erlass von Inhalts- und Nebenbestimmungen entscheidet auf Antrag
der zuständigen Wasserbehörde in den Fällen des Absatzes 1 die Planfeststellungsbehörde, in den Fällen des
Absatzes 2 die Bergbehörde. Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.

Fußnote

§ 19 Abs. 2 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 64 Abs. 1 des Bayerischen
Wassergesetzes (BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl.
I 2010, 275)

§ 20 Alte Rechte und alte Befugnisse

(1) Soweit die Länder nichts anderes bestimmen, ist keine Erlaubnis oder Bewilligung erforderlich für
Gewässerbenutzungen auf Grund
1.   von Rechten, die nach den Landeswassergesetzen erteilt oder durch sie aufrechterhalten worden sind,

 

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__69.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__69.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_br__96.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_br__96.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__64.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__64.html
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2.   von Bewilligungen nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über Vereinfachungen im Wasser- und
Wasserverbandsrecht vom 10. Februar 1945 (RGBl. I S. 29),
 

3.   einer nach der Gewerbeordnung erteilten Anlagegenehmigung,
 

4.   von Zulassungen, die in einem förmlichen Verfahren nach den Landeswassergesetzen erteilt und die den in
den Nummern 1 bis 3 genannten Zulassungen gleichgestellt worden sind sowie
 

5.   gesetzlich geregelter Planfeststellungsverfahren oder hoheitlicher Widmungsakte für Anlagen des
öffentlichen Verkehrs.
 

Satz 1 gilt nur, wenn zur Ausübung der Benutzung am 12. August 1957, in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet am 1. Juli 1990 oder zu einem anderen von den Ländern bestimmten
Zeitpunkt rechtmäßige Anlagen vorhanden waren.

(2) Die in Absatz 1 aufgeführten Rechte und Befugnisse (alte Rechte und alte Befugnisse) können gegen
Entschädigung widerrufen werden, soweit von der Fortsetzung der Gewässerbenutzung eine erhebliche
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten ist. Sie können ohne Entschädigung widerrufen
werden, soweit dies nicht schon nach dem vor dem 1. März 2010 geltenden Recht zulässig war, wenn
1.   die Benutzung drei Jahre ununterbrochen nicht ausgeübt worden ist;

 

2.   die Benutzung im bisher zulässigen Umfang für den Benutzer nicht mehr erforderlich ist; dies gilt
insbesondere, wenn der zulässige Umfang drei Jahre lang erheblich unterschritten wurde;
 

3.   der Zweck der Benutzung so geändert worden ist, dass er mit der festgelegten Zweckbestimmung nicht
mehr übereinstimmt;
 

4.   der Benutzer trotz einer mit der Androhung des Widerrufs verbundenen Warnung die Benutzung über den
Rahmen des alten Rechts oder der alten Befugnis hinaus erheblich ausgedehnt oder Bedingungen oder
Auflagen nicht erfüllt hat.
 

Für die Zulässigkeit nachträglicher Anforderungen und Maßnahmen ohne Entschädigung gilt § 13 Absatz 2
entsprechend.

§ 21 Anmeldung alter Rechte und alter Befugnisse

(1) Alte Rechte und alte Befugnisse, die bis zum 28. Februar 2010 noch nicht im Wasserbuch eingetragen oder
zur Eintragung in das Wasserbuch angemeldet worden sind, können bis zum 1. März 2013 bei der zuständigen
Behörde zur Eintragung in das Wasserbuch angemeldet werden. § 32 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt
entsprechend. Alte Rechte und alte Befugnisse, die nicht nach den Sätzen 1 und 2 angemeldet worden sind,
erlöschen am 1. März 2020, soweit das alte Recht oder die alte Befugnis nicht bereits zuvor aus anderen Gründen
erloschen ist.

(2) Absatz 1 gilt nicht für alte Rechte und alte Befugnisse, die nach einer öffentlichen Aufforderung nach § 16
Absatz 2 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes in der am 28. Februar 2010 geltenden Fassung innerhalb der
dort genannten Frist nicht zur Eintragung in das Wasserbuch angemeldet worden sind. Für diese alten Rechte
und alten Befugnisse gilt § 16 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes in der am 28. Februar 2010
geltenden Fassung.

Fußnote

§ 21 Abs. 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 69 Satz 1 u. 2 des Bayerischen
Wassergesetzes (BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl.
I 2010, 275)
§ 21 Abs. 1 Satz 2 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bremen - Abweichung durch § 96 Abs. 1 des Bremischen
Wassergesetzes (BremWG) v. 29.4.2011 Brem.GBl. S. 262 mWv 29.4.2011 (vgl. BGBl. I 2011, 1010, 1047)

§ 22 Ausgleich zwischen konkurrierenden Gewässerbenutzungen

Art, Maß und Zeiten der Gewässerbenutzung im Rahmen von Erlaubnissen, Bewilligungen, alten Rechten und
alten Befugnissen können auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen in einem Ausgleichsverfahren
geregelt oder beschränkt werden, wenn das Wasser nach Menge oder Beschaffenheit nicht für alle Benutzungen
ausreicht oder zumindest eine Benutzung beeinträchtigt ist und wenn das Wohl der Allgemeinheit es erfordert.
Der Ausgleich ist unter Abwägung der Interessen der Beteiligten und des Wohls der Allgemeinheit sowie unter
Berücksichtigung des Gemeingebrauchs nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen.

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__69.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__69.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_br__96.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_br__96.html
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§ 23 Rechtsverordnungen zur Gewässerbewirtschaftung

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates, auch zur Umsetzung bindender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften
oder der Europäischen Union und zwischenstaatlicher Vereinbarungen, Vorschriften zum Schutz und zur
Bewirtschaftung der Gewässer nach den Grundsätzen des § 6 und den Bewirtschaftungszielen nach Maßgabe der
§§ 27 bis 31, 44, 45a und 47 sowie zur näheren Bestimmung der sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten zu
erlassen, insbesondere nähere Regelungen über
1.   Anforderungen an die Gewässereigenschaften,

 

2.   die Ermittlung, Beschreibung, Festlegung und Einstufung sowie Darstellung des Zustands von Gewässern,
 

3.   Anforderungen an die Benutzung von Gewässern, insbesondere an das Einbringen und Einleiten von
Stoffen,
 

4.   Anforderungen an die Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht,
 

5.   Anforderungen an die Errichtung, den Betrieb und die Benutzung von Abwasseranlagen und sonstigen in
diesem Gesetz geregelten Anlagen,
 

6.   den Schutz der Gewässer gegen nachteilige Veränderungen ihrer Eigenschaften durch den Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen,
 

7.   die Festsetzung von Schutzgebieten sowie Anforderungen, Gebote und Verbote, die in den festgesetzten
Gebieten zu beachten sind,
 

8.   die Überwachung der Gewässereigenschaften und die Überwachung der Einhaltung der Anforderungen, die
durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erlassener Rechtsvorschriften festgelegt worden sind,
 

9.   Messmethoden und Messverfahren einschließlich Verfahren zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit von
Bewertungen der Gewässereigenschaften im Rahmen der flussgebietsbezogenen Gewässerbewirtschaftung
und der Bewirtschaftung der Meeresgewässer (Interkalibrierung) sowie die Qualitätssicherung analytischer
Daten,
 

10.   die durchzuführenden behördlichen Verfahren,
 

11.   die Beschaffung, Bereitstellung und Übermittlung von Informationen sowie Berichtspflichten,
 

12.   die wirtschaftliche Analyse von Wassernutzungen, die Auswirkungen auf Gewässer haben.
 

(2) Beteiligte Kreise sind ein jeweils auszuwählender Kreis von Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft,
der beteiligten Wirtschaft, der kommunalen Spitzenverbände, der Umweltvereinigungen, der sonstigen
Betroffenen und der für die Wasserwirtschaft zuständigen obersten Landesbehörden.

(3) Solange und soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach
Absatz 1, auch in Verbindung mit § 46 Absatz 2, § 48 Absatz 1 Satz 2, § 57 Absatz 2, § 58 Absatz 1 Satz 2, § 61
Absatz 3, § 62 Absatz 4 und § 63 Absatz 2 Satz 2, keinen Gebrauch gemacht hat, sind die Landesregierungen
ermächtigt, durch Rechtsverordnung entsprechende Vorschriften zu erlassen. Die Landesregierungen können die
Ermächtigung auf eine oder mehrere oberste Landesbehörden übertragen.

Fußnote

§ 23 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 17 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG)
v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl. I 2010, 275)
§ 23 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Sachsen-Anhalt - Abweichung durch § 17 des Wassergesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt (WG LSA) v. 16.3.2011 GVBl. LSA S. 492 mWv 1.4.2011 (vgl. BGBl. I 2011, 567)

§ 24 Erleichterungen für EMAS-Standorte

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Förderung der privaten Eigenverantwortung für EMAS-Standorte
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Erleichterungen zum Inhalt der Antragsunterlagen
in wasserrechtlichen Verfahren sowie überwachungsrechtliche Erleichterungen vorzusehen, soweit die
entsprechenden Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 19. März 2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem
für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) (ABl. L 114 vom 24.4.2001, S. 1, L
327 vom 4.12.2002, S. 10, L 60 vom 27.2.2007, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1791/2006

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__17.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_st__17.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_st__17.html
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(ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 1) geändert worden ist, gleichwertig mit den Anforderungen sind, die zur
Überwachung und zu den Antragsunterlagen nach den wasserrechtlichen Vorschriften vorgesehen sind, oder
soweit die Gleichwertigkeit durch die Rechtsverordnung nach dieser Vorschrift sichergestellt wird; dabei können
insbesondere Erleichterungen zu
1.   Kalibrierungen, Ermittlungen, Prüfungen und Messungen,

 

2.   Messberichten sowie sonstigen Berichten und Mitteilungen von Ermittlungsergebnissen,
 

3.   Aufgaben von Gewässerschutzbeauftragten und
 

4.   zur Häufigkeit der behördlichen Überwachung vorgesehen werden.
 

(2) Ordnungsrechtliche Erleichterungen können gewährt werden, wenn ein Umweltgutachter die Einhaltung der
Umweltvorschriften geprüft und keine Abweichungen festgestellt hat und dies in der Gültigkeitserklärung nach
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 bescheinigt.

(3) Solange und soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach
Absatz 1 keinen Gebrauch gemacht hat, sind die Landesregierungen ermächtigt, durch Rechtsverordnung
entsprechende Vorschriften zu erlassen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung auf eine oder mehrere
oberste Landesbehörden übertragen.

Abschnitt 2
Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer
§ 25 Gemeingebrauch

Jede Person darf oberirdische Gewässer in einer Weise und in einem Umfang benutzen, wie dies nach
Landesrecht als Gemeingebrauch zulässig ist, soweit nicht Rechte anderer dem entgegenstehen und
soweit Befugnisse oder der Eigentümer- oder Anliegergebrauch anderer nicht beeinträchtigt werden. Der
Gemeingebrauch umfasst nicht das Einbringen und Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer. Die Länder
können den Gemeingebrauch erstrecken auf
1.   das schadlose Einleiten von Niederschlagswasser,

 

2.   das Einbringen von Stoffen in oberirdische Gewässer für Zwecke der Fischerei, wenn dadurch keine
signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Gewässerzustand zu erwarten sind.
 

Fußnote

§ 25 Satz 3 Nr. 2 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 19 des Bayerischen
Wassergesetzes (BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl.
I 2010, 275)

§ 26 Eigentümer- und Anliegergebrauch

(1) Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist, soweit durch Landesrecht nicht etwas anderes bestimmt ist,
nicht erforderlich für die Benutzung eines oberirdischen Gewässers durch den Eigentümer oder die durch
ihn berechtigte Person für den eigenen Bedarf, wenn dadurch andere nicht beeinträchtigt werden und keine
nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit, keine wesentliche Verminderung der Wasserführung sowie
keine andere Beeinträchtigung des Wasserhaushalts zu erwarten sind. Der Eigentümergebrauch umfasst nicht
das Einbringen und Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer. § 25 Satz 3 gilt entsprechend.

(2) Die Eigentümer der an oberirdische Gewässer grenzenden Grundstücke und die zur Nutzung dieser
Grundstücke Berechtigten (Anlieger) dürfen oberirdische Gewässer ohne Erlaubnis oder Bewilligung nach
Maßgabe des Absatzes 1 benutzen.

(3) An Bundeswasserstraßen und an sonstigen Gewässern, die der Schifffahrt dienen oder künstlich errichtet
sind, findet ein Gebrauch nach Absatz 2 nicht statt.

§ 27 Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer

(1) Oberirdische Gewässer sind, soweit sie nicht nach § 28 als künstlich oder erheblich verändert eingestuft
werden, so zu bewirtschaften, dass

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__19.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__19.html
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1.   eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird und
 

2.   ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.
 

(2) Oberirdische Gewässer, die nach § 28 als künstlich oder erheblich verändert eingestuft werden, sind so zu
bewirtschaften, dass
1.   eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands vermieden wird und

 

2.   ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.
 

§ 28 Einstufung künstlicher und erheblich veränderter Gewässer

Oberirdische Gewässer können als künstliche oder erheblich veränderte Gewässer im Sinne des § 3 Nummer 4
und 5 eingestuft werden, wenn
1.   die Änderungen der hydromorphologischen Merkmale, die für einen guten ökologischen Gewässerzustand

erforderlich wären, signifikante nachteilige Auswirkungen hätten auf
a)   die Umwelt insgesamt,

 

b)   die Schifffahrt, einschließlich Hafenanlagen,
 

c)   die Freizeitnutzung,
 

d)   Zwecke der Wasserspeicherung, insbesondere zur Trinkwasserversorgung, der Stromerzeugung oder der
Bewässerung,
 

e)   die Wasserregulierung, den Hochwasserschutz oder die Landentwässerung oder
 

f)   andere, ebenso wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten des Menschen,
 

 

2.   die Ziele, die mit der Schaffung oder der Veränderung des Gewässers verfolgt werden, nicht mit anderen
geeigneten Maßnahmen erreicht werden können, die wesentlich geringere nachteilige Auswirkungen auf die
Umwelt haben, technisch durchführbar und nicht mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden sind
und
 

3.   die Verwirklichung der in den §§ 27, 44 und 47 Absatz 1 festgelegten Bewirtschaftungsziele in anderen
Gewässern derselben Flussgebietseinheit nicht dauerhaft ausgeschlossen oder gefährdet ist.
 

§ 29 Fristen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele

(1) Ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand der oberirdischen Gewässer sowie ein gutes
ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand der künstlichen und erheblich veränderten Gewässer
sind bis zum 22. Dezember 2015 zu erreichen.

(2) Die zuständige Behörde kann die Frist nach Absatz 1 verlängern, wenn sich der Gewässerzustand nicht weiter
verschlechtert und
1.   die notwendigen Verbesserungen des Gewässerzustands auf Grund der natürlichen Gegebenheiten nicht

fristgerecht erreicht werden können,
 

2.   die vorgesehenen Maßnahmen nur schrittweise in einem längeren Zeitraum technisch durchführbar sind
oder
 

3.   die Einhaltung der Frist mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre.
 

Fristverlängerungen nach Satz 1 dürfen die Verwirklichung der in den §§ 27, 44 und 47 Absatz 1 festgelegten
Bewirtschaftungsziele in anderen Gewässern derselben Flussgebietseinheit nicht dauerhaft ausschließen oder
gefährden.

(3) Fristverlängerungen nach Absatz 2 Satz 1 sind höchstens zweimal für einen Zeitraum von jeweils sechs Jahren
zulässig. Lassen sich die Bewirtschaftungsziele auf Grund der natürlichen Gegebenheiten nicht innerhalb der
Fristverlängerungen nach Satz 1 erreichen, sind weitere Verlängerungen möglich.

(4) Die Fristen nach den Absätzen 1 bis 3 gelten auch für Gewässer in Schutzgebieten im Sinne des Artikels
6 in Verbindung mit Anhang IV der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2008/105/EG (ABl. L 348 vom
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24.12.2008, S. 84) geändert worden ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung, sofern die Rechtsvorschriften der
Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen Union, nach denen die Schutzgebiete ausgewiesen worden
sind, keine anderweitigen Bestimmungen enthalten.

§ 30 Abweichende Bewirtschaftungsziele

Abweichend von § 27 können die zuständigen Behörden für bestimmte oberirdische Gewässer weniger strenge
Bewirtschaftungsziele festlegen, wenn
1.   die Gewässer durch menschliche Tätigkeiten so beeinträchtigt oder ihre natürlichen Gegebenheiten so

beschaffen sind, dass die Erreichung der Ziele unmöglich ist oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand
verbunden wäre,
 

2.   die ökologischen und sozioökonomischen Erfordernisse, denen diese menschlichen Tätigkeiten dienen, nicht
durch andere Maßnahmen erreicht werden können, die wesentlich geringere nachteilige Auswirkungen auf
die Umwelt hätten und nicht mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wären,
 

3.   weitere Verschlechterungen des Gewässerzustands vermieden werden und
 

4.   unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Gewässereigenschaften, die infolge der Art der
menschlichen Tätigkeiten nicht zu vermeiden waren, der bestmögliche ökologische Zustand oder das
bestmögliche ökologische Potenzial und der bestmögliche chemische Zustand erreicht werden.
 

§ 29 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 31 Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen

(1) Vorübergehende Verschlechterungen des Zustands eines oberirdischen Gewässers verstoßen nicht gegen die
Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 30, wenn
1.   sie auf Umständen beruhen, die

a)   in natürlichen Ursachen begründet oder durch höhere Gewalt bedingt sind und die außergewöhnlich sind
und nicht vorhersehbar waren oder
 

b)   durch Unfälle entstanden sind,
 

 

2.   alle praktisch geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um eine weitere Verschlechterung des
Gewässerzustands und eine Gefährdung der zu erreichenden Bewirtschaftungsziele in anderen, von diesen
Umständen nicht betroffenen Gewässern zu verhindern,
 

3.   nur solche Maßnahmen ergriffen werden, die eine Wiederherstellung des vorherigen Gewässerzustands
nach Wegfall der Umstände nicht gefährden dürfen und die im Maßnahmenprogramm nach § 82 aufgeführt
werden und
 

4.   die Auswirkungen der Umstände jährlich überprüft und praktisch geeignete Maßnahmen ergriffen werden,
um den vorherigen Gewässerzustand vorbehaltlich der in § 29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten
Gründe so bald wie möglich wiederherzustellen.
 

(2) Wird bei einem oberirdischen Gewässer der gute ökologische Zustand nicht erreicht oder verschlechtert sich
sein Zustand, verstößt dies nicht gegen die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 30, wenn
1.   dies auf einer neuen Veränderung der physischen Gewässereigenschaften oder des Grundwasserstands

beruht,
 

2.   die Gründe für die Veränderung von übergeordnetem öffentlichen Interesse sind oder wenn der Nutzen der
neuen Veränderung für die Gesundheit oder Sicherheit des Menschen oder für die nachhaltige Entwicklung
größer ist als der Nutzen, den die Erreichung der Bewirtschaftungsziele für die Umwelt und die Allgemeinheit
hat,
 

3.   die Ziele, die mit der Veränderung des Gewässers verfolgt werden, nicht mit anderen geeigneten
Maßnahmen erreicht werden können, die wesentlich geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt
haben, technisch durchführbar und nicht mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden sind und
 

4.   alle praktisch geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um die nachteiligen Auswirkungen auf den
Gewässerzustand zu verringern.
 

Bei neuen nachhaltigen Entwicklungstätigkeiten des Menschen im Sinne des § 28 Nummer 1 ist unter den in Satz
1 Nummer 2 bis 4 genannten Voraussetzungen auch eine Verschlechterung von einem sehr guten in einen guten
Gewässerzustand zulässig.
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(3) Für Ausnahmen nach den Absätzen 1 und 2 gilt § 29 Absatz 2 Satz 2 entsprechend.

§ 32 Reinhaltung oberirdischer Gewässer

(1) Feste Stoffe dürfen in ein oberirdisches Gewässer nicht eingebracht werden, um sich ihrer zu entledigen. Satz
1 gilt nicht, wenn Sediment, das einem Gewässer entnommen wurde, in ein oberirdisches Gewässer eingebracht
wird.

(2) Stoffe dürfen an einem oberirdischen Gewässer nur so gelagert oder abgelagert werden, dass eine nachteilige
Veränderung der Wasserbeschaffenheit oder des Wasserabflusses nicht zu besorgen ist. Das Gleiche gilt für das
Befördern von Flüssigkeiten und Gasen durch Rohrleitungen.

§ 33 Mindestwasserführung

Das Aufstauen eines oberirdischen Gewässers oder das Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus einem
oberirdischen Gewässer ist nur zulässig, wenn die Abflussmenge erhalten bleibt, die für das Gewässer und
andere hiermit verbundene Gewässer erforderlich ist, um den Zielen des § 6 Absatz 1 und der §§ 27 bis 31 zu
entsprechen (Mindestwasserführung).

§ 34 Durchgängigkeit oberirdischer Gewässer

(1) Die Errichtung, die wesentliche Änderung und der Betrieb von Stauanlagen dürfen nur zugelassen werden,
wenn durch geeignete Einrichtungen und Betriebsweisen die Durchgängigkeit des Gewässers erhalten oder
wiederhergestellt wird, soweit dies erforderlich ist, um die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31
zu erreichen.

(2) Entsprechen vorhandene Stauanlagen nicht den Anforderungen nach Absatz 1, so hat die zuständige
Behörde die Anordnungen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit zu treffen, die erforderlich sind, um die
Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 zu erreichen.

(3) Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes führt bei Stauanlagen an Bundeswasserstraßen, die von
ihr errichtet oder betrieben werden, die nach den Absätzen 1 und 2 erforderlichen Maßnahmen im Rahmen ihrer
Aufgaben nach dem Bundeswasserstraßengesetz hoheitlich durch.

§ 35 Wasserkraftnutzung

(1) Die Nutzung von Wasserkraft darf nur zugelassen werden, wenn auch geeignete Maßnahmen zum Schutz der
Fischpopulation ergriffen werden.

(2) Entsprechen vorhandene Wasserkraftnutzungen nicht den Anforderungen nach Absatz 1, so sind die
erforderlichen Maßnahmen innerhalb angemessener Fristen durchzuführen.

(3) Die zuständige Behörde prüft, ob an Staustufen und sonstigen Querverbauungen, die am 1. März 2010
bestehen und deren Rückbau zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 auch
langfristig nicht vorgesehen ist, eine Wasserkraftnutzung nach den Standortgegebenheiten möglich ist. Das
Ergebnis der Prüfung wird der Öffentlichkeit in geeigneter Weise zugänglich gemacht.

§ 36 Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern

Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern sind so zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten und
stillzulegen, dass keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten sind und die Gewässerunterhaltung
nicht mehr erschwert wird, als es den Umständen nach unvermeidbar ist. Anlagen im Sinne von Satz 1 sind
insbesondere
1.   bauliche Anlagen wie Gebäude, Brücken, Stege, Unterführungen, Hafenanlagen und Anlegestellen,

 

2.   Leitungsanlagen,
 

3.   Fähren.
 

Im Übrigen gelten die landesrechtlichen Vorschriften.

§ 37 Wasserabfluss
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(1) Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstück darf nicht zum Nachteil
eines höher liegenden Grundstücks behindert werden. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf nicht
zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise verändert werden.

(2) Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Grundstücken, auf denen der natürliche Ablauf wild abfließenden
Wassers zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert oder zum Nachteil eines tiefer liegenden
Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise verändert wird, haben die Beseitigung des Hindernisses oder der
eingetretenen Veränderung durch die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten der benachteiligten Grundstücke
zu dulden. Satz 1 gilt nur, soweit die zur Duldung Verpflichteten die Behinderung, Verstärkung oder sonstige
Veränderung des Wasserabflusses nicht zu vertreten haben und die Beseitigung vorher angekündigt wurde. Der
Eigentümer des Grundstücks, auf dem das Hindernis oder die Veränderung entstanden ist, kann das Hindernis
oder die eingetretene Veränderung auf seine Kosten auch selbst beseitigen.

(3) Aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der Wasserwirtschaft, der Landeskultur und des
öffentlichen Verkehrs, kann die zuständige Behörde Abweichungen von den Absätzen 1 und 2 zulassen. Soweit
dadurch das Eigentum unzumutbar beschränkt wird, ist eine Entschädigung zu leisten.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für wild abfließendes Wasser, das nicht aus Quellen stammt.

§ 38 Gewässerrandstreifen

(1) Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen oberirdischer
Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von
Stoffeinträgen aus diffusen Quellen.

(2) Der Gewässerrandstreifen umfasst das Ufer und den Bereich, der an das Gewässer landseits der Linie des
Mittelwasserstandes angrenzt. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich ab der Linie des Mittelwasserstandes, bei
Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab der Böschungsoberkante.

(3) Der Gewässerrandstreifen ist im Außenbereich fünf Meter breit. Die zuständige Behörde kann für Gewässer
oder Gewässerabschnitte
1.   Gewässerrandstreifen im Außenbereich aufheben,

 

2.   im Außenbereich die Breite des Gewässerrandstreifens abweichend von Satz 1 festsetzen,
 

3.   innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile Gewässerrandstreifen mit einer angemessenen Breite
festsetzen.
 

Die Länder können von den Sätzen 1 und 2 abweichende Regelungen erlassen.

(4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte sollen Gewässerrandstreifen im Hinblick auf ihre Funktionen nach
Absatz 1 erhalten. Im Gewässerrandstreifen ist verboten:
1.   die Umwandlung von Grünland in Ackerland,

 

2.   das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern, ausgenommen die Entnahme im Rahmen
einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, sowie das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Bäumen und
Sträuchern,
 

3.   der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, ausgenommen die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
und Düngemitteln, soweit durch Landesrecht nichts anderes bestimmt ist, und der Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen in und im Zusammenhang mit zugelassenen Anlagen,
 

4.   die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können oder die
fortgeschwemmt werden können.
 

Zulässig sind Maßnahmen, die zur Gefahrenabwehr notwendig sind. Satz 2 Nummer 1 und 2 gilt nicht für
Maßnahmen des Gewässerausbaus sowie der Gewässer- und Deichunterhaltung.

(5) Die zuständige Behörde kann von einem Verbot nach Absatz 4 Satz 2 eine widerrufliche Befreiung erteilen,
wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Maßnahme erfordern oder das Verbot im Einzelfall
zu einer unbilligen Härte führt. Die Befreiung kann aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit auch nachträglich
mit Nebenbestimmungen versehen werden, insbesondere um zu gewährleisten, dass der Gewässerrandstreifen
die in Absatz 1 genannten Funktionen erfüllt.
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Fußnote

§ 38 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bremen - Abweichung durch § 21 des Bremischen Wassergesetzes (BremWG) v.
29.4.2011 Brem.GBl. S. 262 mWv 29.4.2011 (vgl. BGBl. I 2011, 1011, 1047)
§ 38 Abs. 2 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 21 des Bayerischen Wassergesetzes
(BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl. I 2010, 275)
§ 38 Abs. 2 Satz 1 u. 2 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Sachsen - Abweichung durch § 50 Abs. 2 iVm Abs. 1 Satz 2
u. 3 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) idF d. Bek. v. 18.10.2004 SächsGVBl. S. 482, zuletzt geändert
durch Art. 1 d. G v. 23.9.2010 SächsGVBl. S. 270 mWv 15.5.2011 (vgl. BGBl. I 2011, 844)
§ 38 Abs. 3 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 21 des Bayerischen Wassergesetzes
(BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl. I 2010, 275)
§ 38 Abs. 3 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Schleswig-Holstein - Abweichung durch § 38a des Wassergesetzes des
Landes Schleswig-Holstein (LWG) idF d. G v. 19.3.2010 GVOBl. Schl.-H. S. 365 mWv 26.3.2010 (vgl. BGBl. I 2010,
1501)
§ 38 Abs. 4 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 21 des Bayerischen Wassergesetzes
(BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl. I 2010, 275)
§ 38 Abs. 4 Satz 2 Nr. 4 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Sachsen - Abweichung durch § 50 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des
Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) idF d. Bek. v. 18.10.2004 SächsGVBl. S. 482, zuletzt geändert durch Art.
1 d. G v. 23.9.2010 SächsGVBl. S. 270 mWv 15.5.2011 (vgl. BGBl. I 2011, 845)
§ 38 Abs. 5 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 21 des Bayerischen Wassergesetzes
(BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl. I 2010, 275)

§ 39 Gewässerunterhaltung

(1) Die Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers umfasst seine Pflege und Entwicklung als öffentlich-
rechtliche Verpflichtung (Unterhaltungslast). Zur Gewässerunterhaltung gehören insbesondere:
1.   die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses,

 

2.   die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten
Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss,
 

3.   die Erhaltung der Schiffbarkeit von schiffbaren Gewässern mit Ausnahme der besonderen Zufahrten zu Häfen
und Schiffsanlegestellen,
 

4.   die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers insbesondere als
Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen,
 

5.   die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder Rückhaltung von Wasser,
Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht.
 

(2) Die Gewässerunterhaltung muss sich an den Bewirtschaftungszielen nach Maßgabe der §§ 27 bis 31
ausrichten und darf die Erreichung dieser Ziele nicht gefährden. Sie muss den Anforderungen entsprechen, die
im Maßnahmenprogramm nach § 82 an die Gewässerunterhaltung gestellt sind. Bei der Unterhaltung ist der
Erhaltung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts Rechnung zu tragen; Bild und Erholungswert
der Gewässerlandschaft sind zu berücksichtigen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Unterhaltung ausgebauter Gewässer, soweit nicht in einem
Planfeststellungsbeschluss oder einer Plangenehmigung nach § 68 etwas anderes bestimmt ist.

Fußnote

§ 39 Abs. 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Sachsen-Anhalt - Abweichung durch § 52 Abs. 1 des Wassergesetzes für
das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) v. 16.3.2011 GVBl. LSA S. 492 mWv 1.4.2011 (vgl. BGBl. I 2011, 567)
§ 39 Abs. 3 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Niedersachsen - Abweichung durch § 61 Abs. 3 des Niedersächsischen
Wassergesetzes (NWG) v. 19.2.2010 Nds. GVBl. S. 64 mWv 1.3.2010 (vgl. BGBl. I 2010, 970)
§ 39 Abs. 3 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Sachsen-Anhalt - Abweichung durch § 52 Abs. 3 des Wassergesetzes für
das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) v. 16.3.2011 GVBl. LSA S. 492 mWv 1.4.2011 (vgl. BGBl. I 2011, 567)

§ 40 Träger der Unterhaltungslast

(1) Die Unterhaltung oberirdischer Gewässer obliegt den Eigentümern der Gewässer, soweit sie nicht nach
landesrechtlichen Vorschriften Aufgabe von Gebietskörperschaften, Wasser- und Bodenverbänden, gemeindlichen
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Zweckverbänden oder sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts ist. Ist der Gewässereigentümer Träger
der Unterhaltungslast, sind die Anlieger sowie diejenigen Eigentümer von Grundstücken und Anlagen, die aus der
Unterhaltung Vorteile haben oder die Unterhaltung erschweren, verpflichtet, sich an den Kosten der Unterhaltung
zu beteiligen. Ist eine Körperschaft nach Satz 1 unterhaltungspflichtig, können die Länder bestimmen, inwieweit
die Gewässereigentümer, die in Satz 2 genannten Personen, andere Personen, die aus der Unterhaltung Vorteile
haben, oder sonstige Eigentümer von Grundstücken im Einzugsgebiet verpflichtet sind, sich an den Kosten der
Unterhaltung zu beteiligen.

(2) Die Unterhaltungslast kann mit Zustimmung der zuständigen Behörde auf einen Dritten übertragen werden.

(3) Ist ein Hindernis für den Wasserabfluss oder für die Schifffahrt oder eine andere Beeinträchtigung, die
Unterhaltungsmaßnahmen nach § 39 erforderlich macht, von einer anderen als der unterhaltungspflichtigen
Person verursacht worden, so soll die zuständige Behörde die andere Person zur Beseitigung verpflichten. Hat die
unterhaltungspflichtige Person das Hindernis oder die andere Beeinträchtigung beseitigt, so hat ihr die andere
Person die Kosten zu erstatten, soweit die Arbeiten erforderlich waren und die Kosten angemessen sind.

(4) Erfüllt der Träger der Unterhaltungslast seine Verpflichtungen nicht, so sind die erforderlichen
Unterhaltungsarbeiten auf seine Kosten durch das Land oder, sofern das Landesrecht dies bestimmt, durch eine
andere öffentlich-rechtliche Körperschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 durchzuführen. Satz 1 gilt nicht, soweit
eine öffentlich-rechtliche Körperschaft Träger der Unterhaltungslast ist.

Fußnote

§ 40 Abs. 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Schleswig-Holstein - Abweichung durch § 40 des Wassergesetzes des
Landes Schleswig-Holstein (LWG) idF d. G v. 19.3.2010 GVOBl. Schl.-H. S. 365 mWv 26.3.2010 (vgl. BGBl. I 2010,
1501)
§ 40 Abs. 1 Satz 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Sachsen - Abweichung durch § 70 Abs. 1 Nr. 4 u. 5 des
Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) idF d. Bek. v. 18.10.2004 SächsGVBl. S. 482, zuletzt geändert durch Art.
1 d. G v. 23.9.2010 SächsGVBl. S. 270 mWv 15.5.2011 (vgl. BGBl. I 2011, 845)
§ 40 Abs. 2 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 23 des Bayerischen Wassergesetzes
(BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl. I 2010, 275)
§ 40 Abs. 2 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Schleswig-Holstein - Abweichung durch § 39 Satz 2 u. § 45 des
Wassergesetzes des Landes Schleswig-Holstein (LWG) idF d. G v. 19.3.2010 GVOBl. Schl.-H. S. 365 mWv
26.3.2010 (vgl. BGBl. I 2010, 1501)

§ 41 Besondere Pflichten bei der Gewässerunterhaltung

(1) Soweit es zur ordnungsgemäßen Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers erforderlich ist, haben
1.   die Gewässereigentümer Unterhaltungsmaßnahmen am Gewässer zu dulden;

 

2.   die Anlieger und Hinterlieger zu dulden, dass die zur Unterhaltung verpflichtete Person oder ihre
Beauftragten die Grundstücke betreten, vorübergehend benutzen und aus ihnen Bestandteile für die
Unterhaltung entnehmen, wenn diese anderweitig nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten beschafft werden
können; Hinterlieger sind die Eigentümer der an Anliegergrundstücke angrenzenden Grundstücke und die zur
Nutzung dieser Grundstücke Berechtigten;
 

3.   die Anlieger zu dulden, dass die zur Unterhaltung verpflichtete Person die Ufer bepflanzt;
 

4.   die Inhaber von Rechten und Befugnissen an Gewässern zu dulden, dass die Benutzung vorübergehend
behindert oder unterbrochen wird.
 

Die zur Unterhaltung verpflichtete Person hat der duldungspflichtigen Person die beabsichtigten Maßnahmen
rechtzeitig vorher anzukündigen. Weitergehende Rechtsvorschriften der Länder bleiben unberührt.

(2) Die nach Absatz 1 Verpflichteten haben Handlungen zu unterlassen, die die Unterhaltung unmöglich machen
oder wesentlich erschweren würden.

(3) Die Anlieger können verpflichtet werden, die Ufergrundstücke in erforderlicher Breite so zu bewirtschaften,
dass die Unterhaltung nicht beeinträchtigt wird.

(4) Entstehen durch Handlungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 Schäden, so hat der Geschädigte gegen
die zur Unterhaltung verpflichtete Person Anspruch auf Schadenersatz.

Fußnote
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§ 41 Abs. 4 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 25 des Bayerischen Wassergesetzes
(BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl. I 2010, 275)
§ 41 Abs. 4 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Niedersachsen - Abweichung durch § 77 Abs. 2 des Niedersächsischen
Wassergesetzes (NWG) v. 19.2.2010 Nds. GVBl. S. 64 mWv 1.3.2010 (vgl. BGBl. I 2010, 970)
§ 41 Abs. 4 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Sachsen-Anhalt - Abweichung durch § 66 Abs. 2 des Wassergesetzes für
das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) v. 16.3.2011 GVBl. LSA S. 492 mWv 1.4.2011 (vgl. BGBl. I 2011, 567)

§ 42 Behördliche Entscheidungen zur Gewässerunterhaltung

(1) Die zuständige Behörde kann
1.   die nach § 39 erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen sowie die Pflichten nach § 41 Absatz 1 bis 3 näher

festlegen,
 

2.   anordnen, dass Unterhaltungsmaßnahmen nicht durchzuführen sind, soweit dies notwendig ist, um die
Bewirtschaftungsziele zu erreichen.
 

(2) Die zuständige Behörde hat in den Fällen des § 40 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 3 Satz 2 den Umfang der
Kostenbeteiligung oder -erstattung festzusetzen, wenn die Beteiligten sich hierüber nicht einigen können.

Fußnote

§ 42 Abs. 2 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 27 des Bayerischen Wassergesetzes
(BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl. I 2010, 275)
§ 42 Abs. 2 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Schleswig-Holstein - Abweichung durch § 49 Abs. 4 des Wassergesetzes
des Landes Schleswig-Holstein (LWG) idF d. G v. 19.3.2010 GVOBl. Schl.-H. S. 365 mWv 26.3.2010 (vgl. BGBl. I
2010, 1501)

Abschnitt 3
Bewirtschaftung von Küstengewässern
§ 43 Erlaubnisfreie Benutzungen von Küstengewässern

Die Länder können bestimmen, dass eine Erlaubnis nicht erforderlich ist
1.   für das Einleiten von Grund-, Quell- und Niederschlagswasser in ein Küstengewässer,

 

2.   für das Einbringen und Einleiten von anderen Stoffen in ein Küstengewässer, wenn dadurch keine
signifikanten nachteiligen Veränderungen seiner Eigenschaften zu erwarten sind.
 

§ 44 Bewirtschaftungsziele für Küstengewässer

Für Küstengewässer nach § 7 Absatz 5 Satz 2 gelten die §§ 27 bis 31 entsprechend. Seewärts der in § 7 Absatz
5 Satz 2 genannten Linie gelten die §§ 27 bis 31 in den Küstengewässern entsprechend, soweit ein guter
chemischer Zustand zu erreichen ist.

§ 45 Reinhaltung von Küstengewässern

(1) Feste Stoffe dürfen in ein Küstengewässer nicht eingebracht werden, um sich ihrer zu entledigen. Satz 1 gilt
nicht, wenn Sediment, das einem Gewässer entnommen wurde, in ein Küstengewässer eingebracht wird.

(2) Stoffe dürfen an einem Küstengewässer nur so gelagert oder abgelagert werden, dass eine nachteilige
Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. Das Gleiche gilt für das Befördern von Flüssigkeiten
und Gasen durch Rohrleitungen.

Abschnitt 3a
Bewirtschaftung von Meeresgewässern
§ 45a Bewirtschaftungsziele für Meeresgewässer

(1) Meeresgewässer sind so zu bewirtschaften, dass

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__25.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__25.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/nwg_nd__77.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/nwg_nd__77.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_st__66.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_st__66.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__27.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__27.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_sh__49.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_sh__49.html


Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 23 von 52 -

1.   eine Verschlechterung ihres Zustands vermieden wird und
 

2.   ein guter Zustand erhalten oder spätestens bis zum 31. Dezember 2020 erreicht wird.
 

(2) Damit die Bewirtschaftungsziele nach Absatz 1 erreicht werden, sind insbesondere
1.   Meeresökosysteme zu schützen und zu erhalten und in Gebieten, in denen sie geschädigt wurden,

wiederherzustellen,
 

2.   vom Menschen verursachte Einträge von Stoffen und Energie, einschließlich Lärm, in die Meeresgewässer
schrittweise zu vermeiden und zu vermindern mit dem Ziel, signifikante nachteilige Auswirkungen auf die
Meeresökosysteme, die biologische Vielfalt, die menschliche Gesundheit und die zulässige Nutzung des
Meeres auszuschließen und
 

3.   bestehende und künftige Möglichkeiten der nachhaltigen Meeresnutzung zu erhalten oder zu schaffen.
 

(3) Nordsee und Ostsee sind nach den Bestimmungen dieses Abschnitts jeweils gesondert zu bewirtschaften.

§ 45b Zustand der Meeresgewässer

(1) Zustand der Meeresgewässer ist der Zustand der Umwelt in Meeresgewässern unter Berücksichtigung
1.   von Struktur, Funktion und Prozessen der einzelnen Meeresökosysteme,

 

2.   der natürlichen physiografischen, geografischen, biologischen, geologischen und klimatischen Faktoren
sowie
 

3.   der physikalischen, akustischen und chemischen Bedingungen, einschließlich der Bedingungen, die als Folge
menschlichen Handelns in dem betreffenden Gebiet und außerhalb davon entstehen.
 

(2) Guter Zustand der Meeresgewässer ist der Zustand der Umwelt in Meeresgewässern, die unter
Berücksichtigung ihrer jeweiligen Besonderheiten ökologisch vielfältig, dynamisch, nicht verschmutzt, gesund
und produktiv sind und die nachhaltig genutzt werden, wobei
1.   die einzelnen Meeresökosysteme ohne Einschränkungen funktionieren und widerstandsfähig gegen

vom Menschen verursachte Umweltveränderungen sind und sich die unterschiedlichen biologischen
Komponenten der Meeresökosysteme im Gleichgewicht befinden,
 

2.   die im Meer lebenden Arten und ihre Lebensräume geschützt sind und ein vom Menschen verursachter
Rückgang der biologischen Vielfalt verhindert wird und
 

3.   vom Menschen verursachte Einträge von Stoffen und Energie, einschließlich Lärm, in die Meeresumwelt
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Meeresökosysteme, die biologische Vielfalt, die menschliche
Gesundheit und die zulässige Nutzung des Meeres haben.
 

§ 45c Anfangsbewertung

(1) Die zuständigen Behörden bewerten die Meeresgewässer bis zum 15. Juli 2012 nach Maßgabe des Anhangs
III der Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19) in der jeweils geltenden Fassung. Die Bewertung umfasst
1.   die wesentlichen Eigenschaften und Merkmale der Meeresgewässer und ihren derzeitigen Zustand,

 

2.   die wichtigsten Belastungen und ihre Auswirkungen, einschließlich menschlichen Handelns, auf den Zustand
der Meeresgewässer unter Berücksichtigung der qualitativen und quantitativen Aspekte der verschiedenen
Belastungen, feststellbarer Trends sowie der wichtigsten kumulativen und synergetischen Wirkungen und
 

3.   eine wirtschaftliche und soziale Analyse der Nutzung der Meeresgewässer sowie der Kosten einer
Verschlechterung ihres Zustands.
 

(2) Die zuständigen Behörden berücksichtigen bei der Bewertung nach Absatz 1 andere einschlägige
Bewertungen insbesondere im Rahmen internationaler Meeresübereinkommen und auf der Grundlage des § 6 in
Verbindung mit § 56 des Bundesnaturschutzgesetzes. Bei der Bewertung nach Absatz 1 sind außerdem folgende
Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Küstengewässern und Übergangsgewässern
nach Maßgabe des § 44 oder der §§ 27 bis 31 vorgenommen worden sind, weitestgehend zu berücksichtigen:
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1.   Einstufungen des ökologischen und des chemischen Zustands von Küstengewässern und
Übergangsgewässern sowie
 

2.   Auflistungen der Belastungen von Küstengewässern und Übergangsgewässern und Beurteilungen ihrer
Auswirkungen.
 

§ 45d Beschreibung des guten Zustands der Meeresgewässer

Auf der Grundlage der Anfangsbewertung nach § 45c beschreiben die zuständigen Behörden bis zum
15. Juli 2012 die Merkmale für den guten Zustand der Meeresgewässer nach Maßgabe des Anhangs I der
Richtlinie 2008/56/EG in der jeweils geltenden Fassung. Hierbei sind Festlegungen von typspezifischen
Referenzbedingungen für Küstengewässer, die dem sehr guten ökologischen Zustand oder dem höchsten
ökologischen Potenzial entsprechen und die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Küstengewässern
nach Maßgabe des § 44 getroffen worden sind, weitestgehend zu berücksichtigen. Festlegungen von Kriterien
für einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensraumtypen, die in Anhang I der Richtlinie 92/43/
EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere
und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom
20.12.2006, S. 368) geändert worden ist, aufgeführt sind und der in Anhang II dieser Richtlinie aufgeführten Tier-
und Pflanzenarten, die in den Meeresgewässern vorkommen, sind ebenfalls weitestgehend zu berücksichtigen.

§ 45e Festlegung von Zielen

Auf der Grundlage der Anfangsbewertung nach § 45c legen die zuständigen Behörden nach Maßgabe des
Anhangs IV der Richtlinie 2008/56/EG in der jeweils geltenden Fassung bis zum 15. Juli 2012 die Zwischenziele
mit Fristen und die Einzelziele, die erforderlich sind, um einen guten Zustand der Meeresgewässer zu erreichen,
sowie zugehörige Indikatoren fest. Dabei sind andere einschlägige Ziele zu berücksichtigen, die für die Gewässer
auf nationaler, gemeinschaftlicher oder internationaler Ebene festgelegt worden sind, einschließlich der
Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe des § 44 und der Erhaltungsziele im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 9 des
Bundesnaturschutzgesetzes. Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Ziele miteinander vereinbar sind.

§ 45f Überwachungsprogramme

(1) Bis zum 15. Juli 2014 stellen die zuständigen Behörden auf der Grundlage der Anfangsbewertung nach §
45c und unter Beachtung der Anforderungen nach Anhang V der Richtlinie 2008/56/EG in der jeweils geltenden
Fassung Überwachungsprogramme zur fortlaufenden Ermittlung, Beschreibung und Bewertung des Zustands der
Meeresgewässer sowie zur regelmäßigen Bewertung und Aktualisierung der nach § 45e Satz 1 festgelegten Ziele
auf und führen sie durch.

(2) Die Überwachungsprogramme müssen mit anderen Überwachungsanforderungen zum Schutz des
Meeres, die insbesondere nach wasser- oder naturschutzrechtlichen Vorschriften sowie internationalen
Meeresübereinkommen bestehen, vereinbar sein. Programme zur Überwachung des ökologischen und
des chemischen Zustands von Küstengewässern, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von
Küstengewässern nach Maßgabe des § 44 aufgestellt worden sind, sind weitestgehend bei der Aufstellung und
Durchführung der Überwachungsprogramme zu berücksichtigen.

§ 45g Fristverlängerungen; Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen

(1) Die zuständige Behörde kann die Frist nach § 45a Absatz 1 Nummer 2 sowie Fristen für nach § 45e
Satz 1 festgelegte Ziele verlängern, soweit es für bestimmte Teile der Meeresgewässer wegen natürlicher
Gegebenheiten unmöglich ist, die Ziele fristgerecht zu erreichen. Sie berücksichtigt bei ihrer Entscheidung die
Auswirkungen auf Meeresgewässer anderer Staaten sowie die Hohe See.

(2) Die zuständige Behörde kann für bestimmte Teile der Meeresgewässer Ausnahmen hinsichtlich der Erreichung
des guten Zustands nach § 45a Absatz 1 Nummer 2 oder hinsichtlich der nach § 45e Satz 1 festgelegten Ziele
zulassen. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die Ziele nach Satz 1 nicht erreicht werden können auf Grund von
1.   Handlungen oder Unterlassungen außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes,

 

2.   natürlichen Ursachen,
 

3.   höherer Gewalt oder
 

4.   Änderungen der physikalischen Eigenschaften des Meeresgewässers durch Maßnahmen aus Gründen des
Gemeinwohls, sofern der Nutzen der Maßnahmen die nachteiligen Umweltauswirkungen überwiegt.
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Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. In den Fällen des Satzes 2 Nummer 4 ist sicherzustellen, dass die Erreichung
des guten Zustands der Meeresgewässer, einschließlich der Meeresgewässer anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union, nicht dauerhaft verhindert oder erschwert wird.

(3) Verlängert die zuständige Behörde nach Absatz 1 Satz 1 eine Frist oder lässt sie Ausnahmen nach Absatz 2 zu,
hat sie Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen,
1.   die nach § 45e Satz 1 festgelegten Ziele weiterzuverfolgen,

 

2.   in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 bis 4 eine weitere Verschlechterung des Zustands des
Meeresgewässers zu vermeiden und
 

3.   nachteilige Wirkungen auf den Zustand der Meeresgewässer, einschließlich der Meeresgewässer anderer
Staaten sowie der Hohen See, abzuschwächen.
 

§ 45h Maßnahmenprogramme

(1) Auf der Grundlage der Anfangsbewertung nach § 45c Absatz 1 und der nach § 45e Satz 1 festgelegten Ziele
sind bis zum 31. Dezember 2015 Maßnahmenprogramme aufzustellen, die dem Prinzip einer nachhaltigen
Entwicklung Rechnung tragen. Die Maßnahmenprogramme umfassen die kostenwirksamen Maßnahmen, die
erforderlich sind, um den guten Zustand der Meeresgewässer zu erreichen oder zu erhalten. Dabei sind die in
Anhang VI der Richtlinie 2008/56/EG in der jeweils geltenden Fassung aufgeführten Arten von Maßnahmen zu
berücksichtigen. Die Maßnahmenprogramme enthalten auch
1.   räumliche Schutzmaßnahmen im Sinne des § 56 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes,

 

2.   eine Erläuterung, inwiefern die festgelegten Maßnahmen zur Erreichung der nach § 45e Satz 1 festgelegten
Ziele beitragen,
 

3.   gegebenenfalls Fristverlängerungen nach § 45g Absatz 1 und Ausnahmen nach § 45g Absatz 2, jeweils
einschließlich einer Begründung, und
 

4.   gegebenenfalls Maßnahmen nach § 45g Absatz 3.
 

Bis zum 31. Dezember 2013 sind Informationen zu den Gebieten zu veröffentlichen, die in Satz 4 Nummer 1
sowie in Artikel 13 Absatz 5 der Richtlinie 2008/56/EG genannt sind.

(2) Vor der Aufstellung und Aktualisierung der Maßnahmenprogramme sind zu den vorgesehenen neuen
Maßnahmen Folgeabschätzungen einschließlich Kosten-Nutzen-Analysen durchzuführen.

(3) Bei der Aufstellung der Maßnahmenprogramme sind Maßnahmen zum Schutz des Meeres nach anderen
wasser- und naturschutzrechtlichen Vorschriften, einschließlich internationaler Meeresübereinkommen, zu
berücksichtigen. Bei der Aufstellung und Durchführung der Maßnahmenprogramme nach Absatz 1 sind
weitestgehend Maßnahmen zu berücksichtigen, die in ein Maßnahmenprogramm nach § 82
1.   für ein Küstengewässer aufgenommen worden sind oder

 

2.   für ein oberirdisches Gewässer aufgenommen worden sind, soweit die Maßnahmen dem Schutz eines
Küstengewässers dienen.
 

Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass die Meeresgewässer anderer Mitgliedstaaten der Europäischen
Union einen guten Zustand erreichen; nachteilige Auswirkungen auf diese Gewässer sollen vermieden werden.

(4) Die in den Maßnahmenprogrammen aufgeführten Maßnahmen dürfen keine Beschränkung für Tätigkeiten
enthalten, die allein der Verteidigung dienen. Diese Tätigkeiten sind jedoch so durchzuführen, dass sie
weitestgehend mit den nach § 45e Satz 1 festgelegten Zielen vereinbar sind.

(5) Die zuständige Behörde führt die im Maßnahmenprogramm aufgeführten Maßnahmen bis zum 31. Dezember
2016 durch.

(6) Die zuständige Behörde legt abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 5 einen früheren Zeitpunkt für
die Aufstellung und Durchführung der Maßnahmenprogramme fest, wenn der Zustand des Meeresgewässers
umgehend grenzüberschreitende Maßnahmen erfordert. In diesem Fall können auch über die bereits in
einem aufgestellten Maßnahmenprogramm enthaltenen Maßnahmen hinaus zusätzliche oder weitergehende
Maßnahmen bestimmt werden. Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 45i Beteiligung der Öffentlichkeit

(1) Die zuständige Behörde veröffentlicht
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1.   Zusammenfassungen der Entwürfe
a)   der Anfangsbewertung nach § 45c Absatz 1, der Beschreibung des guten Zustands nach § 45d Satz 1

und der Ziele nach § 45e Satz 1 bis zum 15. Oktober 2011,
 

b)   der Überwachungsprogramme nach § 45f Absatz 1 bis zum 15. Oktober 2013
 

und
 

2.   Entwürfe der Maßnahmenprogramme nach § 45h Absatz 1 bis zum 31. März 2015.
 

Innerhalb von sechs Monaten nach der Veröffentlichung kann die Öffentlichkeit zu den in Satz 1 genannten
Unterlagen bei der zuständigen Behörde schriftlich Stellung nehmen; hierauf ist in der Veröffentlichung
hinzuweisen. Für Maßnahmenprogramme nach § 45h ist die Beteiligung der Öffentlichkeit nach den Sätzen 1 und
2 Teil der strategischen Umweltprüfung nach § 14i des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung.

(2) Bei Aktualisierungen nach § 45j und der vorzeitigen Aufstellung eines Maßnahmenprogramms nach § 45h
Absatz 6 gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Unterlagen nach Absatz 1 Satz 1, die sich auf den Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone
und des Festlandsockels beziehen, sind, auch in den Fällen des Absatzes 2, im Bundesanzeiger zu
veröffentlichen.

(4) § 85 gilt entsprechend für die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Maßnahmen.

§ 45j Überprüfung und Aktualisierung

Die Anfangsbewertung nach § 45c Absatz 1, die Beschreibung des guten Zustands der Meeresgewässer nach §
45d Satz 1, die nach § 45e Satz 1 festgelegten Ziele, die Überwachungsprogramme nach § 45f Absatz 1 sowie
die Maßnahmenprogramme nach § 45h Absatz 1 sind alle sechs Jahre zu überprüfen und, soweit erforderlich, zu
aktualisieren.

§ 45k Koordinierung

(1) Um die Bewirtschaftungsziele nach § 45a zu erreichen, koordinieren die zuständigen Behörden,
einschließlich der zuständigen Behörden der betroffenen Binnenländer, die Maßnahmen nach den §§ 45c bis
45h sowohl untereinander als auch mit den zuständigen Behörden im Bereich der deutschen ausschließlichen
Wirtschaftszone und des Festlandsockels sowie mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union. Die zuständigen Behörden bemühen sich um eine dem Satz 1 entsprechende Koordinierung
mit den zuständigen Behörden von Staaten, die nicht der Europäischen Union angehören. Die zuständigen
Behörden sollen die Organisationseinheiten internationaler Meeresübereinkommen und internationaler
Flussgebietsübereinkommen nutzen. Für die Koordinierung nach den Sätzen 1 bis 3 gilt § 7 Absatz 4 Satz 2
entsprechend.

(2) Ergreifen andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union Maßnahmen nach der Richtlinie 2008/56/EG, wirken
die zuständigen Behörden hieran auch insoweit mit, als diese Maßnahmen im Zusammenhang damit stehen,
dass der Oberflächenabfluss einer Flussgebietseinheit in das Meeresgewässer gelangt, für das die Maßnahmen
ergriffen werden. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 45l Zuständigkeit im Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und
des Festlandsockels

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, dem Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates die Zuständigkeit von Bundesbehörden im Geschäftsbereich der genannten
Bundesministerien für die Durchführung der Vorschriften dieses Abschnitts und der auf Grund des § 23 für
Meeresgewässer erlassenen Vorschriften im Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und des
Festlandsockels sowie das Zusammenwirken von Bundesbehörden bei der Durchführung dieser Vorschriften in
diesem Bereich zu regeln.

Abschnitt 4
Bewirtschaftung des Grundwassers
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§ 46 Erlaubnisfreie Benutzungen des Grundwassers

(1) Keiner Erlaubnis oder Bewilligung bedarf das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder Ableiten von
Grundwasser
1.   für den Haushalt, für den landwirtschaftlichen Hofbetrieb, für das Tränken von Vieh außerhalb des

Hofbetriebs oder in geringen Mengen zu einem vorübergehenden Zweck,
 

2.   für Zwecke der gewöhnlichen Bodenentwässerung landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch
genutzter Grundstücke,
 

soweit keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu besorgen sind. Wird in den
Fällen und unter den Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 2 das Wasser aus der Bodenentwässerung in ein
oberirdisches Gewässer eingeleitet, findet § 25 Satz 2 keine Anwendung.

(2) Keiner Erlaubnis bedarf ferner das Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser durch schadlose
Versickerung, soweit dies in einer Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 bestimmt ist.

(3) Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass weitere Fälle von der Erlaubnis- oder Bewilligungspflicht
ausgenommen sind oder eine Erlaubnis oder eine Bewilligung in den Fällen der Absätze 1 und 2 erforderlich ist.

§ 47 Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser

(1) Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass
1.   eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands vermieden wird;

 

2.   alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der
Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden;
 

3.   ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden; zu einem guten
mengenmäßigen Zustand gehört insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und
Grundwasserneubildung.
 

(2) Die Bewirtschaftungsziele nach Absatz 1 Nummer 3 sind bis zum 22. Dezember 2015 zu erreichen.
Fristverlängerungen sind in entsprechender Anwendung des § 29 Absatz 2 bis 4 zulässig.

(3) Für Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen nach Absatz 1 gilt § 31 Absatz 1, 2 Satz 1 und Absatz 3
entsprechend. Für die Bewirtschaftungsziele nach Absatz 1 Nummer 3 gilt darüber hinaus § 30 entsprechend
mit der Maßgabe, dass nach Satz 1 Nummer 4 der bestmögliche mengenmäßige und chemische Zustand des
Grundwassers zu erreichen ist.

§ 48 Reinhaltung des Grundwassers

(1) Eine Erlaubnis für das Einbringen und Einleiten von Stoffen in das Grundwasser darf nur erteilt werden, wenn
eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. Durch Rechtsverordnung nach §
23 Absatz 1 Nummer 3 kann auch festgelegt werden, unter welchen Voraussetzungen die Anforderung nach Satz
1, insbesondere im Hinblick auf die Begrenzung des Eintrags von Schadstoffen, als erfüllt gilt. Die Verordnung
bedarf der Zustimmung des Bundestages. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Bundestag nicht innerhalb
von drei Sitzungswochen nach Eingang der Vorlage der Bundesregierung die Zustimmung verweigert hat.

(2) Stoffe dürfen nur so gelagert oder abgelagert werden, dass eine nachteilige Veränderung der
Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. Das Gleiche gilt für das Befördern von Flüssigkeiten und Gasen
durch Rohrleitungen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 49 Erdaufschlüsse

(1) Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung,
die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können, sind der zuständigen Behörde einen
Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Werden bei diesen Arbeiten Stoffe in das Grundwasser eingebracht,
ist abweichend von § 8 Absatz 1 in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Nummer 4 anstelle der Anzeige eine Erlaubnis
nur erforderlich, wenn sich das Einbringen nachteilig auf die Grundwasserbeschaffenheit auswirken kann. Die
zuständige Behörde kann für bestimmte Gebiete die Tiefe nach Satz 1 näher bestimmen.

(2) Wird unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen.
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(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 hat die zuständige Behörde die Einstellung oder die Beseitigung der
Erschließung anzuordnen, wenn eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit zu besorgen oder
eingetreten ist und der Schaden nicht anderweitig vermieden oder ausgeglichen werden kann; die zuständige
Behörde hat die insoweit erforderlichen Maßnahmen anzuordnen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn unbefugt
Grundwasser erschlossen wird.

(4) Durch Landesrecht können abweichende Regelungen getroffen werden.

Fußnote

§ 49 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 30 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG)
v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl. I 2010, 275)

Kapitel 3
Besondere wasserwirtschaftliche Bestimmungen

Abschnitt 1
Öffentliche Wasserversorgung, Wasserschutzgebiete,
Heilquellenschutz
§ 50 Öffentliche Wasserversorgung

(1) Die der Allgemeinheit dienende Wasserversorgung (öffentliche Wasserversorgung) ist eine Aufgabe der
Daseinsvorsorge.

(2) Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ist vorrangig aus ortsnahen Wasservorkommen zu
decken, soweit überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen. Der Bedarf darf
insbesondere dann mit Wasser aus ortsfernen Wasservorkommen gedeckt werden, wenn eine Versorgung aus
ortsnahen Wasservorkommen nicht in ausreichender Menge oder Güte oder nicht mit vertretbarem Aufwand
sichergestellt werden kann.

(3) Die Träger der öffentlichen Wasserversorgung wirken auf einen sorgsamen Umgang mit Wasser hin. Sie
halten insbesondere die Wasserverluste in ihren Einrichtungen gering und informieren die Endverbraucher über
Maßnahmen zur Einsparung von Wasser unter Beachtung der hygienischen Anforderungen.

(4) Wassergewinnungsanlagen dürfen nur nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet,
unterhalten und betrieben werden.

(5) Durch Rechtsverordnung der Landesregierung oder durch Entscheidung der zuständigen Behörde können
Träger der öffentlichen Wasserversorgung verpflichtet werden, auf ihre Kosten die Beschaffenheit des für
Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung gewonnenen oder gewinnbaren Wassers zu untersuchen oder
durch eine von ihr bestimmte Stelle untersuchen zu lassen. Insbesondere können Art, Umfang und Häufigkeit
der Untersuchungen sowie die Übermittlung der Untersuchungsergebnisse näher geregelt werden. Die
Landesregierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden
übertragen.

§ 51 Festsetzung von Wasserschutzgebieten

(1) Soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert,
1.   Gewässer im Interesse der derzeit bestehenden oder künftigen öffentlichen Wasserversorgung vor

nachteiligen Einwirkungen zu schützen,
 

2.   das Grundwasser anzureichern oder
 

3.   das schädliche Abfließen von Niederschlagswasser sowie das Abschwemmen und den Eintrag von
Bodenbestandteilen, Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln in Gewässer zu vermeiden,
 

kann die Landesregierung durch Rechtsverordnung Wasserschutzgebiete festsetzen. In der Rechtsverordnung
ist die begünstigte Person zu benennen. Die Landesregierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch
Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen.

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__30.html
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(2) Trinkwasserschutzgebiete sollen nach Maßgabe der allgemein anerkannten Regeln der Technik in Zonen mit
unterschiedlichen Schutzbestimmungen unterteilt werden.

§ 52 Besondere Anforderungen in Wasserschutzgebieten

(1) In der Rechtsverordnung nach § 51 Absatz 1 oder durch behördliche Entscheidung können in
Wasserschutzgebieten, soweit der Schutzzweck dies erfordert,
1.   bestimmte Handlungen verboten oder für nur eingeschränkt zulässig erklärt werden,

 

2.   die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken verpflichtet werden,
a)   bestimmte auf das Grundstück bezogene Handlungen vorzunehmen, insbesondere die Grundstücke nur

in bestimmter Weise zu nutzen,
 

b)   Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung der Grundstücke anzufertigen, aufzubewahren und der
zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen,
 

c)   bestimmte Maßnahmen zu dulden, insbesondere die Beobachtung des Gewässers und des Bodens,
die Überwachung von Schutzbestimmungen, die Errichtung von Zäunen sowie Kennzeichnungen,
Bepflanzungen und Aufforstungen,
 

 

3.   Begünstigte verpflichtet werden, die nach Nummer 2 Buchstabe c zu duldenden Maßnahmen vorzunehmen.
 

Die zuständige Behörde kann von Verboten, Beschränkungen sowie Duldungs- und Handlungspflichten nach Satz
1 eine Befreiung erteilen, wenn der Schutzzweck nicht gefährdet wird oder überwiegende Gründe des Wohls
der Allgemeinheit dies erfordern. Sie hat eine Befreiung zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzumutbarer
Beschränkungen des Eigentums erforderlich ist und hierdurch der Schutzzweck nicht gefährdet wird.

(2) In einem als Wasserschutzgebiet vorgesehenen Gebiet können vorläufige Anordnungen nach Absatz 1
getroffen werden, wenn andernfalls der mit der Festsetzung des Wasserschutzgebiets verfolgte Zweck gefährdet
wäre. Die vorläufige Anordnung tritt mit dem Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 51 Absatz 1 außer Kraft,
spätestens nach Ablauf von drei Jahren. Wenn besondere Umstände es erfordern, kann die Frist um höchstens ein
weiteres Jahr verlängert werden. Die vorläufige Anordnung ist vor Ablauf der Frist nach Satz 2 oder Satz 3 außer
Kraft zu setzen, sobald und soweit die Voraussetzungen für ihren Erlass weggefallen sind.

(3) Behördliche Entscheidungen nach Absatz 1 können auch außerhalb eines Wasserschutzgebiets getroffen
werden, wenn andernfalls der mit der Festsetzung des Wasserschutzgebiets verfolgte Zweck gefährdet wäre.

(4) Soweit eine Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, auch in Verbindung mit Absatz 2
oder Absatz 3, das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach
Absatz 1 Satz 3 oder andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist eine Entschädigung zu
leisten.

(5) Setzt eine Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, auch in Verbindung mit Absatz 2 oder
Absatz 3, erhöhte Anforderungen fest, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines
Grundstücks einschränken, so ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener
Ausgleich zu leisten, soweit nicht eine Entschädigungspflicht nach Absatz 4 besteht.

Fußnote

§ 52 Abs. 1 Satz 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Niedersachsen - Abweichung durch § 92 des Niedersächsischen
Wassergesetzes (NWG) v. 19.2.2010 Nds. GVBl. S. 64 mWv 1.3.2010 (vgl. BGBl. I 2010, 970)
§ 52 Abs. 1 Satz 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Sachsen-Anhalt - Abweichung durch § 74 des Wassergesetzes für
das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) v. 16.3.2011 GVBl. LSA S. 492 mWv 1.4.2011 (vgl. BGBl. I 2011, 568)
§ 52 Abs. 5 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 32 des Bayerischen Wassergesetzes
(BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl. I 2010, 275)

§ 53 Heilquellenschutz

(1) Heilquellen sind natürlich zu Tage tretende oder künstlich erschlossene Wasser- oder Gasvorkommen, die
auf Grund ihrer chemischen Zusammensetzung, ihrer physikalischen Eigenschaften oder der Erfahrung nach
geeignet sind, Heilzwecken zu dienen.

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/nwg_nd__92.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/nwg_nd__92.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_st__74.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_st__74.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__32.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__32.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__32.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__32.html
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(2) Heilquellen, deren Erhaltung aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit erforderlich ist, können auf Antrag
staatlich anerkannt werden (staatlich anerkannte Heilquellen). Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die
Voraussetzungen nach Satz 1 nicht mehr vorliegen.

(3) Die zuständige Behörde kann besondere Betriebs- und Überwachungspflichten vorschreiben, soweit dies zur
Erhaltung der staatlich anerkannten Heilquelle erforderlich ist. Die Überwachung von Betrieben und Anlagen ist
zu dulden; § 101 gilt insoweit entsprechend.

(4) Zum Schutz staatlich anerkannter Heilquellen kann die Landesregierung durch Rechtsverordnung
Heilquellenschutzgebiete festsetzen. In der Rechtsverordnung ist die begünstigte Person zu benennen. Die
Landesregierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden
übertragen.

(5) § 51 Absatz 2 und § 52 gelten entsprechend.

Abschnitt 2
Abwasserbeseitigung
§ 54 Abwasser, Abwasserbeseitigung

(1) Abwasser ist
1.   das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften

veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie
 

2.   das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende
Wasser (Niederschlagswasser).
 

Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden
und gesammelten Flüssigkeiten.

(2) Abwasserbeseitigung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen
und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm in Zusammenhang mit der
Abwasserbeseitigung. Zur Abwasserbeseitigung gehört auch die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden
Schlamms.

§ 55 Grundsätze der Abwasserbeseitigung

(1) Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Dem Wohl der
Allgemeinheit kann auch die Beseitigung von häuslichem Abwasser durch dezentrale Anlagen entsprechen.

(2) Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch
sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

(3) Flüssige Stoffe, die kein Abwasser sind, können mit Abwasser beseitigt werden, wenn eine solche Entsorgung
der Stoffe umweltverträglicher ist als eine Entsorgung als Abfall und wasserwirtschaftliche Belange nicht
entgegenstehen.

§ 56 Pflicht zur Abwasserbeseitigung

Abwasser ist von den juristischen Personen des öffentlichen Rechts zu beseitigen, die nach Landesrecht
hierzu verpflichtet sind (Abwasserbeseitigungspflichtige). Die Länder können bestimmen, unter welchen
Voraussetzungen die Abwasserbeseitigung anderen als den in Satz 1 genannten Abwasserbeseitigungspflichtigen
obliegt. Die zur Abwasserbeseitigung Verpflichteten können sich zur Erfüllung ihrer Pflichten Dritter bedienen.

§ 57 Einleiten von Abwasser in Gewässer

(1) Eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Direkteinleitung) darf nur erteilt werden, wenn
1.   die Menge und Schädlichkeit des Abwassers so gering gehalten wird, wie dies bei Einhaltung der jeweils in

Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist,
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2.   die Einleitung mit den Anforderungen an die Gewässereigenschaften und sonstigen rechtlichen
Anforderungen vereinbar ist und
 

3.   Abwasseranlagen oder sonstige Einrichtungen errichtet und betrieben werden, die erforderlich sind, um die
Einhaltung der Anforderungen nach den Nummern 1 und 2 sicherzustellen.
 

(2) Durch Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 3 können an das Einleiten von Abwasser in Gewässer
Anforderungen festgelegt werden, die nach Absatz 1 Nummer 1 dem Stand der Technik entsprechen. Die
Anforderungen können auch für den Ort des Anfalls des Abwassers oder vor seiner Vermischung festgelegt
werden. Für vorhandene Einleitungen legt die Rechtsverordnung abweichende Anforderungen fest, soweit die
danach erforderlichen Anpassungsmaßnahmen unverhältnismäßig wären.

(3) Entsprechen vorhandene Abwassereinleitungen nicht den Anforderungen nach Absatz 2 oder entsprechenden
Anforderungen der Abwasserverordnung in ihrer am 28. Februar 2010 geltenden Fassung, so sind die
erforderlichen Anpassungsmaßnahmen innerhalb angemessener Fristen durchzuführen.

§ 58 Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen

(1) Das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleitung) bedarf der Genehmigung
durch die zuständige Behörde, soweit an das Abwasser in der Abwasserverordnung in ihrer jeweils geltenden
Fassung Anforderungen für den Ort des Anfalls des Abwassers oder vor seiner Vermischung festgelegt sind.
Durch Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 5, 8 und 10 kann bestimmt werden,
1.   unter welchen Voraussetzungen die Indirekteinleitung anstelle einer Genehmigung nach Satz 1 nur einer

Anzeige bedarf,
 

2.   dass die Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 2 auch durch Sachverständige überwacht wird.
 

Weitergehende Rechtsvorschriften der Länder, die den Maßgaben des Satzes 2 entsprechen oder die über Satz
1 oder Satz 2 hinausgehende Genehmigungserfordernisse vorsehen, bleiben unberührt. Ebenfalls unberührt
bleiben Rechtsvorschriften der Länder, nach denen die Genehmigung der zuständigen Behörde durch eine
Genehmigung des Betreibers einer öffentlichen Abwasseranlage ersetzt wird.

(2) Eine Genehmigung für eine Indirekteinleitung darf nur erteilt werden, wenn
1.   die nach der Abwasserverordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung für die Einleitung maßgebenden

Anforderungen einschließlich der allgemeinen Anforderungen eingehalten werden,
 

2.   die Erfüllung der Anforderungen an die Direkteinleitung nicht gefährdet wird und
 

3.   Abwasseranlagen oder sonstige Einrichtungen errichtet und betrieben werden, die erforderlich sind, um die
Einhaltung der Anforderungen nach den Nummern 1 und 2 sicherzustellen.
 

(3) Entsprechen vorhandene Indirekteinleitungen nicht den Anforderungen nach Absatz 2, so sind die
erforderlichen Maßnahmen innerhalb angemessener Fristen durchzuführen.

(4) § 13 Absatz 1 und § 17 gelten entsprechend. Eine Genehmigung kann auch unter dem Vorbehalt des
Widerrufs erteilt werden.

§ 59 Einleiten von Abwasser in private Abwasseranlagen

(1) Dem Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen stehen Abwassereinleitungen Dritter in private
Abwasseranlagen, die der Beseitigung von gewerblichem Abwasser dienen, gleich.

(2) Die zuständige Behörde kann Abwassereinleitungen nach Absatz 1 von der Genehmigungsbedürftigkeit
nach Absatz 1 in Verbindung mit § 58 Absatz 1 freistellen, wenn durch vertragliche Regelungen zwischen dem
Betreiber der privaten Abwasseranlage und dem Einleiter die Einhaltung der Anforderungen nach § 58 Absatz 2
sichergestellt ist.

§ 60 Abwasseranlagen

(1) Abwasseranlagen sind so zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, dass die Anforderungen an die
Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Im Übrigen dürfen Abwasseranlagen nur nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik errichtet, betrieben und unterhalten werden.
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(2) Entsprechen vorhandene Abwasseranlagen nicht den Anforderungen nach Absatz 1, so sind die erforderlichen
Maßnahmen innerhalb angemessener Fristen durchzuführen.

(3) Die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung einer Abwasserbehandlungsanlage, für
die nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung eine Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, bedürfen einer Genehmigung. Die Genehmigung ist zu versagen oder
mit den notwendigen Nebenbestimmungen zu versehen, wenn die Anlage den Anforderungen des Absatzes 1
nicht entspricht oder sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften dies erfordern. § 13 Absatz 1, § 16 Absatz 1 und 3
und § 17 gelten entsprechend.

(4) Die Länder können regeln, dass die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung von
Abwasseranlagen, die nicht unter Absatz 3 fallen, einer Anzeige oder Genehmigung bedürfen.
Genehmigungserfordernisse nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.

§ 61 Selbstüberwachung bei Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen

(1) Wer Abwasser in ein Gewässer oder in eine Abwasseranlage einleitet, ist verpflichtet, das Abwasser nach
Maßgabe einer Rechtsverordnung nach Absatz 3 oder der die Abwassereinleitung zulassenden behördlichen
Entscheidung durch fachkundiges Personal zu untersuchen oder durch eine geeignete Stelle untersuchen zu
lassen (Selbstüberwachung).

(2) Wer eine Abwasseranlage betreibt, ist verpflichtet, ihren Zustand, ihre Funktionsfähigkeit, ihre Unterhaltung
und ihren Betrieb sowie Art und Menge des Abwassers und der Abwasserinhaltsstoffe selbst zu überwachen. Er
hat nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach Absatz 3 hierüber Aufzeichnungen anzufertigen, aufzubewahren
und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen.

(3) Durch Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 8, 9 und 11 können insbesondere Regelungen über
die Ermittlung der Abwassermenge, die Häufigkeit und die Durchführung von Probenahmen, Messungen
und Analysen einschließlich der Qualitätssicherung, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten sowie die
Voraussetzungen getroffen werden, nach denen keine Pflicht zur Selbstüberwachung besteht.

Abschnitt 3
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
§ 62 Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum
Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher
Einrichtungen müssen so beschaffen sein und so errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass
eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist. Das Gleiche gilt für
Rohrleitungsanlagen, die
1.   den Bereich eines Werksgeländes nicht überschreiten,

 

2.   Zubehör einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind oder
 

3.   Anlagen verbinden, die in engem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang miteinander stehen.
 

Für Anlagen zum Umschlagen wassergefährdender Stoffe sowie zum Lagern und Abfüllen von Jauche,
Gülle und Silagesickersäften sowie von vergleichbaren in der Landwirtschaft anfallenden Stoffen gilt Satz 1
entsprechend mit der Maßgabe, dass der bestmögliche Schutz der Gewässer vor nachteiligen Veränderungen
ihrer Eigenschaften erreicht wird.

(2) Anlagen im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik
beschaffen sein sowie errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden.

(3) Wassergefährdende Stoffe im Sinne dieses Abschnitts sind feste, flüssige und gasförmige Stoffe, die
geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der
Wasserbeschaffenheit herbeizuführen.

(4) Durch Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 5 bis 11 können nähere Regelungen erlassen werden
über
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1.   die Bestimmung der wassergefährdenden Stoffe und ihre Einstufung entsprechend ihrer Gefährlichkeit,
über eine hierbei erforderliche Mitwirkung des Umweltbundesamtes und anderer Stellen sowie über
Mitwirkungspflichten von Anlagenbetreibern im Zusammenhang mit der Einstufung von Stoffen,
 

2.   die Einsetzung einer Kommission zur Beratung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit in Fragen der Stoffeinstufung einschließlich hiermit zusammenhängender organisatorischer
Fragen,
 

3.   Anforderungen an die Beschaffenheit und Lage von Anlagen nach Absatz 1,
 

4.   technische Regeln, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen,
 

5.   Pflichten bei der Planung, der Errichtung, dem Betrieb, dem Befüllen, dem Entleeren, der Instandhaltung, der
Instandsetzung, der Überwachung, der Überprüfung, der Reinigung, der Stilllegung und der Änderung von
Anlagen nach Absatz 1 sowie Pflichten beim Austreten wassergefährdender Stoffe aus derartigen Anlagen; in
der Rechtsverordnung kann die Durchführung bestimmter Tätigkeiten Sachverständigen oder Fachbetrieben
vorbehalten werden,
 

6.   Befugnisse der zuständigen Behörde, im Einzelfall Anforderungen an Anlagen nach Absatz 1 festzulegen und
den Betreibern solcher Anlagen bestimmte Maßnahmen aufzuerlegen,
 

7.   Anforderungen an Sachverständige und Sachverständigenorganisationen sowie an Fachbetriebe und Güte-
und Überwachungsgemeinschaften.
 

(5) Weitergehende landesrechtliche Vorschriften für besonders schutzbedürftige Gebiete bleiben unberührt.

(6) Die §§ 62 und 63 gelten nicht für Anlagen im Sinne des Absatzes 1 zum Umgang mit
1.   Abwasser,

 

2.   Stoffen, die hinsichtlich der Radioaktivität die Freigrenzen des Strahlenschutzrechts überschreiten.
 

(7) Das Umweltbundesamt erhebt für in einer Rechtsverordnung nach Absatz 4 Nummer 1 aufgeführte
Amtshandlungen Gebühren und Auslagen. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände, die Gebührensätze und die
Auslagenerstattung für Amtshandlungen nach Satz 1 zu bestimmen. Die zu erstattenden Auslagen können
abweichend vom Verwaltungskostengesetz geregelt werden.

§ 63 Eignungsfeststellung

(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen wassergefährdender Stoffe dürfen nur errichtet
und betrieben werden, wenn ihre Eignung von der zuständigen Behörde festgestellt worden ist. Eine
Eignungsfeststellung kann auch für Anlagenteile oder technische Schutzvorkehrungen erteilt werden. Für die
Errichtung von Anlagen, Anlagenteilen und technischen Schutzvorkehrungen nach den Sätzen 1 und 2 gilt § 58
Absatz 4 entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt nicht
1.   für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften sowie von vergleichbaren in

der Landwirtschaft anfallenden Stoffen,
 

2.   wenn wassergefährdende Stoffe
a)   kurzzeitig in Verbindung mit dem Transport bereitgestellt oder aufbewahrt werden und die Behälter oder

Verpackungen den Vorschriften und Anforderungen für den Transport im öffentlichen Verkehr genügen,
 

b)   in Laboratorien in der für den Handgebrauch erforderlichen Menge bereitgehalten werden.
 

Durch Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 5, 6 und 10 kann bestimmt werden, unter welchen
Voraussetzungen darüber hinaus keine Eignungsfeststellung erforderlich ist.
 

(3) Die Eignungsfeststellung entfällt für Anlagen, Anlagenteile oder technische Schutzvorkehrungen,
1.   die nach den Vorschriften des Bauproduktengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.

April 1998 (BGBl. I S. 812), das zuletzt durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl.
I S. 2407) geändert worden ist, oder anderen Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der
Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen Union, deren Regelungen über die Brauchbarkeit
auch Anforderungen zum Schutz der Gewässer umfassen, in Verkehr gebracht werden dürfen und das
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Kennzeichen der Europäischen Gemeinschaften (CE-Kennzeichen), das sie tragen, nach diesen Vorschriften
zulässige Klassen und Leistungsstufen nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften aufweist,
 

2.   bei denen nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften über die Verwendung von Bauprodukten, Bauarten
oder Bausätzen auch die Einhaltung der wasserrechtlichen Anforderungen sichergestellt wird,
 

3.   die nach immissionsschutzrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der wasserrechtlichen
Anforderungen der Bauart nach zugelassen sind oder einer Bauartzulassung bedürfen oder
 

4.   für die eine Genehmigung nach baurechtlichen Vorschriften erteilt worden ist, sofern bei Erteilung der
Genehmigung die wasserrechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen sind.
 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 auf Grund bauordnungsrechtlicher Vorschriften ein Zulassungs- oder
Nachweiserfordernis oder eine Zulassungs- oder Nachweismöglichkeit für Bauprodukte, Bauarten oder Bausätze
als Teil einer Anlage oder als technische Schutzvorkehrung besteht, ist die entsprechende Zulassung oder der
entsprechende Nachweis vorzulegen und der Eignungsfeststellung für die Anlage zugrunde zu legen.

Abschnitt 4
Gewässerschutzbeauftragte
§ 64 Bestellung von Gewässerschutzbeauftragten

(1) Gewässerbenutzer, die an einem Tag mehr als 750 Kubikmeter Abwasser einleiten dürfen, haben unverzüglich
einen oder mehrere Betriebsbeauftragte für Gewässerschutz (Gewässerschutzbeauftragte) zu bestellen.

(2) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass
1.   die Einleiter von Abwasser in Gewässer, für die eine Pflicht zur Bestellung von Gewässerschutzbeauftragten

nach Absatz 1 nicht besteht,
 

2.   die Einleiter von Abwasser in Abwasseranlagen,
 

3.   die Betreiber von Anlagen nach § 62 Absatz 1,
 

4.   die Betreiber von Rohrleitungsanlagen nach Nummer 19.3 der Anlage 1 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung
 

einen oder mehrere Gewässerschutzbeauftragte zu bestellen haben.

(3) Ist nach § 53 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ein Immissionsschutzbeauftragter oder nach § 59 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes ein Abfallbeauftragter zu bestellen, so kann dieser auch die Aufgaben und Pflichten
eines Gewässerschutzbeauftragten nach diesem Gesetz wahrnehmen.

Fußnote

§ 64 Abs. 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 38 des Bayerischen Wassergesetzes
(BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl. I 2010, 275)

§ 65 Aufgaben von Gewässerschutzbeauftragten

(1) Gewässerschutzbeauftragte beraten den Gewässerbenutzer und die Betriebsangehörigen in Angelegenheiten,
die für den Gewässerschutz bedeutsam sein können. Sie sind berechtigt und verpflichtet,
1.   die Einhaltung von Vorschriften, Nebenbestimmungen und Anordnungen im Interesse des Gewässerschutzes

zu überwachen, insbesondere durch regelmäßige Kontrolle der Abwasseranlagen im Hinblick auf die
Funktionsfähigkeit, den ordnungsgemäßen Betrieb sowie die Wartung, durch Messungen des Abwassers
nach Menge und Eigenschaften, durch Aufzeichnungen der Kontroll- und Messergebnisse; sie haben dem
Gewässerbenutzer festgestellte Mängel mitzuteilen und Maßnahmen zu ihrer Beseitigung vorzuschlagen;
 

2.   auf die Anwendung geeigneter Abwasserbehandlungsverfahren einschließlich der Verfahren zur
ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung der bei der Abwasserbehandlung entstehenden Reststoffe
hinzuwirken;
 

3.   auf die Entwicklung und Einführung von
a)   innerbetrieblichen Verfahren zur Vermeidung oder Verminderung des Abwasseranfalls nach Art und

Menge,
 

b)   umweltfreundlichen Produktionen
 

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__38.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__38.html
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hinzuwirken;
 

4.   die Betriebsangehörigen über die in dem Betrieb verursachten Gewässerbelastungen sowie über die
Einrichtungen und Maßnahmen zu ihrer Verhinderung unter Berücksichtigung der wasserrechtlichen
Vorschriften aufzuklären.
 

(2) Gewässerschutzbeauftragte erstatten dem Gewässerbenutzer jährlich einen schriftlichen Bericht über
die nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 4 getroffenen und beabsichtigten Maßnahmen. Bei EMAS-Standorten
ist ein jährlicher Bericht nicht erforderlich, soweit sich gleichwertige Angaben aus dem Bericht über die
Umweltbetriebsprüfung ergeben und die Gewässerschutzbeauftragten den Bericht mitgezeichnet haben und mit
dem Verzicht auf die Erstellung eines gesonderten jährlichen Berichts einverstanden sind.

(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Aufgaben der
Gewässerschutzbeauftragten
1.   näher regeln,

 

2.   erweitern, soweit es die Belange des Gewässerschutzes erfordern,
 

3.   einschränken, wenn dadurch die ordnungsgemäße Selbstüberwachung nicht beeinträchtigt wird.
 

§ 66 Weitere anwendbare Vorschriften

Auf das Verhältnis zwischen dem Gewässerbenutzer und den Gewässerschutzbeauftragten finden die §§ 55 bis 58
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes entsprechende Anwendung.

Abschnitt 5
Gewässerausbau, Deich-, Damm- und Küstenschutzbauten
§ 67 Grundsatz, Begriffsbestimmung

(1) Gewässer sind so auszubauen, dass natürliche Rückhalteflächen erhalten bleiben, das natürliche
Abflussverhalten nicht wesentlich verändert wird, naturraumtypische Lebensgemeinschaften bewahrt und
sonstige nachteilige Veränderungen des Zustands des Gewässers vermieden oder, soweit dies nicht möglich ist,
ausgeglichen werden.

(2) Gewässerausbau ist die Herstellung, die Beseitigung und die wesentliche Umgestaltung eines Gewässers
oder seiner Ufer. Ein Gewässerausbau liegt nicht vor, wenn ein Gewässer nur für einen begrenzten Zeitraum
entsteht und der Wasserhaushalt dadurch nicht erheblich beeinträchtigt wird. Deich- und Dammbauten, die den
Hochwasserabfluss beeinflussen, sowie Bauten des Küstenschutzes stehen dem Gewässerausbau gleich.

§ 68 Planfeststellung, Plangenehmigung

(1) Der Gewässerausbau bedarf der Planfeststellung durch die zuständige Behörde.

(2) Für einen Gewässerausbau, für den nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung keine
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, kann anstelle eines
Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteilt werden. Die Länder können bestimmen, dass Bauten
des Küstenschutzes, für die nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung keine Verpflichtung zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, anstelle einer Zulassung nach Satz 1 einer anderen
oder keiner Zulassung oder einer Anzeige bedürfen.

(3) Der Plan darf nur festgestellt oder genehmigt werden, wenn
1.   eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dauerhafte, nicht

ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen, vor allem
in Auwäldern, nicht zu erwarten ist und
 

2.   andere Anforderungen nach diesem Gesetz oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllt werden.
 

§ 69 Abschnittsweise Zulassung, vorzeitiger Beginn

(1) Gewässerausbauten einschließlich notwendiger Folgemaßnahmen, die wegen ihres räumlichen oder zeitlichen
Umfangs in selbständigen Abschnitten oder Stufen durchgeführt werden, können in entsprechenden Teilen
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zugelassen werden, wenn dadurch die erforderliche Einbeziehung der erheblichen Auswirkungen des gesamten
Vorhabens auf die Umwelt nicht ganz oder teilweise unmöglich wird.

(2) § 17 gilt entsprechend für die Zulassung des vorzeitigen Beginns in einem Planfeststellungsverfahren und
einem Plangenehmigungsverfahren nach § 68.

§ 70 Anwendbare Vorschriften, Verfahren

(1) Für die Planfeststellung und die Plangenehmigung gelten § 13 Absatz 1 und § 14 Absatz 3 bis 6 entsprechend;
im Übrigen gelten die §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

(2) Das Planfeststellungsverfahren für einen Gewässerausbau, für den nach dem Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht,
muss den Anforderungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechen.

(3) Erstreckt sich ein beabsichtigter Ausbau auf ein Gewässer, das der Verwaltung mehrerer Länder untersteht,
und ist ein Einvernehmen über den Ausbauplan nicht zu erreichen, so soll die Bundesregierung auf Antrag eines
beteiligten Landes zwischen den Ländern vermitteln.

Fußnote

§ 70 Abs. 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 69 Satz 1 u. 2 des Bayerischen
Wassergesetzes (BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl.
I 2010, 275)
§ 70 Abs. 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Niedersachsen - Abweichung durch § 109 Abs. 1, 2 u. 3 des
Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) v. 19.2.2010 Nds. GVBl. S. 64 mWv 1.3.2010 (vgl. BGBl. I 2010, 970)
§ 70 Abs. 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Hessen - Abweichung durch § 8 Abs. 1 u. § 43 Abs. 1 des Hessischen
Wassergesetzes (HWG) v. 14.12.2010 GVBl. I S. 548 mWv 24.12.2010 (vgl. BGBl. I 2011, 607)
§ 70 Abs. 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bremen - Abweichung durch § 55 des Bremischen Wassergesetzes
(BremWG) v. 29.4.2011 Brem.GBl. S. 262 mWv 29.4.2011 (vgl. BGBl. I 2011, 1011, 1047)
§ 70 Abs. 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bremen - Abweichung durch § 96 Abs. 1 des Bremischen Wassergesetzes
(BremWG) v. 29.4.2011 Brem.GBl. S. 262 (vgl. BGBl. I 2011, 1011, 1047)
§ 70 Abs. 1 Halbsatz 2 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Schleswig-Holstein - Abweichung durch § 126 Abs. 1 Satz
1 des Wassergesetzes des Landes Schleswig-Holstein (LWG) idF d. G v. 19.3.2010 GVOBl. Schl.-H. S. 365 mWv
26.3.2010 (vgl. BGBl. I 2010, 1501)

§ 71 Enteignungsrechtliche Vorwirkung

Dient der Gewässerausbau dem Wohl der Allgemeinheit, so kann bei der Feststellung des Plans bestimmt
werden, dass für seine Durchführung die Enteignung zulässig ist. Satz 1 gilt für die Plangenehmigung
entsprechend, wenn Rechte anderer nur unwesentlich beeinträchtigt werden. Der festgestellte oder genehmigte
Plan ist dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen und für die Enteignungsbehörde bindend.

Fußnote

§ 71 Satz 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Schleswig-Holstein - Abweichung durch § 127 Abs. 1 Satz 1 Wassergesetz
des Landes Schleswig-Holstein (LWG SH) idF d. G v. 19.3.2010 GVOBl. Schl.-H. S. 365 mWv 26.3.2010 (vgl. BGBl. I
2010, 1501)
§ 71 Satz 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Sachsen - Abweichung durch § 115 Abs. 1 Satz 2 des Sächsischen
Wassergesetzes (SächsWG) idF d. Bek. v. 18.10.2004 SächsGVBl. S. 482, zuletzt geändert durch Art. 1 d. G v.
23.9.2010 SächsGVBl. S. 270 mWv 15.5.2011 (vgl. BGBl. I 2011, 845)

Abschnitt 6
Hochwasserschutz
§ 72 Hochwasser

Hochwasser ist die zeitlich begrenzte Überschwemmung von normalerweise nicht mit Wasser bedecktem Land
durch oberirdische Gewässer oder durch in Küstengebiete eindringendes Meerwasser.

§ 73 Bewertung von Hochwasserrisiken, Risikogebiete

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__69.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__69.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/nwg_nd__109.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/nwg_nd__109.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_he__8_43.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_he__8_43.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_br__55.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_br__55.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_br__96.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_br__96.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_sh__126.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_sh__126.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_sh__127.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_sh__127.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_sn__115.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_sn__115.html
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(1) Die zuständigen Behörden bewerten das Hochwasserrisiko und bestimmen danach die Gebiete mit
signifikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiete). Hochwasserrisiko ist die Kombination der Wahrscheinlichkeit des
Eintritts eines Hochwasserereignisses mit den möglichen nachteiligen Hochwasserfolgen für die menschliche
Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe, wirtschaftliche Tätigkeiten und erhebliche Sachwerte.

(2) Die Risikobewertung muss den Anforderungen nach Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2007/60/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von
Hochwasserrisiken (ABl. L 288 vom 6.11.2007, S. 27) entsprechen.

(3) Die Bewertung der Hochwasserrisiken und die Bestimmung der Risikogebiete erfolgen für jede
Flussgebietseinheit. Die Länder können bestimmte Küstengebiete, einzelne Einzugsgebiete oder
Teileinzugsgebiete zur Bewertung der Risiken und zur Bestimmung der Risikogebiete statt der Flussgebietseinheit
einer anderen Bewirtschaftungseinheit zuordnen.

(4) Die zuständigen Behörden tauschen für die Risikobewertung bedeutsame Informationen mit den zuständigen
Behörden anderer Länder und Mitgliedstaaten der Europäischen Union aus, in deren Hoheitsgebiet die nach
Absatz 3 maßgebenden Bewirtschaftungseinheiten auch liegen. Für die Bestimmung der Risikogebiete gilt § 7
Absatz 2 und 3 entsprechend.

(5) Die Hochwasserrisiken sind bis zum 22. Dezember 2011 zu bewerten. Die Bewertung ist nicht erforderlich,
wenn die zuständigen Behörden vor dem 22. Dezember 2010
1.   nach Durchführung einer Bewertung des Hochwasserrisikos festgestellt haben, dass ein mögliches

signifikantes Risiko für ein Gebiet besteht oder als wahrscheinlich gelten kann und eine entsprechende
Zuordnung des Gebietes erfolgt ist oder
 

2.   Gefahrenkarten und Risikokarten gemäß § 74 sowie Risikomanagementpläne gemäß § 75 erstellt oder ihre
Erstellung beschlossen haben.
 

(6) Die Risikobewertung und die Bestimmung der Risikogebiete nach Absatz 1 sowie die Entscheidungen und
Maßnahmen nach Absatz 5 Satz 2 sind bis zum 22. Dezember 2018 und danach alle sechs Jahre zu überprüfen
und erforderlichenfalls zu aktualisieren. Dabei ist den voraussichtlichen Auswirkungen des Klimawandels auf das
Hochwasserrisiko Rechnung zu tragen.

§ 74 Gefahrenkarten und Risikokarten

(1) Die zuständigen Behörden erstellen für die Risikogebiete in den nach § 73 Absatz 3 maßgebenden
Bewirtschaftungseinheiten Gefahrenkarten und Risikokarten in dem Maßstab, der hierfür am besten geeignet ist.

(2) Gefahrenkarten erfassen die Gebiete, die bei folgenden Hochwasserereignissen überflutet werden:
1.   Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder bei Extremereignissen,

 

2.   Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrintervall mindestens 100 Jahre),
 

3.   soweit erforderlich, Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit.
 

Die Erstellung von Gefahrenkarten für ausreichend geschützte Küstengebiete kann auf Gebiete nach Satz 1
Nummer 1 beschränkt werden.

(3) Gefahrenkarten müssen jeweils für die Gebiete nach Absatz 2 Satz 1 Angaben enthalten
1.   zum Ausmaß der Überflutung,

 

2.   zur Wassertiefe oder, soweit erforderlich, zum Wasserstand,
 

3.   soweit erforderlich, zur Fließgeschwindigkeit oder zum für die Risikobewertung bedeutsamen Wasserabfluss.
 

(4) Risikokarten erfassen mögliche nachteilige Folgen der in Absatz 2 Satz 1 genannten Hochwasserereignisse.
Sie müssen die nach Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie 2007/60/EG erforderlichen Angaben enthalten.

(5) Die zuständigen Behörden haben vor der Erstellung von Gefahrenkarten und Risikokarten für Risikogebiete,
die auch auf dem Gebiet anderer Länder oder anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union liegen, mit deren
zuständigen Behörden Informationen auszutauschen. Für den Informationsaustausch mit anderen Staaten gilt § 7
Absatz 3 Nummer 2 entsprechend.
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(6) Die Gefahrenkarten und Risikokarten sind bis zum 22. Dezember 2013 zu erstellen. Satz 1 gilt nicht, wenn
bis zum 22. Dezember 2010 vergleichbare Karten vorliegen, deren Informationsgehalt den Anforderungen
der Absätze 2 bis 4 entspricht. Alle Karten sind bis zum 22. Dezember 2019 und danach alle sechs Jahre zu
überprüfen und erforderlichenfalls zu aktualisieren. Dabei umfasst die Überprüfung der Karten nach Satz 2 zum
22. Dezember 2019 auch ihre Übereinstimmung mit den Anforderungen der Absätze 2 und 4.

§ 75 Risikomanagementpläne

(1) Die zuständigen Behörden stellen für die Risikogebiete auf der Grundlage der Gefahrenkarten und
Risikokarten Risikomanagementpläne nach den Vorschriften der Absätze 2 bis 6 auf. § 7 Absatz 4 Satz 1 gilt
entsprechend.

(2) Risikomanagementpläne dienen dazu, die nachteiligen Folgen, die an oberirdischen Gewässern mindestens
von einem Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit und beim Schutz von Küstengebieten mindestens von
einem Extremereignis ausgehen, zu verringern, soweit dies möglich und verhältnismäßig ist. Die Pläne legen für
die Risikogebiete angemessene Ziele für das Risikomanagement fest, insbesondere zur Verringerung möglicher
nachteiliger Hochwasserfolgen für die in § 73 Absatz 1 Satz 2 genannten Schutzgüter und, soweit erforderlich, für
nichtbauliche Maßnahmen der Hochwasservorsorge und für die Verminderung der Hochwasserwahrscheinlichkeit.

(3) In die Risikomanagementpläne sind zur Erreichung der nach Absatz 2 festgelegten Ziele Maßnahmen
aufzunehmen. Risikomanagementpläne müssen mindestens die im Anhang der Richtlinie 2007/60/EG genannten
Angaben enthalten und die Anforderungen nach Artikel 7 Absatz 3 Satz 2 bis 4 dieser Richtlinie erfüllen.

(4) Risikomanagementpläne dürfen keine Maßnahmen enthalten, die das Hochwasserrisiko für andere Länder
und Staaten im selben Einzugsgebiet oder Teileinzugsgebiet erheblich erhöhen. Satz 1 gilt nicht, wenn die
Maßnahmen mit dem betroffenen Land oder Staat koordiniert worden sind und im Rahmen des § 80 eine
einvernehmliche Lösung gefunden worden ist.

(5) Liegen die nach § 73 Absatz 3 maßgebenden Bewirtschaftungseinheiten vollständig auf deutschem
Hoheitsgebiet, ist ein einziger Risikomanagementplan oder sind mehrere auf der Ebene der Flussgebietseinheit
koordinierte Risikomanagementpläne zu erstellen. Für die Koordinierung der Risikomanagementpläne mit
anderen Staaten gilt § 7 Absatz 3 entsprechend mit dem Ziel, einen einzigen Risikomanagementplan oder
mehrere auf der Ebene der Flussgebietseinheit koordinierte Pläne zu erstellen. Gelingt dies nicht, so ist auf eine
möglichst weitgehende Koordinierung nach Satz 2 hinzuwirken.

(6) Die Risikomanagementpläne sind bis zum 22. Dezember 2015 zu erstellen. Satz 1 gilt nicht, wenn bis
zum 22. Dezember 2010 vergleichbare Pläne vorliegen, deren Informationsgehalt den Anforderungen der
Absätze 2 bis 4 entspricht. Alle Pläne sind bis zum 22. Dezember 2021 und danach alle sechs Jahre unter
Berücksichtigung der voraussichtlichen Auswirkungen des Klimawandels auf das Hochwasserrisiko zu überprüfen
und erforderlichenfalls zu aktualisieren. Dabei umfasst die Überprüfung der vergleichbaren Pläne im Sinne von
Satz 2 zum 22. Dezember 2021 auch ihre Übereinstimmung mit den Anforderungen der Absätze 2 bis 4.

§ 76 Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern

(1) Überschwemmungsgebiete sind Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern und
sonstige Gebiete, die bei Hochwasser überschwemmt oder durchflossen oder die für Hochwasserentlastung oder
Rückhaltung beansprucht werden. Dies gilt nicht für Gebiete, die überwiegend von den Gezeiten beeinflusst sind,
soweit durch Landesrecht nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Landesregierung setzt durch Rechtsverordnung
1.   innerhalb der Risikogebiete oder der nach § 73 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 zugeordneten Gebiete mindestens

die Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, und
 

2.   die zur Hochwasserentlastung und Rückhaltung beanspruchten Gebiete
 

als Überschwemmungsgebiete fest. Gebiete nach Satz 1 Nummer 1 sind bis zum 22. Dezember 2013
festzusetzen. Die Festsetzungen sind an neue Erkenntnisse anzupassen. Die Landesregierung kann die
Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen.

(3) Noch nicht nach Absatz 2 festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind zu ermitteln, in Kartenform
darzustellen und vorläufig zu sichern.
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(4) Die Öffentlichkeit ist über die vorgesehene Festsetzung von Überschwemmungsgebieten zu informieren; ihr
ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Sie ist über die festgesetzten und vorläufig gesicherten Gebiete
einschließlich der in ihnen geltenden Schutzbestimmungen sowie über die Maßnahmen zur Vermeidung von
nachteiligen Hochwasserfolgen zu informieren.

§ 77 Rückhalteflächen

Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 sind in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu erhalten. Soweit
überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem entgegenstehen, sind rechtzeitig die notwendigen
Ausgleichsmaßnahmen zu treffen. Frühere Überschwemmungsgebiete, die als Rückhalteflächen geeignet sind,
sollen so weit wie möglich wiederhergestellt werden, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit
dem nicht entgegenstehen.

§ 78 Besondere Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete

(1) In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist untersagt:
1.   die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach dem

Baugesetzbuch, ausgenommen Bauleitpläne für Häfen und Werften,
 

2.   die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuchs,
 

3.   die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen quer zur Fließrichtung des Wassers bei
Überschwemmungen,
 

4.   das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen
im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden,
 

5.   die nicht nur kurzfristige Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können oder die
fortgeschwemmt werden können,
 

6.   das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,
 

7.   das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden
Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und § 75 Absatz 2 entgegenstehen,
 

8.   die Umwandlung von Grünland in Ackerland,
 

9.   die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.
 

Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und Dämmen, der Gewässer-
und Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes sowie für Handlungen, die für den Betrieb von zugelassenen
Anlagen oder im Rahmen zugelassener Gewässerbenutzungen erforderlich sind.

(2) Die zuständige Behörde kann abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 die Ausweisung neuer Baugebiete
ausnahmsweise zulassen, wenn
1.   keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen werden können,

 

2.   das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet angrenzt,
 

3.   eine Gefährdung von Leben oder erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden nicht zu erwarten sind,
 

4.   der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst werden,
 

5.   die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum
umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,
 

6.   der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird,
 

7.   keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind,
 

8.   die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und
 

9.   die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser, das der Festsetzung des
Überschwemmungsgebietes zugrunde liegt, keine baulichen Schäden zu erwarten sind.
 

(3) Die zuständige Behörde kann abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 die Errichtung oder Erweiterung
einer baulichen Anlage genehmigen, wenn im Einzelfall das Vorhaben
1.   die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verloren

gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird,
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2.   den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert,
 

3.   den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und
 

4.   hochwasserangepasst ausgeführt wird
 

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. Bei
der Festsetzung nach § 76 Absatz 2 kann die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen auch allgemein
zugelassen werden, wenn sie
1.   in gemäß Absatz 2 neu ausgewiesenen Gebieten nach § 30 des Baugesetzbuchs den Vorgaben des

Bebauungsplans entsprechen oder
 

2.   ihrer Bauart nach so beschaffen sind, dass die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 1 gewährleistet
ist.
 

In den Fällen des Satzes 2 bedarf das Vorhaben einer Anzeige.

(4) Die zuständige Behörde kann Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 9 zulassen, wenn
1.   Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen, der Hochwasserabfluss und die

Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt werden und
 

2.   eine Gefährdung von Leben oder erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden nicht zu befürchten sind
 

oder die nachteiligen Auswirkungen ausgeglichen werden können. Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit
Nebenbestimmungen versehen oder widerrufen werden. In der Rechtsverordnung nach § 76 Absatz 2 können
Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 9 auch allgemein zugelassen werden.

(5) In der Rechtsverordnung nach § 76 Absatz 2 sind weitere Maßnahmen zu bestimmen oder Vorschriften zu
erlassen, soweit dies erforderlich ist
1.   zum Erhalt oder zur Verbesserung der ökologischen Strukturen der Gewässer und ihrer Überflutungsflächen,

 

2.   zur Vermeidung oder Verringerung von Erosion oder von erheblich nachteiligen Auswirkungen auf Gewässer,
die insbesondere von landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgehen,
 

3.   zum Erhalt oder zur Gewinnung, insbesondere Rückgewinnung von Rückhalteflächen,
 

4.   zur Regelung des Hochwasserabflusses,
 

5.   zum hochwasserangepassten Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, einschließlich der
hochwassersicheren Errichtung neuer und Nachrüstung vorhandener Heizölverbraucheranlagen sowie des
Verbots der Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen,
 

6.   zur Vermeidung von Störungen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung.
 

Werden bei der Rückgewinnung von Rückhalteflächen Anordnungen getroffen, die erhöhte Anforderungen an
die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks festsetzen, so gilt § 52 Absatz 5
entsprechend.

(6) Für nach § 76 Absatz 3 ermittelte, in Kartenform dargestellte und vorläufig gesicherte Gebiete gelten die
Absätze 1 bis 5 entsprechend.

Fußnote

§ 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 46 Abs. 4 des Bayerischen
Wassergesetzes (BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl.
I 2010, 275)
§ 78 Abs. 3 Satz 2 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Sachsen - Abweichung durch § 100a Abs. 3 Satz 1 u. 2 des
Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) idF d. Bek. v. 18.10.2004 SächsGVBl. S. 482, zuletzt geändert durch Art.
1 d. G v. 23.9.2010 SächsGVBl. S. 270 mWv 15.5.2011 (vgl. BGBl. I 2011, 845)

§ 79 Information und aktive Beteiligung

(1) Die zuständigen Behörden veröffentlichen die Bewertung nach § 73 Absatz 1, die Gefahrenkarten und
Risikokarten nach § 74 Absatz 1 und die Risikomanagementpläne nach § 75 Absatz 1. Sie fördern eine
aktive Beteiligung der interessierten Stellen bei der Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung der
Risikomanagementpläne nach § 75 und koordinieren diese mit den Maßnahmen nach § 83 Absatz 4 und § 85.

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__46.html
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(2) Wie die zuständigen staatlichen Stellen und die Öffentlichkeit in den betroffenen Gebieten im Übrigen über
Hochwassergefahren, geeignete Vorsorgemaßnahmen und Verhaltensregeln informiert und vor zu erwartendem
Hochwasser rechtzeitig gewarnt werden, richtet sich nach den landesrechtlichen Vorschriften.

§ 80 Koordinierung

(1) Gefahrenkarten und Risikokarten sind so zu erstellen, dass die darin dargestellten Informationen vereinbar
sind mit den nach der Richtlinie 2000/60/EG vorgelegten relevanten Angaben, insbesondere nach Artikel 5
Absatz 1 in Verbindung mit Anhang II dieser Richtlinie. Die Informationen sollen mit den in Artikel 5 Absatz 2
der Richtlinie 2000/60/EG vorgesehenen Überprüfungen abgestimmt werden; sie können in diese einbezogen
werden.

(2) Die zuständigen Behörden koordinieren die Erstellung und die nach § 75 Absatz 6 Satz 3
erforderliche Aktualisierung der Risikomanagementpläne mit den Bewirtschaftungsplänen nach § 83. Die
Risikomanagementpläne können in die Bewirtschaftungspläne einbezogen werden.

§ 81 Vermittlung durch die Bundesregierung

Können sich die Länder bei der Zusammenarbeit im Rahmen dieses Abschnitts über eine Maßnahme des
Hochwasserschutzes nicht einigen, vermittelt die Bundesregierung auf Antrag eines Landes zwischen den
beteiligten Ländern.

Abschnitt 7
Wasserwirtschaftliche Planung und Dokumentation
§ 82 Maßnahmenprogramm

(1) Für jede Flussgebietseinheit ist nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 ein Maßnahmenprogramm aufzustellen, um
die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31, 44 und 47 zu erreichen. Die Ziele der Raumordnung
sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen.

(2) In das Maßnahmenprogramm sind grundlegende und, soweit erforderlich, ergänzende Maßnahmen
aufzunehmen; dabei ist eine in Bezug auf die Wassernutzung kosteneffiziente Kombination der Maßnahmen
vorzusehen.

(3) Grundlegende Maßnahmen sind alle in Artikel 11 Absatz 3 der Richtlinie 2000/60/EG bezeichneten
Maßnahmen, die der Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31, 44 und 47 dienen
oder zur Erreichung dieser Ziele beitragen.

(4) Ergänzende Maßnahmen, insbesondere im Sinne von Artikel 11 Absatz 4 in Verbindung mit Anhang VI Teil B
der Richtlinie 2000/60/EG, werden zusätzlich zu den grundlegenden Maßnahmen in das Maßnahmenprogramm
aufgenommen, soweit dies erforderlich ist, um die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31, 44 und
47 zu erreichen. Ergänzende Maßnahmen können auch getroffen werden, um einen weitergehenden Schutz der
Gewässer zu erreichen.

(5) Ergibt sich aus der Überwachung oder aus sonstigen Erkenntnissen, dass die Bewirtschaftungsziele nach
Maßgabe der §§ 27 bis 31, 44 und 47 nicht erreicht werden können, so sind die Ursachen hierfür zu untersuchen,
die Zulassungen für Gewässerbenutzungen und die Überwachungsprogramme zu überprüfen und gegebenenfalls
anzupassen sowie nachträglich erforderliche Zusatzmaßnahmen in das Maßnahmenprogramm aufzunehmen.

(6) Grundlegende Maßnahmen nach Absatz 3 dürfen nicht zu einer zusätzlichen Verschmutzung der
oberirdischen Gewässer, der Küstengewässer oder des Meeres führen, es sei denn, ihre Durchführung würde
sich insgesamt günstiger auf die Umwelt auswirken. Die zuständige Behörde kann im Rahmen der §§ 47 und 48
auch die in Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe j der Richtlinie 2000/60/EG genannten Einleitungen in das Grundwasser
zulassen.

Fußnote

§ 82 Abs. 5 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Niedersachsen - Abweichung durch § 117 Abs. 2 Satz 1 des
Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) v. 19.2.2010 Nds. GVBl. S. 64 mWv 1.3.2010 (vgl. BGBl. I 2010, 970)

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/nwg_nd__117.html
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§ 83 Bewirtschaftungsplan

(1) Für jede Flussgebietseinheit ist nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 ein Bewirtschaftungsplan aufzustellen.

(2) Der Bewirtschaftungsplan muss die in Artikel 13 Absatz 4 in Verbindung mit Anhang VII der Richtlinie 2000/60/
EG genannten Informationen enthalten. Darüber hinaus sind in den Bewirtschaftungsplan aufzunehmen:
1.   die Einstufung oberirdischer Gewässer als künstlich oder erheblich verändert nach § 28 und die Gründe

hierfür,
 

2.   die nach § 29 Absatz 2 bis 4, den §§ 44 und 47 Absatz 2 Satz 2 gewährten Fristverlängerungen und die
Gründe hierfür, eine Zusammenfassung der Maßnahmen, die zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele
innerhalb der verlängerten Frist erforderlich sind und der Zeitplan hierfür sowie die Gründe für jede
erhebliche Verzögerung bei der Umsetzung der Maßnahmen,
 

3.   abweichende Bewirtschaftungsziele und Ausnahmen nach den §§ 30, 31 Absatz 2, den §§ 44 und 47 Absatz 3
und die Gründe hierfür,
 

4.   die Bedingungen und Kriterien für die Geltendmachung von Umständen für vorübergehende
Verschlechterungen nach § 31 Absatz 1, den §§ 44 und 47 Absatz 3 Satz 1, die Auswirkungen der Umstände,
auf denen die Verschlechterungen beruhen, sowie die Maßnahmen zur Wiederherstellung des vorherigen
Zustands.
 

(3) Der Bewirtschaftungsplan kann durch detailliertere Programme und Bewirtschaftungspläne für
Teileinzugsgebiete, für bestimmte Sektoren und Aspekte der Gewässerbewirtschaftung sowie für bestimmte
Gewässertypen ergänzt werden. Ein Verzeichnis sowie eine Zusammenfassung dieser Programme und Pläne sind
in den Bewirtschaftungsplan aufzunehmen.

(4) Die zuständige Behörde veröffentlicht
1.   spätestens drei Jahre vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der Bewirtschaftungsplan bezieht, einen

Zeitplan und ein Arbeitsprogramm für seine Aufstellung sowie Angaben zu den vorgesehenen Maßnahmen
zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit,
 

2.   spätestens zwei Jahre vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der Bewirtschaftungsplan bezieht, einen
Überblick über die für das Einzugsgebiet festgestellten wichtigen Fragen der Gewässerbewirtschaftung,
 

3.   spätestens ein Jahr vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der Bewirtschaftungsplan bezieht, einen Entwurf
des Bewirtschaftungsplans.
 

Innerhalb von sechs Monaten nach der Veröffentlichung kann jede Person bei der zuständigen Behörde
zu den in Satz 1 bezeichneten Unterlagen schriftlich Stellung nehmen; hierauf ist in der Veröffentlichung
hinzuweisen. Auf Antrag ist Zugang zu den bei der Aufstellung des Bewirtschaftungsplans herangezogenen
Hintergrunddokumenten und -informationen zu gewähren. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für aktualisierende
Bewirtschaftungspläne.

§ 84 Fristen für Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne

(1) Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne, die nach Maßgabe des Landesrechts vor dem 1. März
2010 aufzustellen waren, sind erstmals bis zum 22. Dezember 2015 sowie anschließend alle sechs Jahre zu
überprüfen und, soweit erforderlich, zu aktualisieren.

(2) Die im Maßnahmenprogramm aufgeführten Maßnahmen sind bis zum 22. Dezember 2012 durchzuführen.
Neue oder im Rahmen eines aktualisierten Programms geänderte Maßnahmen sind innerhalb von drei Jahren
durchzuführen, nachdem sie in das Programm aufgenommen worden sind.

§ 85 Aktive Beteiligung interessierter Stellen

Die zuständigen Behörden fördern die aktive Beteiligung aller interessierten Stellen an der Aufstellung,
Überprüfung und Aktualisierung der Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne.

§ 86 Veränderungssperre zur Sicherung von Planungen

(1) Zur Sicherung von Planungen für
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1.   dem Wohl der Allgemeinheit dienende Vorhaben der Wassergewinnung oder Wasserspeicherung,
der Abwasserbeseitigung, der Wasseranreicherung, der Wasserkraftnutzung, der Bewässerung, des
Hochwasserschutzes oder des Gewässerausbaus,
 

2.   Vorhaben nach dem Maßnahmenprogramm nach § 82
 

kann die Landesregierung durch Rechtsverordnung Planungsgebiete festlegen, auf deren Flächen wesentlich
wertsteigernde oder die Durchführung des geplanten Vorhabens erheblich erschwerende Veränderungen
nicht vorgenommen werden dürfen (Veränderungssperre). Sie kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch
Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen.

(2) Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind, Unterhaltungsarbeiten und
die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

(3) Die Veränderungssperre tritt drei Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft, sofern die Rechtsverordnung
nach Absatz 1 Satz 1 keinen früheren Zeitpunkt bestimmt. Die Frist von drei Jahren kann, wenn besondere
Umstände es erfordern, durch Rechtsverordnung um höchstens ein Jahr verlängert werden. Die
Veränderungssperre ist vor Ablauf der Frist nach Satz 1 oder Satz 2 außer Kraft zu setzen, sobald und soweit die
Voraussetzungen für ihren Erlass weggefallen sind.

(4) Von der Veränderungssperre können Ausnahmen zugelassen werden, wenn dem keine überwiegenden
öffentlichen Belange entgegenstehen.

§ 87 Wasserbuch

(1) Über die Gewässer sind Wasserbücher zu führen.

(2) In das Wasserbuch sind insbesondere einzutragen:
1.   nach diesem Gesetz erteilte Erlaubnisse, die nicht nur vorübergehenden Zwecken dienen, und Bewilligungen

sowie alte Rechte und alte Befugnisse, Planfeststellungsbeschlüsse und Plangenehmigungen nach § 68,
 

2.   Wasserschutzgebiete,
 

3.   Risikogebiete und festgesetzte Überschwemmungsgebiete.
 

Von der Eintragung von Zulassungen nach Satz 1 Nummer 1 kann in Fällen von untergeordneter
wasserwirtschaftlicher Bedeutung abgesehen werden.

(3) Unrichtige Eintragungen sind zu berichtigen. Unzulässige Eintragungen und Eintragungen zu nicht mehr
bestehenden Rechtsverhältnissen sind zu löschen.

(4) Eintragungen im Wasserbuch haben keine rechtsbegründende oder rechtsändernde Wirkung.

Fußnote

§ 87 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Niedersachsen - Abweichung durch § 120 Abs. 3 Satz 2 des
Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) v. 19.2.2010 Nds. GVBl. S. 64 mWv 1.3.2010 (vgl. BGBl. I 2010, 970)

§ 88 Informationsbeschaffung und -übermittlung

(1) Die zuständige Behörde darf im Rahmen der ihr durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragenen Aufgaben
Informationen einschließlich personenbezogener Daten erheben und verwenden, soweit dies zur Durchführung
von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen Union, zwischenstaatlichen
Vereinbarungen oder innerstaatlichen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Wasserhaushalts oder im Rahmen
grenzüberschreitender Zusammenarbeit, insbesondere zur Koordinierung nach § 7 Absatz 2 bis 4, erforderlich ist.
Zu den Aufgaben nach Satz 1 gehören insbesondere
1.   die Durchführung von Verwaltungsverfahren,

 

2.   die Gewässeraufsicht einschließlich gewässerkundlicher Messungen und Beobachtungen,
 

3.   die Gefahrenabwehr,
 

4.   die Festsetzung und Bestimmung von Schutzgebieten, insbesondere Wasserschutz-, Heilquellenschutz-,
Risiko- und Überschwemmungsgebieten sowie Gewässerrandstreifen,
 

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/nwg_nd__120.html
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5.   die Ermittlung der Art und des Ausmaßes von Gewässerbelastungen auf Grund menschlicher Tätigkeiten
einschließlich der Belastungen aus diffusen Quellen,
 

6.   die wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung,
 

7.   die Aufstellung von Maßnahmenprogrammen, Bewirtschaftungsplänen und Risikomanagementplänen.
 

(2) Wer wasserwirtschaftliche Maßnahmen durchführt, hat der zuständigen Behörde auf deren Anordnung bei ihm
vorhandene Informationen zu übermitteln und Auskünfte zu erteilen.

(3) Die zuständige Behörde darf nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 erhobene Informationen und erteilte
Auskünfte an zur Abwasserbeseitigung, zur Wasserversorgung oder zur Gewässerunterhaltung Verpflichtete
sowie an Träger von Gewässerausbau- und von Hochwasserschutzmaßnahmen weitergeben, soweit dies zur
Erfüllung der Verpflichtungen oder zur Durchführung der Maßnahmen erforderlich ist. Die Weitergabe von
Informationen und Auskünften an Dienststellen anderer Länder, des Bundes und der Europäischen Union sowie
an zwischenstaatliche Stellen ist unter den in Absatz 1 Satz 1 genannten Voraussetzungen zulässig. Dienststellen
des Bundes und der Länder geben Informationen und Auskünfte unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz
1 auf Ersuchen an andere Dienststellen des Bundes und der Länder weiter.

(4) Für die Weitergabe von Informationen und Auskünften nach Absatz 3 Satz 2 und 3 werden keine Gebühren
erhoben und keine Auslagen erstattet.

(5) Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten bleiben im Übrigen unberührt.

Abschnitt 8
Haftung für Gewässerveränderungen
§ 89 Haftung für Änderungen der Wasserbeschaffenheit

(1) Wer in ein Gewässer Stoffe einbringt oder einleitet oder wer in anderer Weise auf ein Gewässer einwirkt und
dadurch die Wasserbeschaffenheit nachteilig verändert, ist zum Ersatz des daraus einem anderen entstehenden
Schadens verpflichtet. Haben mehrere auf das Gewässer eingewirkt, so haften sie als Gesamtschuldner.

(2) Gelangen aus einer Anlage, die bestimmt ist, Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern,
zu befördern oder wegzuleiten, derartige Stoffe in ein Gewässer, ohne in dieses eingebracht oder eingeleitet
zu sein, und wird dadurch die Wasserbeschaffenheit nachteilig verändert, so ist der Betreiber der Anlage zum
Ersatz des daraus einem anderen entstehenden Schadens verpflichtet. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die
Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch höhere Gewalt verursacht wird.

§ 90 Sanierung von Gewässerschäden

(1) Eine Schädigung eines Gewässers im Sinne des Umweltschadensgesetzes ist jeder Schaden mit erheblichen
nachteiligen Auswirkungen auf
1.   den ökologischen oder chemischen Zustand eines oberirdischen Gewässers oder Küstengewässers,

 

2.   das ökologische Potenzial oder den chemischen Zustand eines künstlichen oder erheblich veränderten
oberirdischen Gewässers oder Küstengewässers oder
 

3.   den chemischen oder mengenmäßigen Zustand des Grundwassers;
 

ausgenommen sind nachteilige Auswirkungen, für die § 31 Absatz 2, auch in Verbindung mit § 44 oder § 47
Absatz 3 Satz 1, gilt.

(2) Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltschadensgesetz eine Schädigung eines Gewässers
verursacht, so trifft sie die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nummer 1 der Richtlinie
2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung
und Sanierung von Umweltschäden (ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56), die durch die Richtlinie 2006/21/EG (ABl. L
102 vom 11.4.2006, S. 15) geändert worden ist.

(3) Weitergehende Vorschriften über Schädigungen oder sonstige Beeinträchtigungen von Gewässern und deren
Sanierung bleiben unberührt.

Abschnitt 9
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Duldungs- und Gestattungsverpflichtungen
§ 91 Gewässerkundliche Maßnahmen

Die zuständige Behörde kann Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken verpflichten, die
Errichtung und den Betrieb von Messanlagen sowie die Durchführung von Probebohrungen und Pumpversuchen
zu dulden, soweit dies der Ermittlung gewässerkundlicher Grundlagen dient, die für die Gewässerbewirtschaftung
erforderlich sind. Entsteht durch eine Maßnahme nach Satz 1 ein Schaden am Grundstück, hat der Eigentümer
gegen den Träger der gewässerkundlichen Maßnahme Anspruch auf Schadenersatz. Satz 2 gilt entsprechend für
den Nutzungsberechtigten, wenn wegen des Schadens am Grundstück die Grundstücksnutzung beeinträchtigt
wird.

Fußnote

§ 91 Satz 1 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Bayern - Abweichung durch Art. 62 Abs. 1 des Bayerischen
Wassergesetzes (BayWG) v. 25.2.2010 GVBL S. 66, BayRS 753-1-UG mWv 1.3.2010 bis zum 29.2.2012 (vgl. BGBl.
I 2010, 275)

§ 92 Veränderung oberirdischer Gewässer

Die zuständige Behörde kann Eigentümer und Nutzungsberechtigte oberirdischer Gewässer sowie der
Grundstücke, deren Inanspruchnahme für die Durchführung des Vorhabens erforderlich ist, verpflichten,
Gewässerveränderungen, insbesondere Vertiefungen und Verbreiterungen, zu dulden, die der Verbesserung des
Wasserabflusses dienen und zur Entwässerung von Grundstücken, zur Abwasserbeseitigung oder zur besseren
Ausnutzung einer Triebwerksanlage erforderlich sind. Satz 1 gilt nur, wenn das Vorhaben anders nicht ebenso
zweckmäßig oder nur mit erheblichem Mehraufwand durchgeführt werden kann und der von dem Vorhaben zu
erwartende Nutzen erheblich größer als der Nachteil des Betroffenen ist.

§ 93 Durchleitung von Wasser und Abwasser

Die zuständige Behörde kann Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken und oberirdischen
Gewässern verpflichten, das Durchleiten von Wasser und Abwasser sowie die Errichtung und Unterhaltung der
dazu dienenden Anlagen zu dulden, soweit dies zur Entwässerung oder Bewässerung von Grundstücken, zur
Wasserversorgung, zur Abwasserbeseitigung, zum Betrieb einer Stauanlage oder zum Schutz vor oder zum
Ausgleich von Beeinträchtigungen des Natur- oder Wasserhaushalts durch Wassermangel erforderlich ist. § 92
Satz 2 gilt entsprechend.

§ 94 Mitbenutzung von Anlagen

(1) Die zuständige Behörde kann Betreiber einer Grundstücksentwässerungs-, Wasserversorgungs- oder
Abwasseranlage verpflichten, deren Mitbenutzung einer anderen Person zu gestatten, wenn
1.   diese Person Maßnahmen der Entwässerung, Wasserversorgung oder Abwasserbeseitigung anders nicht

zweckmäßig oder nur mit erheblichem Mehraufwand ausführen kann,
 

2.   die Maßnahmen zur Gewässerbewirtschaftung oder zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich sind,
 

3.   der Betrieb der Anlage nicht wesentlich beeinträchtigt wird und
 

4.   die zur Mitbenutzung berechtigte Person einen angemessenen Teil der Kosten für die Errichtung, den Betrieb
und die Unterhaltung der Anlage übernimmt.
 

Kommt eine Einigung über die Kostenteilung nach Satz 1 Nummer 4 nicht zustande, setzt die zuständige Behörde
ein angemessenes Entgelt fest.

(2) Ist eine Mitbenutzung nur bei einer Änderung der Anlage zweckmäßig, kann der Betreiber verpflichtet
werden, die entsprechende Änderung nach eigener Wahl entweder selbst vorzunehmen oder zu dulden. Die
Kosten der Änderung trägt die zur Mitbenutzung berechtigte Person.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Mitbenutzung von Grundstücksbewässerungsanlagen durch
Eigentümer von Grundstücken, die nach § 93 zur Errichtung oder zum Betrieb der Anlage in Anspruch genommen
werden.

§ 95 Entschädigung für Duldungs- und Gestattungsverpflichtungen

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__62.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_by__62.html
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Soweit Duldungs- oder Gestattungsverpflichtungen nach den §§ 92 bis 94 das Eigentum unzumutbar
beschränken, ist eine Entschädigung zu leisten.

Kapitel 4
Entschädigung, Ausgleich
§ 96 Art und Umfang von Entschädigungspflichten

(1) Eine nach diesem Gesetz zu leistende Entschädigung hat den eintretenden Vermögensschaden angemessen
auszugleichen. Soweit zum Zeitpunkt der behördlichen Anordnung, die die Entschädigungspflicht auslöst,
Nutzungen gezogen werden, ist von dem Maß ihrer Beeinträchtigung auszugehen. Hat die anspruchsberechtigte
Person Maßnahmen getroffen, um die Nutzungen zu steigern, und ist nachgewiesen, dass die Maßnahmen
die Nutzungen nachhaltig gesteigert hätten, so ist dies zu berücksichtigen. Außerdem ist eine infolge der
behördlichen Anordnung eingetretene Minderung des Verkehrswerts von Grundstücken zu berücksichtigen,
soweit sie nicht nach Satz 2 oder Satz 3 bereits berücksichtigt ist.

(2) Soweit als Entschädigung durch Gesetz nicht wasserwirtschaftliche oder andere Maßnahmen zugelassen
werden, ist die Entschädigung in Geld festzusetzen.

(3) Kann auf Grund einer entschädigungspflichtigen Maßnahme die Wasserkraft eines Triebwerks nicht mehr im
bisherigen Umfang verwertet werden, so kann die zuständige Behörde bestimmen, dass die Entschädigung ganz
oder teilweise durch Lieferung elektrischen Stroms zu leisten ist, wenn die entschädigungspflichtige Person ein
Energieversorgungsunternehmen ist und soweit ihr dies wirtschaftlich zumutbar ist. Die für die Lieferung des
elektrischen Stroms erforderlichen technischen Vorkehrungen hat die entschädigungspflichtige Person auf ihre
Kosten zu schaffen.

(4) Wird die Nutzung eines Grundstücks infolge der die Entschädigungspflicht auslösenden behördlichen
Anordnung unmöglich oder erheblich erschwert, so kann der Grundstückseigentümer verlangen, dass die
entschädigungspflichtige Person das Grundstück zum Verkehrswert erwirbt. Lässt sich der nicht betroffene
Teil eines Grundstücks nach seiner bisherigen Bestimmung nicht mehr zweckmäßig nutzen, so kann der
Grundstückseigentümer den Erwerb auch dieses Teils verlangen. Ist der Grundstückseigentümer zur Sicherung
seiner Existenz auf Ersatzland angewiesen und kann Ersatzland zu angemessenen Bedingungen beschafft
werden, so ist ihm auf Antrag anstelle einer Entschädigung in Geld das Eigentum an einem Ersatzgrundstück zu
verschaffen.

(5) Ist nach § 97 die begünstigte Person entschädigungspflichtig, kann die anspruchsberechtigte Person
Sicherheitsleistung verlangen.

§ 97 Entschädigungspflichtige Person

Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, hat die Entschädigung zu leisten, wer unmittelbar durch
den Vorgang begünstigt wird, der die Entschädigungspflicht auslöst. Sind mehrere unmittelbar begünstigt, so
haften sie als Gesamtschuldner. Ist niemand unmittelbar begünstigt, so hat das Land die Entschädigung zu
leisten. Lässt sich zu einem späteren Zeitpunkt eine begünstigte Person bestimmen, hat sie die aufgewandten
Entschädigungsbeträge dem Land zu erstatten.

§ 98 Entschädigungsverfahren

(1) Über Ansprüche auf Entschädigung ist gleichzeitig mit der dem Anspruch zugrunde liegenden Anordnung zu
entscheiden. Die Entscheidung kann auf die Pflicht zur Entschädigung dem Grunde nach beschränkt werden.

(2) Vor der Festsetzung des Umfangs einer Entschädigung nach Absatz 1 hat die zuständige Behörde auf eine
gütliche Einigung der Beteiligten hinzuwirken, wenn einer der Beteiligten dies beantragt. Kommt eine Einigung
nicht zustande, so setzt die Behörde die Entschädigung fest.

§ 99 Ausgleich

Ein Ausgleich nach § 52 Absatz 5 und § 78 Absatz 5 Satz 2 ist in Geld zu leisten. Im Übrigen gelten für einen
Ausgleich nach Satz 1 § 96 Absatz 1 und 5 und § 97 entsprechend.
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Fußnote

§ 99 idF d. G v. 31.7.2009 I 2585: Schleswig-Holstein - Abweichung durch § 104 Wassergesetz des Landes
Schleswig-Holstein (LWG SH) idF d. G v. 19.3.2010 GVOBl. Schl.-H. S. 365 mWv 26.3.2010 (vgl. BGBl. I 2010,
1501)

Kapitel 5
Gewässeraufsicht
§ 100 Aufgaben der Gewässeraufsicht

(1) Aufgabe der Gewässeraufsicht ist es, die Gewässer sowie die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen
Verpflichtungen zu überwachen, die nach oder auf Grund von Vorschriften dieses Gesetzes, nach auf dieses
Gesetz gestützten Rechtsverordnungen oder nach landesrechtlichen Vorschriften bestehen. Die zuständige
Behörde ordnet nach pflichtgemäßem Ermessen die Maßnahmen an, die im Einzelfall notwendig sind, um
Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts zu vermeiden oder zu beseitigen oder die Erfüllung von Verpflichtungen
nach Satz 1 sicherzustellen.

(2) Auf Grund dieses Gesetzes und nach landesrechtlichen Vorschriften erteilte Zulassungen sind regelmäßig
sowie aus besonderem Anlass zu überprüfen und, soweit erforderlich, anzupassen.

§ 101 Befugnisse der Gewässeraufsicht

(1) Bedienstete und Beauftragte der zuständigen Behörde sind im Rahmen der Gewässeraufsicht befugt,
1.   Gewässer zu befahren,

 

2.   technische Ermittlungen und Prüfungen vorzunehmen,
 

3.   zu verlangen, dass Auskünfte erteilt, Unterlagen vorgelegt und Arbeitskräfte, Werkzeuge und sonstige
technische Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden,
 

4.   Betriebsgrundstücke und -räume während der Betriebszeit zu betreten,
 

5.   Wohnräume sowie Betriebsgrundstücke und -räume außerhalb der Betriebszeit zu betreten, sofern die
Prüfung zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist, und
 

6.   jederzeit Grundstücke und Anlagen zu betreten, die nicht zum unmittelbar angrenzenden befriedeten
Besitztum von Räumen nach den Nummern 4 und 5 gehören.
 

Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird durch Satz 1 Nummer
5 eingeschränkt. Sind Gewässerschutzbeauftragte bestellt, sind sie auf Verlangen der Bediensteten und
Beauftragten der zuständigen Behörde zu Maßnahmen der Gewässeraufsicht nach Satz 1 hinzuzuziehen.

(2) Werden Anlagen nach § 62 Absatz 1 errichtet, unterhalten, betrieben oder stillgelegt, haben auch die
Eigentümer und Besitzer der Grundstücke, auf denen diese Tätigkeiten ausgeübt werden, das Betreten der
Grundstücke zu gestatten, auf Verlangen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu
ermöglichen.

(3) Für die zur Auskunft verpflichtete Person gilt § 55 der Strafprozessordnung entsprechend.

(4) Für die zur Überwachung nach den Absätzen 1 und 2 zuständigen Behörden und ihre Bediensteten gelten
die §§ 93, 97, 105 Absatz 1, § 111 Absatz 5 in Verbindung mit § 105 Absatz 1 sowie § 116 Absatz 1 der
Abgabenordnung nicht. Dies gilt nicht, soweit die Finanzbehörden die Kenntnisse für die Durchführung eines
Verfahrens wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden Besteuerungsverfahrens
benötigen, an deren Verfolgung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder soweit es sich um vorsätzlich
falsche Angaben der zur Auskunft verpflichteten Person oder der für sie tätigen Personen handelt.

§ 102 Gewässeraufsicht bei Anlagen und Einrichtungen der Verteidigung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen,
dass die Gewässeraufsicht im Sinne dieses Kapitels bei Anlagen und Einrichtungen, die der Verteidigung dienen,
zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung gehörenden Stellen übertragen wird.

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_sh__104.html
http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/wasg_sh__104.html
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Kapitel 6
Bußgeld- und Überleitungsbestimmungen
§ 103 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.   ohne Erlaubnis und ohne Bewilligung nach § 8 Absatz 1 ein Gewässer benutzt,

 

2.   einer vollziehbaren Auflage nach § 13 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 58 Absatz 4 Satz 1, auch in
Verbindung mit § 59 Absatz 1 oder § 63 Absatz 1 Satz 3, zuwiderhandelt,
 

3.   einer Rechtsverordnung nach
a)   § 23 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 8 oder Nummer 9 oder

 

b)   § 23 Absatz 1 Nummer 10 oder Nummer 11
 

oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
 

4.   entgegen § 32 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2, § 45 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 oder § 48 Absatz 2
Satz 1 oder Satz 2 Stoffe lagert, ablagert oder befördert oder in ein oberirdisches Gewässer oder in ein
Küstengewässer einbringt,
 

5.   entgegen § 37 Absatz 1 den natürlichen Ablauf wild abfließenden Wassers behindert, verstärkt oder sonst
verändert,
 

6.   einer Vorschrift des § 38 Absatz 4 Satz 2 über eine dort genannte verbotene Handlung im
Gewässerrandstreifen zuwiderhandelt,
 

7.   entgegen § 50 Absatz 4, § 60 Absatz 1 Satz 2 oder § 62 Absatz 2 eine dort genannte Anlage errichtet,
betreibt, unterhält oder stilllegt,
 

7a.   einer Rechtsverordnung nach § 51 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit
a)   § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 Buchstabe a oder Buchstabe c oder Nummer 3 oder

 

b)   § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b
 

zuwiderhandelt,
 

8.   einer vollziehbaren Anordnung nach
a)   § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 Buchstabe a oder Buchstabe c oder Nummer 3,

 

b)   § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b,
 

jeweils auch in Verbindung mit § 52 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 oder § 53 Absatz 5, zuwiderhandelt,
 

8a.   einer Rechtsverordnung nach § 53 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit § 53 Absatz 5 in Verbindung mit
a)   § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 Buchstabe a oder Buchstabe c oder Nummer 3 oder

 

b)   § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b
 

zuwiderhandelt,
 

9.   ohne Genehmigung nach § 58 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 59 Absatz 1, Abwasser in eine
Abwasseranlage einleitet,
 

10.   ohne Genehmigung nach § 60 Absatz 3 Satz 1 eine Abwasserbehandlungsanlage errichtet, betreibt oder
wesentlich ändert,
 

11.   entgegen § 61 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 3 eine Aufzeichnung
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig anfertigt, nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt oder
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,
 

12.   entgegen § 63 Absatz 1 Satz 1 eine dort genannte Anlage errichtet oder betreibt,
 

13.   entgegen § 64 Absatz 1 nicht mindestens einen Gewässerschutzbeauftragten bestellt,
 

14.   einer vollziehbaren Anordnung nach § 64 Absatz 2 zuwiderhandelt,
 

15.   ohne festgestellten und ohne genehmigten Plan nach § 68 Absatz 1 oder Absatz 2 ein Gewässer ausbaut,
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16.   einer Vorschrift des § 78 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 8 oder Nummer 9, jeweils auch in Verbindung mit §
78 Absatz 6, über eine untersagte Handlung in einem dort genannten Gebiet zuwiderhandelt,
 

17.   einer vollziehbaren Anordnung nach § 101 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zuwiderhandelt oder
 

18.   entgegen § 101 Absatz 2 das Betreten eines Grundstücks nicht gestattet oder eine Auskunft nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt.
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 Buchstabe a, Nummer 4 bis 7, 7a
Buchstabe a, Nummer 8 Buchstabe a, Nummer 8a Buchstabe a, Nummer 9, 10 und 12 bis 16 mit einer Geldbuße
bis zu fünfzigtausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet
werden.

§ 104 Überleitung bestehender Erlaubnisse und Bewilligungen

(1) Erlaubnisse, die vor dem 1. März 2010 nach § 7 des Wasserhaushaltsgesetzes erteilt worden sind, gelten als
Erlaubnisse nach diesem Gesetz fort. Soweit landesrechtliche Vorschriften für bestimmte Erlaubnisse nach Satz
1 die Rechtsstellung ihrer Inhaber gegenüber Dritten regeln, gelten die Erlaubnisse nach den Vorschriften dieses
Gesetzes über gehobene Erlaubnisse fort.

(2) Bewilligungen, die vor dem 1. März 2010 nach § 8 des Wasserhaushaltsgesetzes erteilt worden sind, gelten
als Bewilligungen nach diesem Gesetz fort.

§ 105 Überleitung bestehender sonstiger Zulassungen

(1) Eine Zulassung für das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen, die vor dem 1. März 2010
erteilt worden ist, gilt als Genehmigung nach § 58 fort. Eine Zulassung für das Einleiten von Abwasser in private
Abwasseranlagen, die vor dem 1. März 2010 erteilt worden ist, gilt als Genehmigung nach § 59 fort. Eine
Genehmigung nach § 58 oder § 59 ist nicht erforderlich für Einleitungen von Abwasser in öffentliche oder private
Abwasseranlagen, die vor dem 1. März 2010 begonnen haben, wenn die Einleitung nach dem am 28. Februar
2010 geltenden Landesrecht ohne Genehmigung zulässig war.

(2) Eine Zulassung, die vor dem 1. März 2010 nach § 18c des Wasserhaushaltsgesetzes in der am 28. Februar
2010 geltenden Fassung in Verbindung mit den landesrechtlichen Vorschriften erteilt worden ist, gilt als
Genehmigung nach § 60 Absatz 3 fort.

(3) Eine Eignungsfeststellung, die vor dem 1. März 2010 nach § 19h Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes in
der am 28. Februar 2010 geltenden Fassung erteilt worden ist, gilt als Eignungsfeststellung nach § 63 Absatz 1
fort. Ist eine Bauartzulassung vor dem 1. März 2010 nach § 19h Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes in der
am 28. Februar 2010 geltenden Fassung erteilt worden, ist eine Eignungsfeststellung nach § 63 Absatz 1 nicht
erforderlich.

(4) Ein Plan, der vor dem 1. März 2010 nach § 31 Absatz 2 oder Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes in der
am 28. Februar 2010 geltenden Fassung oder nach landesrechtlichen Vorschriften festgestellt oder genehmigt
worden ist, gilt jeweils als Planfeststellungsbeschluss oder als Plangenehmigung nach § 68 fort.

§ 106 Überleitung bestehender Schutzgebietsfestsetzungen

(1) Vor dem 1. März 2010 festgesetzte Wasserschutzgebiete gelten als festgesetzte Wasserschutzgebiete im
Sinne von § 51 Absatz 1.

(2) Vor dem 1. März 2010 festgesetzte Heilquellenschutzgebiete gelten als festgesetzte Heilquellenschutzgebiete
im Sinne von § 53 Absatz 4.

(3) Vor dem 1. März 2010 festgesetzte, als festgesetzt geltende oder vorläufig gesicherte
Überschwemmungsgebiete gelten als festgesetzte oder vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete im Sinne
von § 76 Absatz 2 oder Absatz 3.

Anlage 1 (zu § 3 Nummer 11)
Kriterien zur Bestimmung des Standes der Technik

(Fundstelle: BGBl. I 2009, 2614;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
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Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit zwischen
Aufwand und Nutzen möglicher Maßnahmen sowie des Grundsatzes der Vorsorge und der Vorbeugung, jeweils
bezogen auf Anlagen einer bestimmten Art, insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen:
1.   Einsatz abfallarmer Technologie,

 

2.   Einsatz weniger gefährlicher Stoffe,
 

3.   Förderung der Rückgewinnung und Wiederverwertung der bei den einzelnen Verfahren erzeugten und
verwendeten Stoffe und gegebenenfalls der Abfälle,
 

4.   vergleichbare Verfahren, Vorrichtungen und Betriebsmethoden, die mit Erfolg im Betrieb erprobt wurden,
 

5.   Fortschritte in der Technologie und in den wissenschaftlichen Erkenntnissen,
 

6.   Art, Auswirkungen und Menge der jeweiligen Emissionen,
 

7.   Zeitpunkte der Inbetriebnahme der neuen oder der bestehenden Anlagen,
 

8.   die für die Einführung einer besseren verfügbaren Technik erforderliche Zeit,
 

9.   Verbrauch an Rohstoffen und Art der bei den einzelnen Verfahren verwendeten Rohstoffe (einschließlich
Wasser) sowie Energieeffizienz,
 

10.   Notwendigkeit, die Gesamtwirkung der Emissionen und die Gefahren für den Menschen und die Umwelt so
weit wie möglich zu vermeiden oder zu verringern,
 

11.   Notwendigkeit, Unfällen vorzubeugen und deren Folgen für den Menschen und die Umwelt zu verringern,
 

12.   Informationen, die von der Europäischen Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Richtlinie 2008/1/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 über die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8) oder von internationalen
Organisationen veröffentlicht werden.
 

Anlage 2 (zu § 7 Absatz 1 Satz 3)

(Fundstelle: BGBl. I 2009, 2615)
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Gesetz über Abgaben für das Einleiten von
Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz -
AbwAG)
AbwAG

Ausfertigungsdatum: 13.09.1976

Vollzitat:

"Abwasserabgabengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 18.1.2005 I 114
  zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 11.8.2010 I 1163

Fußnote

(+++ Textnachweis Geltung ab: 1.1.1989 +++)
 
 
(+++ Maßgaben aufgrund EinigVtr Anlage I Kap. XII C III Nr. 1 nicht mehr anzuwenden gem. Art. 109 Nr. 6
Buchst. b DBuchst. aa G v. 8.12.2010 I 1864 +++)

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Grundsatz

Für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer im Sinne von § 3 Nummer 1 bis 3 des Wasserhaushaltsgesetzes
ist eine Abgabe zu entrichten (Abwasserabgabe). Sie wird durch die Länder erhoben.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Abwasser im Sinne dieses Gesetzes sind das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder
sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende
Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen
abfließende und gesammelte Wasser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen
zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten.

(2) Einleiten im Sinne dieses Gesetzes ist das unmittelbare Verbringen des Abwassers in ein Gewässer; das
Verbringen in den Untergrund gilt als Einleiten in ein Gewässer, ausgenommen hiervon ist das Verbringen im
Rahmen landbaulicher Bodenbehandlung.

(3) Abwasserbehandlungsanlage im Sinne dieses Gesetzes ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit
des Abwassers zu vermindern oder zu beseitigen; ihr steht eine Einrichtung gleich, die dazu dient, die Entstehung
von Abwasser ganz oder teilweise zu verhindern.

§ 3 Bewertungsgrundlage

(1) Die Abwasserabgabe richtet sich nach der Schädlichkeit des Abwassers, die unter Zugrundelegung der
oxidierbaren Stoffe, des Phosphors, des Stickstoffs, der organischen Halogenverbindungen, der Metalle
Quecksilber, Cadmium, Chrom, Nickel, Blei, Kupfer und ihrer Verbindungen sowie der Giftigkeit des Abwassers
gegenüber Fischeiern nach der Anlage zu diesem Gesetz in Schadeinheiten bestimmt wird. Eine Bewertung der
Schädlichkeit entfällt außer bei Niederschlagswasser (§ 7) und Kleineinleitungen (§ 8), wenn die der Ermittlung
der Zahl der Schadeinheiten zugrunde zu legende Schadstoffkonzentration oder Jahresmenge die in der Anlage
angegebenen Schwellenwerte nicht überschreitet oder der Verdünnungsfaktor G(tief)EI nicht mehr als 2 beträgt.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 2 von 8 -

(2) In den Fällen des § 9 Abs. 3 (Flusskläranlagen) richtet sich die Abgabe nach der Zahl der Schadeinheiten im
Gewässer unterhalb der Flusskläranlage.

(3) Die Länder können bestimmen, dass die Schädlichkeit des Abwassers insoweit außer Ansatz bleibt, als sie
in Nachklärteichen, die einer Abwasserbehandlungsanlage klärtechnisch unmittelbar zugeordnet sind, beseitigt
wird.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die in der
Anlage festgelegten Vorschriften über die Verfahren zur Bestimmung der Schädlichkeit dem jeweiligen Stand der
Wissenschaft und Technik anzupassen, wenn dadurch die Bewertung der Schädlichkeit nicht wesentlich verändert
wird.

Zweiter Abschnitt
Ermittlung der Schädlichkeit
§ 4 Ermittlung auf Grund des Bescheides

(1) Die der Ermittlung der Zahl der Schadeinheiten zugrunde zu legende Schadstofffracht errechnet
sich außer bei Niederschlagswasser (§ 7) und bei Kleineinleitungen (§ 8) nach den Festlegungen des die
Abwassereinleitung zulassenden Bescheides. Der Bescheid hat hierzu mindestens für die in der Anlage zu
§ 3 unter den Nummern 1 bis 5 genannten Schadstoffe und Schadstoffgruppen die in einem bestimmten
Zeitraum im Abwasser einzuhaltende Konzentration und bei der Giftigkeit gegenüber Fischeiern den in einem
bestimmten Zeitraum einzuhaltenden Verdünnungsfaktor zu begrenzen (Überwachungswerte) sowie die
Jahresschmutzwassermenge festzulegen. Enthält der Bescheid für einen Schadstoff oder eine Schadstoffgruppe
Überwachungswerte für verschiedene Zeiträume, ist der Abgabenberechnung der Überwachungswert für den
längsten Zeitraum zugrunde zu legen. Ist im Abwasser einer der in der Anlage zu § 3 genannten Schadstoffe oder
Schadstoffgruppen nicht über den dort angegebenen Schwellenwerten zu erwarten, so kann insoweit von der
Festlegung von Überwachungswerten abgesehen werden.

(2) In den Fällen des § 9 Abs. 3 (Flusskläranlagen) gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Weist das aus einem Gewässer unmittelbar entnommene Wasser vor seinem Gebrauch bereits eine
Schädlichkeit nach § 3 Abs. 1 (Vorbelastung) auf, so ist auf Antrag des Abgabepflichtigen die Vorbelastung für die
in § 3 Abs. 1 genannten Schadstoffe und Schadstoffgruppen zu schätzen und ihm die geschätzte Vorbelastung
nicht zuzurechnen. Bei der Schätzung ist von der Schadstoffkonzentration im Mittel mehrerer Jahre auszugehen.
Die Länder können für Gewässer oder Teile von ihnen die mittlere Schadstoffkonzentration einheitlich festlegen.

(4) Die Einhaltung des Bescheides ist im Rahmen der Gewässerüberwachung nach den wasserrechtlichen
Vorschriften durch staatliche oder staatlich anerkannte Stellen zu überwachen; der staatlichen Anerkennung
stehen gleichwertige Anerkennungen oder Anerkennungen, aus denen hervorgeht, dass die betreffenden
Anforderungen erfüllt sind, aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen Vertragsstaaten
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gleich. Ergibt die Überwachung, dass ein der
Abgabenrechnung zugrunde zu legender Überwachungswert im Veranlagungszeitraum nicht eingehalten ist
und auch nicht als eingehalten gilt, wird die Zahl der Schadeinheiten erhöht. Die Erhöhung richtet sich nach
dem Vomhundertsatz, um den der höchste gemessene Einzelwert den Überwachungswert überschreitet.
Wird der Überwachungswert einmal nicht eingehalten, so bestimmt sich die Erhöhung nach der Hälfte des
Vomhundertsatzes, wird der Überwachungswert mehrfach nicht eingehalten, nach dem vollen Vomhundertsatz.
Legt der die Abwassereinleitung zulassende Bescheid nach Absatz 1 Satz 4 einen Überwachungswert nicht
fest und ergibt die Überwachung, dass die in der Anlage zu § 3 als Schwellenwert angegebene Konzentration
überschritten ist, wird die sich rechnerisch bei Zugrundelegung des Schwellenwertes ergebende Zahl der
Schadeinheiten um den Vomhundertsatz erhöht, der sich aus den Sätzen 3 und 4 ergibt. Enthält der Bescheid
über die nach Absatz 1 zugrunde zu legenden Überwachungswerte hinaus auch Überwachungswerte für kürzere
Zeiträume oder Festlegungen für die in einem bestimmten Zeitraum einzuhaltende Abwassermenge oder
Schadstofffracht, so wird die Zahl der Schadeinheiten auch bei Überschreitung dieser Werte erhöht. Wird die
festgelegte Abwassermenge nicht eingehalten, so wird die Zahl der Schadeinheiten für alle im Bescheid nach
Absatz 1 begrenzten Überwachungswerte erhöht. Werden sowohl ein Überwachungswert nach Absatz 1 als auch
ein Überwachungswert oder eine Festlegung nach Satz 6 nicht eingehalten, so bestimmt sich die Erhöhung der
Zahl der Schadeinheiten nach dem höchsten anzuwendenden Vomhundertsatz.

(5) Erklärt der Einleiter gegenüber der zuständigen Behörde, dass er im Veranlagungszeitraum während
eines bestimmten Zeitraumes, der nicht kürzer als drei Monate sein darf, einen niedrigeren Wert als den im
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Bescheid nach Absatz 1 festgelegten Überwachungswert oder eine geringere als die im Bescheid festgelegte
Abwassermenge einhalten wird, so ist die Zahl der Schadeinheiten für diesen Zeitraum nach dem erklärten
Wert zu ermitteln. Die Abweichung muss mindestens 20 vom Hundert betragen. Die Erklärung, in der die
Umstände darzulegen sind, auf denen sie beruht, ist mindestens zwei Wochen vor dem beantragten Zeitraum
abzugeben. Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. Die Einhaltung des erklärten Wertes ist entsprechend den
Festlegungen des Bescheides für den Überwachungswert durch ein behördlich zugelassenes Messprogramm
nachzuweisen; die Messergebnisse der behördlichen Überwachung sind in die Auswertung des Messprogramms
mit einzubeziehen. Wird die Einhaltung des erklärten Wertes nicht nachgewiesen oder ergibt die behördliche
Überwachung, dass ein nach Absatz 1 der Abgabenberechnung zugrunde zu legender Überwachungswert oder
eine Festlegung nach Absatz 4 Satz 6 nicht eingehalten ist oder nicht als eingehalten gilt, finden die Absätze 1
bis 4 Anwendung.

§ 5  

(weggefallen)

§ 6 Ermittlung in sonstigen Fällen

(1) Soweit die zur Ermittlung der Schadeinheiten erforderlichen Festlegungen nicht in einem Bescheid nach
§ 4 Abs. 1 enthalten sind, hat der Einleiter spätestens einen Monat vor Beginn des Veranlagungszeitraums
gegenüber der zuständigen Behörde zu erklären, welche für die Ermittlung der Schadeinheiten maßgebenden
Überwachungswerte er im Veranlagungszeitraum einhalten wird. Kommt der Einleiter der Verpflichtung nach
Satz 1 nicht nach, ist der Ermittlung der Schadeinheiten jeweils das höchste Messergebnis aus der behördlichen
Überwachung zugrunde zu legen. Liegt kein Ergebnis aus der behördlichen Überwachung vor, hat die zuständige
Behörde die Überwachungswerte zu schätzen. Die Jahresschmutzwassermenge wird bei der Ermittlung der
Schadeinheiten geschätzt.

(2) § 4 Abs. 2 bis 5 gilt entsprechend.

§ 7 Pauschalierung bei Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser

(1) Die Zahl der Schadeinheiten von Niederschlagswasser, das über eine öffentliche Kanalisation eingeleitet
wird, beträgt zwölf vom Hundert der Zahl der angeschlossenen Einwohner. Wird das Niederschlagswasser
von befestigten gewerblichen Flächen über eine nichtöffentliche Kanalisation eingeleitet, sind der
Abgabenberechnung 18 Schadeinheiten je volles Hektar zugrunde zu legen, wenn die befestigten gewerblichen
Flächen größer als drei Hektar sind. Die Zahl der angeschlossenen Einwohner oder die Größe der befestigten
Fläche kann geschätzt werden.

(2) Die Länder können bestimmen, unter welchen Voraussetzungen die Einleitung von Niederschlagswasser ganz
oder zum Teil abgabefrei bleibt.

§ 8 Pauschalierung bei Kleineinleitungen von Schmutzwasser aus Haushaltungen und
ähnlichem Schmutzwasser

(1) Die Zahl der Schadeinheiten von Schmutzwasser aus Haushaltungen und ähnlichem Schmutzwasser, für das
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts nach § 9 Abs. 2 Satz 2 abgabepflichtig ist, beträgt die Hälfte der Zahl
der nicht an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner, soweit die Länder nichts anderes bestimmen. Ist die
Zahl der Einwohner nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu ermitteln, kann sie geschätzt werden.

(2) Die Länder können bestimmen, unter welchen Voraussetzungen die Einleitung abgabefrei bleibt. Die
Einleitung ist abgabefrei, wenn der Bau der Abwasserbehandlungsanlage mindestens den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entspricht und die ordnungsgemäße Schlammbeseitigung sichergestellt ist.

Dritter Abschnitt
Abgabepflicht
§ 9 Abgabepflicht, Abgabesatz

(1) Abgabepflichtig ist, wer Abwasser einleitet (Einleiter).

(2) Die Länder können bestimmen, dass an Stelle der Einleiter Körperschaften des öffentlichen Rechts
abgabepflichtig sind. An Stelle von Einleitern, die weniger als acht Kubikmeter je Tag Schmutzwasser aus
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Haushaltungen und ähnliches Schmutzwasser einleiten, sind von den Ländern zu bestimmende Körperschaften
des öffentlichen Rechts abgabepflichtig. Die Länder regeln die Abwälzbarkeit der Abgabe.

(3) Wird das Wasser eines Gewässers in einer Flusskläranlage gereinigt, können die Länder bestimmen, dass an
Stelle der Einleiter eines festzulegenden Einzugsbereichs der Betreiber der Flusskläranlage abgabepflichtig ist.
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Die Abgabepflicht entsteht bis zum 31. Dezember 1980 nicht. Der Abgabesatz beträgt für jede Schadeinheit
- ab 1. Januar 1981 12 DM,
- ab 1. Januar 1982 18 DM,
- ab 1. Januar 1983 24 DM,
- ab 1. Januar 1984 30 DM,
- ab 1. Januar 1985 36 DM,
- ab 1. Januar 1986 40 DM,
- ab 1. Januar 1991 50 DM,
- ab 1. Januar 1993 60 DM,
- ab 1. Januar 1997 70 DM,
- ab 1. Januar 2002 35,79 Euro
 
im Jahr.

(5) Der Abgabesatz nach Absatz 4 ermäßigt sich außer bei Niederschlagswasser (§ 7) und bei Kleineinleitungen (§
8) um 75 vom Hundert, vom Veranlagungsjahr 1999 an um die Hälfte für die Schadeinheiten, die nicht vermieden
werden, obwohl
1.   der Inhalt des Bescheides nach § 4 Absatz 1 oder die Erklärung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 mindestens den

in einer Rechtsverordnung nach § 7a des Wasserhaushaltsgesetzes in der am 28. Februar 2010 geltenden
Fassung oder § 23 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 57 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes
festgelegten Anforderungen entspricht und
 

2.   die in einer Rechtsverordnung nach Nummer 1 festgelegten Anforderungen im Veranlagungszeitraum
eingehalten werden.
 

Satz 1 gilt entsprechend, wenn für die im Bescheid nach § 4 Absatz 1 festgesetzten oder die nach § 6 Absatz 1
Satz 1 erklärten Überwachungswerte in einer Rechtsverordnung nach Satz 1 Nummer 1 keine Anforderungen
festgelegt sind.

(6) Im Falle einer Erklärung nach § 4 Abs. 5 berechnet sich die Ermäßigung nach dem erklärten Wert, wenn der
Bescheid im Anschluss an die Erklärung an den erklärten Wert angepasst wird und dieser die Voraussetzungen
des Absatzes 5 erfüllt.

§ 10 Ausnahmen von der Abgabepflicht

(1) Nicht abgabepflichtig ist das Einleiten von
1.   Schmutzwasser, das vor Gebrauch einem Gewässer entnommen worden ist und über die bei der Entnahme

vorhandene Schädlichkeit im Sinne dieses Gesetzes hinaus keine weitere Schädlichkeit im Sinne dieses
Gesetzes aufweist,
 

2.   Schmutzwasser in ein beim Abbau von mineralischen Rohstoffen entstandenes oberirdisches Gewässer,
sofern das Wasser nur zum Waschen der dort gewonnenen Erzeugnisse gebraucht wird und keine anderen
schädlichen Stoffe als die abgebauten enthält und soweit gewährleistet ist, dass keine schädlichen Stoffe in
andere Gewässer gelangen,
 

3.   Schmutzwasser von Wasserfahrzeugen, das auf ihnen anfällt,
 

4.   Niederschlagswasser von bis zu drei Hektar großen befestigten gewerblichen Flächen und von
Schienenwegen der Eisenbahnen, wenn es nicht über eine öffentliche Kanalisation vorgenommen wird.
 

(2) Die Länder können bestimmen, dass das Einleiten von Abwasser in Untergrundschichten, in denen das
Grundwasser wegen seiner natürlichen Beschaffenheit für eine Trinkwassergewinnung mit den herkömmlichen
Aufbereitungsverfahren nicht geeignet ist, nicht abgabepflichtig ist.

(3) Werden Abwasserbehandlungsanlagen errichtet oder erweitert, deren Betrieb eine Minderung der Fracht einer
der bewerteten Schadstoffe und Schadstoffgruppen in einem zu behandelnden Abwasserstrom um mindestens
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20 vom Hundert sowie eine Minderung der Gesamtschadstofffracht beim Einleiten in das Gewässer erwarten
lässt, so können die für die Errichtung oder Erweiterung der Anlage entstandenen Aufwendungen mit der für die
in den drei Jahren vor der vorgesehenen Inbetriebnahme der Anlage insgesamt für diese Einleitung geschuldeten
Abgabe verrechnet werden. Dies gilt nicht für den nach § 4 Abs. 4 erhöhten Teil der Abgabe. Ist die Abgabe
bereits gezahlt, besteht ein entsprechender Rückzahlungsanspruch; dieser Anspruch ist nicht zu verzinsen.
Die Abgabe ist nachzuerheben, wenn die Anlage nicht in Betrieb genommen wird oder eine Minderung um
mindestens 20 vom Hundert nicht erreicht wird. Die nacherhobene Abgabe ist rückwirkend vom Zeitpunkt der
Fälligkeit an entsprechend § 238 der Abgabenordnung zu verzinsen.

(4) Für Anlagen, die das Abwasser vorhandener Einleitungen einer Abwasserbehandlungsanlage zuführen, die
den Anforderungen des § 60 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes entspricht oder angepasst wird, gilt Absatz
3 entsprechend mit der Maßgabe, dass bei den Einleitungen insgesamt eine Minderung der Schadstofffracht zu
erwarten ist.

(5) Werden in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet Abwasseranlagen errichtet oder
erweitert, deren Aufwendungen nach Absatz 3 oder 4 verrechnungsfähig sind, so können die Aufwendungen oder
Leistungen hierzu nach Maßgabe der Absätze 3 und 4 auch mit Abwasserabgaben verrechnet werden, die der
Abgabepflichtige für andere Einleitungen in diesem Gebiet bis zum Veranlagungsjahr 2005 schuldet.

Vierter Abschnitt
Festsetzung, Erhebung und Verwendung der Abgabe
§ 11 Veranlagungszeitraum, Erklärungspflicht

(1) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(2) Der Abgabepflichtige hat in den Fällen der §§ 7 und 8 die Zahl der Schadeinheiten des Abwassers zu
berechnen und die dazugehörigen Unterlagen der zuständigen Behörde vorzulegen. Ist der Abgabepflichtige
nicht Einleiter (§ 9 Abs. 2 und 3), so hat der Einleiter dem Abgabepflichtigen die notwendigen Daten und
Unterlagen zu überlassen.

(3) Die Länder können bestimmen, dass der Abgabepflichtige auch in anderen Fällen die Zahl der Schadeinheiten
des Abwassers zu berechnen, die für eine Schätzung erforderlichen Angaben zu machen und die dazugehörigen
Unterlagen der zuständigen Behörde vorzulegen hat. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 12 Verletzung der Erklärungspflicht

(1) Kommt der Abgabepflichtige seinen Verpflichtungen nach § 11 Abs. 2 Satz 1 und den ergänzenden
Vorschriften der Länder nicht nach, so kann die Zahl der Schadeinheiten von der zuständigen Behörde geschätzt
werden.

(2) Der Einleiter, der nach § 9 Abs. 2 oder 3 nicht abgabepflichtig ist, kann im Wege der Schätzung zur
Abgabe herangezogen werden, wenn er seinen Verpflichtungen nach § 11 Abs. 2 Satz 2 und den ergänzenden
Vorschriften der Länder nicht nachkommt. In diesem Fall haften der Abgabepflichtige und der Einleiter als
Gesamtschuldner.

§ 12a Rechtsbehelfe gegen die Heranziehung

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Anforderung der Abgabe haben keine aufschiebende Wirkung. Satz
1 ist auch auf Bescheide anzuwenden, die vor dem 19. Dezember 1984 erlassen worden sind.

§ 13 Verwendung

(1) Das Aufkommen der Abwasserabgabe ist für Maßnahmen, die der Erhaltung oder Verbesserung der
Gewässergüte dienen, zweckgebunden. Die Länder können bestimmen, dass der durch den Vollzug dieses
Gesetzes und der ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften entstehende Verwaltungsaufwand aus dem
Aufkommen der Abwasserabgabe gedeckt wird.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 sind insbesondere:
1.   der Bau von Abwasserbehandlungsanlagen,

 

2.   der Bau von Regenrückhaltebecken und Anlagen zur Reinigung des Niederschlagswassers,
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3.   der Bau von Ring- und Auffangkanälen an Talsperren, See- und Meeresufern sowie von
Hauptverbindungssammlern, die die Errichtung von Gemeinschaftskläranlagen ermöglichen,
 

4.   der Bau von Anlagen zur Beseitigung des Klärschlamms,
 

5.   Maßnahmen im und am Gewässer zur Beobachtung und Verbesserung der Gewässergüte wie
Niedrigwasseraufhöhung oder Sauerstoffanreicherung sowie zur Gewässerunterhaltung,
 

6.   Forschung und Entwicklung von Anlagen oder Verfahren zur Verbesserung der Gewässergüte,
 

7.   Ausbildung und Fortbildung des Betriebspersonals für Abwasserbehandlungsanlagen und andere Anlagen zur
Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte.
 

Fünfter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften; Schlussvorschriften
§ 14 Anwendung von Straf- und Bußgeldvorschriften der Abgabenordnung

Für die Hinterziehung von Abwasserabgaben gelten die Strafvorschriften des § 370 Abs. 1, 2 und 4 und
des § 371 der Abgabenordnung (AO 1977) entsprechend, für die Verkürzung von Abwasserabgaben gilt die
Bußgeldvorschrift des § 378 der Abgabenordnung (AO 1977) entsprechend.

§ 15 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.   entgegen § 11 Abs. 2 Satz 1 die Berechnungen oder Unterlagen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig

vorlegt,
 

2.   entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2 dem Abgabepflichtigen die notwendigen Daten oder Unterlagen nicht, nicht
richtig oder nicht vollständig überlässt.
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden.

§ 16 Stadtstaaten-Klausel

§ 1 findet auch Anwendung, wenn die Länder Berlin und Hamburg selbst abgabepflichtig sind. § 9 Abs. 2 Satz
1 und 2 gilt für die Länder Berlin und Hamburg mit der Maßgabe, dass sie sich auch selbst als abgabepflichtig
bestimmen können.

§ 17  

(weggefallen)

§ 18  

(Inkrafttreten)

Anlage (zu § 3)

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2005, 119)

(1) Die Bewertungen der Schadstoffe und Schadstoffgruppen sowie die Schwellenwerte ergeben sich aus
folgender Tabelle:
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Nr. Bewertete Schadstoffe und Schadstoffgruppen Einer Schadeinheit entsprechen
jeweils folgende volle Messeinheiten

Schwellenwerte nach
Konzentration und Jahresmenge

Verfahren zur Bestimmung der
Schädlichkeit des Abwassers

20 Milligramm je Liter und  1 Oxidierbare Stoffe in chemischem Sauerstoffbedarf
(CSB)

50 Kilogramm Sauerstoff
250 Kilogramm Jahresmenge 303
0,1 Milligramm je Liter und  2 Phosphor 3 Kilogramm
15 Kilogramm Jahresmenge 108
5 Milligramm je Liter und Nitratstickstoff: 1063 Stickstoff als Summe der Einzelbestimmungen aus

Nitratstickstoff, Nitritstickstoff und Ammoniumstickstoff
25 Kilogramm

125 Kilogramm Jahresmenge Nitritstickstoff: 107
Ammoniumstickstoff: 202

100 Mikrogramm je Liter und  4 Organische Halogenverbindungen als adsorbierbare
organisch gebundene Halogene (AOX)

2 Kilogramm Halogen, berechnet als
organisch gebundenes Chlor 10 Kilogramm Jahresmenge 302

5 Metalle und ihre Verbindungen:   und  
5.1 Quecksilber 20 Gramm 1 Mikrogramm

100 Gramm
215

5.2 Cadmium 100 Gramm 5 Mikrogramm
500 Gramm

207

5.3 Chrom 500 Gramm 50 Mikrogramm
2,5 Kilogramm

209

5.4 Nickel 500 Gramm 50 Mikrogramm
2,5 Kilogramm

214

5.5 Blei 500 Gramm 50 Mikrogramm
2,5 Kilogramm

206

1.000 Gramm 100 Mikrogramm
5 Kilogramm

2135.6 Kupfer

Metall je Liter
Jahresmenge

 

6 Giftigkeit gegenüber Fischeiern 6.000 Kubikmeter Abwasser geteilt
durch G(tief)EI

G(tief)EI = 2 401
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G(tief)EI ist der Verdünnungsfaktor, bei dem Abwasser im Fischeitest nicht mehr giftig ist. Den Festlegungen der
Tabelle liegen die Verfahren zur Bestimmung der Schädlichkeit des Abwassers nach den angegebenen Nummern
in der Anlage "Analysen- und Messverfahren" zur Abwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625) zugrunde.

(2) Wird Abwasser in Küstengewässer eingeleitet, bleibt die Giftigkeit gegenüber Fischeiern insoweit
unberücksichtigt, als sie auf dem Gehalt an solchen Salzen beruht, die den Hauptbestandteilen des Meerwassers
gleichen. Das Gleiche gilt für das Einleiten von Abwasser in Mündungsstrecken oberirdischer Gewässer in das
Meer, die einen ähnlichen natürlichen Salzgehalt wie die Küstengewässer aufweisen.
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Gesetz über Wasser- und Bodenverbände
(Wasserverbandsgesetz - WVG)
WVG

Ausfertigungsdatum: 12.02.1991

Vollzitat:

"Wasserverbandsgesetz vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Mai
2002 (BGBl. I S. 1578) geändert worden ist"

Stand: Geändert durch Art. 1 G v. 15.5.2002 I 1578

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.5.1991 +++)
 
 

Eingangsformel  

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht  

Erster Teil
  Allgemeine Vorschriften für den Verband
§ 1 Zweck und Rechtsform
§ 2 Zulässige Aufgaben
§ 3 Name
§ 4 Mögliche Verbandsmitglieder
§ 5 Unternehmen, Plan, Lagerbuch
§ 6 Satzung
Zweiter Teil
  Errichtung des Verbands
    Erster Abschnitt
      Errichtungsarten
§ 7 Arten der Errichtung, Entstehung des Verbands
§ 8 Beteiligte
§ 9 Heranziehung zur Mitgliedschaft
§ 10 Zulässigkeit der Errichtung von Amts wegen
    Zweiter Abschnitt
      Errichtungsverfahren
§ 11 Einleitung des Errichtungsverfahrens
§ 12 Vorarbeiten
§ 13 Feststellung der Beteiligten, Stimmenzahl
§ 14 Bekanntmachung des Vorhabens, Verhandlungstermin
§ 15 Beschlußfassung
§ 16 Errichtung von Amts wegen
§ 17 Überleitung eines Errichtungsverfahrens
§ 18 Entscheidung über Anträge und Einwendungen eines Beteiligten
§ 19 Änderung der Errichtungsunterlagen
§ 20 Erste Berufung der Organe
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§ 21 Verfahrenskosten
Dritter Teil
  Rechtsverhältnisse des Verbands zu seinen Mitgliedern und Dritten
    Erster Abschnitt
      Mitgliedschaft
§ 22 Mitgliedschaft
§ 23 Begründung und Erweiterung der Mitgliedschaft bei bestehenden

Verbänden
§ 24 Aufhebung der Mitgliedschaft
§ 25 Verfahren
§ 26 Auskunftspflicht
§ 27 Verschwiegenheitspflicht
    Zweiter Abschnitt
      Verbandsbeiträge
§ 28 Verbandsbeiträge
§ 29 Öffentliche Last
§ 30 Maßstab für Verbandsbeiträge
§ 31 Erhebung der Verbandsbeiträge
§ 32 Vorausleistungen auf Verbandsbeiträge
    Dritter Abschnitt
  Benutzung von Grundstücken
§ 33 Benutzung der Grundstücke dinglicher Verbandsmitglieder
§ 34 Deichvorland
§ 35 Grundstücke mit öffentlichen Zwecken
§ 36 Ausgleich für Nachteile
§ 37 Ausgleichsverfahren
§ 38 Anspruch auf Grundstückserwerb
§ 39 Rechtsverhältnisse bei abgeleiteten Grundstücksnutzungen
    Vierter Abschnitt
  Enteignung für das Unternehmen
§ 40 Zweck und Gegenstand der Enteignung
§ 41 Zulässigkeit und Umfang der Enteignung
§ 42 Entschädigung
§ 43 Anwendung von Landesrecht
    Fünfter Abschnitt
      Verbandsschau
§ 44 Verbandsschau, Schaubeauftragte
§ 45 Durchführung der Verbandsschau
Vierter Teil
  Verbandsverfassung
§ 46 Organe
§ 47 Verbandsversammlung
§ 48 Sitzungen der Verbandsversammlung
§ 49 Verbandsausschuß
§ 50 Sitzungen des Verbandsausschusses
§ 51 Unterrichtung der Verbandsmitglieder
§ 52 Vorstand, Verbandsvorsteher
§ 53 Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder
§ 54 Geschäfte des Vorstands
§ 55 Gesetzliche Vertretung des Verbands
§ 56 Sitzungen des Vorstands
§ 57 Geschäftsführer
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Fünfter Teil
  Satzungsänderung sowie Umgestaltung und Auflösung des Verbands
    Erster Abschnitt
      Satzungsänderung
§ 58 Änderung der Satzung
§ 59 Satzungsänderung durch die Aufsichtsbehörde
    Zweiter Abschnitt
  Umgestaltung
§ 60 Zusammenschluß
§ 61 Übertragung von Aufgaben
    Dritter Abschnitt
      Auflösung
§ 62 Auflösung des Verbands
§ 63 Abwicklung
§ 64 Aufbewahrung der Bücher, Einsicht
Sechster Teil
  Rechnungswesen
§ 65 Haushalt, Rechnungslegung, Prüfung
§ 66 Schuldübernahme
Siebter Teil
  Verfahrensvorschriften
§ 67 Öffentliche Bekanntmachungen
§ 68 Anordnungsbefugnis
§ 69 Freiheit von Kosten
§ 70 Geltung von Landesrecht
§ 71 Schiedsgericht
Achter Teil
  Aufsicht, Oberverband, Unterverband
§ 72 Aufsicht, Oberverband, Unterverband
§ 73 Örtliche Zuständigkeit
§ 74 Informationsrecht der Aufsichtsbehörde
§ 75 Zustimmung zu Geschäften
§ 76 Ersatzvornahme
§ 77 Bestellung eines Beauftragten
Neunter Teil
  Übergangs- und Schlußbestimmungen
§ 78 Außerkrafttreten
§ 79 Bestehende Verbände
§ 80 Verbände auf besonderer gesetzlicher Grundlage
§ 81 Änderung des Flurbereinigungsgesetzes
§ 82 Inkrafttreten

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften für den Verband
§ 1 Zweck und Rechtsform

(1) Zur Erfüllung der in § 2 genannten Aufgaben kann ein Wasser- und Bodenverband (Verband) als Körperschaft
des öffentlichen Rechts errichtet werden; er ist keine Gebietskörperschaft.

(2) Der Verband dient dem öffentlichen Interesse und dem Nutzen seiner Mitglieder; er verwaltet sich im
Rahmen der Gesetze selbst. Er kann nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften Beamte im Sinne des
Beamtenrechtsrahmengesetzes haben.
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§ 2 Zulässige Aufgaben

Vorbehaltlich abweichender Regelung durch Landesrecht können Aufgaben des Verbands sein:
1.   Ausbau einschließlich naturnahem Rückbau und Unterhaltung von Gewässern,

 

2.   Bau und Unterhaltung von Anlagen in und an Gewässern,
 

3.   Herstellung und Unterhaltung von ländlichen Wegen und Straßen,
 

4.   Herstellung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung sowie Beseitigung von gemeinschaftlichen Anlagen zur
Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen,
 

5.   Schutz von Grundstücken vor Sturmflut und Hochwasser einschließlich notwendiger Maßnahmen im
Deichvorland,
 

6.   Verbesserung landwirtschaftlicher sowie sonstiger Flächen einschließlich der Regelung des Bodenwasser-
und Bodenlufthaushalts,
 

7.   Herstellung, Beschaffung, Betrieb, Unterhaltung und Beseitigung von Beregnungsanlagen sowie von
Anlagen zur Be- und Entwässerung,
 

8.   technische Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer,
 

9.   Abwasserbeseitigung,
 

10.   Abfallentsorgung im Zusammenhang mit der Durchführung von Verbandsaufgaben,
 

11.   Beschaffung und Bereitstellung von Wasser,
 

12.   Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutz des Naturhaushalts,
des Bodens und für die Landschaftspflege,
 

13.   Förderung der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft und Fortentwicklung von
Gewässer-, Boden- und Naturschutz,
 

14.   Förderung und Überwachung der vorstehenden Aufgaben.
 

§ 3 Name

(1) Der Name des Verbands soll seine Eigenschaft als Wasser- und Bodenverband, seine Hauptaufgabe und
seinen räumlichen Wirkungsbereich erkennen lassen.

(2) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Bezeichnungen der Verbände können beibehalten werden.

§ 4 Mögliche Verbandsmitglieder

(1) Verbandsmitglieder können sein:
1.   jeweilige Eigentümer von Grundstücken und Anlagen, jeweilige Erbbauberechtigte sowie Inhaber von

Bergwerkseigentum (dingliche Verbandsmitglieder),
 

2.   Personen, denen der Verband im Rahmen seiner Aufgaben Pflichten abnimmt oder erleichtert,
 

3.   Körperschaften des öffentlichen Rechts,
 

4.   andere Personen, wenn die nach Landesrecht zuständige Behörde (Aufsichtsbehörde) sie zuläßt,
 

5.   der Träger der Baulast einer Verkehrsanlage, der nicht unter Nummer 1 fällt.
 

(2) Dem Bergwerkseigentum im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 stehen die Bewilligung im Sinne des
Bundesberggesetzes sowie auch Bergwerkseigentum und Bewilligungen, die aufgehoben, widerrufen oder
erloschen sind, gleich.

§ 5 Unternehmen, Plan, Lagerbuch

(1) Unternehmen des Verbands im Sinne dieses Gesetzes sind die der Erfüllung seiner Aufgabe dienenden
baulichen und sonstigen Anlagen, Arbeiten an Grundstücken, Ermittlungen und sonstigen Maßnahmen.

(2) Der Umfang des Unternehmens ist, soweit er sich nicht hinreichend aus der Satzung ergibt, in einem Plan
(Zeichnungen, Nachweisungen, Beschreibungen) darzustellen.
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(3) Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, daß der Verband ein Verzeichnis der Anlagen und Gewässer führt
(Lagerbuch), aus dem ihre Art und ihre Maße sowie ferner Unterhaltung, Betrieb und Nutzung ersichtlich sind.

§ 6 Satzung

(1) Die Rechtsverhältnisse des Verbands und die Rechtsbeziehungen zu den Verbandsmitgliedern werden durch
eine Satzung geregelt, soweit nicht dieses Gesetz oder Rechtsvorschriften der Länder etwas anderes bestimmen.

(2) Die Satzung muß mindestens Bestimmungen enthalten über:
1.   Name und Sitz des Verbands,

 

2.   Aufgabe und Unternehmen unter Hinweis auf die Pläne, soweit solche nach § 5 Abs. 2 erstellt werden,
 

3.   Verbandsgebiet,
 

4.   Mitgliedschaft und Mitgliederverzeichnis,
 

5.   Beschränkungen des Grundeigentums, die von den Verbandsmitgliedern zu dulden sind, und diesen sonst
obliegende Verpflichtungen,
 

6.   Grundsätze für die Beitragsbemessung,
 

7.   Bildung und Aufgaben der Verbandsorgane,
 

8.   Verbandsschau,
 

9.   Satzungsänderungen,
 

10.   Bekanntmachungen des Verbands.
 

(3) Wenn der Verband Beamte haben soll, muß die Satzung zusätzlich auch Bestimmungen über die
Rechtsverhältnisse der Beamten des Verbands, insbesondere hinsichtlich des als oberste Dienstbehörde
zuständigen Organs sowie der als Dienstvorgesetzte vorzusehenden Stelle, enthalten.

Zweiter Teil
Errichtung des Verbands

Erster Abschnitt
Errichtungsarten
§ 7 Arten der Errichtung, Entstehung des Verbands

(1) Ein Verband wird errichtet
1.   durch einen einstimmigen Beschluß der Beteiligten sowie die aufsichtsbehördliche Genehmigung der

Errichtung und der Satzung,
 

2.   durch einen Mehrheitsbeschluß der Beteiligten, die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Errichtung und
der Satzung sowie die Heranziehung nicht einverstandener oder anderer Beteiligter als Verbandsmitglieder
in dem Genehmigungsakt oder
 

3.   von Amts wegen.
 

Der Verband entsteht mit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, sofern diese nicht einen späteren
Zeitpunkt vorsieht.

(2) Die Genehmigung der Errichtung kann aus Gründen des öffentlichen Interesses versagt werden, insbesondere
wenn in Aussicht genommene Verbandsaufgaben anderweitig besser gelöst werden können oder von einer
bereits bestehenden Einrichtung wahrgenommen werden oder wahrgenommen werden können.

(3) Der Genehmigungsakt nach Absatz 1 Nr. 1 oder 2 sowie die Satzung sind von der Aufsichtsbehörde öffentlich
bekanntzumachen.

§ 8 Beteiligte
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(1) Beteiligte im Sinne dieses Gesetzes sind die nach § 4 als Verbandsmitglieder in Betracht kommenden
Personen,
1.   die aus der Durchführung der Verbandsaufgabe einen Vorteil haben oder zu erwarten haben,

 

2.   von deren Anlagen oder Grundstücken nachteilige Einwirkungen auf das Verbandsunternehmen ausgehen
oder zu erwarten sind oder
 

3.   die voraussichtlich Maßnahmen des Verbands zu dulden haben,
 

wenn sie von der Aufsichtsbehörde nach § 13 Abs. 1 Satz 1 als Beteiligte festgestellt worden sind. Gemeinsame
Eigentümer oder Erbbauberechtigte gelten als ein Beteiligter.

(2) Vorteile im Sinne dieses Gesetzes sind auch die Abnahme und die Erleichterung einer Pflicht und die
Möglichkeit, Maßnahmen des Verbands zweckmäßig oder wirtschaftlich auszunutzen.

§ 9 Heranziehung zur Mitgliedschaft

Beteiligte, die der Errichtung des Verbands nicht zugestimmt haben, sind - auch gegen ihren Willen - als
Verbandsmitglieder heranzuziehen. Die Aufsichtsbehörde kann in besonders gelagerten Einzelfällen von
der Heranziehung absehen, wenn zu erwarten ist, daß dadurch die Erfüllung der Verbandsaufgaben nicht
beeinträchtigt wird.

§ 10 Zulässigkeit der Errichtung von Amts wegen

(1) Ein Verband kann von Amts wegen errichtet werden, wenn es im öffentlichen Interesse geboten ist.

(2) Die Errichtung nach Absatz 1 ist insbesondere zulässig
1.   zur Regelung des Wasserabflusses, zum Schutz vor Hochwasser, Sturmfluten und Überschwemmungen

oder zur Unterhaltung nicht schiffbarer Gewässer, sofern die Maßnahmen zweckmäßig durch einen Verband
durchgeführt werden können,
 

2.   zur Beseitigung von Abwasser, sofern dieses zu erheblichen Schäden auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft
führt, die auf andere Weise zweckmäßig nicht verhindert werden können,
 

3.   zur Durchführung von Unternehmen, die zum Schutz der Umwelt oder der Natur oder zur Landschaftspflege
geboten sind, sofern die hierzu erforderlichen Maßnahmen zweckmäßig nur durch einen Verband
durchgeführt werden können.
 

(3) § 43 des Flurbereinigungsgesetzes bleibt unberührt.

Zweiter Abschnitt
Errichtungsverfahren
§ 11 Einleitung des Errichtungsverfahrens

(1) Das Verfahren zur Errichtung des Verbands wird durch einen Antrag eines oder mehrerer der festzustellenden
Beteiligten bei der zuständigen Aufsichtsbehörde oder durch diese von Amts wegen eingeleitet.

(2) Dem Antrag sind Unterlagen beizufügen, welche die Aufgaben, das Gebiet, den Umfang und das
Unternehmen des Verbands umschreiben (Errichtungsunterlagen). Zu den Errichtungsunterlagen gehören der
Plan für das Unternehmen einschließlich eines Kostenanschlages, eine Darstellung der Zweckmäßigkeit und der
Finanzierung des Unternehmens, ein Satzungsentwurf, ein Verzeichnis derjenigen, die Beteiligte werden sollen
(Name und Anschrift), sowie Tatsachenangaben, aus denen sich ermitteln läßt, wie viele Stimmen jeder der
festzustellenden Beteiligten haben wird.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann von dem Antragsteller die Beibringung weiterer Unterlagen verlangen.

(4) Werden die Unterlagen nach den Absätzen 2 und 3 innerhalb der von der zuständigen Aufsichtsbehörde
gesetzten Frist nicht oder nur unvollständig vorgelegt oder sind die Unterlagen ganz oder teilweise ungeeignet,
kann die Aufsichtsbehörde den Antrag zurückweisen oder die Unterlagen, soweit erforderlich, selbst beschaffen
und die Satzung selbst entwerfen.
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§ 12 Vorarbeiten

(1) Eigentümer und Besitzer von Grundstücken haben zu dulden, daß Beauftragte der Aufsichtsbehörde zur
Vorbereitung der von ihr nach diesem Gesetz im Errichtungsverfahren zu treffenden Maßnahmen die Grundstücke
betreten und Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen oder vergleichbare Arbeiten ausführen.
Die Absicht, solche Arbeiten auszuführen, ist den Eigentümern oder Besitzern mindestens zwei Wochen vorher
bekanntzugeben. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung der Wohnungsinhaber betreten werden.

(2) Entstehen durch eine nach Absatz 1 zulässige Maßnahme dem Eigentümer oder Besitzer unmittelbare
Vermögensnachteile, so hat die Aufsichtsbehörde eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.

§ 13 Feststellung der Beteiligten, Stimmenzahl

(1) Für das Errichtungsverfahren hat die Aufsichtsbehörde die Beteiligten festzustellen. Sie hat ferner die auf
jeden Beteiligten entfallende Stimmenzahl zu ermitteln. In einem Verfahren mit mehr als zwei Beteiligten hat kein
Beteiligter mehr als zwei Fünftel aller Stimmen.

(2) Maßstab für die Festlegung der Stimmenzahl ist grundsätzlich der Vorteil, den der Beteiligte von
der Durchführung der Verbandsaufgaben zu erwarten hat. Hat ein Beteiligter von der Durchführung der
Verbandsaufgaben nur einen Nachteil zu erwarten oder überwiegt der Nachteil gegenüber dem zu erwartenden
Vorteil, ist Maßstab für die Festlegung der Stimmenzahl der Nachteil. Eine annähernde Ermittlung des Vorteils
oder Nachteils reicht aus.

(3) Stellt die Aufsichtsbehörde zu Unrecht Personen als Beteiligte fest oder unterläßt sie zu Unrecht eine solche
Feststellung, hat dies auf die Wirksamkeit von Beschlüssen der Beteiligten im Errichtungsverfahren sowie auf die
Errichtung des Verbands keinen Einfluß.

§ 14 Bekanntmachung des Vorhabens, Verhandlungstermin

(1) Die Aufsichtsbehörde hat das Errichtungsvorhaben sowie Zeit und Ort der Auslegung der
Errichtungsunterlagen öffentlich bekanntzumachen. Die Errichtungsunterlagen nach § 11 Abs. 2 bis 4 sind für
die Dauer von mindestens einem Monat vor dem ersten Verhandlungstermin auszulegen. Die Einsicht in das
Verzeichnis derjenigen, die Beteiligte werden sollen, ist nur dem gestattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt.

(2) Die Aufsichtsbehörde hat einen Beschluß der Beteiligten über die Errichtung des Verbands sowie über den
Plan und die Satzung herbeizuführen und hierzu einen oder mehrere Verhandlungstermine anzuberaumen.
In dem Beschluß ist festzustellen, welche Anträge und Einwendungen von Beteiligten von der Mehrheit der
Beteiligten abgelehnt werden.

(3) Die Verhandlungen werden von der Aufsichtsbehörde geleitet; sie sind nicht öffentlich. Die Aufsichtsbehörde
hat Personen oder Stellen, die nicht Beteiligte sind, die Teilnahme an den Verhandlungen zu gestatten, wenn
diese auf Grund von Rechtsvorschriften an dem Errichtungsverfahren zu beteiligen sind. Im übrigen kann sie
Nichtbeteiligten die Teilnahme gestatten, wenn es für das Errichtungsverfahren zweckmäßig erscheint.

(4) Anträge sowie Einwendungen müssen die Beteiligten zur Vermeidung des Ausschlusses spätestens im
Verhandlungstermin vorbringen; hierauf ist in der Ladung und im Termin hinzuweisen.

(5) Zu den Verhandlungsterminen sind die Beteiligten von der Aufsichtsbehörde unter Einhaltung einer Frist
von mindestens zwei Wochen sowie unter Hinweis auf den Gegenstand der Verhandlung zu laden. Wenn
es wegen der Zahl der Beteiligten zweckmäßig erscheint, können für Teilgebiete des Verbands getrennte
Verhandlungstermine anberaumt werden. Bei mehr als 50 Beteiligten wird die Ladung durch öffentliche
Bekanntmachung vorgenommen.

(6) Um das Eigentum streitende Personen sind berechtigt, an den Verhandlungen teilzunehmen und mitzuwirken;
sie sowie gemeinsame Eigentümer oder Erbbauberechtigte können nur einheitliche Erklärungen abgeben.

§ 15 Beschlußfassung

(1) Beschlußfähigkeit besteht, wenn die anwesenden Beteiligten mindestens die Hälfte der nach § 13 Abs. 1 Satz
2 festgelegten Stimmenzahl auf sich vereinen. Fehlt die Beschlußfähigkeit, kann ein neuer Verhandlungstermin
mit derselben Tagesordnung sowie der Maßgabe anberaumt werden, daß Beschlüsse ohne Rücksicht auf die
vertretenen Stimmenzahlen gefaßt werden können; hierauf ist in der Ladung hinzuweisen.
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(2) Für die Beschlußfassung genügt einfache Mehrheit der Beteiligten. Stimmen von Beteiligten im Sinne des §
14 Abs. 6 sind nur zu berücksichtigen, wenn sie übereinstimmend abgegeben sind. Für die Vertretung sind die
Verfahrensvorschriften des Verwaltungsverfahrensrechts der Länder sinngemäß anzuwenden.

(3) Die Mehrheit wird nach den einheitlich abzugebenden Stimmenzahlen oder einem anderen von vier Fünfteln
der erschienenen Beteiligten nach Kopfzahl beschlossenen Maßstab errechnet. Ordnungsgemäß geladene
Beteiligte, die an der Abstimmung nicht teilnehmen, werden so behandelt, als hätten sie der Errichtung
zugestimmt, sofern sie dem nicht vor dem Termin schriftlich widersprochen haben. Hierauf ist in der Ladung
hinzuweisen.

(4) Über jede Verhandlung hat die Aufsichtsbehörde eine Niederschrift zu fertigen, in die auch Anträge und
Einwendungen im Sinne des § 14 Abs. 4 aufzunehmen sind. Die Niederschrift ist den an der Verhandlung
Beteiligten vorzulesen oder vorzulegen. In der Niederschrift ist zu vermerken, daß dies geschehen und ob sie
genehmigt ist oder welche Einwendungen gegen sie erhoben sind. Verweigert ein Beteiligter die Genehmigung
der Verhandlungsniederschrift, ohne ihre Vervollständigung oder Berichtigung zu beantragen, so gilt diese
Niederschrift als genehmigt; hierauf ist der Beteiligte hinzuweisen.

§ 16 Errichtung von Amts wegen

(1) Soll ein Verband von Amts wegen errichtet werden, hat die Aufsichtsbehörde mindestens die in § 11 Abs.
2 genannten Unterlagen zu erstellen oder zu beschaffen. Die §§ 9, 12 und 13 Abs. 1 Satz 1 gelten auch für die
Errichtung von Amts wegen; § 7 Abs. 3 und § 13 Abs. 3 sind entsprechend anzuwenden.

(2) Den Beteiligten ist in einem oder mehreren Anhörungsterminen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. §
14 Abs. 1 und 4 bis 6 und § 15 Abs. 4 gelten entsprechend.

§ 17 Überleitung eines Errichtungsverfahrens

Lehnt in einem Errichtungsverfahren nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 die Mehrheit der Beteiligten die Errichtung
eines Verbands ab, kann die Aufsichtsbehörde das Verfahren in ein solches nach § 7 Abs. 1 Nr. 3 überleiten,
sofern die Gründung des Verbands im öffentlichen Interesse geboten ist. Nach § 16 Abs. 1 vorgeschriebene
Verfahrenshandlungen, die bereits im bisherigen Verfahren vorgenommen worden sind, brauchen nicht
wiederholt zu werden.

§ 18 Entscheidung über Anträge und Einwendungen eines Beteiligten

(1) Über Anträge und Einwendungen eines Beteiligten im Sinne des § 14 Abs. 4, die von der Mehrheit im
Verhandlungstermin abgelehnt worden sind, entscheidet die Aufsichtsbehörde auf schriftlichen Antrag des
Beteiligten durch besonderen Bescheid; dieser Antrag kann nur innerhalb eines Monats nach der öffentlichen
Bekanntmachung der Satzung des Verbands gestellt werden.

(2) Über abgelehnte Anträge und Einwendungen eines Beteiligten in einem Errichtungsverfahren nach § 7 Abs.
1 Nr. 3 entscheidet die Aufsichtsbehörde nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung durch besonderen
Bescheid.

§ 19 Änderung der Errichtungsunterlagen

(1) Wird einem Antrag nach § 18 Abs. 1 durch eine nicht mehr anfechtbare Entscheidung stattgegeben
und ist infolgedessen eine Änderung der Errichtungsunterlagen erforderlich, haben die Verbandsmitglieder
einen entsprechenden Beschluß zu fassen. Kommt ein Beschluß nicht innerhalb von sechs Monaten
nach Unanfechtbarkeit der in Satz 1 genannten Entscheidung zustande, ändert die Aufsichtsbehörde die
Errichtungsunterlagen; die Änderung ist - soweit erforderlich - zu begründen.

(2) Wird einem Antrag oder Einwendungen nach § 18 Abs. 2 durch eine nicht mehr anfechtbare Entscheidung
stattgegeben, hat die Aufsichtsbehörde die Errichtungsunterlagen im erforderlichen Umfang zu ändern.

(3) Nachträgliche Änderungen der Errichtungsunterlagen sind von der Aufsichtsbehörde öffentlich
bekanntzumachen.

§ 20 Erste Berufung der Organe

Nach der Entstehung des Verbands sorgt die Aufsichtsbehörde für die erste Berufung der Organe des Verbands.
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§ 21 Verfahrenskosten

(1) Bare Auslagen, die einem antragstellenden Beteiligten (§ 11 Abs. 1) für die Beschaffung oder Erstellung von
Errichtungsunterlagen erwachsen, sind von dem Verband zu erstatten; das gleiche gilt für bare Auslagen, die der
Aufsichtsbehörde nach § 11 Abs. 4 und § 12 Abs. 2 erwachsen.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die baren Auslagen, die im Errichtungsverfahren durch zurückgewiesene oder
zurückgenommene Anträge oder Einwendungen entstehen, dem jeweiligen Antragsteller oder Einwendenden
auferlegen.

(3) Alle übrigen im Errichtungsverfahren entstehenden zweckdienlichen Kosten trägt der Verband; dies gilt
nicht für Kosten, die einem Beteiligten anläßlich der Teilnahme an Verfahrensverhandlungen oder aus der
Wahrnehmung seiner Interessen erwachsen.

Dritter Teil
Rechtsverhältnisse des Verbands zu seinen Mitgliedern und
Dritten

Erster Abschnitt
Mitgliedschaft
§ 22 Mitgliedschaft

Verbandsmitglieder sind - vorbehaltlich der Regelungen in den §§ 23 und 24 - die Beteiligten, die der Errichtung
des Verbands zugestimmt haben oder die zur Mitgliedschaft herangezogen worden sind, sowie deren jeweilige
Rechtsnachfolger. Gemeinsame Eigentümer oder Erbbauberechtigte gelten als ein Mitglied.

§ 23 Begründung und Erweiterung der Mitgliedschaft bei bestehenden Verbänden

(1) Wer einen Vorteil aus der Durchführung der Verbandsaufgabe zu erwarten oder wer Maßnahmen des
Verbands zu dulden hat, hat Anspruch auf Aufnahme als Verbandsmitglied in einen bestehenden Verband. Über
den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Verbandsaufgaben erforderlich
ist, Personen, die die in § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten Voraussetzungen erfüllen, gegen ihren Willen zur
Mitgliedschaft in einem bestehenden Verband heranziehen oder eine bestehende Mitgliedschaft erweitern.

§ 24 Aufhebung der Mitgliedschaft

(1) Verbandsmitglieder, deren Vorteil aus der Durchführung der Verbandsaufgabe oder deren Last entfallen ist,
sind berechtigt, die Aufhebung ihrer Mitgliedschaft zu verlangen. Dies gilt nicht, wenn das Verbandsmitglied den
Vorteil durch eigene Maßnahmen beseitigt hat oder wenn durch die Aufhebung der Mitgliedschaft erhebliche
Nachteile für das öffentliche Interesse, den Verband oder dessen Gläubiger zu besorgen sind; Nachteile für den
Verband sind insbesondere in den Fällen des § 8 Abs. 1 Nr. 2 und 3 anzunehmen.

(2) Über den Antrag auf Aufhebung der Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand. Will er dem Antrag stattgeben,
hat er dies der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Diese kann der Absicht innerhalb von zwei Monaten aus den in
Absatz 1 Satz 2 aufgeführten Gründen widersprechen; widerspricht sie, so ist die Aufhebung der Mitgliedschaft
nicht zulässig.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann Verpflichtungen des Verbands und des betreffenden Verbandsmitglieds festsetzen,
um unbillige Folgen der Aufhebung der Mitgliedschaft zu verhüten.

§ 25 Verfahren

(1) Vor einer Entscheidung nach den §§ 23 und 24 sind im Fall des
a)   § 23 Abs. 1 die Verbandsversammlung oder der Verbandsausschuß,

 

b)   § 23 Abs. 2 der Vorstand sowie die künftigen Verbandsmitglieder
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c)   § 24 Abs. 1 die Verbandsversammlung oder der Verbandsausschuß
 

zu hören.

(2) Sind mehr als 50 Verbandsmitglieder oder künftige Verbandsmitglieder zu hören, kann die Anhörung
durch die Möglichkeit der Einsicht in die Unterlagen über die Angelegenheit ersetzt werden; dies ist öffentlich
bekanntzumachen.

§ 26 Auskunftspflicht

(1) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband auf Verlangen Auskunft über solche Tatsachen und
Rechtsverhältnisse zu geben, die für die Beurteilung der mit der Mitgliedschaft verbundenen Rechte und Pflichten
erheblich sind. Sie haben, soweit erforderlich, die Einsicht in die notwendigen Unterlagen und die Besichtigung
der Grundstücke, Gewässer und Anlagen zu dulden. In der Satzung können weitergehende Verpflichtungen
festgelegt werden.

(2) Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung besteht nur gegenüber Personen, die vom Verband durch eine
schriftliche Vollmacht als zur Einholung der Auskünfte oder zur Einsicht und Besichtigung berechtigt ausgewiesen
sind.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, die, ohne Verbandsmitglied zu sein, zur Beitragsleistung
herangezogen werden oder herangezogen werden können mit der Maßgabe, daß sie nur insoweit zur
Offenlegung von Tatsachen und Rechtsverhältnissen verpflichtet sind, als dies für die Festlegung ihrer Beiträge
erforderlich ist.

§ 27 Verschwiegenheitspflicht

Vorstandsmitglieder, Mitglieder des Verbandsausschusses, Geschäftsführer sowie Personen im Sinne des
§ 26 Abs. 2 sind verpflichtet, über alle ihnen bei der Durchführung ihrer Aufgaben bekanntwerdenden
Tatsachen und Rechtsverhältnisse Verschwiegenheit zu bewahren. Im übrigen bleiben die Vorschriften der
Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder über die Verschwiegenheitspflicht unberührt.

Zweiter Abschnitt
Verbandsbeiträge
§ 28 Verbandsbeiträge

(1) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband Beiträge (Verbandsbeiträge) zu leisten, soweit dies zur
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.

(2) Der Verband kann die Verbandsbeiträge in Form von Geld (Geldbeiträge) oder von Sachen, Werken, Diensten
oder anderen Leistungen (Sachbeiträge) erheben.

(3) Wer, ohne Verbandsmitglied zu sein, als Eigentümer eines Grundstücks oder einer Anlage, als Inhaber von
Bergwerkseigentum oder als Unterhaltungspflichtiger von Gewässern von dem Unternehmen des Verbands
einen Vorteil hat (Nutznießer), kann mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde wie ein Mitglied zu Geldbeiträgen
herangezogen werden. Der Nutznießer ist vorher anzuhören.

(4) Die Beitragspflicht nach den Absätzen 1 und 3 besteht nur insoweit, als die Verbandsmitglieder oder
Nutznießer einen Vorteil haben oder der Verband für sie ihnen obliegende Leistungen erbringt oder von ihnen
ausgehenden nachteiligen Einwirkungen begegnet.

(5) Soweit Eigentümer, die nur für die Benutzung ihres Grundstücks zur Durchleitung von Wasser, für eine
Deichanlage oder für ein Schöpfwerk zum Verband zugezogen worden sind, keinen Vorteil haben und keine
nachteiligen Einwirkungen verursachen, sind sie von allen Verbandsbeitragskosten frei.

(6) Die Satzung kann für besondere Härtefälle eine vollständige oder teilweise Befreiung von der
Verbandsbeitragszahlung vorsehen.

§ 29 Öffentliche Last
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Verbandsbeiträge sind öffentliche Abgaben. Die Beitragspflicht der dinglichen Verbandsmitglieder ruht als
öffentliche Last auf den Grundstücken, Bergwerken und Anlagen, mit denen die dinglichen Verbandsmitglieder an
dem Verband teilnehmen.

§ 30 Maßstab für Verbandsbeiträge

(1) Der Beitrag der Verbandsmitglieder und der Nutznießer bemißt sich nach dem Vorteil, den sie von der
Aufgabe des Verbands haben, sowie den Kosten, die der Verband auf sich nimmt, um ihnen obliegende
Leistungen zu erbringen oder den von ihnen ausgehenden nachteiligen Einwirkungen zu begegnen. Für die
Festlegung des Beitragsmaßstabs reicht eine annähernde Ermittlung der Vorteile und Kosten aus.

(2) Die Satzung kann für bestimmte Maßnahmen die Verbandsbeiträge entsprechend den für die einzelnen
Grundstücke tatsächlich entstehenden Kosten festsetzen oder allgemein einen von Absatz 1 abweichenden
Beitragsmaßstab festlegen.

§ 31 Erhebung der Verbandsbeiträge

(1) Der Verband erhebt die Verbandsbeiträge auf der Grundlage des für ihn geltenden Beitragsmaßstabs durch
Beitragsbescheid.

(2) Die Satzung kann zulassen, daß die Erhebung der Verbandsbeiträge Stellen außerhalb des Verbands
übertragen wird.

(3) Durch die Satzung können Zuschläge zu rückständigen Verbandsbeiträgen vorgeschrieben werden.

(4) Für die Verjährung sind die Vorschriften der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden.

(5) Jedem Verbandsmitglied ist auf Verlangen Einsicht in die ihn betreffenden Beitragsunterlagen zu gewähren.

§ 32 Vorausleistungen auf Verbandsbeiträge

Soweit es für die Durchführung des Unternehmens und die Verwaltung des Verbands erforderlich ist, kann der
Vorstand nach einem sich aus der Satzung ergebenden Maßstab Vorausleistungen auf die Verbandsbeiträge
festsetzen.

Dritter Abschnitt
Benutzung von Grundstücken
§ 33 Benutzung der Grundstücke dinglicher Verbandsmitglieder

(1) Der Verband ist berechtigt, Grundstücke, welche die dingliche Mitgliedschaft bei ihm oder einem seiner
Unterverbände begründen, zu betreten und zu benutzen, soweit dies für die Durchführung des Unternehmens
erforderlich ist.

(2) Die Satzung kann zur leichteren Durchführung der Verbandsaufgaben weitere Beschränkungen des
Grundeigentums vorsehen.

(3) Die für das Unternehmen benötigten Stoffe können - vorbehaltlich nach anderen Rechtsvorschriften
erforderlicher Genehmigungen - aus den im Verbandsgebiet belegenen Grundstücken entnommen werden.

§ 34 Deichvorland

Hat der Verband Grundstücke vor Hochwasser oder Sturmflut zu schützen, hat er die Befugnisse nach § 33 auch
an dem nicht zu ihm gehörenden Deichvorland, wenn nicht ordnungsbehördliche Vorschriften entgegenstehen;
für das Unternehmen benötigte Stoffe kann er - vorbehaltlich nach anderen Rechtsvorschriften erforderlicher
Genehmigungen - auch aus diesem Deichvorland entnehmen.

§ 35 Grundstücke mit öffentlichen Zwecken

Die Benutzung von Grundstücken, die öffentlichen Zwecken dienen, bedarf der Zustimmung der zuständigen
Verwaltungsbehörde, soweit sie nicht durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. Die Zustimmung darf nur versagt
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werden, soweit eine Beeinträchtigung der öffentlichen Zwecke nicht durch entsprechende Maßnahmen
ausgeglichen werden kann.

§ 36 Ausgleich für Nachteile

(1) Entstehen durch die Benutzung von Grundstücken nach den §§ 33 bis 35 dem Betroffenen unmittelbare
Vermögensnachteile, kann er einen Ausgleich verlangen.

(2) Kann der Ausgleich nicht durch Maßnahmen im Rahmen des Unternehmens durchgeführt werden, ist
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Bei der Festsetzung der Entschädigung bleiben eine
Beeinträchtigung der Nutzung und eine Wertminderung des Grundstücks außer Ansatz, soweit sie bei
Durchführung des Unternehmens durch einen Vorteil ausgeglichen werden, der bei der Festsetzung eines
Verbandsbeitrags unberücksichtigt bleibt.

§ 37 Ausgleichsverfahren

Kommt eine Einigung über den Ausgleich nicht zustande, entscheidet der Vorstand darüber durch schriftlichen
Bescheid.

§ 38 Anspruch auf Grundstückserwerb

Sind Vermögensnachteile im Sinne des § 36 so wesentlich, daß das benutzte Grundstück für den Betroffenen
nur noch einen verhältnismäßig geringen oder keinen wirtschaftlichen Wert mehr hat, kann er verlangen, daß
der Verband das Grundstück zu Eigentum erwirbt. Für die Ermittlung des Gegenwertes ist der Zeitpunkt der
Benutzung des Grundstücks durch den Verband maßgeblich.

§ 39 Rechtsverhältnisse bei abgeleiteten Grundstücksnutzungen

(1) Wird ein zum Verband gehörendes Grundstück zu der Zeit, zu der es von dem Unternehmen betroffen wird,
auf Grund eines vom Eigentümer abgeleiteten Rechts genutzt, hat der Nutzungsberechtigte vorbehaltlich einer
abweichenden vertraglichen Regelung gegen den Eigentümer Anspruch auf die durch das Verbandsunternehmen
entstehenden Vorteile. Der Nutzungsberechtigte ist in diesem Falle dem Eigentümer gegenüber verpflichtet, die
Beiträge an den Verband zu leisten.

(2) Im Falle des Absatzes 1 kann der Nutzungsberechtigte unbeschadet der ihm nach Gesetz, Satzung oder
Vertrag zustehenden Rechte innerhalb eines Jahres
1.   ein Pacht- oder Mietverhältnis unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des Vertragsjahres

kündigen,
 

2.   die Aufhebung eines anderen Nutzungsrechts ohne Einhaltung einer Frist verlangen.
 

Vierter Abschnitt
Enteignung für das Unternehmen
§ 40 Zweck und Gegenstand der Enteignung

(1) Zur Erfüllung der Verbandsaufgaben kann enteignet werden.

(2) Die Enteignung darf sich nur auf die zum Verbandsgebiet oder Unterverbandsgebiet gehörenden Grundstücke
und das nicht dazu gehörende Deichvorland erstrecken; grundstücksgleiche Rechte stehen den Grundstücken
und dem Eigentum an Grundstücken gleich, Grundstücksteile gelten als Grundstücke.

(3) Durch Enteignung können
1.   das Eigentum an Grundstücken entzogen oder belastet werden,

 

2.   andere Rechte an Grundstücken entzogen oder belastet werden,
 

3.   Rechte entzogen werden, die zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder
die den Verpflichteten in der Benutzung von Grundstücken beschränken oder
 

4.   Rechtsverhältnisse begründet werden, die Rechte der in Nummer 3 bezeichneten Art gewähren.
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§ 41 Zulässigkeit und Umfang der Enteignung

(1) Die Enteignung ist im einzelnen Fall nur zulässig, wenn das Wohl der Allgemeinheit sie erfordert und der
Enteignungszweck auf andere zumutbare Weise nicht erreicht werden kann. Die Enteignung setzt voraus, daß
der Verband sich ohne Erfolg ernsthaft um den freihändigen Erwerb des Gegenstands der Enteignung (§ 40)
zu angemessenen Bedingungen bemüht hat. Der Verband hat glaubhaft zu machen, daß der Gegenstand der
Enteignung innerhalb angemessener Frist zu dem vorgesehenen Zweck verwendet werden wird.

(2) Ein Grundstück darf nur in dem Umfang enteignet werden, in dem dies zur Verwirklichung des
Enteignungszwecks erforderlich ist. Reicht eine Belastung des Grundstücks mit einem Recht zur Verwirklichung
des Enteignungszwecks aus, so ist die Enteignung hierauf zu beschränken. Soll ein Grundstück oder ein räumlich
oder wirtschaftlich zusammenhängender Grundbesitz nur zum Teil enteignet werden, so ist auf Antrag des
Eigentümers die Enteignung auf das Restgrundstück oder den Restbesitz insoweit auszudehnen, als das
Restgrundstück oder der Restbesitz nicht mehr in angemessenem Umfang baulich oder wirtschaftlich genutzt
werden kann.

§ 42 Entschädigung

Für die Enteignung ist Entschädigung zu leisten. Hierfür gelten die §§ 93 bis 103 des Baugesetzbuchs
entsprechend.

§ 43 Anwendung von Landesrecht

Soweit dieses Gesetz keine Regelung trifft, gilt das Enteignungsrecht des Landes, in dem die von der Enteignung
betroffenen Gegenstände belegen sind.

Fünfter Abschnitt
Verbandsschau
§ 44 Verbandsschau, Schaubeauftragte

(1) Zur Feststellung des Zustands der von dem Verband zu betreuenden Anlagen, Gewässer und Grundstücke im
Rahmen der Aufgaben des Verbands führen Beauftragte des Verbands (Schaubeauftragte) eine Verbandsschau
durch.

(2) Die Satzung kann bestimmen, daß die Verbandsschau ganz oder teilweise unterbleibt. Die Schaubeauftragten
werden durch die Verbandsversammlung oder den Ausschuß für die in der Satzung festgelegte Zeit gewählt.
Der Vorstand oder ein von ihm bestimmter Schaubeauftragter leitet die Verbandsschau; die Satzung kann
Abweichungen hiervon vorsehen.

§ 45 Durchführung der Verbandsschau

(1) Der Vorstand bestimmt Ort und Zeit der Verbandsschau. Er hat die Schaubeauftragten, die Aufsichtsbehörde
und sonstige Beteiligte, insbesondere technische und landwirtschaftliche Fachbehörden, rechtzeitig zur
Verbandsschau einzuladen.

(2) Über den Verlauf und das Ergebnis der Verbandsschau ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist vom
Schaubeauftragten zu unterzeichnen.

(3) Der Vorstand veranlaßt die Beseitigung festgestellter Mängel.

Vierter Teil
Verbandsverfassung
§ 46 Organe

(1) Organe des Verbands sind die Versammlung der Verbandsmitglieder (Verbandsversammlung) und
der Vorstand. Die Satzung kann bestimmen, daß der Verband anstelle der Verbandsversammlung einen
Verbandsausschuß als Vertreterversammlung der Verbandsmitglieder hat.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 14 von 20 -

(2) Die Organe können eine andere Bezeichnung führen.

§ 47 Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung hat folgende Aufgaben:
1.   Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie ihrer Stellvertreter,

 

2.   Beschlußfassung über Änderungen der Satzung, des Unternehmens, des Plans oder der Aufgaben sowie
über die Grundsätze der Geschäftspolitik,
 

3.   Beschlußfassung über die Umgestaltung und die Auflösung des Verbands,
 

4.   Wahl der Schaubeauftragten,
 

5.   Festsetzung des Haushaltsplans sowie von Nachtragshaushaltsplänen,
 

6.   Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des Haushaltsplans,
 

7.   Entlastung des Vorstands,
 

8.   Festsetzung von Grundsätzen für Dienst- und Anstellungsverhältnisse und von Vergütungen für
Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Verbandsausschusses,
 

9.   Beschlußfassung über Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und den Verband,
 

10.   Beratung des Vorstands in allen wichtigen Angelegenheiten.
 

(2) Die Satzung kann weitere Aufgaben vorsehen.

§ 48 Sitzungen der Verbandsversammlung

(1) Der Verbandsvorsteher beruft die Verbandsversammlung nach Bedarf, mindestens einmal im Jahr, ein;
die Sitzungen der Verbandsversammlung sind nicht öffentlich. Die Satzung kann eine abweichende Regelung
vorsehen.

(2) Für die Beschlußfähigkeit und die Beschlußfassung der Verbandsversammlung gelten, soweit dieses Gesetz
oder die Satzung nichts anderes bestimmt, die Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder über
die Ausschüsse; für die Beschlußfähigkeit genügt jedoch die Anwesenheit von einem Zehntel der Mitglieder.

(3) Für das Stimmrecht der Mitglieder gelten § 13 Abs. 1 Satz 3 sowie Abs. 2, § 14 Abs. 6 zweiter Halbsatz und §
15 Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie Abs. 3 Satz 1 entsprechend, soweit die Satzung keine andere Regelung enthält.

(4) Der Verbandsvorsteher oder bei seiner Verhinderung sein Vertreter leitet die Verbandsversammlung. Wenn er
selbst Verbandsmitglied ist, hat er Stimmrecht.

§ 49 Verbandsausschuß

(1) Hat der Verband keine Verbandsversammlung, obliegen deren Aufgaben einem Verbandsausschuß. Die
Vorschriften dieses Gesetzes über die Verbandsversammlung gelten für den Verbandsausschuß entsprechend,
sofern dieses Gesetz keine abweichende Regelung trifft.

(2) Die Verbandsmitglieder wählen die Mitglieder des Verbandsausschusses in durch die Satzung bestimmten
Zeitabständen aus ihrer Mitte in einer Mitgliederversammlung; die Satzung kann ein anderes Wahlverfahren
zulassen. Wiederwahl ist möglich. Die Satzung kann für jedes Mitglied des Verbandsausschusses einen ständigen
Vertreter zulassen.

§ 50 Sitzungen des Verbandsausschusses

(1) Im Verbandsausschuß hat jedes Mitglied eine Stimme. Eine andere Regelung durch die Satzung ist zulässig.

(2) Der Verbandsvorsteher ist Vorsitzender des Verbandsausschusses ohne Stimmrecht.

§ 51 Unterrichtung der Verbandsmitglieder

In Verbänden, die einen Verbandsausschuß haben, unterrichtet der Verbandsvorsteher die Verbandsmitglieder in
angemessenen Zeitabständen über die Angelegenheiten des Verbands.
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§ 52 Vorstand, Verbandsvorsteher

(1) Der Vorstand kann aus einer Person oder aus mehreren Personen bestehen. Besteht der Vorstand aus einer
Person, so ist diese Verbandsvorsteher, besteht er aus mehreren Personen, so ist der Vorstandsvorsitzende
Verbandsvorsteher. Die Stellvertretung im Vorstand ist in der Satzung zu regeln.

(2) In der Satzung kann der Personenkreis bestimmt werden, aus dem der Vorstand zu wählen ist. Mitglieder des
Verbandsausschusses können nicht zugleich Vorstandsmitglieder sein.

(3) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig; sie können für die Wahrnehmung ihres Amtes eine
Entschädigung erhalten.

§ 53 Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder

(1) Die Verbandsversammlung wählt den Vorstand für die in der Satzung vorgeschriebene Zeit. Werden mehrere
Personen zu Vorstandsmitgliedern bestellt, wählt die Verbandsversammlung auch den Vorstandsvorsitzenden.
Das Ergebnis der Wahl ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Nach Ablauf seiner Wahlperiode führt der Vorstand
seine Geschäfte weiter, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

(2) Die Verbandsversammlung kann ein Vorstandsmitglied aus wichtigem Grund mit Zweidrittelmehrheit
abberufen. Die Abberufung und ihr Grund sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Diese kann der Abberufung
innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige unter Angabe der Gründe widersprechen, wenn der
vorgetragene wichtige Grund nicht gegeben ist. Widerspricht die Aufsichtsbehörde, so ist die Abberufung
unwirksam.

(3) Soweit die zur Vertretung des Verbands erforderlichen Vorstandsmitglieder fehlen oder an der Ausübung ihrer
Tätigkeit gehindert sind, kann die Aufsichtsbehörde andere Personen bis zur Behebung des Mangels bestellen.

§ 54 Geschäfte des Vorstands

(1) Der Vorstand leitet den Verband nach Maßgabe dieses Gesetzes und der Satzung in Übereinstimmung mit den
von der Verbandsversammlung beschlossenen Grundsätzen. Ihm obliegen alle Geschäfte, zu denen nicht durch
Gesetz oder Satzung die Verbandsversammlung berufen ist.

(2) Die Vorstandsmitglieder haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die erforderliche Sorgfalt anzuwenden. Sie
sind dem Verband insbesondere dafür verantwortlich, daß die Bestimmungen der Satzung eingehalten und die
Beschlüsse der Verbandsversammlung ausgeführt werden. Ein Vorstandsmitglied, das seine Obliegenheiten
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, ist dem Verband zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens
verpflichtet. Der Schadenersatzanspruch verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Verband
von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt.

§ 55 Gesetzliche Vertretung des Verbands

(1) Der Vorstand vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich. Die Satzung kann bestimmen, daß
der Verbandsvorsteher allein oder nur gemeinschaftlich mit einem anderen Vorstandsmitglied zur Vertretung
befugt ist. Die Satzung kann ferner einem Geschäftsführer des Verbands bestimmte Vertretungsbefugnisse
zuweisen. Die Aufsichtsbehörde erteilt den vertretungsbefugten Personen eine Bestätigung über die jeweilige
Vertretungsbefugnis.

(2) Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform; sie sind nach Maßgabe
der für den jeweiligen Fall geltenden Regelungen von dem oder den Vertretungsberechtigten zu unterzeichnen.
Wird für ein Geschäft oder für einen Kreis von Geschäften ein Bevollmächtigter bestellt, so bedarf die Vollmacht
der Form des Satzes 1. Ist eine Erklärung gegenüber dem Vorstand abzugeben, genügt es, wenn sie einem
Vorstandsmitglied oder einem vertretungsbefugten Geschäftsführer gegenüber abgegeben wird.

§ 56 Sitzungen des Vorstands

(1) Der Verbandsvorsteher beruft den Vorstand nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, zu Sitzungen ein.

(2) Für die Beschlußfähigkeit und die Beschlußfassung im Vorstand gelten die Vorschriften der
Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder über die Ausschüsse, sofern die Satzung nichts anderes bestimmt.
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§ 57 Geschäftsführer

Der Verband kann einen oder mehrere Geschäftsführer bestellen. Das Nähere regelt die Satzung.

Fünfter Teil
Satzungsänderung sowie Umgestaltung und Auflösung des
Verbands

Erster Abschnitt
Satzungsänderung
§ 58 Änderung der Satzung

(1) Für Beschlüsse zur Änderung der Satzung genügt die Mehrheit der anwesenden Stimmen, soweit in der
Satzung nichts anderes bestimmt ist. Der Beschluß über eine Änderung der Aufgabe des Verbands bedarf einer
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimmen.

(2) Die Änderung der Satzung bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Sie ist von der
Aufsichtsbehörde öffentlich bekanntzumachen und tritt mit der Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht ein anderer
Zeitpunkt festgelegt ist.

§ 59 Satzungsänderung durch die Aufsichtsbehörde

(1) Die Aufsichtsbehörde kann eine Änderung der Satzung aus Gründen des öffentlichen Interesses fordern.

(2) Kommt der Verband der Forderung innerhalb einer bestimmten Frist nicht nach, kann die Aufsichtsbehörde die
Satzung ändern. § 58 Abs. 2 Satz 2 gilt auch für diesen Fall.

Zweiter Abschnitt
Umgestaltung
§ 60 Zusammenschluß

(1) Verbände können sich zu einem neuen Verband zusammenschließen, wenn der Umfang der
Verbandsaufgaben den Bestand mehrerer Verbände nicht mehr rechtfertigt oder Verbandsaufgaben durch einen
Verband nicht mehr zweckmäßig erfüllt werden können oder die Erfüllung der Aufgaben aus anderen Gründen
nicht mehr gesichert ist. Der Zusammenschluß erfolgt
1.   durch Übertragung der Aufgaben, des Vermögens sowie der Verpflichtungen eines Verbands oder mehrerer

Verbände als Ganzes auf einen der sich zusammenschließenden Verbände oder
 

2.   durch Gründung eines neuen Verbands und Übertragung der Aufgaben, des Vermögens sowie der
Verpflichtungen anderer Verbände als Ganzes auf den neuen Verband.
 

(2) § 58 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 sowie § 59 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 gelten entsprechend.

(3) Der Zusammenschluß wird mit der durch die Aufsichtsbehörde vorzunehmenden öffentlichen
Bekanntmachung wirksam, wenn nicht ein späterer Zeitpunkt festgelegt ist; gleichzeitig gelten die Verbände, die
nicht mehr weiterbestehen sollen, als aufgelöst.

(4) Ein Zusammenschluß kann auch durch Landesrecht vorgenommen werden.

§ 61 Übertragung von Aufgaben

(1) Ein Verband kann einzelne Aufgaben und Unternehmen sowie das diesen dienende Vermögen und die auf sie
bezogenen Mitgliedschaften auf einen anderen Verband übertragen sowie sich in mehrere Verbände aufspalten.
In diesen Fällen gelten § 58 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 sowie die §§ 59 und 60 Abs. 1 Satz 2 entsprechend.

(2) Eine Aufgabenübertragung oder eine Aufspaltung kann auch durch Landesrecht vorgenommen werden.
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Dritter Abschnitt
Auflösung
§ 62 Auflösung des Verbands

(1) Die Verbandsversammlung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen die Auflösung
des Verbands beschließen, wenn die Verbandsaufgaben entfallen sind oder durch den Verband nicht mehr
zweckmäßig erfüllt werden können oder der Fortbestand des Verbands aus anderen Gründen nicht mehr
erforderlich ist. Der Beschluß bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 1, wenn die Anzahl der
Verbandsmitglieder auf eine Person sinkt, oder aus Gründen des öffentlichen Interesses die Auflösung fordern.
Kommt die Verbandsversammlung der Forderung innerhalb einer bestimmten Frist nicht nach, so kann die
Aufsichtsbehörde den Verband auflösen.

(3) Die Auflösung ist von der Aufsichtsbehörde unter Aufforderung der Gläubiger zur Anmeldung ihrer Ansprüche
öffentlich bekanntzumachen.

§ 63 Abwicklung

(1) Nach der Auflösung des Verbands wickeln der Vorstand oder die durch Beschluß der Verbandsversammlung
dazu berufenen Liquidatoren die Geschäfte ab. Die Aufsichtsbehörde kann unter Abberufung des Vorstands
einen oder mehrere Liquidatoren mit der rechtlichen Stellung des Vorstands bestellen, wenn es aus Gründen des
öffentlichen Interesses erforderlich ist.

(2) Bis zur Beendigung der Abwicklung gelten für die Aufsicht und die Rechtsverhältnisse der bisherigen
Verbandsmitglieder untereinander sowie zu dritten Personen die Vorschriften dieses Gesetzes und die
Bestimmungen der Satzung, soweit sich nicht aus dem Wesen der Abwicklung etwas anderes ergibt.

(3) Auf das Abwicklungsverfahren sind § 48 Abs. 2 und 3, § 49 sowie die §§ 51 bis 53 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Über die Verwendung des nach vollständiger Abwicklung verbleibenden
Verbandsvermögens beschließt die Verbandsversammlung mit einfacher Mehrheit. Der Beschluß bedarf der
Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§ 64 Aufbewahrung der Bücher, Einsicht

(1) Nach Beendigung der Abwicklung werden die Bücher und Schriften des aufgelösten Verbands bei der
Aufsichtsbehörde aufbewahrt.

(2) Die Verbandsmitglieder und ihre Rechtsnachfolger haben das Recht, bis zu zehn Jahre nach der Auflösung des
Verbands die Bücher und Schriften einzusehen und zu benutzen.

Sechster Teil
Rechnungswesen
§ 65 Haushalt, Rechnungslegung, Prüfung

Für den Haushalt, die Rechnungslegung sowie deren Prüfung gelten die landesrechtlichen Vorschriften.

§ 66 Schuldübernahme

(1) Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, daß der Verband eine Schuld übernimmt, die eine öffentlich-rechtliche
Körperschaft in der vorher ausgesprochenen Absicht aufgenommen hat, das Unternehmen des Verbands vor
dessen Gründung zu beginnen.

(2) Die Anordnung der Behörde tritt an die Stelle der sonst erforderlichen Erklärung des Verbands.

Siebter Teil
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Verfahrensvorschriften
§ 67 Öffentliche Bekanntmachungen

Die in diesem Gesetz vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen in den Gemeinden, auf die
sich der Verband erstreckt, nach den landesrechtlichen Vorschriften des Verwaltungsverfahrensrechts über
öffentliche Bekanntmachungen in förmlichen Verwaltungsverfahren. Durch Landesrecht kann eine andere
Regelung getroffen werden.

§ 68 Anordnungsbefugnis

(1) Die Verbandsmitglieder, die Eigentümer des Deichvorlands und die auf Grund eines vom Eigentümer
abgeleiteten Rechts Nutzungsberechtigten haben die auf Gesetz oder Satzung beruhenden Anordnungen des
Vorstands zu befolgen.

(2) In der Satzung kann bestimmt werden, daß Anordnungsbefugnisse auch von einzelnen Vorstandsmitgliedern,
Vorstandsmitgliedern eines Unterverbands und Dienstkräften des Verbands oder eines Unterverbands
wahrgenommen werden können.

§ 69 Freiheit von Kosten

(1) Geschäfte und Verhandlungen, die der Durchführung dieses Gesetzes dienen, sind frei von Kosten der
Gerichte und der Verwaltungsbehörden; hiervon unberührt bleiben Regelungen hinsichtlich der Kosten und
Abgaben, die auf landesrechtlichen Vorschriften beruhen.

(2) Die Befreiung ist ohne Nachprüfung anzuerkennen, wenn die Aufsichtsbehörde bestätigt, daß ein Geschäft
oder eine Verhandlung der Durchführung dieses Gesetzes dient.

§ 70 Geltung von Landesrecht

Erstreckt sich das Verbandsgebiet auf mehr als ein Land, gilt für die Rechtsverhältnisse des Verbands das Recht
des Landes, in dem der Verband seinen Sitz hat.

§ 71 Schiedsgericht

Die Satzung kann die Schaffung eines Schiedsgerichts vorsehen, das bei Streitigkeiten über
Verbandsangelegenheiten, insbesondere über Beitragsangelegenheiten, auf schriftlichen Antrag der Parteien
entscheidet. Auf das Verfahren vor dem Schiedsgericht finden die Verfahrensvorschriften des Zehnten Buches der
Zivilprozeßordnung entsprechend Anwendung.

Achter Teil
Aufsicht, Oberverband, Unterverband
§ 72 Aufsicht, Oberverband, Unterverband

(1) Der Verband unterliegt der Rechtsaufsicht durch die Aufsichtsbehörde. § 43 des Flurbereinigungsgesetzes
bleibt unberührt.

(2) Wenn ein Verband einen anderen Verband zum Mitglied hat oder wenn mehrere Verbände Aufgaben
für dieselben Grundstücke haben, kann die gemeinsame Aufsichtsbehörde den einen der Verbände zum
Oberverband bestimmen. Die für die Aufsicht über den Oberverband zuständige Behörde führt auch die Aufsicht
über den Unterverband.

§ 73 Örtliche Zuständigkeit

Bei einem Verband, dessen Verbandsgebiet sich auf mehr als ein Land erstreckt oder erstrecken soll, bestimmen
die beteiligten Länder die Aufsichtsbehörde in gegenseitigem Einvernehmen.

§ 74 Informationsrecht der Aufsichtsbehörde
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(1) Die Aufsichtsbehörde kann sich, auch durch Beauftragte, über die Angelegenheiten des Verbands
unterrichten. Sie kann mündliche und schriftliche Berichte verlangen, Akten und andere Unterlagen anfordern
sowie an Ort und Stelle Prüfungen und Besichtigungen vornehmen.

(2) Die Aufsichtsbehörde ist unter Angabe der Tagesordnung zu den Sitzungen der Verbandsorgane einzuladen;
ihrem Vertreter ist auf Verlangen das Wort zu erteilen.

§ 75 Zustimmung zu Geschäften

(1) Der Verband bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde
1.   zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermögensgegenständen,

 

2.   zur Aufnahme von Darlehen, die über eine in der Satzung festzulegende Höhe hinausgehen,
 

3.   zur Übernahme von Bürgschaften, zu Verpflichtungen aus Gewährverträgen und zur Bestellung von
Sicherheiten,
 

4.   zu Rechtsgeschäften mit einem Vorstandsmitglied einschließlich der Vereinbarung von Vergütungen, soweit
sie über den Ersatz von Aufwendungen hinausgehen.
 

(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschäften erforderlich, die einem in Absatz 1 genannten Geschäft
wirtschaftlich gleichkommen.

(3) Zur Aufnahme von Kassenkredit genügt eine allgemeine Zustimmung mit Begrenzung auf einen
Höchstbetrag.

(4) Die Aufsichtsbehörde kann für bestimmte Geschäfte Ausnahmen von den Absätzen 1 bis 3 allgemein
zulassen.

(5) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige bei
der Aufsichtsbehörde versagt wird. In begründeten Einzelfällen kann die Aufsichtsbehörde die Frist durch
Zwischenbescheid um einen Monat verlängern.

§ 76 Ersatzvornahme

Kommt der Verband einer Anweisung der Aufsichtsbehörde, die diese auf Grund ihrer Aufsichtsbefugnis
erläßt, nicht innerhalb der gesetzen Frist nach, kann die Aufsichtsbehörde anstelle des Verbands das
Erforderliche anordnen und auf dessen Kosten selbst oder durch einen anderen durchführen; die Verwaltungs-
Vollstreckungsgesetze der Länder finden entsprechende Anwendung.

§ 77 Bestellung eines Beauftragten

Wenn und solange die ordnungsgemäße Verwaltung des Verbands es erfordert, kann die Aufsichtsbehörde einen
Beauftragten bestellen, der alle oder einzelne Geschäfte des Verbands oder eines Verbandsorgans auf Kosten des
Verbands führt. Für den Beauftragten gilt § 27 entsprechend.

Neunter Teil
Übergangs- und Schlußbestimmungen
§ 78 Außerkrafttreten

(1) Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, treten mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
1.   das Gesetz über Wasser- und Bodenverbände in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 753-2,

veröffentlichten bereinigten Fassung,
 

2.   die Erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbände in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 753-2-1, veröffentlichten bereinigten Fassung
 

mit den dazu erlassenen Ausführungsvorschriften außer Kraft.

(2) Rechtsbehelfsverfahren sowie Verfahren zur Gründung, Satzungsänderung, Umgestaltung oder Auflösung
von Verbänden, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes anhängig sind, werden nach dem bisher geltenden Recht
fortgeführt.
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(3) Bis zum Inkrafttreten neuer landesrechtlicher Vorschriften gilt für den Haushalt, die Rechnungslegung und die
Rechnungsprüfung das bisher geltende Recht weiter.

Fußnote

§ 78 Abs. 1 Kursivdruck: Aufhebungsvorschrift

§ 79 Bestehende Verbände

(1) Die Rechtsstellung der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Verbände (Altverbände) wird durch § 78
Abs. 1 nicht berührt.

(2) Entsprechen Satzung und innere Organisation von Altverbänden den Vorschriften dieses Gesetzes nicht, sind
sie innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes dessen Vorschriften anzupassen. Dies gilt nicht
für die Aufgaben des Verbands, die Bestimmungen darüber, wer Verbandsmitglied ist, den Beitragsmaßstab
sowie das Stimmenverhältnis in der Verbandsversammlung.

(3) Für Altverbände kann innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes durch Landesrecht eine
vereinfachte Möglichkeit der Auflösung, der Übertragung von Aufgaben und des Zusammenschlusses von Amts
wegen zugelassen werden.

§ 80 Verbände auf besonderer gesetzlicher Grundlage

Auf Verbände, die durch besonderes Gesetz errichtet worden sind oder errichtet werden, findet dieses Gesetz nur
Anwendung, wenn dies durch Rechtsvorschriften ausdrücklich angeordnet oder zugelassen worden ist.

§ 81  

-

§ 82 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft.
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Verordnung über Anforderungen an das Einleiten
von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung
- AbwV)
AbwV

Ausfertigungsdatum: 21.03.1997

Vollzitat:

"Abwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), die zuletzt
durch Artikel 5 Absatz 8 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 17. 6.2004 I 1108, 2625;
  zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 8 G v. 24.2.2012 I 212

Diese Verordnung dient in Teilen auch der Umsetzung der Richtlinien des Rates
-   82/176/EWG vom 22. März 1982 betreffend Grenzwerte und Qualitätsziele für Quecksilberableitungen aus

dem Industriezweig Alkalichloridelektrolyse (ABl. EG Nr. L 81 S. 29),
 

-   83/513/EWG vom 26. September 1983 betreffend Grenzwerte und Qualitätsziele für Cadmiumableitungen
(ABl. EG Nr. L 291 S. 1),
 

-   84/156/EWG vom 8. März 1984 betreffend Grenzwerte und Qualitätsziele für Quecksilbereinleitungen mit
Ausnahme des Industriezweiges Alkalichloridelektrolyse (ABl. EG Nr. L 74 S. 49 und Nr. L 99 S. 38),
 

-   84/491/EWG vom 9. Oktober 1984 betreffend Grenzwerte und Qualitätsziele für Ableitungen von
Hexachlorcyclohexan (ABl. EG Nr. L 274 S. 11 und Nr. L 296 S. 11),
 

-   86/280/EWG vom 12. Juni 1986 betreffend Grenzwerte und Qualitätsziele für die Ableitung bestimmter
gefährlicher Stoffe im Sinne der Liste I im Anhang der Richtlinie 76/464/EWG (Tetrachlorkohlenstoff, DDT,
Pentachlorphenol) (ABl. EG Nr. L 181 S. 16),
 

-   87/217/EWG vom 19. März 1987 zur Verhütung und Verringerung der Umweltverschmutzung durch Asbest
(ABl. EG Nr. L 855 S. 40),
 

-   88/347/EWG vom 16. Juni 1988 betreffend Grenzwerte und Qualitätsziele für Ableitungen von Aldrin, Dieldrin,
Endrin, Isodrin, Hexachlorbenzol, Hexachlorbutadien und Chloroform (ABl. EG Nr. L 158 S. 35),
 

-   90/415/EWG vom 27. Juli 1990 betreffend Grenzwerte und Qualitätsziele für Ableitungen von 1,2-
Dichlorethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen und Trichlorbenzol (ABl. EG Nr. L 219 S. 49),
 

-   91/271/EWG vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser (ABl. EG Nr. L 135 S. 40),
 

-   92/112/EWG des Rates vom 15. Dezember 1992 über die Modalitäten zur Vereinheitlichung der Programme
zur Verringerung und späteren Unterbindung der Verschmutzung durch Abfälle der Titandioxid-Industrie (ABl.
EG Nr. L 409 S. 11),
 

-   96/61 EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (ABl. EG Nr. L 257 S. 26),
 

-   98/15/EG der Kommission vom 27. Februar 1998 zur Änderung der Richtlinie 91/271/EWG des Rates im
Zusammenhang mit einigen in Anhang I festgelegten Anforderungen (ABl. EG Nr. L 67 S. 29),
 

-   2000/76 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2000 über die Verbrennung von
Abfällen (ABl. EG Nr. L 332 S. 91, 2001 Nr. L 145 S. 52).
 

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.4.1997 +++)
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Die V wurde als Artikel 1 G v. 21.3.1997 I 566 (AbwV/AbwAGAnlAnpV) von der Bundesregierung mit Zustimmung
des Bundesrates erlassen. Sie ist gem. Art. 3 Satz 1 dieser V am 1.4.1997 in Kraft getreten.
(+++ Amtliche Hinweise des Normgebers auf EG-Recht:
     Umsetzung der
       EWGRL 464/76 (CELEX Nr: 376L0464)
       EWGRL 176/82 (CELEX Nr: 382L0176)
       EWGRL 513/83 (CELEX Nr: 383L0513)
       EWGRL 156/84 (CELEX Nr: 384L0156)
       EWGRL 491/84 (CELEX Nr: 384L0491)
       EWGRL 280/86 (CELEX Nr: 386L0280)
       EWGRL 217/87 (CELEX Nr: 387L0217)
       EWGRL 347/88 (CELEX Nr: 388L0347)
       EWGRL 271/91 (CELEX Nr: 391L0271)
     Umsetzung der
       EWGRL 112/92 (CELEX Nr: 392L0112) vgl. V v. 3.7.1998 I 1795,
     Umsetzung der
       EWGRL 513/83 (CELEX Nr: 383L0513)
       EWGRL 156/84 (CELEX Nr: 384L0156)
       EWGRL 491/84 (CELEX Nr: 384L0491)
       EWGRL 280/86 (CELEX Nr: 386L0280)
       EWGRL 347/88 (CELEX Nr: 388L0347)
       EWGRL 415/90 (CELEX Nr: 390L0415)
       EWGRL 271/91 (CELEX Nr: 391L0271) vgl. V v. 22.12.1998 I 3919,
     Umsetzung der
       EWGRL 112/92 (CELEX Nr: 392L0112)
       EGRL 15/98   (CELEX Nr: 398L0015) vgl. V v. 29.5.2000 I 751,
     Umsetzung der
       EWGRL 271/91 (CELEX Nr: 391L0271)
       EGRL 61/96   (CELEX Nr: 396L0061)
       EGRL 15/98   (CELEX Nr: 398L0015)
       EGRL 76/2000 (CELEX Nr: 300L0076) vgl. V v. 2.7.2002 I 2497 +++)
 
 

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung bestimmt die Anforderungen, die bei der Erteilung einer Erlaubnis für das Einleiten von
Abwasser in Gewässer aus den in den Anhängen bestimmten Herkunftsbereichen mindestens festzusetzen sind.

(2) Anforderungen nach dieser Verordnung sind in die Erlaubnis nur für diejenigen Parameter aufzunehmen, die
im Abwasser zu erwarten sind.

(3) Weitergehende Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung ist:
1.   Stichprobe eine einmalige Probenahme aus einem Abwasserstrom;

 

2.   Mischprobe eine Probe, die in einem bestimmten Zeitraum kontinuierlich entnommen wird, oder eine Probe
aus mehreren Proben, die in einem bestimmten Zeitraum kontinuierlich oder diskontinuierlich entnommen
und gemischt werden;
 

3.   qualifizierte Stichprobe eine Mischprobe aus mindestens fünf Stichproben, die in einem Zeitraum von
höchstens zwei Stunden im Abstand von nicht weniger als zwei Minuten entnommen und gemischt werden;
 

4.   produktionsspezifischer Frachtwert der Frachtwert (z. B. cbm/t, g/t, kg/t), der sich auf die der
wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Produktionskapazität bezieht;
 

5.   Ort des Anfalls der Ort, an dem Abwasser vor der Vermischung mit anderem Abwasser behandelt worden ist,
sonst an dem es erstmalig gefasst wird;
 

6.   Vermischung die Zusammenführung von Abwasserströmen unterschiedlicher Herkunft;
 

7.   Parameter eine chemische, physikalische oder biologische Messgröße, die in der Anlage aufgeführt ist;
 

8.   Mischungsrechnung die Errechnung einer zulässigen Fracht oder Konzentration, die sich aus den die
einzelnen Abwasserströme betreffenden Anforderungen dieser Verordnung ergibt.
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§ 3 Allgemeine Anforderungen

(1) Soweit in den Anhängen nichts anderes bestimmt ist, darf eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser in
Gewässer nur erteilt werden, wenn die Schadstofffracht nach Prüfung der Verhältnisse im Einzelfall so gering
gehalten wird, wie dies durch Einsatz Wasser sparender Verfahren bei Wasch- und Reinigungsvorgängen,
Indirektkühlung und den Einsatz von schadstoffarmen Betriebs- und Hilfsstoffen möglich ist.

(2) Die Anforderungen dieser Verordnung dürfen nicht durch Verfahren erreicht werden, bei denen
Umweltbelastungen in andere Umweltmedien wie Luft oder Boden entgegen dem Stand der Technik verlagert
werden.

(3) Als Konzentrationswerte festgelegte Anforderungen dürfen nicht entgegen dem Stand der Technik durch
Verdünnung erreicht werden.

(4) Sind Anforderungen vor der Vermischung festgelegt, darf eine Vermischung zum Zwecke der gemeinsamen
Behandlung zugelassen werden, wenn insgesamt mindestens die gleiche Verminderung der Schadstofffracht je
Parameter wie bei getrennter Einhaltung der jeweiligen Anforderungen erreicht wird.

(5) Sind Anforderungen für den Ort des Anfalls von Abwasser festgelegt, ist eine Vermischung erst zulässig, wenn
diese Anforderungen eingehalten werden.

(6) Werden Abwasserströme, für die unterschiedliche Anforderungen gelten, gemeinsam eingeleitet, ist für
jeden Parameter die jeweils maßgebende Anforderung durch Mischungsrechnung zu ermitteln. Sind in den
anzuwendenden Anhängen Anforderungen an den Ort des Anfalls des Abwassers oder vor der Vermischung
gestellt, bleiben Absätze 4 und 5 unberührt.

§ 4 Analysen- und Messverfahren

(1) Die Anforderungen in den Anhängen beziehen sich auf die Analysen- und Messverfahren gemäß der Anlage.
Die in der Anlage und den Anhängen genannten Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlammuntersuchung, DIN-, DIN EN-, DIN EN ISO-Normen und technischen Regeln der Wasserchemische
Gesellschaft werden vom Beuth Verlag GmbH, Berlin, und von der Wasserchemischen Gesellschaft in der
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Wiley-VCH Verlag, Weinheim (Bergstraße), herausgegeben. Die genannten
Verfahrensvorschriften sind beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt.

(2) In der Erlaubnis können andere, gleichwertige Verfahren festgesetzt werden.

§ 5 Bezugspunkt der Anforderungen

Die Anforderungen beziehen sich auf die Stelle, an der das Abwasser in das Gewässer eingeleitet wird, und,
soweit in den Anhängen zu dieser Verordnung bestimmt, auch auf den Ort des Anfalls des Abwassers oder den
Ort vor seiner Vermischung. Der Einleitungsstelle steht der Ablauf der Abwasseranlage, in der das Abwasser
letztmalig behandelt wird, gleich. Ort vor der Vermischung ist auch die Einleitungsstelle in eine öffentliche
Abwasseranlage.

§ 6 Einhaltung der Anforderungen

(1) Ist ein nach dieser Verordnung festgesetzter Wert nach dem Ergebnis einer Überprüfung im Rahmen der
staatlichen Überwachung nicht eingehalten, gilt er dennoch als eingehalten, wenn die Ergebnisse dieser und
der vier vorausgegangenen staatlichen Überprüfungen in vier Fällen den jeweils maßgebenden Wert nicht
überschreiten und kein Ergebnis den Wert um mehr als 100 Prozent übersteigt. Überprüfungen, die länger als
drei Jahre zurückliegen, bleiben unberücksichtigt.

(2) Für die Einhaltung eines in der wasserrechtlichen Zulassung festgesetzten Wertes ist die Zahl der in
der Verfahrensvorschrift genannten signifikanten Stellen des zugehörigen Analysen- und Messverfahrens
zur Bestimmung des jeweiligen Parameters gemäß der Anlage zu § 4 (Analysen- und Messverfahren)
maßgebend. Die in den Anhängen festgelegten Werte berücksichtigen die Messunsicherheiten der Analysen- und
Probenahmeverfahren.

(3) Ein in der wasserrechtlichen Zulassung festgesetzter Wert für den Chemischen Sauerstoffbedarf (CSB)
gilt unter Beachtung von Absatz 1 auch als eingehalten, wenn der vierfache Wert des gesamten organisch
gebundenen Kohlenstoffs (TOC), bestimmt in Milligramm je Liter, diesen Wert nicht überschreitet.
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(4) Ein in der wasserrechtlichen Zulassung festgesetzter Wert für die Giftigkeit gegenüber Fischeiern, Daphnien,
Algen und Leuchtbakterien nach den Nummern 401 bis 404 der Anlage zu § 4 gilt nach Maßgabe des Absatzes 1
auch als eingehalten, wenn die Überschreitung dieses festgesetzten Wertes auf dem Gehalt an Sulfat und Chlorid
beruht. Der Verdünnungsfaktor erhöht sich in diesen Fällen um die Summe der Konzentrationen von Chlorid und
Sulfat im Abwasser, ausgedrückt in Gramm pro Liter, geteilt durch den organismusspezifischen Wert x. Entspricht
der Quotient nicht einem Verdünnungsfaktor der im Bestimmungsverfahren festgesetzten Verdünnungsfolge, so
gilt der nächsthöhere Verdünnungsfaktor. Bei der Bestimmung der Giftigkeit ist für x beim Fischei der Wert 3, bei
Daphnien der Wert 2, bei Algen der Wert 0,7 und bei Leuchtbakterien der Wert 15 einzusetzen.

(5) Die Länder können zulassen, dass den Ergebnissen der staatlichen Überwachung Ergebnisse gleichgestellt
werden, die der Einleiter aufgrund eines behördlich anerkannten Überwachungsverfahrens ermittelt.

Anlage (zu § 4)
Analysen- und Messverfahren

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1111 - 1117)
 
Nr. Parameter Verfahren
I Allgemeine Verfahren
1 Anleitungen zur Probenahmetechnik DIN EN

25667-2
(Ausgabe
Juli 1993)

2 Probenahme von Abwasser DIN 38402-
A 11
(Ausgabe
Dezember
1995)

3 Abwasservolumenstrom entsprechend
DIN 19559
(Ausgabe
Juli 1983)

4 Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung
heterogener Wasserproben

DIN 38402-
A 30
(Ausgabe
Juli 1998)

 
II Analysenverfahren
1 Anionen/Elemente
102 Chlorid DIN EN ISO

10304-2
(Ausgabe
November
1996)

103 Cyanid, leicht freisetzbar DIN 38405-
D 13-2
(Ausgabe
Februar
1981)

104 Cyanid in der Originalprobe DIN 38405-
D 13-1
(Ausgabe
Februar
1981)

105 Fluorid, gesamt, in der Originalprobe DIN 38405-
D 4-2
(Ausgabe
Juli 1985)
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106 Nitrat-Stickstoff (NO(tief)3-N) DIN EN ISO
10304-2
(Ausgabe
November
1996)

107 Nitrit-Stickstoff (NO(tief)2-N) DIN EN
26777
(Ausgabe
April 1993)

108 Phosphor, gesamt, in der Originalprobe DIN EN
1189
(Ausgabe
Dezember
1996) mit
folgender
Maßgabe:
Aufschluss
nach
Abschnitt
6.4

109 Phosphorverbindungen als Phosphor, gesamt, in der
Originalprobe

DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
506 dieser
Anlage

110 Sulfat DIN EN ISO
10304-2
(Ausgabe
November
1996)

111 Sulfid, leicht freisetzbar DIN 38405-
D 27
(Ausgabe
Juli 1992)

112 Sulfit DIN EN ISO
10304-3
(Ausgabe
November
1997)

2 Kationen/Elemente
201 Aluminium in der Originalprobe DIN EN ISO

11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
506 dieser
Anlage

202 Ammonium-Stickstoff (NH(tief)4-N) DIN EN ISO
11732
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(Ausgabe
September
1997)

203 Antimon in der Originalprobe DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
506 dieser
Anlage

204 Arsen in der Originalprobe DIN EN ISO
11969
(Ausgabe
November
1996) mit
folgender
Maßgabe:
Aufschluss
nach
Abschnitt
8.3.1

205 Barium in der Originalprobe DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
506 dieser
Anlage

206 Blei in der Originalprobe DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
506 dieser
Anlage

207 Cadmium in der Originalprobe DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
506 dieser
Anlage

209 Chrom in der Originalprobe DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
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der
Nummer
506 dieser
Anlage

210 Chrom (VI) DIN 38405-
D 24
(Ausgabe
Mai 1987)

211 Cobalt in der Originalprobe DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
506 dieser
Anlage

212 Eisen in der Originalprobe DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
506 dieser
Anlage

213 Kupfer in der Originalprobe DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
506 dieser
Anlage

214 Nickel in der Originalprobe DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
506 dieser
Anlage

215 Quecksilber in der Originalprobe DIN EN
1483
(Ausgabe
August
1997)

216 Silber in der Originalprobe DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
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Nummer
506 dieser
Anlage

217 Thallium in der Originalprobe DIN 38406-
E 26
(Ausgabe
Juli 1997)

218 Vanadium in der Originalprobe DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
506 dieser
Anlage

219 Zink in der Originalprobe DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
506 dieser
Anlage

220 Zinn in der Originalprobe DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
507 dieser
Anlage

221 Titan in der Originalprobe DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
508 dieser
Anlage

222 Selen in der Originalprobe DIN 38405-
D 23-2
(Ausgabe
Oktober
1994)

223 Gallium in der Originalprobe entsprechend
DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der Numer
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506 dieser
Anlage

224 Indium in der Originalprobe entsprechend
DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
506 dieser
Anlage

225 Mangan in der Originalprobe DIN EN ISO
11885
(Ausgabe
April 1998)
nach
Maßgabe
der
Nummer
506 dieser
Anlage

3 Einzelstoffe, Summenparameter, Gruppenparameter
301 Abfiltrierbare Stoffe (Suspendierte Feststoffe) in der

Originalprobe
DIN EN 872
(Ausgabe
März 1996)

302 Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) in
der Originalprobe, angegeben als Chlorid

Bis zu
einem
Chloridgehalt
von 5 g/
l in der
Originalprobe:
DIN EN
1485
(Ausgabe
November
1996) mit
folgende
Maßgabe:
Adsorption
nach
Abschnitt
8.2.2
und nach
Nummer
501 dieser
Anlage.
Bei einem
Chloridgehalt
von mehr
als 5 g/
l in der
Originalprobe:
DIN 38409-
H 22
(Ausgabe
Februar
2001)
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303 Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) in der Originalprobe DIN 38409-
H 41
(Ausgabe
Dezember
1980)

304 Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) in der Originalprobe
ohne H(tief)2O(tief)2

DIN 38409-
H 41
(Ausgabe
Dezember
1980) mit
folgender
Maßgabe:
Abzug
des durch
H(tief)2O(tief)2
(siehe
Nummer
307)
verursachten
CSB-Anteils

305 Organisch gebundener Kohlenstoff, gesamt (TOC), in der
Originalprobe

DIN EN
1484
(Ausgabe
August
1997) nach
Maßgabe
der
Nummer
502 dieser
Anlage

306 Gesamter gebundener Stickstoff (TN(tief)b) in der
Originalprobe

DIN V ENV
12260
(Ausgabe
Juni
1996) mit
folgender
Maßgabe:
Verbrennungstemperatur
über 700
Grad C
ist zur
vollständigen
Mineralisierung
einzuhalten.

308 Schwerflüchtige lipophile Stoffe (extrahierbar) in der
Originalprobe

DEV H
56 (46.
Lieferung
2000)

309 Kohlenwasserstoffe, gesamt, in der Originalprobe DIN EN ISO
9377-2
(Ausgabe
Juli 2001)

310 Direkt abscheidbare lipophile Leichtstoffe in der
Originalprobe

DIN 38409-
H 19
(Ausgabe
Februar
1986) mit
folgender
Maßgabe:
Mittel aus
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2 Proben.
Einsatz von
Petrolether
Siedebereich
40-60
Grad C als
Extraktionsmittel

311 Phenolindex nach Destillation und Farbstoffextraktion in
der Originalprobe

DIN 38409-
H 16-2
(Ausgabe
Juni 1984)

312 Chlor, gesamt DIN 38408-
G 4-1
(Ausgabe
Juni 1984)

313 Chlor, freies DIN 38408-
G 4-1
(Ausgabe
Juni 1984)

314 Hexachlorbenzol in der Originalprobe DIN 38407-
F 2
(Ausgabe
Februar
1993)

315 Trichlorethen in der Originalprobe DIN EN ISO
10301
(Ausgabe
August
1997) mit
folgender
Maßgabe:
Durchführung
nach dem
Flüssig/
Flüssig-
Extraktionsverfahren

316 1,1,1-Trichlorethan in der Originalprobe DIN EN ISO
10301
(Ausgabe
August
1997) mit
folgender
Maßgabe:
Durchführung
nach dem
Flüssig/
Flüssig-
Extraktionsverfahren

317 Tetrachlorethen in der Originalprobe DIN EN ISO
10301
(Ausgabe
August
1997) mit
folgender
Maßgabe:
Durchführung
nach dem
Flüssig/
Flüssig-
Extraktionsverfahren
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318 Trichlormethan in der Originalprobe DIN EN ISO
10301
(Ausgabe
August
1997) mit
folgender
Maßgabe:
Durchführung
nach dem
Flüssig/
Flüssig-
Extraktionsverfahren

319 Tetrachlormethan in der Originalprobe DIN EN ISO
10301
(Ausgabe
August
1997) mit
folgender
Maßgabe:
Durchführung
nach dem
Flüssig/
Flüssig-
Extraktionsverfahren

320 Dichlormethan in der Originalprobe DIN EN ISO
10301
(Ausgabe
August
1997) mit
folgender
Maßgabe:
Durchführung
nach dem
Flüssig/
Flüssig-
Extraktionsverfahren

321 Hydrazin DIN 38413-
P 1
(Ausgabe
März 1982)

322 Tenside, anionische DIN-EN 903
(Ausgabe
Januar
1994)

323 Tenside, nichtionische DIN 38409-
H 23-2
(Ausgabe
Mai 1980)

324 Tenside, kationische DIN 38409-
H 20
(Ausgabe
Juli 1989)

325 Bismut-Komplexierungsindex (I(tief)BiK) DIN 38409-
H 26
(Ausgabe
Mai 1989)

326 Anilin in der Originalprobe entsprechend
DIN EN
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ISO 10301,
Abschnitt 2
(Ausgabe
August
1997) mit
folgender
Maßgabe:
Extraktion
mit
Dichlormethan
bei pH
12, GC-
Trennung
an z.B. DB
17 und
OV 101,
Detektor:
N-P-
Detektor

327 Hexachlorcyclohexan als Summe aller Isomere DIN 38407-
F 2
(Ausgabe
Februar
1993) nach
Maßgabe
der
Nummer
504 dieser
Anlage

328 Hexachlorbutadien (HCBD) in der Originalprobe DIN EN ISO
10301
(Ausgabe
August
1997) mit
folgender
Maßgabe:
Durchführung
nach dem
Flüssig/
Flüssig-
Extraktionsverfahren

329 Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin (Drine) in der
Originalprobe

DIN 38407-
F 2
(Ausgabe
Februar
1993) nach
Maßgabe
der
Nummer
504 dieser
Anlage

330 Flüchtige (ausblasbare) organisch gebundene Halogene
in der Originalprobe, angegeben als Chlorid

DEV H 25
(Vorschlag)
(22.
Lieferung)
mit
folgender
Maßgabe:
Abweichend
von
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Abschnitt
9.1 bei
Zimmertemperatur
10 Minuten
ausblasen.

331 1,2-Dichlorethan in der Originalprobe DIN EN ISO
10301
(Ausgabe
August
1997) mit
folgender
Maßgabe:
Durchführung
nach dem
Flüssig/
Flüssig-
Extraktionsverfahren

332 Trichlorbenzol als Summe aller Isomere in der
Originalprobe

DIN 38407-
F 2
(Ausgabe
Februar
1993) nach
Maßgabe
der
Nummer
504 dieser
Anlage

333 Endosulfan als Summe aller Isomere in der Originalprobe DIN 38407-
F 2
(Ausgabe
Februar
1993) nach
Maßgabe
der
Nummer
504 dieser
Anlage

334 Benzol und Derivate in der Originalprobe DIN 38407-
F 9-1
(Ausgabe
Mai 1991)
unter
Beachtung
der
Nummer
504 dieser
Anlage
und mit
folgender
Maßgabe:
Statt
Kaliumcarbonat
sind 2
bis 3 g
Natriumsulfat
pro 5 ml
Probe zu
verwenden.
In
Abschnitt
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3.8.3 gilt
nach dem
5. Anstrich
anstelle
des Wertes
"8,78 myg/
l" der Wert
"878 myg/
l".

335 Sulfid- und Mercaptan-Schwefel in der Originalprobe Nach
Maßgabe
der
Nummer
503 dieser
Anlage

336 Polycyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in der
Originalprobe (PAK) (Fluoranthen, Benzo(a)pyren,
Benzo(b)-fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen,
Benzo(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)-pyren)

DIN 38407-
F 18
Ausgabe
Mai 1999)
nach
Maßgabe
der
Nummer
504 dieser
Anlage

337 Chlordioxid und andere Oxidantien, angegeben als Chlor entsprechend
DIN 38408-
G 5
(Ausgabe
Juni
1990) mit
folgender
Maßgabe:
Die nach
Abschnitt 4
vorgesehenen
Maßnahmen
zur
Störungsbehebung
sind nicht
durchzuführen.

338 Färbung DIN EN
ISO 7887,
Abschnitt 3
(Ausgabe
Dezember
1994)

339 Polychlorierte Dibenzodioxine (PCDD) und polychlorierte
Dibenzofurane (PCDF)

DEV F
33 (53.
Lieferung
Januar
2002)

4 Biologische Testverfahren Für die Verfahren der Nummern 401 bis
404 und 411 ist Nummer 505 (Salzkorrektur) und Nummer 509
(Zugabe von Neutralisationsmitteln), für das Verfahren der Nummer
410 ist die Nummer 509 (Zugabe von Neutralisationsmitteln) dieser
Anlage zu beachten.

400 Richtlinie zur Probenahme und Durchführung biologischer
Testverfahren

DIN EN ISO
5667-16
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(Ausgabe
Februar
1999)

401 Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei) in der
Originalprobe

DIN 38415-
T 6
(Ausgabe
August
2003)

402 Giftigkeit gegenüber Daphnien (G(tief)D) in der
Originalprobe

DIN 38412-
L 30
(Ausgabe
März 1989)

403 Giftigkeit gegenüber Algen (G(tief)A) in der Originalprobe DIN 38412-
L 33
(Ausgabe
März
1991) mit
folgender
Maßgabe:
In
Abschnitt
3.5 gilt
nicht der
Satzteil
"sofern bei
höheren
Verdünnungsfaktoren
keine
Hemmung
größer als
20 Prozent
festgestellt
wird"
und in
Abschnitt
11.1
nicht die
Anmerkung.

404 Giftigkeit gegenüber Leuchtbakterien (G(tief)L) in der
Originalprobe

DIN 38412-
L 34
(Ausgabe
Juli
1997) in
Verbindung
mit der
Ergänzung
DIN 38412-
L 341
(Ausgabe
Oktober
1993)
und mit
folgender
Maßgabe:
Eine
salzbedingte
Verdünnung
ist nicht
mit der
vorgegebenen
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Kochsalz-
Lösung,
sondern
mit
destilliertem
Wasser
durchzuführen.

405 Leichte aerobe biologische Abbaubarkeit von Stoffen Anhang zur
Richtlinie
92/69/EWG
vom 31.
Juli 1992
zur 17.
Anpassung
der
Richtlinie
67/548/
EWG (ABl.
EG Nr. L
383 S. 187)

406 Aerobe biologische Abbaubarkeit von Stoffen DIN EN
9888
(Ausgabe
Juni
1999) mit
folgender
Maßgabe:
Die
Abbaubarkeit
wird als
DOC-
Abbaugrad
über
28 Tage
bestimmt.
Belebtschlamm-
Inokulum
1 g/l
Trockenmasse
je Test. Die
Wasserhärte
des
Testwassers
kann bis zu
2,7 mmol/l
betragen.
Ausgeblasene
und
adsorbierte
Stoffanteile
werden im
Ergebnis
nicht
berücksichtigt.
Das
Ergebnis
wird als
Abbaugrad
angegeben.
Voradaptierte
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Inokula
sind nicht
zugelassen.

407 Aerobe biologische Abbaubarkeit in biologischen
Behandlungsanlagen (Eliminierbarkeit) von der filtrierten
Probe

DIN EN
9888
(Ausgabe
Juni
1999) mit
folgender
Maßgabe:
Die
Abbaubarkeit
wird als
CSB- oder
DOC-
Abbaugrad
(Eliminationsgrad)
bestimmt.
Es wird das
Inokulum
der realen
Behandlungsanlagen
mit 1 g/l
Trockenmasse
im
Testansatz
verwendet
(Abschnitt
8.3).
Die Dauer
des
Eliminationstests
entspricht
der
Zeit, die
erforderlich
ist, um den
Eliminationsgrad
des
Gesamtabwassers
der realen
Abwasserbehandlungsanlage
in der
Testsimulation
für das
Gesamtabwasser
zu
erreichen.
Die CSB-
Konzentration
im
Testansatz
(CSB
zwischen
100 und
1000 mg/
l) soll dem
realen
Abwasser
des
Anlagenzulaufs
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weitestgehend
entsprechen.
Die
Wasserhärte
des
Testwassers
soll die
Wasserhärte
des
jeweiligen
realen
Abwassers
nicht
übersteigen.
Ausgeblasene
Stoffanteile
werden im
Ergebnis
nicht
berücksichtigt.
Die
Eliminationsraten
werden auf
die CSB-
Konzentration
zu Beginn
des Tests
unter
Abzug der
Stripanteile
bezogen.
Das
Ergebnis
wird als
Eliminationsgrad
angegeben.

408 Aerobe biologische Abbaubarkeit (Eliminierbarkeit) in
biologischen Behandlungsanlagen von der filtrierten
Probe

DIN EN
9888
(Ausgabe
Juni
1999) mit
folgender
Maßgabe:
Die
Abbaubarkeit
wird als
CSB- oder
DOC-
Abbaugrad
über
maximal
7 Tage
(Eliminationsgrad)
bestimmt.
Es wird das
Inokulum
der realen
Abwasserbehandlungsanlage
mit 1 g/l
Trockenmasse
im
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Testansatz
verwendet
(Abschnitt
8.3). Die
CSB-
Konzentration
im
Testansatz
(CSB
zwischen
100 und
1000 mg/
l) soll dem
realen
Abwasser
des
Anlagenzulaufs
weitgehend
entsprechen.
Die
Wasserhärte
des
Testwassers
soll die
Wasserhärte
des
jeweiligen
realen
Abwassers
nicht
übersteigen.
Ausgeblasene
Stoffanteile
werden im
Ergebnis
nicht
berücksichtigt
Die
Eliminationsraten
werden auf
die CSB-
Konzentration
zu Beginn
des Tests
unter
Abzug der
Stripanteile
bezogen.
Das
Ergebnis
wird als
Eliminationsgrad
angegeben.

409 Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen in der
Originalprobe

DIN EN
1899-1
(Ausgabe
Mai 1998)

410 Erbgutveränderndes Potential (umu-test) DIN 38415-
T 3
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(Ausgabe
Dezember
1996)

III   Hinweise und Erläuterungen
 

501   Hinweise zum AOX-Verfahren (Nummer 302)
1.   Periodatgehalte

 

In Gegenwart von Periodaten muss das Natriumsulfit überstöchiometrisch zugesetzt werden und
mindestens 24 Stunden reduzierend einwirken.
2.   Chloridgehalte

 

Bei Chloridgehalten über 1 g/l wird durch Verdünnung der Probe eine Chloridkonzentration von weniger als
1 g/l in der Analysenprobe hergestellt. Der blindwertbereinigte Messwert wird mit dem Verdünnungsfaktor
multipliziert. Der zugehörige Blindwert ist der arbeitstäglich bestimmte Wert einer Lösung von 1 g/l
Chlorid. Bei Chloridgehalten unter 1 g/l in der unverdünnten Probe wird deionisiertes Wasser als Blindwert
verwendet.
3.   Nitratwaschlösung

 

Bei Proben mit Chloridgehalten unter 1 g/l wird mit 25 ml Nitratlösung gewaschen. Bei Analysenproben,
deren Chloridkonzentration durch Verdünnung auf weniger als 1 g/l eingestellt wird, wird abweichend von
der Norm portionsweise mit insgesamt 50 ml Nitratlösung gewaschen.
4.   Befund

 

Die AOX-Gehalte des Vorfilters und der ersten und zweiten Adsorptionssäule sind im Befund zu
summieren.
 

502   Hinweise zum TOC-Verfahren (Nummer 305)
Es ist ein TOC-Gerät mit thermisch-katalytischer Verbrennung (Mindesttemperatur 670 Grad C)
zu verwenden. Die Regelungen zur Homogenisierung nach DIN 38402 Teil 30 "Vorbehandlung,
Homogenisierung und Teilung heterogener Wasserproben" (Juli 1998), insbesondere Abschnitt 8.3 und
8.4.5 sind zu beachten.
Bei der Untersuchung partikelhaltiger Abwasserproben sind Kontrollmessungen gemäß Anhang C der DIN
EN 1484 (August 1997) durchzuführen.
 

503   Hinweise zur Bestimmung von Sulfid- und Merkaptan-Schwefel (Nummer 335)
1.   Allgemeine Angaben

 

Sulfid-Schwefel kommt in Wässern in Abhängigkeit vom pH-Wert als gelöster Schwefelwasserstoff
(H(tief)2S), in Form von Hydrogensulfid-Ionen (HS(hoch)-) oder in Form von Sulfid-Ionen (S(hoch)2-) vor.
Merkaptane (RSH) finden sich entsprechend als RSH oder als Merkaptid-Ionen (RS(hoch)-). Bei Zutritt
von Luftsauerstoff werden sowohl Sulfide als auch Merkaptane rasch zu Disulfiden oxidiert und entgehen
dadurch der Bestimmung.
2.   Grundlage

 

Sulfide und Merkaptane werden mit Silbernitrat in alkalischer Lösung titriert. Dabei entstehen
schwerlösliche Silberverbindungen. Die Endpunkte der jeweiligen Umsetzung werden durch das
Umschlagspotential einer Messkette angezeigt.
Hinweise
Die stark alkalischen Analysenbedingungen haben zur Folge, dass grundsätzlich Sulfid bzw. Merkaptid,
nicht aber Schwefelwasserstoff und Merkaptan bestimmt werden. Daher ist es angebracht, das
Analysenergebnis als Sulfid-Schwefel bzw. Merkaptan-Schwefel zu berechnen. Es kann jedoch als
Schwefelwasserstoff oder als Ethylmerkaptan ausgedrückt werden.
Bei Kenntnis des pH-Wertes der Originalprobe lassen sich bei Bedarf die tatsächlichen Verhältnisse
an Schwefelwasserstoff, Hydrogensulfid oder Sulfid einerseits bzw. Merkaptanen oder Merkaptiden
andererseits errechnen.
Inwieweit Schwermetallsulfide mit bestimmt werden, hängt vom jeweiligen Löslichkeitsprodukt ab.
3.   Anwendungsbereich

 

Es wird mit einer 0,02 molaren Silbernitratlösung titriert. Der Verbrauch von 1 ml dieser Lösung entspricht
0,32064 mg Sulfid-Schwefel bzw. 0,64128 mg Merkaptan-Schwefel. Unter den Analysenbedingungen
und in Abhängigkeit des Auflösungsvermögens der benutzten Titrationseinrichtungen (z. B. 100
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Mikroliter) können absolut 0,032064 mg oder bei Einsatz von 100 ml Probe 0,32064 mg/l Sulfid-Schwefel
nachgewiesen werden (entsprechend 0,64128 mg/l Merkaptan-Schwefel).
4.   Geräte

 

Massivsilberelektrode mit Sulfidüberzug, Bezugselektrode Silber, Silberchlorid mit gesättigter
Kaliumnitratlösung als Zwischenelektrolyt und Schliffdiaphragma, Titrationsvorrichtung, Magnetrührer.
5.   Chemikalien

 

Stickstoff
Destilliertes Wasser, N(tief)2-gesättigt
Natronlauge 4 Mol/l: 160 g Natriumhydroxid werden in einem 1-Liter-Messkolben mit 600 ml destilliertem
Wasser gelöst; anschließend wird auf 1.000 ml mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Die Lösung wird in
einer 1-l-Polyethylenflasche aufbewahrt.
Ammoniaklösung 0,5 Mol/l: 40 ml einer 25-prozentigen Ammoniaklösung werden in einem 1-l-Messkolben
mit destilliertem Wasser auf 1.000 ml aufgefüllt. Die Aufbewahrung der Lösung erfolgt in einer 1-l-
Polyethylenflasche.
Silbernitratlösung 0,02 Mol/lAgNO(tief)3
6.   Probenahme und Konservierung

 

Die Proben sollen möglichst sofort analysiert werden. Sofern dies nicht möglich ist, müssen die Proben
analysengerecht abgefüllt werden. Hierzu sind in eine 250-ml-Polyethylenflasche 25 ml der Natronlauge
(gemäß Nummer 5 dieses Abschnitts) vorzulegen und mit 100 ml oder mit der mit destilliertem Wasser
auf 100 ml verdünnten Probe zu versetzen.
7.   Durchführung

 

25 ml der Natronlauge (gemäß Nummer 5 dieses Abschnitts) sind in einem 250 ml Titriergefäß
vorzulegen, sofern die Probe nicht schon entsprechend vorbehandelt wurde. Hierzu pipettiert man 10
ml der Ammoniaklösung (gemäß Nummer 5 dieses Abschnitts), bevor 100 ml der Probe zugegeben
werden. Falls vorbehandelt, wird die Ammoniaklösung vorgelegt und die konservierte Probe zugegeben.
Als Probenvolumen können auch geringere Mengen, welche mit destilliertem Wasser (gemäß Nummer 5
dieses Abschnitts) auf 100 ml verdünnt werden, zudosiert werden. Das Titriergefäß ist zu verschließen,
über die Probe ist ein kräftiger Stickstoffstrom zu leiten. Während der Titration muss mit einer mittleren
Drehzahl gerührt werden. Die eintauchende Elektrode soll nicht im Rührkegel liegen, die Pipettenspitze
soll ca. 1 cm von der Elektrode entfernt sein und ca. 0,5 cm tiefer als diese liegen.
Es kann sowohl dynamisch als auch durch Zugabe gleichbleibender Volumina titriert werden. Da die
Umschlagspotentiale der Elektrode von der Matrix abhängen können, ist es vorteilhaft, diese durch
Aufstockung bekannter Konzentrationen an Sulfid bzw. Merkaptan zu ermitteln.
8.   Auswertung

 

 

    Die Massenkonzentration an Sulfid-Schwefel wird
    berechnet nach der Gleichung:
                            V1 x F x 320,64
            c(S(hoch)-2) = --------------- (mg/l)
                              ml Probe
 
    Die Massenkonzentration an Merkaptan-Schwefel wird
    berechnet nach der Gleichung:
                             (V2 - V1) x F x 641,28
               c (S - RSH) = ---------------------- (mg/l)
                                   ml Probe
 
    F:  Faktor der 0,02 Mol/lAgNO(tief)3-Lösung
    V1: Volumen in ml der verbrauchten 0,02 Mol/l Silbernitratlösung
        bis zum 1. Äquivalenzpunkt
    V2: Volumen in ml der verbrauchten 0,02 Mol/l Silbernitratlösung
        bis zum 2. Äquivalenzpunkt 

   9.   Angabe der Ergebnisse
 

Für die Massenkonzentration an Sulfid-Schwefel (S(hoch)2-) oder Merkaptan-Schwefel (S-RSH) werden auf 0,1
mg/l gerundete Werte mit nicht mehr als 2 signifikanten Stellen angegeben.
 

Beispiel:  
Sulfid-Schwefel 3,4 mg/l
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Merkaptan-Schwefel 0,6 mg/l
504   Hinweise zur Bestimmungsgrenze (Nummern 327, 329, 332, 333, 334, 336)

Messwerte von Einzelkomponenten werden nur berücksichtigt, wenn sie gleich oder größer der
Bestimmungsgrenze des jeweiligen Analyseverfahrens sind.
 

506   Hinweise für die Bestimmung von Elementen (Nummern 109, 201, 203, 205, 209, 211, 212, 213, 214,
216, 218, 219, 223 und 224)
Die Angabe zum Aufschlussverfahren im ersten Satz von Abschnitt 8.2.3 wird ersetzt durch:
100 ml Probe (7.4) mit 1 ml Salpetersäure (5.2) und 1 ml Wasserstoffperoxid (5.3) versetzen.
 

507   Hinweise für die Bestimmung von Zinn (Nummer 220)
Bei der Bestimmung von Zinn wird folgendes Aufschlussverfahren angewandt:
100 ml Probe mit 1 ml Schwefelsäure (5.4) und 1 ml Wasserstoffperoxid (5.3) versetzen. Bei
unvollständigem Aufschluss den Rückstand nach Abkühlen mit wenig Wasser versetzen, erneut
Wasserstoffperoxid (5.3) zugeben und die Behandlung wiederholen. Rückstand mit verdünnter Salzsäure
(5.5) auf 100 ml auffüllen.
 

508   Hinweise für die Bestimmung von Titan (Nummer 221)
Bei der Bestimmung von Titan wird folgendes Aufschlussverfahren angewandt:
100 ml Probe mit 2 g Ammoniumsulfat (5.6) und 3 ml Schwefelsäure (5.4) versetzen. Unter ständigem
Rühren bis zum Auftreten von SO(tief)3-Nebeln erhitzen. Bei unvollständigem Aufschluss Behandlung mit
geringerer Probemenge wiederholen. Rückstand mit Wasser auf 100 ml auffüllen.
 

509   Hinweise für die Bestimmung der biologischen Testverfahren (Nummern 401 bis 404)
Messwerterhebliche Volumenänderungen durch die Zugabe von Neutralisationsmitteln sind bei der
Ergebnisangabe zu berücksichtigen. Durch geeignete Wahl der Säuren und Laugen ist sicherzustellen,
dass erhebliche chemisch-physikalische Änderungen der Probe (insbesondere Ausfällungen und
Auflösungen) vermieden werden. Die Zugabe des Neutralisationsmittels muss so erfolgen, dass die
lokalen Unterschiede des pH-Wertes in der Probe so gering wie möglich gehalten werden (schnelles
Rühren, langsame Zugabe).
 

Anhang 1 Häusliches und kommunales Abwasser

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1118 - 1119)

A Anwendungsbereich
Dieser Anhang gilt für Abwasser, 1.   das im Wesentlichen aus Haushaltungen oder ähnlichen

Einrichtungen wie Gemeinschaftsunterkünften, Hotels,
Gaststätten, Campingplätzen, Krankenhäusern, Bürogebäuden
stammt (häusliches Abwasser) oder aus Anlagen stammt,
die anderen als den genannten Zwecken dienen, sofern es
häuslichem Abwasser entspricht,
 

2.   das in Kanalisationen gesammelt wird und im Wesentlichen aus
den in Nummer 1 genannten Einrichtungen und Anlagen sowie
aus Anlagen stammt, die gewerblichen oder landwirtschaftlichen
Zwecken dienen, sofern die Schädlichkeit dieses Abwassers
mittels biologischer Verfahren mit gleichem Erfolg wie bei
häuslichem Abwasser verringert werden kann (kommunales
Abwasser), oder
 

3.   das in einer Flusskläranlage behandelt wird und nach seiner
Herkunft der Nummer 1 oder 2 entspricht.
 

B Allgemeine Anforderungen
§ 3 Abs. 1 findet keine Anwendung.

C Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
(1) An das Abwasser für die Einleitungsstelle in das Gewässer werden folgende Anforderungen gestellt:
Proben nach Größenklassen der
Abwasserbehandlungsanlagen

Chemischer
Sauerstoffbedarf
(CSB)

Biochemischer
Sauerstoffbedarf
in 5 Tagen
(BSB5)

Ammoniumstickstoff
(NH4-N)

Stickstoff,
gesamt, als
Summe von
Ammonium-,

Phosphor
gesamt
(Pges)
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Nitrit- und
Nitratstickstoff
(Nges)

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
Größenklasse 1 kleiner als 60 kg/
d BSB5 (roh) 150 40 - - -
Größenklasse 2 60 bis 300 kg/d
BSB5 (roh) 110 25 - - -
Größenklasse 3 größer als 300
bis 600 kg/d BSB5 (roh) 90 20 10 - -
Größenklasse 4 größer als 600
bis 6.000 kg/d BSB5 (roh) 90 20 10 18 2
Größenklasse 5 größer als 6.000
kg/d BSB5 (roh) 75 15 10 13 1
Die Anforderungen gelten für Ammoniumstickstoff und Stickstoff, gesamt, bei einer Abwassertemperatur von
12 Grad C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage. An die Stelle von
12 Grad C kann auch die zeitliche Begrenzung vom 1. Mai bis 31. Oktober treten. In der wasserrechtlichen
Zulassung kann für Stickstoff, gesamt, eine höhere Konzentration bis zu 25 mg/l zugelassen werden, wenn die
Verminderung der Gesamtstickstofffracht mindestens 70 Prozent beträgt. Die Verminderung bezieht sich auf
das Verhältnis der Stickstofffracht im Zulauf zu derjenigen im Ablauf in einem repräsentativen Zeitraum, der 24
Stunden nicht überschreiten soll. Für die Fracht im Zulauf ist die Summe aus organischem und anorganischem
Stickstoff zugrunde zu legen.
(2) Die Zuordnung eines Einleiters in eine der in Absatz 1 festgelegten Größenklassen richtet sich nach
den Bemessungswerten der Abwasserbehandlungsanlage, wobei die BSB(tief)5-Fracht des unbehandelten
Schmutzwassers - BSB(tief)5 (roh) - zugrunde gelegt wird. In den Fällen, in denen als Bemessungswert für eine
Abwasserbehandlungsanlage allein der BSB(tief)5-Wert des sedimentierten Schmutzwassers zugrunde gelegt ist,
sind folgende Werte für die Einstufung maßgebend:
Größenklasse 1 kleiner als 40 kg/d BSB(tief)5 (sed.)
Größenklasse 2 40 bis 200 kg/d BSB(tief)5 (sed.)
Größenklasse 3 größer als 200 kg/d bis 400 kg/d BSB(tief)5 (sed.)
Größenklasse 4 größer als 400 bis 4 000 kg/d BSB(tief)5 (sed.)
Größenklasse 5 größer als 4 000 kg/d BSB(tief)5 (sed.).
 
(3) Ist bei Teichanlagen, die für eine Aufenthaltszeit von 24 Stunden und mehr bemessen sind, eine Probe durch
Algen deutlich gefärbt, so sind der CSB und BSB(tief)5 von der algenfreien Probe zu bestimmen. In diesem Fall
verringern sich die in Absatz 1 festgelegten Werte beim CSB um 15 mg/l und bei BSB(tief)5 um 5 mg/l.
(4) Die Anforderungen nach Absatz 1 für die Größenklasse 1 gelten bei Kleineinleitungen im Sinne des § 8 in
Verbindung mit § 9 Abs. 2 Satz 2 des Abwasserabgabengesetzes als eingehalten, wenn eine durch allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung, europäische technische Zulassung nach den Vorschriften des Bauproduktengesetzes
oder sonst nach Landesrecht zugelassene Abwasserbehandlungsanlage nach Maßgabe der Zulassung, eingebaut
und betrieben wird. In der Zulassung müssen die für eine ordnungsgemäße, an den Anforderungen nach Absatz
1 ausgerichtete Funktionsweise erforderlichen Anforderungen an den Einbau, den Betrieb und die Wartung der
Anlage festgelegt sein.
(5) Für Kleineinleitungen im Sinne des § 8 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Satz 2 des Abwasserabgabengesetzes
können die Länder abweichende Anforderungen festlegen, wenn ein Anschluss an eine öffentliche
Abwasseranlage in naher Zukunft zu erwarten ist.

Anhang 2 Braunkohle-Brikettfabrikation

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1119

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Braunkohle-
Brikettfabrikation stammt oder im Zusammenhang mit der Fabrikation anfällt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung
sowie der Rauchgaswäsche.

B   Allgemeine Anforderungen
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Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

Konzentration Fracht
 

(mg/l) (g/t)
Abfiltrierbare Stoffe 50 18
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 50 30
 
(2) Die Werte für die produktionsspezifische Fracht (g/t) beziehen sich auf die installierte maximale
Trocknerleistung, ausgedrückt in Menge Trockenkohle in 2 Stunden mit einem Massenanteil an Wasser von
16 bis 18 Prozent. Sind Produktionskapazitäten auf Trockenkohle mit anderen Massenanteilen an Wasser als
16 bis 18 Prozent bezogen, sind bei der Berechnung der Trocknerleistung 17 Prozent zugrunde zu legen. Die
Schadstofffracht wird aus den Konzentrationswerten der 2-Stunden-Mischprobe oder der qualifizierten Stichprobe
und dem Abwasservolumenstrom bei Trockenwetter (Trockenwetterabfluss) in 2 Stunden bestimmt.

Anhang 3 Milchverarbeitung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1119 - 1120

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Anlieferung, Umfüllung
oder Verarbeitung von Milch und Milchprodukten stammt und das in Milchwerken, Molkereien, Käsereien und
anderen Betrieben dieser Art anfällt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus Milch verarbeitenden Betrieben mit einer Schadstofffracht
im Rohabwasser von weniger als 3 kg BSB(tief)5 je Tag, aus indirekten Kühlsystemen und aus der
Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe 

mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110
Ammoniumstickstoff (NH(tief)4-N) 10
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges) 18
Phosphor, gesamt 2
 
(2) Die Anforderungen für Ammoniumstickstoff und Stickstoff, gesamt, gelten bei einer Abwassertemperatur
von 12 Grad C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage und sofern die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Rohfracht an Stickstoff, gesamt, mehr als 100 kg je Tag
beträgt. In der wasserrechtlichen Zulassung kann für Stickstoff, gesamt, eine höhere Konzentration bis zu 25
mg/l zugelassen werden, wenn die Verminderung der Gesamtstickstofffracht mindestens 70 Prozent beträgt. Die
Verminderung bezieht sich auf das Verhältnis der Stickstofffracht im Zulauf zu derjenigen im Ablauf in einem
repräsentativen Zeitraum, der 24 Stunden nicht überschreiten soll. Für die Frachten ist der gesamte gebundene
Stickstoff (TN(tief)b) zugrunde zu legen.
(3) Die Anforderung für Phosphor, gesamt, gilt, wenn die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende
Rohfracht an Phosphor, gesamt, mehr als 20 kg je Tag beträgt.
(4) Ist bei Teichanlagen, die für eine Aufenthaltszeit von 24 Stunden und mehr bemessen sind und bei denen die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende tägliche Abwassermenge 500 cbm nicht übersteigt, eine
Probe durch Algen deutlich gefärbt, so sind der CSB und der BSB(tief)5 von der algenfreien Probe zu bestimmen.
In diesem Fall verringern sich die in Absatz 1 festgelegten Werte beim CSB um 15 mg/l und beim BSB(tief)5 um 5
mg/l.
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D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

An das Abwasser werden vor Vermischung mit anderem Abwasser keine zusätzlichen Anforderungen gestellt.

E   Anforderungen für den Ort des Anfalls
 

An das Abwasser werden für den Ort des Anfalls keine zusätzlichen Anforderungen gestellt.

F   Anforderungen für vorhandene Einleitungen
 

Für vorhandene Einleitungen von Abwasser aus Anlagen, die vor dem 1. Juni 2000 rechtmäßig in Betrieb waren
oder mit deren Bau zu diesem Zeitpunkt rechtmäßig begonnen worden ist, gilt abweichend von Teil C für
Phosphor, gesamt, ein Wert von 5 mg/l, wenn die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Rohfracht
an Phosphor, gesamt, mehr als 20 kg und weniger als 100 kg je Tag beträgt.

Anhang 4 Ölsaatenaufbereitung, Speisefett- und Speiseölraffination

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1120 - 1121)

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Ölsaatenaufbereitung,
Speisefett- und Speiseölraffination stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus indirekten Kühlsystemen, der Betriebswasseraufbereitung und der
Dampferzeugung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

(1) Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies nach Prüfung der Verhältnisse im Einzelfall durch
folgende Maßnahmen möglich ist:
1.   Kreislaufführung von Teilströmen, insbesondere von Fallwasser der destillativen Entsäuerung und der

Dämpfung,
 

2.   Vermeidung und Verminderung von Stoffverlusten durch prozessinterne Verwertung oder Gewinnung von
Nebenprodukten,
 

3.   Einsatz phosphorarmer Rohware,
 

4.   Einsatz Wasser sparender Verfahren, z. B. Gegenstromwäsche.
 

(2) Das Abwasser aus Reinigungs- und Desinfektionsprozessen darf nur Tenside enthalten, die einen
DOC-Abbaugrad nach 28 Tagen von 80 Prozent entsprechend der Nummer 405 der Anlage "Analysen-
und Messverfahren" erreichen. Tenside sind organische grenzflächenaktive Stoffe mit waschenden und
netzenden Eigenschaften, die bei einer Konzentration von 0,5 Prozent und einer Temperatur von 20 Grad C die
Oberflächenspannung von destilliertem Wasser auf 0,045 N/m oder weniger herabsetzen.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- Seite 27 von 94 -

Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe 
  Saatenaufbereitung Raffination

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) g/t 5 38
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) g/t 20 200
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff
(N(tief)ges)

mg/l 30 30

Phosphor, gesamt g/t 0,4 4,5
Spezifische Abwassermenge cbm/t 0,2 1,5
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(2) Die Anforderungen für Stickstoff, gesamt, gelten bei einer Abwassertemperatur von 12 Grad C und größer
im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage und sofern die der wasserrechtlichen
Zulassung zugrunde liegende Rohfracht an Stickstoff, gesamt, mehr als 100 kg je Tag beträgt.
(3) Die Anforderungen für Phosphor, gesamt, gelten, wenn die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde
liegende Rohfracht an Phosphor, gesamt, mehr als 20 kg je Tag beträgt.
(4) Die produktionsspezifischen Anforderungen (g/t, cbm/t) nach Absatz 1 beziehen sich auf die der
wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Produktionskapazität an Einsatzprodukt. Einsatzprodukte sind
bei der Saatenaufbereitung Saat und bei der Raffination Öl. Wird mehr als ein Einsatzprodukt eingesetzt, gelten
die Anforderungen proportional zu der Menge der verwendeten Einsatzprodukte. Die Schadstofffracht wird aus
den Konzentrationswerten der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe und aus dem mit der
Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom ermittelt.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser keine zusätzlichen Anforderungen gestellt.

E   Anforderungen für den Ort des Anfalls
 

An das Abwasser werden für den Ort des Anfalls keine zusätzlichen Anforderungen gestellt.

F   Anforderungen für vorhandene Einleitungen
 

Für vorhandene Einleitungen von Abwasser aus Anlagen, die vor dem 1. August 2002 rechtmäßig in Betrieb
waren oder mit deren Bau zu diesem Zeitpunkt rechtmäßig begonnen worden ist, gelten abweichend von Teil C
folgende Anforderungen:

Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe 
  Saatenaufbereitung Raffination

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen
(BSB(tief)5)

g/t 13 38

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) g/t 55 225
Phosphor, gesamt g/t 1,5 7,5
Spezifische Abwassermenge cbm/t 0,5 1,5
 
Fallwasser oder anderes schwach belastetes Abwasser darf, soweit es nicht innerbetrieblich weiter verwendet
werden kann, nur getrennt vom übrigen Abwasser eingeleitet werden, wenn im Rohabwasser für den CSB ein
Wert von 75 mg/l in der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe unterschritten wird.

Anhang 5 Herstellung von Obst- und Gemüseprodukten

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1122

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Herstellung von Obst- und
Gemüseprodukten sowie von Fertiggerichten auf überwiegender Basis von Obst und Gemüse stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der Herstellung von Babynahrung, Tees und
Heilkräutererzeugnissen sowie aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
  mg/l

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110
Ammoniumstickstoff (NH(tief)4-N) 10
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges) 18
Phosphor, gesamt 2
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(2) Die Anforderungen für Ammoniumstickstoff und Stickstoff, gesamt, gelten bei einer Abwassertemperatur
von 12 Grad C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage und sofern die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Rohfracht an Stickstoff, gesamt, mehr als 100 kg je Tag
beträgt. In der wasserrechtlichen Zulassung kann für Stickstoff, gesamt, eine höhere Konzentration bis zu 25
mg/l zugelassen werden, wenn die Verminderung der Gesamtstickstofffracht mindestens 70 Prozent beträgt. Die
Verminderung bezieht sich auf das Verhältnis der Stickstofffracht im Zulauf zu derjenigen im Ablauf in einem
repräsentativen Zeitraum, der 24 Stunden nicht überschreiten soll. Für die Frachten ist der gesamte gebundene
Stickstoff (TN(tief)b) zugrunde zu legen.
(3) Die Anforderung für Phosphor, gesamt, gilt, wenn die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende
Rohfracht an Phosphor, gesamt, mehr als 20 kg je Tag beträgt.
(4) Ist bei Teichanlagen, die für eine Aufenthaltszeit von 24 Stunden und mehr bemessen sind und bei denen die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende tägliche Abwassermenge 500 cbm nicht übersteigt, eine
Probe durch Algen deutlich gefärbt, so sind der CSB und der BSB(tief)5 von der algenfreien Probe zu bestimmen.
In diesem Fall verringern sich die in Absatz 1 festgelegten Werte beim CSB um 15 mg/l und beim BSB(tief)5 um 5
mg/l.

Anhang 6 Herstellung von Erfrischungsgetränken und Getränkeabfüllung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1122 - 1123

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Herstellung von
Erfrischungsgetränken und Tafelwasser, der Gewinnung und Abfüllung von natürlichem Mineralwasser, von
Quellwasser und Heilwasser sowie der Abfüllung von Getränken aller Art stammt, sofern das Abwasser aus der
Abfüllung nicht gemeinsam mit Abwasser aus der Herstellung der Getränkegrundstoffe sowie der Essenzen für
Erfrischungsgetränke behandelt wird.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
  mg/l

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110
Phosphor, gesamt 2
 
(2) Die Anforderung für Phosphor, gesamt, gilt, wenn die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende
Rohfracht an Phosphor, gesamt, mehr als 20 kg je Tag beträgt.
(3) Ist bei Teichanlagen, die für eine Aufenthaltszeit von 24 Stunden und mehr bemessen sind und bei denen die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende tägliche Abwassermenge 500 cbm nicht übersteigt, eine
Probe durch Algen deutlich gefärbt, so sind der CSB und der BSB(tief)5 von der algenfreien Probe zu bestimmen.
In diesem Fall verringern sich die in Absatz 1 festgelegten Werte beim CSB um 15 mg/l und beim BSB(tief)5 um 5
mg/l.

Anhang 7 Fischverarbeitung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1123

A   Anwendungsbereich
 

Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Fischverarbeitung und
der Verarbeitung von Schalen- und Krustentieren, sowie für Abwasser, dessen Schadstofffracht sowohl aus
der Verarbeitung von Fischen, Schalen- und Krustentieren als auch aus Haushaltungen und Anlagen im Sinne
des Anhangs 1 Teil A stammt, wenn im Rohwasser die CSB-Fracht des Abwassers aus der Verarbeitung von
Fischen, Schalen- und Krustentieren in der Regel mehr als zwei Drittel der Gesamtfracht und die BSB(tief)5-Fracht
mindestens 600 kg je Tag beträgt.
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B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
  mg/l

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110
Ammoniumstickstoff (NH(tief)4-N) 10
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges) 25
Phosphor, gesamt 2
 
(2) Die Anforderungen für Ammoniumstickstoff und Stickstoff, gesamt, gelten bei einer Abwassertemperatur
von 12 Grad C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage und sofern die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Rohfracht an Stickstoff, gesamt, mehr als 100 kg je Tag
beträgt. In der wasserrechtlichen Zulassung kann für Stickstoff, gesamt, eine höhere Konzentration bis zu 40
mg/l zugelassen werden, wenn die Verminderung der Gesamtstickstofffracht mindestens 70 Prozent beträgt. Die
Verminderung bezieht sich auf das Verhältnis der Stickstofffracht im Zulauf zu derjenigen im Ablauf in einem
repräsentativen Zeitraum, der 24 Stunden nicht überschreiten soll. Für die Frachten ist der gesamte gebundene
Stickstoff (TN(tief)b) zugrunde zu legen.
(3) Die Anforderung für Phosphor, gesamt, gilt, wenn die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende
BSB(tief)5-Fracht im Zulauf der Abwasserbehandlungsanlage 600 kg je Tag übersteigt. Für Abwasser, dessen
BSB(tief)5 (roh)-Fracht 6.000 kg je Tag oder mehr beträgt, gilt für Phosphor, gesamt, ein Wert von 1 mg/l.

Anhang 8 Kartoffelverarbeitung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1124

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Verarbeitung von
Kartoffeln für die menschliche Ernährung stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der Kartoffelverarbeitung in Brennereien, Stärkefabriken, Betrieben
zur Trocknung pflanzlicher Produkte für die Futtermittelherstellung und Betrieben zur Herstellung von Obst- und
Gemüseprodukten sowie aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150
Ammoniumstickstoff (NH(tief)4-N) 10
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges) 18
Phosphor, gesamt 2
 
(2) Die Anforderungen für Ammoniumstickstoff und Stickstoff, gesamt, gelten bei einer Abwassertemperatur
von 12 Grad C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage und sofern die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Rohfracht an Stickstoff, gesamt, mehr als 100 kg je Tag
beträgt. In der wasserrechtlichen Zulassung kann für Stickstoff, gesamt, eine höhere Konzentration bis zu 25
mg/l zugelassen werden, wenn die Verminderung der Gesamtstickstofffracht mindestens 70 Prozent beträgt. Die
Verminderung bezieht sich auf das Verhältnis der Stickstofffracht im Zulauf zu derjenigen im Ablauf in einem
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repräsentativen Zeitraum, der 24 Stunden nicht überschreiten soll. Für die Frachten ist der gesamte gebundene
Stickstoff (TN(tief)b) zugrunde zu legen.
(3) Die Anforderung für Phosphor, gesamt, gilt, wenn die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende
Rohfracht an Phosphor, gesamt, mehr als 20 kg je Tag beträgt.
(4) Ist bei Teichanlagen, die für eine Aufenthaltszeit von 24 Stunden und mehr bemessen sind und bei denen die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende tägliche Abwassermenge 500 cbm nicht übersteigt, eine
Probe durch Algen deutlich gefärbt, so sind der CSB und der BSB(tief)5 von der algenfreien Probe zu bestimmen.
In diesem Fall verringern sich die in Absatz 1 festgelegten Werte beim CSB um 15 mg/l und beim BSB(tief)5 um 5
mg/l.

Anhang 9 Herstellung von Beschichtungsstoffen und Lackharzen

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1124 - 1125;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Herstellung von wässrigen
Dispersionsfarben, kunstharzgebundenen Putzen und wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen, Lackharzen
sowie von Beschichtungsstoffen auf Lösemittelbasis mit angegliederten Nebenbetrieben stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der Herstellung von organischen Farbpigmenten und von
anorganischen Pigmenten sowie aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

(1) Bei der Erzeugung von Vakuum im Produktionsprozess ist der Abwasseranfall durch Einsatz abwasserfreier
Verfahren gering zu halten.
(2) Das Abwasser darf keine Quecksilberverbindungen und organischen Zinnverbindungen enthalten, die aus
dem Einsatz als Konservierungsstoffe sowie mikrobizider Zusatzstoffe stammen. Der Nachweis, dass Quecksilber-
oder organische Zinnverbindungen im Abwasser nicht enthalten sind, kann dadurch erbracht werden, dass
von den Herstellern Angaben vorliegen, nach denen die zur Konservierung oder mikrobiziden Einstellung
verwendeten Einsatz- und Hilfsstoffe derartige Verbindungen nicht enthalten.
(3) Abwasser aus dem Herstellungsbereich Beschichtungsstoffe auf Lösemittelbasis mit Nebenbetrieben, das
aus der Ablöschung des Destillationssumpfes aus der Lösemittelrückgewinnung herrührt, darf nicht abgeleitet
werden.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle.
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mg/l 120
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) mg/l 20
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   2
(2) Bei Abwasserströmen, deren CSB-Konzentration am Ort des Anfalls mehr als 50 g/l beträgt, ist der CSB auf
mindestens 500 mg/l zu vermindern.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser aus folgenden Bereichen werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende
Anforderungen gestellt:

Wässrige Dispersionsfarben,
kunstharzgebundene Putze

und wasserverdünnbare
Beschichtungsstoffe

Behälterreinigung mit
Lauge (Laugenreinigung)
aus der Herstellung von

Beschichtungsstoffen auf
Lösemittelbasis mit Nebenbetrieben

 

Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l
Barium 2 2
Blei 0,5 0,5
Cadmium 0,1 0,1
Chrom, gesamt 0,5 0,5
Cobalt 1 1
Kupfer 0,5 0,5
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Nickel 0,5 0,5
Zink 2 2
Zinn - 1
Adsorbierbare organisch gebundene
Halogene (AOX) 1 1
Leichtflüchtige halogenierte
Kohlenwasserstoffe (LHKW) 0,1 -
 
(2) Die Anforderungen an AOX und LHKW (Summe aus Trichlorethen, Tetrachlorethen, 1.1.1-Trichlorethan,
Dichlormethan - gerechnet als Chlor) beziehen sich auf die Stichprobe. Die Anforderung an LHKW gilt auch als
eingehalten, wenn nachgewiesen ist, dass leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe in der Produktion und
für Reinigungszwecke nicht eingesetzt werden.

Anhang 10 Fleischwirtschaft

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1125 - 1126

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Schlachtung, der
Bearbeitung und Verarbeitung von Fleisch einschließlich der Darmbearbeitung sowie der Herstellung von
Fertiggerichten auf überwiegender Basis von Fleisch stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus Kleineinleitungen im Sinne des § 8 des Abwasserabgabengesetzes
mit einer Schadstofffracht im Rohabwasser von weniger als 10 kg BSB(tief)5 je Woche sowie aus indirekten
Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110
Ammoniumstickstoff (NH(tief)4-N) 10
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges) 18
Phosphor, gesamt 2
 
(2) Die Anforderungen für Ammoniumstickstoff und Stickstoff, gesamt, gelten bei einer Abwassertemperatur
von 12 Grad C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage und sofern die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Rohfracht an Stickstoff, gesamt, mehr als 100 kg je Tag
beträgt. In der wasserrechtlichen Zulassung kann für Stickstoff, gesamt, eine höhere Konzentration bis zu 25
mg/l zugelassen werden, wenn die Verminderung der Gesamtstickstofffracht mindestens 70 Prozent beträgt. Die
Verminderung bezieht sich auf das Verhältnis der Stickstofffracht im Zulauf zu derjenigen im Ablauf in einem
repräsentativen Zeitraum, der 24 Stunden nicht überschreiten soll. Für die Frachten ist der gesamte gebundene
Stickstoff (TN(tief)b) zugrunde zu legen.
(3) Die Anforderung für Phosphor, gesamt, gilt, wenn die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende
Rohfracht an Phosphor, gesamt, mehr als 20 kg je Tag beträgt.
(4) Ist bei Teichanlagen, die für eine Aufenthaltszeit von 24 Stunden und mehr bemessen sind und bei denen die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende tägliche Abwassermenge 500 cbm nicht übersteigt, eine
Probe durch Algen deutlich gefärbt, so sind der CSB und der BSB(tief)5 von der algenfreien Probe zu bestimmen.
In diesem Fall verringern sich die in Absatz 1 festgelegten Werte beim CSB um 15 mg/l und beim BSB(tief)5 um 5
mg/l.

Anhang 11 Brauereien

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1126 - 1127
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A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus dem Brauen von Bier stammt.
Er gilt auch für das Abwasser aus einer integrierten Mälzerei, soweit sie nur den Bedarf der jeweiligen Brauerei
abdeckt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110
Ammoniumstickstoff (NH(tief)4-N) 10
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges) 18
Phosphor, gesamt 2
 
(2) Die Anforderungen für Ammoniumstickstoff und Stickstoff, gesamt, gelten bei einer Abwassertemperatur
von 12 Grad C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage und sofern die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Rohfracht an Stickstoff, gesamt, mehr als 100 kg je Tag
beträgt. In der wasserrechtlichen Zulassung kann für Stickstoff, gesamt, eine höhere Konzentration bis zu 25
mg/l zugelassen werden, wenn die Verminderung der Gesamtstickstofffracht mindestens 70 Prozent beträgt. Die
Verminderung bezieht sich auf das Verhältnis der Stickstofffracht im Zulauf zu derjenigen im Ablauf in einem
repräsentativen Zeitraum, der 24 Stunden nicht überschreiten soll. Für die Frachten ist der gesamte gebundene
Stickstoff (TN(tief)b) zugrunde zu legen.
(3) Die Anforderung für Phosphor, gesamt, gilt, wenn die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende
Rohfracht an Phosphor, gesamt, mehr als 20 kg je Tag beträgt.
(4) Ist bei Teichanlagen, die für eine Aufenthaltszeit von 24 Stunden und mehr bemessen sind und bei denen die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende tägliche Abwassermenge 500 cbm nicht übersteigt, eine
Probe durch Algen deutlich gefärbt, so sind der CSB und der BSB(tief)5 von der algenfreien Probe zu bestimmen.
In diesem Fall verringern sich die in Absatz 1 festgelegten Werte beim CSB um 15 mg/l und beim BSB(tief)5 um 5
mg/l.

Anhang 12 Herstellung von Alkohol und alkoholischen Getränken

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1127

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Herstellung, Verarbeitung
und Abfüllung von Alkohol aus gesetzlich zugelassenem Brenngut sowie aus der Herstellung, Verarbeitung und
Abfüllung von alkoholischen Getränken stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus Abfindungsbrennereien im Sinne von § 57 des
Branntweinmonopolgesetzes, der Bereitung von Wein und Obstwein, dem Brauen von Bier, der
Alkoholherstellung aus Melasse, aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110
Ammoniumstickstoff (NH(tief)4-N) 10
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  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges) 18
Phosphor, gesamt 2
 
(2) Die Anforderungen für Ammoniumstickstoff und Stickstoff, gesamt, gelten bei einer Abwassertemperatur
von 12 Grad C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage und sofern die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Rohfracht an Stickstoff, gesamt, mehr als 100 kg je Tag
beträgt. In der wasserrechtlichen Zulassung kann für Stickstoff, gesamt, eine höhere Konzentration bis zu 25
mg/l zugelassen werden, wenn die Verminderung der Gesamtstickstofffracht mindestens 70 Prozent beträgt. Die
Verminderung bezieht sich auf das Verhältnis der Stickstofffracht im Zulauf zu derjenigen im Ablauf in einem
repräsentativen Zeitraum, der 24 Stunden nicht überschreiten soll. Für die Frachten ist der gesamte gebundene
Stickstoff (TN(tief)b) zugrunde zu legen.
(3) Die Anforderung für Phosphor, gesamt, gilt, wenn die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende
Rohfracht an Phosphor, gesamt, mehr als 20 kg je Tag beträgt.
(4) Ist bei Teichanlagen, die für eine Aufenthaltszeit von 24 Stunden und mehr bemessen sind und bei denen die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende tägliche Abwassermenge 500 cbm nicht übersteigt, eine
Probe durch Algen deutlich gefärbt, so sind der CSB und der BSB(tief)5 von der algenfreien Probe zu bestimmen.
In diesem Fall verringern sich die in Absatz 1 festgelegten Werte beim CSB um 15 mg/l und beim BSB(tief)5 um 5
mg/l.
(5) Die Anforderungen beziehen sich bei Stapelteichen auf die Stichprobe. Sie gelten als nicht eingehalten, wenn
der Stapelteich vor Erreichen der festgelegten Werte abgelassen wird.

Anhang 13 Holzfaserplatten

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1128

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Herstellung von
Holzfaserplatten stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) kg/t 0,2
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) kg/t 1
Phenolindex nach Destillation und Farbstoffextraktion g/t 0,3
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   2
 
(2) Für harte Faserplatten (Dichte größer als 900 kg/cbm), die im Nassverfahren hergestellt werden und eine
Faserfeuchte von mehr als 20 Prozent im Stadium der Plattenformung aufweisen, gilt ein Wert für den CSB von 2
kg/t.
(3) Die produktionsspezifischen Anforderungen (g/t;kg/t) nach den Absätzen 1 und 2 beziehen sich auf die der
wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Produktionskapazität an Faserplatten (absolut trocken) in 0,5
oder 2 Stunden. Die Schadstofffracht wird aus den Konzentrationswerten der qualifizierten Stichprobe oder 2-
Stunden-Mischprobe und aus dem mit der Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom bestimmt.

D   Anforderungen an das Wasser vor Vermischung
 

An das Abwasser wird vor der Vermischung mit anderem Abwasser für adsorbierbare organisch gebundene
Halogene (AOX) eine Anforderung von 0,3 g/t gestellt. Die Anforderung bezieht sich auf die der wasserrechtlichen
Zulassung zugrunde liegende Produktionskapazität an Faserplatten (absolut trocken) in 0,5 oder 2 Stunden.
Die Schadstofffracht wird aus den Konzentrationswerten der Stichprobe und aus dem mit der Probenahme
korrespondierenden Abwasservolumenstrom bestimmt.
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Anhang 14 Trocknung pflanzlicher Produkte für die Futtermittelherstellung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1128 - 1129

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der direkten und indirekten
Trocknung pflanzlicher Produkte für die Futtermittelherstellung stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der Trocknung pflanzlicher Produkte für die Futtermittelherstellung
als Nebenproduktion sowie aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110
Phosphor, gesamt 2
 
(2) Die Anforderung für Phosphor, gesamt, gilt, wenn die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende
Rohfracht an Phosphor, gesamt, mehr als 20 kg je Tag beträgt.
(3) Ist bei Teichanlagen, die für eine Aufenthaltszeit von 24 Stunden und mehr bemessen sind und bei denen die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende tägliche Abwassermenge 500 cbm nicht übersteigt, eine
Probe durch Algen deutlich gefärbt, so sind der CSB und der BSB(tief)5 von der algenfreien Probe zu bestimmen.
In diesem Fall verringern sich die in Absatz 1 festgelegten Werte beim CSB um 15 mg/l und beim BSB(tief)5 um 5
mg/l.
(4) Die Anforderungen beziehen sich bei Stapelteichen auf die Stichprobe. Sie gelten als nicht eingehalten, wenn
der Stapelteich vor Erreichen der festgelegten Werte abgelassen wird.

Anhang 15 Herstellung von Hautleim, Gelatine und Knochenleim

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1129

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Verarbeitung von
tierischen Schlachtnebenprodukten und Reststoffen der Lederherstellung zu Hautleim, Knochenleim, Gelatine
oder Naturin stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110
Ammoniumstickstoff (NH(tief)4-N) 10
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges) 30
Phosphor, gesamt 2
 
(2) Die Anforderungen für Ammoniumstickstoff und Stickstoff, gesamt, gelten bei einer Abwassertemperatur
von 12 Grad C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage und sofern die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Rohfracht an Stickstoff, gesamt, mehr als 100 kg je Tag
beträgt. In der wasserrechtlichen Zulassung kann für Stickstoff, gesamt, eine höhere Konzentration bis zu 50
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mg/l zugelassen werden, wenn die Verminderung der Gesamtstickstofffracht mindestens 85 Prozent beträgt. Die
Verminderung bezieht sich auf das Verhältnis der Stickstofffracht im Zulauf zu derjenigen im Ablauf in einem
repräsentativen Zeitraum, der 24 Stunden nicht überschreiten soll. Für die Frachten ist der gesamte gebundene
Stickstoff (TN(tief)b) zugrunde zu legen.
(3) Die Anforderung für Phosphor, gesamt, gilt, wenn die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende
Rohfracht an Phosphor, gesamt, mehr als 20 kg je Tag beträgt.

Anhang 16 Steinkohlenaufbereitung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1130

A   Anwendungsbereich
 

Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Steinkohlenaufbereitung
stammt.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

An das Einleiten des Abwassers werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen
gestellt:
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 100 mg/l Qualifizierte Stichprobe

oder 2-Stunden-Mischprobe
Abfiltrierbare Stoffe 80 mg/l Stichprobe

Anhang 17 Herstellung keramischer Erzeugnisse

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1130 - 1131

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der gewerblichen Herstellung
keramischer Erzeugnisse stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus indirekten Kühlsystemen, aus der Betriebswasseraufbereitung
sowie für sanitäres Abwasser.

B   Allgemeine Anforderungen
 

(1) Abwasser aus dem Feuerfestbereich sowie der Herstellung von Schleifwerkzeugen, Spaltplatten, Fliesen
und Ziegeln darf nicht in Gewässer eingeleitet werden. Satz 1 gilt nicht für die Reinigung und Wartung der
Produktionsanlagen sowie für die Wäsche von Rohstoffen.
(2) Das Einleiten von Abwasser ist nur zulässig, wenn es aus der Herstellung von
1.   Piezo-Keramik mindestens zu 50 Prozent,

 

2.   Geschirrerzeugnissen mindestens zu 50 Prozent und
 

3.   Sanitärkeramik mindestens zu 30 Prozent
 

wiederverwendet worden ist.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe 

mg/l
Abfiltrierbare Stoffe 50
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 80
Phosphor, gesamt 1,5

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
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Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe 
mg/l

Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 0,1
Blei 0,3
Cadmium 0,07
Chrom, gesamt 0,1
Cobalt 0,1
Kupfer 0,1
Nickel 0,1
Zink 2
 
Für AOX gelten die Werte für die Stichprobe.
(2) Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten nicht, wenn insgesamt nicht mehr als 4 cbm je Tag Abwasser anfällt
und kein Abwasser aus dem Glasierbereich stammt.
(3) Bei einem Abwasseranfall bis zu 8 cbm je Tag gelten die Anforderungen des Teils D Abs. 1 sowie für die
abfiltrierbaren Stoffe aus Teil C auch als eingehalten, wenn eine durch eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung oder sonst nach Landesrecht zugelassene Abwasserbehandlungsanlage eingebaut und betrieben,
regelmäßig entsprechend der Zulassung gewartet sowie vor der Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen
von nicht länger als 5 Jahren nach Landesrecht auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft wird.

E   Anforderungen für den Ort des Anfalls
 

An das Abwasser werden für den Ort des Anfalls keine zusätzlichen Anforderungen gestellt.

F   Anforderungen für vorhandene Einleitungen
 

Für vorhandene Einleitungen von Abwasser aus Anlagen, die vor dem 1. Juni 2000 rechtmäßig in Betrieb waren
oder mit deren Bau zu diesem Zeitpunkt rechtmäßig begonnen worden ist, gelten die Bestimmungen der Teile B,
C und D nur, soweit in den Absätzen 1 bis 4 keine abweichenden Anforderungen festgelegt sind.
(1) Abwasser aus der Spaltplatten- und Fliesenherstellung darf abweichend von Teil B Abs. 1 eingeleitet werden,
wenn es im Herstellungsprozess mindestens zu 50 Prozent wiederverwendet worden ist.
(2) Abwasser aus der Herstellung von Piezo-Keramik darf abweichend von Teil B Abs. 2 Nr. 1 eingeleitet werden,
wenn es mindestens zu 30 Prozent wiederverwendet worden ist.
(3) Abwasser aus dem Bereich der Sanitärkeramik und der Geschirrherstellung darf abweichend von Teil B Abs. 2
Nr. 2 und 3 ohne Wiederverwendung eingeleitet werden.
(4) Wird mehr Wasser wiederverwendet, als in den Absätzen 1, 2 und 3 gefordert, dürfen für den AOX und den
CSB höhere Konzentrationen als die in Teil C und D vorgegebenen Konzentrationen zugelassen werden, wenn die
sich aus den Absätzen 1, 2 und 3 jeweils ergebende Fracht eingehalten wird.

Anhang 18 Zuckerherstellung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1131 - 1132

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Gewinnung von festen und
flüssigen Zuckern sowie Sirupen aus Zuckerrüben und Zuckerrohr stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus indirekten Kühlsystemen, aus der Betriebswasseraufbereitung und
aus der Wäsche von Rauchgasen.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Im Abwasser dürfen organisch gebundene Halogene, die aus dem Einsatz von Chlor oder Chlor abspaltenden
Verbindungen, ausgenommen Chlordioxid, im Fallwasserkreislauf stammen, nicht enthalten sein. Der Nachweis,
dass die Anforderung eingehalten ist, kann dadurch erbracht werden, dass die eingesetzten Betriebs- und
Hilfsstoffe in einem Betriebstagebuch aufgeführt sind und nach Angaben des Herstellers keine der genannten
Stoffe oder Stoffgruppen enthalten.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
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  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 200
Ammoniumstickstoff (NH(tief)4-N) 10
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges) 30
Phosphor, gesamt 2
 
(2) Die Anforderungen für Ammoniumstickstoff und Stickstoff, gesamt, gelten bei einer Abwassertemperatur
von 12 Grad C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage. In der
wasserrechtlichen Zulassung kann für Stickstoff, gesamt, eine höhere Konzentration bis zu 50 mg/l in der
qualifizierten Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe zugelassen werden, wenn die Verminderung der
Gesamtstickstofffracht mindestens 70 Prozent beträgt. Die Verminderung bezieht sich auf das Verhältnis der
Stickstofffracht im Zulauf zu derjenigen im Ablauf in einem repräsentativen Zeitraum, der 24 Stunden nicht
überschreiten soll. Für die Frachten ist der gesamte gebundene Stickstoff (TN(tief)b) zugrunde zu legen.
(3) Die Anforderungen beziehen sich bei Stapelteichen auf die Stichprobe. Sie gelten als nicht eingehalten, wenn
der Stapelteich vor Erreichen der festgelegten Werte abgelassen wird.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

Sperr- und Kondensationswasser darf, soweit es nicht innerbetrieblich wiederverwendet werden kann, zum
Zwecke der gemeinsamen Behandlung mit Abwasser anderer Herkunftsbereiche nur vermischt werden, wenn
die Konzentrationen an den in Teil C Abs. 1 festgelegten Parametern die dort festgelegten Werte im Rohabwasser
überschreiten.

Anhang 19 Zellstofferzeugung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1132 - 1133

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Herstellung von
gebleichtem Zellstoff nach dem Sulfit- oder dem Sulfatverfahren stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der Erzeugung von Zellstoff aus Einjahrespflanzen sowie für
Abwasser aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies nach Prüfung der Verhältnisse im Einzelfall durch folgende
Maßnahmen möglich ist:
1.   weitgehend abwasserfreie Entrindung,

 

2.   optimierter Holzaufschluss (weitergehende Kochung, Sauerstoff-Delignifizierung),
 

3.   geschlossene Wäsche und Sortierung des ungebleichten Zellstoffes,
 

4.   Erfassung der beim Kochaufschluss in Lösung gegangenen organischen Substanz zu mindestens 98 Prozent
durch Einsatz Wasser sparender Waschverfahren,
 

5.   Verwertung von Nebenprodukten aus der Zellstoffwäsche (z. B. Tallölgewinnung beim Sulfatverfahren),
 

6.   Neutralisierung und Eindampfung der Waschlösung,
 

7.   Verwertung des Eindampfkonzentrates (Dicklauge) und Rückgewinnung der Aufschlusschemikalien,
 

8.   Strippung der hoch konzentrierten Eindampfkondensate und Wiederverwendung,
 

9.   Bleiche ohne Einsatz von Elementarchlor und chlorhaltigen Bleichchemikalien mit Ausnahme von
Chlordioxid bei der Herstellung von ECF-Sulfatzellstoff (elementarchlorfreier Zellstoff),
 

10.   Minimierung des Einsatzes und Rückhaltung von organischen Komplexbildnern, die einen DOC-Abbaugrad
nach 28 Tagen von 80 Prozent entsprechend der Nummer 406 der Anlage "Analysen- und Messverfahren"
nicht erreichen.
 

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
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  24-Stunden-Mischprobe
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) kg/t 25
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) mg/l 30
Phosphor, gesamt mg/l 2
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit- und
Nitratstickstoff (N(tief)ges) mg/l 10
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   2
 
Die Anforderung an die Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei) bezieht sich auf die Stichprobe.
(2) Ein für den Stickstoff, gesamt, festgesetzter Wert gilt auch als eingehalten, wenn er als "gesamter
gebundener Stickstoff (TN(tief)b)" bestimmt und eingehalten wird.
(3) Der produktionsspezifische Frachtwert für den CSB (kg/t) nach Absatz 1 bezieht sich auf die der
wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegenden Produktionskapazität der Zielprodukte (lufttrockener (lutro)
Zellstoff) in Tonnen je Tag. Die Schadstofffracht wird aus den Konzentrationswerten der 24-Stunden-Mischprobe
und aus dem mit der Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom ermittelt.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) Das Abwasser darf vor der Vermischung mit anderem Abwasser Chlor und chlorhaltige Bleichmittel sowie
adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) aus der Bleiche nicht enthalten. Abweichend von Satz 1
darf Abwasser aus der Herstellung von ECF-Sulfatzellstoff (elementarchlorfreier Zellstoff) in der 24-Stunden-
Mischprobe bis zu 0,25 kg AOX je Tonne Zellstoff enthalten.
(2) Der produktionsspezifische Frachtwert für den AOX (kg/t) nach Absatz 1 bezieht sich auf die der
wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegenden Produktionskapazität der Zielprodukte (lufttrockener (lutro)
Zellstoff) in Tonnen je Tag. Die Schadstofffracht wird aus den Konzentrationswerten der 24-Stunden-Mischprobe
und aus dem mit der Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom ermittelt.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

An das Abwasser werden für den Ort des Anfalls keine zusätzlichen Anforderungen gestellt.

F   Anforderungen für vorhandene Einleitungen
 

Für vorhandene Einleitungen von Abwasser aus Anlagen, die vor dem 1. August 2001 rechtmäßig in Betrieb
waren oder mit deren Bau zu diesem Zeitpunkt rechtmäßig begonnen worden ist, gilt abweichend von Teil C für
den CSB ein Wert von 40 kg/t und abweichend von Teil D Abs. 1 Satz 2 für den AOX ein Wert von 0,35 kg/t.

Anhang 20 Verarbeitung tierischer Nebenprodukte

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1133 - 1134;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen beim Sammeln, Befördern, Lagern,
Behandeln und Verarbeiten von nicht zum menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten, in
Lagerbetrieben, Zwischenbehandlungsbetrieben und Verarbeitungsbetrieben für Material der Kategorien 1, 2 und
3 im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002
mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte (ABl. EG Nr.
L 273 S. 1) entsteht.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus indirekten Kühlsystemen.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies durch folgende Maßnahmen möglich ist:
1.   Kühlhalten des Rohmaterials bei der Verwahrung und Gewährleistung einer schnellen Verarbeitung,

 

2.   Einsatz von unvergälltem Salz bei der Häute- und Fellkonservierung,
 

3.   Rückhalten von Salzlaken aus der Häutesalzung mittels geeigneter Verfahren wie trockene Entsorgung oder
Rückführung in die Produktion.
 

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
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  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges) 50
 
(2) Die Anforderung für Stickstoff, gesamt, gilt, bei einer Abwassertemperatur von 12Grad C und größer im
Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage.
(3) Ist bei Teichanlagen, die für eine Aufenthaltszeit von 24 Stunden und mehr bemessen sind, eine Probe durch
Algen deutlich gefärbt, so sind der CSB und der BSB(tief)5 von der algenfreien Probe zu bestimmen. In diesem
Fall verringern sich die in Absatz 1 festgelegten Werte beim CSB um 15 mg/l und beim BSB(tief)5 um 5 mg/l.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

Das Abwasser darf vor Vermischung mit Abwasser anderer Herkunftsbereiche einen Wert von 0,1 mg/l für
adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) in der Stichprobe nicht überschreiten. Die Anforderung
gilt auch als eingehalten, wenn die eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmittel oder sonstigen Betriebs-
und Hilfsstoffe keine organisch gebundenen Halogenverbindungen oder Halogen abspaltenden Stoffe enthalten.
Der Nachweis kann dadurch erbracht werden, dass die eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffe in einem
Betriebstagebuch aufgeführt sind und nach Angaben des Herstellers keine der in Satz 1 genannten Stoffe oder
Stoffgruppen enthalten.

Anhang 21 Mälzereien

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1134

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Herstellung von Malz aus
Getreide stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der in einer Brauerei integrierten Mälzerei, soweit sie
nur den Bedarf der jeweiligen Brauerei abdeckt, sowie aus indirekten Kühlsystemen und aus der
Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110
 
(2) Ist bei Teichanlagen, die für eine Aufenthaltszeit von 24 Stunden und mehr bemessen sind und bei denen die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende tägliche Abwassermenge 500 cbm nicht übersteigt, eine
Probe durch Algen deutlich gefärbt, so sind der CSB und der BSB(tief)5 von der algenfreien Probe zu bestimmen.
In diesem Fall verringern sich die in Absatz 1 festgelegten Werte beim CSB um 15 mg/l und beim BSB(tief)5 um 5
mg/l.

Anhang 22 Chemische Industrie

(Fundstelle: BGBl. I 2004, 1134 - 1137)

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, das im Wesentlichen bei der Herstellung von Stoffen durch chemische,
biochemische oder physikalische Verfahren einschließlich der zugehörigen Vor-, Zwischen- und Nachbehandlung
anfällt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwassereinleitungen von weniger als 10 cbm je Tag. Dieser Anhang gilt ferner
nicht für Abwasser, das aus der Sodaherstellung oder der Herstellung von Kalidüngemitteln stammt.
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(3) Für Abwasser, das aus dem Formulieren (Herstellen von Stoffen und Zubereitungen durch Mischen, Lösen
oder Abfüllen) stammt und ohne Vermischung mit anderem Abwasser, das unter den Anwendungsbereich dieses
Anhangs fällt, eingeleitet wird, gilt nur Teil B dieses Anhangs. Teil B gilt für den Ort des Anfalls des Abwassers.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies nach Prüfung der Verhältnisse im Einzelfall durch folgende
Maßnahmen möglich ist:
-   Einsatz Wasser sparender Verfahren, wie Gegenstromwäsche,

 

-   Mehrfachnutzung und Kreislaufführung, z.B. bei Wasch- und Reinigungsvorgängen,
 

-   Indirektkühlung, z.B. anstelle des Einsatzes von Einspritzkondensatoren oder Einspritzkühlern zur Kühlung von
Dampfphasen,
 

-   Einsatz abwasserfreier Verfahren zur Vakuumerzeugung und bei der Abluftreinigung,
 

-   Rückhaltung oder Rückgewinnung von Stoffen durch Aufbereitung von Mutterlaugen und durch optimierte
Verfahren,
 

-   Einsatz schadstoffarmer Roh- und Hilfsstoffe.
 

Der Nachweis für die Einhaltung der allgemeinen Anforderungen ist in einem Abwasserkataster zu erbringen.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
1.   Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB):

Für Abwasserströme, deren CSB-Konzentration am Entstehungsort des Abwassers beträgt:
a)   mehr als 50.000 mg/l, gilt eine CSB-Konzentration von 2.500 mg/l,

 

b)   mehr als 750 mg/l, gilt eine CSB-Konzentration, die einer Verminderung des CSB um 90 Prozent
entspricht,
 

c)   750 mg/l oder weniger, gilt eine CSB-Konzentration von 75 mg/l,
 

d)   weniger als 75 mg/l, gilt die tatsächliche CSB-Konzentration am Entstehungsort.
 

Die Anforderungen gelten auch als eingehalten, wenn unter Beachtung von Teil B eine CSB-Konzentration
von 75 mg/l in der qualifizierten Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe eingehalten wird.
 

2.   Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (N(tief)ges):
50 mg/l in der qualifizierten Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe.
In der wasserrechtlichen Zulassung kann eine höhere Konzentration bis zu 75 mg/l festgesetzt werden, wenn
eine Verminderung der Stickstofffracht um 75 Prozent eingehalten wird. Der festgesetzte Wert gilt auch als
eingehalten, wenn er, bestimmt als "gesamter gebundener Stickstoff (TN(tief)b)", eingehalten wird.
 

3.   Phosphor, gesamt:
2 mg/l in der qualifizierten Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe.
Die Anforderung gilt auch als eingehalten, wenn der Wert, bestimmt als Phosphorverbindungen als Phosphor,
gesamt, eingehalten wird.
 

4. Giftigkeit  
  Giftigkeit gegenüber Fischeiern G(tief)Ei = 2
  Giftigkeit gegenüber Daphnien G(tief)D = 8
  Giftigkeit gegenüber Algen G(tief)A = 16
  Giftigkeit gegenüber Leuchtbakterien G(tief)L = 32
  Erbgutveränderndes Potential (umu-Test) G(tief)M = 1,5
  Die Anforderungen beziehen sich auf die qualifizierte Stichprobe oder die 2-Stunden-Mischprobe.
 
(2) Werden im Einvernehmen mit der Wasserbehörde zur Verringerung der CSB-Fracht verfahrensintegrierte
Maßnahmen angewandt, so ist die vor Durchführung der Maßnahme maßgebende Fracht zugrunde zu legen.
(3) Für den Chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) ist in der wasserrechtlichen Zulassung die Gesamtfracht
in 0,5 oder 2 Stunden zu begrenzen. Die Gesamtfracht ergibt sich aus der Summe der Einzelfrachten der
einzelnen Abwasserströme. Die einzuhaltende Gesamtfracht bezieht sich auf die Konzentration in der
qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe und den mit der Probenahme korrespondierenden
Abwasservolumenstrom in 0,5 oder 2 Stunden.
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D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
1. Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)  
  a) Abwasser aus der Herstellung von Epichlorhydrin, Propylenoxid und Butylenoxid: 3 mg/l
  b) Abwasser aus der zweistufigen Herstellung von Acetaldehyd: 80 g/t
  c) Abwasser aus der einstufigen Herstellung von Acetaldehyd: 30 g/t
  d) Abwasser aus der Herstellung von AOX-relevanten organischen Farbstoffen und

aromatischen Zwischenprodukten, soweit diese überwiegend der Herstellung
organischer Farbstoffe dienen: 8 mg/l

  e) Abwasser aus der Herstellung von AOX-relevanten pharmazeutischen
Wirkstoffen: 8 mg/l

  f) Abwasser der Herstellung von C(tief)1-CKW durch Methanchlorierung und
Methanolveresterung sowie von Tetrachlormethan und Tetrachlorethen durch
Perchlorierung: 10 g/t

  g) Abwasser aus der Herstellung von 1.2-Dichlorethan (EDC), auch einschließlich
Weiterverarbeitung zu Vinylchlorid (VC): 2 g/t

    Der Frachtwert bezieht sich auf die Produktionskapazität für gereinigtes EDC. Die
Kapazität ist unter Berücksichtigung des EDC-Anteils festzulegen, der in der mit
der EDC-Produktionseinheit gekoppelten VC-Einheit nicht gekrackt und in der
EDC-Reinigungsanlage in den Produktionskreis zurückgeführt wird.

 

  h) Abwasser aus der Herstellung von Polyvinylchlorid (PVC): 5 g/t
  i) Abwasserströme, bei denen eine AOX-Konzentration von 0,1 mg/l überschritten

und von 1 mg/l ohne gezielte Maßnahmen unterschritten wird: 0,3 mg/l
  j) Nicht gesondert geregelte Abwasserströme aus der Herstellung,

Weiterverarbeitung oder der Anwendung von Stoffen, in denen eine
Konzentration von 1 mg/l überschritten oder durch gezielte Maßnahmen
unterschritten wird:

1 mg/l oder 20 g/
t

    Der Frachtwert bezieht sich auf die Kapazität der organischen Zielprodukte. Er
gilt nicht für die Anwendung von Stoffen.

 

2. Sonstige Stoffe
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l
 

 
I II

  Quecksilber 0,05 0,001
  Cadmium 0,2 0,005
  Kupfer 0,5 0,1
  Nickel 0,5 0,05
  Blei 0,5 0,05
  Chrom, gesamt 0,5 0,05
  Zink 2 0,2
  Zinn 2 0,2

   Die Anforderungen der Spalte I gelten für Abwasserströme aus der Herstellung, Weiterverarbeitung oder
Anwendung dieser Stoffe. Die Anforderungen der Spalte II gelten für Abwasserströme, die nicht aus der
Herstellung, Weiterverarbeitung oder Anwendung dieser Stoffe stammen, aber dennoch mit solchen Stoffen
unterhalb der Konzentrationswerte der Spalte I belastet sind.
 

(2) Bei Einhaltung der Anforderungen an AOX und der allgemeinen Anforderungen nach Teil B gelten auch die
Anforderungen des Anhangs 48 Teil 10 als eingehalten.
(3) Die Anforderungen an den AOX gelten nicht für jodorganische Stoffe im Abwasser aus der Herstellung und
Abfüllung von Röntgenkontrastmitteln.
(4) Für die adsorbierbaren organisch gebundenen Halogene (AOX) und die in Absatz 1 Nr. 2 begrenzten Stoffe
sind in der wasserrechtlichen Zulassung die Gesamtfracht je Parameter in 0,5 oder 2 Stunden zu begrenzen.
Die jeweilige Gesamtfracht ergibt sich aus der Summe der Einzelfrachten der einzelnen Abwasserströme. Die
einzuhaltende Gesamtfracht bezieht sich auf die Konzentration in der qualifizierten Stichprobe oder der 2-
Stunden-Mischprobe und den mit der Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom in 0,5 oder 2
Stunden.
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(5) Ein Abwasserstrom darf mit anderem Abwasser nur vermischt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die
für den Ort des Entstehens ermittelte Fracht an organisch gebundenem Kohlenstoff, gesamt (TOC), dieses
Abwasserstromes insgesamt um 80 Prozent vermindert wird. Diese Anforderung gilt nicht, wenn die aus dem
jeweiligen Abwasserstrom in das Gewässer eingeleitete TOC-Restfracht 20 kg je Tag oder 300 kg je Jahr oder
1 kg je Tonne Produktionskapazität des organischen Zielproduktes nicht überschreitet. Für den Nachweis der
Frachtverringerung ist für physikalisch-chemische Abwasserbehandlungsanlagen der TOC-Eliminationsgrad dieser
Anlagen und für biologische Abwasserbehandlungsanlagen das Ergebnis einer Untersuchung nach Nummer 407
der Anlage zu § 4 zugrunde zu legen.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

(1) Für Chrom VI ist eine Konzentration von 0,1 mg/l in der Stichprobe einzuhalten.
(2) Für flüchtige organisch gebundene Halogene (FIOX) ist eine Konzentration von 10 mg/l in der Stichprobe
einzuhalten. Diese Anforderung gilt als eingehalten, wenn sie vor dem Einlauf in eine Kanalisation erreicht wird,
ohne dass vorher ein Austrittsverlust zu besorgen oder das Abwasser verdünnt worden ist.

F   Anforderungen für vorhandene Einleitungen
 

(1) Für vorhandene Einleitungen von Abwasser aus Anlagen, die vor dem 1. Januar 1999 rechtmäßig in Betrieb
waren oder mit deren Bau zu diesem Zeitpunkt rechtmäßig begonnen worden ist, gelten die Bestimmungen der
Teile A, B, C und D nur, soweit in den Absätzen 2 bis 5 keine abweichenden Anforderungen festgelegt sind.
(2) Abweichend von Teil B ist der Nachweis zur Einhaltung der allgemeinen Anforderungen in einem
Abwasserkataster nur für 90 Prozent der jeweils parameterbezogenen Gesamtfrachten zu erbringen. Der Einsatz
abwasserfreier Verfahren zur Vakuumerzeugung und bei der Abluftreinigung ist nur für die Parameter der Teile D
und E zu prüfen. Auf eine zusätzliche Prüfung hinsichtlich anderer Parameter kann verzichtet werden.
(3) Die Anforderungen des Teils C an den CSB gelten nicht für das Abwasser aus der Herstellung von
Polyacrylnitril.
(4) An folgende Abwasserströme werden abweichend von Teil D vor der Vermischung mit anderem Abwasser
folgende Anforderungen an den AOX gestellt:
1. Abwasser aus der Herstellung von EDC, auch einschließlich

Weiterverarbeitung zu VC: 5 g/t
    (Produktionskapazität von

gereinigtem EDC)
2. Abwasser aus der Herstellung von PVC: 1 mg/l oder 20 g/t
 
 
(5) Die Anforderungen für das erbgutverändernde Potential (umu-Test) nach Teil C Abs. 1 und den TOC nach Teil D
Abs. 5 gelten nicht.

Anhang 23 Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1137 - 1138

   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für
1.   Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus Anlagen zur biologischen Behandlung von

Siedlungsabfällen und anderen wie Siedlungsabfälle zu behandelnden Abfällen stammt, und
 

2.   das im Bereich dieser Anlage betriebsspezifisch verunreinigte Niederschlagswasser.
 

(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus Anlagen zur Behandlung von getrennt gesammelten Bioabfällen,
aus Anlagen zur Herstellung von Kompost, aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.
B   Allgemeine Anforderungen

 

(1) Der Volumenstrom und die Schadstofffracht des Abwassers aus Anlagen gemäß Teil A Abs. 1 ist so gering zu
halten, wie dies durch folgende Maßnahmen möglich ist:
1.   Weitgehende Kreislaufführung und Mehrfachnutzung von Prozesswasser,

 

2.   Vermeidung des Eintrags von Niederschlagswasser in die Abfalllager- und Abfallbehandlungsflächen durch
Einhausung, Überdachung oder Abdeckung.
 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 44 von 94 -

(2) Das Abwasser darf nur in Gewässer eingeleitet werden, soweit Prozesswasser aus der Prozess- und
Abluftbehandlung mechanisch-aerobbiologischer Behandlungsanlagen nicht prozessintern vollständig genutzt
werden kann. Für diesen Fall gelten die Anforderungen nach Teil C und D.
C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle

 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
 

  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mg/l 200
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) mg/l 20
Stickstoff, gesamt, als Summe aus Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges) mg/l 70
Phosphor, gesamt mg/l 3
Kohlenwasserstoffe, gesamt mg/l 10
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   2
 
Die Anforderung an Kohlenwasserstoffe, gesamt, bezieht sich auf die Stichprobe.

(2) Ein für den Stickstoff, gesamt, festgesetzter Wert gilt auch als eingehalten, wenn er als "gesamter
gebundener Stickstoff (TN(tief)b)" bestimmt und eingehalten wird.
D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung

 

(1) An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
 

Qualifizierte Stichprobe
oder 2-Stunden-Mischprobe

 

mg/l
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 0,5
Quecksilber 0,05
Cadmium 0,1
Chrom 0,5
Chrom VI 0,1
Nickel 1
Blei 0,5
Kupfer 0,5
Zink 2
Arsen 0,1
Cyanid, leicht freisetzbar 0,2
Sulfid 1
 
Für AOX, Chrom VI, Cyanid, leicht freisetzbar, und Sulfid gelten die Werte für die Stichprobe.

(2) Das Abwasser darf mit anderem Abwasser, ausgenommen Abwasser, das aus der oberirdischen Ablagerung
von Abfällen stammt, zum Zweck der gemeinsamen biologischen Behandlung nur vermischt werden, wenn zu
erwarten ist, dass mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt wird:
1.   Bei der Giftigkeit gegenüber Fischeiern, Leuchtbakterien und Daphnien einer repräsentativen Abwasserprobe

werden nach Durchführung eines Eliminationstestes mit Hilfe einer biologischen Labor-Durchlaufkläranlage
(Anlage z. B. entsprechend DIN 38412-L 26) folgende Anforderungen nicht überschritten:
 

Giftigkeit gegenüber Fischeiern G(tief)Ei = 2,
Giftigkeit gegenüber Daphnien G(tief)D = 4
und  
Giftigkeit gegenüber Leuchtbakterien G(tief)L = 4.
 
Durch Maßnahmen wie Nitrifikation in der biologischen Laborkläranlage oder pH-Wert-Konstanthaltung ist
sicherzustellen, dass eine Überschreitung des G(tief)Ei-Wertes nicht durch Ammoniak (NH(tief)3) verursacht
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wird. Das Abwasser darf zum Einfahren der biologischen Laborkläranlage beliebig verdünnt werden. Bei
Nährstoffmangel können Nährstoffe zudosiert werden. Während der Testphase darf kein Verdünnungswasser
zugegeben werden.
2.   Es wird ein DOC-Eliminationsgrad von 75 Prozent entsprechend der Nummer 408 der Anlage "Analysen- und

Messverfahren" erreicht.
 

3.   Das Abwasser weist vor der gemeinsamen biologischen Behandlung mit anderem Abwasser bereits eine
CSB-Konzentration von weniger als 400 mg/l auf.
 

Bei wesentlichen Änderungen, mindestens jedoch alle 2 Jahre, ist der Nachweis der Einhaltung dieser
Voraussetzungen zu führen.

Anhang 24 Eisen-, Stahl- und Tempergießerei

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1138 - 1140

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus einem der folgenden Bereiche
der Herstellung von Eisen, Stahl- und Temperguss stammt:
1.   Schmelzbetrieb,

 

2.   Gieß-, Kühl- und Ausleerbereich,
 

3.   Putzerei,
 

4.   Formherstellung und Sandaufbereitung,
 

5.   Kernmacherei und
 

6.   Systemreinigung. (2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus indirekten Kühlsystemen und aus der
Betriebswasseraufbereitung.
 

B   Allgemeine Anforderungen
 

(1) Das Abwasser darf keine organisch gebundenen Halogene enthalten, die aus Löse- und Reinigungsmitteln
stammen. Der Nachweis, dass die Anforderung eingehalten ist, kann dadurch erbracht werden, dass alle
eingesetzten Löse- und Reinigungsmittel in einem Betriebstagebuch aufgeführt werden und Herstellerangaben
vorliegen, nach denen diese Löse- und Reinigungsmittel organisch gebundene Halogene nicht enthalten.
(2) Abwasser aus der Sandregenerierung darf nicht eingeleitet werden.
(3) Abwasser aus der Kernmacherei darf nur eingeleitet werden, wenn es mindestens den Anforderungen des
Anhangs 1 Teil C für die Größenklasse 4 entspricht.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser aus einem der in Teil A Abs. 1 genannten Bereiche werden für die Einleitungsstelle in das
Gewässer folgende Anforderungen gestellt:

  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) g/t 100
Eisen g/t 5
Kohlenwasserstoffe, gesamt g/t 5
Phenolindex nach Destillation und Farbstoffextraktion g/t 2,5
Cyanid, leicht freisetzbar g/t 0,5
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   2
 
(2) Die produktionsspezifischen Frachtwerte (g/t) beziehen sich auf die der wasserrechtlichen Zulassung
zugrunde liegende Produktionskapazität (erzeugter guter Guss). Die Schadstofffracht wird aus den
Konzentrationswerten der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe und aus dem mit der
Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom bestimmt.
(3) Die Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei) bezieht sich auf einen produktionsspezifischen
Abwasservolumenstrom von 0,5 cbm je Tonne erzeugten guten Gusses. Entspricht der für den jeweiligen
produktionsspezifischen Abwasservolumenstrom errechnete Zahlenwert nicht einem Verdünnungsfaktor der im
Bestimmungsverfahren festgesetzten Verdünnungsfolge, so gilt der nächsthöhere Verdünnungsfaktor.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
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(1) An das Abwasser aus einem der in Teil A genannten Bereiche werden vor der Vermischung mit Abwasser aus
anderen Herkunftsbereichen folgende Anforderungen gestellt:

  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe g/t
Arsen 0,05
Cadmium 0,05
Blei 0,25
Chrom, gesamt 0,25
Kupfer 0,25
Nickel 0,25
Zink 1
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 0,5
 
(2) Die produktionsspezifischen Frachtwerte (g/t) beziehen sich auf die der wasserrechtlichen Zulassung
zugrunde liegenden Produktionskapazität (erzeugter guter Guss). Die Schadstofffracht wird aus den
Konzentrationswerten der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe, für AOX aus der Stichprobe,
und aus dem mit der Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom bestimmt.

Anhang 25 Lederherstellung, Pelzveredlung, Lederfaserstoffherstellung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1140 - 1141

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Lederherstellung, der
Pelzveredlung, der Lederfaserstoffherstellung sowie der Häute- und Fellkonservierung stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus indirekten Kühlsystemen.

B   Allgemeine Anforderungen
 

(1) Bei der Häute- und Fellkonservierung ist die Schadstofffracht so gering zu halten, wie dies durch folgende
Maßnahmen möglich ist:
1.   Kühlhalten der Häute und Felle,

 

2.   Einsatz von unvergälltem Salz,
 

3.   Rückhalten von Salzlaken aus der Häutesalzung mittels geeigneter Verfahren wie trockene Entsorgung oder
Wiederverwendung.
 

(2) Die AOX-Belastung des Abwassers ist so gering zu halten, wie dies durch Auswahl und Einsatz entsprechender
Reinigungs- und Desinfektionsmittel oder sonstiger Betriebs- und Hilfsstoffe möglich ist.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mg/l 250
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) mg/l 25
Ammoniumstickstoff (NH(tief)4-N) mg/l 10
Phosphor, gesamt mg/l 2
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) mg/l 0,5
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   2
 
(2) Die Anforderung für Ammoniumstickstoff gilt bei einer Abwassertemperatur von 12 Grad C und größer im
Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage.
(3) Für Abwasser, bei dem davon auszugehen ist, dass sein Gehalt an Chemischem Sauerstoffbedarf (CSB) im
Zulauf der biologischen Stufe im Monatsmittel mehr als 2.500 mg/l beträgt, gilt abweichend von Absatz 1 für den
CSB ein Ablaufwert in der 2-Stunden-Mischprobe oder der qualifizierten Stichprobe, der einer Verminderung des
CSB um mindestens 90 Prozent entspricht.
(4) Für Abwasser, bei dem davon auszugehen ist, dass sein Gehalt an Biochemischem Sauerstoffbedarf in 5
Tagen (BSB(tief)5) im Zulauf der biologischen Stufe im Monatsmittel mehr als 1.000 mg/l beträgt, gilt abweichend
von Absatz 1 für den BSB(tief)5 ein Ablaufwert in der 2-Stunden-Mischprobe oder qualifizierten Stichprobe, der
einer Verminderung des BSB(tief)5 um mindesten 97,5 Prozent entspricht.
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(5) Die Verminderung des CSB und des BSB(tief)5 bezieht sich auf das Verhältnis der Schadstofffracht im
Zulauf der biologischen Stufe zu derjenigen im Ablauf der zentralen Abwasserbehandlungsanlage in 24
Stunden. Für die Schadstofffracht des Zulaufs ist die der Erlaubnis zugrunde zu legende Belastung der Biologie
maßgebend. Der Umfang der Verminderung ist auf der Grundlage von Bemessung und Funktionsweise der
Abwasserbehandlungsanlage zu beurteilen.
(6) Für das Einleiten von Abwasser aus der Pelzveredlung gilt ein Wert für die Giftigkeit gegenüber Fischeiern von
G(tief)Ei = 4.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
1.   Für das Abwasser aus dem Weichen, Äschern, Entkälken jeweils einschließlich Spülen ist ein Wert von 2 mg/l

Sulfid in der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe einzuhalten.
 

2.   Für das Abwasser aus der Gerbung einschließlich Abwelken und aus der Nasszurichtung (Neutralisieren,
Nachgerben, Färben, Fetten) jeweils einschließlich Spülen oder aus der Lederfaserstoffherstellung ist ein
Wert von 1 mg/l Chrom, gesamt, in der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe einzuhalten.
 

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

(1) Das Abwasser aus der Pelzentfettung darf nur diejenigen halogenierten Lösemittel enthalten, die nach der
Zweiten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung
eingesetzt werden dürfen. Diese Anforderung gilt auch als eingehalten, wenn der Nachweis erbracht wird, dass
nur zugelassene halogenierte Lösemittel eingesetzt werden. Im Übrigen ist für LHKW (Summe aus Trichlorethen,
Tetrachlorethen, 1.1.1-Trichlorethan, Dichlormethan - gerechnet als Chlor) der Wert von 0,1 mg/l in der Stichprobe
einzuhalten.
(2) Abwasser aus der Beize der Pelzfärbung einschließlich Spülen darf einen Wert von 0,05 mg/l Chrom VI in der
Stichprobe nicht überschreiten. § 6 Abs. 1 findet keine Anwendung.

Anhang 26 Steine und Erden

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1141 - 1142

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser einschließlich dem produktionsspezifisch verunreinigten
Niederschlagswasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus folgenden Herstellungsbereichen stammt:
1.   Gewinnung und Aufbereitung von Naturstein, Quarz, Sand und Kies sowie Herstellung von Bleicherde, Kalk

und Dolomit,
 

2.   Herstellung von Kalksandstein,
 

3.   Herstellung von Beton und Betonerzeugnissen und
 

4.   Herstellung von Faserzement.
 

(2) Dieser Anhang gilt nicht für
1.   Abwasser, das in ein beim Abbau von mineralischen Rohstoffen entstandenes oberirdisches Gewässer

eingeleitet wird, sofern das Wasser nur zum Waschen der dort gewonnenen Erzeugnisse gebraucht wird
und keine anderen Stoffe als die abgebauten enthält und soweit gewährleistet ist, dass diese Stoffe nicht in
andere Gewässer gelangen,
 

2.   Sanitärabwasser,
 

3.   Abwasser aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung sowie
 

4.   Abwasser aus der Rauchgaswäsche.
 

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser aus einem der in Teil A Abs. 1 genannten Bereiche werden für die Einleitungsstelle in das
Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
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  Bereich 1 Bereich 2
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l

Abfiltrierbare Stoffe 100 100
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)   150
 
(2) Bei der Herstellung von Beton und Betonerzeugnissen darf Produktionsabwasser nicht eingeleitet werden.
(3) Bei der Herstellung von Faserzement darf Abwasser nicht eingeleitet werden.
(4) Die Anforderung nach Absatz 3 gilt nicht, wenn die Produktionseinheit routinemäßig gereinigt oder gewartet
wird. In diesem Fall gelten folgende Anforderungen:

  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 80
Abfiltrierbare Stoffe 30

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

An das Abwasser aus der Reinigung und Wartung der Anlagen zur Herstellung von Faserzement werden vor
Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:

  Qualifizierte Stichprobe oder
2-Stunden-Mischprobe mg/l

Stichprobe mg/l

AOX - 0,1
Chrom, gesamt 0,4 -
Chrom VI - 0,1

Anhang 27 Behandlung von Abfällen durch chemische und physikalische Verfahren
(CP-Anlagen) sowie Altölaufarbeitung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1142 - 1144

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus Anlagen folgender
Herkunftsbereiche stammt:
1.   Altölvorbehandlung und -aufarbeitung,

 

2.   Behandlung von Abfällen,
 

3.   Regeneration von beladenen Ionenaustauschern und Adsorptionsmaterialien sowie
 

4.   Innenreinigung von Behältern und Behältnissen nach Lagerung und Transport.
 

Er gilt ferner für betriebsspezifisch verunreinigtes Niederschlagswasser, das in den genannten Bereichen anfällt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser, das aus indirekten Kühlsystemen und aus der
Betriebswasseraufbereitung, aus der biologischen Behandlung von Abfällen, aus der getrennten Behandlung von
flüssigen Abfällen aus fotografischen Prozessen der Silberhalogenidfotografie sowie aus der Abfallverbrennung
stammt. Er gilt ferner nicht für Abwasser aus Anlagen nach Absatz 1 Nr. 2, 3 und 4, die in Verbindung mit
Produktionen von Herkunftsbereichen betrieben werden, für die Anforderungen in einem anderen Anhang dieser
Verordnung festgelegt sind und dessen Beschaffenheit derjenigen des Abwassers aus diesen Herkunftsbereichen
entspricht.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies durch Verringerung des Anfalls von Abwasser aus der
Behälterreinigung nach Lagerung und Transport durch Mehrfachnutzung und weitgehende Kreislaufführung des
Reinigungswassers sowie Rückhaltung und Rückgewinnung von Produkten möglich ist.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe

oder 2-Stunden-Mischprobe
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mg/l 200

Nitritstickstoff (NO(tief)2-N) mg/l 2
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  Qualifizierte Stichprobe
oder 2-Stunden-Mischprobe

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mg/l 200
Stickstoff, gesamt, als Summe aus Ammonium-, Nitrit- und
Nitratstickstoff (N(tief)ges) mg/l 30
Aluminium mg/l 3
Eisen mg/l 3
Fluorid, gesamt mg/l 30
Phosphor, gesamt mg/l 2
Phenolindex nach Destillation und Farbstoffextraktion mg/l 0,15
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   2
Giftigkeit gegenüber Leuchtbakterien (G(tief)L)   4
Giftigkeit gegenüber Daphnien (G(tief)D)   4
 
(2) Ein für den Stickstoff, gesamt, festgesetzter Wert gilt auch als eingehalten, wenn er als "gesamter
gebundener Stickstoff (TN(tief)b)" bestimmt und eingehalten wird.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
  Stichprobe Qualifizierte Stichprobe

oder 2-Stunden-Mischprobe
  mg/l mg/l

Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 1 -
Arsen - 0,1
Blei - 0,5
Cadmium - 0,2
Chrom - 0,5
Chrom VI 0,1 -
Kupfer - 0,5
Nickel - 1
Quecksilber - 0,05
Zink - 2
Cyanid, leicht freisetzbar 0,1 -
Sulfid, leicht freisetzbar 1 -
Chlor, freies 0,5 -
Benzol und Derivate - 1
Kohlenwasserstoffe, gesamt 20 -
 
(2) Das Abwasser darf mit anderem Abwasser zum Zweck der gemeinsamen biologischen Behandlung nur
vermischt werden, wenn zu erwarten ist, dass mindestens eine der beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt
wird:
1.   Bei der Giftigkeit gegenüber Fischeiern, Leuchtbakterien und Daphnien einer repräsentativen Abwasserprobe

werden nach Durchführung eines Eliminationstestes mit Hilfe einer biologischen Labor-Durchlaufkläranlage
(Anlage z. B. entsprechend DIN 38412-L 26) folgende Anforderungen nicht überschritten:
 

Giftigkeit gegenüber Fischeiern G(tief)Ei = 2,
Giftigkeit gegenüber Daphnien G(tief)D = 4
und  
Giftigkeit gegenüber Leuchtbakterien G(tief)L = 4.
   Durch Maßnahmen wie Nitrifikation in der biologischen Laborkläranlage oder pH-Wert-Konstanthaltung ist

sicherzustellen, dass eine Überschreitung des G(tief)Ei-Wertes nicht durch Ammoniak (NH(tief)3) verursacht
wird. Das Abwasser darf zum Einfahren der biologischen Laborkläranlage beliebig verdünnt werden. Bei
Nährstoffmangel können Nährstoffe zudosiert werden. Während der Testphase darf kein Verdünnungswasser
zugegeben werden.
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2.   Es wird ein DOC-Eliminationsgrad von 75 Prozent entsprechend der Nummer 408 der Anlage "Analysen- und
Messverfahren" erreicht.
 

Bei wesentlichen Änderungen, sonst mindestens alle 2 Jahre ist der Nachweis der Einhaltung der
Voraussetzungen zu führen.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

In CP-Anlagen anfallendes Abwasser darf nicht in Gewässer eingeleitet werden, soweit es aus der gemeinsamen
Behandlung von flüssigen Abfällen aus fotografischen Prozessen der Silberhalogenidfotografie und anderen
Herkunftsbereichen stammt und organische Komplexbildner enthält, die einen DOC-Abbaugrad nach 28
Tagen von 80 Prozent entsprechend der Nummer 406 der Anlage "Analysen- und Messverfahren" nicht
erreichen. Die Anforderung nach Satz 1 gilt als eingehalten, wenn der Nachweis erbracht wird, dass von
den Erzeugern und Anlieferern der angelieferten Abfälle Angaben vorliegen, nach denen keine der in Satz 1
genannten Komplexbildner aus Einsatz- oder Hilfsstoffen verwendet wurden oder sichergestellt ist, dass der aus
fotografischen Prozessen stammende wässrige Abfall einer Verbrennung zugeführt wird.

F   Anforderungen für vorhandene Einleitungen
 

Für vorhandene Einleitungen von Abwasser aus Anlagen, die vor dem 1. August 2002 rechtmäßig in Betrieb
waren oder deren Bau zu diesem Zeitpunkt rechtmäßig begonnen worden ist, gelten die Anforderungen für den
CSB nicht für das Abwasser aus der Behandlung von Bilgen-, Slop- und Ballastwasser auf Bilgenölannahme- und -
behandlungsschiffen.

Anhang 28 Herstellung von Papier und Pappe

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1144 - 1145)

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Herstellung von Papier und
Pappe stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für das Abwasser aus indirekten Kühlsystemen und aus der
Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

(1) Die Schadstofffracht des Abwassers ist so gering zu halten, wie dies nach Prüfung der Verhältnisse im
Einzelfall durch folgende Maßnahmen möglich ist:
1.   Verzicht auf Hilfsmittel, die Alkylphenolethoxilate (APEO) enthalten,

 

2.   Verzicht auf Komplexbildner, die einen DOC-Abbaugrad nach 28 Tagen von mindestens 80 Prozent
entsprechend der Nummer 406 der Anlage "Analysen- und Messverfahren" nicht erreichen,
 

3.   Verzicht auf den Einsatz zum AOX beitragender Nassfestmittel,
 

4.   Verzicht auf den Einsatz halogenabspaltender Betriebs- und Hilfsstoffe zur Geruchsverminderung im Produkt,
 

5.   Optimierung der Kreislaufführung, des Chemikalieneinsatzes und abwasserbelastender Prozesse.
 

(2) Das Abwasser darf organisch gebundene Halogenverbindungen, Benzol, Toluol und Xylole nicht enthalten, die
aus dem Einsatz von Löse- und Reinigungsmitteln stammen.
(3) Der Nachweis, dass die Anforderungen nach Absatz 1 eingehalten sind, kann dadurch erbracht werden, dass
die eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffe in einem Betriebstagebuch aufgeführt sind und der Einsatz der Stoffe
auf das unbedingt Erforderliche verringert worden ist.
(4) Der Nachweis, dass die Anforderungen nach Absatz 2 eingehalten sind, kann dadurch erbracht werden, dass
die eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffe in einem Betriebstagebuch aufgeführt sind und nach Angaben des
Herstellers keine der in Absatz 2 genannten Stoffe oder Stoffgruppen enthalten.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe

oder 2-Stunden-Mischprobe
  mg/l kg/t

Abfiltrierbare Stoffe 50 -
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25 -
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  Qualifizierte Stichprobe
oder 2-Stunden-Mischprobe

  mg/l kg/t
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit- und
Nitratstickstoff (N(tief)ges) 10 -
Phosphor, gesamt 2 -
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)   3
 
(2) Die Anforderung an abfiltrierbare Stoffe entfällt, wenn das Abwasser biologisch behandelt wird.
(3) In der wasserrechtlichen Zulassung kann bei der Herstellung holzfreier Papiere für den BSB(tief)5 eine höhere
Konzentration von bis zu 50 mg/l zugelassen werden, wenn die produktionsspezifische BSG(tief)5-Fracht einen
Wert von 1 kg/t nicht übersteigt.
(4) Die Anforderungen für Stickstoff, gesamt, und für Phosphor, gesamt, gelten nur, wenn die der
wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende tägliche Abwassermenge 500 cbm übersteigt.
(5) Stammt das Abwasser aus den Bereichen
1.   Herstellung von Papier, wobei über 50 Prozent des Faserstoffs deinkt oder gebleicht wird,

 

2.   Herstellung hochausgemahlener Papiere aus reinem Zellstoff,
 

3.   Herstellung von Papieren mit mehr als einem Sortenwechsel pro Tag im Jahresdurchschnitt oder
 

4.   Herstellung hochnassfester Tissue-Hygienepapiere aus reinem Zellstoff nach der TAD-Prozesstechnik
(Through Air Drying),
 

kann abweichend von Absatz 1 eine höhere Fracht für den CSB von bis zu 5 kg/t zugelassen werden.
(6) Die produktionsspezifischen Frachtwerte (kg/t) beziehen sich auf die der wasserrechtlichen Zulassung
zugrunde liegende Maschinenkapazität. Die Schadstofffracht wird aus den Konzentrationswerten der
qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe und aus dem mit der Probenahme korrespondierenden
Abwasservolumenstrom bestimmt.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) Für das Abwasser vor der Vermischung mit anderem Abwasser ist vorbehaltlich des Absatzes 2 ein Wert für
adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) von 10 g/t in der Stichprobe einzuhalten.
(2) Für den AOX kann unter Beachtung der Anforderungen nach Teil B Abs. 1 Nr. 3 und 4 in folgenden Bereichen
eine höhere Fracht bis zu folgenden Werten zugelassen werden:
  Nassfeste Papiere

(weniger als
25% relativer
Nassbruchwiderstand)

Nassfeste Papiere
(mindestens
25% relativer
Nassbruchwiderstand)

DekorpapiereEinsatz von Halogen
abspaltenden
Mitteln zur
Geruchsverminderung

  Stichprobe
g/t

Adsorbierbare
organisch
gebundene
Halogene
(AOX)

60 100 100 60

(3) Die produktionsspezifischen Frachtwerte (g/t) beziehen sich auf die der wasserrechtlichen
Zulassung zugrunde liegende Maschinenkapazität für das Endprodukt. Die Schadstofffracht wird aus
den Konzentrationswerten der Stichprobe und aus dem mit der Probenahme korrespondierenden
Abwasservolumenstrom bestimmt.

Anhang 29 Eisen- und Stahlerzeugung

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1145 - 1147)

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus einem oder mehreren der
folgenden Herstellungsbereiche stammt:
1.   Sinteranlagen,

 

2.   Roheisenerzeugung im Hochofen und Schlackengranulation,
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3.   Roheisenentschwefelung,
 

4.   Rohstahlerzeugung,
 

5.   Sekundärmetallurgie,
 

6.   Strangguss, Warmumformung,
 

7.   Warmfertigung von Rohren,
 

8.   Kaltfertigung von Band,
 

9.   Kaltfertigung von Rohren, Profilen, Blankstahl und Draht,
 

10.   kontinuierliche Oberflächenveredlung von Halbzeug und Halbfertigerzeugnissen aus Stahl.
 

(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus Kokereien sowie für Abwasser aus Kühlsystemen zur indirekten
Kühlung und aus der Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

(1) Abwasser aus Sinteranlagen, aus der Roheisenentschwefelung sowie aus der Rohstahlerzeugung darf nicht in
ein Gewässer eingeleitet werden.
(2) Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies nach Prüfung der Verhältnisse im Einzelfall durch
folgende Maßnahmen möglich ist:
1.   Weitgehende Kreislaufführung des Prozesswassers aus den Gaswäschern sowie des sonstigen

Prozesswassers,
 

2.   Weiterverwendung von Prozesswasser,
 

3.   Schlackengranulation mittels Prozesswasser oder Kühlwasser,
 

4.   Nutzung des verschmutzten, von befestigten Flächen abfließenden gesammelten Niederschlagswassers,
 

5.   Mehrfachnutzung von Spülwasser mittels geeigneter Verfahren wie Kaskadenspülung oder
Kreislaufspültechnik mittels Ionenaustauscher,
 

6.   Rückgewinnung oder Rückführung von dafür geeigneten Badinhaltsstoffen aus Spülbädern in die
Prozessbäder,
 

7.   Verminderung des Austrags von Inhaltsstoffen von Behandlungsbädern der Oberflächenveredlung mittels
geeigneter Verfahren wie Spritzschutz und Abstreifen,
 

8.   Badpflege zur Verlängerung der Standzeiten mittels geeigneter Verfahren wie Membranfiltration,
Ionenaustauscher oder Elektrolyse.
 

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser aus den in Teil A Abs. 1 aufgeführten Herstellungsbereichen 2 und 5 bis 10 werden für die
Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
Herstellungsbereiche 2 5 6 7 8 9 10

Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
mg/

l
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 100 50 40 200 200 300 300
Eisen 5 5 5 5 3 5 5
Kohlenwasserstoffe, gesamt - - 5 10 10 10 5
Stickstoff aus Nitrit (NO(tief)2-N) - - - - 5 5 -
Phosphor, gesamt - - - - 2 2 2
Fluorid - - - - 30 30 -
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei) 6 2 2 2 6 6 6
(2) Bei der Roheisenerzeugung mit Einblasen von Kohle und bei der Herstellung von Gießereiroheisen bei
überwiegendem Einsatz von eisenhaltigen Sekundärrohstoffen gilt für den CSB ein Wert von 200 mg/l.
(3) Für den Herstellungsbereich 10 gilt die Anforderung für Phosphor, gesamt, nur bei Oberflächenveredlung mit
integrierter Phosphatierung.
(4) Die Anforderungen an die Kohlenwasserstoffe, gesamt, beziehen sich auf die Stichprobe.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
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(1) An das Abwasser aus den in Teil A Abs. 1 aufgeführten Herstellungsbereichen 2 und 5 bis 10 werden vor der
Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:

Herstellungsbereiche 2 5 6 7 8 9 10
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

mg/
l

Blei 0,5 0,5 - - - - 0,5
Chrom, gesamt - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Chrom VI - - - - 0,1 0,1 0,1
Kupfer - - - - - - 0,5
Nickel - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Zink 2 2 2 2 2 2 2
Zinn - - - - - - 2
Cyanid, leicht freisetzbar 0,4 - - - - - 0,2
Adsorbierbare organisch gebundene
Halogene (AOX)

- - - - - - 1

 
(2) Die Anforderungen an AOX, Chrom VI und Cyanid, leicht freisetzbar, beziehen sich auf die Stichprobe.
(3) In der wasserrechtlichen Zulassung kann beim Herstellungsbereich 2 für den Parameter Cyanid, leicht
freisetzbar, eine höhere Konzentration von bis zu 0,8 mg/l zugelassen werden, wenn die produktionsspezifische
Cyanid-Fracht einen Wert von 0,12 g/t nicht übersteigt.
(4) Für Warmbreitbandanlagen gilt abweichend von den Anforderungen für den Herstellungsbereich 6 für Chrom,
gesamt, und Nickel jeweils ein Wert von 0,2 mg/l.
(5) Für die Erzeugung von Gießereiroheisen bei überwiegendem Einsatz von eisenhaltigen Sekundärrohstoffen
gilt abweichend von den Anforderungen für den Herstellungsbereich 2 für Zink ein Wert von 4 mg/l.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

(1) Das Abwasser darf keine organischen Komplexbildner enthalten, die einen DOC-Abbaugrad nach 28 Tagen von
80 Prozent entsprechend der Nummer 406 der Anlage "Analysen- und Messverfahren" nicht erreichen.
(2) Das Abwasser darf keine organisch gebundenen Halogene enthalten, die aus Löse- und Reinigungsmitteln
stammen.
(3) Der Nachweis, dass die Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 eingehalten sind, kann dadurch erbracht
werden, dass die eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffe in einem Betriebstagebuch aufgeführt sind und nach
Angaben des Herstellers keine der in den Absätzen 1 und 2 genannten Stoffe oder Stoffgruppen enthalten.

F   Anforderungen für vorhandene Einleitungen
 

Für vorhandene Einleitungen von Abwasser aus Anlagen, die vor dem 1. August 2002 rechtmäßig in Betrieb
waren oder mit deren Bau zu diesem Zeitpunkt rechtmäßig begonnen worden ist, darf abweichend von Teil
B Abs. 1 bei der Rohstahlerzeugung Abwasser aus der Gasreinigung anfallen. In diesem Fall gelten folgende
Anforderungen:
1.   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle in das Gewässer

 

Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mg/l 50
Eisen mg/l 5
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   2

2.   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
mg/

l
Blei 0,5
Chrom, gesamt 0,5
Nickel 0,5
Zink 2
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Anhang 31 Wasseraufbereitung, Kühlsysteme, Dampferzeugung

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1147 - 1150)

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus
1.   der Aufbereitung von Trinkwasser-, Schwimm- und Badebeckenwasser (Füll- und Kreislaufwasser) sowie

Betriebswasser,
 

2.   Kühlsystemen von Kraftwerken und Kühlsystemen zur indirekten Kühlung von industriellen und gewerblichen
Prozessen und
 

3.   sonstigen Anfallstellen bei der Dampferzeugung
 

stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der Wäsche von Rauchgasen aus Feuerungsanlagen, aus der
Wäsche von Rauch- oder Abgasen aus der Verbrennung und Mitverbrennung von Abfällen und aus dem
Kontrollbereich von Kernkraftwerken. Er gilt auch nicht für Abwassereinleitungen von weniger als 10 cbm pro
Woche. Er gilt ferner nicht für Abwasser, das bei der Entleerung von Schwimm- und Badebecken anfällt.

B   Allgemeine Anforderungen
 

(1) Das Abwasser darf folgende Stoffe und Stoffgruppen, die aus dem Einsatz von Betriebs- und Hilfsstoffen
stammen, nicht enthalten:
1.   Organische Komplexbildner (ausgenommen Phosphonate und Polycarboxylate), die einen DOC-Abbaugrad

nach 28 Tagen von 80 Prozent entsprechend der Nummer 406 der Anlage "Analysen- und Messverfahren"
nicht erreichen,
 

2.   Chrom- und Quecksilberverbindungen, Nitrit, metallorganische Verbindungen (Metall-Kohlenstoff-Bindung)
und Mercaptobenzthiazol,
 

3.   Zinkverbindungen aus Kühlwasserkonditionierungsmitteln aus der Abflutung von Hauptkühlkreisläufen in
Kraftwerken,
 

4.   mikrobizide Wirkstoffe bei der Frischwasserkühlung von Kraftwerken im Durchlauf.
 

(2) Im Abwasser aus der Frischwasserkühlung von industriellen und gewerblichen Prozessen im Durchlauf
oder Ablauf und von Kraftwerken im Ablauf sowie aus der Abflutung von Kühlkreisläufen dürfen mikrobizide
Wirkstoffe nur nach Durchführung einer Stoßbehandlung enthalten sein. Davon ausgenommen ist der Einsatz von
Wasserstoffperoxid oder Ozon.
(3) Der Nachweis, dass die Anforderungen nach Absatz 1 eingehalten sind, kann dadurch erbracht werden, dass
die eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffe in einem Betriebstagebuch aufgeführt sind und nach Angaben des
Herstellers keine der in Absatz 1 genannten Stoffe oder Stoffgruppen enthalten.
(4) In der wasserrechtlichen Zulassung kann die Schadstofffracht je Parameter, die in dem Wasser bei der
Entnahme aus einem Gewässer vorhanden war (Vorbelastung), berücksichtigt werden, soweit die entnommene
Fracht bei der Einleitung in das Gewässer noch vorhanden ist.
(5) Bei Stapelbecken gelten alle in den Teilen C, D und E festgelegten Werte für die Stichprobe. Die Werte
beziehen sich auf die Beschaffenheit des Abwassers vor dem Ablassen.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
1.   Wasseraufbereitung

a)   Für die abfiltrierbaren Stoffe gilt ein Wert von 50 mg/l in der qualifizierten Stichprobe oder der 2-
Stunden-Mischprobe. Diese Anforderung gilt nicht für das Einleiten von Abwasser, das aus der
Aufbereitung von Wasser aus fließenden Gewässern stammt, deren Abfluss (Q) zum Zeitpunkt der
Entnahme das Mittelwasser (MQ) übersteigt; ausgenommen ist auch Siebabspritzwasser.
 

b)   Abwasser aus Filterrückspülungen ist in den Aufbereitungsprozess zurückzuführen. Ausgenommen
hiervon ist Filterrückspülwasser aus der Aufbereitung von Betriebswasser aus Oberflächen-, Brunnen-
und Sümpfungswasser, soweit dieses ohne Zusatzstoffe mechanisch aufbereitet wurde, sowie von
Trinkwasser und Schwimm- und Badebeckenwasser.
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c)   Für Abwasser aus der Aufbereitung zu Schwimm- und Badebeckenwasser gilt ein Wert für den
Chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) von 30 mg/l in der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-
Mischprobe.
 

 

2.   Kühlsysteme
 

Abflutung von Hauptkühlkreisläufen
von Kraftwerken (Abflutwasser aus der
Umlaufkühlung)

Abflutung sonstiger Kühlkreisläufe
 

Stichprobe mg/l
30 40Chemischer

Sauerstoffbedarf (CSB)   Nach Durchführung einer Reinigung mit
Dispergatoren gilt ein Wert von 80.

1,5 3Phosphorverbindungen
als Phosphor, gesamt,
nach Nummer 109 der
Anlage "Analysen- und
Messverfahren"

Werden nur anorganische
Phosphorverbindungen eingesetzt, gilt
ein Wert von 3.

Werden nur zinkfreie
Kühlwasserkonditionierungsmittel
eingesetzt, gilt ein Wert von 4.
Enthalten die eingesetzten zinkfreien
Konditionierungsmittel nur anorganische
Phosphorverbindungen, gilt ein Wert von
5.

3.   Dampferzeugung
 

  Abwasser aus sonstigen Anfallstellen
bei der Dampferzeugung

Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe 
mg/l
50Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

Für Abwasser aus der Kondensatentsalzung gilt ein Wert
von 80.

Phosphorverbindungen als Phosphor, gesamt, nach
Nummer 109 der Anlage "Analysen- und Messverfahren" 3

Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges) 10

   Die Anforderung für den Parameter Stickstoff, gesamt, gilt nur für Kraftwerke mit einer installierten thermischen
Leistung von mindestens 1.000 MW. Ein für Stickstoff, gesamt, festgesetzter Wert gilt auch als eingehalten,
wenn er als "gesamter gebundener Stickstoff (TN(tief)b)" bestimmt und eingehalten wird.
 

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
1.   Wasseraufbereitung

 

  Qualifizierte Stichprobe
oder 2-Stunden-Mischprobe

mg/l

Stichprobe
mg/l

Arsen 0,1 -
Adsorbierbare organisch
gebundene Halogene
(AOX)

- 0,2

Adsorbierbare
organisch gebundene
Halogene (AOX) im
Regenerationswasser
von Ionenaustauschern

- 1

Für das Einleiten von Siebabspritzwasser gelten diese Anforderungen nicht.

2.   Kühlsysteme mit Abflutung von sonstigen Kühlkreisläufen
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  Stichprobe
mg/l

Zink 4
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 0,15

3.   Dampferzeugung
 

  Abwasser aus sonstigen Anfallstellen
bei der Dampferzeugung

  Qualifizierte Stichprobe
oder 2-Stunden-Mischprobe

mg/l

Stichprobe
mg/l

Zink 1 -
Chrom, gesamt 0,5 -
Cadmium 0,05 -
Kupfer 0,5 -
Blei 0,1 -
Nickel 0,5 -
Vanadium 4 -
Hydrazin - 2
Freies Chlor - 0,2
Adsorbierbare organisch
gebundene Halogene (AOX)

- 0,5

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

(1) An das Abwasser aus einem der folgenden Bereiche werden folgende Anforderungen nach Durchführung einer
Stoßbehandlung mit mikrobiziden Wirkstoffen gestellt:

Abwasser aus der
Frischwasserkühlung

von industriellen
und gewerblichen
Prozessen und von

Kraftwerken im Ablauf

Abflutung von
Hauptkühlkreisläufen

von Kraftwerken
(Abflutwasser aus

der Umlaufkühlung)

Abflutung
sonstiger

Kühlkreisläufe

 

Stichprobe
Adsorbierbare
organisch
gebundene
Halogene (AOX)

mg/l
0,15 0,15 0,5

Chlordioxid und
andere Oxidantien
(angegeben als
Chlor)

mg/l
0,2 0,3 0,3

Giftigkeit
gegenüber
Leuchtbakterien
(G(tief)L)

 

- 12 12
 
(2) Die Anforderung an die Giftigkeit gegenüber Leuchtbakterien G(tief)L gilt auch als eingehalten, wenn die
Abflutung so lange geschlossen bleibt, bis entsprechend den Herstellerangaben über Einsatzkonzentration
und Abbauverhalten ein G(tief)L-Wert von 12 oder kleiner erreicht ist und dies in einem Betriebstagebuch
nachgewiesen wird.

F   Anforderungen für vorhandene Einleitungen
 

Für vorhandene Einleitungen von Abwasser aus Anlagen zur Aufbereitung von Schwimm- oder Badebeckenwasser
(Kreislaufwasser), die vor dem 1. August 2002 rechtmäßig in Betrieb waren oder mit deren Bau zu diesem
Zeitpunkt rechtmäßig begonnen worden ist, gelten nur die Anforderungen nach Teil B und C.
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Anhang 32 Verarbeitung von Kautschuk und Latizes, Herstellung und Verarbeitung
von Gummi

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1150 - 1151

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus einem oder mehreren der
folgenden Bereiche stammt:
1.   Verarbeitung von Festkautschuk

1.1   Kautschukmischungen, Rohlinge und Kautschuklösungen,
 

1.2   Artikel aus der Extrusion,
 

1.3   Gummi- und Gummimetallartikel in Formwerkzeugen,
 

1.4   Gummierte Gewebe und andere Festigkeitsträger,
 

1.5   Reifen;
 

 

2.   Verarbeitung von Latex.
 

(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der Behandlung von Metallteilen vor der Bindung mit Gummi, aus
indirekten Kühlsystemen, aus Rückenbeschichtungen von textilen Bodenbelägen und anderen Flächengebilden
und aus der Betriebswasseraufbereitung.
(3) Für Abwassereinleitungen von weniger als 1 cbm Abwasser je Tag gilt nur Teil B dieses Anhangs. Teil B gilt für
den Ort des Anfalls des Abwassers.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies nach Prüfung der Verhältnisse im Einzelfall durch folgende
Maßnahmen möglich ist:
1.   Einsatz Wasser sparender Verfahren bei der direkten Kühlung der Kautschukmischungen einschließlich eines

damit verbundenen wässrigen Trennmittelauftrages,
 

2.   Einsatz abwasserfreier Verfahren bei der Reinigung der Innenmischer (Kneter),
 

3.   Anwendung Wasser sparender Verfahren beim Waschen und Reinigen von Gummiprodukten,
 

4.   Verminderung der Abwasserbelastung durch mechanische Abtrennung von Salzanhaftungen nach der
Salzbadvulkanisation,
 

5.   Mehrfachnutzung von Spülwasser bei der Formen- und Dornenreinigung,
 

6.   Einsatz Wasser sparender Verfahren bei der Behandlung der Abluft in den Anwendungsbereichen
Kautschuklösungen, gummierte Gewebe und andere Festigkeitsträger in den Anwendungsbereichen 1.1 und
1.4,
 

7.   abwasserfreie Fußbodenreinigung im Anwendungsbereich 1.1,
 

8.   Vermeidung von hochmolekularen, wasserlöslichen Trennmitteln (Polyglykolen), die einen DOC-
Eliminationsgrad nach 7 Tagen von 80 Prozent entsprechend der Nummer 408 der Anlage "Analysen- und
Messverfahren" nicht erreichen.
 

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe

oder 2-Stunden-Mischprobe
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mg/l 150
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB(tief)5) mg/l 25
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit- und
Nitratstickstoff (N(tief)ges) mg/l 20
Phosphor, gesamt mg/l 2
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   2
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(2) Für Abwasser aus der Salzbadvulkanisation gilt zusätzlich ein Konzentrationswert für Nitritstickstoff (NO(tief)2-
N) von 3 mg/l.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
(1) An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
 

Qualifizierte Stichprobe
oder 2-Stunden-Mischprobe

 

mg/l
Zink 2
Blei 0,5
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 1
 
Die Anforderungen an den AOX gilt für die Stichprobe.
(2) Für Abwasser aus den Bereichen 1.1 und 1.4 nach Teil A Abs. 1 gilt für Benzol und Derivate ein
Konzentrationswert von 0,1 mg/l, für Abwasser aus der Abflutung von direkten Kühlwasserkreisläufen für die
Giftigkeit gegenüber Leuchtbakterien G(tief)L ein Verdünnungsfaktor von G(tief)L = 12 in der qualifizierten
Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe.

Anhang 33 Wäsche von Abgasen aus der Verbrennung von Abfällen

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1151 - 1153

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Wäsche von Rauch- oder
Abgasen aus der Verbrennung und Mitverbrennung von Abfällen gemäß Artikel 2 der Richtlinie 2000/76/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2000 über die Verbrennung von Abfällen (ABl. EG Nr. L
332 S. 91, 2001 Nr. L 145 S. 52) stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus sonstigen industriellen Abgaswaschanlagen, Kreislaufkühlsystemen
von Kraftwerken und industriellen Prozessen, aus sonstigen Anfallstellen bei der Dampferzeugung sowie aus der
Wäsche von Rauchgasen aus Feuerungsanlagen.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Abwasser aus der Abgasreinigung von Hausmüllverbrennungsanlagen darf nicht in ein Gewässer eingeleitet
werden.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
  mg/l

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)  
- Einsatz von Branntkalk 80
- Einsatz von Kalkstein 150
Sulfat 2.000
Sulfit 20
Fluorid 30
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei 2
 
(2) Abweichend von § 6 Abs. 3 gilt der CSB-Wert auch als eingehalten, wenn der dreifache Wert des TOC,
bestimmt in Milligramm je Liter, diesen Wert nicht überschreitet. Abweichend von § 6 Abs. 1 beträgt die
höchstens zulässige Überschreitung für alle Parameter 50 Prozent. Die Anforderungen für den Chemischen
Sauerstoffbedarf gelten nach Abzug der mit dem Einsatzwasser zugeführten CSB-Vorbelastung.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
  24-Stunden-Mischprobe

Quecksilber mg/l 0,03
Cadmium mg/l 0,05
Thalium mg/l 0,05



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 59 von 94 -

  24-Stunden-Mischprobe
Arsen mg/l 0,15
Blei mg/l 0,1
Chrom mg/l 0,5
Kupfer mg/l 0,5
Nickel mg/l 0,5
Zink mg/l 1,0
Dioxine und Furane als Summe der einzelnen, nach Anhang I der
Richtlinie 2000/76/EG berechneten Dioxine und Furane

ng/l 0,3

 
(2) Abfiltrierbare Stoffe dürfen in der 24-Stunden-Mischprobe einen Wert von 30 mg/l in 95 Prozent der
Messungen und einen Wert von 45 mg/l bei allen Messungen nicht überschreiten; § 6 Abs. 1 gilt nicht.
(3) Für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Parameter ist in der wasserrechtlichen Zulassung die
Gesamtfracht in 24 Stunden zu begrenzen. Die Schadstofffracht wird aus den Konzentrationswerten der 24-
Stunden-Mischprobe und aus dem mit der Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom ermittelt.

(4) Abweichend von § 6 Abs. 1 gelten die Werte bei den Schwermetallen als eingehalten, wenn die Werte
nicht mehr als einmal im Jahr oder bei mehr als 20 Probenahmen im Jahr in nicht mehr als 5 Prozent der Fälle
überschritten werden. Abweichend von § 6 Abs. 1 darf der Wert für Dioxine und Furane nicht überschritten
werden, wenn lediglich zwei Messungen in einem Jahr durchgeführt werden.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

An das Abwasser für den Ort des Anfalls werden keine zusätzlichen Anforderungen gestellt.

F   Anforderungen für vorhandene Einleitungen
 

(1) Für vorhandene Einleitungen von Abwasser aus der Abgasreinigung von Hausmüllverbrennungsanlagen,
die vor dem 1. August 2002 rechtmäßig in Betrieb waren oder mit deren Bau zu diesem Zeitpunkt
rechtmäßig begonnen worden ist, findet Teil B keine Anwendung, soweit die beim Betrieb der
Abgasreinigungsanlage entstehenden Abfälle nicht ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder in anderer
Weise gemeinwohlverträglich beseitigt werden können. In diesem Fall gelten Teil C und D und zusätzlich folgende
Anforderungen:

  Fracht in Milligramm je Tonne Abfall
Cadmium 15
Quecksilber 9
Chrom 150
Nickel 150
Kupfer 150
Blei 30
Zink 300
Sulfid 60
 
(2) Die Frachtbezugsgröße Abfall bezieht sich auf die dem wasserrechtlichen Bescheid zugrunde liegende
Kapazität der Hausmüllverbrennungsanlage.
(3) Abweichend von § 6 Abs. 1 beträgt die höchstens zulässige Überschreitung für alle Parameter 50 Prozent.
Die Schadstofffracht (mg/t) wird aus den Konzentrationswerten der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-
Mischprobe und aus dem mit der Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom ermittelt.

Anhang 36 Herstellung von Kohlenwasserstoffen

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1153 - 1154

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus folgenden Bereichen der
Herstellung von Kohlenwasserstoffen stammt:



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 60 von 94 -

1.   Erzeugung bestimmter Kohlenwasserstoffe, im Wesentlichen Olefinkohlenwasserstoffe mit 2 bis
4 Kohlenstoffatomen sowie Benzol, Toluol und Xylole aus Mineralölprodukten durch Kracken unter
Zuhilfenahme von Dampf (Steamcracking),
 

2.   Erzeugung reiner Kohlenwasserstoffe oder bestimmter Mischungen von Kohlenwasserstoffen aus
Mineralölprodukten mittels physikalischer Trennmethoden,
 

3.   Umwandlung von Kohlenwasserstoffen in andere Kohlenwasserstoffe durch die chemischen Verfahren
der Hydrierung, Dehydrierung, Alkylierung, Dealkylierung, Hydrodealkylierung, Isomerisierung oder
Disproportionierung.
 

Hierzu zählt auch das im Prozessbereich der Herstellungsanlagen mit Kohlenwasserstoffen in Kontakt kommende
Niederschlagswasser.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der Erzeugung reiner Paraffine aus Paraffingatschen, aus der
Erdölverarbeitung, aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Einleiten des Abwassers werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen
gestellt:

  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 120
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges)

25

Phosphor, gesamt 1,5
Kohlenwasserstoffe, gesamt 2
 
(2) Für den CSB kann eine Konzentration bis zu 190 mg/l in der qualifizierten Stichprobe oder 2-Stunden-
Mischprobe zugelassen werden, wenn in einer zentralen Abwasserbehandlungsanlage die CSB-Fracht um
mindestens 80 Prozent vermindert wird. Die Verminderung der CSB-Fracht bezieht sich auf das Verhältnis
der CSB-Fracht im Ablauf des Schwerkraftölabscheiders zu derjenigen des Ablaufs der biologischen
Abwasserbehandlungsanlage in einem repräsentativen Zeitraum, der 24 Stunden nicht überschreiten soll.
(3) Für Stickstoff, gesamt, ist eine höhere Konzentration zulässig, wenn in einer zentralen
Abwasserbehandlungsanlage die Stickstofffracht um mindestens 75 Prozent vermindert wird. Die Verminderung
der Stickstofffracht bezieht sich auf das Verhältnis der Stickstofffracht im Ablauf des Schwerkraftölabscheiders zu
derjenigen des Ablaufs der biologischen Abwasserbehandlungsanlage in einem repräsentativen Zeitraum, der 24
Stunden nicht überschreiten soll. Für die Frachten ist der gesamte gebundene Stickstoff (TN(tief)b) zugrunde zu
legen.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

An das Abwasser werden vor Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder

2-Stunden-Mischprobe mg/l
Stichprobe mg/l

Adsorbierbare organisch gebundene
Halogene (AOX) - 0,1
Phenolindex nach Destillation und
Farbstoffextraktion 0,15 -
Benzol und Derivate 0,05 -
Sulfid- und Mercaptan-Schwefel 0,6 -
 
Umfasst die Kohlenwasserstoffherstellung auch die Herstellung von Ethylbenzol und Cumol, gilt für den AOX ein
Wert von 0,15 mg/l.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

Im Abwasser aus der Ethylbenzol- und Cumolherstellung ist für adsorbierbare organisch gebundene Halogene
(AOX) ein Wert von 1 mg/l in der Stichprobe einzuhalten.
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Anhang 37 Herstellung anorganischer Pigmente

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1154 - 1155

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Herstellung anorganischer
Pigmente folgender Bereiche stammt:
1.   Blei- und Zinkpigmente,

 

2.   Cadmiumpigmente,
 

3.   Lithopone, Zinksulfidpigmente und gefälltes Bariumsulfat,
 

4.   Silikatische Füllstoffe,
 

5.   Eisenoxidpigmente,
 

6.   Chromoxidpigmente,
 

7.   Mischphasenpigmente, Pigment- und Farbkörpermischungen und Fritten.
 

(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der Herstellung von hochdispersen Oxiden und Tonträgerpigmenten
sowie aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser aus einem der in Teil A Abs. 1 genannten Bereiche werden für die Einleitungsstelle in das
Gewässer folgende Anforderungen gestellt:

  1 2 3 4 5 6 7Bereiche
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

mg/l 100 150 100 - - 70 100Chemischer Sauerstoffbedarf
(CSB) kg/t - - - 0,6 4 - -
Ammoniumstickstoff
(NH(tief)4-N) mg/l - - - - 10 - -
Sulfat kg/t - - - 600 1.600 1.200 -
Sulfit mg/l - - 20 - - 20 -
Eisen kg/t - - - - 0,5 - -
Giftigkeit gegenüber
Fischeiern G(tief)Ei)

 
2 2 2 2 2 2 2

 
(2) Die Schadstofffracht wird aus den Konzentrationswerten der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-
Mischprobe und aus dem mit der Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom bestimmt.
(3) Bei der Eisenoxidpigmentherstellung (Bereich 5) gilt die Anforderung für Sulfat nur für die Herstellung nach
dem Fäll- und dem Penniman-Verfahren. Für die Herstellung nach dem Anilinverfahren gilt für Sulfat ein Wert von
40 kg/t. Die Anforderung für Eisen gilt für Eisenoxidpigmente und technische Eisenoxide. Für transparente und
hochreine Eisenoxidpigmente gilt für Eisen ein Wert von 1 kg/t.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser aus einem der in Teil A Abs. 1 genannten Bereiche werden vor der Vermischung mit
anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:

  1 2 3 5 6 7Bereiche
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

Anilin kg/t - - - 0,2 - -
Barium mg/l - - 2 - - -
Blei kg/t 0,04 - - - - -

mg/l - - 0,01 - - -Cadmium
kg/t - 0,15 - - - -

Chrom, gesamt mg/l - - - - - 0,5
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  1 2 3 5 6 7Bereiche
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

kg/t 0,03 - - - 0,02 -
Cobalt mg/l - - - - - 1
Kupfer mg/l - - - - - 0,5
Nickel mg/l - - - - - 0,5
Sulfid mg/l - - 1 - - -
Zink mg/l 2 2 2 - - 0,5
 
(2) Bei der Eisenoxidpigmentherstellung (Bereich 5) gilt die Anforderung des Absatzes 1 für Anilin nur für die
Herstellung nach dem Anilinverfahren.
(3) Die produktionsspezifischen Frachtwerte (kg/t) bei der Herstellung von Cadmiumpigmenten beziehen sich auf
die eingesetzte Cadmiummenge.
(4) Die Schadstofffracht wird aus den Konzentrationswerten der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-
Mischprobe und aus dem mit der Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom bestimmt.

Anhang 38 Textilherstellung, Textilveredlung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1155 - 1157

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der gewerblichen und
industriellen Bearbeitung und Verarbeitung von Spinnstoffen und Garnen sowie der Textilveredlung stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser
1.   aus der Wäsche von Rohwolle,

 

2.   aus dem Foto- und Galvanikbereich (z.B. Anfertigen von Druckschablonen und Druckzylindern),
 

3.   aus der Chemischreinigung von Textilien unter Verwendung von Lösemitteln mit Halogenkohlenwasserstoffen
gemäß der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der jeweils
gültigen Fassung,
 

4.   aus der Betriebswasseraufbereitung und aus indirekten Kühlsystemen.
 

(3) Für das Einleiten von weniger als 5 cbm Abwasser je Tag gelten nur Teil B sowie die Anforderungen an den
CSB nach Teil C dieses Anhangs.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies nach Prüfung der Verhältnisse im Einzelfall durch folgende
Maßnahmen möglich ist:
1.   Aufbereiten und Wiedereinsetzen des Waschwassers aus der Druckerei, das bei der Druckdeckenwäsche

sowie beim Reinigen des Druckgeschirrs (Schablonen, Walzen, Chassis, Ansetzkübel usw.) anfällt,
 

2.   Verzicht auf synthetische Schlichten, die einen DOC-Eliminierungsgrad nach 7 Tagen von 80 Prozent
entsprechend der Nummer 408 der Anlage "Analysen- und Messverfahren" nicht erreichen,
 

3.   Verzicht auf organische Komplexbildner, die einen DOC-Abbaugrad nach 28 Tagen von 80 Prozent
entsprechend der Nummer 406 der Anlage "Analysen- und Messverfahren" nicht erreichen. Ausgenommen
ist die Verwendung von Phosphonaten, Polyacrylaten und Maleinsäure-Copolymerisaten zur Textilveredlung,
 

4.   Verzicht auf Tenside, die einen DOC-Eliminierungsgrad nach 7 Tagen von 80 Prozent entsprechend
der Nummer 408 der Anlage "Analysen- und Messverfahren" nicht erreichen. Tenside sind organische
grenzflächenaktive Stoffe mit waschenden und netzenden Eigenschaften, die bei einer Konzentration von 0,5
Prozent und einer Temperatur von 20 Grad C die Oberflächenspannung von destilliertem Wasser auf 0,045 N/
m oder weniger herabsetzen,
 

5.   Verzicht auf chlorierende Druckvorbehandlung von Wolle und Wollmischsubstraten,
 

6.   Verzicht auf den Einsatz von Alkylphenolethoxilaten (APEO) außer Polymerdispersionen, die auf textile
Flächengebilde aufgebracht werden und dort zu 99 Prozent verbleiben,
 

7.   Minimierung der Menge und Rückhalten oder Wiederverwendung von:
7.1   synthetischen Schlichtemitteln aus der Entschlichtung,
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7.2   Rest-Farbklotzflotten,
 

7.3   Rest-Ausrüstungsklotzflotten,
 

7.4   Restflotten vom Beschichten und Kaschieren,
 

7.5   Restflotten aus der Rückenbeschichtung von textilen Bodenbelägen und anderen Flächengebilden,
 

7.6   Restdruckpasten,
 

 

8.   Behandlung der unter Nummer 7 aufgeführten Teilströme, sofern eine Wiederverwendung nicht möglich
ist, durch Verfahren, bei denen eine Elimination des CSB oder TOC von mindestens 80 Prozent oder, bei
Restfarbklotzflotten und Restdruckpasten, der Färbung um mindestens 95 Prozent gewährleistet ist.
 

Der Nachweis für die Einhaltung der allgemeinen Anforderungen ist in einem Abwasserkataster zu erbringen.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mg/l 160
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) mg/l 25
Phosphor, gesamt mg/l 2
Ammoniumstickstoff (NH(tief)4-N) mg/l 10
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges) mg/l 20
Sulfit mg/l 1
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   2
Färbung: Spektraler Absorptionskoeffizient bei    
436 nm (Gelbbereich) m(hoch)-1 7
525 nm (Rotbereich) m(hoch)-1 5
620 nm (Blaubereich) m(hoch)-1 3
 
Die Anforderungen für Ammoniumstickstoff und Stickstoff, gesamt, gelten bei einer Abwassertemperatur von 12
Grad C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage.
(2) Die Anforderung an Phosphor, gesamt, gilt nicht für das Abwasser aus dem Einsatz von organischen
Phosphorverbindungen zur Flammfestausrüstung.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe 

mg/l
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 0,5
Sulfid 1
Chrom, gesamt 0,5
Kupfer 0,5
Nickel 0,5
Zink 2
Zinn 2
 
Die Anforderung an den AOX gilt für die Stichprobe.
(2) Abwasser aus den nachfolgenden Bereichen darf keine höhere Schadstofffracht enthalten, als die Fracht,
die sich aus den folgenden Konzentrationswerten und dem aus dem Teil B abgeleiteten Abwasservolumenstrom
ergibt:

  Chrom, gesamt Kupfer Nickel
  mg/l mg/l mg/l

Restfarbklotzflotten 0,5 0,5 0,5
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  Chrom, gesamt Kupfer Nickel
  mg/l mg/l mg/l

Färbeflotten von mehr als 3
%igen Ausziehfärbungen und
weniger als 70% Fixierrate 0,5 0,5 0,5
Restdruckpasten, nicht
wiederverwendbar 0,5 0,5 0,5
 
Der Nachweis für die Einhaltung der Anforderungen ist in einem Abwasserkataster zu erbringen.
(3) Bei der kontinuierlichen Vorbehandlung von Wirk-/Maschenware aus Synthesefasern oder Fasergemischen mit
überwiegendem Synthesefaseranteil ist im Abwasser eine Konzentration an Kohlenwasserstoffen, gesamt, von 20
mg/l einzuhalten.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

(1) Das Abwasser darf nicht enthalten
1.   chlororganische Carrier (Färbebeschleuniger),

 

2.   Chlor abspaltende Bleichmittel, ausgenommen Natriumchlorit zum Bleichen von Synthesefasern,
 

3.   freies Chlor aus dem Einsatz von Natriumchlorit,
 

4.   Arsen, Quecksilber und ihre Verbindungen sowie zinnorganische Verbindungen aus dem Einsatz als
Konservierungsmittel,
 

5.   Alkylphenolethoxilate (APEO) aus Wasch- und Reinigungsmitteln,
 

6.   Chrom VI-Verbindungen aus dem Einsatz als Oxidationsmittel für Schwefelfarbstoffe und Küpenfarbstoffe,
 

7.   EDTA, DTPA und Phosphonate aus dem Einsatz als Enthärter im Brauchwasser,
 

8.   nicht angewandte, unverbrauchte Reste von Chemikalien, Farbstoffen und Textilhilfsmitteln und
 

9.   Restdruckpasten im Druckgeschirr beim Drucken.
 

(2) Das Abwasser darf nur diejenigen halogenierten Lösemittel enthalten, die nach der Zweiten Verordnung
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 10. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2694) in
Chemischreinigungen eingesetzt werden dürfen. Diese Anforderung gilt als eingehalten, wenn der Nachweis
erbracht wird, dass nur zugelassene Halogenkohlenwasserstoffe eingesetzt werden.
(3) Die Konzentration an Chrom VI im Abwasser darf einen Wert von 0,1 mg/l in der Stichprobe nicht
überschreiten. § 6 Abs. 1 findet keine Anwendung.
(4) Der Nachweis, dass die Anforderungen nach Absatz 1 eingehalten sind, kann dadurch erbracht werden, dass
die eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffe in einem Betriebstagebuch aufgeführt sind und nach Angaben des
Herstellers keine der in Absatz 1 genannten Stoffe oder Stoffgruppen enthalten.

F   Anforderungen für vorhandene Einleitungen
 

Für vorhandene Einleitungen von Abwasser aus Anlagen, die vor dem 1. Juni 2000 rechtmäßig in Betrieb waren
oder mit deren Bau zu diesem Zeitpunkt rechtmäßig begonnen worden ist, gelten folgende abweichende
Anforderungen:
1.   Die Anforderungen nach Teil D Abs. 2 für die Färbeflotten von mehr als 3-prozentigen Ausziehfärbungen und

weniger als 70 Prozent Fixierrate sowie Teil E Abs. 1 Nr. 9 finden keine Anwendung.
 

2.   Für den AOX gilt abweichend von Teil D Abs. 1 ein Wert von 1 mg/l in der Stichprobe.
 

3.   Für Kupfer gilt abweichend von Teil D Abs. 1 und 2 ein Wert von 1 mg/l.
 

Anhang 39 Nichteisenmetallherstellung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1157 - 1159

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Herstellung und dem
Gießen der Nichteisenmetalle Blei, Kupfer, Zink, Aluminium und der dabei anfallenden Nebenprodukte sowie aus
der Halbzeugherstellung stammt.
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(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der Herstellung von Ferrolegierungen, der Herstellung und dem
Gießen anderer als der in Absatz 1 genannten Nichteisenmetalle sowie aus indirekten Kühlsystemen und aus der
Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies nach Prüfung der Verhältnisse im Einzelfall durch folgende
Maßnahmen möglich ist:
1.   Weitgehende Kreislaufführung von Wasch- und Kühlwasser und Reihenschaltung, z.B. von Kühlwasser,

 

2.   Mehrfachnutzung von aufbereitetem Abwasser und Nutzung von Niederschlagswasser bei geeigneten
Einsatzmöglichkeiten,
 

3.   Trennung behandlungsbedürftiger von nicht behandlungsbedürftigen Abwasserströmen,
 

4.   Vermeidung abwasserintensiver Prozesstechnologien sowie
 

5.   Einsatz von schadstoffarmen Betriebs- und Hilfsstoffen.
 

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser aus einem der in Teil A Abs. 1 genannten Bereiche werden für die Einleitungsstelle in das
Gewässer folgende Anforderungen gestellt:

  Herstellung
und Gießen der

Nichteisenmetalle
Blei, Kupfer, Zink und
Nebenprodukte sowie
Halbzeugherstellung

Aluminiumoxidherstellung Aluminiumverhüttung Gießen von Aluminium sowie
Aluminiumhalbzeugherstellung

  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
Chemischer
Sauerstoffbedarf
(CSB) kg/t 1,5 0,5 0,3 0,5
Eisen kg/t 0,1 - - -
Kohlenwasserstoffe,
gesamt kg/t - - 0,02 0,05
Aluminium kg/t - 0,009 0,02 -
Fluorid kg/t - - 0,3 0,3
Giftigkeit gegenüber
Fischeiern (G(tief)Ei)

 
4 - - -

 
(2) Die produktionsspezifischen Frachtwerte (kg/t) beziehen sich auf die der wasserrechtlichen Zulassung
zugrunde liegenden Produktionskapazität an Blei, Kupfer, Zink, Aluminium und Nebenprodukten. Die
Schadstofffracht wird aus den Konzentrationswerten der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe
und aus dem mit der Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom bestimmt.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser aus der Herstellung und dem Gießen der Nichteisenmetalle Blei, Kupfer, Zink und
Nebenprodukte sowie Halbzeugherstellung werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende
Anforderungen gestellt:

  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

mg/l
Cadmium 0,2
Quecksilber 0,05
Zink 1
Blei 0,5
Kupfer 0,5
Arsen 0,1
Nickel 0,5
Thallium 1
Chrom, gesamt 0,5
Cobalt 1
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  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

mg/l
Silber 0,1
Zinn 2
Sulfid, gelöst 1
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 1
 
Für Sulfid, gelöst, und AOX gelten die Werte für die Stichprobe.
(2) Sofern die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Produktionskapazität an Blei, Kupfer,
Zink und Nebenprodukten mehr als 10 Tonnen je Tag beträgt, gelten zusätzlich zu den Anforderungen an die
Schadstoffkonzentration nach Absatz 1 diejenigen Frachtwerte, die sich aus der Anwendung der Maßnahmen
zur Reduzierung der Schadstofffrachten aus Teil B ergeben. Hierbei sind folgende produktionsspezifischen
Frachtwerte einzuhalten:

  Produktionsspezifische Fracht

g/t
Cadmium 3
Quecksilber 1
Zink 30
Blei 15
Kupfer 10
Arsen 2
Nickel 15
Chrom, gesamt 10
 
(3) Die produktionsspezifischen Frachtwerte (g/t) beziehen sich auf die der Zulassung zugrunde liegende
Produktionskapazität an Blei, Kupfer, Zink und Nebenprodukten. Die Schadstofffracht wird aus den
Konzentrationswerten der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe und aus dem mit der
Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom bestimmt.
(4) Abweichend von § 6 Abs. 1 beträgt die höchstens zulässige Überschreitung bei Cadmium und Quecksilber 50
Prozent.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

(1) Abwasser aus der Herstellung und dem Gießen der Nichteisenmetalle Blei, Kupfer, Zink und Nebenprodukte
sowie Halbzeugherstellung darf am Ort des Anfalls in der Stichprobe einen Wert von 0,1 mg/l für Chrom VI und
für Cyanid, leicht freisetzbar, einen Wert von 0,1 mg/l nicht überschreiten. § 6 Abs. 1 findet keine Anwendung.
(2) Abwasser aus der Abluftbehandlung der Chlorraffination von Aluminium darf nur eingeleitet werden, wenn
der Einsatz von Chlor und Chlor abspaltenden Substanzen und des Frischwassers so gering wie möglich gehalten
wird. Hierbei sind folgende Anforderungen einzuhalten:
Freies Chlor Stichprobe 0,5 mg/l
Hexachlorbenzol (HCB) Qualifizierte Stichprobe

oder 2-Stunden-Mischprobe
0,003 mg/l

Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) Stichprobe 1 mg/l
 
Für Hexachlorbenzol ist ein produktionsspezifischer Frachtwert von 0,3 mg je Tonne chlorierend behandeltes
Aluminium (Legierung) einzuhalten.

Anhang 40 Metallbearbeitung, Metallverarbeitung

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1159 - 1162)

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus den folgenden
Herkunftsbereichen einschließlich der zugehörigen Vor-, Zwischen- und Nachbehandlung stammt:
1.   Galvanik,
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2.   Beizerei,
 

3.   Anodisierbetrieb,
 

4.   Brüniererei,
 

5.   Feuerverzinkerei, Feuerverzinnerei,
 

6.   Härterei,
 

7.   Leiterplattenherstellung,
 

8.   Batterieherstellung,
 

9.   Emaillierbetrieb,
 

10.   Mechanische Werkstätte,
 

11.   Gleitschleiferei,
 

12.   Lackierbetrieb.
 

(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung sowie für
Niederschlagswasser.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies durch folgende Maßnahmen möglich ist: 1.
   Behandlung von Prozessbädern mittels geeigneter Verfahren wie Membranfiltration, Ionenaustauscher,

Elektrolyse, thermische Verfahren, um eine möglichst lange Standzeit der Prozessbäder zu erreichen,
 

2.   Rückhalten von Badinhaltsstoffen mittels geeigneter Verfahren wie verschleppungsarmer Warentransport,
Spritzschutz, optimierte Badzusammensetzung,
 

3.   Mehrfachnutzung von Spülwasser mittels geeigneter Verfahren wie Kaskadenspülung, Kreislaufspültechnik
mittels Ionenaustauscher,
 

4.   Rückgewinnen oder Rückführen von dafür geeigneten Badinhaltsstoffen aus Spülbädern in die Prozessbäder,
 

5.   Rückgewinnen von Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) und ihren Salzen aus Chemisch-Kupferbädern und
deren Spülbädern.
 

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser aus einem der in Teil A Abs. 1 genannten Herkunftsbereiche werden für die Einleitungsstelle
in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
Herkunftsbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
Aluminium                    

mg/l 3 3 3 - - - - - 2 3
Stickstoff aus Ammoniumverbindungen                    

mg/l 100 30 - 30 30 50 50 50 20 30
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)                    

mg/l 400 100 100 200 200 400 600 200 100 400
Eisen                    

mg/l 3 3 - 3 3 - 3 3 3 3
Fluorid                    

mg/l 50 20 50 - 50 - 50 - 50 30
Stickstoff aus Nitrit                    

mg/l - 5 5 5 - 5 - - 5 5
Kohlenwasserstoffe                    

mg/l 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Phosphor                    

mg/l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei) 6 4 2 6 6 6 6 6 4 6
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Herkunftsbereiche 11 12  
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
Aluminium    

mg/l 3 3
Stickstoff aus Ammoniumverbindungen    

mg/l - -
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)    

mg/l 400 300
Eisen    

mg/l 3 3
Fluorid    

mg/l - -
Stickstoff aus Nitrit    

mg/l - -
Kohlenwasserstoffe    

mg/l 10 10
Phosphor    

mg/l 2 2
Fischgiftigkeit G(tief)F 6 6

 

(2) Die Anforderung an Kohlenwasserstoffe bezieht sich auf die Stichprobe.
(3) Beim Galvanisieren von Glas gilt nur die Anforderung für die Giftigkeit gegenüber Fischeiern von G(tief)Ei = 2.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser aus einem der in Teil A Abs. 1 genannten Herkunftsbereiche werden vor der Vermischung
mit anderem Abwasser vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 folgende Anforderungen gestellt:
Herkunftsbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
AOX                    

mg/l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Arsen                    

mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - -
Barium                    

mg/l - - - - - 2 - - - -
Blei                    

mg/l 0,5 - - - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5
Cadmium                    

mg/l 0,2 - - - 0,1 - - 0,2 0,2 0,1
kg/t 0,3 - - - - - - 1,5 - -

Freies Chlor                    
mg/l 0,5 0,5 - 0,5 - 0,5 - - - 0,5

Chrom                    
mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 - 0,5 0,5

Chrom VI                    
mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - 0,1 0,1

Cyanid, leicht freisetzbar                    
mg/l 0,2 - - - - 1 0,2 - - 0,2

Cobalt                    
mg/l - - 1 - - - - - 1 -

Kupfer                    
mg/l 0,5 0,5 - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5

Nickel                    
mg/l 0,5 0,5 - 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5
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Quecksilber                    
mg/l - - - - - - - 0,05 - -
kg/t - - - - - - - 0,03 - -

Selen                    
mg/l - - - - - - - - 1 -

Silber                    
mg/l 0,1 - - - - - 0,1 0,1 - -

Sulfid                    
mg/l 1 1 - 1 - - 1 1 1 -

Zinn                    
mg/l 2 - 2 - 2 - 2 - - -

Zink                    
mg/l 2 2 2 - 2 - - 2 2 2

 
Herkunftsbereiche 11 12  
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
AOX    

mg/l 1 1
Arsen    

mg/l - -
Barium    

mg/l - -
Blei    

mg/l - 0,5
Cadmium    

mg/l - 0,2
kg/t - -

Freies Chlor    
mg/l - -

Chrom    
mg/l 0,5 0,5

Chrom VI    
mg/l - 0,1

Cyanid, leicht freisetzbar    
mg/l - -

Cobalt    
mg/l - -

Kupfer    
mg/l 0,5 0,5

Nickel    
mg/l 0,5 0,5

Quecksilber    
mg/l - -
kg/t - -

Selen    
mg/l - -

Silber    
mg/l - -

Sulfid    
mg/l - -

Zinn    
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mg/l - -
Zink    

mg/l 2 2
(2) Die Anforderungen an AOX und Freies Chlor sowie alle Anforderungen bei Chargenanlagen beziehen sich auf
die Stichprobe. Bei chemisch-reduktiver Nickelabscheidung gilt für Nickel ein Wert von 1 mg/l.
(3) Beim Galvanisieren von Glas gelten nur die Anforderungen für Kupfer und Nickel.
(4) Bei Primärzellenfertigung (Herkunftsbereich 8) gilt für Cadmium ein Wert von 0,1 mg/l.
(5) Die Anforderung an AOX in den Herkunftsbereichen Galvanik und mechanische Werkstätten gilt auch als
eingehalten, wenn
1.   die in der Produktion eingesetzten Hydrauliköle, Befettungsmittel und Wasserverdränger keine organischen

Halogenverbindungen enthalten,
 

2.   die in der Produktion und bei der Abwasserbehandlung eingesetzte Salzsäure keine höhere Verunreinigung
durch organische Halogenverbindungen und Chlor aufweist, als nach DIN 19610 (Ausgabe November 1975)
für Salzsäure zur Aufbereitung von Betriebswasser zulässig ist,
 

3.   die bei der Abwasserbehandlung eingesetzten Eisen- und Aluminiumsalze keine höhere Belastung an
organischen Halogenverbindungen aufweisen als 100 Milligramm, bezogen auf ein Kilogramm Eisen bzw.
Aluminium in den eingesetzten Behandlungsmitteln,
 

4.   nach Prüfung der Möglichkeit im Einzelfall
a)   cyanidische Bäder durch cyanidfreie ersetzt sind,

 

b)   Cyanide ohne Einsatz von Natriumhypochlorit entgiftet werden und
 

c)   nur Kühlschmierstoffe eingesetzt werden, in denen organische Halogenverbindungen nicht enthalten
sind.
 

 

(6) Die Anforderungen als produktionsspezifische Frachtwerte in der Tabelle von Absatz 1 Spalte 1 für Cadmium
und Spalte 8 für Cadmium und Quecksilber beziehen sich auf die jeweilige Menge an verwendetem Cadmium
oder Quecksilber. Sie gelten als eingehalten, wenn die Anforderungen nach Teil B und nach Teil E Abs. 2 oder
4 sowie die jeweiligen Konzentrationswerte für Cadmium oder Quecksilber der Spalten 1 und 2 der Tabelle in
Absatz 1 nicht überschritten werden.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

(1) Das Abwasser darf nur diejenigen halogenierten Lösemittel enthalten, die nach der Zweiten Verordnung
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung eingesetzt werden
dürfen. Diese Anforderung gilt auch als eingehalten, wenn der Nachweis erbracht wird, dass nur zugelassene
halogenierte Lösemittel eingesetzt werden. Im Übrigen ist für LHKW (Summe aus Trichlorethen, Tetrachlorethen,
1.1.1-Trichlorethan, Dichlormethan - gerechnet als Chlor) ein Wert von 0,1 mg/l in der Stichprobe einzuhalten.
(2) Für quecksilberhaltiges Abwasser ist ein Wert von 0,05 mg/l Quecksilber in der qualifizierten Stichprobe oder
der 2-Stunden-Mischprobe einzuhalten.
(3) Das Abwasser aus Entfettungsbädern, Entmetallisierungsbädern und Nickelbädern darf kein EDTA enthalten.
(4) Für das Abwasser aus cadmiumhaltigen Bädern einschließlich Spülen ist ein Wert von 0,2 mg/l Cadmium in
der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe einzuhalten.
(5) Ort des Anfalls des Abwassers ist der Ablauf der Vorbehandlungsanlage für den jeweiligen Parameter.

Anhang 41 Herstellung und Verarbeitung von Glas und künstlichen Mineralfasern

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1162 - 1163)

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Herstellung und
Verarbeitung von Glas und künstlichen Mineralfasern einschließlich Bearbeitung stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung
sowie dem Galvanisieren von Glas und der mechanischen Bearbeitung von optischen Gläsern in Verkaufsstellen
zum Zwecke der Anpassung an Brillengestelle.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Das Abwasser darf keine Halogenkohlenwasserstoffe enthalten, die aus Hilfs- und Zusatzstoffen wie
Kühlschmierstoffen stammen. Der Nachweis, dass Halogenkohlenwasserstoffe im Abwasser nicht enthalten
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sind, kann dadurch erbracht werden, dass von den Herstellern Angaben vorliegen, nach denen die verwendeten
Einsatz- oder Hilfsstoffe keine Halogenkohlenwasserstoffe enthalten.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
Stichprobe Qualifizierte Stichprobe

oder 2-Stunden-Mischprobe
 

mg/l mg/l
Abfiltrierbare Stoffe 30 -
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) - 130
Sulfat - 3.000
Fluorid - 30

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser aus der mechanischen Bearbeitung im Bereich Bleiglas, Spezialglas, optisches Glas,
Flachglas werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
1.   Abwasser ist im Kreislauf zu führen, soweit es nicht beim Betrieb von Handschleifgeräten anfällt.

Abwasser darf nur eingeleitet werden, soweit es bei geschlossener Kreislaufführung durch Verschleppung
und Verspritzung oder bei der vollständigen Erneuerung des Kreislaufes anlässlich von längeren
Betriebsstillständen (z.B. Betriebsurlaub), Wartung, Reinigung und Produktionsumstellungen unabdingbar
ist oder bei Abspreng- und Schleifmaschinen eine Kreislaufführung wegen schädlicher Auswirkungen auf die
Maschinen nicht möglich ist. Wird Abwasser eingeleitet, gelten folgende Anforderungen:
 

  Qualifizierte Stichprobe oder
2-Stunden-Mischprobe

mg/l
Arsen 0,3
Antimon 0,3
Barium 3
Blei 0,5

2.   Werden Hilfs- oder Zusatzstoffe eingesetzt, die eines oder mehrere der nachfolgend genannten
Schwermetalle enthalten, gelten für das Abwasser folgende Anforderungen:
 

  Qualifizierte Stichprobe oder
2-Stunden-Mischprobe

mg/l
Kupfer 0,5
Nickel 0,5
Chrom, gesamt 0,5
Cadmium 0,1

3.   Bei Einleitungen von weniger als 8 cbm Abwasser je Tag gelten die Konzentrationswerte in Nummer 1 für
Arsen, Antimon, Barium und Blei sowie die in Nummer 2 genannten Schwermetalle und die abfiltrierbaren
Stoffe nach Teil C auch als eingehalten, wenn eine durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
oder nach Landesrecht zugelassene Abwasserbehandlungsanlage eingebaut und betrieben, regelmäßig
entsprechend der Zulassung gewartet sowie vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen von nicht
länger als 5 Jahren nach Landesrecht auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft wird.
 

(2) An das Abwasser aus der chemischen Oberflächenbehandlung im Bereich Bleiglas, Spezialglas, optisches Glas
werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
1.   Für Blei und Arsen gilt jeweils ein Frachtwert von 50 g/t, bezogen auf den Flusssäureeinsatz (HF).

 

2.   Für Betriebe mit einem Säureverbrauch von weniger als 1 t HF (100 Prozent) in 4 Wochen gilt für Blei und
Arsen jeweils ein Frachtwert von 250 g/t eingesetzte HF.
 

3.   Die Anforderungen nach den Nummern 1 und 2 beziehen sich auf die Schadstoffkonzentration in der
qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe (C) in Gramm je Kubikmeter, einen Abwasseranfall
in den 4 Wochen vor der Probenahme (Q) in Kubikmeter, einen Flusssäureeinsatz in 4 Wochen vor der
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Probenahme (HF) in Tonnen, einer Konzentration der Säure in % (P). Die spezifische Schadstofffracht (F)
errechnet sich nach der Formel:
F = (C x Q x 100)/(HF x P)
 

4.   Für Barium gilt ein Konzentrationswert von 3 mg/l in der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-
Mischprobe.
 

5.   Werden Hilfs- oder Zusatzstoffe eingesetzt, die eines oder mehrere der nachfolgend genannten
Schwermetalle enthalten, gelten für das Abwasser folgende Anforderungen:
 

  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

mg/l
Kupfer 0,5
Nickel 0,5
Chrom, gesamt 0,5
Cadmium 0,1
 
(3) Für das Abwasser aus dem Versilbern und Verkupfern von Flachglas (Spiegelherstellung) gilt ein Wert von 6
mg/qm Kupfer, 3 mg/qm Silber und 30 mg/qm Zink, jeweils bezogen auf die Produktionskapazität an Glasfläche
je Stunde. Die produktionsspezifischen Frachtwerte beziehen sich auf die der wasserrechtlichen Zulassung
zugrunde liegende Produktionskapazität. Die Schadstofffracht je Stunde wird aus der Schadstoffkonzentration
(qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe) und dem Abwasservolumenstrom je Stunde bestimmt.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

(1) Das Abwasser darf nicht enthalten:
1.   Schleifschlämme aus der mechanischen Bearbeitung in den Bereichen Bleiglas, Spezialglas, optisches Glas

und Flachglas sowie Ätzschlämme aus der chemischen Oberflächenbehandlung in den Bereichen Bleiglas,
Spezialglas und optisches Glas,
 

2.   Silber- und kupferhaltige Schlämme aus dem Versilbern und Verkupfern von Flachglas.
 

(2) Bei der chemischen Oberflächenbehandlung in den Bereichen Bleiglas, Spezialglas, optisches Glas darf aus
der Abgaswäsche kein Abwasser anfallen.

Anhang 42 Alkalichloridelektrolyse

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1164 - 1165
 
 
A   Anwendungsbereich

(1)   Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus Alkalichloridelektrolysen
stammt.
 

(2)   Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung sowie
aus Schmelzflusselektrolysen von Natriumchlorid und aus Alkalichloridelektrolysen zur Herstellung von
Alkoholaten.
 

 

B   Allgemeine Anforderungen
 

   Abwasser aus der Betriebseinheit Alkalichloridelektrolyse ist so weit wie aus technischen Gründen möglich in
den Produktionsprozess zurückzuführen.
 

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

   An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mg/l 50
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   2

 

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

   An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser keine Anforderungen gestellt.
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E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
(1)   Quecksilber und Asbest aus dem Einsatz als Betriebs- oder Hilfsstoff im Produktionsverfahren dürfen

im Abwasser nicht enthalten sein. Diese Anforderungen gelten auch als eingehalten, wenn in der
Betriebseinheit "Alkalichloridelektrolyse" Quecksilber und Asbest nicht als Betriebs- oder Hilfsstoff im
Produktionsverfahren eingesetzt werden.
 

(2)   Das Abwasser darf in der Stichprobe nicht mehr als 2,5 mg/l AOX und 0,2 mg/l freies Chlor enthalten.
 

 

F   Anforderungen für vorhandene Einleitungen
 

I.   Vorhandene Einleitungen aus Anlagen nach dem Amalgamverfahren
(1)   Abweichend von Teil C werden an das Abwasser aus Anlagen nach dem Amalgamverfahren für die

Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mg/l 50
mg/l 0,05Quecksilber, gesamt
g/t 0,3

Sulfid mg/l 1
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   2

 

(2)   Abweichend von Teil D werden an das Abwasser aus der Betriebseinheit Alkalichloridelektrolyse nach
dem Amalgamverfahren vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
Quecksilber, gesamt 0,04 g/t Qualifizierte Stichprobe

oder 2-Stunden-Mischprobe
AOX 3,5 mg/l Stichprobe

 

(3)   Die Anforderungen für Quecksilber als produktionsspezifische Frachtwerte beziehen sich auf die
Chlorproduktionskapazität in 24 Stunden.
 

(4)   Teil E findet keine Anwendung.
 

 

II.   Vorhandene Einleitungen aus Anlagen nach dem Diaphragmaverfahren
(1)   Abweichend von Teil C werden an das Abwasser aus Anlagen nach dem Diaphragmaverfahren für die

Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mg/l 130
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   2

 

(2)   Abweichend von Teil D werden an das Abwasser aus der Betriebseinheit Alkalichloridelektrolyse nach
dem Diaphragmaverfahren vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen
gestellt:
AOX 3 mg/l Stichprobe

 

(3)   Teil E findet keine Anwendung.
 

 

Anhang 43 Herstellung von Chemiefasern, Folien und Schwammtuch nach dem
Viskoseverfahren sowie von Celluloseacetatfasern

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1165 - 1166

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus einem oder mehreren der
folgenden Herstellungsbereiche einschließlich der zugehörigen Vorstufen stammt:
1.   Viskosefilamentgarn,

 

2.   Kunstdarm und Schwammtuch auf Viskosebasis,
 

3.   Zellglas,
 

4.   Celluloseacetatfaser.
 

(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.
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B   Allgemeine Anforderungen
 

(1) Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies nach Prüfung der Verhältnisse im Einzelfall durch
folgende Maßnahmen möglich ist:
1.   Einsatz Wasser sparender Verfahren bei Wasch- und Reinigungsvorgängen (z.B. Spulenwäsche, Kabelwäsche,

Filtertuchwäsche) wie Gegenstromwäsche und Kreislaufführung,
 

2.   Kondensation von Brüden (z.B. bei der Spinnbadaufbereitung) durch Indirektkühlung oder über
Kühlturmkreislauf,
 

3.   Einsatz abwasserfreier Verfahren zur Vakuumerzeugung,
 

4.   Verminderung von Spinnbadverlusten (z.B. bei der Rinnenspülung),
 

5.   Wiederaufbereitung und Rückführung von überschüssiger Lauge,
 

6.   Rückgewinnung und Wiedereinsatz von Essigsäure und Aceton bei der Herstellung von Celluloseacetatfasern,
 

7.   Einsatz von Zellstoff, der keinen höheren Gehalt an organisch gebundenen Halogenen, gemessen als AOX
(gemäß DIN 38414, Teil 18 (Ausgabe November 1989)) von 150 g/t Zellstoff enthält,
 

8.   Einsatz von Bleichbädern, die Chlor oder chlorabspaltende Mittel nicht enthalten,
 

9.   Verwendung von Präparationen, die einen DOC-Eliminationsgrad nach 7 Tagen von 80 Prozent
entsprechend der Nummer 408 der Anlage "Analysen- und Messverfahren" erreichen, oder Rückhaltung,
Wiederverwertung, getrennte Entsorgung oder Behandlung von unverbrauchten Präparationen aus dem
Auftragen auf Fasern oder Folien aus der Ansetzstation und aus den Zuleitungen.
 

(2) Der Nachweis, dass die Anforderung an Bleichbäder eingehalten ist, kann dadurch erbracht werden, dass
die eingesetzten Bleichbäder in einem Betriebstagebuch aufgeführt werden und deren Verwendung belegt wird
sowie Herstellerangaben vorliegen, dass in den Bleichbädern Chlor oder chlor abspaltende Mittel nicht enthalten
sind.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser aus einem der in Teil A Abs. 1 genannten Bereiche werden für die Einleitungsstelle in das
Gewässer folgende Anforderungen gestellt:

  1 2 3 4Bereiche
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) kg/t 20 20 50 2
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen
(BSB(tief)5) mg/l 25 25 25 25
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-,
Nitrit- und Nitratstickstoff (N(tief)ges) mg/l 10 50 10 10
Phosphor, gesamt mg/l 2 2 2 2
Sulfid mg/l 0,3 0,3 0,3 -
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei) 2 2 2 2
 
(2) Die produktionsspezifischen Frachtwerte für den CSB (kg/t) beziehen sich auf die der wasserrechtlichen
Zulassung zugrunde liegende Produktionskapazität der organischen Zielprodukte. Die Schadstofffracht wird aus
den Konzentrationswerten der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe und aus dem mit der
Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom bestimmt.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser aus einem der in Teil A Abs. 1 genannten Bereiche werden vor der Vermischung mit
anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:

  1 2 3 4Herstellungsbereiche
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

Zink mg/l 1 - - -
Kupfer g/t - - - 7
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) g/t 40 30 30 8
 
(2) Für AOX gelten die Werte für die Stichprobe.
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(3) Für Abwasser aus der Spulenwäsche, Kabelwäsche, Spinnerei und Spinnbadaufbereitung gilt für die
Herstellung von Viskosefilamentgarn eine produktionsspezifische Fracht für Zink von 8 kg/t in der qualifizierten
Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe.
(4) Die produktionsspezifischen Frachtwerte (g/t; kg/t) beziehen sich auf die der wasserrechtlichen Zulassung
zugrunde liegende Produktionskapazität der organischen Zielprodukte. Die Schadstofffracht wird aus den
Konzentrationswerten der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe, bei AOX aus der Stichprobe,
und aus dem mit der Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom bestimmt.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

Das Abwasser aus Wasch- und Spülbädern darf nur organische Komplexbildner enthalten, die einen
DOC-Abbaugrad nach 28 Tagen von 80 Prozent entsprechend der Nummer 406 der Anlage "Analyse und
Messverfahren" erreichen.

F   Anforderungen für vorhandene Einleitungen
 

Für vorhandene Einleitungen von Abwasser aus der Spulenwäsche, Kabelwäsche, Spinnerei und
Spinnbadaufbereitung für die Herstellung von Viskosefilamentgarn gilt abweichend von Teil D für das
Herstellungsverfahren mit integrierter Fadenwäsche in der Spinnmaschine ein produktionsspezifischer Frachtwert
von 12 kg/t Zink in der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe.

Anhang 45 Erdölverarbeitung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1166 - 1167

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Verarbeitung von
Erdöl (Rohöl) oder seinen Produkten in Raffinerien stammt. Hierzu zählen auch Raffinerien mit teilweiser oder
ausschließlicher Schmierölproduktion.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der Herstellung von Kohlenwasserstoffen, aus indirekten
Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.

B.   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

mg/l
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 80
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges) 40
Phosphor, gesamt 1,5
Kohlenwasserstoffe, gesamt 2
 
(2) Für den CSB kann eine Konzentration von 100 mg/l in der qualifizierten Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
zugelassen werden, wenn in einer zentralen Abwasserbehandlungsanlage die CSB-Fracht um mindestens 80
Prozent vermindert wird. Die Verminderung der CSB-Fracht bezieht sich auf das Verhältnis der CSB-Fracht im
Ablauf des Schwerkraftölabscheiders zu derjenigen des Ablaufs der biologischen Abwasserbehandlungsanlage in
einem repräsentativen Zeitraum, der 24 Stunden nicht überschreiten soll.
(3) Für Stickstoff, gesamt, ist eine höhere Konzentration zulässig, wenn in einer zentralen
Abwasserbehandlungsanlage die Stickstofffracht um mindestens 75 Prozent vermindert wird. Die Verminderung
der Stickstofffracht bezieht sich auf das Verhältnis der Stickstofffracht im Ablauf des Schwerkraftölabscheiders zu
derjenigen des Ablaufs der biologischen Abwasserbehandlungsanlage in einem repräsentativen Zeitraum, der 24
Stunden nicht überschreiten soll. Für die Frachten ist der gesamte gebundene Stickstoff (TN(tief)b) zugrunde zu
legen.
(4) Zusätzlich zu den Anforderungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind die Schadstofffrachten festzulegen, die
sich aus den dort festgelegten Konzentrationswerten und einem spezifischen Abwasseranfall von 0,5 cbm/
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t Einsatzprodukt ergeben. Für die Schmierölherstellung ist ein spezifischer Abwasseranfall von 1,3 cbm/t
Einsatzprodukt zugrunde zu legen.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser werden vor Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe 

mg/l
Phenolindex nach Destillation und Farbstoffextraktion 0,15
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 0,1
Sulfid- und Mercaptan-Schwefel 0,6
Cyanid, leicht freisetzbar 0,1
 
Die Anforderungen für AOX und Cyanid gelten für die Stichprobe.
(2) Zusätzlich zu den Anforderungen nach Absatz 1 sind Schadstofffrachten festzulegen, die sich aus den
dort festgelegten Konzentrationswerten und einem spezifischen Abwasseranfall von 0,5 cbm/t Einsatzprodukt
ergeben. Für die Schmierölherstellung ist ein spezifischer Abwasseranfall von 1,3 cbm/t Einsatzprodukt zugrunde
zu legen.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

Für Abwasser aus der Endparaffinierung ist für die adsorbierbaren organisch gebundenen Halogene (AOX) ein
Wert von 0,5 mg/l in der Stichprobe einzuhalten.

Anhang 46 Steinkohleverkokung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1167 - 1168

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Steinkohleverkokung
stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der Verarbeitung von Kohlewertstoffen wie Teer, Phenolatlauge,
Rohphenolöl und Rohbenzol, der Kokslöschung sowie aus indirekten Kühlsystemen und aus der
Betriebswasseraufbereitung.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe 

(g/t) (mg/l)
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 9 -
Stickstoff als Summe aus Ammonium-, Nitrit- und
Nitratstickstoff (N(tief)ges) 9 -
Gesamter gebundener Stickstoff (TN(tief)b) 12 -
Phosphor, gesamt - 2
 
(2) Für den Chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) ist ein Ablaufwert in der qualifizierten Stichprobe oder der 2-
Stunden-Mischprobe festzusetzen, der einer Verminderung des CSB um mindestens 90 Prozent entspricht.
Die Verminderung bezieht sich auf das Verhältnis der CSB-Fracht im Zulauf zu derjenigen im Ablauf der
Abwasserbehandlungsanlage in einem repräsentativen Zeitraum, der 24 Stunden nicht überschreiten soll.
(3) Die produktionsspezifischen Frachtwerte (g/t) beziehen sich auf die der wasserrechtlichen Zulassung
zugrunde liegende Verkokungskapazität, ausgedrückt in Menge Einsatzkohle mit einem Massenanteil
an Wasser von 10 Prozent in 2 Stunden. Wird Kohle mit einem geringeren Wassergehalt eingesetzt, so
ist die Verkokungskapazität auf diesen Wassergehalt umzurechnen. Die Schadstofffracht wird aus den
Konzentrationswerten der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe und aus dem mit der
Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom bestimmt.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
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(1) An das Abwasser werden vor Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

Benzol und Derivate g/t 0,03
Sulfid g/t 0,03
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK) g/t 0,015
Phenolindex nach Destillation und
Farbstoffextraktion g/t 0,15
Cyanid, leicht freisetzbar g/t 0,03
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   2
 
(2) Die Anforderungen an die Parameter Phenolindex, Cyanid, leicht freisetzbar, und Giftigkeit gegenüber
Fischeiern (G(tief)Ei) entfallen, wenn das Abwasser vor dem Einleiten in ein Gewässer zusätzlich gemeinsam mit
anderem Abwasser in einer biologischen Kläranlage behandelt wird und nach Behandlung den Anforderungen des
Anhangs 1 Teil C für die Größenklasse 4 entspricht.
(3) Die produktionsspezifischen Frachtwerte (g/t) beziehen sich auf die der wasserrechtlichen Zulassung
zugrunde liegende Verkokungskapazität, ausgedrückt in Menge Einsatzkohle mit einem Massenanteil
an Wasser von 10 Prozent in 2 Stunden. Wird Kohle mit einem geringerem Wassergehalt eingesetzt, so
ist die Verkokungskapazität auf diesen Wassergehalt umzurechnen. Die Schadstofffracht wird aus den
Konzentrationswerten der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe und aus dem mit der
Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom bestimmt.

Anhang 47 Wäsche von Rauchgasen aus Feuerungsanlagen

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1168 - 1160

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Wäsche von Rauchgasen
aus Feuerungsanlagen stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus sonstigen industriellen Abgaswaschanlagen, Kreislaufkühlsystemen
von Kraftwerken und industriellen Prozessen, aus sonstigen Anfallstellen bei der Dampferzeugung sowie aus der
Wäsche von Rauch- oder Abgasen aus der Verbrennung und Mitverbrennung von Abfällen.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l

Abfiltrierbare Stoffe 30
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)  
- Einsatz von Branntkalk 80
- Einsatz von Kalkstein 150
Sulfat 2.000
Sulfit 20
Fluorid 30
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei 2
 
(2) Abweichend von § 6 Abs. 3 gilt der CSB-Wert auch als eingehalten, wenn der dreifache Wert des TOC,
bestimmt in Milligramm je Liter, diesen Wert nicht überschreitet. Die Anforderungen für den Chemischen
Sauerstoffbedarf gelten nach Abzug der mit dem Einsatzwasser zugeführten CSB-Vorbelastung.

(3) Abweichend von § 6 Abs. 1 beträgt die höchstens zulässige Überschreitung für alle Parameter 50 Prozent.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 78 von 94 -

Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
  Steinkohlekraftwerke

Konzentration

 

mg/l
Milligramm

Schadstofffracht je
Kilogramm Chlorid

Braunkohlekraftwerke
bei Chloridgehalten

von bis zu 0,05
Gewichtsprozent

Schadstofffracht in
Gramm je Stunde und
je 300 MW installierte
elektrische Leistung

Cadmium 0,05 1,8 0,1
Quecksilber 0,03 1,1 0,1
Chrom 0,5 18 1
Nickel 0,5 18 1
Kupfer 0,5 18 1
Blei 0,1 3,6 0,2
Zink 1,0 36 2
Sulfid 0,2 7,2 0,4
 
(2) Für Steinkohlekraftwerke berechnet sich die Bezugsgröße Chlorid für die Schadstofffracht aus folgenden,
dem die Abwassereinleitung zulassenden Bescheid zugrunde zu legenden Angaben: Verfeuerte Steinkohle bei
Volllast (t/h) und Chloridgehalt der eingesetzten Steinkohle. Übersteigt die durch das Einsatzwasser verursachte
Chloridkonzentration des Abwassers den Wert von 2 g/l, so ist der übersteigende Chloridgehalt als Fracht der
berechneten Chloridfracht aus der verfeuerten Steinkohle hinzuzurechnen.

Anhang 48 Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1169 - 1173;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

Teil 1 Anwendungsbereich

(1) Dieser Anhang dient der Umsetzung der Richtlinien des Rates 76/464/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG,
84/491/EWG, 86/280/EWG, 87/217/EWG, 88/347/EWG, 90/415/EWG und 92/112/EWG sowie der Verpflichtungen
der Vertragsstaaten aufgrund der Ergänzung des Anhangs IV vom 10. Juli 1990 des Übereinkommens zum
Schutze des Rheins gegen Verunreinigungen. Er gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus
der Verwendung von Stoffen stammt, die in diesem Anhang aufgeführt sind.

(2) Als Verwendung gilt jedes industrielle Verfahren, bei dem die in diesem Anhang genannten Stoffe oder
Verbindungen hergestellt oder benutzt werden, oder jedes andere industrielle Verfahren, bei dem diese Stoffe
auftreten.

(3) Dieser Anhang gilt nicht, soweit seine Anwendung ausdrücklich ausgeschlossen ist oder ein anderer Anhang
anzuwenden ist und die dort gestellten Anforderungen gleich streng oder strenger als diejenigen dieses Anhangs
sind.

Teil 2 Allgemeine Bestimmungen

(1) Für Produktionsbereiche, bei denen eine Stofffracht in 24 Stunden festgelegt ist, kann eine Stofffracht
auch bezogen auf die 2-Stunden-Mischprobe oder qualifizierte Stichprobe und den der Probeentnahme
vorausgehenden Abwasservolumenstrom in 24 Stunden festgelegt werden. In diesem Falle gilt der zweifache
Frachtwert sowie die Stoffkonzentration für die 2-Stunden-Mischprobe oder die qualifizierte Stichprobe, die sich
aus dem zweifachen Frachtwert in 24 Stunden und dem produktionsspezifischen Abwasservolumenstrom in 24
Stunden ergibt.

(2) Für nicht genannte Produktionsbereiche, bei denen Abwasser mit den genannten Stoffen oder
ihren Verbindungen anfällt, sind im Einzelfall auf der Grundlage des § 57 Absatz 1 Nummer 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes Anforderungen für die Konzentration und die Fracht zu stellen. Sind die Verhältnisse
dieser Bereiche mit denen der genannten Bereiche vergleichbar, sind entsprechende Anforderungen festzulegen.

(3) Die Anforderungen beziehen sich auf das Abwasser im Ablauf des Betriebes oder der Betriebseinheit, in der
die Stoffe oder deren Verbindungen verwendet werden, vor der Vermischung mit anderem Abwasser. Wird das
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Abwasser außerhalb des Betriebes oder der Betriebseinheit in einer Abwasserbehandlungsanlage behandelt, die
für die Behandlung von mit den genannten Stoffen oder ihren Verbindungen belastetem Abwasser bestimmt ist,
beziehen sich die Werte auf das Abwasser im Ablauf dieser Abwasserbehandlungsanlage.

Teil 3 Anforderungen für Quecksilber aus anderen Anlagen als der Alkalichloridelektrolyse

(1) Für Quecksilber (Hg) gilt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 eine Anforderung von 0,05 mg/l in der 2-Stunden-
Mischprobe oder qualifizierten Stichprobe.

(2) Bei der Verwendung quecksilberhaltiger Katalysatoren gilt für die Vinylchloridproduktion eine Anforderung von
0,1 g/t Produktionskapazität Vinylchlorid, für andere Produktionszweige von 5 g/kg verwendetem Quecksilber.

(3) Bei der Herstellung von quecksilberhaltigen Katalysatoren zur Verwendung für die Vinylchloridproduktion gilt
eine Anforderung von 0,7 g/kg verwendetem Quecksilber.

(4) Bei der Herstellung von Quecksilberverbindungen mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten Erzeugnisse gilt
eine Anforderung von 0,05 g/kg verwendetem Quecksilber.

(5) Die Anforderungen der Absätze 2 bis 4 beziehen sich auf die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde
liegende Kapazität für die Verwendung von Quecksilber in 24 Stunden.

Teil 4 Anforderungen für Cadmium

(1) Für Cadmium (Cd) gilt eine Anforderung von 0,2 mg/l in der 2-Stunden-Mischprobe oder qualifizierten
Stichprobe. Satz 1 gilt nicht für die Herstellung von Phosphorsäure und von Phosphatdüngemitteln aus
Phosphormineralien.

(2) Zusätzlich gelten folgende Anforderungen:
  Cadmium (kg/t)
Herstellung von Cadmiumverbindungen 0,5
Pigmentherstellung 0,15
Herstellung von Stabilisatoren 0,5
Die Anforderungen beziehen sich auf die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Kapazität für die
Verwendung von Cadmium in 24 Stunden.

Teil 5 Anforderungen für Hexachlorcyclohexan

(1) Für Hexachlorcyclohexan (HCH) gelten folgende Anforderungen:
  HCH (g/t)

Herstellung von HCH 2
Extraktion von Lindan 4
Herstellung von HCH und Extraktion, gemeinsam 5
 
Die Anforderungen beziehen sich auf die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Kapazität für die
Verwendung von HCH in 24 Stunden. Die Anforderungen gelten auch, wenn unmittelbar mit der Herstellung von
HCH oder der Extraktion von Lindan eine Lindan-Formulierung durchgeführt wird. Wird nur Lindan formuliert, darf
kein Abwasser anfallen.

(2) HCH umfasst die Isomere des 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexans.

Teil 6 Anforderungen für DDT, Pentachlorphenol

(1) Bei der Herstellung, Verwendung und Formulierung von DDT (einschließlich Dicofol), Pentachlorphenol und
seiner Salze anfallendes Abwasser darf nicht in Gewässer eingeleitet werden.

(2) Als "DDT" gelten folgende Verbindungen:
1.   die Summe der Isomere 1,1,1-Trichlor-2,2 bis (p-Chlorphenyl)-ethan,

 

2.   die chemische Verbindung 1,1,1-Trichlor-2-(o-Chlorphenyl) -2-(p-Chlorphenyl)-ethan,
 

3.   die chemische Verbindung 1,1-Dichlor-2,2 bis (p-Chlorphenyl)-ethen und 1,1-Dichlor-2,2 bis (p-Chlorphenyl)-
ethan.
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(3) Dicofol ist die chemische Verbindung 2,2,2-Trichlor-1,1- bis(4-Chlorphenyl)-ethanol.

(4) Pentachlorphenol (PCP) ist die chemische Verbindung 2,3,4,5,6-Pentachlor-1-Hydroxybenzol und ihre Salze.

Teil 7 Anforderungen für Endosulfan

(1) Für Endosulfan gelten folgende Anforderungen:
Endosulfan

g/t myg/l
 

  in der Stichprobe
Herstellung und Formulierung von Endosulfan im
gleichen Betrieb 0,23 15
Formulierung von Endosulfan 0,03 30
 
Die produktionsspezifischen Frachtwerte beziehen sich auf die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde
liegende Produktionskapazität für die Verwendung von Endosulfan in 0,5 oder 2 Stunden bezogen auf die
Stichprobe und den mit der Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom in 24 Stunden.

(2) Endosulfan ist die chemische Verbindung (C(tief)9H(tief)6Cl(tief)6O (tief)3S(tief)9) 6,7,8,9,10,10-Hexachlor-
1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6, 9-methano-2,3,4-benzo-(e)-Dioxathiepin-3-oxid.

Teil 8 Anforderungen für Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin

(1) Für die Verwendung von Aldrin, Dieldrin, Endrin einschließlich der Formulierung dieser Stoffe gilt ein
produktionsspezifischer Frachtwert von 3 g/t für die Summe dieser Stoffe. Dieser Wert bezieht sich auf die der
wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Gesamtkapazität für die Verwendung von Aldrin, Dieldrin und
Endrin in 24 Stunden. Enthält das Abwasser auch Isodrin, gilt die Anforderung für die Summe der Stoffe Aldrin,
Dieldrin, Endrin und Isodrin.

(2) Aldrin ist die chemische Verbindung (C(tief)12H(tief)8Cl(tief)6), 1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-
hexahydro-1, 4-endo-5,8-exo-dimethanonaphthalin.

(3) Dieldrin ist die chemische Verbindung (C(tief)12H(tief)8Cl(tief)6O), 1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,
5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethanonaphthalin.

(4) Endrin ist die chemische Verbindung (C(tief)12H(tief)8Cl(tief)6O), 1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,
5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethanonaphthalin.

(5) Isodrin ist die chemische Verbindung (C(tief)12H(tief)8Cl(tief)6O), 1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-
hexahydro-1, 4-endo-5,8-exo-dimethanonaphthalin.

Teil 9 Anforderungen für Asbest

(1) Bei der Herstellung von Asbestzement sowie von Asbestpapier und -pappe darf Abwasser nicht in ein
Gewässer eingeleitet werden. Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung bleiben unberührt.

(2) Als Asbest gelten folgende Silikate mit Faserstruktur:
1.   Krokydolith (blauer Asbest),

 

2.   Aktinolith,
 

3.   Anthophyllit,
 

4.   Chrysotil (weißer Asbest),
 

5.   Amosit (Grünerit-Asbest),
 

6.   Tremolit.
 

Teil 10 Anforderungen für halogenorganische Verbindungen

(1) Die Vorschriften dieses Teils gelten für folgende Stoffe:
1.   Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff) (CCl(tief)4),

 

2.   Hexachlorbenzol (HCB),
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3.   Hexachlorbutadien (HCBD),
 

4.   Trichlormethan (Chloroform) (CHCl(tief)3),
 

5.   Trichlorethen (TRI),
 

6.   Tetrachlorethen (Perchlorethen) (PER),
 

7.   1,2-Dichlorethan (EDC),
 

8.   Trichlorbenzol (TCB).
 

(2) An das Abwasser werden für die Stoffe nach Absatz 1 folgende Anforderungen gestellt:
Herstellungsbereich CHCI CCI HCB HCBD TRI PER EDC TCB

  (tief) 3 (tief) 4 g/t g/t g/t g/t g/t g/t
  g/t g/t g/t g/t g/t g/t g/t g/t

Herstellung von Chlormethan durch
Methanchlorierung (einschließlich
Hochdruckchlorolyse-Verfahren)
und Methanolveresterung 7,5 10 - - - - - -
Herstellung von Tetrachlorethen
(Perchlorethen) (PER) und
Tetrachlormethan (CCI(tief)4) durch
Perchlorierung - 2,5 1,5 1,5 - 2,5 - -
Herstellung von Hexachlorbenzol
und Weiterverarbeitung von
Hexachlorbenzol - - 10 - - - - -
Herstellung von Tetrachlorethen
(Perchlorethen) (PER) und
Trichlorethen (TRI) - - - - 2,5 2,5 - -
Herstellung von 1,2-Dichlorethan
(EDC) - - - - - - 2,5 -
Herstellung von 1,2-Dichlorethan
(EDC) sowie Weiterverarbeitung
und Verwendung, ausschließlich
der Herstellung von
Ionenaustauschern - - - - - - 5 -
Verarbeitung von 1,2-Dichlorethan
(EDC) zu anderen Stoffen als
Vinylchlorid (VC) - - - - - - 2,5 -
Herstellung von Trichlorbenzol
(TCB) durch Dehydrochlorierung
von HCH und/oder Verarbeitung
von TCB - - - - - - - 10
Herstellung und/oder Verarbeitung
von Chlorbenzolen durch
Chlorierung von Benzol - - - - - - - 0,5

(3) Wird in der wasserrechtlichen Zulassung eine Stofffracht bezogen auf die qualifizierte Stichprobe und
bezogen auf den der Probenahme vorausgehenden Abwasservolumenstrom in 24 Stunden festgesetzt, ist bei
der Herstellung von Chlormethan durch Methanchlorierung und Methanolveresterung der Frachtwert von 10 an
Stelle von 7,5 g/t CHCl(tief)3 zugrunde zu legen. Die Anforderungen beziehen sich auf die der wasserrechtlichen
Zulassung zugrunde liegende Produktionskapazität für die in Absatz 1 genannten Stoffe in 24 Stunden.

Teil 11 Anforderungen für Titandioxid

(1) Die Vorschriften dieses Teils gelten für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der
Herstellung von Titandioxidpigmenten stammt. Sie gelten nicht für Abwasser aus der Herstellung von Titandioxid-
Mikrorutilen sowie aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung.

(2) Das Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn eine gezielte Schadstoffminderung für die Stoffe Eisen, Titan
und Vanadium durchgeführt worden ist.
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(3) Das Abwasser darf feste Abfälle, stark saure Abfälle und behandelte Abfälle im Sinne von Artikel 2 der
Richtlinie 92/112/EWG des Rates vom 15. Dezember 1992 über die Modalitäten zur Vereinheitlichung der
Programme zur Verringerung und späteren Unterbindung der Verschmutzung durch Abfälle der Titandioxid-
Industrie (ABl. EG Nr. L 409 S. 11) nicht enthalten.

(4) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
Sulfatverfahren  Chloridverfahren Stufenkeimverfahren Kombikeimverfahren

  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
Chemischer
Sauerstoffbedarf (CSB)

kg/t
8 8 8

Chlorid bei Verwendung
von

       

- natürlichem Rutil kg/t 130    
- synthetischem Rutil kg/t 228    
- Schlacke kg/t 450 70 165
Sulfat kg/t - 500 500
Giftigkeit gegenüber
Fischeiern (G(tief)Ei)

 
2 2 2

 
Die Anforderung für Chlorid in der Spalte Chloridverfahren gelten nur für das Chloridverfahren im Sinne von
Artikel 6 Buchstabe b der in Absatz 3 genannten Richtlinie. Werden als Nebenprodukte Metallchlorid oder
Salzsäure hergestellt, vermindern sich die zulässigen Chloridwerte um die entsprechende Chloridfracht dieser
Herstellung. Wird mehr als ein Einsatzstoff eingesetzt, gelten die Chloridfrachtwerte proportional zu der Menge
der verwendeten Einsatzstoffe.

(5) An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
  Chloridverfahren Sulfatverfahren
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

Blei kg/t 0,005 0,03
Cadmium g/t 0,2 2
Chrom, gesamt kg/t 0,01 0,05
Kupfer kg/t 0,01 0,02
Nickel kg/t 0,005 0,015
Quecksilber g/t 0,1 1,5
 
In der wasserrechtlichen Zulassung kann beim Sulfatverfahren für Chrom, gesamt, auch eine Konzentration von
0,5 mg/l zugelassen werden.

(6) die produktionsspezifischen Anforderungen (g/t; kg/t) nach den Absätzen 4 und 5 beziehen sich auf die
der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Produktionskapazität. Die Schadstofffracht wird aus den
Konzentrationswerten der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe und aus dem mit der
Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom ermittelt.

Anhang 49 Mineralölhaltiges Abwasser

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1173 - 1174

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus Betriebsstätten stammt, in
denen bei der Entkonservierung, Reinigung, Instandhaltung, Instandsetzung sowie Verwertung von Fahrzeugen
und Fahrzeugteilen regelmäßig mineralölhaltiges Abwasser anfällt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus
1.   der Behandlung von Bilgen-, Slop- und Ballastwasser aus Schiffen,

 

2.   der Metallbe- und -verarbeitung sowie der Lackiererei,
 

3.   der Innenreinigung von Transportbehältern.
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B   Allgemeine Anforderungen
 

(1) Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies durch folgende Maßnahmen möglich ist:
1.   weitestgehende Kreislaufführung des Waschwassers in Anlagen zur maschinellen Fahrzeugreinigung,

 

2.   Vermeidung zusätzlicher Abwasserbelastung bei Maßnahmen zur Verringerung des Wachstums von
Mikroorganismen in Kreislaufanlagen.
 

(2) Über Absatz 1 hinaus ist die Schadstofffracht nach Prüfung der Möglichkeiten im Einzelfall durch folgende
Maßnahmen gering zu halten:
1.   abwasserfreier Betrieb der Werkstatt,

 

2.   Kreislaufführung des Waschwassers aus der Reinigung von Fahrzeugteilen und Entkonservierung,
 

3.   Geringhalten des Anfalls von mineralölverunreinigtem Niederschlagswasser,
 

4.   Abwassereinleitungen aus Kreislaufanlagen maschineller Fahrzeugwaschanlagen nur aus der
Betriebswasservorlage.
 

(3) Das Abwasser darf nicht enthalten:
1.   organische Komplexbildner, die einen DOC-Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mindestens 80 Prozent

entsprechend der Nummer 406 der Anlage "Analysen- und Messverfahren" nicht erreichen,
 

2.   organisch gebundene Halogene, die aus Wasch- und Reinigungsmitteln oder sonstigen Betriebs- und
Hilfsstoffen stammen.
 

Der Nachweis, dass die Anforderungen eingehalten sind, kann dadurch erbracht werden, dass alle jeweils
eingesetzten Wasch- und Reinigungsmittel oder sonstigen Betriebs- und Hilfsstoffe in einem Betriebstagebuch
aufgeführt sind und nach Angaben des Herstellers keine der genannten Wasch- und Reinigungsmittel sowie
Stoffe und Stoffgruppen enthalten.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe 

(mg/l)
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB(tief)5) 40

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser keine zusätzlichen Anforderungen gestellt.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

(1) Im Abwasser ist für Kohlenwasserstoffe, gesamt, ein Wert von 20 mg/l in der Stichprobe einzuhalten. Die
Anforderung gilt nicht für einen Abwasseranfall von weniger als 1 cbm je Tag.
(2) Die Anforderung nach Absatz 1 Satz 1 gilt auch als eingehalten, wenn eine durch allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung für Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen in mineralölhaltigem Abwasser oder sonst nach
Landesrecht zugelassene Abwasserbehandlungsanlage entsprechend der Zulassung eingebaut, betrieben und
regelmäßig gewartet sowie vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen von nicht länger als 5 Jahren
nach Landesrecht auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft wird.
(3) In Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen darf nur Abwasser abgeleitet werden, das abscheidefreundliche
Wasch- und Reinigungsmittel oder instabile Emulsionen enthält, die die Reinigungsleistung der Anlage nicht
beeinträchtigen. Abscheidefreundlich im Sinne dieses Anhangs sind Reinigungsmittel, die in Verbindung mit
Leichtflüssigkeiten temporärstabile oder instabile Emulsionen bilden, d. h. die nach dem Reinigungsprozess
deemulgieren.
(4) Die Anforderung nach Absatz 1 Satz 1 gilt für Abwasser aus der maschinellen Fahrzeugreinigung auch als
eingehalten, wenn das Überschusswasser aus der Betriebswasservorlage der Kreislaufanlage abgeleitet wird.
(5) Ort des Anfalls des Abwassers ist der Ablauf der Vorbehandlungsanlage für das kohlenwasserstoffhaltige
Abwasser.

F   Anforderungen für vorhandene Einleitungen
 

Für vorhandene Einleitungen von Abwasser aus Anlagen, die vor dem 1. Juni 2000 rechtmäßig in Betrieb waren
oder mit deren Bau zu diesem Zeitpunkt rechtmäßig begonnen worden ist, gelten folgende abweichende
Anforderungen:
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1.   Die Anforderung an die Schadstofffracht nach Teil B Abs. 1 Nr. 1 gilt nach Prüfung der Möglichkeiten im
Einzelfall.
 

2.   Für Abwasser aus der maschinellen Fahrzeugreinigung gilt der Wert für Kohlenwasserstoffe, gesamt, nach Teil
E Abs. 1 als eingehalten.
 

3.   Bei der Berechnung des Abwasseranfalls nach Teil E Abs. 1 Satz 2 bleibt Abwasser aus der maschinellen
Fahrzeugreinigung außer Betracht.
 

Anhang 50 Zahnbehandlung

(Fundstelle: BGBl. I 2004, 1175; bzgl. einzelner Änderungen vgl. Fußnote)

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus Behandlungsplätzen in
Zahnarztpraxen und Zahnkliniken, bei denen Amalgam anfällt, stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der Filmentwicklung sowie für sanitäres Abwasser.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer keine zusätzlichen Anforderungen gestellt.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

An das Abwasser werden vor Vermischung mit anderem Abwasser keine zusätzlichen Anforderungen gestellt.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

(1) Die Amalgamfracht des Rohabwassers aus den Behandlungsplätzen ist am Ort des Abwasseranfalls um 95
Prozent zu verringern.
(2) Die Anforderung nach Absatz 1 gilt als eingehalten, wenn
1.   in den Abwasserablauf der Behandlungsplätze vor Vermischung mit dem sonstigen Sanitärabwasser

ein durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder sonst nach Landesrecht zugelassener
Amalgamabscheider eingebaut und betrieben wird und dieser einen Abscheidewirkungsgrad von mindestens
95 Prozent aufweist,
 

2.   Abwasser, das beim Umgang mit Amalgam anfällt, über den Amalgamabscheider geleitet wird,
 

3.   für die Absaugung des Abwassers der Behandlungsplätze Verfahren angewendet werden, die den Einsatz
von Wasser so gering halten, dass der Amalgamabscheider seinen vorgeschriebenen Wirkungsgrad einhalten
kann,
 

4.   der Amalgamabscheider regelmäßig entsprechend der Zulassung gewartet und entleert wird und hierüber
schriftliche Nachweise (Wartungsbericht, Abnahmebescheinigung für Abscheidegut) geführt werden und
 

5.   der Amalgamabscheider vor Inbetriebnahme und in Abständen von nicht länger als 5 Jahren nach
Landesrecht auf seinen ordnungsgemäßen Zustand überprüft wird.
 

F   Anforderungen für vorhandene Einleitungen
 

Für vorhandene Einleitungen werden keine abweichenden Anforderungen gestellt.

G   Abfallrechtliche Anforderungen
 

Das abgeschiedene Amalgam ist in einem dazu geeigneten Behälter aufzufangen und über die Anforderungen
des Teils E hinaus gemäß den geltenden Hygienebestimmungen und, soweit es sich bei dem Abscheidegut
um Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes handelt, nach den abfallrechtlichen Vorschriften einer
Verwertung zuzuführen.

Anhang 51 Oberirdische Ablagerung von Abfällen

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1175 - 1177

A   Anwendungsbereich
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Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der oberirdischen Ablagerung von
Abfällen stammt.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Der Volumenstrom und die Schadstofffracht des Sickerwassers sind durch geeignete Maßnahmen bei der
Errichtung und dem Betrieb von Deponien so gering zu halten, wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mg/l 200
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen
(BSB(tief)5) mg/l 20
Stickstoff, gesamt, als Summe aus Ammonium-,
Nitrit- und Nitratstickstoff (N(tief)ges) mg/l 70
Phosphor, gesamt mg/l 3
Kohlenwasserstoffe, gesamt mg/l 10
Stickstoff aus Nitrit (NO(tief)2-N) mg/l 2
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   2
 
(2) Für Abwasser, bei dem davon auszugehen ist, dass sein Gehalt an Chemischem Sauerstoffbedarf (CSB)
vor der Behandlung mehr als 4.000 mg/l beträgt, gilt abweichend von Absatz 1 für den CSB ein Ablaufwert in
der qualifizierten Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe, der eine Verminderung des CSB um mindestens 95
Prozent entspricht. Die Verminderung des CSB bezieht sich auf das Verhältnis der Schadstofffracht im Zulauf zu
derjenigen im Ablauf der Abwasserbehandlungsanlage in 24 Stunden. Für die Schadstofffracht des Zulaufs ist die
der Erlaubnis zugrunde zu legende Belastung der Anlage maßgebend. Der Umfang der Verminderung ist auf der
Grundlage von Bemessung und Funktionsweise der Abwasserbehandlungsanlage zu beurteilen.
(3) Die Anforderung an Kohlenwasserstoffe, gesamt, bezieht sich auf die Stichprobe. Sie gilt nicht für Abwasser
aus der Ablagerung von Siedlungsabfällen.
(4) Die Anforderung für Stickstoff, gesamt, gilt bei einer Abwassertemperatur von 12 Grad C und größer im
Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage. Ein für den Stickstoff, gesamt, festgesetzter
Wert gilt auch als eingehalten, wenn er, bestimmt als "gesamter gebundener Stickstoff (TN(tief)b)", eingehalten
wird. In der wasserrechtlichen Zulassung kann für Stickstoff, gesamt, eine höhere Konzentration bis zu 100
mg/l zugelassen werden, wenn die Verminderung der Stickstofffracht mindestens 75 Prozent beträgt. Die
Verminderung bezieht sich auf das Verhältnis der Stickstofffracht im Zulauf zu derjenigen im Ablauf in einem
repräsentativen Zeitraum, der 24 Stunden nicht überschreiten soll. Für die Frachten ist der gesamte gebundene
Stickstoff (TN(tief)b) zugrunde zu legen.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe 

mg/l
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 0,5
Quecksilber 0,05
Cadmium 0,1
Chrom 0,5
Chrom VI 0,1
Nickel 1
Blei 0,5
Kupfer 0,5
Zink 2
Arsen 0,1
Cyanid, leicht freisetzbar 0,2
Sulfid 1
 
Für AOX, Chrom VI, Cyanid, leicht freisetzbar, und Sulfid gelten die Werte für die Stichprobe.
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(2) Abwasser darf mit anderem Abwasser, ausgenommen Abwasser, das aus Anlagen zur biologischen
Behandlung von Abfällen stammt, zum Zweck der gemeinsamen biologischen Behandlung nur vermischt werden,
wenn zu erwarten ist, dass mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt wird:
1.   Bei der Giftigkeit gegenüber Fischeiern, Leuchtbakterien und Daphnien einer repräsentativen Abwasserprobe

werden nach Durchführung eines Eliminationstestes mit Hilfe einer biologischen Labor-Durchlaufkläranlage
(Anlage z. B. entsprechend DIN 38412-L 26) folgende Anforderungen nicht überschritten:
 

Giftigkeit gegenüber Fischeiern G(tief)Ei = 2,
Giftigkeit gegenüber Daphnien G(tief)D = 4
und  
Giftigkeit gegenüber Leuchtbakterien G(tief)L = 4.
   Durch Maßnahmen wie Nitrifikation in der biologischen Laborkläranlage oder pH-Wert-Konstanthaltung ist

sicherzustellen, dass eine Überschreitung des G(tief)Ei-Wertes nicht durch Ammoniak (NH(tief)3) verursacht
wird. Das Abwasser darf zum Einfahren der biologischen Laborkläranlage beliebig verdünnt werden. Bei
Nährstoffmangel können Nährstoffe zudosiert werden. Während der Testphase darf kein Verdünnungswasser
zugegeben werden.
 

2.   Es wird ein DOC-Eliminationsgrad von 75 Prozent entsprechend der Nummer 408 der Anlage "Analysen- und
Messverfahren" erreicht.
 

3.   Das Abwasser weist vor der gemeinsamen biologischen Behandlung mit anderem Abwasser bereits eine
CSB-Konzentration von weniger als 400 mg/l auf.
 

Anhang 52 Chemischreinigung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1177

A   Anwendungsbereich
 

Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Chemischreinigung
von Textilien und Teppichen sowie von Waren aus Pelzen und Leder unter Verwendung von Lösemitteln
mit Halogenkohlenwasserstoffen gemäß der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung stammt.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer keine zusätzlichen Anforderungen gestellt.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) Das Abwasser darf vor Vermischung mit anderem Abwasser folgende Werte für adsorbierbare organisch
gebundene Halogene (AOX) nicht überschreiten:

Konzentration in
der Stichprobe

1-Stunden-Fracht bezogen auf die
Füllmengenkapazität an Behandlungsgut aus

der Stichprobe und der 1-Stunden-Wassermenge

Füllmengenkapazität der
Chemischreinigungsmaschine

mg/l mg/kg
bis zu 50 kg Behandlungsgut 0,5 -
mehr als 50 kg Behandlungsgut 0,5 0,25
 
(2) Werden mehrere Chemischreinigungsmaschinen im selben Betrieb betrieben, ist die Größenklasse
maßgebend, die sich aus der Summe der Füllmengenkapazität an Behandlungsgut der Einzelanlagen ergibt.
(3) Ein in Absatz 1 für den AOX bestimmter Wert gilt auch als eingehalten, wenn der Gehalt an
Halogenkohlenwasserstoffen im Abwasser über die eingesetzten Einzelstoffe bestimmt wird und in der Summe,
gerechnet als Chlor, die Werte nach Absatz 1 nicht übersteigt.
(4) Ein in Absatz 1 bestimmter Wert gilt auch als eingehalten, wenn eine durch baurechtliche Zulassung oder
sonst nach Landesrecht zugelassene Abwasserbehandlungsanlage entsprechend der Zulassung eingebaut,
betrieben und gewartet sowie vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen von nicht länger als 5 Jahren
nach Landesrecht auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft wird.
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E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

Das Abwasser darf nur diejenigen halogenierten Lösemittel enthalten, die nach der Zweiten Verordnung
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 10. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2694) in
Chemischreinigungen eingesetzt werden dürfen. Diese Anforderung gilt als eingehalten, wenn der Nachweis
erbracht wird, dass nur zugelassene Halogenkohlenwasserstoffe eingesetzt werden.

Anhang 53 Fotografische Prozesse (Silberhalogenid-Fotografie)

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1177 - 1179

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus fotografischen Prozessen der
Silberhalogenid-Fotografie oder aus der Behandlung von flüssigen Abfällen aus diesen Prozessen stammt. Teil B
gilt für den Ort des Anfalls des Abwassers.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus
1.   indirekten Kühlsystemen und der Betriebswasseraufbereitung,

 

2.   anderen fotochemische Prozessen, die nicht Absatz 1 zuzuordnen sind,
 

3.   Betrieben mit einem Film- und Papierdurchsatz von nicht mehr als 200 qm je Jahr, wenn kein Abwasser aus
der Behandlung von Bädern anfällt.
 

B   Allgemeine Anforderungen
 

(1) Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies durch folgende Maßnahmen möglich ist:
1.   getrennte Erfassung von Fixier-, Entwickler-, Bleich- und Bleichfixierbädern sowie deren Badüberläufe zur

Badbehandlung,
 

2.   Verminderung von Badverschleppungen durch geeignete Verfahren wie Spritzschutz, verschleppungsarmer
Film- und Papiertransport,
 

3.   Einsparung von Spülwasser durch geeignete Verfahren wie Kaskadenspülung, Wassersparschaltung und
Kreislaufführung,
 

4.   Rückführung von Fixierbädern mit Ausnahme des Röntgen- und Mikrofilmbereichs in einen Recyclingprozess
bei einem Papier- und Filmdurchsatz von mehr als 3.000 qm je Jahr.
 

5.   Rückführung von Fixierbädern, Bleichfixierbädern, Bleichbädern und Farbentwicklern in einen
Recyclingprozess bei einem Papier- und Filmdurchsatz von mehr als 30.000 qm je Jahr.
 

(2) Das Abwasser aus der Behandlung von Bleich- und Bleichfixierbädern darf keine organischen Komplexbildner
enthalten, die einen DOC-Abbaugrad nach 28 Tagen von 80 Prozent entsprechend der Nummer 406 der Anlage
"Analysen- und Messverfahren" nicht erreichen.
(3) Bei der Behandlung von Bädern darf Chlor oder Hypochlorit nicht angewendet werden.
(4) Der Nachweis, dass die Anforderungen nach Absatz 2 und 3 eingehalten sind, kann dadurch erbracht
werden, dass die eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffe in einem Betriebstagebuch aufgeführt werden und
deren Verwendung belegt wird sowie Herstellerangaben vorliegen, nach denen die Stoffe, die im Abwasser nicht
enthalten sein dürfen, in den eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffen nicht vorkommen.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer keine zusätzlichen Anforderungen gestellt.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser werden vor Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
1.   Abwasser aus der Behandlung von Bädern

 

Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe Stichprobe 
mg/l mg/l

Silber 0,7 -
Adsorbierbare organisch
gebundene Halogene (AOX) - 0,5
Chrom, gesamt 0,5 -
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Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe Stichprobe 
mg/l mg/l

Chrom VI - 0,1
Zinn 0,5 -
Quecksilber 0,05 -
Cadmium 0,05 -
Cyanid, gesamt 2 -

2.   Spülwasser
In Betrieben mit einem Film- und Papierdurchsatz von über 3.000 qm je Jahr dürfen bei der Einleitung von
Spülwasser in Abhängigkeit von der Betriebsgröße folgende Frachtwerte für Silber nicht überschritten
werden:
 

Film- und Papierdurchsatz in qm je Jahr Silber-Fracht

mg/qm
mehr als 3.000 bis 30.000  
- Schwarz/Weiß- und Röntgenfotografie 50
- Farbfotografie 70
mehr als 30.000 30
 
(2) Eine in Absatz 1 für einen Film- und Papierdurchsatz von mehr als 3.000 bis 30.000 qm je Jahr bestimmte
Anforderung für Silber gilt auch als eingehalten, wenn eine durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder
sonst nach Landesrecht zugelassene Abwasserbehandlungsanlage oder eine andere gleichwertige Einrichtung
zur Minderung der Silberfracht eingebaut und betrieben, regelmäßig entsprechend der Zulassung gewartet sowie
vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen von nicht länger als 5 Jahren nach Landesrecht auf ihren
ordnungsgemäßen Zustand überprüft wird.

Anhang 54 Herstellung von Halbleiterbauelementen

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1179 - 1180)

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der Herstellung von
Halbleiterbauelementen und Solarzellen einschließlich der zugehörigen Vor-, Zwischen- und Nachbehandlung
stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung
einschließlich Retentaten aus der Reinstwasseraufbereitung durch Membranverfahren.

B   Allgemeine Anforderungen
 

Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies nach Prüfung der Verhältnisse im Einzelfall durch folgende
Maßnahmen möglich ist:
1.   Einsatz Wasser sparender Spültechnik (z.B. getaktete Spülung, Tauchspritzspültechnik, Leitfähigkeitsweiche),

 

2.   Mehrfachnutzung geeigneter Spülwässer nach Aufbereitung mittels Verfahren wie Kreislaufführung über
Ionenaustauscher, Membrantechnik,
 

3.   Mehrfachnutzung geeigneter Spülwässer durch Weiterverwendung auch in anderen Bereichen, z.B. als Kühl-
oder Brauchwasser zur Dampferzeugung, in Rückkühlwerken, in Galvaniken, Leiterplattenfertigung,
 

4.   Kreislaufführung von Abluftwaschwasser,
 

5.   Weiterverwenden oder Abgabe von Prozessbädern (z.B. Säuren, organische Lösungsmittel) zur Verwertung.
 

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

An das Abwasser wird für die Einleitungsstelle in das Gewässer eine Anforderung für die Giftigkeit gegenüber
Fischeiern von G(tief)Ei = 2 gestellt.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

An das Abwasser werden vor Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
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Qualifizierte Stichprobe
oder 2-Stunden-Mischprobe Stichprobe

 

mg/l mg/l
Adsorbierbare organisch gebundene
Halogene (AOX) - 0,5
Arsen 0,2 -
Benzol und Derivate 0,05 -

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

(1) Das Abwasser aus Reinigungsprozessen darf am Ort des Anfalls nur diejenigen halogenierten Lösemittel
enthalten, die nach der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der
jeweils gültigen Fassung eingesetzt werden dürfen. Diese Anforderung gilt auch als eingehalten, wenn der
Nachweis erbracht wird, dass nur zugelassene halogenierte Lösemittel eingesetzt werden. Im Übrigen ist für
LHKW (Summe aus Trichlorethen, Tetrachlorethen, 1,1,1-Trichlorethan, Dichlormethan - gerechnet als Chlor) ein
Wert von 0,1 mg/l in der Stichprobe einzuhalten.
(2) Unbeschadet der Anforderungen nach Absatz 1 sind im Abwasser aus galvanischen Prozessen folgende Werte
einzuhalten:
  Stichprobe

mg/l
Blei 0,5
Chrom, gesamt 0,5
Chrom VI 0,1
Kupfer 0,5
Nickel 0,5
Silber 0,1
Zinn 2
Sulfid 1
Cyanid, leicht freisetzbar 0,2
freies Chlor 0,5
Für Chrom VI und Cyanid, leicht freisetzbar, dürfen die Werte nicht überschritten werden; § 6 Abs. 1 findet keine
Anwendung. Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) und ihre Salze dürfen im Abwasser nicht enthalten sein.
(3) Für arsenhaltiges Abwasser aus der Herstellung von Galliumarsenid-Halbleiterbauelementen ist ein Wert von
0,3 mg/l Arsen in der Stichprobe einzuhalten.
(4) Für cadmium- und selenhaltiges Abwasser ist ein Wert von 0,2 mg/l Cadmium und 1 mg/l Selen in der
Stichprobe einzuhalten.

Anhang 55 Wäschereien

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1180 - 1181

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus dem Waschen von
verunreinigten Textilien, Teppichen, Matten und Vliesen in Betrieben und öffentlichen Einrichtungen stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus:
1.   Wollwäschereien,

 

2.   der Textilreinigung in nichtwässrigen Flotten,
 

3.   der Textilherstellung und -veredlung,
 

4.   der Aufbereitung und Verarbeitung von textilen Fasern und Naturhaar,
 

5.   dem Waschen von Filtertextilien und -vliesen,
 

6.   der Wäsche von Haushaltstextilien in Münz-Waschsalons mit Selbstbedienungs-Waschautomaten,
 

7.   der Wäsche von Haushaltstextilien, Gaststätten- und Hoteltextilien oder anderen vergleichbaren Textilien,
wenn keine chlororganischen oder Chlor abspaltenden Wasch- und Waschhilfsmittel oder Elementarchlor
eingesetzt werden,
 

8.   indirekten Kühlsystemen.
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B   Allgemeine Anforderungen
 

(1) Das Abwasser darf nicht enthalten:
1.   organische Komplexbildner (ausgenommen Phosphonate), die einen DOC-Eliminierungsgrad nach 28 Tagen

von weniger als 80 Prozent entsprechend der Nummer 406 der Anlage "Analysen- und Messverfahren"
erreichen,
 

2.   Rückstände von Filtern und Siebeinrichtungen sowie bei der Entleerung von Verpackungen, Gebinden und
Vorlagebehältern anfallende Reste von Wasch-, Waschhilfsmitteln und sonstigen Hilfsstoffen,
 

3.   Biozide aus der Ausrüstung von Waschgut in Standbädern,
 

4.   organisch gebundene Halogene, die aus dem Einsatz als Lösemittel aus der Vorreinigung des Waschgutes
stammen,
 

5.   chlororganische sowie Chlor abspaltende Verbindungen oder Chlor aus dem Einsatz von Wasch- und
Waschhilfsmitteln, soweit sie nicht in der Klarspülzone oder dem Klarspülbad bei der Wäsche von
Krankenhaus- und Heimwäsche sowie Berufskleidung des Fleisch und Fisch verarbeitenden Gewerbes
eingesetzt werden.
 

(2) Werden zur Aufbereitung des Betriebswassers Chlorungschemikalien eingesetzt, sind diese so zu dosieren,
dass im Zulauf zur Waschmaschine keine höhere Konzentration als 1 mg/l freies Chlor zu erwarten ist.
(3) Der Nachweis, dass die Anforderungen nach Absatz 1 eingehalten sind, kann dadurch erbracht werden, dass
die eingesetzten Wasch- und Hilfsmittel in einem Betriebstagebuch aufgeführt sind und diese nach Angaben des
Herstellers keine der in Absatz 1 genannten Stoffe und Stoffgruppen enthalten.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 100
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB(tief)5) 25
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff (N(tief)ges) 20
Phosphor, gesamt 2

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser aus folgenden Bereichen werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende
Anforderungen gestellt:

AOXBereich
g/t

Krankenhaus- und Heimwäsche 18
Berufskleidung des Fleisch und Fisch verarbeitenden
Gewerbes 40
 
Die Anforderungen gelten nicht, wenn der Anteil dieses Waschgutes 10 Prozent und weniger der Waschkapazität
des Betriebes beträgt.
(2) Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten auch als eingehalten, wenn der Einleiter nachweist, dass durch
Verwendung geeigneter Waschverfahren die Einhaltung der AOX-Fracht im Abwasserstrom zu erwarten ist.
(3) Die spezifischen Frachtwerte in Absatz 1 beziehen sich auf die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde
liegende Waschkapazität (Trockengewicht des Waschgutes). Die Schadstofffracht wird bestimmt
-   bei kontinuierlich arbeitenden Waschstraßen aus dem Konzentrationswert der Stichprobe und dem mit der

Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom,
 

-   bei diskontinuierlich arbeitenden Waschschleudermaschinen aus dem Konzentrationswert der Stichprobe des
zusammengefassten Abwassers des Waschvorganges und des hierbei anfallenden Abwasservolumenstroms.
 

(4) Die Anforderung nach Absatz 1 an AOX für das Abwasser aus Krankenhaus- und Heimwäsche gilt nicht im
Seuchenfall bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten.
(5) An das Abwasser aus dem Waschen von Putztüchern, Berufsbekleidung*), Teppichen und Matten werden
folgende Anforderungen vor der Vermischung mit anderem Abwasser gestellt:
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Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe 
mg/l

Kohlenwasserstoffe, gesamt 20
AOX 2
Kupfer 0,5
Chrom, gesamt 0,5
Nickel 0,5
Blei 0,5
Cadmium 0,1
Quecksilber 0,05
Zink 2
Arsen 0,1
 
Die Anforderungen an Kohlenwasserstoffe, gesamt, und AOX beziehen sich auf die Stichprobe.
(6) Die Anforderungen nach Absatz 5 gelten auch als eingehalten, wenn eine durch allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung für Abwasserbehandlungsanlagen für diesen Einsatzbereich oder sonst nach Landesrecht zugelassene
Abwasserbehandlungsanlage nach Maßgabe der Zulassung eingebaut, betrieben und regelmäßig gewartet sowie
vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen von nicht länger als 5 Jahren nach Landesrecht auf ihren
ordnungsgemäßen Zustand überprüft wird.
-----
*)   Aus den Bereichen Metallbearbeitung, Maschinenbau, Kraftfahrzeug-Betriebe und chemische Betriebe.

 

Anhang 56 Herstellung von Druckformen, Druckerzeugnissen und grafischen
Erzeugnissen

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1182 - 1183

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus den folgenden Bereichen
einschließlich der Druckformenherstellung und der zugehörigen Vor-, Zwischen- und Nachbehandlung stammt:
1.   Satz- und Reproherstellung,

 

2.   Hochdruck,
 

3.   Flachdruck (Offsetdruck),
 

4.   Durchdruck (Siebdruck) und
 

5.   Tiefdruck.
 

(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus Textildruckereien mit Ausnahme der Druckformenherstellung (z.B.
Druckschablonen und Druckzylinder), aus der Silberhalogenid-Fotografie sowie aus indirekten Kühlsystemen und
aus der Betriebswasseraufbereitung.
(3) Dieser Anhang gilt ferner nicht für Abwasser aus Betrieben der Bereiche Satz- und Reproherstellung,
Hochdruck, Flachdruck sowie Durchdruck, wenn der für die Produktion notwendige Frischwassereinsatz weniger
als 250 cbm im Jahr beträgt, das Abwasser in einer biologischen Kläranlage behandelt wird und folgende
Abwasserströme nicht eingeleitet werden:
1.   Bereich Satz- und Reproherstellung

Chrom- oder zinkhaltiges Abwasser aus der Verarbeitung von Kartografiefolien oder Farbfolien;
 

2.   Bereich Hochdruck
a)   Abwasser aus Reinigungsvorgängen von Maschinen, Anlagen und Druckformen mit

Druckfarbenanhaftungen oder Abwasser aus Reinigungsvorgängen bei Einsatz von Kohlenwasserstoffen,
 

b)   Abwasser aus der Herstellung von Metallklischees;
 

 

3.   Bereich Flachdruck
a)   Abwasser aus der Ätzung von Mehrmetallplatten,
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b)   Abwasser aus maschinellen Reinigungsvorgängen von Maschinen, Anlagen und Druckformen mit
Druckfarbenanhaftungen bei gleichzeitigem Einsatz von Reinigungschemikalien,
 

c)   kupferhaltige Negativplattenentwickler,
 

d)   Feuchtwasser;
 

 

4.   Bereich Durchdruck
a)   Abwasser aus Reinigungs- oder Entschichtungsvorgängen bei Verwendung schwermetallhaltiger

Einsatzstoffe (Ausnahme Kupfer aus Phthalocyaninpigmenten),
 

b)   Abwasser aus Reinigungs- oder Entschichtungsvorgängen bei gleichzeitigem Einsatz von
Kohlenwasserstoffen, Halogenkohlenwasserstoffen oder Aktivchlor,
 

c)   Abwasser aus der Herstellung von Metallsieben.
 

 

B   Allgemeine Anforderungen
 

(1) Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies durch folgende Maßnahmen möglich ist:
1.   Verlängerung der Standzeit von Prozesslösungen durch Mehrfachnutzung oder Kreislaufführung über

Regenerations- oder Reinigungsstufen,
 

2.   Trennung und Behandlung wässriger und lösemittelhaltiger Teilströme im Tiefdruck,
 

3.   Vermeidung von Spülwasser durch Rückführung in die Arbeitsbäder im Tiefdruck,
 

4.   getrennte Erfassung und Verwertung von Anwärmwasser im Tiefdruck,
 

5.   Einsparung von Spülwasser bei der Bearbeitung von Druckformen im Flach- und Durchdruck mittels
geeigneter Verfahren wie Kaskadenspülung und Kreislaufspültechnik.
 

(2) Das Abwasser darf nicht enthalten:
1.   organische Komplexbildner, die einen DOC-Abbaugrad nach 28 Tagen von weniger als 80 Prozent

entsprechend der Nummer 406 der Anlage "Analysen- und Messverfahren" erreichen,
 

2.   Betriebs- und Hilfsstoffe, die Chlor oder Chlor abspaltende Stoffe enthalten sowie organisch gebundene
Halogene aus Löse-, Wasch- und Reinigungsmitteln,
 

3.   Arsen, Quecksilber, Cadmium und deren Verbindungen sowie blei- oder chromhaltige Farbpigmente mit
Ausnahme von Blei, Cadmium und deren Verbindungen aus Farbpigmenten bei keramischem Siebdruck,
 

4.   organische Lösemittel aus der Textilfeuchtwalzenreinigung im Flachdruck sowie
 

5.   bei der Entleerung von Verpackungen, Gebinden, Vorlagebehältern anfallende Reste an Einsatzchemikalien,
Farben oder Hilfsmitteln.
 

Die Anforderungen nach den Nummern 1 bis 4 gelten als eingehalten, wenn die eingesetzten Betriebs- und
Hilfsstoffe sowie Einsatzchemikalien in einem Betriebstagebuch aufgeführt sind, ihre Verwendung belegt ist und
sie nach Angaben des Herstellers keine der in Satz 1 genannten Stoffe und und Stoffgruppen enthalten.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
 

An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mg/l 160
Biochemischer Sauerstoffbedarf in fünf Tagen
(BSB(tief)5) mg/l 25
Phosphorverbindungen als Phosphor, gesamt mg/l 2
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-,
Nitrit- und Nitratstickstoff (N(tief)ges) mg/l 50
Kohlenwasserstoffe, gesamt mg/l 10
Eisen mg/l 3
Aluminium mg/l 3
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)   4
 
Die Anforderung für Kohlenwasserstoffe bezieht sich auf die Stichprobe.
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D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

(1) An das Abwasser aus den in Teil A Abs. 1 genannten Bereichen werden vor der Vermischung mit anderem
Abwasser folgende Anforderungen gestellt:

Bereiche 1 2 3 4 5
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe 

mg/l
Adsorbierbare organisch gebundene
Halogene (AOX) - 1 1 1 1
Blei - - - 1 -
Cadmium - - - 0,1 -
Chrom, gesamt 1 1 1 1 1
Cobalt - - 1 1 -
Kupfer 1 1 1 1 1
Nickel - - - - 2
Silber - - - 0,5 0,5
Zink 2 2 2 2 2
 
Die Anforderung an den AOX sowie alle Anforderungen bei Chargenanlagen beziehen sich auf die Stichprobe.
(2) Bei Einsatz schwermetallhaltiger Pigmente im keramischen Siebdruck im Bereich 4 gilt für abfiltrierbare Stoffe
ein Wert von 30 mg/l in der qualifizierten Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

(1) Im Abwasser, das Benzol und Derivate enthält, ist für Benzol und Derivate ein Wert von 10 mg/l in der
Stichprobe einzuhalten.
(2) Im chromhaltigen Abwasser ist für Chrom VI ein Wert von 0,1 mg/l in der Stichprobe einzuhalten.
(3) Im cyanidhaltigen Abwasser aus dem Tiefdruck ist für Cyanid, leicht freisetzbar, ein Wert von 0,2 mg/l in der
Stichprobe einzuhalten.

Anhang 57 Wollwäschereien

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1184

A   Anwendungsbereich
 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus dem Waschen und der
Karbonisierung von Rohwolle sowie der Filzfreiausrüstung von Kammzug stammt.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der Betriebswasseraufbereitung, aus indirekten Kühlsystemen
sowie für Niederschlagswasser.

B   Allgemeine Anforderungen
 

(1) Abwasser aus dem Waschen von Rohwolle darf mit Ausnahme von Spülwasser nicht in Gewässer eingeleitet
werden.
(2) Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies durch folgende Maßnahmen möglich ist:
1.   abwasserfreies Vorreinigen von Fässern und Gebinden,

 

2.   Verwendung von organischen Komplexbildnern, die einen DOC-Abbaugrad nach 28 Tagen von 80 Prozent
entsprechend der Nummer 406 der Anlage "Analysen- und Messverfahren" erreichen.
 

(3) Das Abwasser darf nicht enthalten:
1.   Alkylphenolethoxilate (APEO) aus Wasch- und Reinigungsmitteln,

 

2.   Tenside oder andere grenzflächenaktive Stoffe, die die Anforderungen an die biologische Abbaubarkeit nach
§ 3 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes in Verbindung mit der Tensidverordnung vom 30. Januar 1977
(BGBl. I S. 244), zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. Juni 1986 (BGBl. I S. 851), nicht erfüllen.
 

(4) Der Nachweis, dass die Anforderungen nach Absatz 3 eingehalten sind, kann dadurch erbracht werden, dass
die eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffe in einem Betriebstagebuch aufgeführt sind und nach Angaben des
Herstellers keine der in Absatz 3 genannten Stoffe oder Stoffgruppen enthalten.

C   Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
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(1) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
  Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
  mg/l kg/t  

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 1,5  
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen
(BSB(tief)5) 10 0,1

 

Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-,
Nitrit- und Nitratstickstoff (N(tief)ges) 30 0,3

 

Gesamter gebundener Stickstoff (TN(tief)b) 40 0,4  
Phosphor, gesamt 2 0,02  
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G(tief)Ei)     2
Giftigkeit gegenüber Daphnien (G(tief)D)     2
 
(2) Die produktionsspezifischen Frachtwerte (kg/t) in Absatz 1 beziehen sich auf die der wasserrechtlichen
Zulassung zugrunde liegende Verarbeitungskapazität von Rohwolle.
(3) Die Anforderungen für Stickstoff, gesamt, und den gesamten gebundenen Stickstoff (TN(tief)b)
gelten bei einer Abwassertemperatur von 12 Grad C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der
Abwasserbehandlungsanlage.

D   Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
 

Im Abwasser darf vor der Vermischung mit anderem Abwasser in der Giftigkeit gegenüber Daphnien G(tief)D ein
Verdünnungsfaktor von G(tief)D = 2 nicht überschritten werden. Die Anforderung entfällt, wenn zu erwarten ist,
dass in einer repräsentativen Abwasserprobe - original oder nach Durchführung eines Eliminationstestes mit Hilfe
einer biologischen Labor-Durchlaufkläranlage (z.B. entsprechend DIN 38412-L26) - für die Giftigkeit gegenüber
Daphnien ein Wert von G(tief)D = 2 nicht überschritten wird.

E   Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
 

Das Abwasser aus der Filzfreiausrüstung von Wollkammzug darf Chlor oder Chlor abspaltende Verbindungen aus
der Vorbehandlung des Kammzuges nicht enthalten. Die Anforderung gilt als eingehalten, wenn der Nachweis
erbracht wird, dass Chlor oder Chlor abspaltende Verbindungen nicht eingesetzt werden.
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Gesetz zum Schutz vor schädlichen
Bodenveränderungen und zur Sanierung
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz -
BBodSchG)
BBodSchG

Ausfertigungsdatum: 17.03.1998

Vollzitat:

"Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 30 des
Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 30 G v. 24.2.2012 I 212

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.3.1999 +++)
 
 
Das G wurde als Artikel 1 G v. 17.3.1998 I 502 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates
beschlossen und tritt gem. Art. 4 Satz 2 dieses G am 1.3.1999 in Kraft. Die Vorschriften, die zum Erlaß von
Rechtsverordnungen ermächtigen sowie § 20 treten gem. Art. 4 Satz 1 am 25.3.1998 in Kraft.
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Erster Teil
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Zweck und Grundsätze des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu
sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte
Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.
Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Boden im Sinne dieses Gesetzes ist die obere Schicht der Erdkruste, soweit sie Träger der in Absatz 2
genannten Bodenfunktionen ist, einschließlich der flüssigen Bestandteile (Bodenlösung) und der gasförmigen
Bestandteile (Bodenluft), ohne Grundwasser und Gewässerbetten.

(2) Der Boden erfüllt im Sinne dieses Gesetzes
1.   natürliche Funktionen als

a)   Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen,
 

b)   Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen,
 

c)   Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und
Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers,
 

 

2.   Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie
 

3.   Nutzungsfunktionen als
a)   Rohstofflagerstätte,

 

b)   Fläche für Siedlung und Erholung,
 

c)   Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung,
 

d)   Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung.
 

 

(3) Schädliche Bodenveränderungen im Sinne dieses Gesetzes sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen,
die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die
Allgemeinheit herbeizuführen.

(4) Verdachtsflächen im Sinne dieses Gesetzes sind Grundstücke, bei denen der Verdacht schädlicher
Bodenveränderungen besteht.
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(5) Altlasten im Sinne dieses Gesetzes sind
1.   stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert

oder abgelagert worden sind (Altablagerungen), und
 

2.   Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden
Stoffen umgegangen worden ist, ausgenommen Anlagen, deren Stillegung einer Genehmigung nach dem
Atomgesetz bedarf (Altstandorte),
 

durch die schädliche Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den einzelnen oder die Allgemeinheit
hervorgerufen werden.

(6) Altlastverdächtige Flächen im Sinne dieses Gesetzes sind Altablagerungen und Altstandorte, bei denen der
Verdacht schädlicher Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den einzelnen oder die Allgemeinheit
besteht.

(7) Sanierung im Sinne dieses Gesetzes sind Maßnahmen
1.   zur Beseitigung oder Verminderung der Schadstoffe (Dekontaminationsmaßnahmen),

 

2.   die eine Ausbreitung der Schadstoffe langfristig verhindern oder vermindern, ohne die Schadstoffe zu
beseitigen (Sicherungsmaßnahmen),
 

3.   zur Beseitigung oder Verminderung schädlicher Veränderungen der physikalischen, chemischen oder
biologischen Beschaffenheit des Bodens.
 

(8) Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen im Sinne dieses Gesetzes sind sonstige Maßnahmen, die Gefahren,
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit verhindern oder
vermindern, insbesondere Nutzungsbeschränkungen.

§ 3 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz findet auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten Anwendung, soweit
1.   Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes über das Aufbringen von Abfällen zur Verwertung

als Düngemittel im Sinne des § 2 des Düngegesetzes und der hierzu auf Grund des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des bis zum 1. Juni 2012 geltenden Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sowie der Klärschlammverordnung vom 15. April 1992
(BGBl. I S. 912), die zuletzt durch Artikel 9 der Verordnung vom 9. November 2010 (BGBl. I S. 1504)
geändert worden ist,
 

2.   Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes über die Zulassung und den Betrieb von
Abfallbeseitigungsanlagen zur Beseitigung von Abfällen sowie über die Stillegung von Deponien,
 

3.   Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter,
 

4.   Vorschriften des Düngemittel- und Pflanzenschutzrechts,
 

5.   Vorschriften des Gentechnikgesetzes,
 

6.   Vorschriften des Zweiten Kapitels des Bundeswaldgesetzes und der Forst- und Waldgesetze der Länder,
 

7.   Vorschriften des Flurbereinigungsgesetzes über das Flurbereinigungsgebiet, auch in Verbindung mit dem
Landwirtschaftsanpassungsgesetz,
 

8.   Vorschriften über Bau, Änderung, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrswegen oder Vorschriften, die den
Verkehr regeln,
 

9.   Vorschriften des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts,
 

10.   Vorschriften des Bundesberggesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
über die Errichtung, Führung oder Einstellung eines Betriebes sowie
 

11.   Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen über die Errichtung und den Betrieb von Anlagen unter Berücksichtigung von Absatz 3
 

Einwirkungen auf den Boden nicht regeln.

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Anlagen, Tätigkeiten, Geräte oder Vorrichtungen, Kernbrennstoffe
und sonstige radioaktive Stoffe, soweit Rechtsvorschriften den Schutz vor den Gefahren der Kernenergie und
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der Wirkung ionisierender Strahlen regeln. Dieses Gesetz gilt ferner nicht für das Aufsuchen, Bergen, Befördern,
Lagern, Behandeln und Vernichten von Kampfmitteln.

(3) Im Hinblick auf das Schutzgut Boden gelten schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 dieses
Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, soweit sie durch Immissionen
verursacht werden, als schädliche Umwelteinwirkungen nach § 3 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,
im übrigen als sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen nach § 5 Abs. 1
Nr. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Zur näheren Bestimmung der immissionsschutzrechtlichen
Vorsorgepflichten sind die in einer Rechtsverordnung nach § 8 Abs. 2 festgelegten Werte heranzuziehen,
sobald in einer Rechtsverordnung oder in einer Verwaltungsvorschrift des Bundes bestimmt worden ist, welche
Zusatzbelastungen durch den Betrieb einer Anlage nicht als ursächlicher Beitrag zum Entstehen schädlicher
Bodenveränderungen anzusehen sind. In der Rechtsverordnung oder der Verwaltungsvorschrift soll gleichzeitig
geregelt werden, daß bei Unterschreitung bestimmter Emissionsmassenströme auch ohne Ermittlung der
Zusatzbelastung davon auszugehen ist, daß die Anlage nicht zu schädlichen Bodenveränderungen beiträgt.

Zweiter Teil
Grundsätze und Pflichten
§ 4 Pflichten zur Gefahrenabwehr

(1) Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, daß schädliche Bodenveränderungen nicht
hervorgerufen werden.

(2) Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück sind verpflichtet,
Maßnahmen zur Abwehr der von ihrem Grundstück drohenden schädlichen Bodenveränderungen zu ergreifen.

(3) Der Verursacher einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast sowie dessen Gesamtrechtsnachfolger,
der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück sind verpflichtet, den
Boden und Altlasten sowie durch schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten verursachte Verunreinigungen
von Gewässern so zu sanieren, daß dauerhaft keine Gefahren, erheblichen Nachteile oder erheblichen
Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen. Hierzu kommen bei Belastungen durch
Schadstoffe neben Dekontaminations- auch Sicherungsmaßnahmen in Betracht, die eine Ausbreitung der
Schadstoffe langfristig verhindern. Soweit dies nicht möglich oder unzumutbar ist, sind sonstige Schutz- und
Beschränkungsmaßnahmen durchzuführen. Zur Sanierung ist auch verpflichtet, wer aus handelsrechtlichem oder
gesellschaftsrechtlichem Rechtsgrund für eine juristische Person einzustehen hat, der ein Grundstück, das mit
einer schädlichen Bodenveränderung oder einer Altlast belastet ist, gehört, und wer das Eigentum an einem
solchen Grundstück aufgibt.

(4) Bei der Erfüllung der boden- und altlastenbezogenen Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 ist die
planungsrechtlich zulässige Nutzung des Grundstücks und das sich daraus ergebende Schutzbedürfnis zu
beachten, soweit dies mit dem Schutz der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 genannten Bodenfunktionen zu vereinbaren
ist. Fehlen planungsrechtliche Festsetzungen, bestimmt die Prägung des Gebiets unter Berücksichtigung
der absehbaren Entwicklung das Schutzbedürfnis. Die bei der Sanierung von Gewässern zu erfüllenden
Anforderungen bestimmen sich nach dem Wasserrecht.

(5) Sind schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten nach dem 1. März 1999 eingetreten, sind Schadstoffe
zu beseitigen, soweit dies im Hinblick auf die Vorbelastung des Bodens verhältnismäßig ist. Dies gilt für
denjenigen nicht, der zum Zeitpunkt der Verursachung auf Grund der Erfüllung der für ihn geltenden gesetzlichen
Anforderungen darauf vertraut hat, daß solche Beeinträchtigungen nicht entstehen werden, und sein Vertrauen
unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles schutzwürdig ist.

(6) Der frühere Eigentümer eines Grundstücks ist zur Sanierung verpflichtet, wenn er sein Eigentum nach dem
1. März 1999 übertragen hat und die schädliche Bodenveränderung oder Altlast hierbei kannte oder kennen
mußte. Dies gilt für denjenigen nicht, der beim Erwerb des Grundstücks darauf vertraut hat, daß schädliche
Bodenveränderungen oder Altlasten nicht vorhanden sind, und sein Vertrauen unter Berücksichtigung der
Umstände des Einzelfalles schutzwürdig ist.

§ 5 Entsiegelung

Soweit die Vorschriften des Baurechts die Befugnisse der Behörden nicht regeln, wird die Bundesregierung
ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 20) durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Grundstückseigentümer zu verpflichten, bei dauerhaft nicht mehr genutzten Flächen, deren
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Versiegelung im Widerspruch zu planungsrechtlichen Festsetzungen steht, den Boden in seiner Leistungsfähigkeit
im Sinne des § 1 so weit wie möglich und zumutbar zu erhalten oder wiederherzustellen. Bis zum Inkrafttreten
einer Rechtsverordnung nach Satz 1 können durch die nach Landesrecht zuständigen Behörden im Einzelfall
gegenüber den nach Satz 1 Verpflichteten Anordnungen zur Entsiegelung getroffen werden, wenn die in Satz 1
im übrigen genannten Voraussetzungen vorliegen.

§ 6 Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden

Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 20) durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz ergebenden Anforderungen an das Auf-
und Einbringen von Materialien hinsichtlich der Schadstoffgehalte und sonstiger Eigenschaften, insbesondere
1.   Verbote oder Beschränkungen nach Maßgabe von Merkmalen wie Art und Beschaffenheit der Materialien und

des Bodens, Aufbringungsort und -zeit und natürliche Standortverhältnisse sowie
 

2.   Untersuchungen der Materialien oder des Bodens, Maßnahmen zur Vorbehandlung dieser Materialien oder
geeignete andere Maßnahmen
 

zu bestimmen.

§ 7 Vorsorgepflicht

Der Grundstückseigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück und derjenige,
der Verrichtungen auf einem Grundstück durchführt oder durchführen läßt, die zu Veränderungen der
Bodenbeschaffenheit führen können, sind verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher
Bodenveränderungen zu treffen, die durch ihre Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich
hervorgerufen werden können. Vorsorgemaßnahmen sind geboten, wenn wegen der räumlichen, langfristigen
oder komplexen Auswirkungen einer Nutzung auf die Bodenfunktionen die Besorgnis einer schädlichen
Bodenveränderung besteht. Zur Erfüllung der Vorsorgepflicht sind Bodeneinwirkungen zu vermeiden oder
zu vermindern, soweit dies auch im Hinblick auf den Zweck der Nutzung des Grundstücks verhältnismäßig
ist. Anordnungen zur Vorsorge gegen schädliche Bodenveränderungen dürfen nur getroffen werden, soweit
Anforderungen in einer Rechtsverordnung nach § 8 Abs. 2 festgelegt sind. Die Erfüllung der Vorsorgepflicht
bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung richtet sich nach § 17 Abs. 1 und 2, für die forstwirtschaftliche
Bodennutzung richtet sie sich nach dem Zweiten Kapitel des Bundeswaldgesetzes und den Forst- und
Waldgesetzen der Länder. Die Vorsorge für das Grundwasser richtet sich nach wasserrechtlichen Vorschriften. Bei
bestehenden Bodenbelastungen bestimmen sich die zu erfüllenden Pflichten nach § 4.

§ 8 Werte und Anforderungen

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 20) durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über die Erfüllung der sich aus § 4 ergebenden boden- und
altlastenbezogenen Pflichten sowie die Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflächen, schädlichen
Bodenveränderungen, altlastverdächtigen Flächen und Altlasten zu erlassen. Hierbei können insbesondere
1.   Werte, bei deren Überschreiten unter Berücksichtigung der Bodennutzung eine einzelfallbezogene Prüfung

durchzuführen und festzustellen ist, ob eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt (Prüfwerte),
 

2.   Werte für Einwirkungen oder Belastungen, bei deren Überschreiten unter Berücksichtigung der jeweiligen
Bodennutzung in der Regel von einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast auszugehen ist und
Maßnahmen erforderlich sind (Maßnahmenwerte),
 

3.   Anforderungen an
a)   die Abwehr schädlicher Bodenveränderungen; hierzu gehören auch Anforderungen an den Umgang mit

ausgehobenem, abgeschobenem und behandeltem Bodenmaterial,
 

b)   die Sanierung des Bodens und von Altlasten, insbesondere an
-   die Bestimmung des zu erreichenden Sanierungsziels,

 

-   den Umfang von Dekontaminations- und Sicherungsmaßnahmen, die langfristig eine Ausbreitung von
Schadstoffen verhindern, sowie
 

-   Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen
 

 

 

festgelegt werden.
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(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 20) durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates zur Erfüllung der sich aus § 7 ergebenden Pflichten sowie zur Festlegung von
Anforderungen an die damit verbundene Untersuchung und Bewertung von Flächen mit der Besorgnis einer
schädlichen Bodenveränderung Vorschriften zu erlassen, insbesondere über
1.   Bodenwerte, bei deren Überschreiten unter Berücksichtigung von geogenen oder großflächig

siedlungsbedingten Schadstoffgehalten in der Regel davon auszugehen ist, daß die Besorgnis einer
schädlichen Bodenveränderung besteht (Vorsorgewerte),
 

2.   zulässige Zusatzbelastungen und Anforderungen zur Vermeidung oder Verminderung von Stoffeinträgen.
 

(3) Mit den in den Absätzen 1 und 2 genannten Werten sind Verfahren zur Ermittlung von umweltgefährdenden
Stoffen in Böden, biologischen und anderen Materialien festzulegen. Diese Verfahren umfassen auch
Anforderungen an eine repräsentative Probenahme, Probenbehandlung und Qualitätssicherung einschließlich der
Ermittlung der Werte für unterschiedliche Belastungen.

§ 9 Gefährdungsabschätzung und Untersuchungsanordnungen

(1) Liegen der zuständigen Behörde Anhaltspunkte dafür vor, daß eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast
vorliegt, so soll sie zur Ermittlung des Sachverhalts die geeigneten Maßnahmen ergreifen. Werden die in einer
Rechtsverordnung nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 festgesetzten Prüfwerte überschritten, soll die zuständige Behörde
die notwendigen Maßnahmen treffen, um festzustellen, ob eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast
vorliegt. Im Rahmen der Untersuchung und Bewertung sind insbesondere Art und Konzentration der Schadstoffe,
die Möglichkeit ihrer Ausbreitung in die Umwelt und ihrer Aufnahme durch Menschen, Tiere und Pflanzen sowie
die Nutzung des Grundstücks nach § 4 Abs. 4 zu berücksichtigen. Der Grundstückseigentümer und, wenn dieser
bekannt ist, auch der Inhaber der tatsächlichen Gewalt sind über die getroffenen Feststellungen und über die
Ergebnisse der Bewertung auf Antrag schriftlich zu unterrichten.

(2) Besteht auf Grund konkreter Anhaltspunkte der hinreichende Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung
oder einer Altlast, kann die zuständige Behörde anordnen, daß die in § 4 Abs. 3, 5 und 6 genannten Personen
die notwendigen Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung durchzuführen haben. Die zuständige Behörde
kann verlangen, daß Untersuchungen von Sachverständigen oder Untersuchungsstellen nach § 18 durchgeführt
werden. Sonstige Pflichten zur Mitwirkung der in § 4 Abs. 3, 5 und 6 genannten Personen sowie Duldungspflichten
der nach § 12 Betroffenen bestimmen sich nach Landesrecht.

§ 10 Sonstige Anordnungen

(1) Zur Erfüllung der sich aus §§ 4 und 7 und den auf Grund von § 5 Satz 1, §§ 6 und 8 erlassenen
Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten kann die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen
treffen. Werden zur Erfüllung der Verpflichtung aus § 4 Abs. 3 und 6 Sicherungsmaßnahmen angeordnet,
kann die zuständige Behörde verlangen, daß der Verpflichtete für die Aufrechterhaltung der Sicherungs- und
Überwachungsmaßnahmen in der Zukunft Sicherheit leistet. Anordnungen zur Erfüllung der Pflichten nach §
7 dürfen getroffen werden, soweit Anforderungen in einer Rechtsverordnung festgelegt sind. Die zuständige
Behörde darf eine Anordnung nicht treffen, wenn sie auch im Hinblick auf die berechtigten Nutzungsinteressen
einzelner unverhältnismäßig wäre.

(2) Trifft die zuständige Behörde gegenüber dem Grundstückseigentümer oder dem Inhaber der tatsächlichen
Gewalt zur Erfüllung der Pflichten nach § 4 Anordnungen zur Beschränkung der land- und forstwirtschaftlichen
Bodennutzung sowie zur Bewirtschaftung von Böden, so hat sie, wenn diese nicht Verursacher der schädlichen
Bodenveränderungen sind, für die nach zumutbaren innerbetrieblichen Anpassungsmaßnahmen verbliebenen
wirtschaftlichen Nachteile nach Maßgabe des Landesrechts einen angemessenen Ausgleich zu gewähren, wenn
die Nutzungsbeschränkung andernfalls zu einer über die damit verbundene allgemeine Belastung erheblich
hinausgehenden besonderen Härte führen würde.

Dritter Teil
Ergänzende Vorschriften für Altlasten
§ 11 Erfassung

Die Länder können die Erfassung der Altlasten und altlastverdächtigen Flächen regeln.
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§ 12 Information der Betroffenen

Die nach § 9 Abs. 2 Satz 1 zur Untersuchung der Altlast und die nach § 4 Abs. 3, 5 und 6 zur Sanierung
der Altlast Verpflichteten haben die Eigentümer der betroffenen Grundstücke, die sonstigen betroffenen
Nutzungsberechtigten und die betroffene Nachbarschaft (Betroffenen) von der bevorstehenden Durchführung
der geplanten Maßnahmen zu informieren. Die zur Beurteilung der Maßnahmen wesentlichen vorhandenen
Unterlagen sind zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen. Enthalten Unterlagen Geschäfts- oder
Betriebsgeheimnisse, muß ihr Inhalt, soweit es ohne Preisgabe des Geheimnisses geschehen kann, so ausführlich
dargestellt sein, daß es den Betroffenen möglich ist, die Auswirkungen der Maßnahmen auf ihre Belange zu
beurteilen.

§ 13 Sanierungsuntersuchungen und Sanierungsplanung

(1) Bei Altlasten, bei denen wegen der Verschiedenartigkeit der nach § 4 erforderlichen Maßnahmen ein
abgestimmtes Vorgehen notwendig ist oder von denen auf Grund von Art, Ausbreitung oder Menge der
Schadstoffe in besonderem Maße schädliche Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den einzelnen
oder die Allgemeinheit ausgehen, soll die zuständige Behörde von einem nach § 4 Abs. 3, 5 oder 6 zur Sanierung
Verpflichteten die notwendigen Untersuchungen zur Entscheidung über Art und Umfang der erforderlichen
Maßnahmen (Sanierungsuntersuchungen) sowie die Vorlage eines Sanierungsplans verlangen, der insbesondere
1.   eine Zusammenfassung der Gefährdungsabschätzung und der Sanierungsuntersuchungen,

 

2.   Angaben über die bisherige und künftige Nutzung der zu sanierenden Grundstücke,
 

3.   die Darstellung des Sanierungsziels und die hierzu erforderlichen Dekontaminations-, Sicherungs-, Schutz-,
Beschränkungs- und Eigenkontrollmaßnahmen sowie die zeitliche Durchführung dieser Maßnahmen
 

enthält. Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 20) durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über die Anforderungen an
Sanierungsuntersuchungen sowie den Inhalt von Sanierungsplänen zu erlassen.

(2) Die zuständige Behörde kann verlangen, daß die Sanierungsuntersuchungen sowie der Sanierungsplan von
einem Sachverständigen nach § 18 erstellt werden.

(3) Wer nach Absatz 1 einen Sanierungsplan vorzulegen hat, hat die nach § 12 Betroffenen frühzeitig, in
geeigneter Weise und unaufgefordert über die geplanten Maßnahmen zu informieren. § 12 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend.

(4) Mit dem Sanierungsplan kann der Entwurf eines Sanierungsvertrages über die Ausführung des Plans
vorgelegt werden, der die Einbeziehung Dritter vorsehen kann.

(5) Soweit entnommenes Bodenmaterial im Bereich der von der Altlastensanierung betroffenen Fläche wieder
eingebracht werden soll, gilt § 28 Absatz 1 Satz 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes nicht, wenn durch einen für
verbindlich erklärten Sanierungsplan oder eine Anordnung zur Durchsetzung der Pflichten nach § 4 sichergestellt
wird, daß das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird.

(6) Die zuständige Behörde kann den Plan, auch unter Abänderungen oder mit Nebenbestimmungen, für
verbindlich erklären. Ein für verbindlich erklärter Plan schließt andere die Sanierung betreffende behördliche
Entscheidungen mit Ausnahme von Zulassungsentscheidungen für Vorhaben, die nach § 3 in Verbindung
mit der Anlage zu § 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder kraft Landesrechts einer
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, mit ein, soweit sie im Einvernehmen mit der jeweils zuständigen
Behörde erlassen und in dem für verbindlich erklärten Plan die miteingeschlossenen Entscheidungen aufgeführt
werden.

§ 14 Behördliche Sanierungsplanung

Die zuständige Behörde kann den Sanierungsplan nach § 13 Abs. 1 selbst erstellen oder ergänzen oder durch
einen Sachverständigen nach § 18 erstellen oder ergänzen lassen, wenn
1.   der Plan nicht, nicht innerhalb der von der Behörde gesetzten Frist oder fachlich unzureichend erstellt

worden ist,
 

2.   ein nach § 4 Abs. 3, 5 oder 6 Verpflichteter nicht oder nicht rechtzeitig herangezogen werden kann oder
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3.   auf Grund der großflächigen Ausdehnung der Altlast, der auf der Altlast beruhenden weiträumigen
Verunreinigung eines Gewässers oder auf Grund der Anzahl der nach § 4 Abs. 3, 5 oder 6 Verpflichteten ein
koordiniertes Vorgehen erforderlich ist.
 

§ 13 Abs. 3 bis 6 gilt entsprechend.

§ 15 Behördliche Überwachung, Eigenkontrolle

(1) Altlasten und altlastverdächtige Flächen unterliegen, soweit erforderlich, der Überwachung durch die
zuständige Behörde. Bei Altstandorten und Altablagerungen bleibt die Wirksamkeit von behördlichen
Zulassungsentscheidungen sowie von nachträglichen Anordnungen durch die Anwendung dieses Gesetzes
unberührt.

(2) Liegt eine Altlast vor, so kann die zuständige Behörde von den nach § 4 Abs. 3, 5 oder 6 Verpflichteten,
soweit erforderlich, die Durchführung von Eigenkontrollmaßnahmen, insbesondere Boden- und
Wasseruntersuchungen, sowie die Einrichtung und den Betrieb von Meßstellen verlangen. Die Ergebnisse der
Eigenkontrollmaßnahmen sind aufzuzeichnen und fünf Jahre lang aufzubewahren. Die zuständige Behörde
kann eine längerfristige Aufbewahrung anordnen, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist. Die zuständige
Behörde kann Eigenkontrollmaßnahmen auch nach Durchführung von Dekontaminations-, Sicherungs- und
Beschränkungsmaßnahmen anordnen. Sie kann verlangen, daß die Eigenkontrollmaßnahmen von einem
Sachverständigen nach § 18 durchgeführt werden.

(3) Die Ergebnisse der Eigenkontrollmaßnahmen sind von den nach § 4 Abs. 3, 5 oder 6 Verpflichteten der
zuständigen Behörde auf Verlangen mitzuteilen. Sie hat diese Aufzeichnungen und die Ergebnisse ihrer
Überwachungsmaßnahmen fünf Jahre lang aufzubewahren.

§ 16 Ergänzende Anordnungen zur Altlastensanierung

(1) Neben den im Zweiten Teil dieses Gesetzes vorgesehenen Anordnungen kann die zuständige Behörde zur
Erfüllung der Pflichten, die sich aus dem Dritten Teil dieses Gesetzes ergeben, die erforderlichen Anordnungen
treffen.

(2) Soweit ein für verbindlich erklärter Sanierungsplan im Sinne des § 13 Abs. 6 nicht vorliegt, schließen
Anordnungen zur Durchsetzung der Pflichten nach § 4 andere die Sanierung betreffende behördliche
Entscheidungen mit Ausnahme von Zulassungsentscheidungen für Vorhaben, die nach § 3 in Verbindung
mit der Anlage zu § 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder kraft Landesrechts einer
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, mit ein, soweit sie im Einvernehmen mit der jeweils zuständigen
Behörde erlassen und in der Anordnung die miteingeschlossenen Entscheidungen aufgeführt werden.

Vierter Teil
Landwirtschaftliche Bodennutzung
§ 17 Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft

(1) Bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung wird die Vorsorgepflicht nach § 7 durch die gute fachliche
Praxis erfüllt. Die nach Landesrecht zuständigen landwirtschaftlichen Beratungsstellen sollen bei ihrer
Beratungstätigkeit die Grundsätze der guten fachlichen Praxis nach Absatz 2 vermitteln.

(2) Grundsätze der guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen Bodennutzung sind die nachhaltige
Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit des Bodens als natürlicher Ressource. Zu den
Grundsätzen der guten fachlichen Praxis gehört insbesondere, daß
1.   die Bodenbearbeitung unter Berücksichtigung der Witterung grundsätzlich standortangepaßt zu erfolgen hat,

 

2.   die Bodenstruktur erhalten oder verbessert wird,
 

3.   Bodenverdichtungen, insbesondere durch Berücksichtigung der Bodenart, Bodenfeuchtigkeit und des von
den zur landwirtschaftlichen Bodennutzung eingesetzten Geräten verursachten Bodendrucks, so weit wie
möglich vermieden werden,
 

4.   Bodenabträge durch eine standortangepaßte Nutzung, insbesondere durch Berücksichtigung der
Hangneigung, der Wasser- und Windverhältnisse sowie der Bodenbedeckung, möglichst vermieden werden,
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5.   die naturbetonten Strukturelemente der Feldflur, insbesondere Hecken, Feldgehölze, Feldraine und
Ackerterrassen, die zum Schutz des Bodens notwendig sind, erhalten werden,
 

6.   die biologische Aktivität des Bodens durch entsprechende Fruchtfolgegestaltung erhalten oder gefördert wird
und
 

7.   der standorttypische Humusgehalt des Bodens, insbesondere durch eine ausreichende Zufuhr an organischer
Substanz oder durch Reduzierung der Bearbeitungsintensität erhalten wird.
 

(3) Die Pflichten nach § 4 werden durch die Einhaltung der in § 3 Abs. 1 genannten Vorschriften erfüllt; enthalten
diese keine Anforderungen an die Gefahrenabwehr und ergeben sich solche auch nicht aus den Grundsätzen der
guten fachlichen Praxis nach Absatz 2, so gelten die übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes.

Fünfter Teil
Schlußvorschriften
§ 18 Sachverständige und Untersuchungsstellen

Sachverständige und Untersuchungsstellen, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, müssen die
für diese Aufgaben erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzen sowie über die erforderliche
gerätetechnische Ausstattung verfügen. Die Länder können Einzelheiten der an Sachverständige
und Untersuchungsstellen nach Satz 1 zu stellenden Anforderungen, Art und Umfang der von ihnen
wahrzunehmenden Aufgaben, die Vorlage der Ergebnisse ihrer Tätigkeit und die Bekanntgabe von
Sachverständigen, welche die Anforderungen nach Satz 1 erfüllen, regeln.

§ 19 Datenübermittlung

(1) Soweit eine Datenübermittlung zwischen Bund und Ländern zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben dieses
Gesetzes notwendig ist, werden Umfang, Inhalt und Kosten des gegenseitigen Datenaustausches in einer
Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern geregelt. Die Übermittlung personenbezogener Daten ist
unzulässig.

(2) Der Bund kann unter Verwendung der von Ländern übermittelten Daten ein länderübergreifendes
Bodeninformationssystem für Bundesaufgaben einrichten.

§ 20 Anhörung beteiligter Kreise

Soweit Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen die Anhörung der beteiligten Kreise vorschreiben,
ist ein jeweils auszuwählender Kreis von Vertretern der Wissenschaft, der Betroffenen, der Wirtschaft,
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, der Natur- und Umweltschutzverbände, des archäologischen Denkmalschutzes,
der kommunalen Spitzenverbände und der für den Bodenschutz, die Altlasten, die geowissenschaftlichen Belange
und die Wasserwirtschaft zuständigen obersten Landesbehörden zu hören. Sollen die in Satz 1 genannten
Rechtsvorschriften Regelungen zur land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung enthalten, sind auch die für die
Land- und Forstwirtschaft zuständigen obersten Landesbehörden zu hören.

§ 21 Landesrechtliche Regelungen

(1) Zur Ausführung des Zweiten und Dritten Teils dieses Gesetzes können die Länder ergänzende
Verfahrensregelungen erlassen.

(2) Die Länder können bestimmen, daß über die im Dritten Teil geregelten altlastverdächtigen Flächen und
Altlasten hinaus bestimmte Verdachtsflächen
1.   von der zuständigen Behörde zu erfassen und

 

2.   von den Verpflichteten der zuständigen Behörde mitzuteilen sind sowie
 

daß bei schädlichen Bodenveränderungen, von denen auf Grund von Art, Ausbreitung oder Menge der
Schadstoffe in besonderem Maße Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den
einzelnen oder die Allgemeinheit ausgehen,
1.   Sanierungsuntersuchungen sowie die Erstellung von Sanierungsplänen und

 

2.   die Durchführung von Eigenkontrollmaßnahmen
 

verlangt werden können.
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(3) Die Länder können darüber hinaus Gebiete, in denen flächenhaft schädliche Bodenveränderungen auftreten
oder zu erwarten sind, und die dort zu ergreifenden Maßnahmen bestimmen sowie weitere Regelungen über
gebietsbezogene Maßnahmen des Bodenschutzes treffen.

(4) Die Länder können bestimmen, daß für das Gebiet ihres Landes oder für bestimmte Teile des Gebiets
Bodeninformationssysteme eingerichtet und geführt werden. Hierbei können insbesondere Daten von
Dauerbeobachtungsflächen und Bodenzustandsuntersuchungen über die physikalische, chemische und
biologische Beschaffenheit des Bodens und über die Bodennutzung erfaßt werden. Die Länder können regeln,
daß Grundstückseigentümer und Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück zur Duldung von
Bodenuntersuchungen verpflichtet werden, die für Bodeninformationssysteme erforderlich sind. Hierbei ist auf
die berechtigten Belange dieser Personen Rücksicht zu nehmen und Ersatz für Schäden vorzusehen, die bei
Untersuchungen verursacht werden.

§ 22 Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften

(1) Zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften kann die Bundesregierung zu
dem in § 1 genannten Zweck mit Zustimmung des Bundesrates Rechtsverordnungen über die Festsetzung der in
§ 8 Abs. 1 und 2 genannten Werte einschließlich der notwendigen Maßnahmen zur Ermittlung und Überwachung
dieser Werte erlassen.

(2) Die in Rechtsverordnungen nach Absatz 1 festgelegten Maßnahmen sind durch Anordnungen oder sonstige
Entscheidungen der zuständigen Träger öffentlicher Verwaltungen nach diesem Gesetz oder nach anderen
Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder durchzusetzen; soweit planungsrechtliche Festlegungen
vorgesehen sind, haben die zuständigen Planungsträger zu befinden, ob und inwieweit Planungen in Betracht zu
ziehen sind.

§ 23 Landesverteidigung

(1) Das Bundesministerium der Verteidigung kann Ausnahmen von diesem Gesetz und von den auf dieses Gesetz
gestützten Rechtsverordnungen zulassen, soweit dies zwingende Gründe der Verteidigung oder die Erfüllung
zwischenstaatlicher Verpflichtungen erfordern. Dabei ist der Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen zu
berücksichtigen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu
bestimmen, daß der Vollzug dieses Gesetzes und der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung und für die auf Grund völkerrechtlicher Verträge in
der Bundesrepublik Deutschland stationierten Streitkräfte dem Bundesministerium der Verteidigung oder den von
ihm bestimmten Stellen obliegt.

§ 24 Kosten

(1) Die Kosten der nach § 9 Abs. 2, § 10 Abs. 1, §§ 12, 13, 14 Satz 1 Nr. 1, § 15 Abs. 2 und § 16 Abs. 1
angeordneten Maßnahmen tragen die zur Durchführung Verpflichteten. Bestätigen im Fall des § 9 Abs. 2 Satz
1 die Untersuchungen den Verdacht nicht oder liegen die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 vor, sind den zur
Untersuchung Herangezogenen die Kosten zu erstatten, wenn sie die den Verdacht begründenden Umstände
nicht zu vertreten haben. In den Fällen des § 14 Satz 1 Nr. 2 und 3 trägt derjenige die Kosten, von dem die
Erstellung eines Sanierungsplans hätte verlangt werden können.

(2) Mehrere Verpflichtete haben unabhängig von ihrer Heranziehung untereinander einen Ausgleichsanspruch.
Soweit nichts anderes vereinbart wird, hängt die Verpflichtung zum Ausgleich sowie der Umfang des zu
leistenden Ausgleichs davon ab, inwieweit die Gefahr oder der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem
anderen Teil verursacht worden ist; § 426 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches findet entsprechende
Anwendung. Der Ausgleichsanspruch verjährt in drei Jahren; die §§ 438, 548 und 606 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs sind nicht anzuwenden. Die Verjährung beginnt nach der Beitreibung der Kosten, wenn eine
Behörde Maßnahmen selbst ausführt, im übrigen nach der Beendigung der Maßnahmen durch den Verpflichteten
zu dem Zeitpunkt, zu dem der Verpflichtete von der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt. Der
Ausgleichsanspruch verjährt ohne Rücksicht auf diese Kenntnis dreißig Jahre nach der Beendigung der
Maßnahmen. Für Streitigkeiten steht der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.

§ 25 Wertausgleich



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 11 von 11 -

(1) Soweit durch den Einsatz öffentlicher Mittel bei Maßnahmen zur Erfüllung der Pflichten nach § 4 der
Verkehrswert eines Grundstücks nicht nur unwesentlich erhöht wird und der Eigentümer die Kosten hierfür
nicht oder nicht vollständig getragen hat, hat er einen von der zuständigen Behörde festzusetzenden
Wertausgleich in Höhe der maßnahmenbedingten Wertsteigerung an den öffentlichen Kostenträger zu leisten.
Die Höhe des Ausgleichsbetrages wird durch die Höhe der eingesetzten öffentlichen Mittel begrenzt. Die Pflicht
zum Wertausgleich entsteht nicht, soweit hinsichtlich der auf einem Grundstück vorhandenen schädlichen
Bodenveränderungen oder Altlasten eine Freistellung von der Verantwortung oder der Kostentragungspflicht
nach Artikel 1 § 4 Abs. 3 Satz 1 des Umweltrahmengesetzes vom 29. Juni 1990 (GBl. I Nr. 42 S. 649), zuletzt
geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 22. März 1991 (BGBl. I S. 766), in der jeweils geltenden Fassung
erfolgt ist. Soweit Maßnahmen im Sinne des Satzes 1 in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten oder
Entwicklungsbereichen als Ordnungsmaßnahmen von der Gemeinde durchgeführt werden, wird die dadurch
bedingte Erhöhung des Verkehrswertes im Rahmen des Ausgleichsbetrags nach § 154 des Baugesetzbuchs
abgegolten.

(2) Die durch Sanierungsmaßnahmen bedingte Erhöhung des Verkehrswerts eines Grundstücks besteht aus
dem Unterschied zwischen dem Wert, der sich für das Grundstück ergeben würde, wenn die Maßnahmen
nicht durchgeführt worden wären (Anfangswert), und dem Verkehrswert, der sich für das Grundstück nach
Durchführung der Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen ergibt (Endwert).

(3) Der Ausgleichsbetrag wird fällig, wenn die Sicherung oder Sanierung abgeschlossen und der Betrag von der
zuständigen Behörde festgesetzt worden ist. Die Pflicht zum Wertausgleich erlischt, wenn der Betrag nicht bis
zum Ende des vierten Jahres nach Abschluß der Sicherung oder Sanierung festgesetzt worden ist.

(4) Die zuständige Behörde hat von dem Wertausgleich nach Absatz 1 die Aufwendungen abzuziehen, die der
Eigentümer für eigene Maßnahmen der Sicherung oder Sanierung oder die er für den Erwerb des Grundstücks
im berechtigten Vertrauen darauf verwendet hat, daß keine schädlichen Bodenveränderungen oder Altlasten
vorhanden sind. Kann der Eigentümer von Dritten Ersatz erlangen, so ist dies bei der Entscheidung nach Satz 1
zu berücksichtigen.

(5) Im Einzelfall kann von der Festsetzung eines Ausgleichsbetrages ganz oder teilweise abgesehen werden,
wenn dies im öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger Härten geboten ist. Werden dem öffentlichen
Kostenträger Kosten der Sicherung oder Sanierung erstattet, so muß insoweit von der Festsetzung des
Ausgleichsbetrages abgesehen, ein festgesetzter Ausgleichsbetrag erlassen oder ein bereits geleisteter
Ausgleichsbetrag erstattet werden.

(6) Der Ausgleichsbetrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. Das Bundesministerium der Justiz wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Art und Weise, wie im Grundbuch auf
das Vorhandensein der öffentlichen Last hinzuweisen ist, zu regeln.

§ 26 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.   einer Rechtsverordnung nach § 5 Satz 1, §§ 6, 8 Abs. 1 oder § 22 Abs. 1 oder einer vollziehbaren Anordnung

auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
 

2.   einer vollziehbaren Anordnung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 zuwiderhandelt, soweit sie sich auf eine Pflicht nach §
4 Abs. 3, 5 oder 6 bezieht,
 

3.   einer vollziehbaren Anordnung nach § 13 Abs. 1 oder § 15 Abs. 2 Satz 1, 3 oder 4 zuwiderhandelt oder
 

4.   entgegen § 15 Abs. 3 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht.
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend
Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden.
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Verordnung über das Europäische
Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung -
AVV)
AVV

Ausfertigungsdatum: 10.12.2001

Vollzitat:

"Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 22
des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 22 G v. 24.2.2012 I 212

Diese Verordnung dient der Umsetzung der Entscheidung der Kommission 2000/532/EG vom 3. Mai 2000 zur
Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß Artikel 1 Buchstabe a der Richtlinie
75/442/EWG des Rates über Abfälle und der Entscheidung 94/904/EG des Rates über ein Verzeichnis gefährlicher
Abfälle im Sinne von Artikel 1 Abs. 4 der Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle (ABl. EG Nr. L 226 S. 3),
der Entscheidungen der Kommission 2001/118/EG vom 16. Januar 2001 und 2001/119/EG vom 22. Januar 2001
(ABl. EG Nr. L 47 S. 1 und 32) zur Änderung der Entscheidung 2000/532/EG sowie der Entscheidung des Rates
2001/573/EG vom 23. Juli 2001 (ABl. Nr. L 203 S. 18) zur Änderung der Entscheidung 2000/532/EG.

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.2002 +++)
(+++ Amtliche Hinweise des Normgebers auf EG-Recht:
     Umsetzung der
       EGEntsch 532/2000   (CELEX Nr: 300D0532)
       EGEntsch 118/2001   (CELEX Nr: 301D0118)
       EGEntsch 119/2001   (CELEX Nr: 301D0119)
       EGEntsch 573/2001   (CELEX Nr: 301D0573) +++)
 
 
Die V wurde als Artikel 1 V v. 10.12.2001 I 3379 von der Bundesregierung und dem Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit nach Anhörung der beteiligten Kreise, unter Wahrung der Rechte des
Bundestages, im Einvernehmen mit den Bundesministerien für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft
und für Gesundheit mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie ist gem. Art. 8 Satz 1 dieser V am 1.1.2002 in
Kraft getreten.

§ 1 Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für
1.   die Bezeichnung von Abfall,

 

2.   die Einstufung von Abfällen nach ihrer Gefährlichkeit.
 

§ 2 Abfallbezeichnung

(1) Soweit Abfälle nach anderen Rechtsvorschriften zu bezeichnen sind, sind die Bezeichnungen nach der Anlage
(Abfallverzeichnis) zu dieser Verordnung (Art und sechsstelliger Schlüssel) zu verwenden.

(2) Zur Bezeichnung sind die Abfälle den im Abfallverzeichnis mit einem sechsstelligen Abfallschlüssel
gekennzeichneten Abfallarten zuzuordnen. Die Zuordnung zu den Abfallarten erfolgt unter den im
Abfallverzeichnis vorgegebenen Kapiteln (zweistellige Kapitelüberschrift) und Gruppen (vierstellige
Kapitelüberschrift). Innerhalb einer Gruppe ist die speziellere vor der allgemeineren Abfallart maßgebend. Die
weiteren Vorgaben für die Zuordnung der Abfälle in Nummer 2 der Einleitung des Abfallverzeichnisses sind
einzuhalten.
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(3) Die zuständigen Behörden können die Anordnungen treffen, die zur Umstellung behördlicher Entscheidungen
auf die Abfallschlüssel und -bezeichnungen nach der Anlage zu dieser Verordnung erforderlich sind.

§ 3 Gefährlichkeit von Abfällen

(1) Die mit einem Sternchen (*) versehenen Abfallarten im Abfallverzeichnis sind gefährlich im Sinne des § 48 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Dies gilt auch für die von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern nach § 20
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes gesammelten Abfälle.

(2) Von als gefährlich eingestuften Abfällen wird angenommen, dass sie eine oder mehrere der in Anhang III der
Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur
Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3, L 127 vom 26.5.2009, S. 24) aufgeführten
Eigenschaften und hinsichtlich der dort aufgeführten Eigenschaften H3 bis H8, H10 und H11 eines oder mehrere
der folgenden Merkmale aufweisen:
1.   Flammpunkt <= 55 Grad C,

 

2.   Gesamtkonzentration von >= 0,1% an einem oder mehreren als sehr giftig eingestuften Stoffen,
 

3.   Gesamtkonzentration von >= 3% an einem oder mehreren als giftig eingestuften Stoffen,
 

4.   Gesamtkonzentration von >= 25% an einem oder mehreren als gesundheitsschädlich eingestuften Stoffen,
 

5.   Gesamtkonzentration von >= 1% an einem oder mehreren nach R35 als ätzend eingestuften Stoffen,
 

6.   Gesamtkonzentration von >= 5% an einem oder mehreren nach R34 als ätzend eingestuften Stoffen,
 

7.   Gesamtkonzentration von >= 10% an einem oder mehreren nach R41 als reizend eingestuften Stoffen,
 

8.   Gesamtkonzentration von >= 20% an einem oder mehreren nach R36, R37, R38 als reizend eingestuften
Stoffen,
 

9.   Konzentration von >= 0,1% an einem als krebserzeugend bekannten Stoff der Kategorie 1 oder 2,
 

10.   Konzentration von >= 1% an einem als krebserzeugend bekannten Stoff der Kategorie 3,
 

11.   Konzentration von >= 0,5% an einem nach R60 oder R61 als fortpflanzungsgefährdend eingestuften Stoff
der Kategorie 1 oder 2,
 

12.   Konzentration von >= 5% an einem nach R62 oder R63 als fortpflanzungsgefährdend eingestuften Stoff
der Kategorie 3,
 

13.   Konzentration von >= 0,1% an einem nach R46 als erbgutverändernd eingestuften Stoff der Kategorie 1
oder 2,
 

14.   Konzentration von >= 1% an einem nach R40 als erbgutverändernd eingestuften Stoff der Kategorie 3.
 

Die Einstufung sowie die R-Nummern beziehen sich auf die Richtlinie 67/548/EWG zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (ABl. EG Nr. L
196 S. 1).

(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall für Abfälle eine von Absatz 1 abweichende Einstufung vornehmen,
wenn der Abfallbesitzer nachweist, dass der im Abfallverzeichnis als gefährlich aufgeführte Abfall keine der in
Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG genannten Eigenschaften (Gefährlichkeitskriterien) aufweist. Die zuständige
Behörde kann im Einzelfall Abfälle als gefährlich einstufen, wenn ein im Abfallverzeichnis als nicht gefährlich
aufgeführter Abfall eines oder mehrere der vorgenannten Gefährlichkeitskriterien aufweist. Die Länder haben
solche Entscheidungen jeweils bis zum 31. Dezember des Jahres an das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Weiterleitung an die Kommission zu melden.

Anlage (zu § 2 Abs. 1)
Abfallverzeichnis

(Fundstelle: BGBl. I 2001, 3380 - 3406;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

Einleitung
1.   Dieses Verzeichnis ist ein gemeinschaftsrechtlich harmonisiertes Abfallverzeichnis, das regelmäßig

auf der Grundlage neuer Erkenntnisse und insbesondere neuer Forschungsergebnisse überprüft und
erforderlichenfalls gemäß Artikel 18 der Richtlinie 75/442/EWG geändert wird. Allerdings bedeutet die
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Aufnahme eines Stoffes in das Verzeichnis nicht, dass dieser Stoff unter allen Umständen ein Abfall ist. Stoffe
werden nur dann als Abfall betrachtet, wenn die Voraussetzungen der Begriffsbestimmung von § 3 Absatz 1
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes erfüllt sind.
 

2.   Die verschiedenen Abfallarten in diesem Verzeichnis sind vollständig definiert durch den sechsstelligen
Abfallschlüssel und die entsprechenden zwei- bzw. vierstelligen Kapitelüberschriften. Deshalb ist ein Abfall
im Verzeichnis in den folgenden vier Schritten zu bestimmen:
a)   Bestimmung der Herkunft der Abfälle in den Kapiteln 01 bis 12 bzw. 17 bis 20 und des entsprechenden

sechsstelligen Abfallschlüssels (ausschließlich der auf 99 endenden Schlüssel dieser Kapitel). Eine
bestimmte Anlage muss ihre Abfälle je nach der Tätigkeit gegebenenfalls auf mehrere Kapitel aufteilen.
So kann z. B. ein Automobilhersteller seine Abfälle je nach Prozessstufe unter Kapitel 12 (Abfälle
aus Prozessen der mechanischen Formgebung und Oberflächenbearbeitung von Metallen), 11
(anorganische metallhaltige Abfälle aus der Metallbearbeitung und -beschichtung) und 08 (Abfälle
aus der Anwendung von Überzügen) finden. Anmerkung: Getrennt gesammelte Verpackungsabfälle
(einschließlich Mischverpackungen aus unterschiedlichen Materialien) werden nicht in 20 01, sondern in
15 01 eingestuft.
 

b)   Lässt sich in den Kapiteln 01 bis 12 und 17 bis 20 kein passender Abfallschlüssel finden, dann müssen
zur Bestimmung des Abfalls die Kapitel 13, 14 und 15 geprüft werden.
 

c)   Trifft keiner dieser Abfallschlüssel zu, dann ist der Abfall gemäß Kapitel 16 zu bestimmen.
 

d)   Fällt der Abfall auch nicht unter Kapitel 16, dann ist der auf 99 endende Schlüssel (Abfälle a. n. g.) in
dem Teil des Verzeichnisses zu verwenden, der der in Schritt 1 bestimmten abfallerzeugenden Tätigkeit
entspricht.
 

 

3.   Für die Zwecke dieser Verordnung bedeutet "gefährlicher Stoff" jeder Stoff, der gemäß der
Gefahrstoffverordnung als gefährlich eingestuft wurde oder künftig so eingestuft wird; "Schwermetall"
bedeutet jede Verbindung von Antimon, Arsen, Kadmium, Chrom (VI), Kupfer, Blei, Quecksilber, Nickel, Selen,
Tellur, Thallium und Zinn sowie diese Stoffe in metallischer Form, sofern sie als gefährliche Stoffe eingestuft
sind.
 

4.   Die Bestimmungen von § 3 Abs. 2 gelten nicht für reine Metalllegierungen, sofern diese nicht durch
gefährliche Stoffe verunreinigt sind.
 

                                                                  Index
                      Kapitel des Verzeichnisses 

1.   Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen
Behandlung von Bodenschätzen entstehen
 

2.   Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der
Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln
 

3.   Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe
 

4.   Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie
 

5.   Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse
 

6.   Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen
 

7.   Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen
 

8.   Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben,
Lacken, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben
 

9.   Abfälle aus der fotografischen Industrie
 

10.   Abfälle aus thermischen Prozessen
 

11.   Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen
Werkstoffen; Nichteisen-Hydrometallurgie
 

12.   Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen
Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen
 

13.   Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle, 05 und 12)
 

14.   Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer 07 und 08)
 

15.   Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a.n.g.)
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16.   Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind
 

17.   Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)
 

18.   Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und
Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen)
 

19.   Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung
von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke
 

20.   Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus
Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen -----------------------------------------------------------
--------------------
 

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung
01 Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und

chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen
01 01 Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen
01 01 01 Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen
01 01 02 Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen
01 03 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen

Bodenschätzen
01 03 04* Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von sulfidischem Erz
01 03 05* andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten
01 03 06 Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen
01 03 07* andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen

Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen
01 03 08 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen
01 03 09 Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Rotschlamm, der unter 01

03 07 fällt
01 03 99 Abfälle a. n. g.
01 04 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen

Bodenschätzen
01 04 07* gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen

Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen
01 04 08 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen
01 04 09 Abfälle von Sand und Ton
01 04 10 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen
01 04 11 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01

04 07 fallen
01 04 12 Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von

Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen
01 04 13 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen
01 04 99 Abfälle a. n. g.
01 05 Bohrschlämme und andere Bohrabfälle
01 05 04 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen
01 05 05* ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle
01 05 06* Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
01 05 07 barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01

05 06 fallen
01 05 08 chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und

01 05 06 fallen
01 05 99 Abfälle a. n. g.
02 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei

sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln
02 01 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei
02 01 01 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen
02 01 02 Abfälle aus tierischem Gewebe
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Abfallschlüssel Abfallbezeichnung
02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe
02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)
02 01 06 tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh),

Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt
02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft
02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten
02 01 09 Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 02 01 08

fallen
02 01 10 Metallabfälle
02 01 99 Abfälle a. n. g.
02 02 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen

Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs
02 02 01 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen
02 02 02 Abfälle aus tierischem Gewebe
02 02 03 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
02 02 04 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
02 02 99 Abfälle a. n. g.
02 03 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen,

Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe und
Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse

02 03 01 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen
02 03 02 Abfälle von Konservierungsstoffen
02 03 03 Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln
02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
02 03 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
02 03 99 Abfälle a. n. g.
02 04 Abfälle aus der Zuckerherstellung
02 04 01 Rübenerde
02 04 02 nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm
02 04 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
02 04 99 Abfälle a. n. g.
02 05 Abfälle aus der Milchverarbeitung
02 05 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
02 05 02 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
02 05 99 Abfälle a. n. g.
02 06 Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren
02 06 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
02 06 02 Abfälle von Konservierungsstoffen
02 06 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
02 06 99 Abfälle a. n. g.
02 07 Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee

und Kakao)
02 07 01 Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials
02 07 02 Abfälle aus der Alkoholdestillation
02 07 03 Abfälle aus der chemischen Behandlung
02 07 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
02 07 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
02 07 99 Abfälle a. n. g.
03 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier

und Pappe
03 01 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln
03 01 01 Rinden- und Korkabfälle
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Abfallschlüssel Abfallbezeichnung
03 01 04* Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe

enthalten
03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die

unter 03 01 04 fallen
03 01 99 Abfälle a. n. g.
03 02 Abfälle aus der Holzkonservierung
03 02 01* halogenfreie organische Holzschutzmittel
03 02 02* chlororganische Holzschutzmittel
03 02 03* metallorganische Holzschutzmittel
03 02 04* anorganische Holzschutzmittel
03 02 05* andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
03 02 99 Holzschutzmittel a. n. g.
03 03 Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe
03 03 01 Rinden- und Holzabfälle
03 03 02 Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen)
03 03 05 De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling
03 03 07 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen
03 03 08 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling
03 03 09 Kalkschlammabfälle
03 03 10 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung
03 03 11 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die

unter 03 03 10 fallen
03 03 99 Abfälle a. n. g.
04 Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie
04 01 Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie
04 01 01 Fleischabschabungen und Häuteabfälle
04 01 02 geäschertes Leimleder
04 01 03* Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase
04 01 04 chromhaltige Gerbereibrühe
04 01 05 chromfreie Gerbereibrühe
04 01 06 chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
04 01 07 chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
04 01 08 chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne)
04 01 09 Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish
04 01 99 Abfälle a. n. g.
04 02 Abfälle aus der Textilindustrie
04 02 09 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)
04 02 10 organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse)
04 02 14* Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten
04 02 15 Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen
04 02 16* Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten
04 02 17 Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen
04 02 19* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
04 02 20 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die

unter 04 02 19 fallen
04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern
04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern
04 02 99 Abfälle a. n. g.
05 Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse
05 01 Abfälle aus der Erdölraffination
05 01 02* Entsalzungsschlämme
05 01 03* Bodenschlämme aus Tanks



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 7 von 26 -

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung
05 01 04* saure Alkylschlämme
05 01 05* verschüttetes Öl
05 01 06* ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung
05 01 07* Säureteere
05 01 08* andere Teere
05 01 09* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
05 01 10 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die

unter 05 01 09 fallen
05 01 11* Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen
05 01 12* säurehaltige Öle
05 01 13 Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung
05 01 14 Abfälle aus Kühlkolonnen
05 01 15* gebrauchte Filtertone
05 01 16 schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung
05 01 17 Bitumen
05 01 99 Abfälle a. n. g.
05 06 Abfälle aus der Kohlepyrolyse
05 06 01* Säureteere
05 06 03* andere Teere
05 06 04 Abfälle aus Kühlkolonnen
05 06 99 Abfälle a. n. g.
05 07 Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport
05 07 01* quecksilberhaltige Abfälle
05 07 02 schwefelhaltige Abfälle
05 07 99 Abfälle a. n. g.
06 Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen
06 01 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Säuren
06 01 01* Schwefelsäure und schweflige Säure
06 01 02* Salzsäure
06 01 03* Flusssäure
06 01 04* Phosphorsäure und phosphorige Säure
06 01 05* Salpetersäure und salpetrige Säure
06 01 06* andere Säuren
06 01 99 Abfälle a. n. g.
06 02 Abfälle aus HZVA von Basen
06 02 01* Calciumhydroxid
06 02 03* Ammoniumhydroxid
06 02 04* Natrium- und Kaliumhydroxid
06 02 05* andere Basen
06 02 99 Abfälle a. n. g.
06 03 Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden
06 03 11* feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten
06 03 13* feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten
06 03 14 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen
06 03 15* Metalloxide, die Schwermetalle enthalten
06 03 16 Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen
06 03 99 Abfälle a. n. g.
06 04 Metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 fallen
06 04 03* arsenhaltige Abfälle
06 04 04* quecksilberhaltige Abfälle
06 04 05* Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten
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Abfallschlüssel Abfallbezeichnung
06 04 99 Abfälle a. n. g.
06 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
06 05 02* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
06 05 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die

unter 06 05 02 fallen
06 06 Abfälle aus HZVA von schwefelhaltigen Chemikalien, aus Schwefelchemie und

Entschwefelungsprozessen
06 06 02* Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten
06 06 03 sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 fallen
06 06 99 Abfälle a. n. g.
06 07 Abfälle aus HZVA von Halogenen und aus der Halogenchemie
06 07 01* asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse
06 07 02* Aktivkohle aus der Chlorherstellung
06 07 03* quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme
06 07 04* Lösungen und Säuren, z.B. Kontaktsäure
06 07 99 Abfälle a. n. g.
06 08 Abfälle aus HZVA von Silizium und Siliziumverbindungen
06 08 02* gefährliche Chlorsilane enthaltende Abfälle
06 08 99 Abfälle a. n. g.
06 09 Abfälle aus HZVA von phosphorhaltigen Chemikalien aus der Phosphorchemie
06 09 02 phosphorhaltige Schlacke
06 09 03* Reaktionsabfälle auf Calciumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten
06 09 04 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen
06 09 99 Abfälle a. n. g.
06 10 Abfälle aus HZVA von stickstoffhaltigen Chemikalien aus der Stickstoffchemie und der

Herstellung von Düngemitteln
06 10 02* Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
06 10 99 Abfälle a. n. g.
06 11 Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern
06 11 01 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Titandioxidherstellung
06 11 99 Abfälle a. n. g.
06 13 Abfälle aus anorganischen chemischen Prozessen a. n. g.
06 13 01* anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide
06 13 02* gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02)
06 13 03 Industrieruß
06 13 04* Abfälle aus der Asbestverarbeitung
06 13 05* Ofen- und Kaminruß
06 13 99 Abfälle a. n. g.
07 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen
07 01 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer

Grundchemikalien
07 01 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 01 03* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 01 04* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 01 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 01 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 01 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 01 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 01 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
07 01 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die

unter 07 01 11 fallen
07 01 99 Abfälle a. n. g.
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Abfallschlüssel Abfallbezeichnung
07 02 Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern
07 02 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 02 03* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 02 04* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 02 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 02 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 02 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 02 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 02 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
07 02 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die

unter 07 02 11 fallen
07 02 13 Kunststoffabfälle
07 02 14* Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten
07 02 15 Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen
07 02 16* gefährliche Silicone enthaltende Abfälle
07 02 17 siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten
07 02 99 Abfälle a. n. g.
07 03 Abfälle aus HZVA von organischen Farbstoffen und Pigmenten (außer 06 11)
07 03 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 03 03* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 03 04* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 03 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 03 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 03 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 03 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 03 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
07 03 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die

unter 07 03 11 fallen
07 03 99 Abfälle a. n. g.
07 04 Abfälle aus HZVA von organischen Pflanzenschutzmitteln (außer 02 01 08 und 02 01 09),

Holzschutzmitteln (außer 03 02) und anderen Bioziden
07 04 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 04 03* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 04 04* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 04 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 04 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 04 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 04 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 04 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
07 04 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die

unter 07 04 11 fallen
07 04 13* feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
07 04 99 Abfälle a. n. g.
07 05 Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika
07 05 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 05 03* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 05 04* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 05 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 05 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 05 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 05 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 05 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
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Abfallschlüssel Abfallbezeichnung
07 05 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die

unter 07 05 11 fallen
07 05 13* feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
07 05 14 feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen
07 05 99 Abfälle a. n. g.
07 06 Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und

Körperpflegemitteln
07 06 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 06 03* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 06 04* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 06 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 06 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 06 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 06 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 06 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
07 06 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die

unter 07 06 11 fallen
07 06 99 Abfälle a. n. g.
07 07 Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g.
07 07 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 07 03* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 07 04* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 07 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 07 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 07 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 07 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 07 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
07 07 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die

unter 07 07 11 fallen
07 07 99 Abfälle a. n. g.
08 Abfälle aus HZVA von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und

Druckfarben
08 01 Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken
08 01 11* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
08 01 13* Farb- oder Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
08 01 14 Farb- oder Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 ß1 13 fallen
08 01 15* wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen

gefährlichen Stoffen enthalten
08 01 16 wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08

01 15 fallen
08 01 17* Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche

Stoffe enthalten
08 01 18 Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17

fallen
08 01 19* wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen

gefährlichen Stoffen enthalten
08 01 20 wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter

08 01 19 fallen
08 01 21* Farb- oder Lackentfernerabfälle
08 01 99 Abfälle a. n. g.
08 02 Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe)
08 02 01 Abfälle von Beschichtungspulver
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Abfallschlüssel Abfallbezeichnung
08 02 02 wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten
08 02 03 wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten
08 02 99 Abfälle a. n. g.
08 03 Abfälle aus HZVA von Druckfarben
08 03 07 wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalten
08 03 08 wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten
08 03 12* Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
08 03 13 Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen
08 03 14* Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten
08 03 15 Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 14 fallen
08 03 16* Abfälle von Ätzlösungen
08 03 17* Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
08 03 18 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen
08 03 19* Dispersionsöl
08 03 99 Abfälle a. n. g.
08 04 Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender

Materialien)
08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe

enthalten
08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen
08 04 11* klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische Lösemittel oder andere

gefährliche Stoffe enthalten
08 04 12 klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 11

fallen
08 04 13* wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder

anderen gefährlichen Stoffen enthalten
08 04 14 wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen,

die unter 08 04 13 fallen
08 04 15* wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder

anderen gefährlichen Stoffen enthalten
08 04 16 wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme

derjenigen, die unter 08 04 15 fallen
08 04 17* Harzöle
08 04 99 Abfälle a. n. g.
08 05 Nicht unter 08 aufgeführte Abfälle
08 05 01* Isocyanatabfälle
09 Abfälle aus der fotografischen Industrie
09 01 Abfälle aus der fotografischen Industrie
09 01 01* Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis
09 01 02* Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis
09 01 03* Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis
09 01 04* Fixierbäder
09 01 05* Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder
09 01 06* silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer Abfälle
09 01 07 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten
09 01 08 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten
09 01 10 Einwegkameras ohne Batterien
09 01 11* Einwegkameras mit Batterien, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen
09 01 12 Einwegkameras mit Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 11 fallen
09 01 13* wässrige flüssige Abfälle aus der betriebseigenen Silberrückgewinnung mit Ausnahme

derjenigen, die unter 09 01 06 fallen
09 01 99 Abfälle a. n. g.
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Abfallschlüssel Abfallbezeichnung
10 Abfälle aus thermischen Prozessen
10 01 Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19)
10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter

10 01 04 fällt
10 01 02 Filterstäube aus Kohlefeuerung
10 01 03 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz
10 01 04* Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung
10 01 05 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form
10 01 07 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen
10 01 09* Schwefelsäure
10 01 13* Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasserstoffen
10 01 14* Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die

gefährliche Stoffe enthalten
10 01 15 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit

Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen
10 01 16* Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 01 17 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16

fallen
10 01 18* Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 01 19 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07

und 10 01 18 fallen
10 01 20* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 01 21 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die

unter 10 01 20 fallen
10 01 22* wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 01 23 wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 22

fallen
10 01 24 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung
10 01 25 Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohlekraftwerke
10 01 26 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 01 99 Abfälle a. n. g.
10 02 Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie
10 02 01 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke
10 02 02 unbearbeitete Schlacke
10 02 07* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 02 08 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen
10 02 10 Walzzunder
10 02 11* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 02 12 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 11 fallen
10 02 13* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 02 14 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 02 13 fallen
10 02 15 andere Schlämme und Filterkuchen
10 02 99 Abfälle a. n. g.
10 03 Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie
10 03 02 Anodenschrott
10 03 04* Schlacken aus der Erstschmelze
10 03 05 Aluminiumoxidabfälle
10 03 08* Salzschlacken aus der Zweitschmelze
10 03 09* schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze
10 03 15* Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher

Menge abgibt
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Abfallschlüssel Abfallbezeichnung
10 03 16 Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt
10 03 17* teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung
10 03 18 Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoffe enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die

unter 10 03 17 fallen
10 03 19* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält
10 03 20 Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt
10 03 21* andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe

enthalten
10 03 22 Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 10

03 21 fallen
10 03 23* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 03 24 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen
10 03 25* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 03 26 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 03 25 fallen
10 03 27* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 03 28 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27 fallen
10 03 29* gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen

Krätzen
10 03 30 Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme

derjenigen, die unter 10 03 29 fallen
10 03 99 Abfälle a. n. g.
10 04 Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie
10 04 01* Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
10 04 02* Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)
10 04 03* Calciumarsenat
10 04 04* Filterstaub
10 04 05* andere Teilchen und Staub
10 04 06* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
10 04 07* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 04 09* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 04 10 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 04 09 fallen
10 04 99 Abfälle a. n. g.
10 05 Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie
10 05 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
10 05 03* Filterstaub
10 05 04 andere Teilchen und Staub
10 05 05* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
10 05 06* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 05 08* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 05 09 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 08 fallen
10 05 10* Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in

gefährlicher Menge abgeben
10 05 11 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 10 fallen
10 05 99 Abfälle a. n. g.
10 06 Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie
10 06 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
10 06 02 Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)
10 06 03* Filterstaub
10 06 04 andere Teilchen und Staub
10 06 06* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
10 06 07* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
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10 06 09* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 06 10 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 06 09 fallen
10 06 99 Abfälle a. n. g.
10 07 Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie
10 07 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
10 07 02 Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)
10 07 03 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
10 07 04 andere Teilchen und Staub
10 07 05 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 07 07* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 07 08 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 07 07 fallen
10 07 99 Abfälle a. n. g.
10 08 Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie
10 08 04 Teilchen und Staub
10 08 08* Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze)
10 08 09 andere Schlacken
10 08 10* Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in

gefährlicher Menge abgeben
10 08 11 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen
10 08 12* teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung
10 08 13 kohlenstoffhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10

08 12 fallen
10 08 14 Anodenschrott
10 08 15* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält
10 08 16 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt
10 08 17* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 08 18 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 08 17 fallen
10 08 19* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 08 20 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 19 fallen
10 08 99 Abfälle a. n. g.
10 09 Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl
10 09 03 Ofenschlacke
10 09 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen
10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen
10 09 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen
10 09 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen
10 09 09* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält
10 09 10 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt
10 09 11* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten
10 09 12 Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11 fallen
10 09 13* Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten
10 09 14 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen
10 09 15* Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten
10 09 16 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 15 fallen
10 09 99 Abfälle a. n. g.
10 10 Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen
10 10 03 Ofenschlacke
10 10 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen
10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen
10 10 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen
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10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen
10 10 09* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält
10 10 10 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt
10 10 11* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten
10 10 12 Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen
10 10 13* Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten
10 10 14 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen
10 10 15* Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten
10 10 16 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 15 fallen
10 10 99 Abfälle a. n. g.
10 11 Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen
10 11 03 Glasfaserabfall
10 11 05 Teilchen und Staub
10 11 09* Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen
10 11 10 Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt
10 11 11* Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten (z.B. aus

Elektronenstrahlröhren)
10 11 12 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt
10 11 13* Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten
10 11 14 Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 fallen
10 11 15* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 11 16 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15 fallen
10 11 17* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 11 18 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 11 17 fallen
10 11 19* feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 11 20 feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die

unter 10 11 19 fallen
10 11 99 Abfälle a. n. g.
10 12 Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie

Ziegeln, Fliesen, Steinzeug
10 12 01 Rohmischungen vor dem Brennen
10 12 03 Teilchen und Staub
10 12 05 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 12 06 verworfene Formen
10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)
10 12 09* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 12 10 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09 fallen
10 12 11* Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten
10 12 12 Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen
10 12 13 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
10 12 99 Abfälle a. n. g.
10 13 Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen
10 13 01 Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen
10 13 04 Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk
10 13 06 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13)
10 13 07 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 13 09* asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement
10 13 10 Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09

fallen
10 13 11 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme

derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen
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10 13 12* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 13 13 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12 fallen
10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme
10 13 99 Abfälle a. n. g.
10 14 Abfälle aus Krematorien
10 14 01* quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung
11 Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und

anderen Werkstoffen; Nichteisen-Hydrometallurgie
11 01 Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und

anderen Werkstoffen (z.B. Galvanik, Verzinkung, Beizen, Ätzen, Phosphatieren, alkalisches
Entfetten und Anodisierung)

11 01 05* saure Beizlösungen
11 01 06* Säuren a. n. g.
11 01 07* alkalische Beizlösungen
11 01 08* Phosphatierschlämme
11 01 09* Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten
11 01 10 Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 fallen
11 01 11* wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten
11 01 12 wässrige Spülflüssigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 11 fallen
11 01 13* Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten
11 01 14 Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 13 fallen
11 01 15* Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Ionenaustauschsystemen, die gefährliche

Stoffe enthalten
11 01 16* gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze
11 01 98* andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
11 01 99 Abfälle a. n. g.
11 02 Abfälle aus Prozessen der Nichteisen-Hydrometallurgie
11 02 02* Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie (einschließlich Jarosit, Goethit)
11 02 03 Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse
11 02 05* Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie, die gefährliche Stoffe enthalten
11 02 06 Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 02

05 fallen
11 02 07* andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
11 02 99 Abfälle a. n. g.
11 03 Schlämme und Feststoffe aus Härteprozessen
11 03 01* cyanidhaltige Abfälle
11 03 02* andere Abfälle
11 05 Abfälle aus Prozessen der thermischen Verzinkung
11 05 01 Hartzink
11 05 02 Zinkasche
11 05 03* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
11 05 04* gebrauchte Flussmittel
11 05 99 Abfälle a. n. g.
12 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und

mechanischen Oberflächenbearbeitung vom Metallen und Kunststoffen
12 01 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und

mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen
12 01 01 Eisenfeil- und -drehspäne
12 01 02 Eisenstaub und -teile
12 01 03 NE-Metallfeil- und -drehspäne
12 01 04 NE-Metallstaub und -teilchen
12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne
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12 01 06* halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)
12 01 07* halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)
12 01 08* halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen
12 01 09* halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen
12 01 10* synthetische Bearbeitungsöle Abfall-Abfallbezeichnung Schlüssel
12 01 12* gebrauchte Wachse und Fette
12 01 13 Schweißabfälle
12 01 14* Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten
12 01 15 Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen
12 01 16* Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen
12 01 18* ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme)
12 01 19* biologisch leicht abbaubare Bearbeitungsöle
12 01 20* gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
12 01 21 gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen
12 01 99 Abfälle a. n. g.
12 03 Abfälle aus der Wasser- und Dampfentfettung (außer 11)
12 03 01* wässrige Waschflüssigkeiten
12 03 02* Abfälle aus der Dampfentfettung
13 Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter 05,

12 und 19 fallen)
13 01 Abfälle von Hydraulikölen
13 01 01* Hydrauliköle, die PCB 11) enthalten
13 01 04* chlorierte Emulsionen
13 01 05* nichtchlorierte Emulsionen
13 01 09* chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis
13 01 10* nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis
13 01 11* synthetische Hydrauliköle
13 01 12* biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle
13 01 13* andere Hydrauliköle
13 02 Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen
13 02 04* chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis
13 02 05* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis
13 02 06* synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
13 02 07* biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
13 02 08* andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
13 03 Abfälle von Isolier- und Wärmeübertragungsölen
13 03 01* Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten
13 03 06* chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis mit Ausnahme derjenigen,

die unter 13 03 01 fallen
13 03 07* nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis
13 03 08* synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle
13 03 09* biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle
13 03 10* andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle
13 04 Bilgenöle
13 04 01* Bilgenöle aus der Binnenschifffahrt
13 04 02* Bilgenöle aus Molenablaufkanälen
13 04 03* Bilgenöle aus der übrigen Schifffahrt
13 05 Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern
13 05 01* feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern
13 05 02* Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern
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13 05 03* Schlämme aus Einlaufschächten
13 05 06* Öle aus Öl-/Wasserabscheidern
13 05 07* öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern
13 05 08* Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern
13 07 Abfälle aus flüssigen Brennstoffen
13 07 01* Heizöl und Diesel
13 07 02* Benzin
13 07 03* andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)
13 08 Ölabfälle a. n. g.
13 08 01* Schlämme oder Emulsionen aus Entsalzern
13 08 02* andere Emulsionen
13 08 99* Abfälle a. n. g.
14 Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer 07 und 08)
14 06 Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln sowie Schaum- und Aerosoltreibgasen
14 06 01* Fluorchlorkohlenwasserstoffe, H-FCKW, H-FKW
14 06 02* andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische
14 06 03* andere Lösemittel und Lösemittelgemische
14 06 04* Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten
14 06 05* Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten
15 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n.

g.)
15 01 Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle)
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff
15 01 03 Verpackungen aus Holz
15 01 04 Verpackungen aus Metall
15 01 05 Verbundverpackungen
15 01 06 gemischte Verpackungen
15 01 07 Verpackungen aus Glas
15 01 09 Verpackungen aus Textilien
15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe

verunreinigt sind
15 01 11* Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten,

einschließlich geleerter Druckbehältnisse
15 02 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung
15 02 02* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und

Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen,

die unter 15 02 02 fallen
16 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind
16 01 Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle

aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und
16 08)

16 01 03 Altreifen
16 01 04* Altfahrzeuge
16 01 06 Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten
16 01 07* Ölfilter
16 01 08* quecksilberhaltige Bestandteile
16 01 09* Bestandteile, die PCB enthalten
16 01 10* explosive Bauteile (z.B. aus Airbags)
16 01 11* asbesthaltige Bremsbeläge
16 01 12 Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 19 von 26 -

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung
16 01 13* Bremsflüssigkeiten
16 01 14* Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
16 01 15 Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen
16 01 16 Flüssiggasbehälter
16 01 17 Eisenmetalle
16 01 18 Nichteisenmetalle
16 01 19 Kunststoffe
16 01 20 Glas
16 01 21* gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und

16 01 14 fallen
16 01 22 Bauteile a.n.g.
16 01 99 Abfälle a. n. g.
16 02 Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten
16 02 09* Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten
16 02 10* gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit Ausnahme

derjenigen, die unter 16 02 09 fallen
16 02 11* gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
16 02 12* gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten
16 02 13* gefährliche Bestandteile 22) enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die

unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen
16 02 14 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen
16 02 15* aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile
16 02 16 aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02

15 fallen
16 03 Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse
16 03 03* anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
16 03 04 anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 03 fallen
16 03 05* organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
16 03 06 organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen
16 04 Explosivabfälle
16 04 01* Munition
16 04 02* Feuerwerkskörperabfälle
16 04 03* andere Explosivabfälle
16 05 Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien
16 05 04* gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)
16 05 05 Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen
16 05 06* Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich

Gemische von Laborchemikalien
16 05 07* gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche

enthalten
16 05 08* gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche

enthalten
16 05 09 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 05

08 fallen
16 06 Batterien und Akkumulatoren
16 06 01* Bleibatterien
16 06 02* Ni-Cd-Batterien
16 06 03* Quecksilber enthaltende Batterien
16 06 04 Alkalibatterien (außer 16 06 03)
16 06 05 andere Batterien und Akkumulatoren
16 06 06* getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren
16 07 Abfälle aus der Reinigung von Transport- und Lagertanks und Fässern (außer 05 und 13)
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16 07 08* ölhaltige Abfälle
16 07 09* Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten
16 07 99 Abfälle a. n. g.
16 08 Gebrauchte Katalysatoren
16 08 01 gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin

enthalten (außer 16 08 07)
16 08 02* gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle 33) oder deren Verbindungen

enthalten
16 08 03 gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten, a. n. g.
16 08 04 gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07)
16 08 05* gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure enthalten
16 08 06* gebrauchte Flüssigkeiten, die als Katalysatoren verwendet wurden
16 08 07* gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
16 09 Oxidierende Stoffe
16 09 01* Permanganate, z.B. Kaliumpermanganat
16 09 02* Chromate, z.B. Kaliumchromat, Kalium- oder Natriumdichromat
16 09 03* Peroxide, z.B. Wasserstoffperoxid
16 09 04* oxidierende Stoffe a. n. g.
16 10 Wässrige flüssige Abfälle zur externen Behandlung
16 10 01* wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
16 10 02 wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen
16 10 03* wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten
16 10 04 wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 03 fallen
16 11 Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien
16 11 01* Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen

Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten
16 11 02 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen

mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen
16 11 03* andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die

gefährliche Stoffe enthalten
16 11 04 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme

derjenigen, die unter 16 11 03 fallen
16 11 05* Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die

gefährliche Stoffe enthalten
16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme

derjenigen, die unter 16 11 05 fallen
17 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)
17 01 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
17 01 01 Beton
17 01 02 Ziegel
17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik
17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die

gefährliche Stoffe enthalten
17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01

06 fallen
17 02 Holz, Glas und Kunststoff
17 02 01 Holz
17 02 02 Glas
17 02 03 Kunststoff
17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe

verunreinigt sind
17 03 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte
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17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
17 04 Metalle (einschließlich Legierungen)
17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Blei
17 04 04 Zink
17 04 05 Eisen und Stahl
17 04 06 Zinn
17 04 07 gemischte Metalle
17 04 09* Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 04 10* Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten
17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen
17 05 Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut
17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält
17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt
17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält
17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt
17 06 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe
17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält
17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält
17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
17 08 Baustoffe auf Gipsbasis
17 08 01* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
17 09 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle
17 09 01* Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten
17 09 02* Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige

Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren)
17 09 03* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe

enthalten
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02

und 17 09 03 fallen
18 Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne

Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen)
18 01 Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim

Menschen
18 01 01 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03)
18 01 02 Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven (außer 18 01 03)
18 01 03* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere

Anforderungen gestellt werden
18 01 04 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine

besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche,
Einwegkleidung, Windeln)

18 01 06* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten
18 01 07 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen
18 01 08* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
18 01 09 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen
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18 01 10* Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin
18 02 Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren
18 02 01 spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen
18 02 02* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere

Anforderungen gestellt werden
18 02 03 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine

besonderen Anforderungen gestellt werden
18 02 05* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten
18 02 06 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen
18 02 07* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
18 02 08 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen
19 Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der

Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke
19 01 Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen
19 01 02 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt
19 01 05* Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
19 01 06* wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle
19 01 07* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
19 01 10* gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung
19 01 11* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten
19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen
19 01 13* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält
19 01 14 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt
19 01 15* Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält
19 01 16 Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt
19 01 17* Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
19 01 18 Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen
19 01 19 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung
19 01 99 Abfälle a. n. g.
19 02 Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen (einschließlich

Dechromatisierung, Cyanidentfernung, Neutralisation)
19 02 03 vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen
19 02 04* vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten
19 02 05* Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
19 02 06 Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

19 02 05 fallen
19 02 07* Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen
19 02 08* flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
19 02 09* feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
19 02 10 brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen
19 02 11* sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
19 02 99 Abfälle a. n. g.
19 03 Stabilisierte und verfestigte Abfälle 44)

19 03 04* als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte 55) Abfälle
19 03 05 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen
19 03 06* als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle
19 03 07 verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen
19 04 Verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung
19 04 01 verglaste Abfälle
19 04 02* Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung
19 04 03* nicht verglaste Festphase



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 23 von 26 -

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung
19 04 04 wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern
19 05 Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen
19 05 01 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen
19 05 02 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen
19 05 03 nicht spezifikationsgerechter Kompost
19 05 99 Abfälle a. n. g.
19 06 Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen
19 06 03 Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen
19 06 04 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen
19 06 05 Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen
19 06 06 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen

Abfällen
19 06 99 Abfälle a. n. g.
19 07 Deponiesickerwasser
19 07 02* Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält
19 07 03 Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt
19 08 Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g.
19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände
19 08 02 Sandfangrückstände
19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser
19 08 06* gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze
19 08 07* Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern
19 08 08* schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen
19 08 09 Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten
19 08 10* Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09

fallen
19 08 11* Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche

Stoffe enthalten
19 08 12 Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme

derjenigen, die unter 19 08 11 fallen
19 08 13* Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser

enthalten
19 08 14 Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme

derjenigen, die unter 19 08 13 fallen
19 08 99 Abfälle a. n. g.
19 09 Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriellem

Brauchwasser
19 09 01 feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände
19 09 02 Schlämme aus der Wasserklärung
19 09 03 Schlämme aus der Dekarbonatisierung
19 09 04 gebrauchte Aktivkohle
19 09 05 gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze
19 09 06 Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern
19 09 99 Abfälle a. n. g.
19 10 Abfälle aus dem Schreddern von metallhaltigen Abfällen
19 10 01 Eisen- und Stahlabfälle
19 10 02 NE-Metall-Abfälle
19 10 03* Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten
19 10 04 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen
19 10 05* andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten
19 10 06 andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen
19 11 Abfälle aus der Altölaufbereitung
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19 11 01* gebrauchte Filtertone
19 11 02* Säureteere
19 11 03* wässrige flüssige Abfälle
19 11 04* Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen
19 11 05* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
19 11 06 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die

unter 19 11 05 fallen
19 11 07* Abfälle aus der Abgasreinigung
19 11 99 Abfälle a. n. g.
19 12 Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern,

Verdichten, Pelletieren) a. n. g.
19 12 01 Papier und Pappe
19 12 02 Eisenmetalle
19 12 03 Nichteisenmetalle
19 12 04 Kunststoff und Gummi
19 12 05 Glas
19 12 06* Holz, das gefährliche Stoffe enthält
19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt
19 12 08 Textilien
19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine)
19 12 10 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)
19 12 11* sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von

Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten
19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von

Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
19 13 Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser
19 13 01* feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten
19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01

fallen
19 13 03* Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten
19 13 04 Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen
19 13 05* Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten
19 13 06 Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05

fallen
19 13 07* wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser, die

gefährliche Stoffe enthalten
19 13 08 wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser mit

Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 07 fallen
20 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie

Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen
20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)
20 01 01 Papier und Pappe
20 01 02 Glas
20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
20 01 10 Bekleidung
20 01 11 Textilien
20 01 13* Lösemittel
20 01 14* Säuren
20 01 15* Laugen
20 01 17* Fotochemikalien
20 01 19* Pestizide
20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
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20 01 23* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
20 01 25 Speiseöle und -fette
20 01 26* Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen
20 01 27* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
20 01 28 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27

fallen
20 01 29* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
20 01 30 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen
20 01 31* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen
20 01 33* Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie

gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten
20 01 34 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
20 01 35* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile 66) enthalten, mit

Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen
20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01

21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen
20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält
20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt
20 01 39 Kunststoffe
20 01 40 Metalle
20 01 41 Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen
20 01 99 sonstige Fraktionen a. n. g.
20 02 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)
20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle
20 02 02 Boden und Steine
20 02 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle
20 03 Andere Siedlungsabfälle
20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle
20 03 02 Marktabfälle
20 03 03 Straßenkehricht
20 03 04 Fäkalschlamm
20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung
20 03 07 Sperrmüll
20 03 99 Siedlungsabfälle a. n. g.

 

66)    Gefährliche Bauteile elektrischer und elektronischer Geräte umfassen z. B. unter 16 06 aufgeführte und als
gefährlich eingestufte Akkumulatoren und Batterien, Quecksilberschalter, Glas aus Kathodenstrahlröhren
und sonstiges beschichtetes Glas.
 

 

55)    Ein Abfall gilt als teilweise stabilisiert, wenn nach erfolgtem Stabilisierungsprozess kurz-, mittel- oder
langfristig gefährliche Inhaltsstoffe, die nicht vollständig in nicht gefährliche Inhaltsstoffe umgewandelt
wurden, in die Umwelt abgegeben werden könnten.
 

 

44)    Stabilisierungsprozesse ändern die Gefährlichkeit der Bestandteile des Abfalls und wandeln somit
gefährlichen Abfall in nicht gefährlichen Abfall um. Verfestigungsprozesse ändern die physikalische
Beschaffenheit des Abfalls (z.B. flüssig in fest) durch die Verwendung von Zusatzstoffen, ohne die
chemischen Eigenschaften zu berühren.
 

 

33)    Übergangsmetalle im Sinne dieses Eintrages sind: Scandium, Vanadium, Mangan, Kobalt, Kupfer, Yttrium,
Niob, Hafnium, Wolfram, Titan, Chrom, Eisen, Nickel, Zink, Zirkonium, Molybdän und Tantal. Diese Metalle
und ihre Verbindungen werden als gefährlich betrachtet, wenn sie als gefährliche Stoffe eingestuft
wurden. Somit entscheidet die Einstufung als gefährliche Stoffe darüber, welche Übergangsmetalle und
übergangsmetallhaltigen Verbindungen gefährlich sind.
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22)    Gefährliche Bestandteile elektrischer und elektronischer Geräte umfassen z.B. Akkumulatoren und
unter 16 06 aufgeführte und als gefährlich eingestufte Batterien, Quecksilberschalter, Glas aus
Kathodenstrahlröhren und sonstiges beschichtetes Glas.
 

 

11)    Für PCB gilt in dieser Abfallliste die Begriffsbestimmung der Richtlinie 96/59/EG.
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1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung

1. der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik (ABl. EG Nr. L 327 S. 1), zuletzt
geändert durch die Richtlinie 2009/31/EG des Europä -
ischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 (ABl.
EU Nr. L 140 S. 114),

2. der Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. Januar 2008 über die integrierte
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut-
zung (ABl. EU Nr. L 24 S. 8), geändert durch die Richtlinie
2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. April 2009 (ABl. EU Nr. L 140 S. 114).
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Erster Teil

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

(zu § 2 Abs. 2 
des Wasserhaushaltsgesetzes)

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Gewässer
nach § 2 Abs. 1 des Was serhaus halts ge -
setzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585),
geändert durch Gesetz vom 11. August
2010 (BGBl. I S. 1163). Durch eine künstli-
che Veränderung oder durch zeit weiliges
Trockenfallen verliert ein Gewässer seine
Eigen schaft als oberirdisches Gewässer
nicht. Darüber hinaus gilt dieses Gesetz
für das aus Niederschlägen stammende
Wasser, soweit es gefasst und gesammelt
wird oder wild abfließt.

(2) Von den Bestimmungen des Was-
serhaushaltsgesetzes und dieses Gesetzes
werden 

1. Straßenseitengräben als Bestandteil
von Straßen,

2. Be- und Entwässerungsgräben und

3. Grundstücke, die zur Fischzucht oder
Fischhaltung oder zu anderen nicht
wasserwirtschaftlichen Zwecken mit
Wasser bespannt werden und mit ei-
nem Gewässer nicht oder nur künst-
lich verbunden sind,



ausgenommen, soweit es sich um Gewäs-
ser von wasserwirt schaftlich untergeord-
neter Bedeutung handelt. Dies ist insbe -
sondere der Fall, wenn sie aufgrund ihrer
Lage, ihrer Ab flussverhältnisse oder öko-
logischen Funktion keiner Bewirt -
schaftung bedürfen. Die Haftung für Ver-
änderungen dieser Gewässer nach den 
§§ 89 und 90 des Wasserhaushaltsgeset-
zes bleibt unberührt.

§ 2

Gewässereinteilung

Die oberirdischen Gewässer, mit Aus-
nahme des aus Quellen wild abfließenden
Wassers, werden nach ihrer Bedeutung
eingeteilt in

1. Gewässer erster Ordnung:
die Bundeswasserstraßen und die in
der Anlage 1 ge nannten Gewässer;

2. Gewässer zweiter Ordnung:
die in der Anlage 2 genannten Gewäs-
ser;

3. Gewässer dritter Ordnung:
alle anderen Gewässer.

§ 3

Gewässereigentum

(1) Das Bett der in der Anlage 1 ge-
nannten Gewässer steht im Eigentum des
Landes.

(2) Das Bett eines natürlichen fließen-
den Gewässers zweiter und dritter Ord-
nung steht im Eigentum der Gemeinde, in
der es liegt.

(3) Bestehende Eigentumsrechte ande-
rer und die Eigentums verhältnisse an ste-
henden Gewässern und an künstlichen
flie ßenden Gewässern zweiter und dritter
Ordnung bleiben unbe rührt.

§ 4

Eigentumsgrenzen

(1) Ist ein Gewässerbett ein selbststän-
diges Grundstück, so wird die Eigentums-
grenze zwischen dem Gewässerbett und
den Ufergrundstücken durch die Uferli-
nie, die Uferlinie durch die Schnittlinie
der Wasserfläche mit dem Ufer bei Mittel-
wasserstand bestimmt.

(2) Bildet ein Gewässerbett mit den
Ufern ein selbstständiges Grundstück, so
bestimmt sich die Eigentumsgrenze zu
den angrenzenden Grundstücken nach
dem Liegenschaftskataster.

(3) Steht das Eigentum an einem Ge-
wässerbett den Eigentü merinnen oder Ei-
gentümern der Ufergrundstücke zu, so
sind die Anteile Bestandteile der Ufer-
grundstücke. Die Eigen tumsgrenze im
Gewässerbett bestimmt sich 

1. für gegenüberliegende Grundstücke
durch eine Linie, die in der Mitte des
Gewässers bei Mittelwasserstand ver-
läuft,

2. für nebeneinander liegende Grundstü-
cke durch eine vom Schnittpunkt ihrer
Grenze mit der Uferlinie senk recht auf
die vorbezeichnete Mittellinie zu zie-
hende Linie,

3. für auf der anderen Seite des Gewäs-
sers sich fortset zende Grundstücke
durch die Verbindungslinien der bei-
derseitigen Grundstücksgrenzen.

§ 5

Gewässerveränderung

(1) Verändert sich bei einem Gewässer,
dessen Bett ein selbstständiges Grund-
stück im Sinne des § 4 Abs. 1 oder 2 ist,
infolge natürlicher Ereignisse die Lage
des Gewässerbetts ganz oder teilweise, so
wächst das Eigentum an dem neuen Ge-
wässerbett der bisherigen Eigentümerin
oder dem bisheri gen Eigentümer des Ge-
wässerbetts zu. Verlagert sich ein Gewäs-
serbett, dessen Eigentum den Eigentüme-
rinnen oder Eigentümern der Ufergrund-
stücke zusteht, so bestimmen sich die Ei-
gentumsgrenzen nach § 4 Abs. 3. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 hat die Ei-
gentümerin oder der Eigentümer des Ge-
wässerbetts der bisherigen Grundstücks -
ei gentümerin oder dem bisherigen
Grundstückseigentümer ei nen Ausgleich
zu leisten. Im Geltungsbereich eines Be-
bau ungsplans, innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils, auf anderen
Grundstücken mit genehmigter bauli cher
Nutzung und bei genehmigten Fisch-
teichanlagen kann die bisherige Grund-
stückseigentümerin oder der bisherige
Grundstückseigentümer anstelle des Aus-
gleichs den ur sprünglichen Zustand wie-
der herstellen, wenn mit der Verän derung
des Gewässerbetts die zulässige oder ge-
nehmigte Nut zung ihres oder seines
Grundstücks erheblich beeinträchtigt
wird. Der frühere Zustand ist von der oder
dem Unterhal tungspflichtigen nach § 25
Abs. 1 bis 3 wieder herzustellen, wenn es
das Wohl der Allgemeinheit erfordert und
die Was serbehörde dies verlangt. Das
Recht auf Wiederherstellung und Aus-
gleich erlischt binnen drei Jahren. Die
Frist beginnt mit Ablauf des Jahres, in
dem die Veränderung eingetreten ist. Die
§§ 203 bis 206 und 209 bis 217 des Bür-
gerlichen Ge setzbuchs gelten entspre-
chend.

(3) Fällt ein Gewässerbett trocken, ver-
landet es oder entsteht eine Insel im Ge-
wässerbett, so wächst das Eigentum an
den hierdurch entstandenen Landflächen
der Eigentümerin oder dem Eigentümer
des Gewässerbetts oder ehemaligen Ge-
wäs serbetts zu. In den Fällen des § 4 
Abs. 3 wächst ein trocken gefallenes oder
verlandetes Gewässerbett der Eigentüme-
rin oder dem Eigentümer des jeweiligen
Ufergrundstücks zu. Werden bei der Bil-
dung eines neuen Gewässerbetts Grund-
stü cke oder Grundstücksteile zu einer In-
sel, bleiben diese im Ei gentum der bishe-
rigen Eigentümerin oder des Eigentü-
mers; Abs. 2 gilt entsprechend.
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Anlage 1

Anlage 2



§ 6

(zu § 4 Abs. 4 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)

Duldungspflichten bei Benutzungen 
der Gewässer

§ 4 Abs. 4 Satz 1 des Wasserhaushalts-
gesetzes gilt nicht für 

1. Talsperren und Wasserspeicher nach 
§ 43 Abs. 2 und

2. oberirdische Gewässer, die in Hofräu-
men, Betriebs grundstücken, Gärten
und Parkanlagen liegen und im Eigen-
tum der Anliegerinnen und Anlieger
stehen.

Zweiter Teil

Bewirtschaftung von Gewässern

Erster Abschnitt

Gemeinsame Bestimmungen

§ 7

(zu § 7 Abs. 5 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)

Zuordnung der Gewässer zu 
Flussgebietseinheiten

Die im Einzugsgebiet des Rheins lie-
genden oberirdischen Gewässer des Lan-
des einschließlich des zugeordneten
Grundwassers werden der Flussgebiets-
einheit Rhein zugeord net. Die im Ein-
zugsgebiet der Weser liegenden oberirdi-
schen Gewässer des Landes einschließ-
lich des zugeordneten Grundwassers wer-
den der Flussgebietseinheit Weser zuge -
ordnet. Die Einzugsgebiete und Flussge-
bietseinheiten sind in Anlage 3 in Karten-
form dargestellt.

§ 8

(zu § 70 Abs. 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)

Verwaltungsverfahren

(1) Soweit das Wasserhaushaltsgesetz
in § 70 Abs. 1 auf Be stimmungen des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes verweist, fin-
den abweichend die entsprechenden Re-
gelungen des Hessi schen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes Anwendung.

(2) Anträge, Anzeigen und Entschei-
dungen nach dem Was serhaushaltsgesetz
und diesem Gesetz sowie die Erklärung
des Verzichts auf eine wasserrechtliche
Zulassung bedürfen der Schriftform. Dies
gilt nicht für Entscheidungen, die we gen
Gefahr im Verzug erlassen werden. Den
Verfahrensbe teiligten, die nicht antrag-
stellende Person sind, kann die Ent -
scheidung ohne die zugehörigen Planun-
terlagen mit dem Hinweis, wo diese ein-
gesehen werden können, bekannt gege -
ben werden.

(3) Abweichend von § 3a Abs. 2 Satz 1
des Hessischen Ver waltungsverfahrens -
gesetzes wird die Schriftform durch die
elektronische Form nur bei befristeten

wasserrechtlichen Ent scheidungen bei ei-
ner Befristung von weniger als 30 Jahren
ersetzt. Ein Verzicht in elektronischer
Form ist ausgeschlos sen.

(4) Die für die Entscheidung der Ver-
waltungsbehörde erfor derlichen Unterla-
gen (Lagepläne, Zeichnungen, Nachwei-
se, Beschreibungen) hat diejenige Person
vorzulegen, die die Entscheidung bean-
tragt oder in deren Interesse sie ergehen
soll. Unvollständige, mangelhafte oder of-
fensichtlich unzuläs sige Anträge können
zurückgewiesen werden, wenn die an -
tragstellende Person die ihr mitzuteilen-
den Mängel nicht in nerhalb der gesetzten
Frist behebt. Unvollständig sind insbe -
sondere Anträge, denen die zur Beurtei-
lung erforderlichen Unterlagen nach
Satz 1 nicht beigefügt sind.

(5) Sind gegen einen Antrag Einwen-
dungen privatrechtlicher Natur erhoben
worden, so kann die zuständige Behörde
unter Vorbehalt dieser Einwendungen
entscheiden oder das Verfah ren ausset-
zen.

(6) Soweit eine wasserrechtliche Ent-
scheidung andere öffent lich-rechtliche
Entscheidungen einschließt oder selbst
von ei ner anderen öffentlich-rechtlichen
Entscheidung eingeschlos sen wird, ist die
eingeschlossene Entscheidung ausdrück-
lich zu bezeichnen.

(7) Werden Benutzungen ohne die er-
forderliche Erlaubnis oder Bewilligung
ausgeübt, Gewässer oder Anlagen ohne
die erforderliche Genehmigung, Eig-
nungsfeststellung oder Plan feststellung
ausgebaut, errichtet, eingebaut, verwen-
det oder geändert, so kann die zuständige
Behörde anstelle der Unter sagung verlan-
gen, dass ein entsprechender Antrag ge-
stellt wird.

§ 9

(zu § 11 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Verfahren zur Erteilung einer Erlaubnis
oder Bewilligung

(1) Für das Verfahren zur Erteilung ei-
ner Bewilligung oder einer gehobenen
Erlaubnis gelten § 73 Abs. 2 bis 8 und 
§ 74 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 und 
Abs. 3 bis 5 des Hessischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes entsprechend. Besteht
eine Verpflichtung zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglich keitsprüfung, muss
das Verfahren den Anforderungen des
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94), geändert durch Gesetz
vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163),
entsprechen.

(2) Erlaubnis und Bewilligung schlie-
ßen eine Befreiung, Ge nehmigung oder
Zulassung nach § 38 Abs. 5 Satz 1, § 60
Abs. 3 Satz 1 und § 78 Abs. 3 Satz 1 und
Abs. 4 Satz 1 des Wasserhaushaltsgeset-
zes, eine Genehmigung nach § 23 Abs. 4
Satz 1 und eine Baugenehmigung nach
der Hessischen Bau ordnung vom 18. Juni
2002 (GVBl. I S. 274), zuletzt geän dert
durch Gesetz vom 25. November 2010
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Anlage 3



(GVBl. I S. 429), der für die Vornahme der
Gewässerbenutzung erforderlichen Anla-
gen ein.

§ 10

(zu § 14 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Schutz der Bewilligung

Wird das Recht des Inhabers einer Be-
willigung beeinträchtigt, so finden auf
seine Ansprüche die für die Ansprüche
aus dem Eigentum geltenden Vorschriften
entsprechende Anwendung.

§ 11

(zu § 19 Abs. 1 und 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)

Zusammentreffen mehrerer Verfahren

Ist nach § 19 Abs. 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes durch die Planfeststellungs-
behörde über die Erteilung einer Erlaub-
nis oder Bewilligung oder nach § 19 Abs. 2
des Wasserhaus haltsgesetzes durch die
Bergbehörde über die Erteilung einer Er-
laubnis zu entscheiden, so sind auch für
die Erteilung der Erlaubnis oder Bewilli-
gung die für die Planfeststellung oder den
bergrechtlichen Betriebsplan geltenden
Vorschriften an zuwenden, wenn über sie
gleichzeitig entschieden wird.

§ 12

Koordinierung von Verfahren, 
besondere Anforderungen

(1) Ist mit der Errichtung und dem Be-
trieb oder mit der we sentlichen Änderung
einer Anlage, die nach § 1 in Verbin dung
mit Spalte 1 des Anhangs der Verordnung
über geneh migungsbedürftige Anlagen 
in der Fassung vom 14. März 1997 (BGBl. I
S. 505), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 9. November 2010 (BGBl. I S. 1504),
genehmigungsbedürftig ist, eine Gewäs-
serbenutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 oder
Abs. 2 Nr. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes
oder eine Indirektein leitung nach den 
§§ 58 und 59 des Wasserhaushaltsgeset-
zes und § 38 verbunden, hat die Wasser-
behörde bei der Erteilung der Erlaubnis
oder der Genehmigung der Indirektein-
leitung eine vollständige Koordinierung
der Zulassungsverfahren so wie der In-
halts- und Nebenbestimmungen mit der
für die Er teilung der Genehmigung nach
dem Bundes-Immissions schutzgesetz in
der Fassung vom 26. September 2002
(BGBl. I S. 3831), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 26. November 2010 (BGBl. I 
S. 1728), zuständigen Behörde sicherzu-
stellen. Dabei ist sie an ihre Stellungnah-
me im immissionsschutz rechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren gebunden.

(2) Für die in Abs. 1 genannten Ge-
wässerbenutzungen und Indirekteinlei-
tungen werden durch Rechtsverordnung
die nä heren Anforderungen an

1. das Zulassungsverfahren, insbesondere
die Antragsun terlagen, die Öffentlich-
keitsbeteiligung, die grenzüber schrei -
tende Behördenbeteiligung,

2. den Mindestinhalt der Erlaubnis oder
der Genehmi gung der Indirekteinlei-
tung,

3. die Überwachung einschließlich Ei-
genüberwachung der Benutzung oder
Indirekteinleitung,

4. Anpassungsfristen für bestehende Ein-
leitungen,

5. die regelmäßige Überprüfung und fort-
laufende Anpas sung der Erlaubnis
oder der Genehmigung der Indi -
rekteinleitung und

6. den Zugang der Öffentlichkeit zu In-
formationen

geregelt.

§ 13

Verfahren bei Erlass von 
Rechtsverordnungen

(1) Vor dem Erlass einer Rechtsverord-
nung über die Festset zung 

1. von Wasser- und Heilquellenschutzge-
bieten nach § 51 Abs. 1 Satz 1 und § 53
Abs. 4 Satz 1 des Wasserhaus halts -
gesetzes, 

2. von Überschwemmungsgebieten nach
§ 76 Abs. 2 Satz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes,

3. abweichender Breiten von Gewässer-
randstreifen nach § 23 Abs. 1 Satz 2

sind die betroffenen Körperschaften des
öffentlichen Rechts sowie die Träger öf-
fentlicher Belange zu hören. Der Entwurf
der Rechtsverordnung mit den dazugehö-
rigen Plänen ist für die Dauer von zwei
Monaten in den betroffenen Gemeinden
zur Einsicht auszulegen. Jeder, dessen
Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, kann bis einem Monat nach Ablauf
der Auslegungsfrist schriftlich oder zur
Niederschrift der Wasserbehörde Beden-
ken erheben und Anregungen vorbrin -
gen. Die Gemeinden, in denen der Plan
auszulegen ist, haben die Auslegung vor-
her ortsüblich bekannt zu machen. In der
Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen,

1. wo und in welchem Zeitraum der Ent-
wurf zur Einsicht ausgelegt ist und

2. dass Bedenken und Anregungen bei
den in der Bekannt machung zu be-
zeichnenden Stellen innerhalb der in
Satz 3 genannten Frist vorzubringen
sind.

Wer Bedenken oder Anregungen vorge-
bracht hat, die beim Erlass der Rechtsver-
ordnung nicht berücksichtigt wurden, ist
über die Gründe zu unterrichten.

(2) Die in Abs. 1 Satz 1 genannten
Rechtsverordnungen sol len in den betrof-
fenen Gemeinden ortsüblich bekannt ge-
macht werden.

(3) Die Grenzen der Geltungsbereiche
der Rechtsverordnun gen über die Festset-
zung von Wasser- und Heilquellenschutz -
gebieten sind, soweit erforderlich, durch
diejenigen, in deren Interesse die Rechts-
verordnungen erlassen werden, sonst

552 Nr. 23 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 23. Dezember 2010



durch die erlassende Behörde in der Na-
tur in geeigneter Weise kenntlich zu ma-
chen. 

§ 14

Vorkehrungen bei Erlöschen einer 
wasserrechtlichen Zu lassung

(1) Ist eine Erlaubnis, eine Bewilligung
oder eine Zulassung vorzeitigen Beginns
nach § 17 Abs. 1 des Wasserhaushaltsge -
setzes ganz oder teilweise erloschen, so
kann die Wasserbe hörde die Unterneh-
merin oder den Unternehmer verpflich-
ten,

1. die Wasserbenutzungsanlage ganz
oder teilweise auf ihre oder seine Kos-
ten zu beseitigen und den früheren
Zustand wiederherzustellen oder

2. auf ihre oder seine Kosten Vorkehrun-
gen zu treffen, die geeignet sind,
nachteilige Folgen zu verhüten oder

3. eine Stauanlage unter den Vorausset-
zungen des § 51 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 3 weiter zu unterhalten oder die
Unterhaltung nach § 51 Abs. 5 Nr. 1 zu
dulden; § 51 Abs. 4 bleibt unberührt.

Die Unternehmerin oder der Unterneh-
mer kann die ihr oder ihm nach Satz 1 ob-
liegenden Pflichten auf Grundlage einer
Vereinbarung durch Zahlung an die Aus-
bau- oder Unterhal tungspflichtigen des
Gewässers ablösen. Die Unterhaltungs -
pflicht an der Stauanlage geht in diesem
Falle mit der Zah lung auf die Ausbau-
oder Unterhaltungspflichtigen des Ge -
wässers über.

(2) Beruht eine Anordnung nach Abs. 1
Satz 1 auf dem Wi derruf einer Bewilli-
gung nach § 18 Abs. 2 Satz 1 des Was -
serhaushaltsgesetzes in Verbindung mit 
§ 49 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes, so ist dafür nach
Maß gabe der Voraussetzungen des § 49
Abs. 6 Satz 1 des Ver waltungsver -
fahrensgesetzes eine Entschädigung
durch das Land zu leisten. Die §§ 96 und
98 des Wasserhaushaltsgeset zes gelten
entsprechend.

(3) Ist eine Erlaubnis oder Bewilligung,
ein Gewässer mittels einer Wasserbenut-
zungsanlage zu benutzen, erloschen, so
kann die Anlage oder, wenn sie wesentli-
cher Bestandteil eines Grundstücks ist,
das Grundstück, soweit es für die Anlage
benötigt wird, zum Wohl der Allgemein-
heit enteignet wer den. 

(4) Abs. 1 bis 3 gelten bei Erlöschen al-
ter Rechte oder Be fugnisse entsprechend.

§ 15

Sicherheitsleistung

Die zuständige Behörde kann die Leis-
tung einer Sicherheit oder den Nachweis
einer Haftpflichtversicherung verlangen,
um die Erfüllung von Bedingungen, Auf-
lagen und sonstigen Verpflichtungen zu
sichern oder finanzielle Risiken abzude -
cken, die bei Unfällen oder Betriebsstö-

rungen entstehen kön nen. Auf Sicher-
heitsleistungen sind die §§ 232 bis 240
des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwen-
den.

§ 16

Vorläufige Anordnungen und 
Beweissicherung

(1) Ist ein Verfahren nach dem Wasser-
haushaltsgesetz oder diesem Gesetz ein-
geleitet, so kann die zuständige Behörde
zur Sicherung der in Aussicht genomme-
nen Maßnahmen vorläu fige Anordnun-
gen treffen, wenn das Wohl der Allge-
meinheit dies erfordert. Die Anordnung
ist zu befristen. § 52 Abs. 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes bleibt unberührt.

(2) Zur Feststellung von Tatsachen,
insbesondere zur Fest stellung des Zu-
stands einer Sache, die für eine nach dem
Wasserhaushaltsgesetz oder diesem Ge-
setz zu treffende Ent scheidung von Be-
deutung sein können, kann die zuständi-
ge Behörde die erforderlichen Maßnah-
men anordnen, wenn sonst die Feststel-
lung unmöglich oder wesentlich er-
schwert würde (Beweissicherungsverfah-
ren).

§ 17

(zu § 20 Abs. 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)

Alte Rechte und Befugnisse

(1) In den Fällen des § 20 Abs. 1 des
Wasserhaushaltsgeset zes ist eine Erlaub-
nis oder Bewilligung erforderlich. Ausge -
nommen sind Benutzungen

1.

a) nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 des Wasser-
haushaltsgeset zes,

b) zu Zwecken der Wasserkraftnut-
zung aufgrund ei ner nach der Ge-
werbeordnung erteilten Anlagen -
ge  neh migung,

c) die beim Inkrafttreten dieses Geset-
zes in einem förmlichen Verfahren
aufgrund der bisherigen Hes -
sischen Wassergesetze zugelassen
sind,

wenn zu deren Ausübung bei Inkraft-
treten dieses Gesetzes rechtmäßige
Anlagen vorhanden sind,

2. für die vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes ein Recht er teilt wurde und

a) hierbei für die Erstellung einer An-
lage eine Frist ge setzt wurde sowie

b) innerhalb der Frist die Anlage
rechtmäßig erstellt wurde.

(2) Inhalt und Umfang der alten Rechte
und alten Befugnisse bestimmen sich, so-
weit sie auf besonderem Titel beruhen,
nach diesem, im Übrigen nach den bishe-
rigen Gesetzen. Sind Inhalt und Umfang
nicht festgelegt oder ungewiss, so kann
die Wasserbehörde Inhalt und Umfang
festsetzen.
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§ 18

Umsetzung von internationalem und 
supranationalem Recht

Durch Rechtsverordnung der Landes-
regierung können die zur Umsetzung bin-
dender Rechtsakte der Europäischen Ge-
mein schaften oder der Europäischen Uni-
on und zwischenstaatli cher Vereinbarun-
gen notwendigen Vorschriften zum
Schutz und zur Bewirtschaftung der Ge-
wässer und der sich daraus ergebenden
Pflichten erlassen werden. Nähere Rege-
lungen können insbesondere zu den in 
§ 23 Abs. 1 Nr. 1 bis 12 des Wasserhaus-
haltsgesetzes genannten Bereichen ge-
troffen wer den.

Zweiter Abschnitt

Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer

§ 19

(zu § 25 Satz 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)

Gemeingebrauch

(1) Jede Person darf

1. natürliche fließende Gewässer mit
Ausnahme von Anla gen nach § 43
Abs. 2 und 3 zum Baden, Tauchen,
Tränken, Schöpfen mit Handgefäßen,
Eissport und Be fahren mit kleinen
Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft
benutzen, soweit nicht besondere
Rechtsvorschriften oder Rechte ande-
rer entgegenstehen und soweit Befug -
nisse oder der Eigentümergebrauch
anderer dadurch nicht beeinträchtigt
werden,

2. in natürliche fließende Gewässer
Quell-, Grund- und Niederschlagswas-
ser einleiten, soweit keine nachtei lige
Veränderung des Wasserhaushalts zu
besorgen ist und

3. aus Gewässern erster Ordnung Was-
serentnahmen bis zu 10 l/s und 
1 000 m3 pro Jahr durch mobile Anla-
gen entnehmen.

Satz 1 gilt nicht für Gewässer, die in Hof-
räumen, Betriebs grundstücken, Gärten
und Parkanlagen liegen und im Eigen tum
der Anlieger stehen. Benutzungen nach
Satz 1 Nr. 3 sind der Wasserbehörde an-
zuzeigen.

(2) Die Wasserbehörde kann an 

1. Gewässern oder Gewässerteilen von
Gewässern zwei ter Ordnung den Ge-
meingebrauch für Wasserentnah men,

2. künstlichen fließenden und an stehen-
den Gewässern so wie an Anlagen
nach § 43 Abs. 2 und 3 den Ge -
meingebrauch 

zulassen.

(3) Die Wasserbehörde kann den Ge-
meingebrauch regeln und ihn zum Wohl
der Allgemeinheit, insbesondere zum
Schutz der Nutzerinnen und Nutzer oder
des Naturhaushalts oder zur Abwehr von
Gefahren für die Gesundheit beschrän-

ken oder ausschließen. Sie kann die Zu-
lassung des Gemeingebrauchs von der
Eignung der Gewässer sowie der Herstel-
lung, Unter haltung und Überwachung er-
forderlicher Einrichtungen und Anlagen
abhängig machen.

§ 20

(zu § 25 Satz 3 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)

Benutzung zu Zwecken der Fischerei

Das Einbringen von Stoffen, insbeson-
dere von Fischereige räten und Fischnah-
rung, in oberirdische Gewässer zu Zwe -
cken der Fischerei, bedarf keiner Erlaub-
nis oder Bewilligung, soweit dadurch kei-
ne signifikanten nachteiligen Auswirkun -
gen auf den Gewässerzustand zu erwar-
ten sind.

§ 21

Hinterliegergebrauch

Anlieger im Sinne des § 26 Abs. 2 des
Wasserhaushaltsgeset zes sind auch die
Eigentümerinnen oder Eigentümer der an
die Anliegergrundstücke angrenzenden
Grundstücke und die zur Nutzung dieser
Grundstücke Berechtigten (Hinterlieger). 

§ 22

(zu § 36 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Anlagen in Gewässern

Die Errichtung oder Erweiterung einer
baulichen Anlage in Gewässern ein-
schließlich des Bereichs bis zur Bö-
schungs oberkante bedarf der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur unter
den Voraussetzungen des § 23 Abs. 4 
Satz 2 erteilt werden. § 23 Abs. 5 gilt ent-
sprechend.

§ 23

(zu § 38 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Gewässerrandstreifen

(1) Der Gewässerrandstreifen erstreckt
sich nur auf Flächen im Außenbereich
und ist 10 m breit. Durch Rechtsverord-
nung kann die Breite des Gewässerrand-
streifens einzelner Gewäs ser insgesamt
oder für bestimmte Abschnitte abwei-
chend von Satz 1 festgelegt werden, so-
weit dies zur Sicherung des Was -
serabflusses oder zur Erhaltung und Ver-
besserung der ökolo gischen Funktion des
Gewässers erforderlich oder ausrei chend
ist. § 38 Abs. 3 Satz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes findet keine Anwendung;
im Übrigen bleibt § 38 Abs. 1, 2, 4 und 5
des Wasserhaushaltsgesetzes unberührt.

(2) In Gewässerrandstreifen dürfen
durch Bauleitpläne oder sonstige Satzun-
gen nach dem Baugesetzbuch in der Fas-
sung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2415), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), keine
neuen Baugebiete ausgewiesen werden;
ausgenommen sind Bauleitpläne für Hä-
fen und Werften.
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(3) Die Ausweisung neuer Baugebiete
in Gewässerrandstrei fen kann ausnahms-
weise genehmigt werden, wenn

1. keine anderen Möglichkeiten der
Siedlungsentwicklung bestehen oder
geschaffen werden können,

2. das neu auszuweisende Gebiet un-
mittelbar an ein beste hendes Bauge-
biet angrenzt,

3. eine Gefährdung von Leben oder er-
hebliche Gesund heits- oder Sach-
schäden nicht zu erwarten sind,

4. der Hochwasserabfluss und die Höhe
des Wasserstan des nicht nachteilig
beeinflusst werden,

5. die Hochwasserrückhaltung nicht be-
einträchtigt und der Verlust von ver-
loren gehendem Rückhalteraum um-
fangs-, funktions- und zeitgleich aus-
geglichen wird,

6. der bestehende Hochwasserschutz
nicht beeinträchtigt wird,

7. keine nachteiligen Auswirkungen auf
Oberlieger und Unterlieger zu erwar-
ten sind,

8. die Belange der Hochwasservorsorge
beachtet sind,

9. die Bauvorhaben so errichtet werden,
dass bei einem Hochwasserereignis,
wie es statistisch einmal in 100 Jah-
ren zu erwarten ist, keine baulichen
Schäden zu erwarten sind, und

10. die Gewässereigenschaft nicht nach-
teilig beeinflusst wird.

Bedarf der Bauleitplan auch einer Geneh-
migung nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuchs, entscheidet die hierfür zu -
ständige Behörde im Einvernehmen mit
der Wasserbehörde.

(4) Die Errichtung und die Erweiterung
einer baulichen An lage nach den §§ 30,
34 und 35 des Baugesetzbuchs ein -
schließlich Mauern und Wällen sowie
ähnlicher Anlagen quer zur Fließrichtung
des Wassers bei Überschwemmungen
und das Erhöhen oder Vertiefen der Erd-
oberfläche in Gewässer randstreifen be-
dürfen der Genehmigung. Die Genehmi-
gung darf nur erteilt werden, wenn im
Einzelfall das Vorhaben

1. die Hochwasserrückhaltung nicht oder
nur unwesent lich beeinträchtigt und
der Verlust von verloren ge hendem
Rückhalteraum zeitgleich ausgegli-
chen wird,

2. den Wasserstand und den Abfluss bei
Hochwasser nicht nachteilig verändert,

3. den bestehenden Hochwasserschutz
nicht beeinträch tigt,

4. hochwasserangepasst ausgeführt wird
und

5. die Gewässereigenschaft nicht nach-
teilig beeinflusst

oder wenn die nachteiligen Auswirkun-
gen durch Auflagen oder Bedingungen
ausgeglichen werden können.

(5) Andere behördliche Zulassungen
aufgrund des Wasser haushaltsgesetzes
oder dieses Gesetzes schließen die
Geneh migung nach Abs. 4 ein. Ist für ein
Vorhaben nach Abs. 4 Satz 1 auch eine
Baugenehmigung nach der Hessischen
Bau ordnung erforderlich, entscheidet die
hierfür zuständige Be hörde im Benehmen
mit der Wasserbehörde.

§ 24

(zu § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Unterhaltung und Renaturierung 
oberirdischer Gewässer

(1) Die Unterhaltung oberirdischer Ge-
wässer ist unter Be achtung der Ergebnis-
se der Gewässerschau durchzuführen.
Über § 39 Abs. 1 Satz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes hinaus umfasst die Gewäs-
serunterhaltung insbesondere auch die
Verpflichtung,

1. den Belangen der Fischerei, der Land-
und Forstwirt schaft, der Energieerzeu-
gung und der Erholung in aus -
reichendem Maße Rechnung zu tra-
gen,

2. feste Stoffe aus dem Gewässer oder
von seinen Ufern zu entfernen, soweit
es im öffentlichen Interesse von Be-
deutung ist, um den Gemeingebrauch
zu erhalten,

3. Wühltiere, die die Standsicherheit von
Uferböschun gen, Deichen und Däm-
men beeinträchtigen, zu be kämpfen;
die Regelungen des Artenschutzes und
zur Bekämpfung des Bisams bleiben
unberührt.

(2) Natürliche Gewässer, die sich nicht
in einem natürlichen oder naturnahen Zu-
stand befinden, sind, sofern nicht über -
wiegende Gründe des Wohls der Allge-
meinheit entgegenste hen, in einem ange-
messenen Zeitraum wieder in einen
natur nahen Zustand zurückzuführen (Re-
naturierung). Die Wasser behörde kann
für Gewässer, die nicht den Anforderun-
gen des Satz 1 entsprechen, die erforder-
lichen Unterhaltungsmaß nahmen festle-
gen und die hierfür einzuhaltenden Fris-
ten bestimmen, wenn sich das Land unter
Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit
der Betroffenen an den Kosten angemes-
sen beteiligt.

§ 25

(zu den §§ 40 und 41 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)

Unterhaltungspflicht

(1) Die Pflicht zur Unterhaltung obliegt

1. bei Bundeswasserstraßen dem Eigen-
tümer der Bundes wasserstraßen,

2. bei den in der Anlage 1 genannten
Gewässern erster Ordnung dem Land,

3. bei natürlichen fließenden Gewässern
zweiter und drit ter Ordnung den An-
liegergemeinden oder den von ih nen
gebildeten Verbänden,
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4. bei Gewässern, die der Entwässerung
der Grundstücke nur einer Eigentüme-
rin oder eines Eigentümers die nen, so-
wie stehenden und künstlichen flie-
ßenden Ge wässern der Eigentümerin
oder dem Eigentümer.

Die Verpflichtungen nach § 39 des Was-
serhaushaltsgesetzes und § 24 umfassen
auch einen zu deren Erfüllung erforderli-
chen Gewässerausbau. Anlagen in und
an Gewässern sind von den Eigentüme-
rinnen und Eigentümern oder den Unter-
nehmerin nen und Unternehmern so zu
unterhalten, dass die Erfüllung der Ge-
wässerunterhaltungspflicht nicht mehr er-
schwert wird, als den Umständen nach
unvermeidbar ist; Mehraufwendun gen
sind den Unterhaltungspflichtigen zu er-
setzen. 

(2) Besondere Verpflichtungen zur Un-
terhaltung oder zum Ausbau von natürli-
chen fließenden Gewässern, die nach
dem 1. August 1960 im Einzelfall mit öf-
fentlich-rechtlicher Wir kung abweichend
von Abs. 1 begründet worden sind, sowie
besondere Verpflichtungen zur Unterhal-
tung und zum Ausbau künstlicher und
stehender Gewässer bleiben unberührt.

(3) Die Unterhaltungspflichtigen nach
Abs. 1 Nr. 2 und 3 können die Unterhal-
tungspflicht auf Gebietskörperschaften,
Wasser- und Bodenverbände oder ge-
meindliche Zweckver bände übertragen;
die Übertragung ist der Wasserbehörde
mitzuteilen.

(4) Das Land beteiligt sich bei den in
der Anlage 4 genannten Gewässern an
den Kosten, die aus den Verpflichtungen
nach § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes in
Verbindung mit § 24 Abs. 1 entstehen, so-
weit diese die finanzielle Leistungsfähig -
keit des Unterhaltungspflichtigen über-
steigen, mit einem den zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmitteln entsprechenden
Anteil, höchstens jedoch zu 70 vom Hun-
dert.

(5) Die Unterhaltungspflichtigen kön-
nen von den Eigentü mern derjenigen
Grundstücke und Anlagen, die durch Un-
ter haltungsmaßnahmen Vorteile haben
oder die die Unterhaltung erschweren, ei-
ne angemessene Beteiligung an den Kos-
ten der Unterhaltung verlangen. Die Kos-
tenbeteiligung richtet sich nach dem Maß
des Vorteils oder der Erschwernis. Die 
§§ 61 und 62 gelten entsprechend.

(6) Ungeachtet der Pflichten nach § 41
Abs. 1 des Wasser haushaltsgesetzes ha-
ben die Anlieger und Hinterlieger von
oberirdischen Gewässern nach vorheriger
Ankündigung das Einebnen von Aushub
zu dulden, wenn dadurch die bisherige
Nutzung nicht wesentlich erschwert und
die bodenschutz rechtlichen Bestimmun-
gen beachtet werden.

§ 26

Schutzmaßnahmen bei Unterhaltung

Die Unterhaltungspflichtigen können
verpflichtet werden, Einrichtungen herzu-
stellen und zu unterhalten, um Beein -

trächtigungen des Wohls der Allgemein-
heit oder schutzwür diger Belange anderer
Gewässerbenutzer oder der Anlieger in-
folge der Unterhaltung abzuwehren. Dies
gilt insbesondere bei Nachteilen für den
Naturhaushalt, die durch die Unterbre -
chung von natürlichen Lebensräumen
entstehen. Bei einem Ausbau im Rahmen
des § 25 Abs. 1 Satz 2 gilt § 44 Abs. 2 ent-
sprechend.

Dritter Abschnitt

Schifffahrt

§ 27

Schifffahrt

(1) Schiffbare Gewässer darf jede Per-
son zur Schifffahrt be nutzen. Schiffbar
sind diejenigen Gewässer, die die für Ver -
kehr zuständige Ministerin oder der hier-
für zuständige Mi nister im Benehmen mit
der für die Wasserwirtschaft zustän digen
Ministerin oder dem hierfür zuständigen
Minister durch Rechtsverordnung zur
Schifffahrt zugelassen hat. In der Rechts-
verordnung können auch Regelungen zur
Ausübung und Beschränkung der Schiff-
fahrt sowie zur Bestimmung der für die
Überwachung zuständigen Behörde ge-
troffen werden. Satz 2 und 3 gelten nicht
für Binnenwasserstraßen des Bun des, die
dem allgemeinen Verkehr dienen. 

(2) An schiffbaren Gewässern haben
die Anlieger das Landen und Befestigen
der Schiffe zu dulden, jedoch nicht auf
den Strecken, die durch besondere
Rechtsvorschriften oder auf Anordnung
der Wasserbehörde ausgenommen wur-
den. An privaten Ein- und Ausladestellen
besteht diese Verpflichtung nur in Notfäl-
len. Die Anlieger haben in Notfällen auch
das zeitweilige Aussetzen der Ladung des
Schiffes zu dulden.

Vierter Abschnitt

Bewirtschaftung des Grundwassers

§ 28

Grundwasserentnahme und -neubildung

(1) Bei beabsichtigten Grundwasser-
entnahmen von über 4 000 000 m3 pro
Jahr und Entnahmegebiet oder wenn eine
wesentliche Beeinträchtigung des Was-
ser- oder Naturhaus halts zu besorgen ist,
sind auf Kosten der Antragstellerin oder
des Antragstellers die erforderlichen Er-
mittlungen zur Fest stellung des Zustands
zum Zeitpunkt der Antragstellung durch-
zuführen und die Ergebnisse darzustel-
len.

(2) Erlaubnisse und Bewilligungen für
Grundwasserentnah men dürfen nur er-
teilt werden, wenn die Antragstellerin
oder der Antragsteller nachgewiesen hat,
dass sie oder er den Ver brauch und Ver-
lust von Wasser so gering wie technisch
mög lich und zumutbar hält.
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(3) Die öffentliche Wasserversorgung
genießt Vorrang vor allen anderen Benut-
zungen des Grundwassers. Für sonstige
Zwecke soll die Entnahme von Grund-
wasser, das aufgrund seiner Beschaffen-
heit für die Wasserversorgung nutzbar ist,
auf solche Fälle beschränkt werden, in
denen bereits genutz tes Wasser, Oberflä-
chen- oder Niederschlagswasser nicht
eingesetzt werden kann.

(4) Die Grundwasserneubildung darf
durch Versiegelung des Bodens oder an-
dere Beeinträchtigungen der Versicke-
rung nicht wesentlich eingeschränkt wer-
den. Insbesondere sind Feuchtgebiete
und bedeutsame Einsickerungsbereiche
von baulichen Anlagen freizuhalten, so-
weit nicht andere überwie gende Gründe
des Wohls der Allgemeinheit diese erfor-
dern.

(5) Bei erforderlichen Grundwasserab-
senkungen ist das ent nommene Wasser
vor Verunreinigungen zu schützen und,
soweit zumutbar und wasserwirtschaftlich
geboten, dem Grundwasserleiter wieder
zuzuführen.

§ 29

(zu § 46 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Ausnahmen vom Zulassungserfordernis
bei Grundwasserentnahmen, 

Anzeigeverfahren

(1) In den Fällen des § 46 Abs. 1 Nr. 2
des Wasserhaushalts gesetzes darf die ent-
wässerte Fläche 1 000 m2 nicht über -
schreiten. Über § 46 Abs. 1 Satz 1 des
Wasserhaushaltsgeset zes hinaus ist eine
Erlaubnis oder Bewilligung auch nicht er -
forderlich, soweit eine Entnahme, Zutage-
förderung, Zutage leitung oder Ableitung
von Grundwasser für gewerbliche Be -
triebe, für die Landwirtschaft, die Forst-
wirtschaft oder den Gartenbau jeweils in
einer Menge von bis zu 3 600 m3 pro Jahr
erfolgt. 

(2) Eine erlaubnisfreie Benutzung nach
Abs. 1 oder § 46 Abs. 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes ist der Wasserbehörde
inner halb eines Monats vor Beginn anzu-
zeigen. Der Anzeige sind die zur Beurtei-
lung der Maßnahme erforderlichen Unter-
lagen (Lagepläne, Zeichnungen, Nach-
weise, Beschreibungen) bei zufügen. Wird
die Benutzung nicht binnen eines Monats
nach Eingang der Anzeige untersagt oder
werden Bedingungen oder Auflagen nicht
festgesetzt, so darf sie in der angezeigten
Weise durchgeführt werden, soweit ande-
re Rechtsvorschrif ten nicht entgegenste-
hen.

(3) Soweit die Ordnung des Wasser-
haushalts oder die Abwehr sonstiger
nachteiliger Umweltauswirkungen es er-
fordert, können die erlaubnisfreien Be-
nutzungen nach Abs. 1 Satz 2 und § 46
Abs. 1 Nr. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes
allgemein oder für einzelne Gebiete
durch Rechtsverordnung einge schränkt
werden. § 13 Abs. 2 gilt entsprechend.

Dritter Teil

Besondere wasserwirtschaftliche 
Bestimmungen

Erster Abschnitt

Öffentliche Wasserversorgung, 
Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutz

§ 30

(zu § 50 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Öffentliche Wasserversorgung

(1) Die Gemeinden haben in ihrem Ge-
biet die Bevölkerung und die gewerbli-
chen und sonstigen Einrichtungen ausrei -
chend mit Trink- und Betriebswasser zu
versorgen. Die Ver sorgungspflicht besteht
nicht für 

1. Grundstücke im Außenbereich,

2. gewerbliche oder andere Verbraucher
mit hohem oder stark schwankendem
Wasserbedarf,

3. die Versorgung mit Betriebswasser,
wenn und soweit es dem Verbraucher
zumutbar ist, diesen Bedarf ein -
zuschränken oder anderweitig zu de-
cken.

(2) Die Gemeinden können die Ver-
pflichtung zur Wasserver sorgung nach
Abs. 1 auf andere Körperschaften des öf-
fentli chen Rechts oder auf private Dritte
übertragen oder sich die ser bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben bedienen; sie kön-
nen dabei auch Wasser- und Bodenver-
bände oder Zweckverbände bilden und
öffentlich-rechtliche Vereinbarungen ab-
schließen. Die nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 des
Hessischen Brand- und Katast rophen -
schutzgesetzes vom 17. Dezember 1998
(GVBl. I S. 530), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18. November 2009 (GVBl. I
S. 423), bestehende Verpflichtung, für ei-
ne den örtlichen Verhältnissen angemes-
sene Löschwasserversor gung zu sorgen,
bleibt unberührt.

(3) Die Übertragung der Verpflichtung
zur Wasserversorgung nach Abs. 1 auf
private Dritte ist in der Vereinbarung zu
be fristen und mit dem Vorbehalt eines
Widerrufs zu versehen. Eine Übertragung
darf nur erfolgen, wenn

1. der Dritte fachkundig, zuverlässig und
leistungsfähig ist,

2. die Erfüllung der übertragenen Pflich-
ten dauerhaft si chergestellt ist und

3. der Übertragung keine überwiegen-
den öffentlichen Inte ressen entgegen-
stehen.

(4) Durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit der für das Gesundheits-
wesen zuständigen Ministerin oder dem
hier für zuständigen Minister können die
Voraussetzungen für die Übertragung der
Wasserversorgungspflicht auf private
Dritte geregelt werden. Dabei sind insbe-
sondere Bestimmungen zu treffen über

1. den Nachweis, die Prüfung und die
dauerhafte Gewähr leistung der Fach-
kunde, Zuverlässigkeit und Leistungs-
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fähigkeit des Dritten und seiner Beauf-
tragten,

2. die von der Gemeinde und dem Drit-
ten zu treffenden technischen, organi-
satorischen, rechtlichen und finan -
ziellen Vorkehrungen, um die dauer-
hafte Sicherstel lung der Aufgabener-
füllung einschließlich einer mögli chen
Rückabwicklung zu gewährleisten,
und

3. die Möglichkeit von Teilübertragun-
gen.

(5) Die zur Wasserversorgung gebilde-
ten Wasser- und Bo denverbände können
durch Satzung Anschluss- und Benut -
zungszwang vorschreiben sowie Gebüh-
ren und Beiträge nach den Vorschriften
des Gesetzes über kommunale Abgaben
vom 17. März 1970 (GVBl. I S. 225), zu-
letzt geändert durch Ge setz vom 31. Ja-
nuar 2005 (GVBl. I S. 54), in der jeweils
geltenden Fassung erheben.

§ 31

Wasserversorgungsanlagen, Bestandsplan

(1) Anlagen zum Verteilen, Behandeln
und Speichern von Wasser sind nach den
allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik und der Wasserwirtschaft oder, soweit
dies vorge schrieben ist, nach dem Stand
der Technik so herzustellen, zu betreiben
und zu unterhalten, dass die öffentliche
Sicherheit und die Ordnung des Wasser-
haushalts gewährleistet ist.

(2) Die Unternehmerinnen oder Unter-
nehmer der Wasserver sorgung haben für
ihren Versorgungsbereich einen Be -
stands plan über die Lage der Anlagen zur
Gewinnung von Grund wasser sowie der
in Abs. 1 genannten Anlagen nach den
an erkannten Regeln der Technik zu füh-
ren, entsprechend zu aktualisieren und
der Wasserbehörde auf Anforderung vor -
zulegen.

§ 32

(zu § 50 Abs. 5 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)

Eigenkontrolle

(1) Die Unternehmerinnen und Unter-
nehmer der Wasserver sorgung haben ihre
Wassergewinnungsanlagen auf eigene
Kosten zu überwachen. Sie haben beste-
hende Gefahren un verzüglich der Was-
serbehörde mitzuteilen und auf eine Be -
grenzung des Schadens hinzuwirken.

(2) Die Unternehmerinnen und Unter-
nehmer der Wasserver sorgung haben der
Wasserbehörde die Ergebnisse der von
ih nen oder in ihrem Auftrag nach der
Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001
(BGBl. I S. 959), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I
S. 2407), durchgeführten Wasseruntersu-
chungen mitzuteilen.

(3) Durch Rechtsverordnung kann be-
stimmt werden, dass die Unternehmerin-
nen und Unternehmer der Wasserversor-
gung im Rahmen der Eigenüberwachung
auf ihre Kosten

1. die Beschaffenheit des zur Wasserver-
sorgung oder als Mineral- oder Tafel-
wasser gewonnenen Rohwassers zu
untersuchen oder untersuchen zu las-
sen haben,

2. Entnahme- und Schüttungsmengen so-
wie Grundwasser stände der von ihnen
genutzten Gewin nungsanlagen zu er-
mitteln haben,

3. Daten der Wasserversorgung ihres
Versorgungsbe reichs, insbesondere zu
Wasserabgabe, -verteilung und -ver-
lusten, zu erheben haben und

4. die von ihnen genutzten Gewinnungs-
anlagen nach Nr. 1 sowie die zugehöri-
gen Wasserschutzgebiete auf Verun-
reinigungen und andere für die Was-
sergewin nung nachteilige Verände-
rungen zu überwachen ha ben. 

In der Rechtsverordnung nach Satz 1
kann auch geregelt wer den,

1. dass die Überwachung den Bau und
Betrieb von Unter suchungseinrich tun -
gen zur Erfassung der Wasserbe -
schaffenheit und Messung der Grund-
wasserstände ein schließt, 

2. dass der Einzugsbereich der Gewin-
nungsanlage zu überwachen ist, solan-
ge für die Gewinnungsanlage ein Was-
serschutzgebiet nicht festgesetzt ist, 

3. in welcher Art und Häufigkeit Unter-
suchungen, Mes sungen und Überprü-
fungen durchzuführen und zu doku-
mentieren sind,

4. an wen und in welcher Form die Er-
gebnisse der Eigen überwachung mit-
zuteilen sind,

5. welche Untersuchungen von staatli-
chen oder staatlich anerkannten Stel-
len durchzuführen sind und

6. dass die Unternehmerin oder der Un-
ternehmer der zu ständigen Wasserbe-
hörde die nicht nur vorüberge hende
Stilllegung einer Anlage nach Satz 1
Nr. 1 mit zuteilen hat. 

(4) In der Rechtsverordnung nach 
Abs. 3 kann die Ver pflichtung zur Eigen-
kontrolle auf staatlich anerkannte Heil -
quellen erstreckt werden. In diesem Fall
obliegt die Erfüllung der Verpflichtungen
der Eigentümerin oder dem Eigentümer
oder der Unternehmerin oder dem Unter-
nehmer der staatlich anerkannten Heil-
quelle und ergeht die Rechtsverordnung
im Benehmen mit der für das Gesund-
heitswesen zuständigen Mi nisterin oder
dem hierfür zuständigen Minister.

§ 33

(zu § 51 Abs. 1 und § 52 Abs. 1 des 
Wasserhaushaltsgeset zes)

Wasserschutzgebiete

(1) Die für die Festsetzung eines Was-
serschutzgebiets nach § 51 Abs. 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes erforderlichen
Pläne und Gutachten sind von dem durch
die Festsetzung des Was serschutzgebiets
Begünstigten vorzulegen. Kommt der Be -
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günstigte dieser Verpflichtung nicht nach,
hat er die für die Erstellung der Unterla-
gen erforderlichen Kosten zu erstatten.
Wasserschutzgebiete sind im Liegen-
schaftskataster nachzu weisen. Die Ver-
pflichtung nach Satz 3 entfällt, wenn die
in § 9 Abs. 7 Satz 2 des Hessischen Ver-
messungs- und Geoinfor mationsgesetzes
vom 6. September 2007 (GVBl. I S. 548),
geändert durch Gesetz vom 6. Oktober
2010 (GVBl. I S. 313), genannten Voraus-
setzungen vorliegen.

(2) Bei der Festsetzung eines Wasser-
schutzgebiets sollen Festlegungen über
den Vorrang einvernehmlicher Regelun-
gen im Rahmen freiwilliger Kooperatio-
nen zwischen landwirtschaftlichen
Grundstücksbewirtschaftern und begüns-
tigten Wasserversorgern gegenüber Ver-
oder Geboten getroffen werden.

(3) Für mehrere oder alle Wasser-
schutzgebiete können durch Rechtsver-
ordnung Anordnungen nach § 52 Abs. 1
Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes ge-
troffen werden. Die Rechtsver ordnung
wird im Staatsanzeiger für das Land Hes-
sen verkün det. § 13 Abs. 1 findet keine
Anwendung. Die Befugnisse nach § 51
Abs. 1 und § 52 Abs. 1 des Wasserhaus-
haltsgeset zes der Wasserbehörden blei-
ben unberührt.

§ 34

(zu § 52 Abs. 5 und § 99 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)

Ausgleich, Vergütung für 
Wasserdienstleistungen

(1) § 52 Abs. 5 des Wasserhaushaltsge-
setzes gilt auch für die erwerbsgärtneri-
sche Nutzung. Verbote oder Beschrän-
kungen für die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln stehen den Schutzbestim-
mungen nach § 52 Abs. 1 des Wasser-
haushalts gesetzes gleich. Der Ausgleich
bemisst sich nach den Er tragseinbußen
oder Mehraufwendungen gegenüber ei-
ner ord nungsgemäßen land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzung; er sparte Auf-
wendungen sind anzurechnen. 

(2) Ein Ausgleich wird nicht geleistet,
soweit die wirtschaftli chen Nachteile

1. 50 Euro pro Jahr und Betrieb nicht
übersteigen,

2. durch zumutbare betriebliche Maß-
nahmen ausgegli chen werden können
oder

3. durch andere Leistungen aus öffentli-
chen Haushalten oder von Dritten aus-
geglichen werden.

Im Übrigen bleibt § 99 Satz 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes unberührt.

(3) Der Ausgleich ist durch einen für
das Kalenderjahr fällig werdenden Betrag
zu leisten. Der Anspruch entfällt, wenn
ein Antrag nicht bis zum 31. Dezember
des laufenden Jahres ge stellt wird. Die
Ausgleichsleistung ist bis zum 31. März
des Folgejahres auszuzahlen. Wird die
Ausgleichsleistung ganz oder teilweise

verweigert, kann binnen einer Notfrist
von ei nem Monat Klage vor den ordentli-
chen Gerichten erhoben werden. Aus-
gleichszahlungen sind mit 6 vom Hundert
nach Fälligkeit zu verzinsen.

(4) Verstößt die nutzungsberechtigte
Person gegen eine Schutzbestimmung,
Anordnung oder Auflage, die sich auf die
Bewirtschaftung bezieht, kann die Aus-
gleichszahlung ganz oder teilweise ver-
sagt oder auch mit Wirkung für die Ver -
gangenheit zurückverlangt werden.

(5) Die mit der Überwachung betrau-
ten Behörden sind be fugt, Boden-, Pflan-
zen-, Düngemittel- und Pflanzenschutz -
mittelproben ohne Ausgleich zu entneh-
men oder anzufordern.

(6) Zur Steigerung der Grundwasser-
qualität können freiwil lige Kooperationen
zwischen Grundstücksbewirtschaftern
und begünstigten Wasserversorgern ver-
traglich vereinbart wer den, in denen die
Kriterien zur Grundstücksbewirtschaftung
als Wasserdienstleistung festgehalten
sind.

(7) Durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit der für das Land- und
Forstwirtschaftswesen zuständigen Minis-
terin oder dem hierfür zuständigen Minis-
ter können Regelungen über die Höhe
und die Pauschalierung des Ausgleichs
getrof fen werden. Eine Verordnung ist
insbesondere dann erforder lich, wenn ei-
ne Sicherstellung angemessener Aus-
gleichszah lungen im Rahmen freiwilliger
Kooperationen nicht durch einvernehmli-
che Regelungen zwischen Ausgleichs-
pflichtigen und Ausgleichsberechtigten
gewährleistet werden kann. Glei ches gilt
für Vergütungen für Wasserdienstleistun-
gen, die der Grundstücksbewirtschafter
im Rahmen von Kooperationen nach Abs.
6 dem begünstigten Wasserversorger ge-
genüber erbringt. Dabei können auch
Verfahrensregelungen, insbe sondere über
die Mitwirkungsbefugnisse der für die
Land wirtschaft zuständigen Behörden, so-
wie zur Ausgleichspflicht der Gesamt-
schuldner nach § 97 Satz 2 des Wasser-
haushalts gesetzes untereinander getrof-
fen werden.

§ 35

(zu § 53 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Staatlich anerkannte Heilquellen, 
Heilquellenschutzgebiete

(1) Über die Anerkennung von Heil-
quellen und deren Wider ruf entscheidet
das Regierungspräsidium Darmstadt als
Ge sundheitsbehörde unter Beachtung der
wasserwirtschaftlichen Belange.

(2) Die Eigentümerinnen und Eigentü-
mer sowie Unternehme rinnen und Unter-
nehmer einer staatlich anerkannten Heil -
quelle sind verpflichtet, das Heilwasser in
regelmäßigen, durch die Gesundheitsbe-
hörde nach Abs. 1 zu bestimmenden Ab-
ständen auf ihre Kosten bakteriologisch
und chemisch prü fen und untersuchen zu
lassen und das Untersuchungsergebnis
der Gesundheitsbehörde nach Abs. 1 und

Nr. 23 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 23. Dezember 2010 559



der Wasserbehörde mitzuteilen. Sie ha-
ben die Überwachung ihrer Betriebe und
Anlagen durch das zuständige Gesund-
heitsamt und die Was serbehörde zu dul-
den. Ihnen können insbesondere Be-
triebs- und Überwachungspflichten aufer-
legt werden, die im Inte resse der Erhal-
tung der Heilquelle erforderlich sind.

(3) Für die Festsetzung von Heilquel-
lenschutzgebieten gelten die §§ 33 und
34 entsprechend.

§ 36

Sparsamer Umgang mit Wasser

(1) Die Träger der öffentlichen Wasser-
versorgung und von ihnen beauftragte
Dritte sollen im Rahmen bestehender
tech nischer und wirtschaftlicher Möglich-
keiten auf eine rationelle Verwendung
des Wassers hinwirken, insbesondere
durch

1. Begrenzung der Wasserverluste in den
Einrichtungen der öffentlichen Was-
serversorgung auf das unvermeid bare
Maß,

2. Verwertung von Betriebswasser und
Niederschlagswas ser,

3. Verweisung von Gewerbebetrieben
mit hohem Wasser bedarf auf Brauch-
und Oberflächenwasser,

4. Förderung des rationellen Umgangs
mit Wasser durch die Gestaltung der
Benutzungsbedingungen und -ent -
gelte und

5. Beratung von Wassernutzern bei Maß-
nahmen zur Ein sparung von Wasser.

(2) Die Wasserbehörde kann von den
Unternehmen der öf fentlichen Wasserver-
sorgung Angaben verlangen über

1. Menge und Beschaffenheit des im Ver-
sorgungsgebiet abgegebenen Wassers,

2. Umfang und Struktur des Wasserver-
brauchs und

3. Maßnahmen zur Verbesserung des
sparsamen Um gangs mit Wasser im
Versorgungsgebiet.

Die Träger der öffentlichen Wasserversor-
gung sollen die Be völkerung des Versor-
gungsgebiets regelmäßig in geeigneter
Form insbesondere über Angaben nach
Satz 1 unterrichten.

Zweiter Abschnitt

Abwasserbeseitigung

§ 37

(zu § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Abwasserbeseitigungspflicht

(1) Die Abwasserbeseitigung obliegt
den Gemeinden, in de nen das Abwasser
anfällt, soweit sie nicht nach Abs. 6 ande -
ren Körperschaften des öffentlichen
Rechts übertragen wurde. Sie haben das
in ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu

besei tigen, wenn nicht ein verbindlicher
Abwasserbeseitigungsplan etwas anderes
bestimmt. 

(2) Die Abwasserbeseitigungspflichti-
gen haben den ord nungsgemäßen Bau
und Betrieb der Zuleitungskanäle zum öf -
fentlichen Kanal zu überwachen oder sich
entsprechende Nachweise vorlegen zu
lassen. Führen die Abwasserbeseiti gungs -
pflichtigen diese Überwachung selbst
oder durch ein beauftragtes Unternehmen
durch, können die für den ord nungs ge -
mäßen Zustand der Zuleitungskanäle
Verantwortli chen nach Maßgabe der Vor-
schriften des Gesetzes über kommunale
Abgaben zu den dadurch entstehenden
Kosten he rangezogen werden. Die Ab-
wasserbeseitigungspflichtigen kön nen
bestimmen, ob die Kosten zu den ansatz-
fähigen Kos ten nach § 10 Abs. 2 des Ge-
setzes über kommunale Abgaben oder zu
den erstattungsfähigen Kosten nach § 12
Satz 1 des Gesetzes über kommunale Ab-
gaben zählen.

(3) Angefallenes Abwasser ist den Be-
seitigungspflichtigen zu überlassen. Die
Beseitigungspflichtigen können bestim-
men, wie ihnen das Abwasser zu überlas-
sen ist. Sie können insbe sondere vor-
schreiben, dass Abwasser vor der Über-
lassung behandelt werden muss.

(4) Abwasser, insbesondere Nieder-
schlagswasser, soll von der Person, bei
der es anfällt, verwertet werden, wenn
was serwirtschaftliche und gesundheitli-
che Belange nicht entge genstehen. Die
Gemeinden können durch Satzung re-
geln, dass im Gemeindegebiet oder in
Teilen davon Anlagen zum Sammeln oder
Verwenden von Niederschlagswasser
oder zum Verwenden von Grauwasser
vorgeschrieben werden, um die Abwas-
seranlagen zu entlasten, Überschwem-
mungsgefah ren zu vermeiden oder den
Wasserhaushalt zu schonen, so weit was-
serwirtschaftliche oder gesundheitliche
Belange nicht entgegenstehen. Die Sat-
zungsregelung kann als Festsetzung in
den Bebauungsplan aufgenommen wer-
den. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs fin-
det unter Ausschluss der übrigen Vor -
schriften des Baugesetzbuchs auf diese
Festsetzungen Anwen dung.

(5) Die Pflicht zur Abwasserbeseiti-
gung nach Abs. 1 und zur Überlassung
des Abwassers nach Abs. 3 entfällt für 

1. Niederschlagswasser, das von öffentli-
chen Verkehrsflä chen abfließt,

2. Niederschlagswasser, das verwertet,
verrieselt oder ver sickert wird,

3. Abwasser, das bei der Mineralgewin-
nung anfällt,

4. Abwasser, das noch weiter verwendet
werden soll, und für Abwasser aus
landwirtschaftlichen oder forst -
wirtschaftlichen Betrieben oder Gärt-
nereibetrieben, das in dem Betrieb, in
dem es angefallen ist, unter Be achtung
der abfall- und bodenschutzrechtli-
chen Be stimmungen sowie der Belan-
ge des Grundwasserschut zes im Rah-
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men einer ordnungsgemäßen land-,
forst wirtschaftlichen oder gärtneri-
schen Nutzung Verwen dung findet,

5. Abwasser, dessen Einleitung in ein
Gewässer wasser rechtlich erlaubt ist,
für die Dauer der Erlaubnis,

6. verunreinigtes Wasser, das im Rahmen
einer Grundwas sersanierung mit Zu-
stimmung der Wasser behörde entnom-
men und nach einer Behandlung wie -
der versickert oder in ein Oberflächen-
gewässer einge leitet wird,

7. Abwasser oder Schlamm, das oder der
mit Zustim mung der Wasserbehörde
aus Gründen des Gewässer schutzes
oder wegen eines unvertretbar hohen
Auf wands anderweitig beseitigt wird,

8. Abwasser, dessen Einleitung in eine
andere Abwasser anlage mit Zustim-
mung der für diese Anlage zuständi -
gen Wasserbehörde und der überneh-
menden Gemeinde erfolgt.

Zur Beseitigung des Abwassers nach 
Satz 1 Nr. 1 bis 7 sind diejenigen ver-
pflichtet, bei denen das Abwasser anfällt,
nach Nr. 8 diejenigen, die das Abwasser
übernehmen. Anderwei tige Regelungen
in Ortssatzungen bleiben unberührt.

(6) Die Beseitigungspflichtigen können
die Aufgaben nach Abs. 1, nach § 40 die-
ses Gesetzes und § 64 des Was ser haus -
haltsgesetzes oder deren Durchführung
auf andere Körper schaften des öffentli-
chen Rechts übertragen; sie können ins -
besondere Wasser- und Bodenverbände
oder Zweckverbände bilden oder öffent-
lich-rechtliche Vereinbarungen abschlie-
ßen. Sie können sich zur Erfüllung ihrer
Aufgaben Dritter bedie nen. Wenn es aus
Gründen des Wohls der Allgemeinheit
ge boten ist, können die Beseitigungs-
pflichtigen auch nach den Vorschriften
des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsar beit vom 16. Dezember 1969
(GVBl. I S.  307), zuletzt geän dert durch
Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I 
S. 229), zu Körperschaften des öffentli-
chen Rechts zusammengeschlossen wer-
den. Die Vorschriften des Gesetzes zur
Stärkung der kommunalen Zusammenar-
beit im Ballungsraum Frank furt/Rhein-
Main vom 19. Dezember 2000 (GVBl. I
S. 542), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 2. Februar 2006 (GVBl. I S. 10), blei-
ben unberührt.

(7) Die zur Abwasserbeseitigung gebil-
deten Wasser- und Bo denverbände kön-
nen durch Satzung Anschluss- und Be -
nut zungszwang vorschreiben sowie Ge-
bühren und Beiträge nach den Vorschrif-
ten des Gesetzes über kommunale Abga-
ben in der jeweils geltenden Fassung er-
heben.

§ 38

(zu § 58 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Indirekteinleitung

(1) Die Bestimmungen des Wasser-
haushaltsgesetzes über Indirekteinleitun-

gen gelten auch für das Einleiten von
Grund wasser in Abwasseranlagen, das
Stoffe enthält, die durch die Anforderun-
gen für den Ort des Anfalls oder vor sei-
ner Ver mischung in der Abwasserverord-
nung vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1109,
2625), zuletzt geändert durch Gesetz vom
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in ihrer je-
weils geltenden Fassung begrenzt sind. 

(2) Für bestehende Einleitungen nach
Abs. 1 und nach § 58 Abs. 1 Satz 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes, die erstmals
der Genehmigung nach § 58 Abs. 1 Satz 1
des Wasserhaushalts gesetzes bedürfen,
ist der Genehmigungsantrag innerhalb
von zwei Jahren ab Entstehung der Ge-
nehmigungspflicht zu stel len. Die Einlei-
tung gilt bis zur Entscheidung über den
Ge nehmigungsantrag als zugelassen, so-
fern die zuständige Be hörde nichts ande-
res bestimmt.

(3) Durch Rechtsverordnung kann be-
stimmt werden, dass Einleitungen nach
Abs. 1 und Indirekteinleitungen nach § 58
Abs. 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgeset-
zes

1. in geringen Mengen, 

2. aus Abwasserbehandlungsanlagen, für
die ein baurecht licher Verwendbar-
keits- und Übereinstim mungsnachweis
vorliegt oder die im Einvernehmen mit
der Wasserbehörde auf andere Weise
allgemein zuge lassen worden sind, so-
fern dabei die Anforderungen an die
Vorbehandlung und Einleitung gere-
gelt sind, oder

3. aus Abwasserbehandlungsanlagen,
die den von der obersten Wasserbe-
hörde eingeführten Anforderungen an
Bauart, Errichtung, Betrieb und Über-
wachung ent sprechen,

anstatt einer Genehmigung einer Anzeige
bedürfen. In der Verordnung nach Satz 1
können

1. Regelungen zum Inhalt und zum Um-
fang der Prüfung der Anzeige getrof-
fen werden und

2. für bestimmte Abwassereinleitungen
Fristen festgelegt werden, innerhalb
derer die Anpassungsmaßnahme zur
Gewährleistung der Anforderungen
nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung
mit § 57 Abs. 2 des Wasserhaus -
haltsgesetzes abgeschlossen sein müs-
sen.

§ 39

(zu § 60 Abs. 3 und 4 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)

Genehmigung von Abwasseranlagen, 
Bestandsplan

(1) Die Genehmigung nach § 60 Abs. 3
des Wasserhaushalts gesetzes schließt für
Vorhaben erforderliche Baugenehmigun -
gen ein. Die Wasserbehörde entscheidet
insoweit im Beneh men mit der Bauauf-
sichtsbehörde.

(2) Die Unternehmerinnen und Unter-
nehmer von Abwasser anlagen, die dem
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allgemeinen Gebrauch dienen, haben ei-
nen Bestandsplan der Abwasseranlagen
nach den anerkannten Re geln der Tech-
nik zu führen, entsprechend zu aktuali-
sieren und der Wasserbehörde auf Anfor-
derung vorzulegen. Ent sprechendes gilt
für gewerbliche Abwasseranlagen, über
die Abwasser abgeleitet oder behandelt
wird, für das in der Ab wasserverordnung
Anforderungen festgelegt sind; soweit es
sich dabei um Kanäle handelt, gilt dies
nur, wenn sie für ei nen Abwasserdurch-
fluss von mehr als 5 m3 pro Tag bei Tro -
ckenwetter bemessen sind. Für Abwas-
serbehandlungsanlagen, für die baurecht-
liche Verwendbarkeitsnachweise oder
Über einstimmungsnachweise vorliegen,
gelten diese als Bestands pläne.

§ 40

(zu § 61 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Betrieb, Eigenkontrolle und 
Überwachung von Abwasseranlagen

(1) Treten bei Abwasseranlagen Ab-
weichungen vom Normal betrieb auf, die
zur Überschreitung von Überwachungs-
werten geführt haben (Betriebsstörun-
gen), hat die Unternehmerin oder der Un-
ternehmer der Abwasseranlage die not-
wendigen Maßnahmen zu treffen, um die
nachteiligen Auswirkungen nach Dauer
und Umfang gering zu halten und Wie-
derholun gen zu vermeiden. Das Gleiche
gilt, wenn Reparaturen un vermeidlich
sind, die eine Überschreitung befürchten
lassen. Sie oder er ist verpflichtet, vorher-
sehbare Betriebsstörungen im Vorfeld
rechtzeitig und bereits eingetretene Be-
triebsstö rungen unverzüglich der Wasser-
behörde anzuzeigen unter Angabe der
Ursache, der voraussichtlichen Dauer, der
Aus wirkungen und der getroffenen und
vorgesehenen Maßnah men.

(2) Zum Schutz der Gewässer kann
durch Rechtsverordnung bestimmt wer-
den,

1. dass die Unternehmerinnen und Un-
ternehmer von Abwasserbehandlungs-
anlagen ein betriebliches Messpro -
gramm zur Überwachung und Steue-
rung der Anlagen aufzustellen und re-
gelmäßig durchzuführen haben, 

2. dass die Unternehmerinnen und Un-
ternehmer von Ab wasseranlagen zu-
sätzliche Überprüfungen von Abwas-
seranlagen sowie Untersuchungen des
Abwassers, der anfallenden Schlämme
oder des von ihnen beeinfluss ten Ge-
wässers auf ihre Kosten durchzuführen
und ein Abwasserkataster zu führen
haben, das eine Zusam menstellung
über Art, Menge und Herkunft des
Ab wassers enthält,

3. dass die Unternehmerinnen und Un-
ternehmer von Ab wasseranlagen die
Einleitung nicht häuslichen Abwas sers
Dritter in ihre Anlage auf deren Kosten
durch re gelmäßige Untersuchungen zu
überwachen haben,

4. dass die Unternehmerinnen und Un-
ternehmer von Ab wasseranlagen die

Sicherheit und Funktion ihrer Anla gen
sowie den baulichen Zustand auf ihre
Kosten dar aufhin zu prüfen haben, ob
diese den jeweils in Be tracht kommen-
den Regeln der Technik entsprechen
und welche weiteren Anforderungen
zu berücksichti gen sind,

5. dass die Unternehmerinnen und Un-
ternehmer von Ab wasseranlagen sich
von Dritten, die in ihre Abwasser -
anlagen einleiten, regelmäßig Nach-
weise über die notwendigen Überprü-
fungen nach Maßgabe der An -
forderungen nach Nr. 4 vorlegen las-
sen,

6. dass bestimmte Untersuchungen nach
Nr. 2 und 3 so wie Prüfungen nach 
Nr. 4 und 5 von staatlichen Stel len, an-
erkannten Sachverständigen oder
sachverständi gen Stellen durchzufüh-
ren sind,

7. in welchen Zeitabständen und in wel-
cher Form die Un tersuchungen und
Prüfungen nach Nr. 2 bis 5 durchzu-
führen sind,

8. in welcher Form, in welchen Fällen, in
welchen Zeitab ständen und welchen
Stellen die Untersuchungs ergebnisse,
Aufzeichnungen und Prüfungsergeb-
nisse nach Nr. 2 bis 5 zu übermitteln
und welche Angaben zu den zukünftig
notwendigen Maßnahmen erforder lich
sind,

9. dass die Unternehmerinnen und Un-
ternehmer der Ab wasseranlagen der
Wasserbehörde die Stilllegung ge -
nehmigungsbedürftiger Abwasseran-
lagen mitzuteilen haben.

Dritter Abschnitt

Wassergefährdende Stoffe

§ 41

(zu § 62 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen

(1) Wer Anlagen nach § 62 Abs. 1 des
Wasserhaushaltsgeset zes einbaut, auf-
stellt, unterhält oder betreibt, hat dies der
für die Anlage zuständigen Wasserbehör-
de anzuzeigen. Dies gilt nicht, wenn die
Anlage schon nach anderen wasserrecht-
lichen Vorschriften einer Zulassung be-
darf.

(2) Wer Anlagen nach Abs. 1 betreibt,
befüllt oder entleert, instand hält, reinigt,
überwacht oder prüft oder auf andere
Weise mit wassergefährdenden Stoffen
umgeht, hat das Aus treten von nicht nur
unbedeutender Mengen wassergefähr-
dender Stoffe unverzüglich der Wasserbe-
hörde oder, soweit dies nicht oder nicht
rechtzeitig möglich ist, der nächsten Poli-
zeibehörde anzuzeigen, sofern die Stoffe
in ein oberirdisches Gewässer, eine Ab-
wasseranlage oder in den Boden einge -
drungen sind oder aus sonstigen Gründen
eine Verunreini gung oder Gefährdung 
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eines Gewässers oder einer Abwasser -
anlage nicht auszuschließen ist. Die Ver-
pflichtung besteht auch bei Vorliegen ei-
nes Verdachts, dass wassergefährdende
Stoffe bereits ausgetreten sind und eine
Gefährdung entstan den ist. 

(3) Durch Rechtsverordnung kann für
Anlagen nach § 62 Abs. 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes geregelt werden,

1. wie die technische Abgrenzung einzel-
ner Anlagen nach § 62 Abs. 1 des Was-
serhaushaltsgesetzes erfolgt, 

2. in welchen Fällen aus Gründen des
Gewässerschutzes der Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen nur mit
Anlagen zulässig ist, 

3. die Bestimmung und Einstufung der
wassergefährden den Stoffe,

4. wie die Anlagen im Einzelnen zu über-
wachen sind, wie die Zulassung von
Sachverständigen und sachverständi-
gen Stellen erfolgt und wie im Einzel-
nen die Prüfungen von Anlagen auf
Kosten der Unternehmerin oder des
Unternehmers durchzuführen sind,

5. wann Maßnahmen zur Beobachtung
der Gewässer und des Bodens zur
frühzeitigen Erkennung von Verunrei -
nigungen durch Anlagen erforderlich
sind und welche Bodenuntersuchun-
gen eine Betreiberin oder ein Betreiber
vor Errichtung oder Stilllegung ei ner
Anlage auf ihre oder seine Kosten
durchzuführen hat,

6. die Anforderungen an Sachverständi-
ge und Fachbe triebe,

7. in welchen Fällen eine Anzeige nach
Abs. 1 Satz 1 ent fällt und in welchen
Fällen die Stilllegung von An lagen
mitzuteilen ist.

Vierter Abschnitt

Gemeinsame Bestimmungen für Anlagen

§ 42

Bauaufsicht und Bauüberwachung 
bei Wasserversorgungs- und 

Abwasseranlagen

(1) Bei der Errichtung, der Änderung
oder dem Abbruch von Wasserversor-
gungs- und Abwasseranlagen, die der öf-
fentli chen Versorgung und Entsorgung
dienen, mit Ausnahme von Gebäuden,
sind die Bauherrschaft sowie im Rahmen
ihres Wirkungskreises die anderen am
Bau Beteiligten selbst dafür verantwort-
lich, dass die öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften und die aufgrund dieses Geset-
zes ergangenen Anordnungen eingehal-
ten werden. Die §§ 48 und 51 der Hessi-
schen Bau ordnung gelten entsprechend.

(2) Für die Bauaufsicht durch die Was-
serbehörde für Anlagen nach Abs. 1 gel-
ten § 73 Abs. 1, 3 und 4 und § 74 der Hes-
si schen Bauordnung entsprechend. In den
Fällen des § 41 des Flurbereinigungsge-
setzes in der Fassung vom 16. März 1976

(BGBl. I S. 547), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. De zember 2008 (BGBl. I
S. 2794), obliegt die Bauaufsicht der Flur-
bereinigungsbehörde.

Fünfter Abschnitt

Gewässerausbau

§ 43

(zu § 70 Abs. 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)

Planfeststellung und Plangenehmigung

(1) Abweichend von § 70 Abs. 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes gelten für die
Planfeststellung die Vorschriften des Ab-
schnitts 2 des Teils V des Hessischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes mit der Maß-
gabe, dass

1. abweichend von § 73 Abs. 6 Satz 1 
und 2 nur unter den Voraussetzungen
des § 67 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes
ohne Er örterungstermin entschieden
werden kann,

2. bei mehr als 50 Benachrichtigungen
oder Zustellungen diese durch öffentli-
che Bekanntmachungen ersetzt wer-
den können; abweichend von § 74
Abs. 5 Satz 2 des Hessischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes genügt es,
dass eine Ausfertigung des Bescheids
bei den Be hörden, bei denen die Pläne
und Unterlagen nach § 73 Abs. 3 des
Hessischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes ausgelegt werden, einen Monat
zur Einsichtnahme ausgelegt wird und
in der Bekanntmachung auf diese Aus-
legung und den Inhalt der Rechtsbe-
helfsbelehrung hingewiesen wird,

3. den Verfahrensbeteiligten, die nicht
antragstellende Per son sind, die Ent-
scheidung, abweichend von § 74 
Abs. 4 Satz 1 des Hessischen Verwal-
tungsverfahrens gesetzes, ohne die zu-
gehörigen Planunterlagen mit dem
Hinweis zuzustellen ist, wo diese ein-
gesehen werden können,

4. die Planfeststellungsbehörde auch An-
hörungsbehörde ist.

In den Fällen des § 68 Abs. 2 Satz 1 des
Wasserhaushaltsge setzes gelten die An-
forderungen des § 74 Abs. 6 Satz 1 des
Hessischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes nicht.

(2) Stauanlagen, bei denen die Höhe
des Stauwerkes von der Sohle des Ge-
wässers oder von seinem tiefsten Gelän-
depunkt im Speicherraum bis zur Krone
mehr als 5 m beträgt und das Sammelbe-
cken bis zum Stauziel gefüllt mehr als
100 000 m3 umfasst (Talsperren, Wasser-
speicher), dürfen nur nach einem Plan an-
gelegt und geändert werden, der genaue
Angaben über die gesamte Anlage, den
Bau, die Unterhaltung und den Be trieb
enthält und alle Einrichtungen berück-
sichtigt, durch die Nachteile und Gefah-
ren für andere und für die Gewässer -
ökologie verhütet werden.
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(3) Die in Abs. 2 genannten Anforde-
rungen gelten auch für andere Stauanla-
gen, wenn die Wasserbehörde feststellt,
dass im Falle einer Störung der Anlage
erhebliche Gefahren für die öffentliche
Sicherheit zu befürchten sind.

§ 44

Schutzmaßnahmen bei Ausbau

(1) Die Unternehmerinnen und Unter-
nehmer des Ausbaus können verpflichtet
werden, Einrichtungen herzustellen und
zu unterhalten, um Beeinträchtigungen
des Wohls der Allge meinheit oder schutz-
würdiger Belange anderer Gewässerbe -
nutzer oder der Anlieger infolge des Aus-
baus oder der Unter haltung abzuwehren.
Dies gilt insbesondere bei Nachteilen für
den Naturhaushalt, die durch die Unter-
brechung von na türlichen Lebensräumen
entstehen.

(2) Die vom Ausbau betroffenen öffent-
lichen Verkehrs-, Ent sorgungs- und Ver-
sorgungseinrichtungen sind auf Kosten
der Unternehmerin oder des Unterneh-
mers des Ausbaus anzupas sen.

Sechster Abschnitt

Hochwasserschutz, Deich- und 
Stauanlagen

§ 45

(zu § 76 Abs. 2 und 3 und § 78 Abs. 2 
bis 4 des  Wasser haushaltsgesetzes)

Überschwemmungsgebiete, 
Genehmigungen in 

Überschwemmungsgebieten

(1) Bis zu einer Festsetzung nach § 76
Abs. 2 Satz 1 des Wasserhaushaltsgeset-
zes gelten auch die in den Arbeitskarten
der Wasserbehörden dargestellten und im
Staatsanzeiger für das Land Hessen ver-
öffentlichten Gebiete als festgesetzte
Überschwemmungsgebiete, höchstens je-
doch für zehn Jahre ab Veröffentlichung.
Die Ausweisung durch Arbeitskarten darf
nur solche Flächen zum Gegenstand ha-
ben, die mit hoher Wahrscheinlichkeit
von einer künftigen Festsetzung nach 
§ 76 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes
erfasst werden. Als fest gesetzte Über-
schwemmungsgebiete im Sinne von § 76
Abs. 2 Satz 1 des Wasserhaushaltsgeset-
zes gelten auch die Becken räume (Ge-
samtstauräume zuzüglich Freiräume) von
Talsper ren und Hochwasserrückhaltebe-
cken. Durch Rechtsverord nung festge-
setzte Überschwemmungsgebiete und die
nach Satz 3 als festgesetzt geltenden
Überschwemmungsgebiete sind im Lie-
genschaftskataster nachzuweisen. Die
Verpflich tung nach Satz 4 entfällt, wenn
die in § 9 Abs. 7 Satz 2 des Hessischen
Vermessungs- und Geoinformationsgeset-
zes ge nannten Voraussetzungen vorlie-
gen.

(2) Bedarf ein Bauleitplan auch einer
Genehmigung nach den Vorschriften des
Baugesetzbuchs, so entscheidet in den

Fällen des § 78 Abs. 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes die hierfür zu ständige Be-
hörde im Einvernehmen mit der Wasser-
behörde.

(3) Andere behördliche Zulassungen
aufgrund des Wasser haushaltsgesetzes
oder dieses Gesetzes schließen die
Geneh migung nach § 78 Abs. 3 oder 4
des Wasserhaushaltsgesetzes ein. Ist für
ein Vorhaben zugleich eine Baugenehmi-
gung nach der Hessischen Bauordnung
vorgeschrieben, so entscheidet die hierfür
zuständige Behörde über die Genehmi-
gung nach § 78 Abs. 3 und 4 des Wasser-
haushaltsgesetzes im Benehmen mit der
Wasserbehörde.

§ 46

Überschwemmungsgefährdete Gebiete

(1) Überschwemmungsgefährdete Ge-
biete sind Gebiete, die 

1. erst bei Überschreitung eines Hoch-
wasserereignisses, wie es statistisch
einmal in 100 Jahren zu erwarten ist,
überschwemmt werden, 

2. bei Versagen von Deichen oder ver-
gleichbaren öffentli chen Hochwasser-
schutzeinrichtungen über schwemmt
werden können. 

Für die Abgrenzung der Gebiete nach
Satz 1 Nr. 1 ist ein Hochwasserereignis
zugrunde zu legen, das mindestens dem
1,3-Fachen des Abflusses des genannten
Hochwassers ent spricht. 

(2) Überschwemmungsgefährdete Ge-
biete, in denen durch Überschwemmun-
gen erhebliche Beeinträchtigungen des
Wohls der Allgemeinheit entstehen kön-
nen, sind durch die Wasserbehörde zu er-
mitteln, in Kartenform darzustellen und
durch die betroffene Gemeinde ortsüblich
bekannt zu machen. Sie sind in Raumord-
nungs- und Bauleitplänen zu kennzeich -
nen.

(3) In überschwemmungsgefährdeten
Gebieten sind Vorkeh rungen zu treffen
und, soweit erforderlich, bautechnische
Maßnahmen vorzunehmen, um den Ein-
trag von wasserge fährdenden Stoffen bei
Überschwemmungen entsprechend den
allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik zu verringern. 

§ 47

Zusätzliche Maßnahmen

(1) Für Gewässerrandstreifen und
Überschwemmungsgebiete außerhalb im
Zusammenhang bebauter Ortsteile kann
die Wasserbehörde zur Sicherung des
Hochwasserabflusses unter Berücksichti-
gung der Ziele nach § 39 Abs. 1 des Was-
ser haushaltsgesetzes und § 24 allgemein
oder im Einzelfall bestimmen, dass Hin-
dernisse beseitigt, Maßnahmen zur Ver -
hütung von Auflandungen getroffen und
Vertiefungen einge ebnet werden.

(2) Aus Gründen des Wohls der Allge-
meinheit, insbesondere der Wasserwirt-
schaft und des öffentlichen Verkehrs,
kann die Wasserbehörde eine künstliche
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Veränderung des Zu- oder Abflusses von
wild abfließendem Wasser anordnen. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 und 2 ist
eine Entschädigung durch das Land zu
leisten, sofern durch die Anordnung eine

1. rechtmäßig ausgeübte Nutzung nicht
mehr fortgesetzt werden darf oder ein-
geschränkt wird und hierdurch die
wirtschaftliche Nutzbarkeit eines
Grundstücks erheb lich eingeschränkt
wird oder schutzwürdige Aufwen -
dungen an Wert verlieren,

2. beabsichtigte Nutzung unmöglich ge-
macht wird, die sich nach Lage und
Beschaffenheit des Grundstücks un-
mittelbar anbietet, und die die Eigen-
tümerin oder der Eigentümer sonst
hätte unbeschränkt ausüben kön nen.

Im Fall des Abs. 1 gilt dies nicht, wenn
der im Zeitpunkt der Anordnung beste-
hende Zustand rechtswidrig herbeige-
führt wurde. Die §§ 96 und 98 des Was-
serhaushaltsgesetzes gelten entsprechend.

§ 48

Deichunterhaltung

(1) Die Unterhaltung der Deiche, ein-
schließlich der zum Deich gehörenden
Bauwerke, ist eine öffentlich-rechtliche
Verpflichtung. Sie obliegt der jeweiligen
Eigentümerin oder dem jeweiligen Eigen-
tümer. Mit Zustimmung der Wasserbe -
hörde können andere Personen die Unter-
haltungslast über nehmen. Bei Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes hiervon abwei chende
Unterhaltungsverpflichtungen bleiben
unberührt. Die oberste Wasserbehörde
veröffentlicht im Staatsanzeiger für das
Land Hessen eine Liste der Unterhal-
tungspflichtigen. Die Unterhaltung um-
fasst auch die Verpflichtung, Wühltiere,
die die Standsicherheit von Deichen be-
einträchtigen, zu bekämp fen. § 25 Abs. 5
gilt entsprechend. Für Anlagen an und in
Deichen und in einem Geländestreifen
von 5 m beiderseits des Deichfußes gilt 
§ 25 Abs. 1 Satz 3 entsprechend. Die Was-
serbehörde kann bestimmen, dass von
der Unterhaltung abgesehen werden
kann, wenn natürliche Rückhalteflächen
wieder hergestellt werden sollen und der
ursprüngliche Schutzzweck des Deichs
entfallen ist.

(2) Ist ein Deich ganz oder teilweise
durch Naturgewalt oder fremdes Eingrei-
fen beschädigt oder zerstört oder aus
sonsti gen Gründen sanierungsbedürftig,
so kann die Wasserbehörde anordnen,
dass die Unterhaltungspflichtigen den
Deich wie derherzustellen haben. Die Un-
terhaltungspflichtigen haben auf Verlan-
gen der Wasserbehörde die zur Beurtei-
lung der Sa nierungsbedürftigkeit erfor-
derlichen Untersuchungen durchzuführen.

§ 49

Verbote, Befreiungen

(1) An und auf Deichen und in einem
Abstand von 5 m zum Deichfuß sind ver-
boten:

1. die Errichtung oder Erweiterung von
baulichen Anla gen sowie die Verle-
gung von Leitungen, 

2. das Anlegen oder Erweitern von
Strauchpflanzungen,

3. das Durchführen von Abgrabungen,

4. die Vornahme von sonstigen Verände-
rungen am Deich körper,

5. das Fahren mit Kraftfahrzeugen und
das Reiten außer halb von öffentlichen
Wegen,

6. sonstige Maßnahmen oder Verhaltens-
weisen, welche die Unterhaltung un-
möglich machen oder wesentlich er-
schweren oder die Standsicherheit
oder Verteidigung des Deichs beein-
trächtigen oder zu einer sonstigen Be -
schädigung der Deiche führen können.

Ferner ist an und auf Deichen und in ei-
nem Abstand von 10 m zum Deichfuß das
Anlegen oder Erweitern von Baum -
pflanzungen verboten. Erfordern die all-
gemein anerkannten Regeln der Technik
größere Abstände der baulichen Anlagen
oder der Baum- und Strauchpflanzen von
den Deichfüßen, so sind diese Abstände
einzuhalten.

(2) Die Verbote des Abs. 1 gelten nicht
für Maßnahmen der zur Deichunterhal-
tung oder zur Deichverteidigung Ver -
pflichteten im Rahmen der Erfüllung die-
ser Verpflichtungen. 

(3) Die Wasserbehörde kann von den
Verboten des Abs. 1 auf Antrag befreien,
wenn die Verbote im Einzelfall zu einer
unbilligen Härte führen würden. Eine Be-
freiung darf nicht erteilt werden, wenn
die Sicherheit des Deichs, dessen Un -
terhaltung oder die Deichverteidigung
beeinträchtigt würde. Ist für ein Vorhaben
eine Baugenehmigung nach der Hessi -
schen Bauordnung erforderlich, entschei-
det die hierfür zu ständige Behörde im Be-
nehmen mit der Wasserbehörde über die
Befreiung. 

§ 50

Besondere Pflichten im Interesse der
Deichunterhaltung und Deichsicherheit

(1) Die Anlieger und Hinterlieger von
Deichen haben alles zu unterlassen, was
die Unterhaltung unmöglich machen oder
wesentlich erschweren oder die Sicher-
heit des Deichs beein trächtigen kann. Die
Anlieger und Hinterlieger von Deichen
haben Bäume und Sträucher am Deich
und in einem Gelände streifen von 5 m
beiderseits des Deichfußes zu entfernen.
Dies gilt auch dann, wenn Anpflanzun-
gen vor Inkrafttreten eines Anpflanzungs-
verbots von früheren Eigentümerinnen
und Eigentümern vorgenommen wurden.

(2) Die Wasserbehörde kann die Besei-
tigung baulicher Anla gen anordnen, so-
weit dies zur Gewährleistung der Standsi -
cherheit des Deichs, dessen Unterhaltung
oder Verteidigung erforderlich ist. § 47
Abs. 3 gilt entsprechend.
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(3) Die Anlieger und Hinterlieger von
Deichen haben, soweit es zur ordnungs-
gemäßen Unterhaltung eines Deichs er-
forder lich ist, nach vorheriger Ankündi-
gung zu dulden, dass die Unterhaltungs-
pflichtigen oder deren Beauftragte die
Grundstücke betreten, vorübergehend
benutzen und aus ihnen Bestandteile für
die Unterhaltung entnehmen, wenn diese
an derweitig nur mit unverhältnismäßig
hohen Kosten beschafft werden können.
Entstehen Schäden, so hat die geschädig-
te Person Anspruch auf Schadensersatz
gegenüber dem Unter haltungspflichtigen.

§ 51

Betrieb und Unterhaltung von 
Stauanlagen

(1) Jede Stauanlage mit festgesetzten
Stauhöhen ist durch die Wasserbehörde
mit Staumarken zu versehen. Die Unter-
neh merin oder der Unternehmer einer
Stauanlage hat die durch Staumarken
festgesetzten Wasserhöhen einzuhalten
und die Kosten des Setzens und der Er-
haltung der Staumarke zu tra gen. Die Ei-
gentümerinnen oder Eigentümer, Anlie-
ger und Hinterlieger haben das Setzen
der Staumarken und der Sicherungsmar-
ken zu dulden. Sie haben gegenüber der
Unternehmerin oder dem Unternehmer
der Stauanlage Anspruch auf Schadens-
ersatz für Schäden, die unmittelbar durch
das Setzen der Staumarke entstehen.

(2) Zugunsten dessen, der eine Stauan-
lage errichten will, sind die Eigentüme-
rinnen oder Eigentümer und nutzungsbe-
rech tigten Personen der gegenüberlie-
genden Ufergrundstücke und der dahin-
ter liegenden Grundstücke auf Anord-
nung der Was serbehörde verpflichtet, den
Anschluss an das amtliche Höhenfest-
punktnetz zu dulden.

(3) Die Eigentümerinnen und Eigentü-
mer sowie Unternehme rinnen und Unter-
nehmer von Stauanlagen haben diese
ord nungsgemäß zu unterhalten und si-
cherzustellen, dass insbe sondere bei
Hochwasser vorhandene Öffnungsmög-
lichkeiten von Staueinrichtungen be-
triebsbereit sind.

(4) Die Stauberechtigten dürfen eine
Stauanlage nur mit Ge nehmigung der
Wasserbehörde dauernd außer Betrieb
setzen oder beseitigen. Dies gilt nicht,
wenn ein Verfahren nach § 68 des Was-
serhaushaltsgesetzes durchzuführen ist.

(5) Die Genehmigung zur Außerbe-
triebsetzung darf nur ver sagt werden,
wenn eine andere Person, die ein berech-
tigtes Interesse an dem Fortbestand oder
weiteren Betrieb der An lage hat, sich ver-
pflichtet,

1. nach Wahl der oder des Stauberechtig-
ten die Kosten für die künftige Unter-
haltung der Anlage zu ersetzen oder
die Anlage selbst zu unterhalten,

2. der oder dem Stauberechtigten andere
Nachteile, die durch den Weiterbetrieb
der Anlage entstehen, zu er setzen und

3. für die Erfüllung dieser Verpflichtun-
gen Sicherheit zu leisten.

(6) Für Stauanlagen, die aufgrund ei-
ner Erlaubnis oder Be willigung errichtet
werden oder aufgrund eines alten Rechts
oder einer alten Befugnis errichtet wor-
den sind, gelten Abs. 4 und 5 nur, soweit
im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist.

§ 52

Wassergefahr

(1) Werden zur Abwendung einer
durch Hochwasser, Eis gang oder andere
Ereignisse entstehenden Wassergefahr
au genblickliche Vorkehrungen notwen-
dig, so sind, wenn es ohne erhebliche ei-
gene Nachteile geschehen kann, die be -
nachbarten Gemeinden, auch wenn sie
nicht bedroht sind, verpflichtet, die erfor-
derliche Hilfe zu leisten.

(2) Ist ein Deich bei Hochwasser ge-
fährdet, so haben auf An ordnung der
Wasserbehörde die Bewohnerinnen und
Bewoh ner der bedrohten und, falls erfor-
derlich, der benachbarten Gemeinden
durch persönliche Dienste oder andere
Leistungen im Rahmen des Herkömmli-
chen die erforderliche Hilfe zu leisten.

(3) Die Körperschaft, in deren Interesse
Hilfe geleistet wird, hat auf Verlangen
Sachschäden und Verdienstausfall aus -
zugleichen.

§ 53

Hochwasserwarnung, Wasserwehr

(1) Soweit erforderlich, richten die
Wasserbehörden an den oberirdischen
Gewässern Hochwasserwarn- und -mel-
dedienste ein, um die örtlich zuständigen
Behörden und die Öffentlichkeit in den
betroffenen Gebieten rechtzeitig vor zu
erwartendem Hochwasser zu warnen. Die
Gewässerab schnitte, für die die obere
Wasserbehörde für den Warn- und Mel-
dedienst zuständig ist, werden durch
Rechtsverordnung nach § 65 Abs. 2 Satz 1
bestimmt. Aus Einrichtung und Be trieb
der Warn- und Meldedienste können
Dritte keine An sprüche ableiten. Die
oberste Wasserbehörde unterrichtet in ge-
eigneter Form die zuständigen staatlichen
Stellen und die Bevölkerung über die
grundsätzlichen Hochwassergefahren
und geeignete Vorsorgemaßnahmen.

(2) Gemeinden haben einen Wasser-
wehrdienst einzurichten, wenn sie erfah-
rungsgemäß durch Überschwemmungen
ge fährdet werden. Das Nähere regeln die
Gemeinden durch Ortssatzung.

(3) Die Wasserbehörde legt im Hoch-
wasserfall gegenüber den Gemeinden
den Beginn und das Ende der Überwa-
chung der Winterdeiche an Rhein und
Main fest und kann zur Sicherung dieser
Winterdeiche Weisungen erteilen. Sie un-
terstützt die Gemeinden bei der Beobach-
tung und Sicherung der Winter deiche
und berät sie bei der Abwehr von Wasser-
gefahren.
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(4) Bei einer unmittelbar bevorstehen-
den Gefahr und im Fall eines Deich-
bruchs an Rhein- oder Mainwinterdei-
chen hat vorübergehend die Wasserbe-
hörde bis zur Feststellung des Ka -
tastrophenfalls nach § 34 des Hessischen
Brand- und Katast rophenschutzgesetzes
die Befugnis, Einsätze der Einheiten und
Einrichtungen des Katastrophenschutzes
nach § 26 des Hessischen Brand- und Ka-
tastrophenschutzgesetzes anzuord nen.
§ 33 Abs. 2 des Hessischen Brand- und
Katastrophen schutzgesetzes bleibt unbe-
rührt. Bezüglich der Kostenpflicht und
des Kostenersatzes bei einem Einsatz der
Feuerwehren gelten die §§ 60 und 61 des
Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes entsprechend.

Siebter Abschnitt

Wasserwirtschaftliche Planung und 
Dokumentation

§ 54

(zu § 7 Abs. 2 und 3 und den §§ 82 und 83
des Wasserhaushaltsgesetzes)

Maßnahmenprogramm und 
Bewirtschaftungsplan

(1) Für die in Hessen liegenden Teilbe-
reiche einer Flussge bietseinheit nach § 7
erstellt die oberste Wasserbehörde Beiträ-
ge für die Maß nahmenprogramme und
Bewirtschaftungspläne der Flussge -
bietseinheiten und koordiniert diese im
Rahmen des § 7 Abs. 2 bis 4 des Wasser-
haushaltsgesetzes.

(2) Die Bewirtschaftungspläne oder de-
ren Teilbereiche, die Hessen betreffen,
sowie die entsprechenden Maßnahmen-
pro gramme werden von der obersten
Wasserbehörde festgestellt und im Staats-
anzeiger für das Land Hessen veröffent-
licht. Sie sind für alle Planungen und
Maßnahmen der öffentlichen Planungs-
träger verbindlich.

(3) Die Art und Weise der Veröffentli-
chungen nach § 83 Abs. 4 Satz 1 des Was-
serhaushaltsgesetzes wird im Staatsanzei-
ger für das Land Hessen bekannt gege-
ben. 

(4) Die Einbeziehung der Öffentlich-
keit im Rahmen der Strategischen Um-
weltprüfung nach Teil 3 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung
für das Maßnahmenpro gramm soll mit der
Einbeziehung der Öffentlichkeit für den
Bewirtschaftungsplan nach § 83 Abs. 4
Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes verbunden werden.

(5) Die Überwachung im Rahmen der
Strategischen Umwelt prüfung soll so weit
wie möglich mit den Überwachungsmaß -
nahmen nach der Verordnung zur Umset-
zung der Wasser rahmenrichtlinie vom 
17. Mai 2005 (GVBl. I S. 382), geändert
durch Verordnung vom 12. Juli 2010
(GVBl. I S. 255), verbunden werden; sie
ist von der nach § 15 dieser Verordnung
zuständigen Behörde wahrzunehmen.

§ 55

(zu § 87 Abs. 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)

Eintragung in das Wasserbuch

In das Wasserbuch sind außer den in 
§ 87 Abs. 2 Satz 1 des Wasserhaushaltsge-
setzes vorgeschriebenen und den nach
den §§ 4 und 7 des Hessischen Fischerei-
gesetzes vom 19. Dezember 1990 (GVBl. I
S. 776), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 25. November 2010 (GVBl. I S. 434),
mögli chen Eintragungen 

1. Heilquellenschutzgebiete nach § 53
des Wasserhaus haltsgesetzes und § 35,

2. besondere Verpflichtungen zur Unter-
haltung von Ge wässern nach § 25 
Abs. 2,

3. Zwangsrechte nach den §§ 91 bis 94
des Wasserhaus haltsgesetzes und § 60
Abs. 1 und 2

einzutragen.

§ 56

(zu § 88 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Informationsbeschaffung und 
-übermittlung

(1) Die Vorschriften über die Informati-
onsbeschaffung und -übermittlung nach 
§ 88 des Wasserhaushaltgesetzes gelten
auch für

1. wissenschaftliche Untersuchungen zur
Erfüllung von Aufgaben nach § 67
Abs. 1 und 2,

2. die Darstellung überschwemmungsge-
fährdeter Gebiete nach § 46 Abs. 1.

(2) Zur Erfüllung der in Abs. 1 und in 
§ 88 Abs. 1 des Was serhaushaltsgesetzes
genannten Aufgaben dürfen gemar-
kungs- und flurstücksbezogene Angaben
in Druckwerken oder elekt ronisch veröf-
fentlicht werden.

(3) Die Übermittlung von vorhandenen
Informationen und die Erteilung von Aus-
künften nach § 88 Abs. 2 des Wasserhaus -
haltsgesetzes erfolgen unentgeltlich.

Achter Abschnitt

Sanierung von 
Gewässerverunreinigungen

§ 57

(zu § 90 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Sanierung von 
Gewässerverunreinigungen

(1) Für Gewässerverunreinigungen,
die keine Gewässerschä den im Sinne des
§ 90 des Wasserhaushaltsgesetzes sind,
sind von den Verantwortlichen die erfor-
derlichen Maßnahmen zur Schadenser-
mittlung und Schadensbegrenzung und
zur Beseiti gung von Verunreinigungen
durchzuführen, soweit diese nicht bereits
nach bodenschutzrechtlichen oder altlas-
tenrecht lichen Vorschriften erforderlich
sind. Mit der Sanierung ist sicherzustel-
len, dass Gefahren beseitigt werden, die
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eine schädliche Verunreinigung der Ge-
wässer oder eine sonstige nachteilige
Veränderung seiner Eigenschaften besor-
gen las sen. Die §§ 6 und 7 des Gesetzes
über die öffentliche Sicher heit und Ord-
nung in der Fassung vom 14. Januar 2005
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 14. De zember 2009 (GVBl. I
S. 635), in der jeweils geltenden Fas sung,
gelten entsprechend mit der Maßgabe,
dass auch die Gesamtrechtsnachfolgerin
oder der Gesamtrechtsnachfolger einer in
§ 6 des Gesetzes über die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung genannten Person
verantwortlich ist.

(2) Sanierungsmaßnahmen sind der
Wasserbehörde rechtzeitig vor Beginn an-
zuzeigen. Diese kann im begründeten
Einzelfall verlangen, dass vor Beginn der
Sanierungsmaßnahmen ein Sanierungs-
plan zu erstellen und die Genehmigung
der Was serbehörde einzuholen ist. Die
Genehmigung schließt alle er forderlichen
wasserbehördlichen Zulassungen ein.

(3) Sind für eine Verunreinigung meh-
rere Personen verant wortlich, so haften
sie als Gesamtschuldner. Dies gilt auch,
wenn sich mehrere Verunreinigungen
miteinander vermi schen.

(4) Soweit Gefahren für die Gewässer
zu besorgen sind, ins besondere durch Ab-
lagerungen, Unfälle und den Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen sowie Ab-
wasseranlagen und -einleitungen, kön-
nen insbesondere die Errichtung und der
Betrieb von Mess- und Kontrollstellen so-
wie die Untersu chung von Wasser- und
Bodenproben auf Kosten der verant -
wortlichen Person angeordnet werden.

(5) Die Befugnis zur Anordnung von
Maßnahmen nach § 63 und die besonde-
ren Rechtsvorschriften zum Bodenschutz
und zur Altlastensanierung bleiben unbe-
rührt.

§ 58

Kosten der Sanierung von 
Gewässerverunreinigungen

Wird das belastete oder durch schädli-
che Bodenveränderun gen gefährdete Ge-
wässer genutzt, können die Nutzerinnen
und Nutzer zu den Kosten der Gefahrer-
forschung und Sanie rung des Gewässers
herangezogen werden, wenn kein Ver -
antwortlicher ermittelt oder für diese Kos-
ten herangezogen werden kann. Durch
die Nutzerinnen und Nutzer sind dabei
Kosten in der Höhe zu tragen, die ihnen
für die Untersuchung des Gewässers und
die Wasseraufbereitung sowie, falls eine
Aufbereitung nicht möglich oder nicht
sinnvoll wäre, für die anderweitige Be-
schaffung des Wassers entstanden wären,
wenn die Gefahrerforschungs- oder Sa-
nierungsmaßnahmen nicht durchgeführt
worden wären.

§ 59

Wertausgleich

(1) Soweit durch den Einsatz öffentli-
cher Mittel bei Maßnah men zur Erfüllung

der Pflichten nach § 90 Abs. 2 des Was -
serhaushaltsgesetzes oder § 57 Abs. 1 und
4 der Verkehrs wert eines Grundstücks
nicht nur unwesentlich erhöht wird und
die Eigentümerin oder der Eigentümer
die Kosten hierfür nicht oder nicht voll-
ständig getragen hat, hat sie oder er ei-
nen Wertausgleich an den öffentlichen
Kostenträger zu leisten. Die Höhe des
Ausgleichsbetrags richtet sich nach der
durch die Sanierung bedingten Erhöhung
des Verkehrswerts des Grundstücks und
wird durch die Höhe der eingesetzten öf -
fentlichen Mittel begrenzt.

(2) Die durch Sanierungsmaßnahmen
bedingte Erhöhung des Verkehrswerts ei-
nes Grundstücks besteht aus dem Unter -
schied zwischen dem Wert, der sich für
das Grundstück erge ben würde, wenn die
Maßnahmen nicht durchgeführt worden
wären (Anfangswert), und dem Verkehrs-
wert, der sich für das Grundstück nach
Durchführung der Erkundungs- und Sa -
nierungsmaßnahmen ergibt (Endwert).

(3) Der Ausgleichsbetrag wird fällig,
wenn die Sicherung oder Sanierung ab-
geschlossen und der Festsetzungsbe-
scheid bekannt gegeben ist. Die Pflicht
zum Wertausgleich erlischt, wenn der Be-
trag nicht bis zum Ende des vierten Jah-
res nach Abschluss der Sanierung festge-
setzt worden ist.

(4) Von der Erhebung des Wertaus-
gleichs kann die zuständige Behörde ab-
sehen, wenn sie eine unbillige Härte dar-
stellt.

(5) Der Ausgleichsbetrag nach Abs. 1
ruht als öffentliche Last auf dem Grund-
stück. Die §§ 192 bis 198 des Baugesetz -
buchs gelten entsprechend, soweit nichts
anderes bestimmt ist.

Neunter Abschnitt

Duldungen

§ 60

Duldungspflichten

(1) Die Eigentümerinnen und Eigentü-
mer und nutzungsbe richtigten Personen
von Grundstücken sind auf Anordnung
der Wasserbehörde verpflichtet, die
Durchführung von Gefahrerforschungs-
maßnahmen zu dulden.

(2) Soweit es die Vorbereitung und die
Durchführung des Ausbaus, der Unterhal-
tung, der Maßnahmen nach § 50 Abs. 1
oder eines sonstigen Vorhabens erfor-
dern, haben die Eigentümerinnen und Ei-
gentümer und nutzungsberechtigten Per-
sonen der betreffenden Grundstücke auf
Anordnung der Wasserbehörde zu dul-
den, dass die Unternehmerin oder der
Unternehmer oder dessen Beauftragte
nach vorheriger An kündigung Grundstü-
cke betreten und vorübergehend benut -
zen.

(3) In den Fällen des Abs. 1 und 2 gel-
ten § 91 Satz 2 und 3 und die §§ 95 bis 98
des Wasserhaushaltsgesetzes entspre -
chend.
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Vierter Teil

Entschädigung, Ausgleich

§ 61

(zu § 98 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Einigung und Festsetzungsbescheid

(1) Vor Festsetzung einer Entschädi-
gung nach diesem Gesetz oder dem Was-
serhaushaltsgesetz hat die Wasserbehör-
de auf eine gütliche Einigung hinzuwir-
ken, wenn einer der Beteilig ten dies be-
antragt. Kommt eine Einigung zustande,
so ist eine Niederschrift aufzunehmen.
Die Niederschrift enthält

1. Ort und Zeit der Verhandlung,

2. die Bezeichnung der Beteiligten, ihrer
Bevollmächtig ten sowie von Personen
mit gesetzlicher Vertretungs macht
nach Namen, Beruf oder Gewerbe,
Wohnort und Anschrift,

3. die Erklärungen der Beteiligten.

Die Niederschrift ist den Beteiligten vor-
zulesen oder zur Durchsicht vorzulegen.
In der Niederschrift ist zu vermerken,
dass dies geschehen und die Genehmi-
gung erteilt ist.

(2) Die Beteiligten können ihre Eini-
gung auch durch überein stimmende
schriftliche Erklärungen der Wasserbe-
hörde zur Kenntnis bringen. In diesem
Falle setzt die Wasserbehörde den Aus-
gleich oder die Entschädigung entspre-
chend den Er klärungen der Beteiligten
fest und stellt den Beteiligten die Festset-
zung zu. Diese Festsetzung kann nur mit
der Begrün dung angefochten werden, die
Erklärungen der Beteiligten seien nicht
richtig wiedergegeben.

(3) Kommt eine Einigung nicht zustan-
de, so setzt die Wasser behörde die Ent-
schädigung fest. Der Bescheid hat die An-
ga ben nach Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 zu enthal-
ten und ist den Betei ligten zuzustellen.

(4) Für die Niederschrift nach Abs. 1,
für die Erklärungen nach Abs. 2 Satz 1 so-
wie die Festsetzung der Entschädigung
nach Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 ist
die elektronische Form ausgeschlossen. 

§ 62

Vollstreckung

(1) Die Zwangsvollstreckung nach der
Zivilprozessordnung findet statt

1. aus der Niederschrift über die Eini-
gung, wenn die voll streckbare Ausfer-
tigung mindestens eine Woche vorher
zugestellt ist,

2. aus dem Festsetzungsbescheid, wenn
die vollstreck bare Ausfertigung bereits
zugestellt ist oder gleichzei tig zuge-
stellt wird.

(2) Die vollstreckbare Ausfertigung
wird von der Urkundsbe amtin oder dem
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des
Amtsgerichts erteilt, in dessen Bezirk die
mit dem Festset zungsverfahren befasste
Behörde ihren Sitz hat. In den Fällen der

§§ 731 und 768 der Zivilprozessordnung
entscheidet das in Satz 1 bezeichnete Ge-
richt.

(3) Die vollstreckbare Ausfertigung des
Festsetzungsbe scheids wird nur erteilt,
wenn und soweit er für Beteiligte un -
anfechtbar ist.

Fünfter Teil

Gewässeraufsicht, Zuständigkeit

§ 63

(zu § 100 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Gewässeraufsicht

(1) Die Gewässeraufsicht obliegt als
staatliche Aufgabe den Wasserbehörden.
Sie überwachen die Erfüllung der nach
den wasserrechtlichen Vorschriften beste-
henden Verpflichtungen; dabei sollen
Umfang und Häufigkeit von Überwa-
chungsmaß nahmen berücksichtigen, ob
und inwieweit in der Vergangen heit die
Betreiberin oder der Betreiber zuverlässig
und der Betrieb ordnungsgemäß war. Bei
einer Entscheidung nach § 19 Abs. 1 oder
2 des Wasserhaushaltsgesetzes ist die
Wasser behörde für die Überprüfung der
wasserwirtschaftlichen Zu lassung nach 
§ 100 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes
zu ständig; § 19 Abs. 4 des Wasserhaus-
haltsgesetzes bleibt unbe rührt.

(2) Im Rahmen der Gewässeraufsicht
haben die Wasserbe hörden die nach
pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, um von der Allge-
meinheit, dem Ein zelnen oder den Ge-
wässern Gefahren abzuwehren, die durch
den Zustand oder die Benutzung der Ge-
wässer, der Ufer, der Deiche, der Über-
schwemmungs-, Wasserschutz- und Heil -
quellenschutzgebiete und der Anlagen
hervorgerufen werden, die unter das
Wasserhaushaltsgesetz, dieses Gesetz
oder der aufgrund dieser Gesetze erlasse-
nen Rechtsverordnungen fal len.

(3) Die Wasserbehörden haben geeig-
nete Mess-, Beobach tungs-, Untersu-
chungs- und Datenverarbeitungseinrich-
tungen zu errichten, zu betreiben und zu
unterhalten, die für die Er fassung und
Sammlung von quantitativen Gewässer-
daten für überörtlich bedeutsame Planun-
gen, Maßnahmen und Ent scheidungen
erforderlich sind. Verpflichtungen Dritter
auf grund des Wasserhaushaltsgesetzes,
dieses Gesetzes oder der aufgrund dieser
Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen
blei ben unberührt.

(4) Der Gewässeraufsicht unterliegen
auch Rohrleitungsanla gen, Wasserfernlei-
tungen, künstliche Wasserspeicher nach
§ 20 in Verbindung mit Anlage 1 Nr. 19.3
bis 19.9 des Geset zes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung sowie Rohrfern -
leitungsanlagen nach § 2 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 der Rohrfern leitungsverordnung
vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777,
3809), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 9. November 2010 (BGBl. I S. 1504).

Nr. 23 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 23. Dezember 2010 569



(5) Die §§ 5 bis 9, 11 bis 13, 30, 31 und
64 bis 70 des Hessi schen Gesetzes über
die öffentliche Sicherheit und Ordnung
gelten entsprechend.

§ 64

Wasserbehörden

(1) Oberste Wasserbehörde ist das für
die Wasserwirtschaft zuständige Ministe-
rium.

(2) Obere Wasserbehörde ist das Re-
gierungspräsidium. 

(3) Die Aufgaben der unteren Wasser-
behörde werden dem Kreisausschuss und
dem Magistrat der kreisfreien Städte zur
Erfüllung nach Weisung übertragen.

(4) Weisungen nach Abs. 3 sollen sich
auf allgemeine Anordnungen beschrän-
ken; Weisungen im Einzelfall sind zuläs-
sig, wenn

1. die Aufgaben nicht im Einklang mit
den Gesetzen wahr genommen wer-
den,

2. allgemeine Weisungen nicht befolgt
werden,

3. Fälle von übergeordneter oder über-
örtlicher Bedeutung vorliegen oder

4. ein besonderes öffentliches Interesse
besteht.

(5) Soweit die kreisfreie Stadt oder der
Landkreis selbst Un ternehmer oder un-
mittelbar Betroffener einer Anordnung ist,
nimmt die obere Wasserbehörde die Auf-
gaben der zuständi gen Wasserbehörde
wahr; das Gleiche gilt, wenn die kreis -
freie Stadt oder der Landkreis an einer
Gesellschaft oder Vereinigung mit eige-
ner Rechtspersönlichkeit mehrheitlich be-
teiligt ist.

§ 65

Zuständigkeiten der Wasserbehörden

(1) Die Wahrnehmung der Aufgaben
nach dem Wasserhaus haltsgesetz, diesem
Gesetz, den aufgrund dieser Gesetze er -
lassenen Rechtsverordnungen und dem
Umweltschadensgesetz vom 10. Mai 2007
(BGBl. I S. 666), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2585), soweit ein Um weltschaden oder
die Gefahr eines Umweltschadens nach 
§ 2 Nr. 1 Buchst. b des Umweltschadens-
gesetzes vorliegt, obliegt der unteren
Wasserbehörde, wenn nichts anderes be-
stimmt ist.

(2) Durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit der für die Angelegenhei-
ten der inneren Landesverwaltung zu-
ständi gen Ministerin oder dem hierfür zu-
ständigen Minister kann die Zuständig-
keit abweichend von Abs. 1 den oberen
Was serbehörden übertragen werden.
Ebenso kann die Zuständig keit für den
Vollzug der §§ 20 bis 23 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung
für Rohrleitungsanlagen, Wasserfernlei-
tungen und künstliche Wasserspeicher
nach § 20 in Verbindung mit Anlage 1 

Nr. 19.3 bis 19.9 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung sowie
Rohrfernlei tungsanlagen nach § 2 Abs. 2
Nr. 2 der Rohrfernleitungsver ordnung der
oberen Wasserbehörde übertragen wer-
den. Ist bei einer Angelegenheit die Zu-
ständigkeit von oberer und unterer Was-
serbehörde gegeben, so entscheidet die
obere Wasserbehörde über die Zuständig-
keit nach dem Schwerpunkt der Sache.
Die oberste Wasserbehörde kann die Zu-
ständigkeit im Einzelfall darüber hinaus
auf eine andere Behörde über tragen,
wenn dies wegen der besonderen wasser-
wirtschaftli chen Bedeutung oder Schwie-
rigkeit der Angelegenheit, wegen der Zu-
ständigkeit mehrerer Wasserbehörden in
derselben Sa che oder für einen einheitli-
chen Vollzug des Wasserrechts zweckmä-
ßig ist. Ist auch eine Behörde eines ande-
ren Bun deslandes zuständig, so kann die
oberste Wasserbehörde mit der zuständi-
gen Behörde des anderen Bundeslandes
eine ge meinsame zuständige Behörde
vereinbaren.

(3) Durch Rechtsverordnung können
die Zuständigkeit und das Verfahren für
die Zulassung von Prüfstellen nach § 6
Abs. 1 und 4 der Rohrfernleitungsverord-
nung geregelt wer den.

§ 66

Zuständigkeiten anderer Behörden

(1) Entsteht ein Gewässer durch die
Gewinnung von Boden schätzen, die der
Bergaufsicht unterliegen, so ist für die
Plan feststellung oder Plangenehmigung
das Regierungspräsidium zugleich als
Bergbehörde zuständig.

(2) Erfolgt ein Gewässerausbau im
Rahmen der Flurbereini gung, so entschei-
det die obere Flurbereinigungsbehörde
im Benehmen mit der Wasserbehörde
über die Plangenehmi gung.

§ 67

Zuständigkeit des Hessischen 
Landesamtes für Umwelt und Geologie

und des Hessischen Landeslabors

(1) Das Hessische Landesamt für Um-
welt und Geologie hat geeignete Mess-,
Beobachtungs-, Untersuchungs- und Da-
ten verarbeitungseinrichtungen zu errich-
ten, zu betreiben und zu unterhalten, die
für die Erfassung und Sammlung von
quali tativen Gewässerdaten für überört-
lich bedeutsame Planungen, Maßnahmen
und Entscheidungen erforderlich sind. 
§ 63 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Da-
rüber hinaus hat es die für den Gewässer-
schutz erforderlichen quantitativen und
qualitativen Daten zu erfassen, zu bewer-
ten und fallweise zu veröffentli chen, so-
fern es sich nicht um Untersuchungsauf-
gaben des Hessischen Landeslabors han-
delt.

(2) Das Hessische Landesamt für Um-
welt und Geologie erar beitet fachliche
Vollzugshilfen, einschließlich der Fortbil -
dung, und berät die Wasserbehörden im
Bereich der Hydro geologie, der Inge-
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nieurgeologie, der Bodenmechanik und
der Abwasserentsorgung. Im Übrigen
nimmt es übergeordnete wissenschaft-
lich-fachliche Aufgaben im Bereich Was-
ser nach Weisung der obersten Wasserbe-
hörde wahr.

(3) Sofern nach dem Wasserhaushalts-
gesetz oder nach diesem Gesetz oder auf-
grund dieser Gesetze erlassener Rechts-
ver ordnungen die Anerkennung von
Sachverständigen oder sach verständigen
Stellen erforderlich ist, obliegt sie dem
Hessi schen Landesamt für Umwelt und
Geologie.

§ 68

Sachverständige

Durch Rechtsverordnung 

1. können bestimmte Aufgaben, insbe-
sondere Prüf- und Überwachungsmaß-
nahmen, auf anerkannte Sachver -
ständige oder sachverständige Stellen
übertragen wer den,

2. können die Voraussetzungen für die
Anerkennung der Sachverständigen
oder sachverständigen Stellen und die
Entgelte für deren Leistung geregelt
werden,

3. kann bestimmt werden, dass die an-
tragstellende Per son, die Anlagenbe-
treiberin oder der Anlagenbetreiber
oder sonstige Veranlasser von Maß-
nahmen die Kosten der Sachverständi-
gen oder sachverständigen Stellen zu
tragen haben, und

4. kann bestimmt werden, dass die Erfül-
lung von Aufga ben nach Nr. 1 durch
eine Bescheinigung einer oder eines
anerkannten Sachverständigen oder
einer sach verständigen Stelle nachzu-
weisen ist.

§ 69

Schaukommissionen

(1) Bei den Wasserbehörden sollen
Schaukommissionen ge bildet werden, die
die Wasserbehörden durch Schauen der
natürlich fließenden oberirdischen Ge-
wässer und der Wasser schutzgebiete (Ge-
wässerschau) unterstützen. Für die
Schaukommissionen gelten die Rechte
und Pflichten nach § 71. Beim Schauen
der oberirdischen Gewässer ist auch der
Zustand der Gewässerrandstreifen und
der Überschwemmungs gebiete mit einzu-
beziehen. Schäden sind auszugleichen;
für die Entschädigung gelten die §§ 96 bis
98 des Wasserhaus haltsgesetzes entspre-
chend.

(2) Die Schaukommissionen setzen
sich aus je einer Vertrete rin oder einem
Vertreter der unteren Wasserbehörde, der
Be hörde für den Bereich Regionalent-
wicklung, Landschafts pflege und Land-
wirtschaft und

1. bei oberirdischen Gewässern
aus je einer Vertreterin oder einem
Vertreter der unte ren Naturschutzbe-
hörde und des örtlich zuständigen Ge-

meindevorstands oder des Verbands-
vorstands, so weit die Unterhaltung ei-
nem Verband obliegt,

2. bei Wasserschutzgebieten
aus je einer Vertreterin oder einem
Vertreter des Wasserversorgungsunter-
nehmens, des örtlich zuständigen Ge-
meindevorstands und der Gesund-
heitsbehörde

zusammen. Einer gemeinsamen Vertrete-
rin oder einem ge meinsamen Vertreter
der nach § 3 des Umwelt-Rechtsbe -
helfsgesetzes vom 7. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2816), zu letzt geändert durch
Gesetz vom 11. August 2010 (BGBl. I
S. 1163), anerkannten Vereinigungen, die
nach ihrem satzungs gemäßen Aufgaben-
bereich im Schwerpunkt die Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege
fördern sowie einer Vertreterin oder ei-
nem Vertreter des Hessischen Bauernver -
bands ist die Teilnahme an den Gewäs-
serschauen zu ermögli chen. Weitere
Dienststellen können hinzugezogen wer-
den.

§ 70

Kosten der Gewässeraufsicht

(1) Wer
1. ein Gewässer über den Gemeinge-

brauch hinaus be nutzt,
2. nach § 58 Abs. 1 Satz 1 des Wasser-

haushaltsgesetzes und § 38 Abs. 1 Ab-
wasser oder Grundwasser in eine öf-
fentliche Abwasseranlage einleitet,

3. eine Anlage nach § 60 Abs. 1 Satz 1
oder § 62 Abs. 1 des Wasserhaushalts-
gesetzes betreibt,

4. eine Anlage nach § 20 in Verbindung
mit Anlage 1 Nr. 19.3 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung betreibt,

5. eine Anlage nach § 2 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 der Rohrfern leitungsverordnung
betreibt,

6. eine Anlage nach § 43 Abs. 2 betreibt
oder

7. sonst zu Maßnahmen der Gewässer-
aufsicht Anlass gibt,

hat die Kosten notwendiger Maßnahmen
der Behörde oder des von ihr beauftrag-
ten Dritten zu tragen. Hierzu gehören ins-
besondere 
1. die Kosten der wasserbehördlichen

Überwachung einer Gewässerbenut-
zung und der in Satz 1 genannten
Anla gen und Maßnahmen, 

2. die Kosten der Ermittlung von Verant-
wortlichen und bei Vorliegen eines
Gefahrenverdachts die Kosten der Ge-
fahrerforschung. 

Bestätigt sich in den Fällen des Satz 2 
Nr. 2 der Gefahren verdacht nicht, so hat
die nach Satz 1 verantwortliche Person
nur die Kosten für solche Maßnahmen der
Behörde zu tragen, die durch ihr unsach-
gemäßes Verhalten oder ihre Verant -
wortung für den unsachgemäßen Zustand
einer Sache veran lasst worden sind.
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(2) Für die im Rahmen der Gewässer-
aufsicht regelmäßig durchzuführenden
Abwasseruntersuchungen besteht eine
Ver pflichtung zur Kostentragung, soweit
sie in dem die Abwas sereinleitung zulas-
senden Bescheid geregelt ist. Für anlass-
be zogene weitergehende Untersuchun-
gen besteht ebenfalls eine Kostentra-
gungspflicht. Für die im Rahmen der Ge-
wässerauf sicht über die gesetzlich durch-
zuführenden Sachverständigen prüfungen
von Anlagen nach § 62 Abs. 1 des Was-
serhaus haltsgesetzes hinausgehenden
Untersuchungen besteht eine Verpflich-
tung zur Kostentragung, soweit ein Ver-
stoß gegen wasserrechtliche Vorschriften
und Verpflichtungen festge stellt wird.

§ 71

(zu § 101 Abs. 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)

Betretungsrechte

(1) Unbeschadet der Regelung des 
§ 101 Abs. 1 des Wasser haushaltsgesetzes
sind die Bediensteten und die Beauftrag-
ten der Wasserbehörden, des Hessischen
Landesamtes für Um welt und Geologie
und des Hessischen Landeslabors befugt,
zur Durchführung ihrer Aufgaben Gewäs-
ser zu befahren und Grundstücke zu be-
treten. Die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer und nutzungsberechtigten Perso-
nen haben ihnen die Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen,
Abwas seranlagen und Einleitestellen so-
wie die nach diesem Gesetz oder dem
Wasserhaushaltsgesetz der Gewässerauf-
sicht unter liegenden Anlagen und die da-
mit zusammenhängenden Ein richtungen
zugänglich zu machen. Diese Befugnisse
nach Satz 1 gelten auch für die Bedienste-
ten und die Beauftragten der Gemeinden
und der Gesundheitsbehörde, soweit dies
zur Durchführung ihrer Aufgaben nach
diesem Gesetz, dem Wasserhaushaltsge-
setz und aufgrund dieser Gesetze erlasse-
nen Rechtsverordnungen erforderlich ist.
Im Übrigen bleibt § 101 des Wasserhaus-
haltsgesetzes unberührt. Schäden sind
aus zugleichen; für die Entschädigung
gelten die §§ 96 bis 98 des Wasserhaus-
haltsgesetzes entsprechend.

(2) Vor dem Betreten bebauter Grund-
stücke oder baulicher Anlagen sind die
Eigentümerinnen und Eigentümer oder
die nutzungsberechtigten Personen zu
benachrichtigen.

(3) Die Eigentümerinnen und Eigentü-
mer und die nutzungsbe rechtigten Perso-
nen haben die nötigen Auskünfte zu ge-
ben und die Entnahme von Untersu-
chungsproben zu dulden. Auf Verlangen
sind Gegenproben der Untersuchungs-
proben zu übergeben und die Ergebnisse
der Untersuchungen mitzutei len.

§ 72

Einschränkung von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes kann das
Grundrecht der Unver letzlichkeit der
Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes,

Art. 8 der Verfassung des Landes Hessen)
eingeschränkt werden.

Sechster Teil

Bußgeldvorschriften, Schlussvorschriften

§ 73

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

1. ein Gewässer über den Gemeinge-
brauch nach § 19 Abs. 1 und 2 hinaus
benutzt oder Beschränkungen nach 
§ 19 Abs. 3 nicht beachtet,

2. in einem Gewässer entgegen § 22
Satz 1 oder in einem Gewässerrand-
streifen entgegen § 23 Abs. 4 Satz 1
Maßnahmen ohne Genehmigung
durchführt, 

3. entgegen § 32 Abs. 1 eine Wasserge-
winnungsanlage nicht überwacht, be-
stehende Gefahren der Wasserbe -
hörde nicht oder nicht rechtzeitig mit-
teilt oder nicht auf die Begrenzung
des Schadens hinwirkt,

4. entgegen § 37 Abs. 3 Satz 1 Abwasser
nicht überlässt oder entgegen § 37
Abs. 5 Satz 2 Abwasser nicht be -
seitigt,

5. an oder auf einem Deich einem Ver-
bot nach § 49 Abs. 1 zuwiderhandelt,

6. entgegen § 51 Abs. 1 Satz 2 die fest-
gesetzten Wasserhö hen nicht einhält,

7. entgegen § 51 Abs. 4 Satz 1 eine
Stauanlage dauernd au ßer Betrieb
setzt oder beseitigt,

8. in einem vor dem 1. August 1960 fest-
gesetzten Quellen schutzgebiet ohne
Genehmigung die in § 74 Abs. 1 Satz 2
genannten Arbeiten vornimmt oder
ge gen die dort genannten besonde-
ren Schutzvorschriften verstößt,

9. einer Anzeigepflicht nach § 19 Abs. 1
Satz 3, § 29 Abs. 2 Satz 1, § 41 Abs. 1
Satz 1, § 57 Abs. 2 Satz 1 nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht
recht zeitig nachkommt,

10. einer Rechtsverordnung nach § 18, 
§ 27 Abs. 1 Satz 2 und 3, § 32 Abs. 3,
§ 33 Abs. 3 Satz 1, § 38 Abs. 3, § 40
Abs. 2, § 41 Abs. 3 Nr. 4 oder 5 zuwi-
derhandelt, soweit sie für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist,

11. einer aufgrund dieses Gesetzes erlas-
senen vollziehba ren Anordnung oder
einer mit einer Entscheidung ver -
bundenen vollziehbaren Auflage oder
sonstigen Ne benbestimmung zuwi-
derhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu einhunderttausend
Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde
für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 und 
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§ 103 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes
ist die für den Vollzug der verletzten Vor-
schrift zuständige Behörde. In den Fällen
des § 65 Abs. 2 Satz 3 und 4 bleibt die Zu-
ständigkeit nach Satz 1 unberührt.

§ 74

Überleitungs- und Übergangsvorschriften

(1) Die nach bisherigem Recht festge-
setzten Wasser- und Heilquellenschutzge-
biete und die Überschwemmungsgebiete
gelten als solche im Sinne dieses Geset-
zes. Bis zum Erlass neuer Schutzgebiets-
vorschriften bedürfen in Heilquellen -
schutzgebieten, soweit im Einzelfall
nichts anderes bestimmt ist, Bohrungen,
Grabungen und andere Arbeiten, welche
den Bestand oder die Beschaffenheit der
Heilquelle beeinflussen können, einer
Genehmigung; besondere Schutzvor-
schriften bleiben unberührt. 

(2) Die nach bisherigem Recht aner-
kannten Quellen gelten als staatlich aner-
kannte Heilquellen im Sinne des § 35
Abs. 1 und 2.

(3) Auf die bei Inkrafttreten dieses Ge-
setzes anhängigen Verwaltungsverfahren
finden die Bestimmungen dieses Ge setzes
Anwendung.

§ 75

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Hessische Wassergesetz vom 
6. Mai 2005 (GVBl. I S. 305)2), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 4. März 2010
(GVBl. I S. 85), wird aufgehoben.

§ 76

Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Die Rechtsverordnungen nach die-
sem Gesetz erlässt die für die Wasserwirt-
schaft zuständige Ministerin oder der
hier für zuständige Minister, soweit nichts
anderes bestimmt ist. 

(2) Rechtsverordnungen zur

1. Festsetzung von Wasser- und Heilquel-
lenschutzgebie ten nach § 51 Abs. 1
Satz 1 und § 53 Abs. 4 Satz 1 des Was-
serhaushaltsgesetzes,

2. Festsetzung von Überschwemmungs-
gebieten nach § 76 Abs. 2 Satz 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes,

3. Festlegung von Planungsgebieten
nach § 86 Abs. 1 Satz 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes,

4. Festsetzung von abweichenden Ge-
wässerrandstreifen nach § 23 Abs. 1
Satz 2, 

5. Einschränkung von erlaubnisfreien Be-
nutzungen nach § 29 Abs. 3 Satz 1 für
einzelne Gebiete

erlässt die obere Wasserbehörde.

§ 77

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach sei-
ner Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Dezember 2010

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

B o u f f i e r f ü r  U m w e l t ,  E n e r g i e ,  
L a n d w i r t s c h a f t  u n d  
Ve r b r a u c h e r s c h u t z

P u t t r i c h

2) Hebt auf GVBl. II 85-61
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Redaktionelle Gesamtfassung der 
 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und 
über Fachbetriebe (Anlagenverordnung-VAwS)1  

 
vom 16. Sept. 1993 (GVBl. I S. 409), 

zuletzt geändert durch die Verordnung vom 07. Dezember 2009 (GVBl. I S. 516) 
 

 
 

Bitte beachten Sie, dass die Veröffentlichung im GVBl. maßgebend ist! 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Grundsatzanforderungen 
§ 4 Allgemeine Anforderungen an Anlagen und Anforderungen an bestimmte An-

lagen 
§ 5 Allgemeine technische Anforderungen 
§ 6 Gefährdungspotenzial 
§ 7  Weitergehende Anforderungen, Ausnahmen 
§ 8 Maßnahmen bei Schadensfällen 
§ 9 (aufgehoben) 
§ 10 Anlagen in Schutzgebieten 
§ 11 Anlagenkataster 
§ 12 Rohrleitungen 
§ 13 Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art zum Umgang mit flüssigen und 

gasförmigen Stoffen 
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§ 17 (aufgehoben) 
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§ 19 (aufgehoben) 

                                                           
1  Diese Verordnung dient in Teilen auch der Umsetzung der 
 
1. Richtlinie 76/464/EWG des Rates vom 4. Mai 1976 betreffend die Verschmutzung infolge der Ab-

leitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 129 
S. 23) 

2. Richtlinie 80/68/EWG des Rates vom 17. Dezember 1979 über den Schutz des Grundwassers 
gegen Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe (ABl. EG Nr. L 20 S. 43) 

3. und von Artikel 5 Abs. 4 der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum 
Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (ABl. EG 
Nr. L 375 S. 1) 

4. Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung (ABl. EG Nr. L 257 S. 26), geändert durch Richtlinie 
2003/35/EG vom 26. Mai 2003 (ABl. EG Nr. L 156/17) 

5. Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen (ABl. EG Nr. L 10 S. 1) 

6. Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik 
–Wasserrahmenrichtlinie - (ABl. EG Nr. L 327 S. 1) 
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§ 1 
Anwendungsbereich 

 
Diese Verordnung gilt für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 19g 
Abs. 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes. Für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jau-
che, Gülle und Silagesickersäften und für Anlagen zur Lagerung von Festmist gelten nur die 
§§ 2 bis 5, 7, 8, 10, 12 und 27 bis 30. 
 
 

§ 2 
 

Begriffsbestimmungen 
 
(1) Anlagen sind selbstständige und ortsfeste oder ortsfest benutzte Funktionseinheiten. Be-
trieblich verbundene unselbständige Funktionseinheiten bilden eine Anlage. Im Einzelnen 
gilt: 
 
1. Anlagen, die lediglich kurzzeitig oder an ständig wechselnden Orten eingesetzt wer-

den, gelten nicht als Anlagen nach § 19g des Wasserhaushaltsgesetzes. 
 
2. Anlagenteile sind jeweils der für die verwaltungsrechtliche Behandlung maßgeben-

den Anlage zuzuordnen, die den Verfahrenszweck nach Abs. 4 und 5 bestimmt. 
 
3. Wesentliche Änderungen einer Anlage sind insbesondere Erneuerungs-, Instand-

setzungs- und Umrüstungsmaßnahmen, durch welche die Sicherheit der Anlage 
verändert wird. Insbesondere ist jede Änderung der Anlage wesentlich, wenn da-
durch die Gefährdungsstufe erhöht wird. 

 
Die Anlagen werden jeweils vom Betreiber in eigener Verantwortlichkeit abgegrenzt und do-
kumentiert. Die Möglichkeit der Wasserbehörde, die Abgrenzung zu überprüfen und eine 
Korrektur zu verlangen, bleibt unberührt. 
 
(2) Gasförmig sind Stoffe, deren kritische Temperatur unter 50 Grad Celsius liegt oder deren 
Dampfdruck bei 50 Grad Celsius mehr als 300 Kilopascal beträgt. Als flüssige Stoffe gelten 
Stoffe mit einem Schmelzpunkt oder Schmelzbeginn von 20 Grad Celsius oder darunter bei 
einem Druck von 101,3 Kilopascal. Zur Bewertung eines viskosen Stoffes, für den ein 
Schmelzpunkt nicht bestimmt werden kann, sind entsprechend dem Gefahrgutrecht folgende 
Verfahren einzusetzen: 
 
1. Untersuchungsverfahren nach der Norm D 4359-90 der Amerikanischen Gesell-

schaft für Untersuchungsverfahren und Materialien (American Society for Testing 
and Materials (ASTM); 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, 
Pennsylvania, USA 19428-2959) oder 

 
2. Penetrometerverfahren nach der Norm 2137 der Internationalen Organisation für 

Normung (International Organization for Standardization (ISO), 1, rue de Varembé, 
Case postale 56, CH-1211 Genf 20, Schweiz). 

 
Alle sonstigen Stoffe gelten als fest. 
 
(3) Unterirdisch sind Anlagen, die vollständig oder teilweise im Erdreich oder in Bauteilen, die 
unmittelbar mit dem Erdreich in Berührung stehen, nicht vollständig einsehbar eingebettet 
sind. Alle anderen Anlagen gelten als oberirdisch. Oberirdisch sind auch Anlagen, deren Auf-
fangvorrichtungen teilweise im Erdreich eingebettet sind. 
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(4) Lagern ist das Vorhalten von wassergefährdenden Stoffen zur weiteren Nutzung, Abgabe 
oder Entsorgung. Abfüllen ist das Befüllen und Entleeren von Behältern oder Verpackungen 
mit wassergefährdenden Stoffen. Umschlagen ist das Laden und Löschen von Schiffen so-
wie das Umladen von wassergefährdenden Stoffen in Behältern oder Verpackungen von ei-
nem Transportmittel auf ein anderes. 
 
(5) Herstellen ist das Erzeugen, Gewinnen und Schaffen von wassergefährdenden Stoffen. 
Behandeln ist das Einwirken auf wassergefährdende Stoffe, um deren Eigenschaften zu ver-
ändern. Verwenden ist das Anwenden, Gebrauchen und Verbrauchen von wassergefähr-
denden Stoffen unter Ausnutzung ihrer Eigenschaften. Wenn wassergefährdende Stoffe her-
gestellt, behandelt oder verwendet werden, befinden sie sich im Arbeitsgang. 
 
(6) Für Behälter gilt: 
 
1. Behälter, in denen Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungstätigkeiten aus-

geführt werden, sind Teile einer Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsan-
lage. Auch andere Behälter, die im engen funktionalen Zusammenhang mit Herstel-
lungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlagen stehen, sind grundsätzlich Be-
standteil von Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlagen. 

 
2. Behälter sind Teil einer Lageranlage, wenn sie mehreren Herstellungs-, Behand-

lungs- oder Verwendungsanlagen zugeordnet sind oder wenn sie mehr Stoffe ent-
halten können, als für eine Tagesproduktion oder Anlagenbeschickung benötigt 
werden. Die Zuordnung behält auch bei Betriebsunterbrechungen Gültigkeit. 

 
3. Kommunizierende Behälter sind Behälter, deren Flüssigkeitsräume betriebsmäßig in 

ständiger Verbindung miteinander stehen. Sie gelten als ein Behälter. 
 
4. Verschiedene, auch örtlich nahe beieinander angeordnete Behälter, die unterschied-

lichen Abfüll-, Umschlag-, Herstellungs-, Behandlungs- und Verwendungsanlagen 
zugeordnet sind, gehören jeweils zu getrennten Anlagen. Dies gilt auch für mehrere 
Behälter mit gemeinsamer Be- und Entlüftungsleitung, wenn bei allen Betriebszu-
ständen keine unzulässigen Über- oder Unterdrücke entstehen und keine Flüssig-
keiten in Be- und Entlüftungsleitungen gelangen können. 

 
5. Ein gemeinsamer Auffangraum bewirkt nicht, dass die in ihm aufgestellten Behälter 

zu einer Anlage gehören. 
 
(7) Rohrleitungen sind starre oder biegsame Leitungen zum Befördern wassergefährdender 
Stoffe. Biegsame Rohrleitungen sind Rohrleitungen, deren Lage betriebsbedingt verändert 
wird. Hierzu gehören vor allem Schlauchleitungen und Rohre mit Gelenkverbindungen. Rohr-
leitungen sind jeweils Teile von Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Be-
handeln oder Verwenden wassergefährdender Stoffe, wenn sie diesen zugeordnet sind und 
Anlagenteile der jeweiligen Anlage verbinden; andernfalls sind sie selbständige Rohrlei-
tungsanlagen. Zu den Rohrleitungen gehören außer den Rohren insbesondere die Formstü-
cke, Armaturen, Flansche und Dichtmittel. Zu Rohrleitungsanlagen gehören auch die Pum-
pen im Bereich der Rohrleitungsanlage. Befüll- und Entleerleitungen sind Rohrleitungen, die 
der zeitweisen Befüllung und Entleerung von Anlagen dienen und die sonst entleert sind. 
 
(8) Für Lager-, Abfüll- und Umschlaganlagen gilt: 
 
1. Lageranlagen sind auch Flächen einschließlich ihrer Einrichtungen, die dem Lagern 

von wassergefährdenden Stoffen in Transportbehältern und Verpackungen dienen. 
2. Ein Fass- und Gebindelager ist eine Lageranlage, die mehrere Behälter oder Verpa-

ckungen enthält, deren Rauminhalt jeweils bis zu 1 000 Litern beträgt. 
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3. Vorübergehendes Lagern in Transportbehältern oder kurzfristiges Bereitstellen oder 
Aufbewahren in Verbindung mit dem Transport liegt nicht vor, wenn eine Fläche re-
gelmäßig dem Vorhalten von wassergefährdenden Stoffen dient. 

4. Abfüllanlagen sind auch Flächen einschließlich ihrer Einrichtungen, auf denen was-
sergefährdende Stoffe von einem Transportbehälter in einen anderen gefüllt wer-
den. 

5. Umschlaganlagen sind auch Flächen einschließlich ihrer Einrichtungen, auf denen 
wassergefährdende Stoffe in Behältern oder Verpackungen von einem Transport-
mittel auf ein anderes umgeladen werden. Zu den Transportmitteln gehören insbe-
sondere Lastkraftwagen und Eisenbahnwagons. 

 
(9) Stilllegen ist das Außerbetriebnehmen einer Anlage; dazu gehört nicht die bestimmungs-
gemäße Betriebsunterbrechung. 
 
(10) Aufstellen und Einbauen ist das Errichten oder das Einfügen von vorgefertigten Anlagen 
und Anlagenteilen. In Standhalten ist das Aufrechterhalten, Instandsetzen das Wiederher-
stellen des ordnungsgemäßen Zustands einer Anlage. Reinigen ist das Entfernen von Verun-
reinigungen und Reststoffen von und aus Anlagen. 
 
(11) Schutzgebiete sind 
 
1. Wasserschutzgebiete nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes; 

ist die weitere Zone unterteilt, so gilt als Schutzgebiet nur deren innerer Bereich, 
 
2. die qualitativen Schutzzonen von Heilquellenschutzgebieten nach § 34 des Hessi-

schen Wassergesetzes; ist die weitere Zone unterteilt, so gilt als Schutzgebiet nur 
deren innerer Bereich, 

 
3. Überschwemmungsgebiete nach § 13 Abs. 2 und 3 des Hessischen Wassergeset-

zes, 
 
4. Gebiete, für die eine vorläufige Anordnung nach § 83 Abs. 1 des Hessischen Was-

sergesetzes oder eine Veränderungssperre zur Sicherung von Planungen für Vor-
haben der Wassergewinnung nach § 36a Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes er-
lassen ist. 

 
(12) Betriebsstörung ist eine Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs einer Anlage, so-
fern wassergefährdende Stoffe aus Anlagenteilen austreten können. 
 
(13) Für Sicherheitseinrichtungen gilt: 
 
1. Überfüllsicherungen sind Einrichtungen, die rechtzeitig vor Erreichen des zulässigen 

Flüssigkeitsstands den Füllvorgang selbsttätig unterbrechen oder akustischen 
Alarm auslösen. Abfüllsicherungen sind Überfüllsicherungen, die den Füllvorgang 
durch Schließung der Absperreinrichtung des Behälters am Transportmittel unter-
brechen. 

 
2. Leckanzeigegeräte sind Einrichtungen, die Undichtheiten (Lecks) in Wänden und 

Böden von Behältern bis zum zulässigen Flüssigkeitsstand und von Rohrleitungen 
selbsttätig anzeigen. Leckanzeigegeräte zur ausschließlichen Überwachung des 
Bodens von Behältern mit flachaufliegendem Behälterboden (Flachbodentanks) zei-
gen nur Undichtheiten des Bodens an. 

 
3. Leckagesonden sind Einrichtungen, die wassergefährdende Flüssigkeiten oder 

Wasser in einem Kontrollraum oder Auffangraum selbsttätig anzeigen. 
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(14) Leckschutzauskleidungen sind der Behälterform angepasste Einlagen, die geeignet 
sind, einen Lecküberwachungsraum für einwandige Behälter zu bilden. 
 
(15) Abdichtungen sind Beschichtungen sowie Auskleidungen mit ihren Fügestellen. 
 
(16) Heizölverbraucheranlagen sind Anlagen, die dem Beheizen von Räumen dienen, deren 
Jahresverbrauch 100 m³ Heizöl nicht übersteigt und deren Behälter höchstens viermal je 
Jahr befüllt werden. Zu Heizölverbraucheranlagen zählen auch sonstige Anlagen zur Nut-
zung von Heizöl, wenn sie nach Menge und Häufigkeit der Befüllung vergleichbar sind. Als 
Heizölverbraucheranlagen gelten auch Notstromanlagen. 

 
(17) Der Wassergefährdungsklasse 3-Gleichwert (WGK 3-Gleichwert) ist die Summe der auf 
die Wassergefährdungsklasse 3 bezogenen Rauminhalte der wassergefährdenden Stoffe ei-
ner örtlich abgegrenzten Einheit. Dabei wird der Rauminhalt der Stoffe der Wassergefähr-
dungsklasse 3 mit dem Wichtungsfaktor 1, der Rauminhalt der Stoffe der Wassergefähr-
dungsklasse 2 mit dem Wichtungsfaktor 0,1 und der Rauminhalt der Stoffe der Wasserge-
fährdungsklasse 1 mit dem Wichtungsfaktor 0,01 berücksichtigt. Die oberste Wasserbehörde 
kann Einzelheiten zur Anwendung des WGK 3-Gleichwertes durch Bekanntmachung im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen regeln. Die Regelung für Gemische in einem Behälter 
nach Anhang 4 der Verwaltungsvorschrift nach § 19g Abs. 5 Satz 2 des Wasserhaushaltsge-
setzes bleibt unberührt. 
 
 

§ 3 
Grundsatzanforderungen 

 
Für alle dieser Verordnung unterliegenden Anlagen gelten folgende Anforderungen, so weit 
in den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes bestimmt ist: 
 
1. Anlagen müssen so beschaffen sein und betrieben werden, dass wassergefährden-

de Stoffe nicht austreten können. Sie müssen dicht, standsicher und gegen die zu 
erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Einflüsse hinreichend 
widerstandsfähig sein. Die Anforderungen an Anlagen, vor allem zur Anordnung, 
zum Aufbau, zu den Schutzvorkehrungen und zur Überwachung, sind nach ihrem 
Gefährdungspotenzial zu stufen. Einwandige unterirdische Behälter sind unzulässig. 
Satz 4 gilt nicht für einwandige unterirdische Behälter mit festen Stoffen, Jauche, 
Gülle, Silagesickersäften und Festmist. 

 
2. Undichtheiten aller Anlagenteile, die mit wassergefährdenden Stoffen in Berührung 

stehen, müssen schnell und zuverlässig erkennbar sein. 
 
3. Austretende wassergefährdende Stoffe müssen schnell und zuverlässig erkannt, zu-

rückgehalten sowie ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder beseitigt werden. 
Im Regelfall müssen die Anlagen mit einem dichten und beständigen Auffangraum 
ausgerüstet werden, sofern sie nicht doppelwandig und mit Leckanzeigegerät ver-
sehen sind. 

 
4. Im Schadensfall anfallende Stoffe, die mit ausgetretenen wassergefährdenden Stof-

fen verunreinigt sein können, insbesondere verunreinigtes Löschwasser, müssen 
zurückgehalten sowie ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder beseitigt wer-
den. 

 
5. Auffangräume dürfen keine Abläufe haben. Die Wasserbehörde kann Abläufe zu-

lassen, wenn dies zur Ableitung des Niederschlagswassers unvermeidlich ist und 
wenn ausgeschlossen ist, dass wassergefährdende Stoffe über die Abläufe austre-
ten können. 
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6. Es ist eine Betriebsanweisung mit Überwachungs-, Instandhaltungs- und Alarmplan 

aufzustellen. Das Bedienungspersonal ist regelmäßig insbesondere über die Be-
triebsanweisung zu unterrichten. Die erfolgte Unterweisung ist in einer geeigneten 
betrieblichen Unterlage zu vermerken. Satz 1 bis 3 gelten nicht für Heizölverbrau-
cheranlagen sowie sonstige Anlagen, die nach § 29 Abs. 1 von der Anzeigepflicht 
ausgenommen sind. Bei Heizölverbraucheranlagen haben die Betreiber die von der 
obersten Wasserbehörde durch Bekanntmachung im Staatsanzeiger eingeführten 
Merkblätter „Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen“ an gut sichtbarer Stelle in der Nähe der Anlage dauerhaft anzu-
bringen. Unternehmen, die in ein Verzeichnis nach Art. 6 in Verbindung mit Art. 7 
Abs. 2 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19. März 2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an 
einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebs-
prüfung (ABl. EG Nr. L 114 S. 1) eingetragen oder nach der Norm 14001 des Deut-
schen Institutes für Normung und der Europäischen Normung und der International 
Organization for Standardization (DIN EN ISO) zertifiziert sind und dieses Zertifikat 
der zuständigen Überwachungsbehörde übersandt haben, können die Betriebsan-
weisung durch gleichwertige Unterlagen ersetzen, die im Rahmen einer Umweltbe-
triebsprüfung erstellt wurden. Im Übrigen kann die Wasserbehörde Ausnahmen von 
den Pflichten von Satz 1 bis 3 zulassen, wenn ein sicherer Betrieb auch ohne eine 
besondere Betriebsanweisung gewährleistet ist. 

 
 

§ 4 
Allgemeine Anforderungen an Anlagen und Anforderungen an bestimmte Anlagen 

 
Allgemeine Anforderungen an den Aufbau und die Ausrüstung von Anlagen enthält Anhang 1. 
Anforderungen an bestimmte Anlagen enthält Anhang 2. Weitergehende, standortabhängige 
Anforderungen nach § 7 sowie die Anforderungen nach §§ 8 bis 12, 20, 21 und 23 bleiben un-
berührt. 
 
 

§ 5 
Allgemeine technische Anforderungen 

 
(1) Soweit sich aus dieser Verordnung keine abweichenden Anforderungen ergeben, wird die 
Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik vermutet, wenn die Anforderungen 
der Technischen Regeln wassergefährdender Stoffe der Deutschen Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. oder des ehemaligen Deutschen Verbandes für Wasser-
wirtschaft und Kulturbau e.V. beachtet worden sind. Die in Satz 1 genannten Technischen Re-
geln sind bei der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., 
Theodor-Heuss-Allee 17, D-53773 Hennef, erhältlich. Für die Vermutung nach Satz 1 muss 
die Anforderung zur Überdrucksicherung in der Technischen Regel wassergefährdende Stoffe, 
Arbeitsblatt DWA A 785, Bestimmung des Rückhaltevermögens bis zum Wirksamwerden ge-
eigneter Sicherheitsvorkehrungen – R1, Anhang A, 4. Anstrich, erst ab dem 1. Januar 2011 
beachtet werden. 
 
(2) Anlagen, die die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen, entsprechen dem Stand der 
Technik. 
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§ 6 

Gefährdungspotenzial 
 
(1) Das Gefährdungspotenzial hängt insbesondere vom Rauminhalt der Anlage und der Ge-
fährlichkeit der in der Anlage vorhandenen wassergefährdenden Stoffe sowie der hydrogeo-
logischen Beschaffenheit und Schutzbedürftigkeit des Aufstellungsortes ab. Die hydrogeolo-
gische Beschaffenheit und Schutzbedürftigkeit des Aufstellungsortes wird vor allem durch 
den Abstand der Anlage von Gewässern und die Bedeutung dieser Gewässer bestimmt. 
 
(2) Die Anlagen werden nach ihrem Rauminhalt, bei gasförmigen und festen Stoffen nach ih-
rer Masse, und der Wassergefährdungsklasse (WGK) der Stoffe den in der folgenden Tabel-
le dargestellten Gefährdungsstufen zugeordnet. 
 

Ermittlung der Gefährdungs-
stufen 

Wassergefährdungsklasse (WGK) 

Rauminhalt in m3  
oder Masse in t 

1 2 3 

≤  0,1 Stufe A Stufe A Stufe A 
> 0,1  ≤  1 Stufe A Stufe A Stufe B 
> 1  ≤  10 Stufe A Stufe B Stufe C  

> 10  ≤  100 Stufe A Stufe C Stufe D  

> 100  ≤  1000 Stufe B Stufe D  Stufe D  
> 1000 Stufe C Stufe D  Stufe D  

 
(3) Der maßgebende Rauminhalt einer Anlage oder die maßgebende Masse bei gasförmigen 
oder festen Stoffen sowie die Wassergefährdungsklasse sind wie folgt zu ermitteln: 
 
1. Der Rauminhalt ist die im Betrieb vorhandene Menge wassergefährdender Stoffe al-

ler Anlagenteile. 
 
2. Bei Abfüll-, Umschlag- und Rohrleitungsanlagen ist zusätzlich der Rauminhalt, der 

sich beim größten Volumenstrom über einen Zeitraum von zehn Minuten ergibt, 
oder die jährliche Durchsatzmenge, entsprechend der Auslegung der Anlage, geteilt 
durch 365 anzusetzen, wobei der größere Wert maßgebend ist. Bei Rohrleitungen, 
die als Ringleitung ausgebildet sind, ist beim größten Volumenstrom oder der jährli-
chen Durchsatzmenge nur der Anteil zu berücksichtigen, der durch Verbraucher der 
Ringleitung entnommen wird. 

 
3. Für die Bestimmung der Wassergefährdungsklasse ist die Verwaltungsvorschrift 

nach § 19g Abs. 5 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes maßgebend. Davon ab-
weichende und vorläufige Einstufungen auf Grund neuerer und gesicherter Er-
kenntnisse regelt die oberste Wasserbehörde durch Bekanntmachung im Staatsan-
zeiger für das Land Hessen. Für Stoffe, deren Wassergefährdungsklasse nicht si-
cher bestimmt ist, gilt die Wassergefährdungsklasse 3. 

 
4. Anlagenteile mit Stoffen der Wassergefährdungsklasse 3 müssen bei der Berech-

nung des Rauminhalts einer Anlage, die zu 90 vom Hundert oder mehr Stoffe einer 
niedrigeren Wassergefährdungsklasse enthält, nicht berücksichtigt werden, wenn 
sie mit einem besonderen Auffangraum entsprechend Anhang 1 Nr. 9.1 Abs. 3 
Buchst. d Satz 1, 2 oder 4 versehen sind. Sie gelten dann jeweils als eigene Anlage. 

 
5. Befinden sich in einer Anlage wassergefährdende Stoffe unterschiedlicher Wasser-

gefährdungsklassen, ist für die Ermittlung der Gefährdungsstufe die höchste Was-
sergefährdungsklasse maßgebend, falls der zugehörige Rauminhalt oder die Masse 
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mehr als 3 vom Hundert des gesamten Rauminhalts oder der gesamten Masse der 
wassergefährdenden Stoffe der Anlage übersteigt. Ist der Anteil kleiner, ist die 
nächstniedrigere Wassergefährdungsklasse anzusetzen. Anteile wassergefährden-
der Stoffe von weniger als 0,1 vom Hundert bleiben außer Betracht. Die Gefähr-
dungsstufe kann auch anhand des WGK 3-Gleichwertes ermittelt werden. 

 
 

§ 7 
Weiter gehende Anforderungen, Ausnahmen 

 
(1) Die Wasserbehörde kann an Anlagen Anforderungen stellen, die über die in den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik nach § 19g Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes, in 
dieser Verordnung, in einer Bauartzulassung oder in sonstigen Zulassungen nach § 19h 
Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes festgelegten Anforderungen hinausgehen, wenn an-
dernfalls auf Grund der besonderen Umstände des Einzelfalles und vor allem der hydrogeo-
logischen Beschaffenheit und Schutzbedürftigkeit des Aufstellungsortes die Voraussetzun-
gen des § 19g Abs. 1 oder 2 des Wasserhaushaltsgesetzes nicht erfüllt sind. 
 
(2) Die Wasserbehörde kann von den Anforderungen nach dieser Verordnung Ausnahmen 
zulassen, wenn aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles die Anforderungen des 
§ 19g Abs. 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes dennoch erfüllt sind. 
 
(3) Anlagen, die in, über oder näher als 20 m an einem oberirdischen Gewässer errichtet 
sind, müssen folgende Anforderungen einhalten: 
 
1. Einwandige Rohrleitungen dürfen, außer im Bereich der notwendigen Armaturen 

und Anschlüsse an andere Anlagenteile, keine lösbaren Verbindungen enthalten. 

2.  Einwandige Behälter müssen in Auffangräumen angeordnet sein, deren Rauminhalt 
Anhang 1 Nr. 9.1 Abs. 3 Buchst. d Satz 1 und 2 entspricht. 

 
3. Anlagen der Gefährdungsstufen B, C oder D sind so auszulegen, dass auch im 

Schadensfall wassergefährdende Stoffe nicht über den Bereich der Anlage hinaus 
gelangen können. § 12 Abs. 4 Satz 2 bleibt unberührt. 

 
Nr. 3 gilt nicht für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäf-
ten, Anlagen zur Lagerung von Festmist sowie Umschlaganlagen an Gewässern zum Laden 
und Löschen von Schiffen. Die Wasserbehörde kann von Satz 1 bis 3 abweichende Anlagen 
zulassen, wenn auf andere Weise sichergestellt wird, dass wassergefährdende Stoffe nicht 
in ein oberirdisches Gewässer gelangen oder rechtzeitig wirksame Maßnahmen eingeleitet 
werden können. Weitergehende Maßnahmen nach Abs. 1 bleiben unberührt. 
 
(4) Vor Errichtung von Anlagen mit unmittelbarer Verbindung zum Erdreich haben die Betrei-
ber zu prüfen, ob der dafür vorgesehene Untergrund geeignet und er insbesondere nicht mit 
wassergefährdenden Stoffen verunreinigt ist. Die Anlagen dürfen erst errichtet werden, wenn 
erforderliche Sanierungsmaßnahmen des Untergrundes abgeschlossen sind, es sei denn, 
der Untergrund ist auch ohne Sanierung für die Anlagen geeignet und die Sanierungsmaß-
nahmen werden durch die Errichtung der Anlagen nicht beeinträchtigt. 
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§ 8 

Maßnahmen bei Schadensfällen 
 
Wer eine Anlage betreibt, hat diese bei Schadensfällen und Betriebsstörungen unverzüglich 
außer Betrieb zu nehmen, wenn er eine Gefährdung oder Schädigung eines Gewässers 
nicht auf andere Weise verhindern kann; so weit erforderlich, ist die Anlage zu entleeren. 
 
 

§ 9 
(aufgehoben) 

 
 

§ 10 
Anlagen in Schutzgebieten 

 
(1) Im Fassungsbereich und in der engeren Zone von Wasser- und Heilquellenschutzgebie-
ten dürfen Anlagen nicht eingebaut, errichtet oder verwendet werden. Die Wasserbehörde 
kann in den Rechtsverordnungen nach § 33 Abs. 1 Satz 1 und § 34 Abs. 4 Satz 1 des Hessi-
schen Wassergesetzes oder durch Regelung im Einzelfall Ausnahmen zulassen  
 
1. für Standort gebundene oberirdische Anlagen, wenn überwiegende Gründe des 

Wohls der Allgemeinheit dies erfordern, und  
 
2. für zum Zeitpunkt der Schutzgebietsausweisung rechtmäßig bestehende Anlagen in 

der engeren Zone. 
 
Bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung bestehende Ausnahmen gelten weiter. 
 
(2) In der weiteren Zone von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten dürfen oberirdische An-
lagen der Gefährdungsstufe D und unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen C und D 
nicht eingebaut, errichtet oder verwendet werden. Dies gilt nicht für Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften sowie für Anlagen zur Lagerung von Fest-
mist. 
 
(3) Unbeschadet des Abs. 2 dürfen in der weiteren Zone von Wasser- und Heilquellen-
schutzgebieten nur Anlagen verwendet werden, bei denen der Rauminhalt des Auffang-
raums Anhang 1 Nr. 9.1 Abs. 3 Buchst. d entspricht, sofern sie nicht doppelwandig ausge-
führt und mit einem Leckanzeigegerät versehen sind. Satz 1 gilt nicht für Anlagen zum Um-
gang mit festen wassergefährdenden Stoffen, Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, 
Gülle und Silagesickersäften sowie Anlagen zur Lagerung von Festmist. Der tiefste Punkt 
von unterirdischen Anlagen zum Lagern von Jauche und Gülle muss wenigstens 0,5 m über 
dem höchsten Grundwasserstand liegen; andernfalls muss der Behälter doppelwandig und 
lecküberwacht oder durch gleichwertige technische Maßnahmen entsprechend gesichert 
sein. 
 
(4) Soweit Anlagen in Überschwemmungsgebieten zulässig sind, müssen sie beim höchst-
möglichen Wasserstand entsprechend einem Hochwasserereignis nach § 13 Abs. 2 Satz 2 
des Hessischen Wassergesetzes folgende Anforderungen erfüllen: 
 
1. Auffangräume und Anlagen außerhalb von Auffangräumen dürfen im entleerten Zu-

stand nicht überflutet werden oder aufschwimmen; 
 
2. Die Anlagen sind so zu sichern, dass kein Wasser in Entlüftungs- oder Befüllöffnun-

gen oder sonstige Öffnungen eindringen kann; 
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3. Eine Beschädigung durch Treibgut muss ausgeschlossen sein. 
 
Neue Heizölverbraucheranlagen dürfen in Überschwemmungsgebieten nur errichtet werden, 
wenn sie insgesamt oberhalb des höchstmöglichen Wasserstandes nach Satz 1 betrieben 
werden oder wenn kein Heizöl aus der Anlage austreten kann und die Lagerbehälter auch im 
Übrigen für die in Satz 1 genannten Hochwasserereignisse geeignet sind. Im Einzelfall kann 
die Wasserbehörde der Errichtung von Heizölverbraucheranlagen zustimmen, wenn nach-
gewiesen wird, dass eine Schadensvermeidung im Hochwasserfall gewährleistet ist. 
 
(5) Die Regelungen der Abs. 1 bis 4 gehen den Regelungen in Verordnungen über Schutz-
gebiete vor. Weitergehende Anforderungen und Beschränkungen in Schutzgebietsverord-
nungen nach § 19 des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit § 13 Abs. 1, § 33 Abs. 1 
Satz 1 und § 34 Abs. 4 Satz 1 des Hessischen Wassergesetzes auf Grund der hydrogeologi-
schen Beschaffenheit und Schutzbedürftigkeit des Aufstellungsortes bleiben unberührt. Die 
Wasserbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen von den Abs. 2 bis 4 zulassen, wenn auf an-
dere Weise eine ausreichende Sicherheit erreicht wird. Bereits erteilte Ausnahmen gelten 
weiter; § 28 Abs. 1 bleibt unberührt. 
 
 

§ 11 
Anlagenkataster 

 
(1) Für mehrere Anlagen, die zusammen ein erhebliches Gefährdungspotenzial darstellen, 
ist auf Anordnung der Wasserbehörde ein gemeinsames Anlagenkataster zu erstellen und 
fortzuschreiben. Ein erhebliches Gefährdungspotenzial ist außerhalb von Schutzgebieten bei 
einem WGK 3-Gleichwert von 100 m3 anzunehmen. 
 
(2) Das Anlagenkataster muss mindestens folgende Angaben umfassen: 
 
1. Eine Beschreibung der Anlagen, ihrer wesentlichen Merkmale sowie der wasserge-

fährdenden Stoffe nach Art und Rauminhalt, die bei bestimmungsgemäßem Betrieb in 
den Anlagen vorhanden sein können, 

 
2. eine Beschreibung der für den Gewässerschutz bedeutsamen Gefahrenquellen in 

den Anlagen und der Vorkehrungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Gewäs-
serschäden bei Betriebsstörungen in den Anlagen. 

 
(3) Unternehmen, die in ein Verzeichnis nach Art. 6 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 Satz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. März 2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschafts-
system für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (ABl. EG Nr. L 114 S. 1) 
eingetragen oder nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert sind und dieses Zertifikat der zuständi-
gen Überwachungsbehörde übersandt haben, können die Abs. 1 und 2 auch erfüllen, wenn 
sie über ein vollständiges Anlagenverzeichnis mit den wesentlichen Merkmalen oder über 
gleichwertige Unterlagen verfügen, die im Rahmen einer Umweltbetriebsprüfung erstellt wur-
den. 
 
(4) Der Betreiber hat das Anlagenkataster ständig gesichert bereitzuhalten und der Wasser-
behörde auf Verlangen eine Ausfertigung vorzulegen. Die Wasserbehörde kann bei erhebli-
chem Umfang des Anlagenkatasters verlangen, dass das Anlagenkataster mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung erstellt und fortgeschrieben wird, wenn andernfalls die we-
sentlichen Merkmale der Anlage nicht ausreichend dargestellt oder fortgeschrieben werden 
können. Wird das Anlagenkataster mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung erstellt, 
kann es im Einvernehmen mit der Wasserbehörde auch auf maschinenlesbaren Datenträ-
gern vorgelegt werden. 
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(5) Bei Anlagenkatastern, die offenkundig unvollständig oder sonst mangelhaft sind, kann die 
Wasserbehörde verlangen, dass der Betreiber Sachverständige nach § 22 Abs. 1 Satz 1 be-
auftragt, die Mängel des Katasters zu beheben, falls der Betreiber hierzu nicht in der Lage 
ist. 
 
(6) Sind für Anlagen Genehmigungen oder Zulassungen nach anderen Rechtsvorschriften 
erforderlich und enthalten die entsprechenden Unterlagen die in Abs. 2 genannten Angaben 
vollständig, ist kein weiteres Anlagenkataster zu führen. Diese Angaben sind in einem be-
sonderen Teil der Unterlagen zusammenzufassen. Die Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend. 
 
 

§ 12 
Rohrleitungen 

 
(1) Unterirdische Rohrleitungen sind nur zulässig, wenn eine oberirdische Anordnung aus Si-
cherheitsgründen nicht möglich ist. Sicherheitsgründe nach Satz 1 können vor allem auf 
Grund des Brand- und Explosionsschutzes sowie betrieblicher Anforderungen gegeben sein. 
Satz 1 gilt nicht für unterirdische Rohrleitungen für feste und gasförmige wassergefährdende 
Stoffe, Rohrleitungen für die Verbindung erdverlegter unterirdischer Behälter mit Heizöl-
verbraucheranlagen in Gebäuden oder mit Zapfanlagen an Tankstellen, Rohrleitungen für 
Jauche, Gülle und Silagesickersäfte, Befüll- und Entleerleitungen sowie für Rohrleitungen 
von Erdwärmepumpen mit selbsttätigen Leckageüberwachungseinrichtungen. 
 
(2) Bei unterirdischen Rohrleitungen sind lösbare Verbindungen und Armaturen in überwach-
ten dichten Kontrollschächten anzuordnen. Die Kontrollschächte können durch regelmäßige 
Sichtkontrollen oder Leckagesonden überwacht werden. Diese Rohrleitungen müssen hin-
sichtlich ihres technischen Aufbaus einer der folgenden Anforderungen entsprechen: 
 
1. Sie müssen, sofern es sich nicht um Rohrleitungen von Erdwärmepumpen mit Stof-

fen der Wassergefährdungsklasse 1 entsprechend Anhang 4 und selbsttätigen Le-
ckageüberwachungseinrichtungen handelt, doppelwandig und mit einem Leckanzei-
gegerät versehen sein; 

 
2. Sie müssen als Saugleitung ausgebildet sein, in der bei Undichtheiten die wasser-

gefährdenden Stoffe in einen Behälter fließen; 
 
3. Sie müssen mit einem Schutzrohr versehen oder in einem Kanal verlegt sein; aus-

laufende Stoffe müssen in einer Kontrolleinrichtung sichtbar werden; in diesem Falle 
dürfen die Rohrleitungen keine leicht- oder hochentzündlichen Flüssigkeiten führen. 

 
Kann aus Sicherheitsgründen keine dieser Anforderungen erfüllt werden, darf nur ein gleich-
wertiger technischer Aufbau verwendet werden. Ein gleichwertiger technischer Aufbau ist im 
Einzelfall nachzuweisen. Dabei ist sicherzustellen, dass alle möglichen Schadensfälle erfasst 
werden. Durch technische und betriebliche Maßnahmen ist sicherzustellen, dass ein Rohr-
bruch und schleichende Leckagen rechtzeitig erkannt und gemeldet werden. 
 
(3) Oberirdische Rohrleitungen für flüssige wassergefährdende Stoffe müssen den Anforde-
rungen nach Anhang 2 Nr. 2.3 oder Abs. 2 Satz 3 entsprechen. Bei Rohrleitungen zur Beför-
derung von festen und gasförmigen wassergefährdenden Stoffen werden keine besonderen 
Anforderungen an die Aufstellfläche und das Rückhaltevermögen gestellt. 
 
(4) Biegsame Rohrleitungen in Anlagen dürfen nur über Flächen eingebaut und verwendet 
werden, die ausreichend dicht und widerstandsfähig sind. Dies gilt nicht für biegsame 
Saugleitungen mit einer Hebersicherung, wenn bei Undichtheiten die wassergefährdenden 
Stoffe in einen Behälter fließen, für biegsame doppelwandige Rohrleitungen mit Leckanzei-
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gegerät und für biegsame Rohrleitungen, die betriebsbedingt nur über oberirdischen Ge-
wässern verwendet werden. 
 
 

§ 13 
Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art zum Umgang  

mit flüssigen und gasförmigen Stoffen 
 
(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen sowie Rohrleitungen sind einfacher oder 
herkömmlicher Art, wenn sie bei flüssigen Stoffen der Gefährdungsstufe A entsprechen oder 
wenn es sich bei den Stoffen um gasförmige Stoffe handelt. Dies gilt auch für unterirdische 
Rohrleitungen, die hinsichtlich ihrer Einzelteile Abs. 2 Nr. 2 und hinsichtlich der Anforderun-
gen an den technischen Aufbau § 12 Abs. 2 Satz 1 bis 3 entsprechen sowie für Befüll- und 
Entleerleitungen, die hinsichtlich ihrer Einzelteile Abs. 2 Nr. 2 entsprechen. 
 
(2) Andere Anlagen zum Lagern flüssiger Stoffe sind einfacher oder herkömmlicher Art 
 
1. hinsichtlich ihres technischen Aufbaus, wenn 
 

  a) die Lagerbehälter doppelwandig sind oder als oberirdische einwandige Be-
hälter in einem flüssigkeitsdichten Auffangraum stehen und 

  b) Undichtheiten der Behälterwände durch ein Leckanzeigegerät selbsttätig 
angezeigt werden, ausgenommen bei oberirdischen Behältern im Auffang-
raum, und 

  c) der Rauminhalt der Auffangräume Anhang 1 Nr. 9.1 Abs. 3 Buchst. d Satz 1 
und 2 entspricht, 

sowie 
 
 2. hinsichtlich ihrer Einzelteile, wenn hierfür die erforderlichen baurechtlichen Ver-

wendbarkeits-, Anwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweise vorliegen, oder 
wenn sie technischen Vorschriften entsprechen, die für die Beurteilung der Eigen-
schaft einfacher oder herkömmlicher Art von der obersten Wasserbehörde durch 
Bekanntmachung im Staatsanzeiger für das Land Hessen eingeführt sind. 

 
(3) Werksgefertigte Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff bis zu 2 m3 Rauminhalt zur 
Lagerung von Heizöl EL und Dieselkraftstoff, die einzeln oder als nicht-kommunizierend ver-
bundene Behälter in Anlagen bis zu 10 m3 Gesamtinhalt verwendet werden, gelten hinsicht-
lich des Rückhaltevermögens als einfach oder herkömmlich, wenn die Behälter auf einem 
flüssigkeitsdichten Boden aufgestellt werden und am Aufstellungsort im Umkreis von 5 m 
keine Abläufe vorhanden sind. Auf die Erfüllung der Anforderungen nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
Buchst. a bis c wird insoweit verzichtet. 
 
(4) Doppelwandige unterirdische Behälter nach Abs. 2, die durch Einbau einer bauaufsicht-
lich zugelassenen Leckschutzauskleidung instand gesetzt werden, sind einfacher oder her-
kömmlicher Art, wenn 
 
1.  alle Arbeiten nach einer ins Einzelne gehenden und beim Deutschen Institut für 

Bautechnik hinterlegten Einbauanweisung des Herstellers der Leckschutzausklei-
dung von einem Fachbetrieb nach § 19l des Wasserhaushaltsgesetzes, abweichend 
von § 24 auch bei Anlagen der Gefährdungsstufe B, durchgeführt werden, 

 
2.  der Fachbetrieb vor Einbau der Leckschutzauskleidung prüft und dokumentiert, 

dass der Behälter hierfür geeignet ist, insbesondere im Hinblick auf Korrosions-
schutz und Standfestigkeit, und 
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3. der Fachbetrieb dem Anlagenbetreiber unter Beifügung der Dokumentation nach 
Nr. 2 bescheinigt, dass die Leckschutzauskleidung sachgerecht entsprechend der 
bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut worden ist. Dabei hat er ihn darauf hinzu-
weisen, dass es sich bei dem Einbau der Leckschutzauskleidung um eine wesentli-
che Änderung der Anlage mit der Folge einer grundsätzlichen Anzeige- und Prüf-
pflicht nach Maßgabe der §§ 23 und 29 handelt. 

 
(5) Fass- und Gebindeläger mit Ausnahme von Kleingebindelägern sind einfacher oder her-
kömmlicher Art, wenn die Behälter und Verpackungen gefahrgutrechtlich zulässig sind oder 
Abs. 2 Nr. 2 entsprechen und in beiden Fällen die Anforderungen nach Anhang 2 Nr. 2.1 
Abs. 4 erfüllt werden. Kleingebindeläger sind einfacher oder herkömmlicher Art, wenn sie 
Anhang 2 Nr. 2.1 Abs. 5 entsprechen. 
 

(6) Neben den in Abs. 1 genannten Anlagen sind Abfüllanlagen für Abfüllvorgänge bei Altöl-
lagerungen, die Anhang 3.1 entsprechen und Abfüllplätze bei Eigenverbrauchstankstellen, 
die Anhang 3.2 entsprechen einfacher oder herkömmlicher Art. Abfüllanlagen zur Betankung 
von Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen und Luftfahrzeugen sind einfacher oder herkömm-
licher Art, wenn sie den Anforderungen an den technischen Aufbau in folgenden der in § 5 
Abs. 1 genannten Technischen Regeln wassergefährdender Stoffe entsprechen: 

1. Arbeitsblatt ATV- DVWK-A 781, Tankstellen für Kraftfahrzeuge, August 2004, mit  
Ausnahme der Regelungen für Eigenverbrauchstankstellen; 

2. Arbeitsblatt DWA-A 781-2, Tankstellen für Kraftfahrzeuge, Teil 2: Betankung  
von Kraftfahrzeugen mit wässriger Harnstofflösung, Mai 2007; 

3. Arbeitsblatt DWA-A 782, Betankung von Schienenfahrzeugen, Mai 2006; 

4. Arbeitsblatt DWA-A 783, Betankungsstellen für Wasserfahrzeuge, Dezember 2005; 

5. Arbeitsblatt DWA-A 784, Betankung von Luftfahrzeugen, April 2006. 

Sofern bei der Betankung von Luftfahrzeugen von den Regelungen zur Abscheidung von 
Kraftstoff nach Nr. 4.1.4.2 Abs. 1 und 2 des Arbeitsblattes DWA-A 784 abgewichen wird, sind 
die Abfüllanlagen nicht mehr einfacher oder herkömmlicher Art. 

 

 
§ 14 

Anlagen zum Umgang mit festen Stoffen 
 
(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen der Gefährdungsstufe A und Rohrleitun-
gen zum Befördern fester wassergefährdender Stoffe sind einfacher oder herkömmlicher Art. 
 
(2) Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen fester wassergefährdender Stoffe sind 
einfacher oder herkömmlicher Art, wenn die Anlagen eine gegen die wassergefährdenden 
Stoffe unter allen Betriebs- und Witterungsbedingungen beständige und undurchlässige Bo-
denfläche haben und die Stoffe 
 
a) in dauernd dicht verschlossenen, gegen Beschädigung geschützten und gegen Witte-

rungseinflüsse und die Stoffe beständigen Behältern oder Verpackungen oder 
b) in geschlossenen Räumen gelagert, abgefüllt oder umgeschlagen werden. Geschlosse-

nen Räumen stehen Plätze gleich, die gegen Witterungseinflüsse und gegen den Zutritt 
von Wasser und anderen Flüssigkeiten so geschützt sind, dass die Stoffe nicht austre-
ten können. 

 
(3) Beständig und undurchlässig ist eine Bodenfläche in Straßenbauweise bei Ausschluss 
von Verbundpflaster und ähnlichen Belägen. Bei salbenförmigen Stoffen ohne Behälter oder 
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Verpackungen in geschlossenen Räumen sind die Beständigkeit und Undurchlässigkeit der 
Bodenfläche besonders zu prüfen. 
 
(4) Bei Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden fester Stoffe genügen die Anfor-
derungen nach Abs. 2 und 3. 
 
 

§ 15 
(aufgehoben) 

 
 

§ 16 
Eignungsfeststellung und Bauartzulassung 

 
(1) Eine Eignungsfeststellung oder Bauartzulassung darf nur erteilt werden, wenn mindes-
tens die Grundsatzanforderungen des § 3 erfüllt sind oder eine gleichwertige Sicherheit 
nachgewiesen wird. 
 
(2) Den Anträgen sind die zur Beurteilung der Anlage erforderlichen Unterlagen und Pläne, 
insbesondere bau- oder gewerberechtliche Zulassungen, sowie ein Sachverständigengut-
achten über die Eignung der Anlage beizufügen, soweit nicht die Wasserbehörde darauf im 
Einzelfall verzichtet. Zur Beurteilung der Eignung können auch Prüfbescheinigungen und 
Gutachten von in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zugelassenen Prüfstellen 
oder Sachverständigen vorgelegt werden. 
 
(3) Über Bauartzulassungen entscheidet die oberste Wasserbehörde. 
 
(4) Die fachtechnische Prüfung der Anträge auf Eignungsfeststellung wird Sachverständigen 
nach § 22 mit Ausnahme von Gruppen nach § 22 Abs. 4 übertragen, deren Anerkennung 
den Prüfbereich der jeweiligen Anlage umfasst. Dies gilt für Anlagen der Gefährdungsstu-
fe D, Anlagen in Schutzgebieten nach § 2 Abs. 11 und Anlagen im Bereich oberirdischer 
Gewässer nach § 7 Abs. 2 nur mit Zustimmung der Wasserbehörde im Einzelfall. Der An-
tragsteller hat mit dem Antrag eine Bescheinigung über die erfolgreich durchgeführte fach-
technische Prüfung nach Satz 1 vorzulegen. Das Sachverständigengutachten nach Abs. 2 
Satz 1 ersetzt diese Bescheinigung, wenn es von Sachverständigen nach § 22 mit Ausnah-
me von Gruppen nach § 22 Abs. 4 erstellt worden ist. 
 
(5) Die Eignungsfeststellung nach § 19h Abs. 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes kann 
mit Zustimmung der Wasserbehörde im Rahmen einer Genehmigung oder Erlaubnis nach 
gewerbe- oder baurechtlichen Vorschriften erteilt werden. 
 
 

§ 17 
(aufgehoben) 

 
§ 18 

(aufgehoben) 
 
 

§ 19 
(aufgehoben) 
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§ 20 

Befüllen 
 
(1) Behälter in Anlagen zum Lagern und Abfüllen wassergefährdender flüssiger Stoffe dürfen 
nur mit festen Leitungsanschlüssen und nur unter Verwendung einer Überfüllsicherung be-
füllt werden. Dies gilt nicht für das Befüllen 
 
1. einzeln benutzter ortsfester oberirdischer Behälter mit einem Rauminhalt von nicht 

mehr als 1 000 Liter mit einem selbsttätig schließenden Zapfventil, 
 
2. von Sammelbehältern aus kleineren ortsbeweglichen Behältern, wenn die Füllhöhe 

des Sammelbehälters im Bereich des zulässigen Füllstandes während des Befül-
lens durch Augenschein deutlich sichtbar ist, sodass der Befüllvorgang rechtzeitig 
vor Erreichen des zulässigen Füllstandes unterbrochen werden kann, und 

 
3. ortsbeweglicher Behälter in Abfüllanlagen, wenn  
 
  a) diese mit einem selbsttätig schließenden Zapfventil befüllt werden, 
  b) bei Behältern mit einem Rauminhalt von nicht mehr als 1 000 Litern durch Er-

fassung des abgefüllten Rauminhalts oder des jeweiligen Gewichtes der Be-
hälter sichergestellt wird, dass die Befüllung rechtzeitig und selbsttätig vor 
Erreichen des höchstzulässigen Füllstandes unterbrochen wird, oder  

  c) Behälter von Tankfahrzeugen oder Eisenbahnkesselwagen oder Transport-
behälter mit einem Rauminhalt von mehr als 450 Litern (Tankcontainer) über 
offene Dome befüllt werden und mit einer Schnellschlusseinrichtung in Ver-
bindung mit einer selbsttätigen Aufmerksamkeitsüberwachung eine Überfül-
lung verhindert wird. 

 
(2) Behälter in Anlagen zum Lagern von Heizöl EL, Dieselkraftstoff und Ottokraftstoffen dür-
fen aus Straßentankwagen und Aufsetztanks nur unter Verwendung einer Abfüllsicherung 
befüllt werden. 
 
(3) Abtropfende Flüssigkeiten sind aufzufangen. 
 
 

§ 21 
Abwasseranlagen als Auffangvorrichtungen 

 
(1) Sind bei Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe 
und bei Rohrleitungsanlagen die Grundsatzanforderungen nach § 3 Nr. 3 bis 5 nicht erfüll-
bar, so entsprechen die Anlagen dennoch den Anforderungen nach § 19g Abs. 1 des Was-
serhaushaltsgesetzes, wenn 
 
1. die bei Leckagen oder Betriebsstörungen unvermeidbar aus der Anlage austreten-

den wassergefährdenden Stoffe in einer Auffangvorrichtung in der betrieblichen Ka-
nalisation zurückgehalten sowie ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder be-
seitigt werden können, 

 
2. die bei ungestörtem Betrieb der Anlage unvermeidbar in unerheblichen Mengen in 

die betriebliche Kanalisation gelangenden wassergefährdenden Stoffe in eine ge-
eignete betriebliche Abwasserbehandlungsanlage geleitet werden und nicht zu einer 
Überschreitung der nach § 7a des Wasserhaushaltsgesetzes an die Abwasserein-
leitung oder an die Indirekteinleitung zu stellenden oder die im wasserrechtlichen 
Bescheid festgesetzten Anforderungen führen. 
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Die Wasserbehörde kann im Einzelfall zulassen, dass Satz 1 auch bei Lager-, Abfüll- und 
Umschlaganlagen angewandt wird. 
 
(2) Auf Grund einer Bewertung der Anlage, der möglichen Betriebsstörungen, des Anfalls 
wassergefährdender Stoffe, der Abwasseranlagen und der Gewässerbelastungen ist in der 
Betriebsanweisung nach § 3 Nr. 6 zu regeln, in welchem Umfang die wassergefährdenden 
Stoffe getrennt erfasst, kontrolliert und eingeleitet werden dürfen. 
 
 

§ 22 
Sachverständige 

 
(1) Als Sachverständige nach § 19i Abs. 2 Satz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes können nur 
sachverständige Stellen zugelassen werden.  
 
(2) Unternehmen können auf Antrag als sachverständige Stellen zugelassen werden, wenn 
sie 
 
1. nachweisen, dass sie mindestens fünf Prüferinnen und Prüfer beschäftigen, die 

 
a) auf Grund ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tä-

tigkeit gewonnenen Erfahrungen die Gewähr dafür bieten, dass sie die Prü-
fungen ordnungsgemäß durchführen, 

 
b) zuverlässig sind, 
 
c) bei ihrer Prüftätigkeit unabhängig sind, insbesondere kein Zusammenhang 

zwischen der Prüftätigkeit und anderen Leistungen hinsichtlich der zu prü-
fenden Anlagen und der Überwachung von Fachbetrieben nach § 19l des 
Wasserhaushaltsgesetzes besteht, 

 
2. Grundsätze darlegen, die bei den Prüfungen zu beachten sind, insbesondere  
 

a) den für den jeweiligen Prüfbereich erforderlichen Prüfumfang und die Prüftie-
fe,  

 
b) die Methode der Mängelbewertung, 
 
c) die aus Mängeln zu ziehenden Schlussfolgerungen, 

 
3. den Nachweis über das Bestehen einer Haftpflichtversicherung für die Tätigkeit ihrer 

Prüferinnen und Prüfer für Gewässerschäden mit einer Deckungssumme von min-
destens 2 500 000 Euro erbringen, der von einer Bank oder Versicherung aus ei-
nem Migliedstaat der Europäischen Union, einem Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz ausgestellt wurde. 

 
(3) Als sachverständige Stellen können auch selbständige organisatorische Einheiten von 
Unternehmen anerkannt werden, wenn sie hinsichtlich ihrer Prüftätigkeit nicht weisungsge-
bunden sind. 
 
(4) Die sachverständige Stelle hat 
 
 
1. der Zulassungsbehörde jeweils bis zum 1. März des Folgejahres einen Erfahrungs-

bericht sowie die Liste der Prüferinnen und Prüfer vorzulegen und auf Anforderung 
weitere Unterlagen nachzureichen, 
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2. stichprobenartig die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen durch ihre Prü-

ferinnen und Prüfer zu kontrollieren, 
 
3. die bei den Prüfungen gewonnenen Erkenntnisse zu sammeln, auszuwerten und die 

Prüferinnen und Prüfer in einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch darüber zu un-
terrichten,  

 
4. die Prüftagebücher der Zulassungsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 
 
(5) Die sachverständige Stelle hat sicherzustellen, dass 
 
1. die einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und die Regeln der Technik 

beachtet werden, 
 
2. die Prüferinnen und Prüfer ein Prüftagebuch führen, aus dem sich mindestens Art, 

Umfang und Zeitaufwand der jeweiligen Prüfung ergeben und  
 
3. die Prüferinnen und Prüfer keine Prüfungen vornehmen, wenn  
 

a) die Voraussetzungen für die Aufnahme ihrer Prüftätigkeit nicht vorgelegen 
haben oder weggefallen sind,  

 
b) die Prüferinnen und Prüfer die ihnen obliegenden Pflichten wiederholt vor-

sätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. 
 
(6) Die Zulassung kann auf bestimmte Prüfbereiche beschränkt und zeitlich befristet werden. 
Eine befristete Zulassung kann auf Antrag verlängert werden, wenn die Voraussetzungen für 
die Zulassung erfüllt sind. Das Zulassungsverfahren kann über eine einheitliche Stelle nach 
Teil V Abschnitt 1a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. 
Wird über die beantragte Zulassung nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten entschie-
den gilt sie als erteilt. Im Übrigen gilt § 42a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes. 
Die in einem anderen Bundesland erfolgte Zulassung als sachverständige Stelle nach § 19i 
Abs. 2 Satz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt als Zulassung nach Abs. 2. Zulassungen 
anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, eines Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz gelten als Zulassung nach Abs. 2, 
wenn deren Gleichwertigkeit von der Zulassungsbehörde festgestellt und im Staatsanzeiger 
für das Land Hessen veröffentlicht wurde.  
 
(7) Die Zulassung erlischt 
 
1. durch schriftlichen Verzicht der sachverständigen Stelle gegenüber der Anerken-

nungsbehörde, 
 
2. wenn die sachverständige Stelle länger als ein Jahr über weniger als fünf Prüferin-

nen oder Prüfer verfügt, 
 
3. mit der Auflösung der sachverständigen Stelle. 
 
(8) Für die Rücknahme und den Widerruf der Zulassung gelten die §§ 48 und 49 des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes mit der Maßgabe, dass ein Widerruf auch erfolgen 
kann, wenn die sachverständige Stelle ihren Verpflichtungen nach Abs. 4 und 5 nicht nach-
kommt.“ 
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§ 23 
Überprüfung von Anlagen 

 
(1) Der Betreiber hat mit Ausnahme von Anlagen zum Umgang mit festen wassergefährden-
den Stoffen nach Maßgabe des § 19i Abs. 2 Satz 3 Nr. 1, 2, 3 und 5 des Wasserhaushalts-
gesetzes durch Sachverständige nach § 22 überprüfen zu lassen 
 
1. unterirdische Anlagen, 
 
2. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufe C und D, in Schutzgebieten der Ge-

fährdungstufe B, C und D, 
 
3. Anlagen, für welche Prüfungen in einer Eignungsfeststellung oder Bauartzulassung 

nach § 19h Abs. 1 Satz 1 oder 2 des Wasserhaushaltsgesetzes, in einer gewerbe-
rechtlichen Bauartzulassung oder in einer baurechtlichen Zulassung vorgeschrieben 
sind; sind darin kürzere Prüffristen festgelegt, gelten diese. 

 
Bei Tankstellen für Kraftfahrzeuge gehört zur Prüfung vor Inbetriebnahme eine Nachprüfung 
der Abfüllplätze nach einjähriger Betriebszeit, die allerdings das Abschlussdatum der Prü-
fung vor Inbetriebnahme nicht verschiebt; entsprechendes gilt bei einer wesentlichen Ände-
rung der Abfüllplätze. Der Betreiber hat darüber hinaus nach Maßgabe des § 19i Abs. 2 
Satz 3 Nr. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufe B 
vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung durch Sachverständige nach 
§ 22 überprüfen zu lassen. Die Termine für die wiederkehrenden Prüfungen ergeben sich 
aus dem Datum der Prüfung nach § 19i Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 
entsprechend den jeweiligen Prüffristen; verspätet durchgeführte oder abgeschlossene Prü-
fungen rechtfertigen keine Verschiebung des jeweils folgenden Prüftermins. 
 
(2) Die Wasserbehörde kann wegen der Besorgnis einer Gewässergefährdung nach § 19i 
Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes vor allem auf Grund der hydrogeologi-
schen Beschaffenheit und Schutzbedürftigkeit des Aufstellungsortes besondere Prüfungen 
anordnen, kürzere Prüffristen bestimmen oder die Überprüfung für andere als in Abs. 1 ge-
nannte Anlagen vorschreiben. Sie kann im Einzelfall Anlagen nach Abs. 1 von der Prüfpflicht 
befreien, wenn gewährleistet ist, dass eine von der Anlage ausgehende Gewässergefähr-
dung ebenso rechtzeitig erkannt wird wie bei Bestehen der allgemeinen Prüfpflicht. 
 
(3) Die Prüfungen nach den Abs. 1 und 2 entfallen, soweit die Anlage zu den selben Zeit-
punkten oder innerhalb gleicher oder kürzerer Zeiträume nach anderen Rechtsvorschriften 
zu prüfen ist und dabei die Anforderungen dieser Verordnung und des § 19g des Wasser-
haushaltsgesetzes berücksichtigt werden. Die Überprüfung nach Abs. 1 entfällt auch bei ei-
ner Anlage, soweit sie der Forschung, Entwicklung oder Erprobung neuer Einsatzstoffe, 
Brennstoffe, Erzeugnisse oder Verfahren im Labor- oder Technikumsmaßstab dient. Weiter-
hin entfällt bei Unternehmen, die in ein Verzeichnis nach Art. 6 in Verbindung mit Art. 7 
Abs. 2 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 19. März 2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Ge-
meinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (ABl. EG 
Nr. L 114 S. 1) eingetragen oder nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert sind und dieses Zertifi-
kat der zuständigen Überwachungsbehörde übersandt haben, die Überprüfung nach Abs. 1, 
wenn eine Anlage im Rahmen der Umweltbetriebsprüfung überprüft wird und dabei  
 
1. die Anlage einer betriebsinternen Überwachung unterzogen wird, die den Vorgaben 

des § 19i des Wasserhaushaltsgesetzes und der §§ 22 und 23 gleichwertig ist, insbe-
sondere im Hinblick auf Häufigkeit der Überwachung, fachliche Eignung und Zuverläs-
sigkeit der prüfenden Personen, Umfang der Prüfungen, Bewertung der Prüfergebnisse 
sowie Mängelbeseitigung, und 

 



VAwS-Hessen, Gesamtfassung, einschl. 8. Novelle vom 07.12.2009 (GVBl. I S. 516) Seite 20 

2. in den im Rahmen der Umweltbetriebsprüfung erarbeiteten Unterlagen dokumentiert 
wird, dass die Voraussetzungen nach Nr. 1 eingehalten werden. 

 
In diesem Fall genügt die Vorlage eines Jahresberichtes durch den Betreiber über die durch-
geführten Prüfungen und Ergebnisse an die Wasserbehörde. Die oberste Wasserbehörde 
kann nähere Anforderungen zum Verfahren nach Satz 3, insbesondere zu Form, Inhalt und 
Vorlagedatum der Jahresberichte nach Satz 4, durch Bekanntmachung im Staatsanzeiger für 
das Land Hessen festlegen. 
 
(4) Der Anlagenbetreiber hat rechtzeitig Sachverständigen den Auftrag zur Anlagenprüfung 
zu erteilen und die Kosten zu tragen. Können Sachverständige die Prüfung nicht innerhalb 
von 3 Monaten nach Auftragseingang durchführen, haben sie den Auftrag unverzüglich ab-
zulehnen. 
 
(5) Der Anlagenbetreiber hat den Sachverständigen vor der Prüfung die für die Anlage erteil-
ten behördlichen Bescheide, die vom Hersteller ausgehändigten Bescheinigungen sowie bei 
wiederkehrenden Prüfungen nach § 19i Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes 
den Prüfbericht der letzten Prüfung nach Abs. 6 sowie Bescheinigungen über durchgeführte 
Mängelbeseitigungen nach Abs. 7 Satz 1 vorzulegen. Bei Anlagen, die der Fachbetriebs-
pflicht unterliegen, hat er auch eine Bestätigung nach § 26 Abs. 2 vorzulegen. 
 
(6) Die Sachverständigen haben über jede durchgeführte Prüfung der Wasserbehörde und 
dem Betreiber unverzüglich, spätestens innerhalb von einem Monat, einen Prüfbericht vorzu-
legen. Die Wasserbehörde kann einer Übermittlung des Prüfberichts auf Datenträger zu-
stimmen. Schließt die Prüfung erforderliche Prüfungen nach anderen Rechtsbereichen ein, 
ist bei Mängeln im Prüfbericht jeweils anzugeben, welchem Rechtsbereich sie zuzuordnen 
sind. Bei Anlagen, die der Fachbetriebspflicht unterliegen, ist auch zu prüfen, ob diese bei 
durchgeführten Arbeiten beachtet worden ist. Dies ist im Prüfbericht zu vermerken. Werden 
erhebliche oder gefährliche Mängel festgestellt, die dem Anschein nach auf unzureichenden 
Arbeiten eines Fachbetriebs beruhen, ist hierauf im Prüfbericht besonders hinzuweisen. Die 
oberste Wasserbehörde kann eine bestimmte Form der Prüfberichte durch Bekanntmachung 
im Staatsanzeiger für das Land Hessen vorschreiben. 
 
(7) Der Anlagenbetreiber hat bei den Prüfungen nach Abs. 1 oder bei der Eigenüberwachung 
nach § 19i Abs. 2 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes festgestellte Mängel unverzüglich zu 
beheben oder beheben zu lassen, falls die Anlage nicht nach § 8 außer Betrieb zu nehmen 
und zu entleeren ist. Bei erheblichen Mängeln haben die Sachverständigen eine Sanierungs-
frist vorzuschlagen. Werden gefährliche Mängel festgestellt, haben die Sachverständigen die 
Wasserbehörde hierüber sofort, spätestens am nächsten Tag zu unterrichten. Dabei ist auch 
ein Vorschlag zur Stilllegung oder zum möglichen Weiterbetrieb der Anlage zu machen. Bei 
gefährlichen Mängeln hat der Anlagenbetreiber im Falle eines Weiterbetriebs der Anlage ge-
genüber den Sachverständigen im Rahmen einer Nachprüfung nachzuweisen, dass die 
Mängel ordnungsgemäß beseitigt sind. Entsprechendes gilt bei erheblichen Mängeln, wenn 
der Sachverständige eine Nachprüfung für erforderlich hält. 
 
(8) Die Prüfung vor der erstmaligen Inbetriebnahme, nach einer wesentlichen Änderung und 
vor Wiederinbetriebnahme einer länger als 1 Jahr stillgelegten Anlage ist wie folgt durchzu-
führen: 
 
1. Im Rahmen der Ordnungsprüfung ist zu ermitteln, ob die erforderlichen Zulassun-

gen, Eignungsfeststellungen und die Bescheinigungen von Fachbetrieben vollzählig 
vorliegen. 

 
2. Im Rahmen der Technischen Prüfung ist zu ermitteln, ob die Anlage den Zulassun-

gen, behördlichen Bescheiden und den Schutzbestimmungen des Wasserrechts 
entspricht. 
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3. Enthalten Bauartzulassungen, Eignungsfeststellungen oder Regelungen zur Zuläs-

sigkeit von Anlagen nach § 19h Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes oder weiter-
gehende wasserbehördliche Anordnungen zusätzliche Anforderungen für die Prü-
fung, sind diese besonders zu beachten. 

 
4. Im Rahmen der Prüfung ist zu ermitteln, ob eine Löschwasserrückhaltung nach An-

hang 1 Nr. 9.4 erforderlich ist und die dort genannten Anforderungen eingehalten 
werden. 

 
5.  Bei Anlagen in Überschwemmungsgebieten ist zu prüfen, ob die Anlage bei Überflu-

tungen den Anforderungen nach § 10 Abs. 4 und 5 entspricht. 
 
(9) Bei der wiederkehrenden Prüfung ist 
 
1. zu prüfen, ob im Prüfbericht der letzten Prüfung angeordnete Maßnahmen zur Män-

gelbeseitigung durchgeführt worden sind, 
2. zu ermitteln, ob seit der letzten Prüfung wesentliche Änderungen an der Anlage vor-

genommen worden sind, 
3. eine Technische Prüfung nach Abs. 8 Nr. 2 durchzuführen. 
 
(10) Bei stillgelegten Anlagen ist zu prüfen, 
 
1. ob die Anlage entleert und gereinigt ist und ob Befüllstutzen abgebaut oder gegen 

irrtümliche Benutzung gesichert sind und 
 
2. ob Anhaltspunkte für Boden- oder Grundwasserverunreinigungen vorliegen. 
 
Es ist nicht erforderlich, die Anlage abzubauen oder auf andere Weise unbrauchbar zu ma-
chen, falls dies nicht aus anderen Gründen, wie aus Gründen des Brand- und Explosions-
schutzes oder der Standsicherheit geboten ist. 
 
(11) Bei neu errichteten oberirdischen Heizölverbraucheranlagen mit einem Rauminhalt von 
mehr als 1 000 Liter bis einschließlich 10 000 Liter außerhalb von Schutzgebieten entfällt die 
Prüfung vor Inbetriebnahme, nach einer wesentlichen Änderung oder nach Beseitigung der 
von einem Sachverständigen festgestellten Mängeln, wenn die Anlage von einem Fachbe-
trieb nach § 19l des Wasserhaushaltsgesetzes eingebaut oder geändert worden ist und die-
ser bestätigt, dass die gesamte Anlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik ent-
spricht und die in § 23 Abs. 8 genannten Anforderungen eingehalten sind. 
 
 

§ 24 
Ausnahmen von der Fachbetriebspflicht 

 
Tätigkeiten, die nicht von Fachbetrieben ausgeführt werden müssen, sind: 
 
1. Alle Tätigkeiten nach § 19l des Wasserhaushaltsgesetzes an 

a) Anlagen zum Umgang mit festen und gasförmigen wassergefährdenden Stof-
fen, 

b) Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten der Gefähr-
dungsstufen A und B unbeschadet § 13 Abs. 4, 

c) Feuerungsanlagen, 
 
2. alle Tätigkeiten an Anlagen oder Anlagenteilen nach § 19g Abs. 1 und 2 des Was-

serhaushaltsgesetzes, die keine unmittelbare Bedeutung für die Sicherheit der An-
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lagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen haben. Dazu gehören vor al-
lem folgende Tätigkeiten: 

 
a) Herstellen von baulichen Einrichtungen für den Einbau von Anlagen, Grob- 

und Vormontagen von Anlagen und Anlagenteilen, 
b) Herstellen von Räumen oder Erdwällen für die spätere Verwendung als Auf-

fangraum, 
c) Ausheben von Baugruben für alle Anlagen, 
d) Aufbringen von Isolierungen, Anstrichen und Beschichtungen, sofern diese 

nicht Schutzvorkehrungen sind, 
e) Einbauen, Aufstellen, Instandhalten und Instandsetzen von Elektroinstallati-

onen einschließlich Mess-, Steuer- und Regelanlagen mit Ausnahme von Ab-
füll- und Überfüllsicherungen sowie Leckanzeigegeräten und Leckerken-
nungssystemen. 

 
3. Instandsetzen, Instandhalten und Reinigen von Anlagen zum Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen im Zuge der Herstellungs-, Behandlungs- und Verwendungs-
verfahren sowie allgemein Reinigen bei Abfüllplätzen, wenn die Tätigkeiten von ein-
gewiesenem betriebseigenen Personal nach Betriebsvorschriften, die den Anforde-
rungen des Gewässerschutzes genügen, durchgeführt werden. 

 
In einer Eignungsfeststellung, Bauartzulassung, in den Fällen nach § 19h Abs. 3 des Was-
serhaushaltsgesetzes oder in einer arbeitsschutzrechtlichen Erlaubnis können weitere Tätig-
keiten, die nicht von Fachbetrieben ausgeführt werden müssen, festgelegt werden, soweit 
sie keine unmittelbare Bedeutung für die Sicherheit der Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen haben oder von Betrieben ausgeführt werden, die für die jeweilige Tätig-
keit besonders fachkundig sind, ohne selbst Fachbetrieb nach § 19l des Wasserhaushalts-
gesetzes zu sein. 
 
 

§ 25 
Technische Überwachungsorganisationen 

 
(1) Technische Überwachungsorganisationen nach § 19l Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes sind die nach § 22 anerkannten sachverständigen Stellen jeweils für ihren 
Bereich. 
 
(2) Die beim Abschluss eines Überwachungsvertrages nach § 19l Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes zu beachtenden Anforderungen legt die Anerkennungsbehörde in 
ihrem Bescheid nach § 22 Abs. 1 Satz 2 fest. Sie kann auch verlangen, dass mit dem jährli-
chen Erfahrungsbericht nach § 22 Abs. 3 Nr. 4 Buchst. a eine Liste der Fachbetriebe vorge-
legt wird, mit denen ein Überwachungsvertrag abgeschlossen worden ist. 
 
 

§ 26 
Nachweis der Fachbetriebseigenschaft 

 
(1) Fachbetriebe nach § 19l des Wasserhaushaltsgesetzes haben auf Verlangen gegenüber 
der Wasserbehörde, in deren Bezirk sie tätig werden, die Fachbetriebseigenschaft nach 
§ 19l Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes nachzuweisen. Hierzu hat der Fachbetrieb 
 
1. eine Bestätigung einer baurechtlich anerkannten Überwachungs- oder Gütegemein-

schaft, wonach er zur Führung von Gütezeichen dieser Gemeinschaft für die Aus-
übung bestimmter Tätigkeiten berechtigt ist, oder 
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2. eine Bestätigung einer Technischen Überwachungsorganisation über den Abschluss 
eines Überwachungsvertrags vorzulegen. 

 
(2) Die Fachbetriebseigenschaft ist unaufgefordert gegenüber dem Betreiber einer Anlage 
nach § 19g Abs. 1 und 2 nachzuweisen, wenn dieser den Fachbetrieb mit fachbetriebspflich-
tigen Tätigkeiten beauftragt. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
 

§ 27 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig nach § 86 Abs. 1 Nr. 12 des Hessischen Wassergesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 
 
1. entgegen § 3 Nr. 6 eine Betriebsanweisung nicht aufstellt oder das Bedienungsperso-

nal hierüber nicht unterrichtet, 
 
2. entgegen § 7 Abs. 3 die Eignung des Untergrundes nicht prüft, 
 
3. entgegen § 8 bei einem Schadensfall oder einer Betriebsstörung eine Anlage nicht 

oder nicht rechtzeitig außer Betrieb nimmt oder nicht rechtzeitig entleert, 
 
4. in Schutzgebieten entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 Anlagen einbaut, 

aufstellt oder verwendet oder in Schutzgebieten eine Anlage einbaut, aufstellt oder 
verwendet, die den Anforderungen des § 10 Abs. 3 oder 4 nicht entspricht, 

 
5. entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach § 11 Abs. 1 Satz 1 ein Anlagenkataster 

nicht erstellt oder fortschreibt, 
 
6. a) entgegen § 20 Abs. 1 Satz 1 Behälter ohne feste Leitungsanschlüsse oder ohne 

Überfüllsicherung befüllt oder befüllen lässt, 
 b) entgegen § 20 Abs. 2 Behälter ohne Abfüllsicherung befüllt oder befüllen lässt, 
 c) entgegen § 20 Abs. 3 abtropfende Flüssigkeiten nicht auffängt, 
  soweit die Zuwiderhandlung in § 41 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, Abs. 2 des Wasser-

haushaltsgesetzes nicht mit Geldbuße bedroht ist, 
 
7. entgegen § 23 Abs. 1, entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach § 23 Abs. 2 

Satz 1 oder entgegen § 28 Abs. 3 oder 4 Anlagen nicht oder nicht fristgemäß überprü-
fen lässt oder entgegen § 23 Abs. 7 Satz 1 festgestellte Mängel nicht oder nicht recht-
zeitig behebt oder beheben lässt. 

 
 

§ 28 
Bestehende Anlagen 

 
(1) Werden durch diese Verordnung andere als die in Abs. 3 und 4 genannten Anforderun-
gen neu begründet oder verschärft, so gelten sie für bestehende Anlagen erst auf Grund ei-
ner Anordnung der Wasserbehörde. Jedoch kann auf Grund dieser Verordnung nicht ver-
langt werden, dass rechtmäßig bestehende Anlagen oder Anlagen, mit deren Aufstellung 
oder Einbau begonnen worden ist, stillgelegt oder beseitigt werden. Die Wasserbehörde 
kann bei bestehenden Anlagen abweichend von Anhang 2 Nr. 2.1 Abs. 1 geringeren Anfor-
derungen an das Rückhaltevermögen zustimmen, wenn ein entsprechender Auffangraum 
nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verwirklicht werden kann und insbe-
sondere durch verstärkte Überwachungsmaßnahmen eine gleichwertige Sicherheit erreicht 
wird. 
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(2) Wird durch oder auf Grund der Verwaltungsvorschrift nach § 19g Abs. 5 des Wasser-
haushaltsgesetzes oder einer Bekanntmachung nach § 6 Abs. 3 Nr. 3 Satz 2 die Einstufung 
wassergefährdender Stoffe geändert oder werden Schutzgebiete neu ausgewiesen, so gilt 
für die Anlagen, die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Änderungen bereits eingebaut 
oder aufgestellt waren, Abs. 1 entsprechend. Bei Anlagen zum Umgang mit Stoffen der 
Wassergefährdungsklasse 1 nach Anhang 4, die bisher der Wassergefährdungsklasse 0 zu-
geordnet waren, sind aus Anlass der geänderten Einstufung in der Regel keine Anpas-
sungsmaßnahmen erforderlich; entsprechendes gilt für Leckanzeigeflüssigkeiten bei beste-
henden Anlagen. 

 
(3) Bei Anlagen, die auf Grund einer Erhöhung der Wassergefährdungsklasse der eingesetz-
ten Stoffe oder der Ausweisung eines Schutzgebietes erstmals nach § 23 zu prüfen sind, ist 
die Prüfung spätestens zwei Jahre nach Eintritt der Prüfpflicht durchzuführen. 

 
(4) Bei Heizölverbraucheranlagen der Gefährdungsstufe B außerhalb von Schutzgebieten, 
die noch nicht nach § 23 Abs. 1 Satz 3 geprüft worden sind, ist diese Prüfung innerhalb von 
2 Jahren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung durchzuführen. Werden bei der Prüfung 
Mängel festgestellt, nach deren Beseitigung eine Nachprüfung erforderlich ist, entfällt die 
Nachprüfung durch einen Sachverständigen nach § 22, wenn die Mängelbeseitigung durch 
einen Fachbetrieb nach § 19l des Wasserhaushaltsgesetzes erfolgte und dieser der Was-
serbehörde die Fachbetriebseigenschaft und die Mängelbeseitigung bestätigt. 
 
(5) Bezugsdatum für die Ermittlung der Termine wiederkehrender Prüfungen nach § 23 
Abs. 1 Satz 4 ist bei bestehenden Anlagen das Datum der letzten Prüfung. 
 
(6) Für Anlagen, die vor dem 1. Oktober 1993 errichtet worden sind, gilt: 
 
Anforderungen, die durch die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen und über Fachbetriebe am 1. Oktober 1993 neu begründet oder verschärft wor-
den sind, gelten weiterhin erst auf Grund einer Anordnung der Wasserbehörde. Abs. 1 
Satz 2 gilt entsprechend. Dabei ist folgendes zu beachten: 
 
1. Eine Abweichung von den Abständen nach Anhang 1 Nr. 3 Abs. 2 Buchst. a bis e kann 

außer Betracht bleiben, wenn die allgemeinen Anforderungen nach Anhang 1 Nr. 3 
Abs. 1 erfüllt sind oder die Zulässigkeit der vorhandenen Abstände in einer Eignungs-
feststellung, einer Bauartzulassung oder nach § 19h Abs. 3 des Wasserhaushaltsge-
setzes festgestellt worden ist. 

 
2. Bei Anlagen nach Anhang 1 Nr. 6 sind offensichtliche Undichtheiten zu beseitigen. Ins 

einzelne gehende Nachweise nach Anhang 1 Nr. 6 Abs. 2 sind nicht zu verlangen. Be-
stehen nach der Art des Werkstoffs und der im Schadensfall auftretenden wasserge-
fährdenden Stoffe erhebliche Zweifel an der Dichtigkeit, sind besondere Abdichtungen 
nach Anhang 1 Nr. 4 Abs. 7 vorzusehen. 

 
3. Eine Vergrößerung des Rauminhalts von Auffangräumen auf wenigstens 10 vom Hun-

dert des gesamten Rauminhalts aller im Auffangraum aufgestellten Anlagen nach An-
hang 1 Nr. 9.1 Abs. 3 Buchst. d ist nicht zu fordern. 

 
4. Es ist nicht erforderlich, die Dichtigkeit von Auffangräumen nach Anhang 1 Nr. 9.2 

Abs. 2 im Einzelnen nachzuweisen. Es genügt, wenn sie insbesondere anhand der Art, 
Dicke und Dichte der Werkstoffe, der Fugenausbildung und der im Schadensfall auftre-
tenden wassergefährdenden Stoffe abgeschätzt wird. Bestehen danach erhebliche 
Zweifel an der Dichtigkeit, sind besondere Abdichtungen nach Anhang 1 Nr. 4 Abs. 7 
vorzusehen. 
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(7) Bestehende doppelwandige unterirdische Behälter nach § 13 Abs. 2, die durch Einbau 
einer bauaufsichtlich zugelassenen Leckauskleidung instand gesetzt worden sind, gelten als 
eignungsfestgestellt, wenn vor Einbau der Leckschutzauskleidung durch einen Fachbetrieb 
geprüft und dokumentiert worden ist, dass die Behälter hierfür geeignet sind, insbesondere 
im Hinblick auf Korrosionsschutz und Standfestigkeit. 
 
(8) Werden durch diese Verordnung für Anlagen zur Lagerung von Jauche, Gülle, Festmist 
oder Silagesickersäften, die bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung bereits eingebaut oder 
aufgestellt waren, Anforderungen an die Lagerkapazität neu begründet oder verschärft, sind 
diese Anlagen abweichend von Absatz 1 Satz 1 bis zum 31. Dezember 2008 an diese Anfor-
derungen anzupassen. 
 
 

§ 29 
Anzeigen nach § 47 des Hessischen Wassergesetzes 

 
(1) Von der Anzeigepflicht ausgenommen sind: 
 
1. Oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufe A, 
 
2. Anlagen zum Umgang mit festen Stoffen, 
 
3. Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften sowie 

Anlagen zum Lagern von Festmist. 
 
(2) Bei Heizölverbraucheranlagen, bei denen nach § 23 Abs. 11 die Prüfung durch einen 
Sachverständigen entfällt, ist der Anzeige die Bestätigung des Fachbetriebes nach § 23 
Abs. 11 und der Nachweis der Fachbetriebseigenschaft nach § 26 Abs. 1 beizufügen. 
 
(3) Die Wasserbehörde kann zusätzliche Unterlagen anfordern, wenn dies zur Beurteilung 
des Vorhabens erforderlich ist. Sie kann außerdem verlangen, dass ihr Anlagen angezeigt 
werden, die nach Abs. 1 von der Anzeigepflicht ausgenommen sind, wenn die Kenntnis der 
Anlagen im Einzelfall auf Grund der hydrogeologischen Beschaffenheit und Schutzbedürftig-
keit des Aufstellungsortes für die Wasseraufsicht erforderlich ist. 
 
(4) Die oberste Wasserbehörde kann durch Bekanntmachung im Staatsanzeiger für das 
Land Hessen Einzelheiten des Anzeigeverfahrens regeln, insbesondere einheitliche Form-
blätter einführen. 
 
 

§ 30 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

 
Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1993 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2011 außer Kraft. 
 
Hinweis: Die 5. Änderungsverordnung zur VAwS trat am 14.2.2004 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt wird 
z. B. die Frist zur Prüfung bestehender Heizölverbraucheranlagen der Gefährdungsstufe B nach §  28 
Abs. 4 berechnet. Zu diesem Zeitpunkt ist auch die Tankstellenverordnung aufgehoben worden. Dies 
wird in dieser Gesamtfassung nicht deutlich. 
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Anhang 1 

 
 

Allgemeine Anforderungen an den Aufbau 
und die Ausrüstung von Anlagen 

 
 
1. Standsicherheit 
 
(1) Anlagen müssen so gegründet, eingebaut und aufgestellt sein, dass Verlagerungen und Nei-
gungen, die die Sicherheit und Dichtigkeit der Anlagen gefährden können, ausgeschlossen sind. 
 
(2) Neben baurechtlich erforderlichen Standsicherheitsnachweisen sind außer der Sicherung ge-
gen Auftrieb nach § 10 Abs. 4 Nr. 1 oder weitergehenden Anforderungen nach § 7 Abs. 1 keine 
besonderen Nachweise der Standsicherheit nach Wasserrecht erforderlich. 
 
2. Brandschutz 
 
(1) Bei Brandereignissen in der Anlage oder in deren Nachbarschaft dürfen wassergefährdende 
Stoffe bis zum Wirksamwerden von Brandbekämpfungsmaßnahmen nicht austreten. Es sind 
Werkstoffe für Behälter, Rohrleitungen oder Auffangvorrichtungen einzusetzen, die der Brandein-
wirkung wenigstens 30 Minuten standhalten. 
 
(2) Erfüllen die Anlagen diese Anforderungen nicht, so sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um eine Brandübertragung aus der Nachbarschaft oder eine Entstehung von Bränden in der Anla-
ge selbst zu verhindern. 
 
3. Einsehbarkeit, Abstände 
 
(1) Einwandige Behälter, Rohrleitungen und sonstige Anlagenteile müssen von Wänden und sons-
tigen Bauteilen sowie untereinander einen solchen Abstand haben, dass die Erkennung von Le-
ckagen und die Zustandskontrolle auch der Auffangräume durch Inaugenscheinnahme jederzeit 
möglich sind. Sind die Behälter, Rohrleitungen und sonstigen Anlagenteile ummantelt, z. B. zur 
Wärmeisolierung, muss gewährleistet sein, dass Leckagen auf andere Weise leicht erkannt wer-
den. 
 
(2) Bei Behältern gelten die Anforderungen nach Abs. 1 Satz 1 als erfüllt, wenn die folgenden Ab-
stände eingehalten werden: 
 
a) Der Abstand zwischen der Wand von Behältern und der Wand des Auffangraumes muss 

bei Behälter- oder Wandhöhen bis 1,5 m wenigstens 40 cm betragen, sonst 1 m. Bei der 
Lagerung von Heizöl EL im Keller gilt der Abstand von 40 cm. Aus Gründen der Wartung 
und Bedienung können größere Abstände als zuvor festgelegt erforderlich sein. 

 
b) Ortsbewegliche Behälter mit einem Rauminhalt bis 1 000 Liter dürfen ohne besondere Ab-

stände aufgestellt werden, wenn der Auffangraum ausreichend prüfbar ist. 
 
c) Bei Kunststoffbehältern, die in Kunststoff-Auffangvorrichtungen aufgestellt werden, genü-

gen Abstände von 10 cm zwischen Behälter und Auffangvorrichtung, wenn folgende Bedin-
gungen eingehalten werden: 

 
ca)  Die Höhe der Auffangvorrichtung muss wenigstens bis zum höchstmöglichen 

Füllstand im Behälter, vermindert um den Abstand zwischen Behälter und 
Auffangvorrichtung im oberen Bereich, reichen. 
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cb)  Im Raum zwischen Behälter und Auffangvorrichtung muss eine Leckageson-
de eingebaut werden. 

 
cc)  Durch bauliche Maßnahmen ist sicherzustellen, dass ausgelaufene Flüssig-

keit zur Leckagesonde gelangt. 
 
cd)  Die Leckagesonde muss in ständiger Alarmbereitschaft betrieben werden. 
 

 Die Leckagesonde ist nicht erforderlich, wenn die Auffangvorrichtung leicht eingesehen 
werden kann. Dies ist der Fall, wenn die Auffangvorrichtung nicht höher als 1,5 m ist und 
zwischen der Auffangvorrichtung und Wänden oder anderen Bauteilen ein Abstand von 
40 cm wenigstens an einer Seite vorhanden ist. 

 
d) Bei einem oder mehreren Kunststoffbehältern für Heizöl EL und Dieselkraftstoff mit einem 

Rauminhalt bis jeweils 10 000 Liter und einem Gesamtrauminhalt von 25 000 Liter in ge-
schlossenen Räumen genügen die folgenden Anforderungen: 

 
da) Zu den Wänden des Auffangraumes ist ein Abstand von 40 cm für zwei aneinan-

dergrenzende, zugängliche Seiten und ein Abstand von 5 cm an den übrigen Sei-
ten und untereinander einzuhalten. 

 
db) Bei Behältersystemen mit mehr als 10 000 Liter Rauminhalt müssen die Behälter 

jeder Reihe innerhalb des Auffangraums in Auffangtassen mit einer Randhöhe 
von wenigstens 2 cm Höhe stehen. 

 
Ein besonderer Bodenabstand ist nicht erforderlich. 

 
e) Die Böden von Behältern müssen von der Aufstellfläche einen Abstand haben, der eine 

ausreichende Erkennung von Leckagen und eine Zustandskontrolle des Auffangraums er-
möglicht. Ein Abstand ist ausreichend, der wenigstens einem Fünfzigstel des Durchmes-
sers eines zylindrischen Behälters oder der kleinsten Kantenlänge des Bodens eines recht-
eckförmigen Behälters entspricht und 10 cm übersteigt. Wird ein solcher Abstand nicht ein-
gehalten, muss ein Leckanzeigegerät zur Überwachung des Bodens vorgesehen werden. 

 
4. Widerstandsfähigkeit 
 
(1) Anlagen müssen im erforderlichen Umfange gegen mechanische Beschädigung, insbesondere 
durch Anfahren, geschützt sein. 
 
(2) Die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse (Korrosionsbeständigkeit) ist nachzuwei-
sen, soweit sie nicht offenkundig ist. 
 
(3) Die Korrosionsbeständigkeit von Stahl ist anhand der DIN 6601 nachzuweisen. 
 
(4) Ist danach ein Nachweis nicht möglich oder handelt es sich um andere zu beurteilende Werk-
stoffe, ist die Korrosionsbeständigkeit wie folgt nachzuweisen: 
 
a) Anhand vorhandener Anlagen oder Anlagenteile, die überprüfbar sind oder wiederkehren-

den Prüfungen durch Sachverständige oder Sachkundige unterliegen oder 
b) anhand von Laboruntersuchungen, die aufgezeichnet sind und deren Ergebnisse bei erneu-

ten Untersuchungen in gleicher Art erzielt werden oder 
c) anhand von Listen über die Korrosionsbeständigkeit von Werkstoffen, deren Randbedin-

gungen bekannt und durch Laboruntersuchungen nachprüfbar sind. 
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(5) Prüfintervalle und Wanddicke sind so zu wählen, dass auch bei einer Verringerung der Wand-
dicke durch Stoffabtrag die Standsicherheit gewährleistet ist. Leckagen durch punktförmige Korro-
sion sind auszuschließen. 
 
(6) Kunststoffe müssen den je nach Verwendungszweck auftretenden mechanischen, thermi-
schen, chemischen und biologischen Beanspruchungen standhalten und beständig gegenüber 
Alterung sein. 
 
(7) Anlagen, die aus Werkstoffen mit nicht hinreichender Korrosionsbeständigkeit bestehen, sind 
mit einer geeigneten Innenbeschichtung oder Auskleidung zu versehen. 
 
5. Zeit bis zum Erkennen und Beseitigen wassergefährdenden Stoffe 
 
Im Allgemeinen ist bei Lageranlagen die Zeit bis zum Erkennen eines Schadens und zur Beseiti-
gung ausgetretender wassergefährdender Stoffe mit 3 Monaten anzusetzen. In gewerblichen Be-
trieben mit regelmäßiger Arbeitszeit und laufender Überwachung kann diese Zeit mit 72 Stunden 
angesetzt werden. 
 
6.  Domschächte, sonstige Schächte, Schutzkanäle 
 
(1) Domschächte unterirdischer Behälter und sonstige unterirdische Schächte, Schutzkanäle oder 
Schutzrohre sind flüssigkeitsdicht und beständig auszubilden. 
 
(2) Die Anforderungen des Abs. 1 gelten für sonstige Schächte, Schutzkanäle oder Schutzrohre 
aus Beton als erfüllt, wenn wassergefährdende Stoffe, die in sie gelangen, die rissfreie Zone der 
dichtenden Böden und Wände innerhalb der Zeit bis zum Erkennen und Beseitigen ausgetretener 
wassergefährdender Stoffe höchstens zu zwei Dritteln durchdringen. Die rissfreie Zone errechnet 
sich aus der Materialdicke abzüglich des Bereichs mit Schwindrissen und des Bereichs der geris-
senen Zugzone. In diesem Falle ist die dichtende Fläche nach dem Schadensfall unverzüglich 
wiederherzustellen. 
 
(3) Niederschlagswasser ist fernzuhalten. Die Kondenswasserbildung ist zu vermeiden. Soweit 
dies nicht möglich ist, ist fallweise vorhandenes Wasser zu entfernen. Unmittelbare Anschlüsse an 
Entwässerungsanlagen sind nicht zulässig. Die Wasserbehörde kann unmittelbaren Anschlüssen 
an Entwässerungsleitungen zustimmen, wenn diese aus betrieblichen Gründen unvermeidbar sind 
und ausgeschlossen ist, dass über sie unkontrolliert wassergefährdende Stoffe austreten. 
 
7. Ausrüstungsteile, Sicherheitseinrichtungen, Schutzvorkehrungen 
 
(1) Eine Leckagesonde ist geeignet, wenn es sich um eine Überfüllsicherung mit Bauartzulassung 
oder sonstiger Zulassung nach § 19h Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes handelt, die nach An-
gaben des Herstellers für den jeweiligen Anwendungsbereich als Leckagesonde verwendbar ist, 
und bei einer im Bereich der Leckagesonde vom Boden der Auffangvorrichtung gemessenen Flüs-
sigkeitshöhe von höchstens 5 cm Alarm durch ein optisches und akustisches Signal auslöst. 
 
(2) Be- und Entlüftungseinrichtungen, Sicherheitsventile und Berstscheiben müssen geeignet sein, 
das Entstehen gefährlicher Über- oder Unterdrücke in Anlagenteilen, insbesondere in Behältern 
und Rohrleitungen zu verhindern. Sicherheitsventile und Berstscheiben sind so anzuordnen und 
mit Zusatzeinrichtungen zu versehen, dass unvermeidlich austretende wassergefährdende Flüs-
sigkeiten schadlos aufgefangen werden. 
 
(3) Absperreinrichtungen müssen gut zugänglich und leicht zu bedienen sein. 
 
(4) Automatisch betriebene Sicherungseinrichtungen für Brand- und Störfälle, z. B. Schieber, Klap-
pen oder Pumpen, müssen eine von den zugehörigen gefährdeten Anlagen unabhängige Energie-
versorgung besitzen oder mit anderen zusätzlichen Vorkehrungen versehen sein, die den Betrieb 
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auch bei Ausfall der Allgemeine Energieversorgung einer Anlage gewährleisten. Diese Sicher-
heitseinrichtungen sind mit einer gesicherten Rückmeldung auszustatten. 
 
(5) Bei doppelwandigen unterirdischen Anlagen dürfen nur nicht wassergefährdende Stoffe als 
Leckanzeigeflüssigkeit, Unterdrucksysteme oder Überdrucksysteme mit nicht wassergefährdenden 
Gasen zur Leckanzeige verwendet werden. Als Leckanzeigeflüssigkeiten bei doppelwandigen 
oberirdischen Anlagen und Wärmeträgerflüssigkeiten bei Erdwärmepumpen dürfen nur nicht was-
sergefährdende Stoffe oder Stoffe der Wassergefährdungsklasse 1 gemäß Anhang 4 verwendet 
werden. 
 
8. Kühl- und Heizeinrichtungen 
 
Kühl- und Heizeinrichtungen, insbesondere Verdunstungskühler, Wärmetauscher oder Kühl-
schlangen, die mit im System befindlichen wassergefährdenden Stoffen beaufschlagt werden, sind 
derart zu sichern, dass im Schadensfall ein Übergang wassergefährdender Stoffe in das Kühl- 
oder Heizwasser ausgeschlossen ist. Ist dies nicht möglich, ist sicherzustellen, dass kein belaste-
tes Kühl- oder Heizwasser austreten kann. Die Wasserbehörde kann in Abhängigkeit vom Gefähr-
dungspotential abweichenden Systemen zustimmen. 
 
9. Auffangräume, Auffangwannen, Auffangtassen 
 
9.1 Größe und Anordnung 
 
(1) Anlagenteile, bei denen Tropfmengen nicht auszuschließen sind, sind mit gesonderten Auf-
fangtassen zu versehen oder in einem sonstigen Auffangraum anzuordnen. Diese Anforderung gilt 
nicht für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften und für Anla-
gen zur Lagerung von Festmist; die Wasserbehörde kann auch bei diesen Anlagen Auffangtassen 
fordern, wenn diese auf Grund der hydrogeologischen Beschaffenheit und der Schutzbedürftigkeit 
des Aufstellungsortes erforderlich sind. 
 
(2) Anlagen zum Umgang mit flüssigen wassergefährdenden Stoffen sind mit Auffangräumen aus-
zustatten, die nach Größe und Anordnung so zu gestalten sind, dass im Schadensfalle aus den 
Anlagen austretende wassergefährdende Stoffe sicher zurückgehalten werden können. 
 
(3) Für die Größe und Ausgestaltung der Auffangräume gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn 
die folgenden Bestimmungen eingehalten werden: 
 
a) Auffangräume, einschließlich der Rückhalteeinrichtungen nach § 3 Nr. 4, sind grundsätzlich 

den zugehörigen Anlagen unmittelbar räumlich zuzuordnen. Von den zugehörigen Anlagen 
räumlich getrennte Auffangräume sind zulässig, wenn ihnen im Schadensfalle die wasser-
gefährdenden Stoffe sicher zugeleitet werden können. Abwasseranlagen können als Rück-
halteeinrichtungen nach § 3 Nr. 4 genutzt werden, wenn im Schadensfalle mit wasserge-
fährdenden Stoffen verunreinigte Stoffe unvermeidbar aus Anlagen zum Lagern, Abfüllen 
und Umschlagen austreten und in einer Auffangvorrichtung in der betrieblichen Kanalisati-
on zurückgehalten und ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder beseitigt werden. 

 
b) Lagerbehälter mit wassergefährdenden Stoffen, die beim Freiwerden so miteinander rea-

gieren können oder unerwünschte Reaktionen hervorrufen, dass die Behälter oder die Auf-
fangräume versagen, müssen in getrennten Auffangräumen oder in getrennt aufnehmen-
den Bereichen des gleichen Auffangraums aufgestellt werden. 

 
c) Soweit die Anlagen nicht gekapselt oder anderweitig gegen Spritz- und Tropfverluste gesi-

chert sind, müssen zugehörige Auffangräume oder -flächen so groß sein, dass der gesam-
te Förder- und Handhabungsbereich gegen Spritz- und Tropfverluste abgesichert ist. 
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d) Der Rauminhalt eines Auffangraums bei oberirdischen Anlagen zum Lagern, Herstellen, 
Behandeln und Verwenden flüssiger wassergefährdender Stoffe muss dem Rauminhalt der 
in ihm aufgestellten Anlage entsprechen. Befinden sich mehrere Anlagen in einem Auffang-
raum, ist der Rauminhalt der größten Anlage maßgebend; dabei müssen aber wenigstens 
10 vom Hundert des gesamten Rauminhalts, in Schutzgebieten der gesamte Rauminhalt al-
ler im Auffangraum aufgestellten Anlagen zurückgehalten werden. Bei den in Satz 1 ge-
nannten Anlagen außerhalb von Schutzgebieten bleibt Anhang 2 unberührt. Bei Anlagen 
zum Abfüllen und Umschlagen sowie Rohrleitungsanlagen ist das erforderliche Rückhalte-
vermögen nach Anhang 2 zu ermitteln. 

 
e) Die Wasserbehörde kann einen gegenüber Buchst. c kleineren Auffangraum und einen 

gegenüber Buchst. d geringeren Rauminhalt zulassen, wenn die erforderliche Größe des 
Auffangraums oder der Rauminhalt mit einem verhältnismäßigen Aufwand nicht zu errei-
chen ist und wenn auf andere Weise sichergestellt wird, dass wassergefährdende Stoffe 
nicht in ein oberirdisches Gewässer oder den Boden gelangen können oder wenn das Vo-
lumen der austretenden wassergefährdenden Flüssigkeiten unter Berücksichtigung der Si-
cherheitsvorkehrungen und der Gegenmaßnahmen bei Betriebsstörungen nach Anhang 2 
geringerer ist. 

 
9.2 Dichtigkeit, Widerstandsfähigkeit 
 
(1) Die Widerstandsfähigkeit der Anlagen und Anlagenteile gegen chemische Einflüsse ist, soweit 
sie nicht offenkundig ist, entsprechend Nr. 4 nachzuweisen. 
 
(2) Wassergefährdende Stoffe, die in eine Auffangwanne, einen Auffangraum oder auf eine Auf-
fangfläche aus nichtmetallischen porösen Werkstoffen gelangen, dürfen die dichtenden Böden und 
Wände innerhalb der Zeit bis zum Erkennen von Schäden und Beseitigen ausgetretener wasser-
gefährdender Stoffe höchstens zu zwei Dritteln der Wanddicke durchdringen. 
 
(3) Wird in Auffangwannen, -räumen oder -flächen mit unterschiedlichen Stoffen mit im Einzelnen 
nicht bekannten Eigenschaften umgegangen oder können Auffangwannen, -räume oder -flächen 
regelmäßig mit wassergefährdenden Stoffen beaufschlagt werden, sind für die vorgesehene 
Gebrauchsdauer die Dichtigkeit und Widerstandsfähigkeit nachzuweisen. Ist dies nicht sicher mög-
lich, sind die Flächen regelmäßig auf mögliche Stoffaustritte und Durchdringungen zu untersuchen 
oder durch mehrwandige Flächen mit Leckanzeigegerät zu sichern. Bestehen Anhaltspunkte für 
den Durchtritt wassergefährdender Stoffe, sind weitergehende Untersuchungen vorzunehmen. Das 
Bindungsvermögen des Bodens unterhalb einer dichtenden Fläche darf grundsätzlich nicht als 
Rückhaltemöglichkeit angerechnet werden. 
 
(4) Durchführungen von Rohrleitungen und Kabeln durch Böden oder Wände von Auffangräumen 
müssen flüssigkeitsdicht eingebunden sein. 
 
9.3 Niederschlagswasser 
 
Niederschlagswasser in Auffangräumen ist fallweise zu entfernen. Kann in Auffangräume Nieder-
schlagswasser eindringen, muss neben dem Rückhaltevolumen für austretende wassergefährden-
de Stoffe ein zusätzliches Rückhaltevolumen für Starkregenereignisse von 50 l pro m2 für den Auf-
fangraum und die zum Auffangraum hin entwässernden Fläche berücksichtigt werden, sofern nicht 
Abläufe nach § 3 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 zulässig sind. 
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9.4 Löschwasserrückhaltung 
 
Besondere Einrichtungen zur Löschwasserrückhaltung sind nach Maßgabe der von der obersten 
Bauaufsichtsbehörde oder der obersten Wasserbehörde durch Bekanntmachung im Staatsanzei-
ger für das Land Hessen für bestimmte Anlagen bekannt gemachten Anforderungen vorzusehen 
und zu betreiben. Besondere Einrichtungen zur Löschwasserrückhaltung sind nicht erforderlich, 
wenn 
 

a) die Anlage der Gefährdungsstufe A zuzuordnen ist oder  
b) es sich um Heizölverbraucheranlagen, Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, 

Gülle und Silagesickersäften und um Anlagen zur Lagerung von Festmist handelt oder 
c) der WGK 3-Gleichwert der Anlage oder des größten durch feuerbeständige Wände und 

Decken aus nichtbrennbaren Baustoffen abgetrennten Anlagenbereichs 1 m3 nicht 
übersteigt oder 

d) nur nicht brennbare wassergefährdende Stoffe eingesetzt werden und die Werkstoffe 
der Anlage und der zugehörigen Gebäude nicht brennbar sind und im Bereich der An-
lage keine sonstigen brennbaren Stoffe gelagert werden oder 

e) aus anderen Gründen ein Brand nicht entstehen kann oder 
f) der zu erwartende Anfall von Löschwasser und wassergefährdenden Stoffen im Brand-

falle so gering ist, dass er mit den vorhandenen Rückhaltevorrichtungen schadlos auf-
genommen werden kann und hierfür eine Bestätigung der für den Brandschutz zustän-
digen Stelle vorliegt. 

 
Im Übrigen ist die Löschwasserrückhaltung, soweit erforderlich, im Einzelfall unter Beteiligung der 
für den Brandschutz zuständigen Stelle zu prüfen. 
 
10. Fassungsvermögen von Anlagen zum Lagern von Jauche, Gülle, Festmist oder  

Silagesickersäften 
 
Das Fassungsvermögen von Anlagen zum Lagern von Jauche, Gülle, Festmist oder Silagesicker-
säften muss auf die Belange des jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebes und des Gewässer-
schutzes abgestimmt sein. Das Fassungsvermögen muss größer sein als die erforderliche Kapazi-
tät während des längsten Zeitraumes, in dem das Ausbringen auf landwirtschaftlichen Flächen 
verboten ist. Für Jauche und Gülle muss das Fassungsvermögen mindestens eine Lagerkapazität 
von sechs Monaten umfassen. Die Berechnung des Fassungsvermögens muss sich an einer ord-
nungsgemäßen landwirtschaftlichen Verwertung oder Ausbringung des Inhalts unter Beachtung 
der Bestimmungen der Düngeverordnung in der Fassung vom 10. Januar 2006 (BGBl. I S. 34) in 
der jeweils geltenden Fassung sowie an dem Anfall pro Tiereinheit entsprechend gesicherter 
fachwissenschaftlicher Praxis ausrichten. Darüber hinaus sind zusätzlich zu den Anfallmengen 
auch eingeleitete Silagesickersäfte, Niederschlags- und Abwasser sowie verbleibende Lagermen-
gen, die betriebsmäßig nicht abgepumpt werden können, zu berücksichtigen. Bei offenen Behäl-
tern sind ein Mindestfreibord sowie ein Sicherheitszuschlag für Niederschlagswasser an jeder Stel-
le einzuhalten. Eine Unterschreitung der in Satz 3 vorgeschriebenen Lagerkapazität in dem Betrieb 
ist im Einzelfall zulässig, wenn außerhalb des Betriebes eine ordnungsgemäße Lagerung oder 
eine umweltgerechte Verwertung oder eine umweltgerechte Beseitigung gegenüber der Landwirt-
schaftsbehörde nachgewiesen wird. 

 
11. Sammeleinrichtungen bei Anlagen zum Lagern von Jauche, Gülle und Silagesicker-

säften 
 
Die Sammeleinrichtungen bei Anlagen zum Lagern von Jauche, Gülle und Silagesickersäften 
müssen dicht sein. Zu den Sammeleinrichtungen zählen alle Einrichtungen zum Sammeln und 
Ableiten dieser Stoffe, wie die verschiedenen Flüssigmistsysteme (Treib- und Staumistverfahren) 
im Stallbereich, die Zuleitungen zur Vorgrube und die Vorgrube bis zu einem Rauminhalt von 
25 m³. Sammeleinrichtungen gelten nicht als Teil der Lagerbehälter. 
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Anhang 2 

 
 
Besondere Anforderungen an oberirdische Anlagen zum Umgang mit flüssigen wasserge-
fährdenden Stoffen 
 
1. Begriffe 
 
(1) Das Rückhaltevermögen wird wie folgt abgestuft: 
 

R0 = kein Rückhaltevermögen über die betrieblichen Anforderungen hinaus 
R1 = Rückhaltevermögen für das Volumen wassergefährdender Flüssigkeiten, das bis zum 

Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen auslaufen kann (z. B. Absperren 
des undichten Anlagenteils oder Abdichten des Lecks) 

R2 = Rückhaltevermögen für das Volumen wassergefährdender Flüssigkeiten, das bei Be-
triebsstörungen freigesetzt werden kann, ohne dass Gegenmaßnahmen berücksichtigt 
werden 

R3 = Rückhaltevermögen ersetzt durch Doppelwandigkeit mit Leckanzeigegerät nach § 13 
Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a und b 

 
(2) Maßnahmen zur Erreichung des Rückhaltevermögens R1 oder R2 nach Abs. 1 setzen immer 
eine stoffundurchlässige Fläche voraus. Maßnahmen zur Erreichung des Rückhaltevermögens R1, 
R2 oder R3 erfordern grundsätzlich eine konkrete Betriebsanweisung nach § 3 Nr. 6. 
 
(3) Rauminhalt und Wassergefährdungsklasse 
 
 Der Rauminhalt und die Wassergefährdungsklasse in den tabellarischen Darstellungen der 

Anforderungen sind nach § 6 für die gesamte Anlage zu ermitteln. Bei Fass- und Gebindelä-
gern ist der Rauminhalt aller Fässer und Gebinde zu berücksichtigen. Soweit die Anforde-
rungen nach der Wassergefährdungsklasse oder dem Rauminhalt abgestuft sind, sind sie 
auch eingehalten, wenn die jeweiligen Anforderungen einer höheren Wassergefährdungs-
klasse oder eines höheren Rauminhaltsbereichs erfüllt werden. 

 
2. Anforderungen 
 
2.1 Anforderungen an oberirdische Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln und Ver-

wenden flüssiger wassergefährdender Stoffe 
 
(1) Oberirdische Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln und Verwenden flüssiger wasserge-
fährdender Stoffe müssen, soweit im Folgenden nichts anderes geregelt ist, die in der folgenden 
Tabelle genannten Anforderungen erfüllen: 
 

Rauminhalt der 
Anlage 

Wassergefähr-
dungsklasse 

in m3 1 2 3 
≤  0,1 R0 R0 R1 

> 0,1 ≤  1 R0 R1 R2 
> 1 ≤  10  R1 R1 R2 

> 10 ≤  100 R1 R1 R2 
> 100 R1 R2 R2 

 
Die Anforderungen sind auch eingehalten, wenn R3 erfüllt wird. 
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(2) Bei Anlagen zur Herstellung, Behandlung und Verwendung wassergefährdender Stoffe in oder 
über oberirdischen Gewässern, bei denen nach Art der Anlagen Rückhalteeinrichtungen nicht 
möglich sind, ist mit der Betriebsanweisung nach § 3 Nr. 6 sicher zu stellen, dass Undichtigkeiten, 
soweit sie durch Überwachungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nicht auszu-
schließen sind, sofort erkannt und schadlos beseitigt werden. 
 
(3) Bei Anlagen zum Lagern von Jauche und Gülle genügt die Anforderung R0, wenn die Dichtig-
keit der Behälter durch einen Leckerkennungsdrän auf undurchlässiger Unterlage mit Prüfmöglich-
keit überwacht oder, außer bei Erdbecken mit Dichtungsbahnen aus Kunststoff, durch gleichwerti-
ge technische Maßnahmen sichergestellt wird. Bei der Lagerung von Festmist und Silage genügt 
eine ebene, dichte und wasserundurchlässige Lagerfläche, wenn anfallende Jauche, Silagesicker-
säfte und Niederschlagswasser sicher gesammelt werden. 
 
(4) Bei Fass- und Gebindelägern für flüssige wassergefährdende Stoffe ist die Größe des Auffang-
raumes wie folgt zu staffeln: 
 
 

Gesamtrauminhalt Vges in m3 

 
Rauminhalt des Rückhalte-

vermögens 
≤  100 10 % von Vges, wenigstens der 

Rauminhalt des größten 
Gefäßes 

> 100 ≤  1000 3 % von Vges, wenigstens je-
doch 10 m3 

> 1000 2 % von Vges, wenigstens je-
doch 30 m3 

 
(5) Bei Fass- und Gebindelägern, deren größter Behälter einen Rauminhalt von 20 Liter nicht 
überschreitet (Kleingebindeläger), genügen die Anforderungen nach § 14 Abs. 2, wenn die Scha-
densbeseitigung mit einfachen betrieblichen Mitteln möglich und in der Betriebsanweisung nach 
§ 3 Nr. 6 dargelegt ist. 
 
2.2  Anforderungen an Abfüll- und Umschlaganlagen 
 
(1) Bei oberirdischen Anlagen zum Abfüllen und Umschlagen flüssiger wassergefährdender Stoffe 
ist ein Rückhaltevermögen R1 vorzusehen. Beim Umladen von Flüssigkeiten der Wassergefähr-
dungsklasse 1 in Verpackungen, die den gefahrgutrechtlichen Anforderungen genügen oder 
gleichwertig sind, und beim Umschlagen von Jauche und Gülle und Silagesickersäften, genügt R0. 
 
(2) Beim Befüllen von Heizölverbraucheranlagen werden an die Abfüllplätze keine besonderen 
Anforderungen gestellt. § 20 bleibt unberührt. 
 
(3) Für das Laden und Löschen von Schiffen mit Rohrleitungen gilt: 
 
 1. Beim Umschlag im Druckbetrieb muss die Umschlaganlage mit einem Sicherheitssys-

tem mit Schnellschlusseinrichtungen ausgestattet sein, das selbsttätig land- und 
schiffsseitig den Förderstrom unterbricht und die Leitungsverbindung dazwischen öff-
net, wenn und bevor die Leitungsverbindung infolge Abtreiben des Schiffes zerstört 
werden kann. 

 
 2. Beim Saugbetrieb muss sichergestellt sein, dass bei einem Schaden an der Sauglei-

tung das Transportmittel nicht durch Heberwirkung leer laufen kann. 
 

(4) Für das Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften genügt eine dichte und wasserun-
durchlässige Abfüllfläche, wenn anfallende Jauche, Gülle, Silagesickersäfte und Niederschlags-
wasser sicher gesammelt werden. 
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2.3 Anforderungen an oberirdische Rohrleitungen 
 
(1) Bei oberirdischen Rohrleitungen zur Beförderung flüssiger wassergefährdender Stoffe ist ein 
Rückhaltevermögen R1 vorzusehen. Bei oberirdischen Rohrleitungen zur Beförderung von Stoffen 
der Wassergefährdungsklasse 1, Jauche, Gülle und Silagesickersäften, Befüll- und Entleerleitun-
gen sowie Rohrleitungen bei Heizölverbraucheranlagen genügt R0. 
 
(2) Die Anforderung R1 nach Abs. 1 kann auf der Grundlage einer Gefährdungsabschätzung durch 
Anforderungen an infrastrukturelle Maßnahmen organisatorischer oder technischer Art ersetzt 
werden, wenn sichergestellt ist, dass eine gleichwertige Sicherheit erreicht wird. 
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Anhang 3.1 

 
 

Abfüllanlagen einfacher oder herkömmlicher Art 
Abfüllvorgänge bei Altöllageranlagen 

 
 
1. Befülltrichter 
 
Bei Altölsammelbehältern muss für die Befüllung aus kleineren, ortsbeweglichen Behältern ein 
Befülltrichter medienundurchlässig und unter Berücksichtigung der Beanspruchungen dauerhaft 
betriebssicher angebracht sein. Bei der Fernbefüllung ist ein entsprechender Befülltrichter fest mit 
der Rohrleitung zu verbinden. Der obere Durchmesser des Befülltrichters muss wenigstens 
300 mm betragen; bei oberirdischen Altölsammelbehältern bis 450 Liter Rauminhalt genügt ein 
Durchmesser von 200 mm. Der Befülltrichter muss mit einem witterungs- und medienbeständigen 
Deckel versehen und abgedeckt sein, solange der Behälter nicht befüllt wird. 
 
2. Verhinderung von Überfüllungen 
 
Die Füllhöhe des Sammelbehälters muss im Bereich des zulässigen Füllstandes während des Be-
füllens durch Augenschein deutlich sichtbar sein oder sie muss auf andere Weise angezeigt wer-
den, so dass der Befüllvorgang rechtzeitig vor Erreichen des zulässigen Füllstandes unterbrochen 
werden kann. 
 
3. Wirkbereich 
 
(1) Der Wirkbereich bei der Befüllung eines oberirdischen Altölsammelbehälters und eines unterir-
dischen Altölsammelbehälters bei Fernbefüllung umfasst die Bodenfläche im Bereich des Befüll-
trichters in einem Umkreis von 1 m, gemessen vom Rand des Befülltrichters. Er ist ohne Gefälle 
anzulegen. Ist eine Verlegung mit Gefälle unvermeidbar, müssen ausreichende Auffangvorrichtun-
gen vorgesehen werden. 
 
(2) Bei Handbefüllung eines unterirdischen Altölsammelbehälters umfasst der Wirkbereich die Flä-
che im Umkreis von 1 m um den Domschachtdeckel, vom Rand aus gemessen. 
 
(3) Die Größe des Wirkbereiches bei der Entleerung der Altölsammelbehälter ist die waagerechte 
Schlauchführungslinie zwischen dem Anschluss am Tankfahrzeug und dem am Lagerbehälter zu-
züglich einem Meter nach allen Seiten. Der Standort des Anschlussstutzens ist zu markieren. 
 
4. Abfüllplatz 
 
(1) Bei Altölsammelbehältern im gewerblichen Bereich, die nur durch Fachpersonal im Rahmen 
einer Betriebsanweisung so befüllt werden, dass eventuelle Verunreinigungen sofort aufgenom-
men werden, erstreckt sich der Abfüllplatz bei der Befüllung auf den Wirkbereich. 
 
(2) Bei oberirdischen Altölsammelbehältern zur Allgemeinen Benutzung erstreckt sich der Abfüll-
platz bei der Befüllung auf den Wirkbereich und anschließende Ablauf- und Stauflächen. 
 
(3) Der Abfüllplatz bei der Entleerung der Altölsammelbehälter erstreckt sich auf den Wirkbereich. 
 
(4) Der Abfüllplatz muss stoffundurchlässig und so ausgebildet sein, dass im Schadensfall Lecka-
gen ohne Beeinträchtigung der Fläche aufgenommen und ordnungsgemäß beseitigt werden kön-
nen. Bei der Befüllung der Altölsammelbehälter genügen Abdichtungssysteme nach den für Tank-
stellen nach Anhang 3.3 geltenden Anforderungen. Innerhalb von Gebäuden und unter Überda-
chungen gelten auch geflieste Bereiche und Bereiche mit einem ölbeständigen Anstrich als stof-
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fundurchlässig. Bei der Entleerung der Altölsammelbehälter reicht es aus, wenn der Untergrund in 
Straßenbauweise hergestellt ist und eine Decke aus versiegeltem Bitumen oder Beton oder Pflas-
ter mit Fugenverguss hat. 
 
5. Befüllung unterirdischer Altölsammelbehälter 
 
(1) Bei Fernbefüllung eines unterirdischen Altölsammelbehälters mit einer Befüllleitung ist eine 
unterirdische Rohrleitung nach § 12 Satz 2 zulässig. Das Altöl muss dabei im freien Gefälle zum 
Sammelbehälter gelangen. Die unterirdische Rohrleitung muss doppelwandig und lecküberwacht 
sein. Eine Rohrleitung im Schutzrohr oder Schutzkanal kommt nur in Frage, wenn es sich um Altöl 
bekannter Herkunft handelt. 
 
(2) Bei Handbefüllung eines unterirdischen Altölsammelbehälters muss der Domschacht bei Neu-
anlagen DIN 6626 entsprechen. Bei Anlagen, die vor In-Kraft-Treten der Anlagenverordnung vom 
16. September 1993 (GVBl. I S. 409) errichtet worden sind, genügen auch Domschächte nach 
DIN 6627 oder abweichende Lösungen, wenn damit eine ausreichende Dichtheit erreicht wird. 
 
6. Abläufe, Sicherheitsabscheider 
 
(1) Bei Altölsammelbehältern im gewerblichen Bereich reicht es aus, wenn sich im Umkreis von 
4 m, vom Rand des Wirkbereichs gemessen, keine Abläufe befinden. Sind Abläufe aus betriebli-
chen Gründen unvermeidbar, sind sie an einen Sicherheitsabscheider nach DIN 1999 (EN 858) 
anzuschließen. Auf eine besondere Sicherung der an den Wirkbereich anschließenden Ablauf- 
und Stauflächen kann wegen der im gewerblichen Bereich geringen Wahrscheinlichkeit einer Ver-
schmutzung verzichtet werden. 
 
(2) Bei Altölsammelbehältern zur Allgemeinen Benutzung ist der Abfüllplatz zur Befüllung über 
einen Sicherheitsabscheider zu entwässern. Diese Anforderung entfällt, wenn Niederschlagswas-
ser und sonstiges Wasser fern gehalten oder gesammelt und gesondert entsorgt wird und im Um-
kreis von 4 m, vom Rand des Wirkbereichs gemessen, keine Abläufe vorhanden sind. 
 
(3) Abläufe im Umkreis von 5 m um den Wirkbereich, gemessen vom Rand aus, sind bei der Ent-
leerung der Altölsammelbehälter abzudecken oder auf andere Weise zu verschließen; andernfalls 
sind sie an einen Sicherheitsabscheider anzuschließen. 
 
7. Entleerung der Altölsammelbehälter 
 
(1) Die Entleerung der Altölsammelbehälter muss im Saugbetrieb erfolgen. Dabei ist auf eine ein-
wandfreie und sichere Verbindung der anzuschließenden Leitungen zu achten. Tropfmengen sind 
aufzufangen; auf die allgemeine Anforderung nach Anhang 1 Nr. 9.1 Abs. 1 wird hingewiesen. In 
Bereichen, in denen mit Tropfmengen zu rechnen ist, sind ortsbewegliche Auffangwannen wäh-
rend der Entleerung unterzustellen. 
 
(2) Die Entsorgungsfahrzeuge müssen eine Überfüllsicherung oder eine gleichwertige Einrichtung 
haben. Sie müssen außerdem über ein Rückschlagventil oder eine vergleichbare Einrichtung ver-
fügen, die ein Auslaufen des Tankfahrzeuges bei einem Riss des Schlauchs verhindert. 
 
(3) Ein Leerhebern des oberirdischen Altölbehälters ist im Schadensfalle zu verhindern. Hierfür 
muss die Entleerleitung mit einem Absperrventil versehen sein, oder es ist auf der Anschlussseite 
des Altölsammelbehälters im höchsten Punkt des Schlauchsystems eine Zwangsbelüftung, zum 
Beispiel ein leicht bedienbares Entlüftungsventil, einzubauen. 
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8. Bindemittel 
 
Ölbindemittel sind bereit zu halten. Ausgetretenes Altöl ist jeweils sofort aufzunehmen. Auf diese 
Pflicht ist durch augenfällige Hinweistafeln hinzuweisen. 
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Anhang 3.2 

 
 

Abfüllanlagen einfacher oder herkömmlicher Art 
Abfüllplätze bei Eigenverbrauchstankstellen untergeordneter Art 

 
 
1. Begriff 
 
Eine Eigenverbrauchstankstelle untergeordneter Art ist eine Abfüllanlage mit den zugehörigen Ab-
füllplätzen, die 
 
a) vom Betreiber oder von bei ihm beschäftigten Personen bedient wird,  
b) dazu bestimmt ist, betriebseigene oder vergleichbare Fahrzeuge und Geräte, wie zum Bei-

spiel landwirtschaftliche Maschinen, mit Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff oder vergleichbaren 
Kraftstoffen zu betanken, und 

c) einen Jahresverbrauch von bis zu 40 000 Liter Treibstoff hat. 
 
2. Befüllung des Lagerbehälters 
 
Es werden keine Anforderungen an den Platz gestellt, auf dem das Tankfahrzeug steht. 
 
3. Untergrundsicherung und Abdichtung des Abfüllplatzes zur Fahrzeugbetankung 
 
Der Untergrund des Wirkbereichs ist in Straßenbauweise so zu sichern, dass bei den zu erwarten-
den Belastungen keine schädlichen Setzungen, insbesondere keine Trennrisse, auftreten können, 
und mit einer ebenen Decke aus Asphaltbeton (Mindestdicken 10 cm Asphalttragschicht und 4 cm 
Asphaltdeckschicht) oder Stahlbeton C25/30 nach DIN 1045 (Mindestdicke 20 cm) zu versehen. 
 
4. Bindemittel 
 
Bindemittel sind in ausreichender Menge vorzuhalten, um ausgelaufene Kraftstoffe (auch kleine 
Tropfmengen) sofort aufzunehmen und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen zu können. 
 
5. Abläufe 
 
Abläufe innerhalb des Wirkbereichs und im Umkreis von 5 m um den Wirkbereich, gemessen vom 
Rand aus, sind bei der Betankung abzudecken oder auf andere Weise zu verschließen, so dass 
Kraftstoff nicht in den Abwasserkanal gelangen kann, oder sie sind an einen Sicherheitsabscheider 
nach DIN 1999 (EN 858) anzuschließen. Eine Überdachung ist aus Gründen des Gewässerschut-
zes nicht erforderlich. 
 
6. Abgabeeinrichtungen 
 
Für die Abgabe von Kraftstoff aus Lagerbehältern mit mehr als 1 000 Liter Rauminhalt dürfen nur 
Abgabeeinrichtungen mit selbsttätig schließenden Zapfventilen oder Zapfventile mit Aufmerksam-
keitsschalter verwendet werden. Bei Lagerbehältern mit weniger als 1 000 Liter Rauminhalt sind 
von Hand betriebene Pumpen mit Absperrhahn am Füllschlauch zulässig; bei elektrisch betriebe-
nen Pumpen müssen die Sicherheitseinrichtungen nach Satz 1 verwendet werden. Die Abgabe in 
natürlichem Gefälle ist unzulässig. 
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7. Rückhaltevermögen in Schutzgebieten 
 
Der in der weiteren Zone von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten erforderliche Auffangraum 
muss in der Lage sein, die größtmögliche Menge austretender wassergefährdender Stoffe aufzu-
nehmen, die wie folgt ermittelt werden kann: 
 
a) Bei Abgabeeinrichtungen für Fahrzeuge: 150 Liter 
b) bei Hochleistungszapfsäulen: 450 Liter 
c) bei der Befüllung der Lagerbehälter: 300 Liter 
 
8. Hinweistafeln 
 
Beschäftigtes Personal ist mittels augenfälliger Hinweistafeln auf die sofortige Aufnah-
me der Tropfmengen hinzuweisen, zum Beispiel nach folgendem Muster: 
 

HINWEISE FÜR DIE BENUTZER 
 

Achtung 
Ausgelaufener Kraftstoff ist schon bei geringsten Mengen sofort mit Ölbin-

demittel aufzunehmen. 
 
9. Weitere Sicherungsmaßnahmen 
 
Bei oberirdischen Lagerbehältern ist durch geeignete Hebersicherungen und Pumpen sicherzustel-
len, dass bei schadhaftem Abfüllschlauch eine Entleerung des Behälters durch Heberwirkung nicht 
auftreten kann. 
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Anhang 4 

 
Stoffe, die in Anhang 2 der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe vom 

17.05.1999 (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 29.05.1999) mit der Fußnote 14 versehen sind 
 
Text der Fußnote 14: „In der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS) vom 
18.04.1996 der Wassergefährdungsklasse 0 (im Allgemeinen nicht wassergefährdend) zugeord-
net.“ 
 
 
Stoffbezeichnung Kenn-Nummer 

nach VwVwS 
Hinweise 

Aceton 6  
Adipinsäure 474  
L(+)-Ascorbinsäure 737  
Bernsteinsäure 476  
Bromtrifluormethan  782  
1,4-Butandiol  1338  
Calciumacetat  1943  
Calciumchlorid  220  
Calcium-D-pantothenat  1387  
Calciumsulfat  325  
ß-Carotin 1416  
Citronensäure 57  
2,2-Dimethylpropan 463  
DL-Methionin 1353  
Ethanol  96 Die Bewertung bezieht sich auf reinen, unver-

gällten Alkohol; vergällter Alkohol ist gemäß 
Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in Was-
sergefährdungsklassen) einzustufen. 

Ethylenglycol  105 Die Bewertung bezieht sich auf den unadditi-
vierten Stoff. Bei Zusatz von Additiven sind 
entsprechend den in Anhang 4 (Einstufung 
von Gemischen in Wassergefährdungsklas-
sen) genannten Regeln höhere WGK möglich. 

Glycerin, Glycerindiester 
(Fettsäurerest unver-
zweigt mit C-Zahl ≥ 8 und 
endständiger Carbo-
xylgruppe)  

691 Die Bewertung bezieht sich auf den unadditi-
vierten Stoff. Bei Zusatz von Additiven sind 
entsprechend den in Anhang 4 (Einstufung 
von Gemischen in Wassergefährdungsklas-
sen) genannten Regeln höhere WGK möglich. 

Glycerinmonoester (Fett-
säurerest unverzweigt mit 
C-Zahl ≥ 8 und endstän-
diger Carboxylgruppe)  

690 Die Bewertung bezieht sich auf den unadditi-
vierten Stoff. Bei Zusatz von Additiven sind 
entsprechend den in Anhang 4 (Einstufung 
von Gemischen in Wassergefährdungsklas-
sen) genannten Regeln höhere WGK möglich. 

1,6-Hexandiol 1394  
Kohlenstoffmonoxid 257  
Lachgas 767  
Magnesiumacetat 1944  
Magnesiumchlorid 259  
Magnesiumperoxid 365  
Magnesiumsulfat 366  
1-Methylethylbenzol, oxi-
diert, Polyphenyl-

1488  
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rückstände 

Natriumacetat 367  
Natriumadipat 475  
Natriumchlorid 270  
Natriumhydrogencarbo-
nat 

374  

Natriumphthalat 482  
Natriumsuccinat 477  
Natriumsulfat 286  
Natriumthiosulfat 386  
1,2-Pentandiol 1799  
Phthalsäure 481  
Phthalsäureanhydrid 732  
Phthalsäuredi-(C16/18)-
alkylester 

1361  

Poly(oxy-1,2-
ethandiyl)alpha-hydro-
omega-hydroxy-,Ether mit 
Oxy bis (propandil) 
(4:1),Octacleanoat 

1905  

1,2-Propylenglycol 280  
Silane (gasförmige)  567 Monosilane und Silane mit mindestens einem 

Wasserstoff am Siliciumatom sowie unsubsti-
tuierten Alkyl-, Alkenyl- und/oder Phenylgrup-
pen 

Sorbinsäure 1131  
D,L-α-Tocopherolacetat 1132  
Ultramarinblau 1426  
Wasserstoffperoxid 288  
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ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Ziele des Bodenschutzes

Die Funktionen des Bodens sind auf
der Grundlage des Bundes-Bodenschutz-
gesetzes vom 17. März 1998 (BGBl. I 
S. 502), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214),
dieses Gesetzes sowie der aufgrund die-
ser Gesetze erlassenen Rechtsverordnun-
gen nachhaltig zu sichern oder wieder-
herzustellen. Dies beinhaltet insbesonde-
re

1. die Vorsorge gegen das Entstehen
schadstoffbedingter schädlicher Bo-
denveränderungen,

2. den Schutz der Böden vor Erosion,
Verdichtung und vor anderen nachtei-
ligen Einwirkungen auf die Boden-
struktur,

3. einen sparsamen und schonenden Um-
gang mit dem Boden, unter anderem
durch Begrenzung der Flächeninan-
spruchnahme und Bodenversiegelun-
gen auf das notwendige Maß,

4. die Sanierung von schädlichen Boden-
veränderungen und Altlasten sowie
hierdurch verursachten Gewässerver-
unreinigungen.

§ 2

Aufgaben und Anordnungen der 
Bodenschutzbehörde

(1) Die Bodenschutzbehörde hat darü-
ber zu wachen, dass die Bestimmungen
des Bundes-Bodenschutzgesetzes, dieses
Gesetzes sowie der aufgrund dieser Ge-
setze erlassenen Rechtsverordnungen
eingehalten und auferlegte Verpflichtun-
gen erfüllt werden.

(2) Zur Erfüllung der Pflichten, die sich
aus diesem Gesetz und den aufgrund die-
ses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen ergeben, kann die Bodenschutz-
behörde die erforderlichen Maßnahmen
treffen.

§ 3

Pflichten der öffentlichen Hand

(1) Die Behörden des Landes, die Ge-
meinden, die Landkreise und die sonsti-
gen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts haben
vorbildhaft dazu beizutragen, dass die
Zielsetzungen und Grundsätze des § 1
des Bundes-Bodenschutzgesetzes und des
§ 1 erreicht werden.



(2) Bei Planfeststellungs- und Plange-
nehmigungsverfahren ist im Rahmen der
planerischen Abwägung vor der Inan-
spruchnahme von nicht versiegelten,
nicht baulich veränderten oder unbebau-
ten Flächen zu prüfen, ob eine Wieder-
nutzung von bereits versiegelten, sanier-
ten, baulich veränderten oder bebauten
Flächen möglich ist.

(3) Soweit Belange des Bodenschutzes
berührt sind, ist die Bodenschutzbehörde
zu beteiligen.

§ 4

Mitwirkungspflichten

(1) Die nach § 4 Abs. 3, 5 und 6 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes Verpflichte-
ten haben ihnen bekannte Anhaltspunkte
für das Vorliegen einer schädlichen Bo-
denveränderung oder Altlast unverzüg-
lich der Bodenschutzbehörde mitzuteilen.
Sie haben ihr und ihren Beauftragten auf
Verlangen alle Auskünfte zu erteilen und
die Unterlagen vorzulegen, die diese zur
Erfüllung der Aufgaben nach dem Bun-
des-Bodenschutzgesetz, diesem Gesetz
oder den aufgrund dieser Gesetze erlas-
senen Rechtsverordnungen benötigen.
Die Verpflichtungen nach Satz 1 und 2
bestehen nicht, soweit die verpflichteten
Personen durch die Mitteilung oder die
Auskunft sich selbst oder einen der in 
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozess-
ordnung bezeichneten Angehörigen der
Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz
über Ordnungswidrigkeiten aussetzen
würden.

(2) Ergeben sich im Zuge von Baumaß-
nahmen, Baugrunduntersuchungen, Aus-
schachtungen oder ähnlichen Eingriffen
Hinweise auf schadstoffbedingte schädli-
che Bodenveränderungen, so sind Maß-
nahmen, die die Feststellung des Sach-
verhalts oder die Sanierung behindern
können, bis zur Freigabe durch die Bo-
denschutzbehörde zu unterlassen. Die Bo-
denschutzbehörde hat über die Freigabe
unverzüglich zu entscheiden.

(3) Wer Materialien in einer Gesamt-
menge je Vorhaben von über 600 m3 auf
oder in den Boden einbringt oder einbrin-
gen lässt, hat dies vor Beginn der Maß-
nahme unter Angabe der betroffenen
Fläche, der Art und des Zwecks der Maß-
nahme, des Materials sowie dessen In-
haltsstoffen und Menge der Bodenschutz-
behörde anzuzeigen. Die Anzeigepflicht
nach Satz 1 besteht nicht, wenn es sich
um Maßnahmen nach § 13 Abs. 3 Nr. 10
des Hessischen Naturschutzgesetzes vom
4. Dezember 2006 (GVBl. I S. 619) han-
delt, deren Beteiligung nach anderen
Rechtsvorschriften sichergestellt oder die
Maßnahme Gegenstand einer Zulassung
nach anderen Rechtsvorschriften ist.

(4) Die Bodenschutzbehörde kann ver-
langen, dass Sanierungspflichtige Anga-
ben über Tatsachen, die ihre Sanierungs-
verantwortlichkeit oder ihre wirtschaftli-
chen Verhältnisse betreffen, durch eine

Versicherung an Eides statt glaubhaft ma-
chen.

§ 5

Duldungspflichten, Betretungs- und 
Untersuchungsrechte

(1) Die Eigentümerinnen und Eigentü-
mer sowie sonstige Nutzungsberechtigte
von Grundstücken sind verpflichtet, Be-
diensteten und anderen von der Boden-
schutzbehörde beauftragten Personen zur
Durchführung ihrer Aufgaben nach dem
Bundes-Bodenschutzgesetz, diesem Ge-
setz und den aufgrund dieser Gesetze er-
lassenen Rechtsverordnungen das Betre-
ten der Grundstücke, Geschäfts- und Be-
triebsräume zu gestatten sowie die Vor-
nahme von Ermittlungen, die Einrichtung
von Messstellen und die Durchführung
von Beprobungen zu dulden. Bestehen
Anhaltspunkte dafür, dass von einer
schädlichen Bodenveränderung oder Alt-
last eine Gefahr für die menschliche Ge-
sundheit ausgeht, haben die Eigentüme-
rinnen und Eigentümer sowie sonstige
Nutzungsberechtigte auch das Betreten
der Wohnung und die Durchführung von
Messungen zu gestatten. Das Grundrecht
der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Art. 13 des Grundgesetzes und Art. 8 der
Verfassung des Landes Hessen) wird in-
soweit eingeschränkt. 

(2) Sind für die Sanierung von Altlas-
ten oder schädlichen Bodenveränderun-
gen Maßnahmen auf anderen Grund-
stücken, insbesondere im möglichen Ein-
wirkungsbereich einer Altlast oder schäd-
lichen Bodenveränderung, notwendig, so
haben deren Eigentümerinnen und Ei-
gentümer sowie sonstige Nutzungsbe-
rechtigte von Grundstücken diese Maß-
nahmen zu dulden.

(3) Soweit Eigentümerinnen und Ei-
gentümer sowie sonstige Nutzungsbe-
rechtigte von Grundstücken zur Duldung
von Maßnahmen nach Abs. 1 verpflichtet
sind, die ausschließlich für das Bodenin-
formationssystem erforderlich sind, ist ih-
nen für einen dadurch entstehenden
Schaden ein angemessener Ausgleich zu
leisten. Das Gleiche gilt, wenn eine Per-
son infolge von Maßnahmen nach Abs. 2
oder durch rechtswidrige Maßnahmen
nach Abs. 1 einen Schaden erleidet. Die
§§ 64 bis 70 des Hessischen Gesetzes
über die Sicherheit und Ordnung in der
Fassung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I 
S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom
17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 674), gelten
entsprechend.

§ 6

Sachverständige und 
Untersuchungsstellen

(1) Sachverständige und Untersu-
chungsstellen nach § 18 des Bundes-Bo-
denschutzgesetzes werden auf Antrag zu-
gelassen, wenn sie die erforderliche Sach-
kunde und Zuverlässigkeit nachweisen.
Die Zulassung kann befristet und auf be-
stimmte Aufgabenbereiche beschränkt
sowie widerrufen werden.
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(2) Durch Rechtsverordnung können
geregelt werden 

1. Einzelheiten der an Sachverständige
und Untersuchungsstellen nach § 18
Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgeset-
zes zu stellenden Anforderungen,

2. Art und Umfang der von ihnen wahr-
zunehmenden Aufgaben,

3. Einzelheiten zur Vorlage von Unterla-
gen sowie der Ergebnisse ihrer Tätig-
keit,  

4. das Verfahren zum Nachweis der An-
forderungen,  

5. die für die Zulassung zuständige Stel-
le, 

6. die Bekanntgabe der zugelassenen
Sachverständigen und Untersuchungs-
stellen sowie 

7. die Voraussetzungen für Befristung,
Widerruf und Erlöschen der Zulassung. 

ZWEITER TEIL

Bodeninformationen, Datenschutz

§ 7

Bodeninformationssystem

(1) Beim Hessischen Landesamt für
Umwelt und Geologie wird zur Erfüllung
der Aufgaben nach dem Bundes-Boden-
schutzgesetz, diesem Gesetz und den auf-
grund dieser Gesetze erlassenen Rechts-
verordnungen ein Bodeninformationssys-
tem geführt. Das Bodeninformationssys-
tem umfasst oder verweist auf boden-
schutzrelevante Daten, die bei den Behör-
den des Landes, den Gemeinden, den
Landkreisen und den sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts sowie Beliehenen vor-
handen oder verfügbar sind.

(2) Das Bodeninformationssystem kann
insbesondere punkt- und flächenbezoge-
ne Daten, bei Bedarf flurstücksbezogen
und mit Bezeichnung, Größe und Lage
von Flächen, enthalten über

1. Art und Beschaffenheit der Böden
und ihre Funktionen,

2. Erkenntnisse aus Bodendauerbeob-
achtungsflächen und anderen von
Behörden eingerichteten Versuchs-
flächen,

3. die Festsetzung von Schutz- und Be-
schränkungsmaßnahmen,

4. Beeinträchtigungen der Bodenfunk-
tionen, Verdachtsflächen, schädliche
Bodenveränderungen, altlastverdäch-
tige Flächen und Altlasten, 

5. schädliche Umwelteinwirkungen, die
von Böden ausgehen oder von dort zu
besorgen sind,

6. Stoffeinträge, Materialauf- und -ab-
träge, Versiegelung sowie sonstige
nicht stoffliche Veränderungen der
Böden,

7. gegenwärtige, frühere und geplante
Nutzungen, insbesondere stillgelegte
Anlagen und Einrichtungen, sowie
die Nutzungsfähigkeit,

8. Art, Menge und Beschaffenheit von
Abfällen und Stoffen, die abgelagert
oder verwertet wurden oder mit de-
nen umgegangen worden ist,

9. derzeitige und ehemalige Eigentümer
und Nutzungsberechtigte sowie Inha-
ber von bestehenden und stillgeleg-
ten Anlagen,

10. sonstige für die Ermittlung und Ab-
wehr von Gefahren und die Feststel-
lung der Ordnungspflichtigen be-
deutsame Sachverhalte und Rechts-
verhältnisse.

(3) Durch Rechtsverordnung können
Einzelheiten des Bodeninformationssys-
tems, insbesondere zu dessen Inhalt, Än-
derung, Führung und Nutzung, zur Ein-
sicht und zur Weitergabe gespeicherter
Informationen, auch im automatisierten
Abrufverfahren, einschließlich zu erhe-
bender Kosten bestimmt werden.

§ 8

Altflächendatei

(1) Als Teil des Bodeninformationssys-
tems wird eine Altflächendatei geführt.
Darin werden die Flächen nach § 2 Abs. 3
bis 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
geführt. In die Altflächendatei sind die
Daten, Tatsachen und Erkenntnisse auf-
zunehmen, die über diese Flächen erfasst
und bei deren Untersuchung, Bewertung
und Sanierung sowie bei der Durch-
führung sonstiger Maßnahmen oder der
Überwachung ermittelt werden. Durch 
Sicherungsmaßnahmen nach § 2 Abs. 7
Nr. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
sanierte Altlasten und schädliche Boden-
veränderungen (gesicherte Altlasten und
gesicherte schädliche Bodenveränderun-
gen) sind besonders auszuweisen.

(2) Die Altflächendatei ist laufend fort-
zuschreiben. Die darin enthaltenen Daten
sind zeitlich unbeschränkt aufzubewah-
ren. Dies gilt auch für Altablagerungen
und Altstandorte, bei denen sich ein Ver-
dacht einer schädlichen Bodenverände-
rung oder sonstiger Gefahren für den ein-
zelnen oder die Allgemeinheit nicht be-
stätigt hat, und für bereits sanierte
Flächen. In diesen Fällen ist auf den Weg-
fall des Verdachts oder auf die erfolgte
Sanierung in der Altflächendatei beson-
ders hinzuweisen.

(3) Werden Grundstücke in der Alt-
flächendatei als altlastverdächtige Flä-
chen oder Verdachtsflächen ausgewiesen,
ist dies den Eigentümerinnen oder Ei-
gentümern sowie sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten, soweit bekannt, mitzuteilen.
Diese können die Berichtigung der Daten
verlangen, wenn die über ein Grundstück
in der Altflächendatei vorhandenen Da-
ten unrichtig sind. Personenbezogene Da-
ten sind zu löschen, soweit ihre Aufbe-
wahrung für die Aufgabenerfüllung der
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zuständigen Behörden nicht mehr erfor-
derlich ist.

(4) Gemeinden und öffentlich-rechtli-
che Entsorgungspflichtige sind verpflich-
tet, die ihnen vorliegenden Erkenntnisse
über schadstoffbedingte Verdachtsflächen
nach § 2 Abs. 4 des Bundes-Bodenschutz-
gesetzes, Altablagerungen und Altstand-
orte unverzüglich dem Hessischen Lan-
desamt für Umwelt und Geologie mitzu-
teilen. Zu diesem Zweck haben sie ver-
fügbare Daten zu erheben, die Gewerbe-
register auszuwerten und bereits erhobe-
ne Daten fortzuschreiben. Die Daten sind
dem Hessischen Landesamt für Umwelt
und Geologie so zu übermitteln, dass sie
im Bodeninformationssystem nach § 7 er-
fasst werden können.

(5) Angaben zu Altlasten und schädli-
chen Bodenveränderungen sind zur nach-
richtlichen Führung im Liegenschaftska-
taster der dafür zuständigen Behörde mit-
zuteilen. Die Verpflichtung nach Satz 1
entfällt, wenn die entsprechenden Inhalte
des Bodeninformationssystems nach § 7
gemeinsam mit den Geobasisinformatio-
nen des Liegenschaftskatasters über öf-
fentliche Telekommunikationsmittel für
jedermann zugänglich präsentiert werden
können.

§ 9

Datenverarbeitung

(1) Die Bodenschutzbehörden, das
Hessische Landesamt für Umwelt und
Geologie, die Gebietskörperschaften und
der Träger der Altlastensanierung sind
berechtigt, die zum Zwecke der Aufga-
benerfüllung nach dem Bundes-Boden-
schutzgesetz, diesem Gesetz sowie den
aufgrund dieser Gesetze erlassenen
Rechtsverordnungen erforderlichen Daten
zu erheben und weiterzuverarbeiten. So-
weit die Überwachungs- und Kontrollbe-
fugnisse nicht abschließend geregelt sind,
ist eine Erhebung auch ohne Kenntnis des
Betroffenen zulässig, wenn andernfalls
die Erfüllung der Aufgaben für die in 
Satz 3 genannten Zwecke gefährdet wür-
de. Zwecke nach Satz 1 sind:

1. Vorbereitung, Überwachung und
Durchführung der ordnungsgemäßen
bodenschutzrechtlichen Verfahren so-
wie Bauleitplanung und Baugenehmi-
gungsverfahren,

2. Durchführung von Anzeige-, Geneh-
migungs-, Planfeststellungs- und sons-
tigen Zulassungsverfahren, die im Zu-
sammenhang mit den Zwecken nach
Nr. 1 stehen.

Die zu einem der in Satz 3 genannten
Zwecke verarbeiteten personenbezoge-
nen Daten dürfen auch ohne Vorliegen
der Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 des
Hessischen Datenschutzgesetzes in der
Fassung vom 7. Januar 1999 (GVBl. I 
S. 98) zu jedem anderen in Satz 3 ge-
nannten Zweck weiterverarbeitet werden.

(2) An die in Abs. 1 genannten und an
die für die Aufnahme in das Liegen-
schaftskataster zuständigen Stellen kön-

nen Daten auch durch automatisierte Ab-
rufverfahren gegeben werden. 

(3) Die in § 7 Abs. 2 genannten Daten
zu Bodeneigenschaften und -funktionen
dürfen im Blattschnitt topografischer Kar-
ten, blattschnittfrei, gemarkungs- und
flurstücksbezogen in Druckwerken oder
elektronisch veröffentlicht werden.

(4) Im Übrigen bleiben die Vorschriften
des Hessischen Datenschutzgesetzes in
der jeweils geltenden Fassung unberührt.

DRITTER TEIL

Sanierung von Altlasten und schädlichen
Bodenveränderungen

§ 10

Ergänzende Vorschriften bei schädlichen
Bodenveränderungen

Bei schädlichen Bodenveränderungen,
von denen aufgrund von Art, Ausbreitung
oder Menge der Schadstoffe in besonde-
rem Maße Gefahren, erhebliche Nachtei-
le oder erhebliche Belästigungen für den
Einzelnen oder die Allgemeinheit ausge-
hen, kann die Bodenschutzbehörde Sa-
nierungsuntersuchungen, die Erstellung
von Sanierungsplänen und die Durch-
führung von Eigenkontrollmaßnahmen
verlangen. Die §§ 13 und 14, § 15 Abs. 2
und 3 sowie § 24 des Bundes-Boden-
schutzgesetzes gelten entsprechend.

§ 11

Verfahrensvorschriften bei der Sanierung

(1) Wer beabsichtigt, eine Altlast oder
ein Grundstück mit einer schädlichen Bo-
denveränderung nach § 10 zu sanieren
oder anderweitig zu verändern, hat der
Bodenschutzbehörde vorher sein Vorha-
ben schriftlich anzuzeigen. Dies gilt nicht,
wenn die von der Altlast oder schädlichen
Bodenveränderung ausgehenden Gefah-
ren, erheblichen Nachteile oder erhebli-
chen Belästigungen mit einfachen Mitteln
beseitigt werden können. Die Anzeige
nach Satz 1 hat mindestens Angaben
über den Ist-Zustand mit den bekannten
und vermuteten Verunreinigungen und
baulichen Anlagen bezogen auf einen
Auszug aus der Liegenschaftskarte sowie
die vorgesehenen Sanierungs- und Nach-
sorgemaßnahmen zu enthalten. Die Be-
hörde kann weitere Unterlagen fordern.

(2) Die Durchführung einer Sanierung
oder sonstigen Veränderung bedarf der
Zustimmung der Behörde, soweit es sich
nicht um Maßnahmen der unmittelbaren
Gefahrenabwehr handelt. Abs. 1 Satz 2
gilt entsprechend.

(3) Die Vorlage der Darstellung gilt als
Antrag für alle für die Durchführung der
geplanten Sanierung oder sonstigen Ver-
änderung erforderlichen Zulassungen.

(4) Die Zustimmung zur Sanierung
oder sonstigen Veränderung kann insbe-
sondere mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden, die die Erfüllung der Sanie-
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rungspflicht sicherstellen, die Anforde-
rungen an den Nachweis des Erfolges
festlegen und die Gefahren und Schäden
aufgrund der Durchführung der Maßnah-
me für die Betroffenen nach § 12 des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes, für die Boden-
funktionen und das Grundwasser mini-
mieren sollen.  

(5) Ist streitig, ob eine schädliche Bo-
denveränderung oder Altlast vorliegt,
kann die Bodenschutzbehörde die Sanie-
rungsbedürftigkeit durch Verwaltungsakt
feststellen.

(6) Ist streitig, ob eine Person zum
Kreis der Sanierungspflichtigen gehört,
kann die Bodenschutzbehörde die Sanie-
rungspflichtigkeit durch Verwaltungsakt
feststellen.

(7) Gegenstand einer öffentlich-rechtli-
chen Verpflichtung nach § 75 Abs. 1 der
Hessischen Bauordnung vom 18. Juni
2002 (GVBl. I S. 274), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 6. September 2007
(GVBl. I S. 548), kann auch die Aufrecht-
erhaltung von Sicherungs-, Schutz- und
Beschränkungsmaßnahmen nach § 2 
Abs. 7 und Abs. 8 des Bundes-Boden-
schutzgesetzes sein. Diese Maßnahmen
sind nur zulässig, wenn ihre Aufrechter-
haltung durch Eintragung einer Baulast
gesichert ist.

§ 12

Träger der Altlastensanierung

(1) In den Fällen, in denen Sanierungs-
verantwortliche nicht oder nicht rechtzei-
tig herangezogen werden können, insbe-
sondere wegen der Dringlichkeit der 
Sanierung der Altlast oder schädlichen
Bodenveränderungen nach § 10 die Be-
standskraft einer Anordnung nicht abge-
wartet werden kann, oder die Sanie-
rungsverantwortlichen zur Durchführung
der Sanierung nicht in der Lage sind,
kann die Bodenschutzbehörde dem Trä-
ger der Altlastensanierung die Durch-
führung von Maßnahmen nach § 4 Abs. 3,
§§ 9, 10 und 15 des Bundes-Bodenschutz-
gesetzes übertragen, ohne dass dieser Sa-
nierungsverantwortlicher wird. Sie legt
die Zielvorgaben fest. Sie kann ihm in
den Fällen, in denen eine behördliche Sa-
nierungsplanung nach § 14 Abs. 1 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes und § 10
zulässig ist, auch die Erstellung des Sa-
nierungsplanes übertragen.

(2) Mit der Übertragung wird ein öf-
fentlich-rechtliches Auftragsverhältnis be-
gründet. Die §§ 662 bis 674 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches finden entsprechende
Anwendung, soweit nichts anderes be-
stimmt ist.

(3) Nach der Übertragung der Sanie-
rung auf den Träger der Altlastensanie-
rung darf nur dieser die Sanierung durch-
führen. Die Pflicht zur unmittelbaren Ge-
fahrenabwehr bleibt davon unberührt.
Die Bodenschutzbehörde nimmt die Über-
tragung zurück, wenn vor Beginn der
Durchführung von Maßnahmen die Grün-
de der Übertragung wegfallen. Nach Be-

ginn der Sanierung erfolgt eine Rücknah-
me nur nach Abschluss von Untersu-
chungs- oder Sanierungsabschnitten.

(4) Der Träger der Altlastensanierung
wird durch Rechtsverordnung bestimmt.
In einem Vertrag zwischen der obersten
Bodenschutzbehörde und dem Träger der
Altlastensanierung werden die Vergü-
tung, die Anforderungen an ein Sanie-
rungsprogramm, in dem alle Vorhaben im
Zuständigkeitsbereich dieses Gesetzes
aufgeführt werden, die Art der Finanzie-
rungspläne, die Rechnungsprüfung und
die Zuständigkeit der Behörden bei der
Überwachung und in der Ausgestaltung
der einzelnen Verträge geregelt.

(5) Wird der Träger der Altlastensanie-
rung mit der Durchführung einer Ersatz-
vornahme beauftragt, gelten die Abs. 2
und 3 entsprechend.

§ 13

Kostenerstattung, öffentliche Last, 
Verjährung

(1) Die Kosten der nach § 2 Abs. 2 an-
geordneten Maßnahmen tragen die zur
Durchführung Verpflichteten. Die §§ 24
und 25 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
gelten entsprechend.

(2) In den Fällen des § 12 Abs. 1 hat
das Land gegenüber den Sanierungsver-
antwortlichen einen Kostenerstattungsan-
spruch. Dieser wird durch Verwaltungs-
akt geltend gemacht. Es können ab Weg-
fall des Hinderungsgrundes der Heran-
ziehung auch die bis dahin entstandenen
Aufwendungen vor Abschluss der Sanie-
rung geltend gemacht werden.

(3) Kosten für Maßnahmen, die im We-
ge der Ersatzvornahme, der unmittelba-
ren Ausführung oder vom Träger der Alt-
lastensanierung durchgeführt werden, ru-
hen als öffentliche Last auf dem Grund-
stück. Die öffentliche Last ist in das
Grundbuch einzutragen.

(4) Die Bodenschutzbehörde kann
Grundstücke auf Antrag von der öffentli-
chen Last befreien, wenn der staatliche
Anspruch auf Erstattung nicht gefährdet
wird.

(5) Der Anspruch auf Kostenerstattung
verjährt mit dem Ende des vierten auf den
Abschluss der Sanierung folgenden Ka-
lenderjahres. Ist die Sanierungsverant-
wortlichkeit ungeklärt, so beginnt der
Lauf der Frist mit Bestandskraft der He-
ranziehung des Verantwortlichen.

§ 14

Altlastenfinanzierungsumlage

(1) Das Land erhebt jährlich von den
entsorgungspflichtigen Gebietskörper-
schaften eine Altlastenfinanzierungsum-
lage. Das Aufkommen der Umlage wird
zweckgebunden für die Untersuchung
und Sanierung von altlastenverdächtigen
Flächen und Altlasten verwendet, die
kommunal verursacht sind.
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(2) Die Höhe der Umlage wird von
dem für die Altlastensanierung zuständi-
gen Ministerium im Einvernehmen mit
dem Ministerium der Finanzen und dem
für kommunale Angelegenheiten zustän-
digen Ministerium und im Benehmen mit
den kommunalen Spitzenverbänden
durch Verwaltungsakt festgelegt. Sie be-
misst sich nach dem vorgesehenen Unter-
suchungs- und Sanierungsaufwand.

(3) Umlagegrundlage ist die Einwoh-
nerzahl im Gebiet der Umlagepflichtigen. 

(4) Bei der Vergabe von Zuwendungen
aus dem Umlageaufkommen ist die Leis-
tungsfähigkeit der kommunalen Sanie-
rungsverantwortlichen nach Maßgabe des
§ 33 Abs. 3 und Abs. 4 des Finanzaus-
gleichsgesetzes in der Fassung vom 
29. Mai 2007 (GVBl. I S. 310) durch einen
angemessenen eigenen Anteil zu berück-
sichtigen. 

VIERTER TEIL

Zuständigkeiten, Ausgleich, 
Bußgeldvorschriften

§ 15

Bodenschutzbehörden

(1) Oberste Bodenschutzbehörde ist
das für die Altlastensanierung und den
Bodenschutz zuständige Ministerium.

(2) Obere Bodenschutzbehörde ist das
Regierungspräsidium.

(3) Die Aufgaben der unteren Boden-
schutzbehörde werden dem Kreisaus-
schuss und dem Magistrat der kreisfreien
Städte zur Erfüllung nach Weisung über-
tragen.

(4) Weisungen nach Abs. 3 sollen sich
auf allgemeine Anordnungen beschrän-
ken; Weisungen im Einzelfall sind zuläs-
sig, wenn 

1. die Aufgaben nicht im Einklang mit
den Gesetzen wahrgenommen wer-
den,

2. allgemeine Weisungen nicht befolgt
werden,

3. Fälle von übergeordneter oder über-
örtlicher Bedeutung vorliegen oder

4. ein besonderes öffentliches Interesse
besteht.

(5) Ist eine kreisfreie Stadt, ein Land-
kreis oder eine Gesellschaft oder Vereini-
gung mit eigener Rechtspersönlichkeit,
an der eine kreisfreie Stadt oder ein
Landkreis mehrheitlich beteiligt ist, selbst
Verpflichtete im Sinne des Bundes-Bo-
denschutzgesetzes oder dieses Gesetzes,
nimmt die obere Bodenschutzbehörde die
Aufgaben der zuständigen Bodenschutz-
behörde wahr.

§ 16

Zuständigkeiten der 
Bodenschutzbehörden

(1) Die Wahrnehmung der Aufgaben
nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz,

diesem Gesetz, den aufgrund dieser Ge-
setze erlassenen Rechtsverordnungen
und dem Umweltschadensgesetz vom 
10. Mai 2007 (BGBl. I S. 666), soweit ein
Umweltschaden oder die Gefahr eines
Umweltschadens nach § 2 Nr. 1c des Um-
weltschadensgesetzes vorliegt, obliegt
der oberen Bodenschutzbehörde, wenn
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Durch Rechtsverordnung können
abweichend von Abs. 1 die dort genann-
ten Aufgaben auf andere Behörden über-
tragen werden. Soweit Zuständigkeiten
auf die unteren Bodenschutzbehörden
übertragen werden, bedarf es des Einver-
nehmens mit der für die Angelegenheiten
der inneren Landesverwaltung zuständi-
gen Ministerin oder dem hierfür zuständi-
gen Minister.

(3) Die oberste Bodenschutzbehörde
kann die Zuständigkeit im Einzelfall dar-
über hinaus auf eine andere Behörde
übertragen, wenn dies wegen der beson-
deren bodenschutzrechtlichen Bedeu-
tung oder Schwierigkeit der Angelegen-
heit, der Zuständigkeit mehrerer Boden-
schutzbehörden in derselben Sache oder
für einen einheitlichen Vollzug des Bo-
denschutzrechts zweckmäßig ist.

§ 17

Übergeordnete Aufgaben

(1) Das Hessische Landesamt für Um-
welt und Geologie erfasst, bewertet und
veröffentlicht fallweise die für den Boden-
schutz erforderlichen quantitativen und
qualitativen Daten. Es erarbeitet fachliche
Vollzugshilfen und nimmt übergeordnete
wissenschaftlich-fachliche Aufgaben für
den Bereich des Bundes-Bodenschutzge-
setzes, dieses Gesetzes und der auf diese
Gesetze gestützten Rechtsverordnungen
wahr. Es unterstützt die Bodenschutz-
behörden bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben. 

(2) Die Zuständigkeit zur Wahrneh-
mung übergeordneter wissenschaftlich-
fachlicher Aufgaben durch andere Stellen
kann durch Rechtsverordnung bestimmt
werden. 

§ 18

Ausgleich für Nutzungsbeschränkungen

(1) Über die Gewährung eines Aus-
gleichs nach § 10 Abs. 2 des Bundes-Bo-
denschutzgesetzes entscheidet die Bo-
denschutzbehörde auf Antrag des Betrof-
fenen durch Verwaltungsakt. 

(2) Der Anspruch verjährt in drei Jah-
ren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem
Ende des Jahres, in dem der Anspruch
entstanden ist. 

§ 19

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 
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1. einer vollziehbaren Anordnung nach 
§ 2 Abs. 2 zuwiderhandelt, 

2. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 eine Mel-
dung nicht oder nicht unverzüglich er-
stattet, 

3. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 2 Auskünfte
nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig erteilt oder Un-
terlagen nicht oder nicht vollständig
vorlegt, 

4. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 eine Anzei-
ge nicht oder nicht rechtzeitig erstat-
tet, 

5. einer vollziehbaren Anordnung nach 
§ 10 dieses Gesetzes in Verbindung
mit § 13 Abs. 1 oder § 15 Abs. 2 Satz 1,
3 oder 4 des Bundes-Bodenschutzge-
setzes zuwiderhandelt, oder

6. entgegen § 15 Abs. 3 Satz 1 des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes in Verbin-
dung mit § 10 eine Mitteilung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig macht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Eu-
ro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten in der Fas-
sung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I 
S. 603), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 7. August 2007 (BGBl. I S. 1786), für
die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach dem Bundes-Bo-
denschutzgesetz, diesem Gesetz und den
aufgrund dieser Gesetze erlassenen
Rechtsverordnungen ist die jeweils für die
Vollzugsaufgabe zuständige Behörde.

FÜNFTER TEIL

Schlussvorschriften

§ 20

Erlass von Rechtsverordnungen

Rechtsverordnungen nach diesem Ge-
setz erlässt die für Altlastensanierung und
Bodenschutz zuständige Ministerin oder
der hierfür zuständige Minister, soweit
nichts anderes bestimmt ist.

§ 21

Aufhebung von Vorschriften

Es werden aufgehoben:

1. das Hessische Altlastengesetz vom 
20. Dezember 1994 (GVBl. I S. 764)1),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31. Oktober 1998 (GVBl. I S. 413), 

2. das Gesetz über Zuständigkeiten nach
dem Bundes-Bodenschutzgesetz vom
9. November 2000 (GVBl. I S. 508)2),
geändert durch Gesetz vom 29. No-
vember 2005 (GVBl. I S. 769), und

3. die Verordnung zur Übertragung der
Befugnis zum Erlass von Rechtsverord-
nungen über Sachverständige im Be-
reich des Bodenschutzes vom 19. Juli
2006 (GVBl. I S. 467)3).

§ 22

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 7 Abs. 3, § 16 Abs. 2, § 17 Abs. 2 und
§ 20 treten am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Ge-
setz am ersten Tag des auf die Verkün-
dung folgenden Monats in Kraft. Es tritt
mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer
Kraft.

1) Hebt auf GVBl. II 89-18
2) Hebt auf GVBl. II 89-28
3) Hebt auf GVBl. II 800-56

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 28. September 2007

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h f ü r  U m w e l t ,  l ä n d l i c h e n  R a u m  
u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l




